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Hinweis fuÈ r den Leser

Der Amsterdamer Vertrag ist am 1. Mai 1999 in Kraft getreten. GemaÈû dieses Vertrages werden der
Vertrag uÈ ber die EuropaÈische Union sowie der Vertrag zur GruÈ ndung der EuropaÈ ischen Gemeinschaft
neu numeriert. Auch wenn sich der vorliegende Bericht hauptsaÈchlich auf das Jahr 1998 bezieht, wird
die neue Numerierung verwendet. Allerdings wird die alte Numerierung noch in den FaÈ llen erwaÈhnt,
in denen im Text ausdruÈ cklich ein Rechtsakt zitiert wird, der vor der Umnumerierung angenommen
worden ist. Dasselbe gilt wenn Inhalte von Dokumenten zitiert werden, die vor dem 1. Mai 1999
abgefaût worden sind. Um den Leser hierauf aufmerksam zu machen, wird der auf der alten
Numerierung basierende Artikel in kursiv gedruckt.

Um das Lesen des XXVIII Berichts zu erleichtern, wird hinsichtlich der zitierten Artikel folgende
Vergleichstabelle beigefuÈ gt:

Alte Numerierung Neue Numerierung
Artikel 37 Artikel 31
Artikel 85 Artikel 81
Artikel 86 Artikel 82
Artikel 89 Artikel 85
Artikel 90 Artikel 86
Artikel 92 Artikel 87
Artikel 93 Artikel 88
Artikel 100A Artikel 95
Artikel 173 Artikel 230
Artikel 175 Artikel 232
Artikel 177 Artikel 234
Artikel 190 Artikel 253
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VORWORT VON KAREL VAN MIERT,
fuÈ r Wettbewerbspolitik zustaÈ ndiges Kommissionsmitglied

Mit dem Bericht des vergangenen Jahres wurde eine neue Art des Vorworts eingefuÈ hrt, die mir
Gelegenheit gab, uÈ ber die reine AktualitaÈ t hinausgehende Fragen anzusprechen und die Wettbe-
werbspolitik vor einem groÈ ûeren Hintergrund darzustellen. Da diese Neuerung Anklang gefunden hat,
habe ich beschlossen, in derselben Weise fortzufahren. Um einem vom EuropaÈ ischen Parlament sowie
vom Wirtschafts- und Sozialausschuû wiederholt bekundeten Anliegen nachzukommen, moÈ chte ich in
diesem Jahr wegen der wachsenden internationalen Tragweite der von der Kommission durch-
zusetzenden Wettbewerbsregeln vor allem von unserer internationalen TaÈtigkeit sprechen.

In diesem Zusammenhang moÈ chte ich insbesondere darauf hinweisen, wie wuÈ nschenswert eine
staÈrkere internationale Zusammenarbeit zwischen den WettbewerbsbehoÈ rden ist. Diese Zusammen-
arbeit stuÈ tzt sich bisher weitgehend auf bilaterale Vereinbarungen, von denen viele aÈuûerst effizient
sind. Langfristig aber wird man generell erkennen muÈ ssen, daû es nicht nur wuÈ nschenswert, sondern
sogar notwendig ist, auch einen multilateralen Rahmen zu schaffen, um zu gewaÈhrleisten, daû
bestimmte wesentliche WettbewerbsgrundsaÈ tze befolgt werden. Auf diese Weise wuÈ rden die
beeindruckenden Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Liberalisierung des
Handels erzielt worden sind, nicht dadurch untergraben, daû wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen
von auf weltweiter Ebene konkurrierenden Unternehmen nicht wirksam begegenet werden kann.

Die Globalisierung und die Gefahr wettbewerbsbeschraÈnkender Praktiken

Durch die staÈndig wachsende Integration der WeltmaÈrkte erreicht die Verflechtung zwischen den
LaÈndern ein noch nie dagewesenes Ausmaû. Nach dem erfolgreichen Abschluû der Uruguay-Runde
sind die Handelsschranken in den letzten zehn Jahren immer schneller abgebaut worden. Die
Unternehmen profitieren von dieser OÈ ffnung, was sich daran zeigt, daû das Handelsvolumen enorm
gestiegen ist. In vielen Wirtschaftszweigen konkurrieren die Unternehmen in weltweiten MaÈrkten,
wodurch sie groÈ ûer werden und sich zu multinationalen Unternehmen entwickeln. In den vergangenen
Jahren haben mehrere sogenannte ¹Megafusionenª zwischen Unternehmen aus verschiedenen
Kontinenten stattgefunden, die die Entstehung global operierender Gesellschaften zur Folge hatten.
Unternehmen, die nicht bereits in mehreren LaÈndern praÈsent sind, schlieûen haÈufig strategische
Allianzen, durch die sie zusammen mit internationalen Partnern in auslaÈndische MaÈrkte vorstoûen
koÈ nnen. Dies ist insbesondere in Bereichen der Spitzentechnologie der Fall, wie Telekommunikation,
Informationstechnologie, Unterhaltungelektronik, Luftverkehr und Pharmazeutik. Die Kommission
muûte mit der zunehmenden Globalisierung der MaÈrkte schritthalten und bei der Untersuchung von
Wettbewerbsproblemen in immer staÈrkerem Maûe den Marktdaten auûerhalb der EuropaÈ ischen
Union Rechnung tragen.

Unter diesen UmstaÈnden ist es keineswegs uÈ berraschend, daû Wettbewerbsprobleme ein globales
Ausmaû annehmen. Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen, einschlieûlich wettbewerbswidriger
Vereinbarungen zwischen Unternehmen und MiûbraÈuchen marktbeherrschender Stellungen, werden

BER. WETTB. 1998



nicht durch geographische Grenzen aufgehalten. Die Entstehung staÈndig groÈ ûerer multinationaler
Unternehmen, die uÈ ber die notwendigen technischen und finanziellen Mittel verfuÈ gen, um global taÈ tig
zu sein, bringt die Gefahr mit sich, daû diese Unternehmen entweder einseitig oder im Einvernehmen
mit anderen Unternehmen Maûnahmen ergreifen, um auf diesen globalen MaÈrkten den Wettbewerb
einzuschraÈnken oder ihre Marktmacht auszunutzen. Kann sich derartiges wettbewerbswidriges
Verhalten unkontrolliert entfalten, so darf ohne UÈ bertreibung behauptet werden, daû viele der
weltweiten MarktoÈ ffnung zu verdankende Vorteile zunichte gemacht werden koÈ nnten. TatsaÈchlich
koÈ nnten die mit der Liberalisierung des Handels einhergehenden vermehrten MoÈ glichkeiten zur
weltweiten wechselseitigen Marktdurchdringung durch restriktive Verhaltensweisen ernsthaft unter-
graben werden. Auf derartige Praktiken koÈ nnten Unternehmen zuruÈ ckgreifen, die ihre
herkoÈ mmlichen Ð haÈufig nationalen Ð MaÈrkte vor auslaÈndischen Wettbewerbern schuÈ tzen wollen.

Notwendigkeit der Zusammenarbeit bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrecht

Die Beseitigung von Hindernissen, die der Marktintegration infolge wettbewerbswidriger Verhaltens-
weisen entgegenstehen, ist fuÈ r die EuropaÈ ische Union nichts Neues. Die Wettbewerbsvorschriften der
Gemeinschaft sind seit 1958 ein fuÈ r die Schaffung eines einheitlichen europaÈ ischen Marktes
unerlaÈûliches Instrument. Dieser Markt ist mit Hilfe dieses Instruments RealitaÈ t geworden und
RealitaÈ t geblieben. Ohne die Kontrolle uÈ ber restriktive und miûbraÈuchliche Verhaltensweisen der
Unternehmen und ohne Fusionskontrolle waÈre es fuÈ r neue Unternehmen von innerhalb und auûerhalb
der Gemeinschaft viel schwieriger, in nationale MaÈrkte vorzustoûen. Weit problematischer ist es,
derartige Praktiken zu bekaÈmpfen, wenn sie sich auûerhalb der Gemeinschaft entfalten. Nationale und
regionale WettbewerbsbehoÈ rden sind schlecht gewappnet, um mit Wettbewerbsproblemen umzu-
gehen, die sich auûerhalb ihrer Grenzen stellen. Informationen zu erhalten, kann schwierig sein, und
Entscheidungen koÈ nnen sich als nicht durchsetzbar herausstellen. Obwohl in vielen LaÈndern in den
letzten Jahren neue Wettbewerbsvorschriften verabschiedet worden sind, kann es vorkommen, daû ein
bestimmtes Verhalten in einem Land nicht als unzulaÈssig gilt, oder daû die BehoÈ rden nicht bereit sind,
ein bestimmtes Verhalten zu ahnden. Auûerdem kann es vorkommen, daû zwei verschiedene
BehoÈ rden, die sich beide in einem bestimmten Fall fuÈ r zustaÈndig halten, zu unstimmigen oder sogar
voÈ llig anderslautenden Entscheidungen gelangen. Eine derartige unterschiedliche Behandlung kann
nicht nur zu Streitigkeiten zwischen LaÈndern oder HandelsbloÈ cken fuÈ hren, wie die anfaÈngliche
Uneinigkeit zwischen den Vereinigten Staaten und der EuropaÈ ischen Union im Boeing/MDD-
Fusionsfall im vergangenen Jahr gezeigt hat, sondern daruÈ ber hinaus bei den Unternehmen, die
weltweite Transaktionen durchfuÈ hren wollen, erhebliche Bedenken in bezug auf ihre Rechtssicherheit
ausloÈ sen und bedeutende Kosten verursachen.

FuÈ r die effiziente LoÈ sung grenzuÈ berschreitender Wettbewerbsprobleme ist daher Zusammenarbeit
unbedingt notwendig. Wenngleich bereits ein gewisses Maû an bilateraler Zusammenarbeit zwischen
den BehoÈ rden und Grund zu der Annahme besteht, daû sich diese rasch weiterentwickeln wird,
muÈ ssen aber nach meiner UÈ berzeugung im Hinblick auf eine wirksame Zusammenarbeit nicht nur
strukturelle Maûnahmen getroffen, sondern auch eine internationale Vereinbarung uÈ ber wesentliche
wettbewerbsrechtliche GrundsaÈtze geschlossen werden.

Meiner Ansicht nach wird diese Zusammenarbeit nicht nur fuÈ r die IndustrielaÈnder von Vorteil sein,
sondern auch ganz wesentlich fuÈ r die EntwicklungslaÈnder. FuÈ r viele dieser LaÈnder, insbesondere in
Asien, war 1998 naÈmlich ein Jahr der Unruhe und Ungewiûheit. In diesem Zusammenhang wird
generell festgestellt, daû eine der Hauptursachen fuÈ r die Probleme dieser Volkswirtschaften fehlende
MarktoÈ ffnung ist. Der auf Vetternwirtschaft beruhende Kapitalismus bedeutete, daû auf Wettberb
zwischen Unternehmen sehr haÈufig zugunsten undurchsichtiger Vereinbarungen ohne RuÈ cksicht auf
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die MarktkraÈfte verzichtet wurde. Ich bin davon uÈ berzeugt, daû die Verfolgung einer starken
Wettbewerbspolitik auf nationaler und internationaler Ebene diesen Tendenzen durch FoÈ rderung der
WettbewerbsfaÈhigkeit der Wirtschaft, Dezentralisierung der GeschaÈftsentscheidungen, FoÈ rderung der
Innovation und Steigerung des Wohlergehens der Verbraucher Einhalt gebieten wuÈ rde.

Diese Fragen wurden 1994 auf mein Ersuchen von einer Gruppe untersucht, der drei unabhaÈngige
SachverstaÈndige angehoÈ rten, die eine Reihe von Empfehlungen zu den wettbewerbspolitischen
Zielsetzungen der EuropaÈ ischen Union in der Zeit nach der Uruguay-Runde aussprachen. Diese
Gruppe wies in einem Bericht darauf hin, daû die kuÈ nftigen BemuÈ hungen parallel auf folgende Ziele
ausgerichtet sein sollten: Erstens sollte die Kommission die bilaterale Zusammenarbeit mit
DrittlaÈndern ausdehnen, und zweitens sollte ein multilateraler Kooperationsrahmen geschaffen
werden, damit bestimmte wesentliche Wettbewerbsregeln von allen beteiligten LaÈndern befolgt
werden.

Bilaterale Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und Kanada

Die EuropaÈ ische Union hat in den letzten Jahren die bilaterale Zusammenarbeit mit ihren
Haupthandelspartnern im Bereich des Wettbewerbs aktiv vorangetrieben. Das beste Beispiel sind
die Abkommen mit den Vereinigten Staaten, von denen das erste 1991 geschlossen wurde und 1995 in
Kraft trat. Dieses erste Abkommen kam zu einem Zeitpunkt zustande, als die EU und die USA eine
rasche Zunahme bedeutender transatlantischer Transaktionen feststellten und gleichzeitig die
Gefahren im Zusammenhang mit grenzuÈ berschreitenden wettbewerbswidrigen Praktiken erkannten.
SpaÈter erkannten beide Seiten auûerdem, wie wichtig es ist, Entscheidungskollisionen zu vermeiden
und die Vollstreckung von Entscheidungen in einem wechselseitig befriedigendem Maûe zu
koordinieren.

Das Abkommen sollte vor allem die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der
amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) erleichtern. Es sieht die wechselseitige Notifizie-
rung der FaÈ lle vor, die von der jeweils anderen BehoÈ rde untersucht werden, wenn wichtige Belange der
anderen Partei auf dem Spiel stehen. Es sieht auûerdem vor, daû die BehoÈ rden nicht vertrauliche
Informationen austauschen, ihre Durchsetzungsmaûnahmen koordinieren und gegenseitig Amtshilfe
leisten koÈ nnen. Schlieûlich kann jede BehoÈ rde die andere BehoÈ rde auffordern, Durchsetzungsmaû-
nahmen zu ergreifen (sogenanntes ¹Positive Comityª), und kann jede BehoÈ rde den wichtigen
Belangen der anderen Partei im Rahmen seiner Durchsetzungsmaûnahmen Rechnung tragen
(sogenanntes ¹Traditional Comityª).

Aufgrund dieses Abkommens sind also die EU und die USA bei der Anwendung ihres
Wettbewerbsrechts zur Zusammenarbeit verpflichtet und duÈ rfen weder einseitig noch extraterritorial
taÈ tig werden, solange nicht alle im Abkommen vorgesehenen MoÈ glichkeiten ausgeschoÈ pft worden
sind. Diese Verpflichtung hat durch das 1998 mit den USA geschlossene Abkommen noch groÈ ûeres
Gewicht erhalten, da die im Abkommen von 1991 vorgesehenen Vorschriften verstaÈrkt wurden.
Demnach kann eine Vertragspartei bei wettbewerbswidrigen Praktiken, die im wesentlichen das
Hoheitsgebiet der anderen Partei beruÈ hren, ihre eigenen Durchsetzungsmaûnahmen aufschieben oder
aussetzen, wenn die andere Partei zu Gegenmaûnahmen bereit ist.

Die Erfahrungen der Kommission mit diesem Abkommen seit 1991 haben bewiesen, daû eine solche
Zusammenarbeit aÈuûerst effizient sein kann, weil sie die Gefahr anderslautetender oder inkohaÈrenter
Entscheidungen wesentlich reduziert. Durch die bisherige Zusammenarbeit ist ein Klima des
Vertrauens zwischen den Kommissions- und den US-WettbewerbsbehoÈ rden entstanden und konnte
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in zunehmendem Maûe UÈ bereinstimmung in der Marktanalyse und der Wahl geeigneter Abhilfen
hergestellt werden. Diese transatlantische Zusammenarbeit wurde 1998 z.B. im Rahmen der
FusionsfaÈ lle WorldCom/MCI und Dresser/Haliburton, in denen eng koordinierte gleichzeitige
Untersuchungen durchgefuÈ hrt wurden, noch intensiviert.

Schlieûlich hat die Kommission ein Abkommen mit der kanadischen Regierung fertiggestellt, das sich
weitgehend an das EU-US-Abkommen von 1991 anlehnt. Dieses Abkommen wird wahrscheinlich im
Laufe des Jahres 1999 angenommen werden. Im uÈ brigen bestehen aÈhnliche Kooperationsabkommen
bereits zwischen einigen anderen LaÈndern, wie zwischen den USA und Kanada und zwischen
Australien und Neuseeland.

Bilaterale Zusammenarbeit und Erweiterung

Die EU hat im Bereich des Wettbewerbs mit den mittel- und osteuropaÈ ischen LaÈndern bilaterale
Abkommen geschlossen, die sich jedoch von den vorerwaÈhnten Abkommen unterscheiden. Durch den
Zusammenbruch des Ostblocks haben wir die einmalige Chance erhalten, die Wunden unseres
Kontinents zu schlieûen und dem UÈ bergang von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft
beizuwohnen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Umstellung auf ein neues Wirtschaftsdenken ist die
EinfuÈ hrung einer funktionellen Wettbewerbspolitik. Die Gemeinschaft hat daher enge Beziehungen
zu den mittel- und osteuropaÈ ischen LaÈndern und auch zu den baltischen Staaten hergestellt. Die mit
ihnen geschlossenen sogenannten Europaabkommen sollen den Weg zur kuÈ nftigen EU-Mitgliedschaft
ebnen. Dasselbe gilt fuÈ r die Beitrittskandidaten Zypern und Malta, mit denen die Gemeinschaft
Assoziationsabkommen geschlossen hat. Die Angleichung der Wettbewerbsregeln Ð einschlieûlich
der Vorschriften uÈ ber staatliche Beihilfen Ð ist ein wichtiger Bestandteil dieser Abkommen und damit
wichtiger Bestandteil der Strategie der Gemeinschaft zur Vorbereitung dieser LaÈnder auf ihren
Beitritt. In den betreffenden LaÈndern sollen WettbewerbsbehoÈ rden geschaffen werden. Derselben fuÈ r
die Gemeinschaft geltenden Logik zufolge werden die Wettbewerbsregeln als notwendig erachtet, um
zu gewaÈhrleisten, daû die Beseitigung der Handelshemmnisse zwischen den LaÈndern nicht durch
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen und staatliche Maûnahmen derselben Wirkung untergraben
wird.

Bei der Annahme von Wettbewerbsvorschriften und der Schaffung von WettbewerbsbehoÈ rden sind
meines Erachtens einige Fortschritte gemacht worden. Doch bleibt noch enorm viel im Hinblick auf
die Schaffung eines passenden Rahmens fuÈ r die Kontrolle staatlicher Beihilfen zu tun. FuÈ r die
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den verschiedenen WettbewerbsbehoÈ rden wurden
umfassende Vorkehrungen getroffen. Inzwischen haben die Beitrittsverhandlungen mit Polen, Ungarn,
der Tschechischen Republik, Estland, Slownien und Zypern begonnen.

Bilaterale Zusammenarbeit mit anderen LaÈndern

Das 1995 mit der TuÈ rkei geschlossene Abkommen uÈ ber die Schaffung einer Zollunion ist in den
vergangenen Jahren eines der besten Beispiele einer bilateralen Vereinbarung mit eingehenden
Vorschriften uÈ ber den Wettbewerb und staatliche Beihilfen gewesen. In die Freihandelsabkommen
zwischen der Gemeinschaft und DrittlaÈndern, wie die in den letzten Jahren mit einigen Mittel-
meerlaÈndern geschlossenen Assoziierungsabkommen, wurden in der Regel aÈhnliche Vorschriften
aufgenommen. Die Gemeinschaft hat vor kurzem mehrere sogenannte Partnerschafts- und Koopera-
tionsabkommen (PKA) mit Ruûland, der Ukraine und mehreren anderen Staaten der ehemaligen
Sowjetunion geschlossen. Im Rahmen dieser Abkommen, die nicht ganz so hohe Ziele wie die
Europaabkommen verfolgen, verpflichten sich die LaÈnder, ihr Wettbewerbsrecht und ihre Vorschriften
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uÈ ber staatliche Beihilfen schrittweise an das Gemeinschaftsrecht anzugleichen. Bisher wurde noch kein
offizieller bilateraler Rahmen fuÈ r die Zusammenarbeit der Gemeinschaft im Bereich des Wettbewerbs
mit ihren wichtigsten anderen Handelspartnern, insbesondere mit Japan, geschaffen. Doch pflegen die
Kommission und die japanische WettbewerbsbehoÈ rde regelmaÈûige Kontakte im Rahmen einer
alljaÈhrlich stattfindenden bilateralen Sitzung hochstehender Beamter und durch die gegenseitige
Notifizierung von FaÈ llen, die wichtige Belange der jeweils anderen Partei beruÈ hren.

Multilaterale Zusammenarbeit Ð die Notwendigkeit eines neuen weltweiten Rahmens

Obwohl auf bilateraler Ebene erhebliche Fortschritte zu verzeichnen waren, muû doch festgestellt
werden, daû Vereinbarungen uÈ ber die internationale Zusammenarbeit auf einer rein bilateralen
Grundlage voÈ llig unzulaÈnglich sind. Eine bilaterale Zusammenarbeit traÈgt unweigerlich nur den
Interessen der beteiligten LaÈnder Rechnung und vernachlaÈssigt demnach die Interessen von
DrittlaÈndern. Im uÈ brigen verfuÈ gen viele LaÈnder uÈ ber gar kein Wettbewerbsrecht. Obwohl sich in
den letzten zehn Jahren immer mehr LaÈnder fuÈ r die EinfuÈ hrung von Wettbewerbsvorschriften
eingesetzt haben, verfuÈ gen doch nur die HaÈ lfte aller MitgliedslaÈnder der Welthandelsorganisations
uÈ ber derartige Vorschriften. Was den Inhalt dieser Vorschriften und den Eifer betrifft, mit dem sie in
den einzelnen LaÈndern angewandt werden, so sind ebenfalls erhebliche Unterschiede festzustellen.

Die OECD hat 1995 mit ihrer Empfehlung uÈ ber die Zusammenarbeit im Bereich des Wettbewerbs und
mit ihrer Anfang dieses Jahres angenommenen Empfehlung uÈ ber ¹fuÈ hrende Kartelleª wichtige
Leitlinien fuÈ r die Ausgestaltung der bilateralen Zusammenarbeit aufgezeigt, insbesondere in den
FaÈ llen, wo mehrere MitgliedslaÈnder mit der Gefahr eines internationalen Kartells konfrontiert werden.
Die Empfehlungen sind aber nur an die OECD-MitgliedslaÈnder gerichtet und sogar fuÈ r diese nicht
verbindlich. Ebensowenig eignen sich die gegenwaÈrtigen WTO-Vorschriften, um Wettbewerbs-
problemen zu Leibe zu ruÈ cken. Ein klarer Beweis hierfuÈ r war die Entscheidung des WTO-Panels im
April 1998 uÈ ber die Streitigkeit zwischen den USA und Japan, die ein mutmaûliches wettbewerbs-
feindliches Verhalten von Fuji betraf, das seinem US-Rivalen Kodak den Zugang zum japanischen
Photofilm- und Photopapiermarkt versperren wollte.

Deswegen bin ich davon uÈ berzeugt, daû ein umfassender weltweiter multilateraler Rahmen fuÈ r die
Anwendung mehrerer grundlegender gemeinsamer Wettbewerbsvorschriften als notwendige Er-
gaÈnzung zur Liberalisierung des Handels geschaffen werden muû. Da sich Handel und Wettbewerbs-
politik gegenseitig ergaÈnzen, wuÈ rde die WTO als internationale Organisation einen solchen Rahmen
am besten unter Dach und Fach bringen. Die Kommission befaûte sich 1996 in einer Mitteilung an den
Rat mit der Schaffung einer supranationalen Struktur dieser Art und schlug darin vor, daû die WTO
eine Arbeitsgruppe mit der Aufgabe einsetzen sollte, diese Idee zu untersuchen. Dieser vom Rat
genehmigte Vorschlag war fuÈ r die im Dezember 1996 in Singapur angenommene Ministerialent-
scheidung wesentlich, eine WTO-Arbeitsgruppe zur PruÈ fung der wechselseitigen Beeinflussung von
Handel und Wettbewerbspolitik einzusetzen. Diese Gruppe hat bereits mehrere Sitzungen abgehalten
und wird ihre Beratungen 1999 fortsetzen. Obwohl sowohl die Industrie- als auch die Entwicklungs-
laÈnder (von denen einige keine Wettbewerbsvorschriften haben) an den EroÈ rterungen aÈuûerst
interessiert sind, ist noch nicht absehbar, ob diese schlieûlich zu offiziellen Verhandlungen zwischen
den WTO-Mitgliedern fuÈ hren werden. Ich hoffe sehr, daû sie Teil der naÈchsten multilateralen
Verhandlungsrunde sein werden.

Die Verhandlungen koÈ nnten sich auf vier VorschlaÈge konzentrieren, uÈ ber die Einigung erzielt werden
koÈ nnte: Erstens koÈ nnten die WTO-Mitglieder vereinbaren, daû jedes von ihnen Wettbewerbsvor-
schriften annimmt und WettbewerbsbehoÈ rden errichtet. Dies wuÈ rde grundlegende Vorschriften uÈ ber
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wettbewerbsbeschraÈnkende Praktiken, den Miûbrauch marktbeherrschender Stellungen und Unter-
nehmenszusammenschluÈ sse sowie zweckmaÈûige DurchfuÈ hrungsvorschriften und ein Klagerecht der
Unternehmen vor den WettbewerbsbehoÈ rden und Gerichten bedeuten. Zweitens koÈ nnten sich die
WTO-Mitglieder bei derselben Gelegenheit auf mehrere HauptgrundsaÈtze einigen, um mit wettbe-
werbsbeschraÈnkenden Praktiken von internationaler Tragweite umzugehen. AnfaÈnglich waÈre es
sinnvoll, sich auf solche Praktiken zu konzentrieren, deren schaÈdigende Auswirkungen generell
anerkannt werden, insbesondere also horizontale BeschraÈnkungen wie die Festsetzung von Preisen
und Produktion, die Aufteilung von MaÈrkten, betruÈ gerische Vergabeverfahren und Ausfuhrkartelle.
Eine Einigung uÈ ber andere Praktiken, wie den Miûbrauch marktbeherrschender Stellungen und
vertikale BeschraÈnkungen, koÈ nnte schwieriger sein, langfristig aber ins Auge gefaût werden. Drittens
schlieûlich koÈ nnte das Fundament eines multilateralen Kooperationsinstruments gelegt werden. Ein
solches Instrument muÈ ûte die Zusammenarbeit zwischen den WettbewerbsbehoÈ rden erleichtern und
koÈ nnte Maûnahmen fuÈ r die AnhoÈ rung, Vermeidung von Konflikten, den Austausch nichtvertraulicher
Informationen, die gegenseitige Notifizierung und das ¹Comityª vorsehen. Abschlieûend waÈre es
logisch, ein Verfahren vorzusehen, um Streitigkeiten in klar abgegrenzten FaÈ llen beilegen zu koÈ nnen.
Zu diesem Zweck koÈ nnte das WTO-Verfahren zur Streitbeilegung angepaût werden, um zu
gewaÈhrleisten, daû bestimmte FaÈlle der Nichtdurchsetzung des Wettbewerbsrechts, die den Handel
zwischen MitgliedslaÈndern beeintraÈchtigen, behandelt werden. Die Ausdehnung eines solchen
Verfahrens zur Regelung individueller Streitigkeiten waÈre jedoch nicht empfehlenswert.

Diese VorschlaÈge sind nicht dahingehend auszulegen, daû eine neue internationale Organisation mit
eigenen Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnissen geschaffen werden soll. Sie sollten vielmehr
der Schaffung eines neuen multilateralen Rahmens dienen, der dadurch auf eine StaÈrkung des
Welthandelssystems abzielen wuÈ rde, daû die Liberalisierung und der Marktzugang nicht durch
wettbewerbsbeschraÈnkende Handelspraktiken behindert werden. Eingedenk dieses Zieles glaube ich,
daû die VorschlaÈge nicht uÈ bertrieben, sondern angemessen, kohaÈrent und geeignet sind, einer der
groÈ ûten Herausforderungen der Weltwirtschaft in Erwartung des zweiten Jahrtausends effizient zu
begegnen.
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EINLEITUNG

1. Die Kommission hat im Laufe des Jahres 1998, im Jahr vor dem UÈ bergang der Union zur
einheitlichen WaÈhrung, alle nur denkbaren Anstrengungen unternommen, um den Euro in einem
gesunden, dynamischen Wirtschaftsumfeld aus der Taufe zu heben. Die Wettbewerbspolitik hat im
Rahmen ihrer ZustaÈndigkeiten und MoÈ glichkeiten zu diesem Ereignis beigetragen. In diesem Kontext
hat die Kommission zwei Aktionslinien verfolgt. Einerseits hat sie die Funktionsweise des
Binnenmarktes dadurch unterstuÈ tzt und verstaÈrkt, daû sie auf die Struktur der MaÈrkte eingewirkt
hat und rigoros gegen wettbewerbsbeschraÈnkende Praktiken vorgegangen ist, um die Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion auf ein solides und gesundes Fundament zu stellen. Andererseits hat sie mit aller
Entschiedenheit die Modernisierung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts fortgefuÈ hrt. So hat die
Kommission Ende September ihre Mitteilung uÈ ber die Revision der Politik im Bereich der vertikalen
WettbewerbsbeschraÈnkungen angenommen, die in ihrer Beurteilung wettbewerbsbeschraÈnkender
Praktiken einen echten Wendepunkt darstellt. Im Bereich der staatlichen Beihilfen schlieûlich
gelangte der Rat im November zu einer politischen Einigung uÈ ber die neue Verfahrensverordnung, die
im Laufe des Jahres 1999 endguÈ ltig angenommen werden duÈ rfte. Abschlieûend ist hervorzuheben, daû
sich die Kommission in den letzten Monaten unentwegt darum bemuÈ ht hat, ihre Beziehungen zu den
WettbewerbsbehoÈ rden der DrittlaÈnder zu intensivieren, zumal sich ihre taÈgliche Arbeit kuÈ nftig in
einen internationalen Rahmen einfuÈ gen muû 1.

1. Die Wettbewerbspolitik: Verteidigung und FoÈ rderung des einheitlichen Marktes.

2. Die Bilanz der WettbewerbstaÈ tigkeit der Kommission im Jahre 1998 faÈ llt aÈuûerst positiv aus. Sie
laÈût die Bereitschaft der Kommission erkennen, die Wettbewerbspolitik als ein Instrument zur
Verteidigung und FoÈ rderung des einheitlichen Marktes im Hinblick auf die Errichtung der Wirtschafts-
und WaÈhrungsunion einzusetzen. Einerseits hat die Kommission in einer Reihe von FaÈ llen schwere
Sanktionen verhaÈngt, die als beispielhaft bezeichnet werden koÈ nnten. Andererseits hat sie erste
Maûnahmen ergriffen, um die KontrolltaÈ tigkeit ihrer Dienststellen auf die FaÈ lle zu konzentrieren, die
ein echtes Interesse fuÈ r die Gemeinschaft haben.

1.1. Dynamisierung des Binnenmarkts

3. Die Kommission hat versucht, den einheitlichen Markt durch die Abwehr von Versuchen der
Wirtschaftsteilnehmer zur kuÈ nstlichen Festsetzung der Marktbedingungen zu konsolidieren.

Dabei hat sie insbesondere auf die Praktiken geachtet, die zur Marktabschottung fuÈ hren. So hat sie
dem Kraftfahrzeughersteller Volkswagen eine Geldbuûe von 102 Mio. ECU auferlegt, weil er den
innergemeinschaftlichen Handel dadurch behindert hatte, daû er seinen italienischen Vertriebs-
haÈndlern untersagte, Kraftfahrzeuge der Marke Volkswagen und Audi an auslaÈndische Abnehmer zu
verkaufen.

Auûerdem verurteilte sie den Miûbrauch der beherrschenden Stellung der Amministrazione
Autonoma dei Monopoli dello Stato, die ihre eigene Zigarettenproduktion zugunsten auslaÈndischer
Zigaretten beguÈ nstigte.

1 UÈ ber die internationale Zusammenarbeit spricht das Kommissionsmitglied Karel Van Miert in seinem Vorwort.
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In derselben Weise ist sie gegen Preiskartelle vorgegangen, um deren inflationistischen Wirkungen zu
bekaÈmpfen und einen effizienten Wettbewerb zu gewaÈhrleisten. So hat sie mehrere wettbewerbs-
beschraÈnkende Vereinbarungen untersagt und schwere Geldbuûen gegen die beteiligten Unternehmen
verhaÈngt. Diese FaÈ lle betrafen die Bereiche rostfreier Stahl, Zucker, FernwaÈrmetechnik und
Seeverkehr. Der Gesamtbetrag der Geldbuûen belief sich auf 178,83 Mio. ECU.

Die Errichtung des einheitlichen Marktes wird aber auch durch MiûbraÈuche beherrschender
Stellungen, die diskriminierender Art sind, geschwaÈcht, weil Unternehmen, die sich in einer Situation
der AbhaÈngigkeit befinden, und Unternehmen, die in einen Markt eintreten wollen, insbesondere vor
dem Hintergrund der Liberalisierung der Netzindustrien, hierdurch in ihrer Entwicklung behindert
werden. Die Kommission hat mehrmals derartige MiûbraÈuche, vor allem im Luft- und im Seeverkehr,
verurteilt.

Bei der fuÈ r die Verwirklichung des einheitlichen Marktes erforderlichen RuÈ ckendeckung muû aber
auch dafuÈ r gesorgt werden, daû die Marktstrukturen flexibel und offen bleiben, um eine optimale
Wirksamkeit des Wettbewerbs zu gewaÈhrleisten. Aus diesem Grunde hat die Kommission die
ZusammenschluÈ sse zwischen Bertelsmann, Kirch und Premiere einerseits und zwischen Deutsche
Telekom und BetaResearch andererseits untersagt, weil diese beiden Vorhaben dazu gefuÈ hrt haÈtten,
daû in Deutschland Strukturen fuÈ r das digitale Fernsehen errichtet werden, durch die die beteiligten
Unternehmen beherrschende und sogar monopolistische Stellungen auf mehreren MaÈrkten erlangt
haÈtten. DafuÈ r hat sie mehrere Vorhaben unter der Voraussetzung genehmigt, daû die beteiligten
Unternehmen die Verpflichtungen erfuÈ llen, die sie eingegangen sind, um einen ausreichenden
Wettbewerb auf den betreffenden MaÈrkten aufrechtzuerhalten.

Die Vertiefung des Binnenmarkts wird in bedeutendem Maûe durch die KontrolltaÈ tigkeit im Bereich
der staatlichen Beihilfen unterstuÈ tzt. Die Kommission vertritt die Auffassung, daû der Markt durch
ungerechtfertigte staatliche Beihilfen verfaÈ lscht und die Ressourcen ineffizient verteilt werden. Durch
derartige Beihilfen werden naÈmlich die Handelshemmnisse vermehrt und die bisherigen Ergebnisse
des einheitlichen Markts in Frage gestellt. Die fortwaÈhrenden DisparitaÈten zwischen den Beihilfe-
niveaus der Mitgliedstaaten gefaÈhrden die Verwirklichung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts. Deswegen hat sich die Kommission weiterhin der strengen Disziplin der Beihilfe-
kontrolle unterworfen. Die Zahl der von ihr zu entscheidenden BeihilfefaÈ lle blieb trotz eines
RuÈ ckgangs hoch. In einer Vielzahl, naÈmlich in rund 20 % der FaÈlle, sind die Mitgliedstaaten ihrer
Verpflichtung zur Notifizierung neuer Beihilfemaûnahmen nicht nachgekommen. Dies hat die
Kommission erneut von der Notwendigkeit uÈ berzeugt, konsequent die RuÈ ckzahlung nicht notifizierter
Beihilfen anzuordnen, weil diese mit dem Vertrag unvereinbar sind. Sonst wuÈ rden sich die
Mitgliedstaaten nicht hinreichend veranlaût fuÈ hlen, ihren verfahrensrechtlich begruÈ ndeten Verpflich-
tungen nachzukommen. Bei den zusaÈtzlichen Beihilfen von insgesamt 8 /15 Mrd. ECU an den CreÂdit
Lyonnais und bei dem Beihilfepaket fuÈ r den Bau der Kanaltunnel-Eisenbahnverbindung handelte es
sich um herausragende BeihilfefaÈ lle. Letzterer Fall ist beispielhaft fuÈ r die Art und Weise, wie die
Probleme von Bau und Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur durch private Investoren geloÈ st
wurden.

Die vorerwaÈhnten Entscheidungen der Kommission verfolgen ein und dasselbe Ziel. Sie sollen zur
Konsolidierung des einheitlichen Marktes, des Fundaments der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion
beitragen. Bei dieser recht strengen Bilanz der KontrolltaÈ tigkeit darf allerdings nicht uÈ bersehen
werden, daû die der Kommission 1998 notifizierten Vereinbarungen, ZusammenschluÈ sse oder
Beihilfen meist Gegenstand positiver Entscheidungen waren.

BER. WETTB. 1998

20 XXVIII. BERICHT UÈ BER DIE WETTBEWERBSPOLITIK 1998 Ð SEK(99) 743 ENDG.



1.2. Gewichtverlagerung der KontrolltaÈ tigkeit

4. Eines der Hauptziele, das mit der Modernisierung des Wettbewerbsrechts und der Vorgehens-
weise der Kommission in diesem Bereich verfolgt wird, besteht darin, die KontrolltaÈ tigkeit der
Dienststellen erneut auf FaÈlle zu konzentrieren, die ein offensichtliches Interesse fuÈ r die Gemeinschaft
haben. Diese Absicht wurde 1997 zum ersten Mal klar bekundet (Bekanntmachung uÈ ber
Vereinbarungen von geringer Bedeutung und Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit mit den
nationalen WettbewerbsbehoÈ rden). Die Ergebnisse Ende 1998 sind ermutigend, aber noch unzurei-
chend.

5. In allen ZustaÈndigkeitsbereichen war auch 1998 die KontrolltaÈ tigkeit sehr ausgepraÈgt.
Insgesamt wurden in diesem Jahr 1 198 neue FaÈ lle registriert, davon 509 betreffend Artikel 81
82und 86, 245 2 betreffend ZusammenschluÈ sse und 444 betreffend staatliche Beihilfen. Dieser spuÈ rbare
RuÈ ckgang von 134 FaÈllen gegenuÈ ber 1997 ist im wesentlichen auf eine geringere Zahl staatlicher
Beihilfen zuruÈ ckzufuÈ hren. Was die FaÈlle im Bereich des Kartellrechts betrifft, so beobachtet die
Kommission, daû sich die Zahl der Anmeldungen langsam stabilisiert, was ermutigend und sicherlich
teilweise auf die neue ¹de minimisª-Bekanntmachung zuruÈ ckzufuÈ hren ist. Allerdings muû die
Kommission noch immer einer Vielzahl von Beschwerden Rechnung tragen. Im Bereich der
UnternehmenszusammenschluÈ sse hat die AÈ nderung der Verordnung Nr. 4064/89 und insbesondere die
Ausdehnung des ZustaÈndigkeitsbereichs der Kommission auf bestimmte grenzuÈ berschreitende
Vorhaben zwar nicht zu der von ihr erwarteten explosionsartigen Zunahme der Anmeldungen
gefuÈ hrt, doch ist die Gesamtzahl der aufgrund der Verordnung angemeldeten Vorhaben erneut um
36 % gestiegen, d.h. um 5 Prozentpunkte mehr als die 1997 verzeichneten 31%. Dieser Anstieg ist vor
dem Hintergrund einer fusionsfoÈ rdernden internationalen Konjunktur und der Vorbereitung der
MaÈrkte auf die Wirtschafts- und WaÈhrungsunion zu sehen. Bei den staatlichen Beihilfen ist die
Gesamtzahl der neu registrierten FaÈ lle im Laufe des Jahres gegenuÈ ber 1997 in spektakulaÈrer Weise (-
32 %) und gegenuÈ ber den drei vergangenen Jahren generell zuruÈ ckgegangen. 1 279 FaÈ lle konnten
geregelt werden, davon 581 betreffend Artikel 81 und 82, 238 betreffend ZusammenschluÈ sse und 460
im Bereich der staatlichen Beihilfen, was gegenuÈ ber dem Vorjahr eine Zunahme von 119 geregelten
FaÈ llen entspricht. An diesen Zahlen laÈût sich die Bereitschaft der Kommission erkennen, die
Fallbearbeitung nach MoÈ glichkeit zu beschleunigen.

2. Weitere Modernisierung des Wettbewerbsrechts

6. Die Kommission hat 1998 mit der VeroÈ ffentlichung ihrer Mitteilung uÈ ber die vertikalen
WettbewerbsbeschraÈnkungen eine neue Phase der Modernisierung ihrer Wettbewerbspolitik einge-
leitet. Wichtig fuÈ r die Kontrolle staatlicher Beihilfen waren in diesem Jahr die Annahme einer
Verordnung, die die Kommission zu Freistellungsverordnungen fuÈ r Gruppen bestimmter Beihilfen
ermaÈchtigt, und die im Industrierat vom 16. November erzielte politische Einigung uÈ ber die
Verfahrensverordnung.

2.1. Kartellpolitik

7. Die Mitteilung vom 30. September 1998 uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf
vertikale BeschraÈnkungen stellt in mehrfacher Hinsicht eine bedeutende Neuerung in der
kartellrechtlichen Betrachtungsweise der Kommission dar. Die neue Vorgehensweise bricht mit der
Freistellungsmethode nach Wirtschaftszweigen und Gruppen von Vereinbarungen, die aÈuûerst

2 Einschlieûlich 10 EGKS-Entscheidungen.
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umstaÈndlich war, und stuÈ tzt sich in staÈrkerem Maûe auf die Analyse der Auswirkungen vertikaler
BeschraÈnkungen, wobei die Freistellung von der Marktmacht der Unternehmen abhaÈngig gemacht
wird. Die HauptgrundsaÈtze dieses neuen Kommissionskonzepts, die auch in den kommenden Monaten
zu spuÈ ren sein duÈ rften, heiûen: einfache Verfahren, realistische Analysen und staÈrkere Mitwirkung der
nationalen Gerichte und WettbewerbsbehoÈ rden.

8. Hauptziel ist eine einzige, sehr weitgefaûte Gruppenfreistellungsverordnung, die sich auf
saÈmtliche vertikalen WettbewerbsbeschraÈnkungen im Bereich aller Zwischen- und Endprodukte sowie
Dienstleistungen erstreckt. Nur eine begrenzte Anzahl von BeschraÈnkungen, z.B. Preisfestsetzungsver-
einbarungen, wuÈ rden von der Gruppenfreistellung ausgenommen. Die Verordnung stuÈ tzt sich also auf
eine sogenannte ¹schwarze Listeª, um festzustellen, welche Vereinbarungen nicht freistellbar sind.
WaÈhrend die gegenwaÈrtigen Gruppenfreistellungsverordnungen die freistellbaren Klauseln nennen
und die Unternehmen aufgrund der Listen zulaÈssiger Klauseln gezwungen sind, ihre Vereinbarungen
im Sinne der jeweiligen Freistellungsverordnung zu formulieren, wuÈ rde diese ¹Zwangsjackeª durch die
neue Regelung abgeschafft.

9. Diese weitreichende, flexible Gruppenfreistellungsverordnung zielt vor allem darauf ab, den
Unternehmen, die uÈ ber keine Marktmacht verfuÈ gen, d.h. also der Mehrzahl der Unternehmen einen
Freiraum und Rechtssicherheit zu geben. In diesem klar abgegrenzten Freiraum waÈren die
Unternehmen nicht gezwungen, die GuÈ ltigkeit ihrer Vereinbarkeit anhand des Gemeinschaftsrechts
zu beurteilen. Damit auf den MaÈrkten der Wettbewerb erhalten und die Freistellung den
Unternehmen vorbehalten bleibt, die uÈ ber keine bedeutende Marktmacht verfuÈ gen, wuÈ rden in der
Verordnung Marktanteilsschwellen festgelegt, die im Hinblick auf die Anwendbarkeit der Gruppen-
freistellung nicht uÈ berschritten werden duÈ rfen. Dies besagt allerdings nicht, daû im Falle der
UÈ berschreitung der betreffenden Schwellen die Vereinbarungen unzulaÈssig sind. Sie muÈ ûten lediglich
einzeln auf ihre Vereinbarkeit uÈ berpruÈ ft werden.

10. Um den Unternehmen bei der Analyse zu helfen, die sie durchfuÈ hren muÈ ûten, um die
Vereinbarkeit ihrer Vereinbarungen mit Artikel 81 AbsaÈtze 1 und 3 festzustellen, wird die Kommission
Leitlinien veroÈ ffentlichen, die den durch die kuÈ nftige Gruppenfreistellungsverordnung geschaffenen
Rechtsrahmen ergaÈnzen werden.

11. Die Kommission wird fuÈ r ihre neue Politik neue Gesetzgebungsbefugnisse vom Rat erhalten
muÈ ssen. So wurde ihm ein Vorschlag zur AÈ nderung seiner Verordnung Nr. 19/65/EWG vom
2. MaÈrz 1965 unterbreitet, um die Kommission zur Annahme dieser neuen Form der Gruppen-
freistellungsverordnung zu ermaÈchtigen. Auûerdem hat die Kommission gleichzeitig einen Vorschlag
zur AÈ nderung der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962 angenommen, um die Befreiung
von der Anmeldungspflicht in Artikel 4 Absatz 2 auf einen groÈ ûeren Kreis auszudehnen.

2.2. Staatliche Beihilfen

12. Die Kommission hat 1998 ihre im August 1996 begonnenen BemuÈ hungen um eine Neuaus-
richtung und Modernisierung der Kontrolle staatlicher Beihilfen fortgesetzt. Auf diese Weise sollen
durch Vereinfachung und KlaÈrung der Verfahrensvorschriften die Transparenz und Rechtssicherheit
sowie die Effizienz der KontrolltaÈtigkeit in BagatellfaÈ llen verbessert werden. Die Kommission hat so
viele Beihilfemaûnahmen zu wuÈ rdigen, daû sie sich zwangslaÈufig auf die bedeutenden FaÈ lle, die hohe
BeihilfebetraÈge betreffen und neue Rechtsfragen aufwerfen, konzentrieren muû. Wie notwendig dies
ist, beweist die wachsende Zahl einzelner Ad-hoc-Beihilfen mit haÈufig besonders hohen IntensitaÈ ten.
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13. Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Modernisierung der Kontrolle staatlicher Beihilfen ist
die vom Rat in Erwartung der Stellungnahme des EuropaÈ ischen Parlaments erlangte politische
Einigung uÈ ber einen Vorschlag der Kommission fuÈ r eine Verfahrensverordnung. Gegenstand dieser
Verordnung bilden die von der Kommission und den Mitgliedstaaten in Anwendung von Artikel 88
EG-Vertrag zu befolgenden einzelnen Verfahrensschritte und insbesondere die Fristen, die
Anordnungen und die Beitreibung unvereinbarer Beihilfen. Auûerdem hat der Rat den Vorschlag
fuÈ r eine Verordnung angenommen, mit der die Kommission zur Freistellung bestimmter Gruppen
horizontaler staatlicher Beihilfen von der Notifizierungspflicht ermaÈchtigt wird. Durch die kuÈ nftigen
Freistellungsverordnungen sollen die Verfahren vereinfacht werden, indem die Kommission von der
WuÈ rdigung zahlreicher BeihilfefaÈ lle, in denen keine groûe Gefahr der WettbewerbsverfaÈ lschung
besteht, entbunden wird.

14. Die Kommission hat aber noch andere Maûnahmen ergriffen, um Klarheit daruÈ ber zu
verschaffen, wie sie Beihilfen wuÈ rdigt. So ist am 1. September der multisektorale Regionalbeihilfe-
rahmen fuÈ r groûe Investitionsvorhaben in Kraft getreten. Die Kommission nahm auûerdem einen
Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Ausbildungsbeihilfen an. Im Bereich der Schiffbaubeihilfen wurde eine
neue Verordnung verabschiedet, die notwendig war, um die siebente Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den
Schiffbau zu ersetzen, da die Vereinigten Staaten das OECD-SchiffbauuÈ bereinkommen immer noch
nicht ratifiziert haben. Schlieûlich hat die Kommission in einer Mitteilung ihr neues Konzept zur
WuÈ rdigung der Beihilfeelemente, die nationale Maûnahmen im Bereich der direkten Unternehmens-
besteuerung enthalten koÈ nnen, dargelegt. Diese Mitteilung fuÈ gt sich in die BemuÈ hungen der
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe Verhaltenskodex ein, dem schaÈdlichen Steuerwettbewerb ein
Ende zu setzen.

3. Der Liberalisierungsprozeû

15. Die Fortsetzung der Liberalisierung der ehemals von staatlichen Monopolen beherrschten
Netzindustrien gehoÈ rt ebenfalls zu den politischen Maûnahmen zur Konsolidierung des einheitlichen
Marktes. Die OÈ ffnung der Sektoren im Bereich der Informationsgesellschaft oder der Energieer-
zeugung und -verteilung ist fuÈ r die WettbewerbsfaÈhigkeit der europaÈischen Industrie und folglich fuÈ r
die Dynamik des einheitlichen Marktes ganz entscheidend. Sie foÈ rdert insbesondere die technologi-
sche Innovation und die Schaffung neuer dauerhafter ArbeitsplaÈ tze.

3.1. Telekommunikation

16. Die Kommission hat im Hinblick auf die volle Liberalisierung des Telekommunikationssektors
zum 1. Januar 1998 zahlreiche Maûnahmen ergriffen.

17. WaÈhrend der ersten Monate hat sie die Auslegungstexte durch eine Mitteilung uÈ ber den Status
der SprachuÈ bermittlung im Internet und eine Mitteilung uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbsregeln
auf Zugangsvereinbarungen im Telekommunikationsbereich ergaÈnzt. In der zuletzt genannten
Mitteilung aÈuûert sie insbesondere den Wunsch, daû die RegulierungsbehoÈ rden in den Mitgliedstaaten
und gegebenenfalls die nationalen WettbewerbsbehoÈ rden die meisten FaÈlle bearbeiten und sie selber
nur ausnahmsweise interveniert.

18. Die Kommission hat eine Gruppe von Vertretern der mit Wettbewerbs- und Telekommunika-
tionsfragen beauftragten Generaldirektionen eingesetzt, die im Laufe des Jahres zwei Berichte uÈ ber
den Stand der Umsetzung der Liberalisierungs- und Harmonisierungsrichtlinien im Telekommunika-
tionssektor veroÈ ffentlicht hat. Die in diesen Berichten aufgestellte Bilanz ist generell fuÈ r die gesamte
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Union ermutigend. In allen Mitgliedstaaten Ð mit Ausnahme von Portugal und Griechenland, fuÈ r die
bis zum Jahr 2000 Ausnahmeregelungen gelten Ð wurden neue Marktteilnehmer zugelassen, die im
Wettbewerb mit den gegenwaÈrtigen Betreibern SprachuÈ bermittlungsdienste anbieten oder oÈ ffentliche
Telekommunikationsnetze errichten und betreiben. Allerdings ist diese Umsetzung weiterhin luÈ k-
kenhaft. Anfang 1998 waren 35 Vertragsverletzungsverfahren anhaÈngig, von denen die Kommission
mehrere im Anschluû an die Mitteilung geeigneter Umsetzungsmaûnahmen durch die betreffenden
Mitgliedstaaten abschlieûen konnte.

19. Die Kommission uÈ berwacht die KonformitaÈ t der nationalen Vorschriften im Bereich der
Zusammenschaltung, des Universaldienstes, der Berechnung der Kosten und Finanzierung dieses
Dienstes sowie der Zulassungsverfahren und -bedingungen, damit die betreffenden Vorschriften keine
Zutrittsschranken fuÈ r neue Marktteilnehmer darstellen.

20. All diese Maûnahmen sollen den Liberalisierungsprozeû, der einen echten Unternehmensboom
ausgeloÈ st hat, zu einem erfolgreichen Abschluû fuÈ hren. Ende Februar waren in der gesamten
EuropaÈ ischen Union uÈ ber 500 Zugangslizenzen vergeben worden. Die spektakulaÈre Entwicklung der
Mobilkommunikation, die durch den freien Wettbewerb beguÈ nstigt wird, ist unbestreitbar. Die
Kommission muû diese Entwicklung foÈ rdern, zumal die Wachstumsperspektiven aufgrund der
kumulativen Wirkung von Mobilfunk, Satellitenverbindungen und Internet vielversprechend sind.

3.2. Energie

21. Die Mitgliedstaaten haben anlaÈûlich des Industrierats am 11. Mai als ErgaÈnzung zur
Liberalisierung des Energiesektors, die mit der Richtlinie uÈ ber den ElektrizitaÈ tsbinnenmarkt
begonnen hat, die Richtlinie uÈ ber die OÈ ffnung des Gasbinnenmarkts angenommen. Diese Richtlinie
enthaÈlt gemeinsame Regeln fuÈ r die Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die Speicherung von
Erdgas. Sie regelt den Marktzugang und den Netzbetrieb und praÈzisiert die Kriterien und Verfahren
fuÈ r die Erteilung von Genehmigungen fuÈ r den Bau und den Betrieb von Erdgasanlagen.

22. Im Gemeinschaftsdurchschnitt wird die tatsaÈchliche MarktoÈ ffnung mindestens 20 % des
jaÈhrlichen Gasverbrauchs betreffen, sobald die Richtlinie umgesetzt ist (also spaÈtestens im Jahre 2000).
Diese MindestoÈ ffnung wird nach weiteren fuÈ nf Jahren 28 % und nach zehn Jahren 33 % des
Gasverbrauchs betreffen. Im gleichen Zuge wird sich die Gruppe der Erdgasverbraucher, die die
LiefervertraÈge mit den Lieferanten ihrer Wahl selber aushandeln koÈ nnen, nach und nach erweitern.

Beim Netzzugang koÈ nnen die Mitgliedstaaten zwischen dem verhandelten und dem geregelten Zugang
waÈhlen. Beide Systeme sind nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien zu
handhaben. GrundsaÈtzlich muÈ ssen die Mitgliedstaaten auch den Zugang zu den ¹vorgelagertenª
Rohrleitungsnetzen gewaÈhrleisten, koÈ nnen die ModalitaÈ ten jedoch selber bestimmen.

23. Die Kommission kann Ausnahmen gewaÈhren, wenn Erdgasunternehmen, die an Gaslieferver-
traÈge mit unbedingten Zahlungsverpflichtungen gebunden sind, durch die Liberalisierung in
Schwierigkeiten geraten wuÈ rden. Die Richtlinie enthaÈlt ferner Ausnahmebestimmungen fuÈ r Mit-
gliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz anderer Mitgliedstaaten angeschlossen sind und nur
einen externen Hauptlieferanten haben, sowie fuÈ r die neuen MaÈrkte und Regionen in Griechenland
und Portugal und fuÈ r die Gebiete, in denen die Gasinfrastruktur im Entstehen begriffen ist.
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Kasten 1: Euro und Wettbewerb

1998 wurden die Vorbereitungen fuÈ r die EinfuÈ hrung des Euro erfolgreich abgeschlossen. Die
EinfuÈ hrung des Euro wird sich tiefgreifend auf den Wettbewerb in Europa auswirken. Generell
wird sich der Wettbewerb durch die EuropaÈ ische WaÈhrungsunion (EWU) aus drei GruÈ nden
intensivieren:

Erstens werden sich die positiven Wirkungen des Binnenmarktprogramms verstaÈrken. Der
Binnenmarkt hat durch die tatsaÈchliche Marktintegration und die Erweiterung der MaÈrkte den
Wettbewerb gefoÈ rdert. Durch den Euro duÈ rfte sich diese Wirkung noch erhoÈ hen, weil im Handel
zwischen den Mitgliedstaaten das Devisenkursrisiko und die Transaktionskosten in Verbindung mit
dem WaÈhrungswechsel beseitigt werden. Die HandelsstroÈ me werden aus diesem Grunde
wahrscheinlich zunehmen. WaÈhrend sich das Binnenmarktprogramm vor allem auf bestimmte
Sekoren der verarbeitenden Industrie ausgewirkt hat, die bis dahin durch hohe nichttarifaÈre
Hemmnisse geschuÈ tzt wurden, wird sich der Euro wahrscheinlich auf eine Vielzahl von Sektoren
auswirken, u.a. auch auf Finanzdienstleistungen und Vertrieb. Nach und nach werden sich
insbesondere die MaÈrkte fuÈ r eine ganze Reihe von Finanzdienstleistungen, die bisher wegen
unterschiedlicher WaÈhrungen nationale MaÈrkte waren, auf die gesamte Euro-Zone erstrecken.

Durch die Entwicklung der geographischen MaÈrkte lassen sich neue GroÈ ûenvorteile erzielen und
werden Fusionen und UÈ bernahmen zunehmen. Dies wird insbesondere in Wirtschaftszweigen der
Fall sein, in denen die Vertriebsnetze kaum uÈ ber die nationalen Grenzen hinausreichten und in
denen die Unternehmen durch eine europaweite Ausdehnung ihrer Vertriebsstrukturen mit
erheblichen Kosteneinsparungen rechnen. SchwaÈchere Unternehmen werden jedoch exponierter
und fuÈ r UÈ bernahmen anfaÈ lliger sein. Im allgemeinen werden die mit der EWU einhergehenden
Umstrukturierungsmaûnahmen keine Wettbewerbsprobleme nach sich ziehen und duÈ rften die
Gesamteffizienz der europaÈ ischen Wirtschaft steigern. Besteht die MoÈ glichkeit zu einem ungehin-
derten Markteintritt, so duÈ rften sich keine groÈ ûeren Wettbewerbsprobleme in Verbindung mit der
Reduzierung der Gesamtzahl der Unternehmen stellen, da ineffiziente Unternehmen ausscheiden
und sich effizientere Unternehmen ausdehnen werden. Auch wenn die Zahl der Anbieter auf einen
lokalen Markt zuruÈ ckgehen sollte, duÈ rfte die Gesamtzahl der tatsaÈchlichen oder potentiellen
Wettbewerber in diesem Markt nach ihrer Einbeziehung in einen groÈ ûeren raÈumlichen Markt
steigen.

Zweitens wird die EWU die Preistransparenz verstaÈrken. Nach der EinfuÈ hrung des Euro wird sich
der muÈ helose Vergleich der in verschiedenen LaÈndern geforderten Preise vor allem auf die
Sektoren auswirken, in denen groûe Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, die
nicht auf strukturelle GruÈ nde wie unterschiedlicher Verbrauchergeschmack oder unterschiedliche
indirekte Besteuerung, sondern auf Marktsegmentierungsstrategien der Unternehmen zuruÈ ck-
zufuÈ hren sind. Bestimmte KonsumguÈ tersektoren wie der Kraftfahrzeugsektor werden wahrschein-
lich besonders stark unter der groÈ ûeren Preistransparenz leiden, da jede Anschaffung einen
groÈ ûeren Teil der Gesamtausgaben der Verbraucher ausmacht. Bei diesen Erzeugnissen werden die
Einsparungen, die der Verbraucher durch grenzuÈ berschreitende KaÈufe erzielen kann, ohne
weiteres die Mehrkosten, die dabei entstehen, aufwiegen.

Drittens werden die Auswirkungen des Euro auf dem Markt fuÈ r Beteiligungskapital den
Wettbewerb auf den Produkt- und DienstleistungsmaÈrkten beeinflussen. Durch die EWU wird
das Kapital billiger, was zu einer Zunahme der UnternehmenszusammensschluÈ sse fuÈ hren koÈ nnte.
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Durch neue Finanztechniken und -maÈrkte wird eine neue Generation von EU-Unternehmen
entstehen und auf diese Weise der Markteintritt gefoÈ rdert. Die VeraÈnderungen am Kapitalmarkt
duÈ rften daher die wettbewerbsfoÈ rdernde Kraft der EWU generell unterstuÈ tzen.

Vor diesem Hintergrund faÈ llt der Wettbewerbspolitik die enorme Aufgabe zu, die FlexibilitaÈ t der
Produkt- und DienstleistungsmaÈrkte zu erhalten bzw. zu foÈ rdern. Unternehmen, die sich durch
wettbewerbsbeschraÈnkende Verhaltensweisen gegen den Wettbewerbsdruck schuÈ tzen koÈ nnen, sind
wahrscheinlich nicht so effizient und innovativ wie andere Unternehmen und folglich bei
makrooÈ konomischen Schocks weniger anpassungsfaÈhig.

Manche Unternehmen werden auf jeden Fall aufgrund des lebhafteren Wettbewerbs in
Schwierigkeiten geraten. Daher werden die Mitgliedstaaten wahrscheinlich stark unter Druck
gesetzt, um diese Unternehmen durch staatliche Beihilfen, insbesondere durch Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen zu schuÈ tzen. Derartige Beihilfen koÈ nnen zu bedeutenden Wettbe-
werbsverfaÈ lschungen auf Kosten der leistungsfaÈhigeren Unternehmen fuÈ hren.

Die Unternehmen koÈ nnten aufgrund der Gefahr eines potentiell zunehmenden Wettbewerbs auch
versucht sein, Mittel und Wege zu finden, um den tatsaÈchlichen Wettbewerb zu reduzieren. Da
beispielsweise groÈ ûere Preistransparenz noch mehr Anlaû zu Parallelhandel geben wird, werden
die Unternehmen noch eher versucht sein, neue Hemmnisse gegen die Arbitrage zu errichten.
Ebenso koÈ nnten die aus der EWU erwachsenden neuen WettbewerbskraÈfte aufgrund ihrer
Bedrohung die bisherigen Marktteilnehmer verleiten, zur Abschottung konkurrierender MaÈrkte
vertikale oder horizontale Vereinbarungen zu schlieûen oder staatliche Beihilfen zu beantragen.
LaÈngerfristig koÈ nnte die erwartete Zunahme von ZusammenschluÈ ssen und UÈ bernahmen in
manchen Wirtschaftszweigen zur Bildung von Oligopolen fuÈ hren. In den hiervon betroffenen
Sektoren koÈ nnten die Unternehmen versucht sein, sich durch Absprachen oder Kartelle dem
Wettbewerbsdruck zumindest teilweise zu entziehen. Dies wird noch dadurch vereinfacht, daû die
Preise der Wettbewerber durch die verstaÈrkte Preistransparenz leichter zu kontrollieren sein
werden. Auûerdem wird es schwieriger werden, von Preisvereinbarungen abzuweichen und dies mit
Wechselkursschwankungen zu begruÈ nden.

Daher muû die Wettbewerbspolitik dafuÈ r sorgen, daû sich die Vorteile des Euro voll entfalten
koÈ nnen. Sowohl die gemeinschaftliche als auch die nationale Wettbewerbspolitik haben eine
entscheidende Rolle bei der GewaÈhrleistung flexibler Produkt- und DienstleistungsmaÈrkte zu
spielen, durch die die europaÈischen Verbraucher in den vollen Genuû der gemeinsamen WaÈhrung
kommen werden.
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I Ð KARTELLVERBOT: ARTIKEL 81 UND 82
STAATLICHE MONOPOLE UND MONOPOLRECHTE: ARTIKEL 31
UND 86

A Ð Die Modernisierung des Rechts- und Auslegungsrahmens

24. Die Kommission hat vor zwei Jahren mit der Modernisierung ihrer Wettbewerbspolitik
begonnen, um den RealitaÈ ten der heutigen Wirtschaftswelt und insbesondere den Herausforderungen
im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion und der Erweiterung
der Gemeinschaft gerecht zu werden 3. Durch die Modernisierung der Vorschriften und der Praxis
wuÈ rden die VerwaltungszwaÈnge, die zu Unrecht auf den Unternehmen und insbesondere auf
denjenigen lasten, die uÈ ber keine Marktmacht verfuÈ gen, abgebaut und die TaÈtigkeit der Kommissions-
dienststellen auf die FaÈlle ausgerichtet, die wettbewerbspolitisch gesehen ein offensichtliches Interesse
fuÈ r die Gemeinschaft haben. Der Rat hat die Verordnung uÈ ber die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschluÈ ssen geaÈndert und die Kommission mehrere Bekanntmachungen angenommen, um die
Art und Weise, in der sie in die EG-Wettbewerbsvorschriften anwendet, zu praÈzisieren und zu
modernisieren. In diesem Jahr hat die Kommission mit der VeroÈ ffentlichung ihrer Mitteilung uÈ ber
vertikale WettbewerbsbeschraÈnkungen einen neuen Schritt vollzogen.

1. Bilanz der ersten Maûnahmen zur Neuausrichtung der KommissionstaÈtigkeit

25. Die Kommission hat 1997 zwei Bekanntmachungen angenommen, um ihre Kontroll- taÈ tigkeit
ihrer Kontrolldienste auf die FaÈ lle zu konzentrieren, die den Wettbewerb innerhalb der Union spuÈ rbar
beeintraÈchtigen. Dabei handelt es sich zum einen um die revidierte Bekanntmachung uÈ ber
Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die den Gemeinsamen Marktes nicht spuÈ rbar beein-
traÈchtigen, und andererseits um die Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den nationalen WettbewerbsbehoÈ rden, die auf die Bekanntmachung uÈ ber die
Zusammenarbeit mit den nationalen Gerichten gefolgt ist. Aufgrund der neuen Vorschriften duÈ rften
sich die gemeinschaftlichen Untersuchungen nunmehr leichter auf die FaÈ lle konzentrieren lassen, die
tatsaÈchlich den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt beeinflussen. Nach einer einjaÈhrigen Anwendung
dieser beiden Bekanntmachungen kann eine erste Bilanz gezogen werden.

26. FuÈ r 1998 faÈ llt die Bilanz in bezug auf die Anwendung der Artikel 81 und 82 aÈhnlich wie die des
Jahres 1997 aus. Die Zahl der neu registrierten FaÈ lle belaÈuft sich 1998 auf 509 gegenuÈ ber 499 im
vergangenen Jahr (und 447 im Jahre 1996). Die Entwicklung scheint sich demnach zu stabilisieren. Die
Zahl der Anmeldungen bleibt hoch, hat aber nicht zugenommen. Fast dasselbe gilt fuÈ r die
Beschwerden und die auf Initiative der Kommission eroÈ ffneten Verfahren.

27. Daû sich die Zahl der Anmeldungen mit 216 gegenuÈ ber 221 im Jahre 1997 stabilisiert hat, ist
wahrscheinlich teilweise auf die von der Kommission im vergangenen Jahr ergriffenen Maûnahmen,
insbesondere auf die Bekanntmachung uÈ ber Vereinbarungen von geringer Bedeutung, zuruÈ ck-
zufuÈ hren. Die Kommissionsdienststellen haben 1998 nur etwa zehn Mal auf diese Bekanntmachung
zuruÈ ckgegriffen. Wahrscheinlich hat letztere aber bewirkt, daû eine bestimmte Anzahl von
Unternehmen Vereinbarungen von geringer Bedeutung nicht angemeldet haben, und die Zahl der
Anmeldungen waÈre - ohne diese Bekanntmachung - vielleicht hoÈ her ausgefallen. Die Ergebnisse

3 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, Ziff. 36 bis 50.
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dieses ersten Anwendungsjahres (- 0,2 %) sind jedoch fuÈ r weitgehende Schluûfolgerungen
unzureichend.

28. Im Bereich der Beschwerden, deren Zahl in diesem Jahr etwas hoÈ her als im vergangenen Jahr
war (192 gegenuÈ ber 177), stellt die Kommission fest, daû manche von ihnen fuÈ r die Gemeinschaft
tatsaÈchlich von Interesse sind und zu wichtigen Entscheidungen wie z. B. der Entscheidung uÈ ber die
griechischen FaÈhrschiffe gefuÈ hrt haben, zahlreiche Beschwerden aber keine derartige Bedeutung
aufweisen. In diesem Zusammenhang ist die Zahl der Entscheidungen der Kommission, die auf einer
Ablehnung der Beschwerde wegen mangelnden Gemeinschaftsinteresses beruhen, aÈuûerst relevant.
Die Rechtsprechung ¹Automecª, aufgrund deren die Kommission derartige Beschwerden abweisen
kann, ist vielleicht ein angemessenes, sicherlich aber kein ausreichendes Instrument. Sicherlich waÈre es
nuÈ tzlich, uÈ ber ein leichteres Beschwerdeabweisungsverfahren zu verfuÈ gen.

29. Was die auf Initiative der Kommission eroÈ ffneten Verfahren betrifft, so deckt sich ihre Zahl mit
der des vergangenen Jahre (101). Die FaÈlle betreffen groÈ ûtenteils einen spezifischen Sektor, naÈmlich
den Telekommunikationssektor, dessen Liberalisierung zum ersten Januar 1998 abgeschlossen sein
muûte, was die Kommissionsdienststellen mit der noÈ tigen Strenge und Aufmerksamkeit kontrolliert
haben.

30. Die Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den nationalen
WettbewerbsbehoÈ rden fuÈ r die Bearbeitung der FaÈ lle im Anwendungsbereich der Artikel 81 und 82 ist
in diesem Jahr zum ersten Mal angewandt worden. Die Kommission hat 15 Beschwerden wegen
mangelnden Gemeinschaftsinteresses abgewiesen, die folglich von der zustaÈndigen nationalen
BehoÈ rde, in deren Gebiet die angefochtene Verhaltensweise ihre Hauptwirkungen erzeugt, bearbeitet
werden. In FaÈ llen, die von den nationalen BehoÈ rden und der Kommission gemeinsam bearbeitet
werden, konnten 89 Auskunftsverlangen registriert werden. Schlieûlich ist die Kommission in
10 ausschlieûlich von den nationalen WettbewerbsbehoÈ rden bearbeiteten FaÈllen konsultiert worden
und hatten 3 Anmeldungen bei der Kommission aufschiebende Wirkung im Sinne der Bekanntma-
chung. Diese ersten AnwendungsfaÈ lle zeugen von einer verstaÈrkten Zusammenarbeit zwischen den
gemeinschaftlichen und den nationalen Instanzen und von der beidseitigen Bereitschaft zu einer
dezentralen Anwendung des Gemeinschaftsrechts im Bereich der wettbewerbsbeschraÈnkenden
Vereinbarungen und der MiûbraÈuche beherrschender Stellungen. Allerdings koÈ nnte in noch staÈrkerem
Maûe auf diese Bekanntmachung zuruÈ ckgegriffen werden.

31. Die vorerwaÈhnte Bekanntmachung wird allerdings erst dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn
die Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts voÈ llig dezentralisiert worden ist. 1998
konnten von den fuÈ nfzehn nur acht Mitgliedstaaten Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 nach Annahme
entsprechender Rechtsvorschriften durch den nationalen Gesetzgeber unmittelbar anwenden: Belgien,
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien. Die Kommission
moÈ chte, daû die Mitgliedstaaten, die uÈ ber derartige Vorschriften noch nicht verfuÈ gen, unverzuÈ glich
Maûnahmen zur unmittelbaren Anwendung der Artikel 81 Absatz 1 und 82 ergreifen. Dabei ist
festzustellen, daû die Mitgliedstaaten bei der Revision oder Annahme nationaler Wettbewerbsvor-
schriften sehr haÈufig auf das Gemeinschaftsrecht Bezug nehmen und auf diese Weise freiwillig eine
Harmonisierung herbeifuÈ hren, die zu einer gemeinsamen Rechtskultur in der Gemeinschaft beitraÈgt.
Vor kurzem haben die Niederlande und das Vereinigte KoÈ nigreich ihre Rechtsvorschriften geaÈndert.
Das niederlaÈndische Gesetz aÈhnelt sehr stark Artikel 81 und 82. Dasselbe gilt fuÈ r die Vorschriften uÈ ber
die Kontrolle von UnternehmenszusammenschluÈ ssen. 4 Das neue Wettbewerbsgesetz im Vereinigten

4 Gesetz vom 22.5.1997, in Kraft seit 1.1.1998 (¹Mededingingswetª).
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KoÈ nigreich lehnt sich im wesentlichen an die Artikel 81 und 82 an. 5 In Paragraph 60 heiût es, daû die
britischen BehoÈ rden bei der Anwendung des nationalen Rechts den GrundsaÈtzen und Analysen
Rechnung tragen, die sich aus den Entscheidungen der Kommission und den Urteilen des Gerichtshofs
ergeben.

32. 1998 wurden 581 FaÈ lle gegenuÈ ber 517 im Jahre 1997 und 388 im Jahre 1996 abgeschlossen. Die
Zahl der foÈ rmlichen Entscheidungen ist von 27 im Jahre 1997 auf 42 erheblich gestiegen. Ohne die
Beschwerdeabweisungen und die Entscheidungen, keinen Widerspruch zu erheben, wurden 1998 im
Verkehrssektor 11 foÈ rmliche Entscheidungen nach Artikel 81 Absatz 1 und nach Artikel 82 erlassen,
von denen die meisten mit Geldbuûen einhergingen. Die wachsende Zahl der abgeschlossenen FaÈ lle
zeugt von der Bereitschaft der Kommission, die Bearbeitung der WettbewerbsfaÈ lle zu beschleunigen.
Trotz dieser Verbesserung kann jedoch nicht geleugnet werden, daû fuÈ r bestimmte VorgaÈnge sehr viel
Zeit benoÈ tigt wird. So betrug bei den 11 vorerwaÈhnten Entscheidungen die durchschnittliche
Verfahrensdauer 4 Jahre und 10 Monate, bei extremen Werten von 2 Jahren und 1 Monat bzw. 8 Jahren.
Diese Dauer ist groÈ ûtenteils der SchwerfaÈ lligkeit der Verfahren zuzuschreiben, die VerzoÈ gerungen
verursacht. Deswegen hat die Kommission in diesem Jahr bestimmte Verfahrensverordnungen
umgestaltet, so die AnhoÈ rungsverordnung Nr. 99/63, um die Fallbearbeitung zu erleichtern und zu
beschleunigen. Diese Maûnahmen zur Vereinfachung der Verfahren werden fortgefuÈ hrt.

33. Die Tendenz zur Stabilisierung der Zahl der Anmeldungen ebenso wie die Entwicklung der
Zusammenarbeit mit den nationalen WettbewerbsbehoÈ rden sind fuÈ r die Neuausrichtung der
KommissionstaÈtigkeit ermutigend, auch wenn die Ergebnisse noch nicht uÈ berwaÈltigend sind. Durch
die Revision der Politik im Bereich der vertikalen BeschraÈnkungen duÈ rften weitere Fortschritte in
diese Richtung gemacht werden. Die Kommission wird weiterhin UÈ berlegungen anstellen und im
Laufe des Jahres 1999 neue ModernisierungsvorschlaÈge unterbreiten.

2. Die Mitteilung uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf vertikale
BeschraÈnkungen

34. Die Kommission hat am 30. September 1998 eine Mitteilung uÈ ber die Anwendung der EG-
Wettbewerbsregeln auf vertikale BeschraÈnkungen 6 mit ReformvorschlaÈgen in diesem Bereich
angenommen. Gleichzeitig hat sie zwei VorschlaÈge zur AÈ nderung der Verordnung Nr. 19/65/EWG
des Rates vom 2. MaÈrz 1975 sowie der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962
angenommen. Die erste AÈ nderung soll der Kommission die notwendigen Gesetzgebungsbefugnisse
uÈ bertragen, um die geplante neue Politik durchzufuÈ hren, und durch die zweite AÈ nderung soll der in
Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 vorgesehene Anmeldungsverzicht auf alle vertikalen
Vereinbarungen ausgedehnt werden.

35. Diese Mitteilung und die mit ihr verbundenen VorschlaÈge sind die Folge der VeroÈ ffentlichung
des GruÈ nbuchs der Kommission uÈ ber vertikale BeschraÈnkungen des Wettbewerbs 7 im Januar 1997 und
der anschlieûenden sehr umfassenden Diskussion. Werden die vorerwaÈhnten VerordnungsvorschlaÈge
angenommen, so wird die Kommission eine neue Art der Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r
vertikale BeschraÈnkungen zusammen mit einer Reihe von Leitlinien einfuÈ hren. Die neuen Wettbe-
werbsvorschriften fuÈ r den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen sollen ab dem Jahr 2000 gelten.

5 Gesetz vom 9.11.1998, in Kraft ab 1.3.2000 (¹Competition Actª).
6 KOM(98) 544 endg.
7 KOM(96) 721 endg.
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2.1. Die neue Politik

Ein wirtschaftlicherer Ansatz

36. Die Kommission empfiehlt in ihrer Mitteilung, von der gegenwaÈrtigen auf formalen
Erfordernissen beruhenden Politik mit sektorspezifischen Vorschriften zu einer Politik uÈ berzugehen,
die praktisch saÈmtliche Vertriebssektoren erfaût und auf einer WuÈ rdigung der wirtschaftlichen
Auswirkungen beruht 8. Dies soll durch eine einzige, umfassende Gruppenfreistellungsverordnung
erreicht werden, die fuÈ r alle vertikalen BeschraÈnkungen im Bereich der Zwischen- und Endprodukte
sowie der Dienstleistungen mit Ausnahme einer begrenzten Anzahl von KernbeschraÈnkungen gilt.
WaÈhrend in den gegenwaÈrtigen Gruppenfreistellungsverordnungen die Klauseln genannt werden, die
freigestellt sind, sollen kuÈ nftig im Rahmen einer schwarzen Liste die Klauseln genannt werden, die
nicht unter die Gruppenfreistellungsverordnung fallen. Jedes System naÈmlich, das versucht, die
freistellbaren Klauseln zu umreiûen, wirkt wie eine Zwangsjacke. Diese soll durch die neue
Verordnung abgelegt werden.

37. Hauptziel dieser weit angelegten, flexiblen Gruppenfreistellungsverordnung ist es, den
Unternehmen mit unzureichender Marktmacht - tatsaÈchlich verfuÈ gen die meisten Unternehmen uÈ ber
keine Marktmacht - die MoÈ glichkeit zu geben, die GuÈ ltigkeit ihrer Vereinbarungen kuÈ nftig nicht mehr
nach den EG-Wettbewerbsregeln wuÈ rdigen zu muÈ ssen. Um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und
die Freistellung auf solche Unternehmen zu beschraÈnken, die uÈ ber keine signifikante Marktmacht
verfuÈ gen, wird die kuÈ nftige Gruppenfreistellungsverordnung die Freistellung von Marktanteils-
schwellen abhaÈngig machen.

38. Unternehmen mit Marktanteilen oberhalb der in der Gruppenfreistellung vorgesehenen
Schwellenwerte bleiben vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgeschlossen. Ihre vertikalen
Vereinbarungen werden aber auf keinen Fall als unzulaÈssig vermutet. Die Marktanteilsschwellen
dienen lediglich der Unterscheidung zwischen denjenigen Vereinbarungen, die als zulaÈssig gelten, und
denjenigen Vereinbarungen, die gegebenenfalls einzeln gepruÈ ft werden muÈ ssen. Um den Unter-
nehmen bei dieser PruÈ fung zu helfen, will die Kommission eine Reihe von Leitlinien veroÈ ffentlichen,
die sich vor allem mit der Anwendung von Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 81 Absatz 3 oberhalb der
Marktanteilsschwellen und mit der Kommissionspolitik in FaÈ llen, in denen der Genuû der
Gruppenfreistellung entzogen wird, insbesondere in FaÈ llen mit kumulativer Wirkung, befassen.
Anhand dieser Leitlinien duÈ rften die Unternehmen in den meisten FaÈ llen selber eine WuÈ rdigung nach
Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 81 Absatz 3 vornehmen koÈ nnen. Denn schlieûlich geht es auch darum,
die Kosten fuÈ r die Unternehmen zu reduzieren und soweit wie moÈ glich die Anmeldung von
Vereinbarungen zu vermeiden, die keine ernsten Wettbewerbsprobleme aufwerfen.

Marktanteilsschwelle(n)

39. WoruÈ ber weiterhin diskutiert wird, ist die Frage, ob das System eine oder zwei Marktanteils-
schwellen enthalten soll. In einem Zweischwellensystem wuÈ rde die erste, d.h. die Hauptmarktanteils-
schwelle 20 % betragen. Unterhalb dieser Schwelle wird angenommen, daû vertikale BeschraÈnkungen
keine bedeutenden negativen Auswirkungen haben, und folglich sind alle vertikalen BeschraÈnkungen
und deren Verbindungen, mit Ausnahme einer bestimmten Zahl von KernbeschraÈnkungen,
freigestellt. Oberhalb der 20 %-Schwelle koÈ nnen bestimmte vertikale BeschraÈnkungen bis zu einem

8 Die Gruppenfreistellungsverordnung uÈ ber den Kraftfahrzeugvertrieb, die im Jahre 2002 ablaÈuft, ist nicht
Gegenstand des neuen Vorschlags.
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Marktanteil von 40 % freigestellt werden. Diese zweite Schwelle wuÈ rde vertikale BeschraÈnkungen
betreffen, die wirtschaftlichen UÈ berlegungen und bisherigen Erfahrungen zufolge keinen ernsthaften
Anlaû zu WettbewerbsbeschraÈnkungen geben (z.B. Alleinvertrieb, Alleinbezug, Vereinbarungen ohne
Ausschlieûlichkeit, wie Mengenvereinbarungen fuÈ r KaÈufer oder Abnehmer, Vereinbarungen zwischen
KMU). Ein Zweischwellensystem ermoÈ glicht eine wirtschaftlich nuanciertere Beurteilung vertikaler
BeschraÈnkungen. Der Hauptnachteil eines solchen System ist sein komplizierter Charakter und die
Gefahr, daû fuÈ r die Ermittlung und Abgrenzung einzelner vertikaler BeschraÈnkungen im Rahmen der
hoÈ heren Marktanteilschwelle erneut formale Kriterien eingefuÈ hrt werden muÈ ssen.

40. In einem Einschwellensystem sind alle vertikalen BeschraÈnkungen und ihre Verbindungen mit
Ausnahme einer gewissen Zahl von KernbeschraÈnkungen automatisch bis zu der betreffenden
Marktanteilsschwelle freigestellt. Die HoÈ he dieser Marktanteilsschwelle wurde noch nicht vorge-
schlagen, wird aber unterhalb 40 % liegen muÈ ssen, da von diesem Marktanteil ab ein Markt beherrscht
werden kann. MoÈ glicherweise wird die Schwelle zwischen 25 % und 35 % liegen. Der Vorteil eines
Einschwellensystems liegt in seiner Einfachheit begruÈ ndet, da abgesehen von den KernbeschraÈnkun-
gen andere spezifische BeschraÈnkungen keiner Definition beduÈ rfen.

KernbeschraÈnkungen

41. KernbeschraÈnkungen sind solche BeschraÈnkungen, die vom Anwendungsbereich der Gruppen-
freistellungsverordnung auf jeden Fall ausgenommen sind. Zu ihnen gehoÈ ren Vereinbarungen uÈ ber
Mindest- und Festpreise und Vereinbarungen, die einen absoluten Gebietsschutz garantieren.
Auûerdem schlaÈgt die Kommission vor, die ArbitragemoÈ glichkeiten von ZwischenhaÈndlern und
Endverbrauchern in breiterem Umfang zu schuÈ tzen und daher generell WiederverkaufsbeschraÈnkun-
gen auf die schwarze Liste zu setzen, soweit diese von Faktoren abhaÈngen, auf die die Vertragsparteien
Einfluû haben. HoÈ chstpreise und Preisempfehlungen, sofern diese nicht auf Festpreise hinauslaufen,
wuÈ rden generell nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 81 Absatz 1 fallen.

Keine sektorspezifischen Vorschriften

42. Statt verschiedener Verordnungen uÈ ber bestimmte Arten von vertikalen BeschraÈnkungen oder
fuÈ r bestimmte Sektoren wird eine einzige groûe Gruppenfreistellungsverordnung vorgeschlagen. Somit
werden unterschiedliche Arten von vertikalen BeschraÈnkungen mit aÈhnlichen Wirkungen in aÈhnlicher
Weise behandelt. Damit wird vermieden, daû die Unternehmen die Wahl ihrer Vertriebsform statt vor
allem von kommerziellen ErwaÈgungen von FreistellbarkeitsgruÈ nden abhaÈngig machen.

43. Selektiver Vertrieb Ð auch quantitativer Art Ð wuÈ rde unter bestimmten Bedingungen in den
Anwendungsbereich der geplanten Gruppenfreistellungsverordnung fallen. In einem Zweischwellen-
system wuÈ rde die erste Marktanteilsschwelle von 20 % gelten. In den Leitlinien soll darauf
hingewiesen werden, daû qualitativer selektiver Vertrieb und Kundendienstvereinbarungen generell
nicht in den Anwendungsbereich des Artikels 81 Absatz 1 fallen.

44. Franchising wuÈ rde in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung fallen,
jedoch nicht bevorzugt behandelt, da es sich um eine Kombination vertikaler BeschraÈnkungen handelt.
In der Regel werden beim Franchising selektiver Vertrieb und Wettbewerbsverbote in bezug auf die
Waren, die Gegenstand der Franchisevereinbarung sind, miteinander kombiniert. Manchmal kommen
Alleinvertriebsverpflichtungen in Form einer Standortklausel oder Gebietsausschlieûlichkeit hinzu.
Diese Kombinationen wuÈ rden nach den allgemeinen Kriterien der Gruppenfreistellungsverordnung
behandelt, wobei absoluter Gebietsschutz auf jeden Fall zu den KernbeschraÈnkungen gehoÈ ren wuÈ rde.

BER. WETTB. 1998

XXVIII. BERICHT UÈ BER DIE WETTBEWERBSPOLITIK 1998 Ð SEK(99) 743 ENDG. 31



45. Auûerdem soll die Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r ZusammenschluÈ sse unabhaÈngiger
EinzelhaÈndler gelten, die sich im Rahmen einer gemeinsamen Vertriebsform zum Wiederverkauf an
Endabnehmer zusammenschlieûen. Um in den Genuû der Gruppenfreistellung zu gelangen, muÈ ssen
die Mitglieder des Zusammenschlusses KMU sein. Da derartige ZusammenschluÈ sse auch horizontale
Aspekte haben koÈ nnen, wird die Gruppenfreistellung von der Voraussetzung abhaÈngig gemacht, daû
die betreffenden horizontalen Aspekte keinen Verstoû gegen Artikel 81 darstellen. Bei der Revision
der Politik der Kommission gegenuÈ ber horizontalen Vereinbarungen werden diese Aspekte gemaÈû
dem fuÈ r vertikale BeschraÈnkungen gewaÈhlten allgemeinen Ansatz uÈ berpruÈ ft werden (siehe ...).

46. Die Geltungsdauer von Vereinbarungen, die Wettbewerbsverbote enthalten, soll wegen der
moÈ glichen Marktabschottungseffekte beschraÈnkt werden. Dabei wird an eine beschraÈnkte Geltungs-
dauer fuÈ r Alleinbezugsvereinbarungen in Verbindung mit einem quantitativen Bezugszwang gedacht.
Doch soll moÈ glicherweise auf eine derartige BeschraÈnkung der Geltungsdauer bei Wettbewerbs-
verboten eines Lieferanten verzichtet werden, wenn diesem das GeschaÈft gehoÈ rt, von dem aus der
KaÈufer taÈtig ist. In den Leitlinien soll der Notwendigkeit einer laÈngeren Geltungsdauer Rechnung
getragen werden, wenn diese aufgrund langfristiger Investitionen gerechtfertigt ist.

47. Aus GruÈ nden der politischen KohaÈ renz und Einheitlichkeit wird vorgeschlagen, auf
sektorspezifische Regeln fuÈ r Bier und Benzin zu verzichten. Es besteht keine ausreichende
wirtschaftliche oder juristische Rechtfertigung, die Sonderregelung fuÈ r diese beiden Bereiche
fortzufuÈ hren. Soweit eine sektorspezifische Behandlung gerechtfertigt ist, soll diese im Rahmen der
Leitlinien beschrieben werden. Die Gruppenfreistellungsverorndung uÈ ber den Kraftfahrzeugvertrieb,
die im Jahre 2002 ablaÈuft, ist nicht Gegenstand des neuen Vorschlags.

Entzug der Gruppenfreistellung

48. Die Kommission moÈ chte die MoÈ glichkeit behalten, in den seltenen FaÈ llen, in denen sich
unterhalb der Marktanteilsschwellen ernste Wettbewerbsprobleme ergeben, die Gruppenfreistellung
zu widerrufen. Die Gruppenfreistellung wuÈ rde insbesondere in FaÈllen mit kumulativer Wirkung
entzogen. Um eine wirksame MarktuÈ berwachung und eine staÈrkere Dezentralisierung bei der
Anwendung der gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln zu gewaÈhrleisten, sollen nicht nur die
Kommission, sondern auch die nationalen BehoÈ rden befugt sein, die Gruppenfreistellung fuÈ r die
Zukunft zu entziehen.

2.2. Die geplanten Ratsverordnungen

Die geplanten Ratsverordnungen sehen zwei wesentliche AÈ nderungen vor:

(a) Erweiterung der Kommissionsbefugnisse im Rahmen der Ratsverordnung Nr. 19/65

49. Die Kommission ist aufgrund der Ratsverordnung Nr. 19/65 befugt, Artikel 81 Absatz 1 auf
Gruppen bilateraler, zum Zwecke des Weiterverkaufs geschlossener Ausschlieûlichkeitsverein-
barungen, die entweder den Alleinvertrieb oder Alleinbezug von Waren betreffen oder BeschraÈn-
kungen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Nutzung geistiger Eigentumsrechte enthalten, im
Wege der Verordnung fuÈ r nicht anwendbar zu erklaÈren. Diese Befugnisse reichen jedoch nicht aus, um
die im Bereich der vertikalen BeschraÈnkungen geplante neue Politik umzusetzen.

50. Aus diesem Grunde soll der Anwendungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a) und des
Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Ratsverordnung Nr. 19/65 soweit ausgedehnt werden, daû die
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Kommission durch eine einzige Gruppenfreistellungsverordnung alle Arten von Vereinbarungen
erfassen kann, die zwei oder mehrere auf unterschiedlichen Wirtschaftsstufen taÈtige Unternehmen fuÈ r
den Vertrieb und/oder Bezug von Waren zum Zwecke des Weiterverkaufs oder der Weiter-
verarbeitung oder fuÈ r die Erbringung von Dienstleistungen geschlossen haben (vertikale Vereinba-
rungen).

51. Auûerdem soll im Hinblick auf eine staÈrkere dezentrale Anwendung der gemeinschaftlichen
Wettbewerbsregeln Artikel 7 der Verordnung Nr. 19/65 dahingehend ergaÈnzt werden, daû in den
FaÈ llen, wo die Wirkungen vertikaler Vereinbarungen in einem Mitgliedstaat spuÈ rbar sind, der alle
Merkmale eines gesonderten Marktes besitzt, die zustaÈndige nationale BehoÈ rde die Gruppenfrei-
stellung in ihrem Gebiet entziehen und eine Entscheidung zur Beseitigung der betreffenden
Wirkungen erlassen kann.

52. Um eine effiziente Kontrolle der sich in einem bestimmten Markt aus der Existenz paralleler
Netze aÈhnlicher Vereinbarungen ergebenden Wirkungen zu gewaÈhrleisten, wird schlieûlich vorge-
schlagen, Artikel 7 dahingehend zu ergaÈnzen, daû in der Gruppenfreistellungsverordnung die
Bedingungen niedergelegt werden koÈ nnen, unter denen diese Netze von Vereinbarungen von ihrem
Anwendungsbereich ausgenommen werden koÈ nnen.

(b) Die Lockerung des Anmeldungsverfahrens aufgrund der Verordnung Nr. 17

53. Geplant ist die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Artikels 4 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 17, um saÈmtliche vertikalen Vereinbarungen von dem Erfordernis der vorherigen Anmeldung
freizustellen. Diese AÈ nderung hat praktisch den Vorteil, daû die Kommission Ð auch bei verspaÈteten
Anmeldungen Ð pruÈ fen kann, ob die Vereinbarungen die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3
erfuÈ llen, und gegebenenfalls eine Freistellungsentscheidung annehmen kann, die an dem Tag wirksam
wird, an dem die Vereinbarung geschlossen wurde. Auf diese Weise wuÈ rde die Rechtssicherheit fuÈ r die
Unternehmen verstaÈrkt, ohne die Durchsetzung des Artikels 81 Absatz 1 gegenuÈ ber wettbewerbs-
beschraÈnkenden Vereinbarungen in Frage zu stellen.

3. Die Revision der Wettbewerbspolitik im Bereich der horizontalen Vereinbarungen

54. 1997 9 beschlossen die Kommissionsdienststellen, die Politik im Bereich der horizontalen
Vereinbarungen zu uÈ berdenken. Dabei hat sich herausgestellt, daû die einschlaÈgigen Bekanntma-
chungen und Gruppenfreistellungsverordnungen 10 nicht haÈufig verwendet werden, zum Teil uÈ herholt
sind und Anlaû zu einer Reihe von Anmeldungen geben. Aus diesem Grunde stellte sich die Frage der
etwaigen Revision dieser Bekanntmachungen und Gruppenfreistellungsverordnungen. Nach Auffas-
sung der Kommissionsdienststellen waren diese UÈ berlegungen eine wichtige ErgaÈnzung zu dem
Projekt uÈ ber vertikale BeschraÈnkungen.

55. 1998 haben die Kommissionsdienststellen ihre UÈ berlegungen uÈ ber die Revision ihrer Politik im
Bereich der horizontalen Vereinbarungen vertieft und vorlaÈufige Leitlinien erarbeitet. FuÈ r die
Revision der gegenwaÈrtigen Regeln gilt das doppelte Erfordernis der Aktualisierung und der
Verbesserung der Texte, sowohl was ihre Lesbarkeit als auch was ihre HomogenitaÈ t betrifft. Das

9 Wettbewerbsbericht 1997, Ziff. 46 und 47.
10 Die Gruppenfreistellungsverordnungen betreffend Spezialisierungsvereinbarungen und Vereinbarungen uÈ ber

Forschung und Entwicklung sowie die Bekanntmachungen uÈ ber zwischenbetriebliche Zusammenarbeit (1968)
und uÈ ber die Beurteilung von kooperativen Gemeinschaftsunternehmen (1993).
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Regelwerk im Bereich der horizontalen Vereinbarungen ist in mancher Hinsicht unvollstaÈndig. Dieses
Regelwerk, auf dessen Unstimmigkeiten und Verkrustungen die Unternehmen waÈhrend der
Untersuchung hingewiesen haben, muû also effizient und transparent werden. Die Kommissions-
dienststellen duÈ rften fuÈ r diese UÈ berarbeitung ebenso wie bei den vertikalen Vereinbarungen eine
LoÈ sung anregen, die das Gewicht auf Kriterien der Wirtschaftsanalyse legt. Diesem Ansatz zufolge
werden sie wahrscheinlich die Ausarbeitung von Leitlinien vorschlagen, die im Bedarfsfalle fuÈ r
bestimmte Arten von Vereinbarungen durch revidierte Gruppenfreistellungsverordnungen ergaÈnzt
werden koÈ nnten.

1999 soll ein Konsultationspapier fuÈ r die Mitgliedstaaten und anderen interessierten Kreise vorgelegt
werden.

4. Die Revision der Verfahrensverordnungen

56. Die Kommission moÈ chte die Verfahren, nach denen sie WettbewerbsfaÈ lle untersucht,
modernisieren, vereinfachen und benutzerfreundlicher gestalten. Zu diesem Zweck verabschiedete
sie am 22. Dezember 1998 zwei Verordnungen, die den Rechtsrahmen fuÈ r die PruÈ fung von
WettbewerbsfaÈ llen vereinfachen. Die erste Verordnung (Nr. 2842/98) beschreibt, wie die Kommission
das AnhoÈ rungsrecht der verschiedenen an WettbewerbsfaÈ llen beteiligten Parteien, einschlieûlich im
Verkehrssektor, gewaÈhrleistet. Diese Verordnung tritt an die Stelle der AnhoÈ rungsverordnung Nr. 99/
63, die wertvoll war, aber uÈ berarbeitet werden muûte, um der Rechtsprechung, der Entscheidungs-
praxis der Kommission und den neuen Vorstellungen seit 1963 Rechnung zu tragen. Die zweite
Verordnung beschreibt, wie in WettbewerbsfaÈ llen im Verkehrssektor AntraÈge und Anmeldungen zu
erfolgen haben. Beide Verordnungen sind am 1. Februar 1999 in Kraft getreten und haben fuÈ nf
vorherige Verordnungen der Kommission ersetzt.

4.1. Die Verordnung (EG) Nr. 2842/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 uÈ ber die AnhoÈ rung in
bestimmten Verfahren nach Artikel 85 und 86 EG-Vertrag 11

57. Die neue Verordnung beschreibt, wie die Kommission das AnhoÈ rungsrecht der verschiedenen
an WettbewerbsfaÈ llen beteiligten Parteien gewaÈhrleistet. Die Parteien, die aufgrund der Verordnung
ein Recht zur AÈ uûerung haben, koÈ nnen sich auch kuÈ nftig schriftlich aÈuûern und behalten gleichzeitig
die MoÈ glichkeit zu einer muÈ ndlichen AnhoÈ rung. Aus GruÈ nden der Klarheit und Benutzerfreundlich-
keit wurde die Verordnung in verschiedene Kapitel aufgeteilt, die der Stellung der verschiedenen
Parteien entsprechen. 12

58. Um die Bearbeitung von EinzelfaÈ llen durch die Kommissionsdienststellen zu erleichtern und
unnoÈ tige VerzoÈ gerungen zu vermeiden, braucht die Kommission den schriftlichen AÈ uûerungen der
Adressaten einer Mitteilung von Beschwerdepunkten nicht Rechnung zu tragen, wenn diese nach
Ablauf der von der Kommission festgesetzten Frist eingehen. Auûerdem muÈ ssen die Adressaten einer
Mitteilung von Beschwerdepunkten der Kommission bis zu einer bestimmten Frist die Stellen in der
Mitteilung angeben, die ihrer Ansicht nach GeschaÈftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen
enthalten. Die Verordnung betrifft auch die Funktion des AnhoÈ rungsbeauftragten im AnhoÈ rungsver-
fahren sowie das Recht auf Einsicht in die betreffende Akte, ohne jedoch weiteren PlaÈnen der
Kommission in diesem Bereich vorzugreifen.

11 ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 18.
12 Kapitel II: AnhoÈ rung der Beteiligten, denen die Kommission Beschwerdepunkte mitgeteilt hat; Kapitel III:

AnhoÈ rung der Antragsteller und der BeschwerdefuÈ hrer; Kapitel IV: AnhoÈ rung anderer Dritter.
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59. Die Verordnung sieht vor, daû der Antragsteller 13 bzw. BeschwerdefuÈ hrer 14 eine Kopie der
nicht vertraulichen Fassung der Mitteilung der Beschwerdepunkte erhalten und ihnen eine Frist zur
Stellungnahme gesetzt wird. Dies gilt fuÈ r den Fall, wo die Kommission Beschwerdepunkte geltend
macht.

60. Um die Berechnung der Frist fuÈ r Stellungnahmen der Parteien an die Kommission zu
vereinfachen, sieht die Verordnung vor, daû saÈmtliche Stellungnahmen bis zu einem von der
Kommission in ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte an die betreffende Partei festgesetzten Datum
eingehen muÈ ssen. Die Frist betraÈgt mindestens zwei Wochen. Es wurde die Auffassung vertreten, daû
die Festlegung eines bestimmten Datums, bis zu dem die Stellungnahmen bei der Kommission
eingehen muÈ ssen, rechtlich sicherer ist als die Berechnung der Frist durch die Parteien.

Um das AnhoÈ rungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, werden die Bemerkungen aller
angehoÈ rten Personen wie bei UnternehmenszusammenschluÈ ssen auf Tonband aufgenommen, das die
schriftlichen Protokolle ersetzt.

4.2. Die Verordnung (EG) Nr. 2843/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 uÈ ber die Form, den
Inhalt und die anderen Einzelheiten der AntraÈge und Anmeldungen nach den Verordnungen
(EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 des Rates uÈ ber die Anwendung
der Wettbewerbsregeln auf den Bereich Verkehr 15

61. 1994 aktualisierte die Kommission die Vorschriften fuÈ r die Anmeldung wettbewerbsbeschraÈn-
kender Vereinbarungen in allen Sektoren mit Ausnahme des Verkehrssektors durch Annahme der
Verordnung (EG) Nr. 3385/94 und des Formblatts A/B. 16 Durch die Kommissionsverordnung (EG)
Nr. 2843/98 und das neue Formblatt TR (im Anhang I zur Verordnung) wurden aÈhnliche Vorschriften
fuÈ r Unternehmen eingefuÈ hrt, die wettbewerbsbeschraÈnkende Vereinbarungen im Verkehrssektor
anmelden wollen. Das Formblatt TR nennt die Angaben, die die Unternehmen bei der Beantragung
einer Freistellung nach den drei Verkehrsverordnungen und eines Negativattests aufgrund der
Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 machen muÈ ssen. Dieses Formblatt ist an die Stelle des fruÈ heren
Formblatts II (Eisenbahn-, Straûen- und Binnenschiffsverkehr), des Formblatts MAR (Seeverkehr)
und des Formblatts AER (Luftverkehr) getreten. Das Formblatt TR (B) (im Anhang II zur
Verordnung) ist an die Stelle des Formblatts III fuÈ r gemaÈû Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr. 1017/68 angemeldete Krisenkartelle getreten.

62. Die Verordnung unterscheidet sich allerdings insofern von der Verordnung (EWG) Nr. 3385/94,
als Bezugnahmen auf die Verordnung Nr. 17 durch Bezugnahmen auf die drei Verkehrsverordnungen
(EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 ersetzt werden. Die Verordnung
sieht vor, daû in den FaÈ llen, wo eine Anmeldung irrtuÈ mlicherweise aufgrund einer bestimmten
Verkehrsverordnung erfolgt, dieselbe Anmeldung aufgrund einer anderen Verordnung, die tatsaÈchlich
anwendbar ist, untersucht werden kann. Auûerdem ist vorgesehen, daû von den Beteiligten
angenommene SchiedspruÈ che und Schlichtungsempfehlungen der Kommission zu melden sind und

13 AntraÈge nach Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17.
14 Beschwerden nach Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des Rates, Artikel 10 der Verordnung (EWG)

Nr. 4056/86 des Rates und Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 des Rates.
15 ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 22.
16 Verordnung (EG) Nr. 3385/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 uÈ ber die Form, den Inhalt und andere

Einzelheiten von AntraÈgen und Anmeldungen aufgrund der Verordnung Nr. 17, im ABl. L 377 vom 31.12.1994,
S. 28.
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daû AntraÈge und Anmeldungen aufgrund der Wettbewerbsvorschriften des EWR-Abkommens auch
in einer der Amtssprachen der EFTA-Staaten moÈ glich sind.

B Ð Die Konsolidierung des Binnenmarkts

63. Die Konsolidierung des Binnenmarkts ist eine wesentliche Voraussetzung fuÈ r die erfolgreiche
Vollendung der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion. Unter all den TaÈtigkeitsbereichen, in denen die
Gemeinschaft auf eine Vertiefung des Binnenmarkts hinarbeitet, nimmt die Wettbewerbspolitik eine
zentrale Stellung ein. Die Gemeinschaft wirkt hier naÈmlich nicht nur auf das MarktgefuÈ ge ein, indem
sie Versuche von privater wie von oÈ ffentlicher Seite unterbindet, die OÈ ffnung von MaÈrkten zu
verhindern oder aufzuhalten, sondern verleiht auch dem Binnenmarktprozeû Schwung, indem sie
positive Formen der Unternehmenszusammenarbeit Ð etwa in den Bereichen Forschung und
Entwicklung oder beim Umweltschutz 17 Ð zulaÈût und wettbewerbsbeschraÈnkende Verhaltensweisen
ahndet. Die Kommission ist davon uÈ berzeugt, daû diese Art der BinnenmarktfoÈ rderung sich
unmittelbar auf die Errichtung der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion auswirkt.

1. Kartelle

64. Die zweifellos schaÈdlichste Art der WettbewerbsbeschraÈnkung sind geheime Vereinbarungen
zwischen Unternehmen. Solche aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen wirken sich, da an ihnen
oft genug eine groÈ ûere Anzahl von Vertretern eines bestimmten Wirtschaftszweigs beteiligt sind,
besonders stark auf die betroffenen MaÈrkte aus. Auûerdem haben sie fast immer Preisabsprachen zum
Gegenstand, wodurch sie das freie Spiel der MarktkraÈfte wirkungsvoll hemmen. Die Kommission ist
der UÈ berzeugung, daû sie gerade in den Monaten vor und nach der Errichtung der Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion besonders streng gegen Kartelle vorgehen muû. Die Vorteile des Euro, der die
Preistransparenz in der EuropaÈ ischen Union erhoÈ hen und den Wettbewerb zugunsten der Verbraucher
staÈrken soll, duÈ rfen nicht durch Absprachen zwischen Unternehmen in Frage gestellt werden, die sich
dem Wettbewerb entziehen und das Preisniveau oder andere GeschaÈftsbedingungen kuÈ nstlich
festsetzen wollen. Denn ein derartiges Verhalten koÈ nnte der Inflation Vorschub leisten und die
Fundamente der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion untergraben.

65. 1998 hat die Kommission groûe Entschlossenheit an den Tag gelegt, um geheime Unterneh-
mensabsprachen aufzudecken und zu verbieten. In nicht weniger als vier FaÈ llen erlieû sie eine
abschlieûende Entscheidung. Gleichzeitig leitete sie eine Reihe neuer Verfahren ein.

So untersagte sie nach Artikel 65 EGKS-Vertrag ein Preiskartell von sechs Flachstahlproduzenten, die
mehr als 80 % der Fertigerzeugnisse aus nichtrostendem Stahl in Europa herstellen und
uÈ bereingekommen waren, den Preis fuÈ r rostfreien Stahl durch eine AÈ nderung der Formel fuÈ r die
Berechnung des sog. Legierungszuschlags gleichzeitig und um denselben Betrag zu erhoÈ hen. Die
Kommission verhaÈngte gegen die am Kartell beteiligten Unternehmen eine Geldbuûe in HoÈ he von
insgesamt 27,3 Mio. ECU. 18

Weiterhin ahndete sie eine Absprache zwischen vier Zuckerherstellern bzw. -haÈndlern. Die
Unternehmen British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown und James Budgett, die zusammen 90 %
des britischen Kristallzuckermarkts abdecken, hatten eine gemeinsame Strategie zur Anhebung der

17 Auf die meisten der von der Kommission befuÈ rworteten Formen der Zusammenarbeit wird im folgenden
Abschnitt (C Ð Die Wettbewerbspolitik in einzelnen Wirtschaftszweigen) eingegangen.

18 ABl. L 100 vom 1.4.1998, S. 55.
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Preise fuÈ r Gewerbe- und Haushaltszucker beschlossen. Sie wurden mit einer Geldbuûe in HoÈ he von
insgesamt 50,2 Mio. ECU belegt, wovon 39,6 Millionen auf British Sugar entfielen 19.

In einem anderen Fall ging die Kommission gegen zehn Hersteller von Rohren fuÈ r staÈdtische
FernwaÈrmesysteme vor, die ein Kartell zur Festsetzung von Preisen, zur Aufteilung von MaÈrkten und
zur Manipulation von Ausschreibungsverfahren gebildet hatten. Das Kartell war urspruÈ nglich in
DaÈnemark entstanden, hatte sich aber bald auf den Rest der Union ausgeweitet, so daû der gesamte
europaÈ ische FernwaÈrmerohrmarkt betroffen war. Die Kommission verhaÈngte gegen die Kartellmit-
glieder eine Geldbuûe in HoÈ he von insgesamt 92,21 Mio. ECU, davon allein 70 Millionen gegen die
Firma ABB. Sie trug dabei insbesondere dem Umstand Rechnung, daû das Kartell auch noch mehrere
Monate, nachdem ihre Dienststellen seine Existenz nachgewiesen hatten, fortbestand 20.

Schlieûlich verbot die Kommission eine Preisabsprache zwischen sieben Reedereien, die FaÈhrdienste
zwischen Griechenland und Italien betreiben. Bei NachpruÈ fungen in den GeschaÈftsraÈumen von fuÈ nf
griechischen und einer italienischen FaÈhrgesellschaft stieû sie auf erdruÈ ckende Beweise fuÈ r eine
Kartellbildung in Form regelmaÈûiger ZusammenkuÈ nfte und Korrespondenz mit dem Ziel, die Tarife
fuÈ r die BefoÈ rderung von Passagieren und Fahrzeugen kollektiv anzupassen. In diesem Fall setzte die
Kommission eine verhaÈ ltnismaÈûig bescheidene Geldbuûe (insgesamt 9,12 Mio. ECU) fest, weil der
festgestellte Verstoû gegen das Kartellverbot sich nicht sehr stark auf den Markt ausgewirkt hatte.

Insgesamt hat die Kommission in den vier genannten FaÈ llen Geldbuûen im Umfang von 178,83 Mio.
ECU verhaÈngt Ð ein Betrag, der ihre Entschlossenheit deutlich macht, mit HaÈrte gegen diese Art von
wettbewerbsbeschraÈnkenden Verhaltensweisen vorzugehen.

66. Die Kommission hat im Verlauf dieser Verfahren festgestellt, daû ihre ¹Kronzeugenregelungª
vom 10. Juli 1996 21 allmaÈhlich FruÈ chte traÈgt. Diese Mitteilung sieht eine ErmaÈûigung oder den Erlaû
von Geldbuûen bei Unternehmen vor, die das Kartell anzeigen, an dem sie sich beteiligt haben. Sie
fand bei dem erwaÈhnten Zuckerkartell Anwendung.

67. Um Kartelle wirksamer aufdecken und unterbinden zu koÈ nnen, hat die Kommission
beschlossen, fuÈ r diese Art von Verfahren in ihrer fuÈ r Wettbewerbsfragen zustaÈndigen Generaldirektion
eine eigene Dienststelle einzurichten. Sie will damit dem Vorrang, den sie dem Kampf gegen solche
Praktiken einraÈumt, konkreten Ausdruck geben.

Vor dem Hintergrund spaÈrlicher Ressourcen hat die Generaldirektion zunaÈchst etwa fuÈ nfzehn
Mitarbeiter dafuÈ r abgestellt. In der neuen Dienststelle sollen einmal rund zwanzig Beamte beschaÈftigt
werden, die in diesem Arbeitsbereich uÈ ber die meisten Erfahrungen verfuÈ gen.

Mit dieser Umstrukturierung moÈ chte die Kommission erneut ein deutliches politisches Signal fuÈ r
Unternehmen setzen, die dem Verbraucher und der europaÈ ischen Wirtschaft besonders abtraÈgliche
Verhaltensweisen an den Tag legen.

19 ABl. L 284 vom 19.10.1998.
20 ABl. L 24 vom 30.01.1999.
21 ABl. C 207 vom 18.7.1996, S. 4, und XXVI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1996), Ziff. 34 und 35.
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2. OÈ ffnung von MaÈrkten

68. Die Kommission hat schon immer ein besonderes Augenmerk auf Vertriebsvereinbarungen
gerichtet, die den Wettbewerb in einem Maûe einschraÈnken, daû der Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeintraÈchtigt wird. Es gibt Alleinvertriebsvereinbarungen, mit denen landesweite Vertriebsnetze
aufgebaut werden, die den Markt des betreffenden Staates nach auûen hin voÈ llig abschotten. Sie
enthalten naÈmlich Klauseln, die es den angeschlossenen HaÈndlern untersagen, Kunden auûerhalb ihres
jeweiligen Vertragsgebiets zu beliefern. Auf diese Weise werden nationale MaÈrkte kuÈ nstlich
voneinander isoliert. Solche Abschottungspraktiken muÈ ssen nach Ansicht der Kommission bekaÈmpft
werden, um wirksamen Wettbewerb zwischen Unternehmen wiederherzustellen und die Integration
der MaÈrkte zu foÈ rdern. Denn die Aufteilung in einzelstaatliche MaÈrkte verhindert die Konvergenz der
Preise in der EuropaÈ ischen Union und schraÈnkt den Zugang der Verbraucher zu den MaÈrkten mit den
niedrigsten Preisen ein. Mit EinfuÈ hrung der einheitlichen WaÈhrung aber werden Preisunterschiede
durch die Auszeichnung in Euro fuÈ r die europaÈ ischen Verbraucher, die alle Vorteile der Wirtschafts-
und WaÈhrungsunion nutzen wollen, leichter erkennbar und immer weniger hinnehmbar.

69. 1998 war ein Jahr, in dem die Kommission mit besonderem Nachdruck auf die OÈ ffnung der
MaÈrkte hingearbeitet hat. Dies gilt insbesondere fuÈ r den Fall Volkswagen. Der Kommission lagen seit
1995 zahlreiche Beschwerden von UnionsbuÈ rgern Ð in erster Linie deutschen und oÈ sterreichischen
Verbrauchern Ð vor, die beim Kauf eines neuen Fahrzeugs der Marke Volkswagen oder Audi in
Italien auf Schwierigkeiten gestoûen waren. Die Betroffenen wollten das PreisgefaÈ lle zwischen ihrem
Heimatstaat und Italien, wo die Autopreise besonders guÈ nstig waren, ausnutzen. Eine Reihe von
NachpruÈ fungen in den GeschaÈftsraÈumen der Volkswagen AG, der Audi AG, der hundertprozentigen
VW-Tochtergesellschaft Autogerma S.p.A. (offizieller Importeur der beiden Fahrzeugmarken in
Italien) sowie einiger italienischer VAG-VertragshaÈndler lieferten der Kommission genuÈ gend Beweise
fuÈ r eine echte Strategie zur Abschottung von MaÈrkten innerhalb der EuropaÈ ischen Union: Die
Volkswagen AG hatte ihre italienischen VertragshaÈndler dazu verpflichtet, auslaÈndischen Ð vor allem
deutschen und oÈ sterreichischen Ð Kunden den Verkauf von Fahrzeugen der Marke VW oder Audi
systematisch zu verweigern. Die Kommission hat den Konzern mit der hoÈ chsten Geldbuûe belegt, die
sie jemals gegen ein einzelnes Unternehmen verhaÈngt hat: 102 Mio. ECU.

70. Auch im Fall der Institution, die die italienischen Staatsmonopole verwaltet, der Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS), hat die Kommission ihre Entschlossenheit zur
OÈ ffnung nationaler MaÈrkte zum Ausdruck gebracht. Hier ging es um die miûbraÈuchliche Ausnutzung
einer beherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 82. Die in der Herstellung und dem Vertrieb von
Zigaretten taÈ tige Einrichtung hat ihre marktbeherrschende Stellung im italienischen Zigarettengroû-
handel insofern miûbraucht, als sie auslaÈndischen Herstellern GroûvertriebsvertraÈge mit wettbe-
werbsbeschraÈnkenden Bestimmungen aufdraÈngte, um den Verkauf auslaÈndischer Zigarettenmarken in
Italien einzuschraÈnken und die eigene Produktion zu beguÈ nstigen. Die Kommission hat AAMS eine
Geldbuûe in HoÈ he von 6 Mio. ECU auferlegt und aufgetragen, die fraglichen Verhaltensweisen
abzustellen.

Kasten 2: Verbraucherfreundliche Politik im Bereich des Kfz-Vertriebs

Das EU-Wettbewerbsrecht enthaÈ lt einschlaÈgige Vorschriften zum Vertrieb von Kraftfahrzeugen.
Die am 1. Oktober 1995 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 1475/95 hat u. a. zum Ziel, das
Recht der Verbraucher, Neufahrzeuge persoÈ nlich oder uÈ ber einen bevollmaÈchtigten Vermittler in
jedem beliebigen Mitgliedstaat der EuropaÈischen Gemeinschaft zu erwerben, zu staÈrken.
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Nach dieser Gruppenfreistellungsverordnung ist jegliche Art der direkten oder indirekten
Behinderung von Paralleleinfuhren verboten, d. h.

Ð die Weigerung von HaÈndlern, interessierten Kunden ein Fahrzeug zu verkaufen, nur weil sie
ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben;

Ð die Praxis, auslaÈndischen Interessenten hoÈ here Preise zu berechnen und laÈngere Lieferfristen
zuzumuten als inlaÈndischen Kunden;

Ð die Weigerung, Kundendienst- und sonstige unentgeltliche Garantieleistungen an Fahrzeugen zu
erbringen, die aus einem anderen Mitgliedstaat eingefuÈ hrt wurden;

Ð die Hinderung von Vermittlern, die von interessierten Kunden mit dem Fahrzeugkauf beauftragt
wurden, an der AusfuÈ hrung ihres Auftrags durch das Stellen uÈ berzogener Anforderungen in
bezug auf die Kaufvollmacht;

Ð die EinschraÈnkung der Lieferung von Fahrzeugen an HaÈndler, die Fahrzeuge an Kunden mit
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat verkaufen wollen;

Ð die Drohung von Herstellern, VertriebsvertraÈge mit HaÈndlern aufzukuÈ ndigen, die Fahrzeuge an
Interessenten mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat verkaufen wollen;

Ð jegliche EinschraÈnkung der Freiheit der Verbraucher, neue Fahrzeuge zu nicht kommerziellen
Zwecken weiterzuverkaufen, durch die Hersteller.

Alle diese Verhaltensweisen koÈ nnen ohne weiteres zum Verlust des Rechtsvorteils der
automatischen Freistellung vom Kartellverbot fuÈ hren.

Nach der Verordnung sind die Hersteller verpflichtet, ihren VertragshaÈndlern auch Fahrzeuge nach
den individuellen WuÈ nschen Ð z. B. Rechtssteuerung Ð von Kunden mit Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat zu liefern, sofern der betreffende HaÈndler zum Verkauf eines solchen
Fahrzeugs bereit ist. Das EU-Wettbewerbsrecht enthaÈ lt jedoch keine Bestimmung, die die HaÈndler
zum Verkauf verpflichtet.

Mit der Entscheidung, gegen den Volkswagen-Konzern eine Geldbuûe zu verhaÈngen, weil er seine
VertragshaÈndler in Italien zur Verweigerung des Verkaufs von Fahrzeugen der Marke VW oder
Audi an auslaÈndische Kunden zwang, hat die Kommission gezeigt, daû sie keine Verhaltensweisen
dulden wird, die den Interessen der Verbraucher zuwiderlaufen. Zur Zeit untersucht sie aÈhnliche
Praktiken anderer Hersteller. In den FaÈ llen, in denen sich vermutlich VerstoÈ ûe gegen die EG-
Wettbewerbsregeln nachweisen lassen, wird sie pruÈ fen, ob eine aufeinander abgestimmte Strategie
der Verkaufsverweigerung vorliegt, und Ð wie bei VW Ð entsprechende Maûnahmen ergreifen.
Die Kommission macht noch einmal deutlich, daû sie nicht zoÈ gern wird, gegen Hersteller
vorzugehen, die das Gemeinschaftsrecht miûachten.

Neben diesen direkten Maûnahmen wird die Kommission auch weiterhin ihre Halbjahresberichte
uÈ ber die Kfz-Preise in der Union veroÈ ffentlichen, um die Preistransparenz in der Branche zu
erhoÈ hen. Die zunehmende Nachfrage nach diesen Berichten Ð jaÈhrlich werden rund 8 000 Kopien
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davon versandt Ð ist ein Beleg dafuÈ r, daû die Verbraucher sich immer staÈrker der Vorteile des
Binnenmarkts bewuût werden. Diese Tendenz duÈ rfte sich in der EuropaÈischen Gemeinschaft mit
EinfuÈ hrung des Euro, der die Preise noch transparenter machen und Preisvergleiche erleichtern
wird, noch verstaÈrken.

Das gestiegene Verbraucherbewuûtsein hat auch dazu gefuÈ hrt, daû immer mehr Privatpersonen
Rat und UnterstuÈ tzung beim Kauf eines Fahrzeugs im Ausland benoÈ tigen. So stoûen vor allem
britische StaatsbuÈ rger bei dem Versuch, auûerhalb des Vereinigten KoÈ nigreichs ein Auto mit
Rechtssteuerung zu kaufen, auf Schwierigkeiten. Die Kommission konnte hier in einer Vielzahl von
FaÈ llen helfen. Nach den Angaben einiger Automobilhersteller ist der Absatz von rechtsgesteuerten
Fahrzeugen, die fuÈ r die Einfuhr nach dem KoÈ nigreich bestimmt sind, gestiegen. Um dieses Problem
zu loÈ sen, haben die meisten Hersteller Ð BMW, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Opel/Vauxhall, PSA
(Peugeot/CitroeÈn), Volvo, VW/Audi, Honda, Nissan und Renault Ð den Vorschlag der
Kommission aufgegriffen, fuÈ r europaÈ ische Verbraucher, die ein Fahrzeug auûerhalb ihres
Heimatlandes erwerben wollen, Informationszentralen einzurichten.

3. Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung

71. Nach Artikel 82 EG-Vertrag ist es Unternehmen, die auf einem bestimmten Markt eine
beherrschende Stellung einnehmen, verboten, diese zum Nachteil Dritter miûbraÈuchlich auszunutzen.
Ein derartiger Miûbrauch besteht insbesondere in der EinschraÈnkung der Erzeugung, in der
Festsetzung uÈ berhoÈ hter Preise, in der Preisdiskriminierung (VerdraÈngungswettbewerb) oder in
KoppelungsgeschaÈften und anderen Handelspraktiken, denen keine WirtschaftlichkeitsuÈ berlegungen
zugrunde liegen. Besonders verwerflich sind solche wettbewerbsbeschraÈnkenden Verhaltensweisen
nach Ansicht der Kommission im Fall von Unternehmen, deren Position im Markt so stark ist, daû sie
sich dem Wettbewerbsdruck entziehen und konkurrierende Unternehmen aus dem Markt verdraÈngen
bzw. den Markteintritt neuer Anbieter erheblich behindern koÈ nnen, ohne selbst ernstlich Schaden zu
nehmen. Noch nachteiliger wirken sich diese Praktiken im Hinblick auf die Vertiefung des
Binnenmarkts aus, weil sie MaÈrkte nach auûen abschotten und die Integration der Volkswirtschaften
in der Gemeinschaft hemmen. Die Errichtung von Marktzutrittsschranken droht auûerdem die
Vorteile zunichte zu machen, die die juÈ ngsten LiberalisierungsbemuÈ hungen in bestimmten MaÈrkten in
Form des Strukturwandels, der InnovationsfoÈ rderung und der Schaffung von ArbeitsplaÈ tzen mit sich
bringen sollen. Die Kommission verfolgt daher besonders aufmerksam, welche Konsequenzen
festgestellte MiûbraÈuche marktbeherrschender Stellungen fuÈ r die genannten Tendenzen haben. Die
Zahl der nach Artikel 82 erlassenen foÈ rmlichen Entscheidungen nimmt seit zwei Jahren stetig zu. Im
Berichtsjahr haben die Kommissionsdienststellen sechs Verfahren 22 wegen Miûbrauchs einer
beherrschenden Stellung zum Abschluû gebracht.

72. In zwei FaÈ llen ging es um Unternehmen, die ihre beherrschende Stellung als
Flughafenbetreiber Ð die Flughafen Frankfurt/Main AG (FAG) und die Gesellschaft AeÂroports de
Paris (ADP) Ð miûbraÈuchlich ausgenutzt haben. Die von der Kommission beanstandeten Praktiken
richteten sich gegen die Anbieter von Bodenabfertigungsdiensten (Selbst- und Fremdabfertiger).
Diese Dienste waren 1996 aufgrund einer EG-Richtlinie liberalisiert worden. Die Kommission hat
nachgewiesen, daû das wettbewerbsfeindliche Verhalten der Betreibergesellschaften nicht nur
unmittelbar die an den fraglichen FlughaÈfen taÈ tigen Dienstleistungsunternehmen betraf, sondern

22 Einschlieûlich der bereits erwaÈhnten Sache AAMS (s. o.).
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auch auslaÈndische Fluggesellschaften, was auf eine Marktabschottung hinauslief. Davon abgesehen
wurde die Liberalisierung der Bodenabfertigungsdienste hinausgezoÈ gert.

Die FAG nutzte, wie die Kommission nach Eingang zahlreicher Beschwerden von Luftfahrtunter-
nehmen festgestellt hat, ihre marktbeherrschende Stellung als Betreibergesellschaft aus, um sowohl
Selbstabfertigern (den Fluggesellschaften) als auch Fremdabfertigern die Erbringung ihrer Leistungen
auf dem Vorfeld zu untersagen. Damit behielt sie sich die Vorfeldabfertigung Ð ein der
Bodenabfertigung benachbarter, aber eigenstaÈndiger Markt Ð praktisch selbst vor. Die Kommission
hat der FAG deshalb aufgetragen, ihre Monopolstellung aufzugeben. 23 Auûerdem wies sie darauf hin,
daû die langfristigen VertraÈge, die die Gesellschaft mit ihren besten Kunden fuÈ r die Dauer von drei bis
zehn Jahren geschlossen hatte, ebenfalls gegen das Gemeinschaftsrecht verstoûen. Diese VertraÈge
wuÈ rden die beherrschende Stellung der Flughafenbetreiberin naÈmlich insoweit verstaÈrken, als sie
darauf hinauslaufen, das BodenabfertigungsgeschaÈft fuÈ r neue Anbieter unzugaÈnglich bzw. unattraktiv
zu machen. Die FAG hat eingewilligt, die Vertragsbedingungen zu aÈndern und den Vertragspartnern
das Recht auf jaÈhrliche KuÈ ndigung einzuraÈumen.

Die PruÈ fung einer Beschwerde des Unternehmens Alpha Flight Services (AFS) ergab, daû die
Betreiberin von zwei Pariser FlughaÈfen (ADP) ihre beherrschende Stellung miûbraucht hatte, um von
Dienstleistungs- und Luftfahrtunternehmen, die als Fremd- bzw. Selbstabfertiger Bordverpflegungs-,
Reinigungs- und Frachtdienste erbringen, Umsatzabgaben in unterschiedlicher HoÈ he zu erheben. So
stellte ADP dem Fremdabfertiger und BeschwerdefuÈ hrer AFS und der Air-France-Tochtergesellschaft
OAT unterschiedliche AbgabensaÈtze in Rechnung. Auûerdem erhob sie von Luftfahrtunternehmen,
die uÈ ber einschlaÈgige Tochtergesellschaften selbst fuÈ r die Verpflegung ihrer Passagiere sorgen,
entweder gar keine oder aber niedrigere Abgaben als von Fremdabfertigern. Diese unterschiedliche
Behandlung, die sachlich nicht gerechtfertigt ist, hat den Wettbewerb zwischen Dienstleistern
verfaÈ lscht, weil sie bestimmten Unternehmen niedrigere Gestehungskosten bescherte. Die Kommis-
sion hat ADP deshalb aufgetragen, den Miûbrauch im Zusammenhang mit der Abgabenregelung
abzustellen.

73. Die Kommission hat Artikel 82 noch in einem weiteren Verfahren im Bereich des Verkehrs
angewendet, in dessen Rahmen sie gegen die an der Konsortialvereinbarung Trans-Atlantic
Conference Agreement (TACA) beteiligten Reedereien eine Geldbuûe in HoÈ he von 273 Mio. ECU
verhaÈngte. 24

74. In den FaÈ llen IRE/Nordion und Van den Bergh Foods, die voÈ llig unterschiedliche MaÈrkte
betreffen, hat die Kommission sich vor allem mit den Auswirkungen von VertraÈgen mit Ausschlieû-
lichkeitsklauseln befaût, mit denen marktbeherrschende Unternehmen ihre GeschaÈftspartner fest an
sich binden. Solche vertraglichen Bindungen koÈ nnen AbhaÈngigkeitsverhaÈ ltnisse schaffen, die die
MoÈ glichkeiten fuÈ r Wettbewerber, die Macht des Marktbeherrschers zu brechen, stark einschraÈnken.

Das kanadische Unternehmen Nordion, das weltweit MolybdaÈn 99 Ð einen in der Nuklearmedizin
benoÈ tigten radioaktiven Stoff Ð herstellt und vertreibt, hatte mit seinen Abnehmern langfristige
Alleinbezugsvereinbarungen geschlossen, die es dem wichtigsten Konkurrenten, der belgischen
Gesellschaft und BeschwerdefuÈ hrerin IRE, unmoÈ glich machten, ihre GeschaÈftstaÈ tigkeit zu entfalten,
geschweige denn sich auf Dauer im Markt zu behaupten. Auûerdem verhinderten die VertraÈge den

23 Entscheidung 98/190/EG vom 14.1.1998, ABl. L 72 vom 11.3.1998, S. 30.
24 Da die Sache TACA auch nach Maûgabe des Artikels 81 behandelt wurde, wird im Abschnitt uÈ ber die

Wettbewerbspolitik in einzelnen Wirtschaftszweigen ausfuÈ hrlich darauf eingegangen (siehe unter I-C-4).
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Markteintritt neuer Anbieter. Nachdem die Kommission das Unternehmen in einer Mitteilung der
Beschwerdepunkte foÈ rmlich auf den Miûbrauch seiner beherrschenden Stellung hingewiesen hatte,
erklaÈrte Nordion seinen Verzicht auf die Anwendung der Ausschlieûlichkeitsklauseln. Daraufhin
stellte die Kommission das Verfahren ein. 25

Das Unternehmen Van den Bergh Foods, eine Tochtergesellschaft des Unilever-Konzerns, beherrscht
den irischen Speiseeismarkt zu uÈ ber 85 %. Es verfuÈ gt uÈ ber einen sehr groûen Bestand an
Gefriertruhen, die es dem Einzelhandel unentgeltlich unter der Bedingung uÈ berlaÈût, daû darin
ausschlieûlich Unilever-Erzeugnisse gelagert werden. Die Untersuchung der Kommission hat ergeben,
daû die mit der Bereitstellung der Truhen verknuÈ pfte Ausschlieûlichkeitsbindung angesichts der
irischen MarktverhaÈ ltnisse eine echte Marktzutrittsschranke fuÈ r Wettbewerber darstellt. Da die
irischen Ladenbesitzer nicht bereit waren, die Unilever-Truhen zu ersetzen oder zusaÈtzliche GeraÈte
anderer Anbieter aufzustellen, wurden in 40 % der Verkaufsstellen in Irland ausschlieûlich Unilever-
Produkte zum Kauf angeboten. Van den Bergh war aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung in
der Lage, den HaÈndlern die Ausschlieûlichkeitsvereinbarungen aufzudraÈngen. Die Kommission
gelangte zu dem Schluû, daû das Unternehmen damit seine beherrschende Stellung miûbraÈuchlich
ausgenutzt hat, und trug ihm durch Entscheidung auf, die Zuwiderhandlung abzustellen. 26

Kasten 3: Die Geldbuûenpolitik der Kommission

Die Kommission hat 1998 Geldbuûen in HoÈ he von insgesamt 560 Mio. ECU verhaÈngt und damit
mehr als jemals zuvor in diesem Jahrzehnt (1994 wurde Ð vor allem im Zusammenhang mit den in
der StahltraÈger-, Karton- und Zementindustrie aufgedeckten Kartellen Ð ein Betrag von 535 Mio.
ECU erreicht). Das abgelaufene Jahr ist aber auch wegen der Verschiedenartigkeit der
beanstandeten wettbewerbsfeindlichen Praktiken bemerkenswert: So ahndete die Kommission
neben vier Kartellen auch drei FaÈ lle des Miûbrauchs einer beherrschenden Stellung. Die Strenge
der Strafen sowie die Mannigfaltigkeit der betroffenen Verhaltensweisen und Wirtschaftszweige
legen Zeugnis von der Entschlossenheit der Kommission ab, den Binnenmarkt im Hinblick auf die
Errichtung der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion zu konsolidieren.

Ende 1997 hatte die Kommission Leitlinien fuÈ r die Festsetzung von Geldbuûen angenommen. Ein
Blick auf die 1998 abgeschlossenen Verfahren offenbart die Anwendung dieser Leitlinien, die dazu
beitragen sollten, dem Vorgehen der Kommission mehr KohaÈrenz zu verleihen und die abschrek-
kende Wirkung der Geldbuûen zu verstaÈrken.

Eine der wichtigsten Neuerungen der Leitlinien besteht darin, daû die HoÈ he der Geldbuûe nach
der Schwere und Dauer der beanstandeten Zuwiderhandlung bemessen wird. Der auf diese Weise
ermittelte Betrag kann bei Vorliegen erschwerender oder mildernder UmstaÈnde noch erhoÈ ht bzw.
verringert werden.

Erschwerend wirken u. a. die Wiederholung des Verstoûes, die Verweigerung der Zusammenarbeit
oder die AnfuÈ hrerschaft bei einer Zuwiderhandlung. Im Fall VW trug die Kommission bei der
Festsetzung der Geldbuûe dem Umstand Rechnung, daû das Unternehmen nicht angemessen auf

25 Die Sache IRE/Nordion war auch Gegenstand eines Kartellverfahrens in Japan. In diesem Zusammenhang kam
es zur Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der japanischen WettbewerbsbehoÈ rde JFTC. Siehe dazu
den Abschnitt IV Ð Internationale Zusammenarbeit.

26 Die Kommission hat auûerdem festgestellt, daû die Ausschlieûlichkeitsbindung den Wettbewerb im Sinne des
Artikels 81 einschraÈnkt.
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ihre Anordnungen, einen schweren Verstoû abzustellen, reagiert hat. Ein aÈhnliches Verhalten warf
sie den Herstellern von FernwaÈrmerohren vor, deren Kartell auch noch neun Monate bestand,
nachdem ihre Dienststellen NachpruÈ fungen angestellt hatten. Bei dem britischen Zuckerkartell sah
die Kommission die Rolle von British Sugar als Anstifterin der Zuwiderhandlung und treibende
Kraft hinter dem Kartell in dem fraglichen Zeitraum als erschwerend an.

Als mildernder Umstand gilt u. a., wenn ein Unternehmen nur passiv an einer Zuwiderhandlung
beteiligt ist oder den Verstoû nach dem ersten Eingreifen der Kommission beendet. Eine
Verringerung der Geldbuûe kommt ferner in FaÈ llen in Betracht, in denen ein Unternehmen am
Kartellverfahren aktiv mitwirkt. So haben im Fall des StahltraÈgerkartells zwei Unternehmen
wirklich mit der Kommission kooperiert: Eines stellte die Zuwiderhandlung nach den ersten
Nachforschungen ab, ein anderes uÈ bermittelte wichtige Informationen. Gegen sie verhaÈngte die
Kommission deutlich niedrigere Geldbuûen als gegen die uÈ brigen Kartellmitglieder. Bei den
Reedereien, die FaÈhrdienste zwischen Griechenland und Italien betreiben, wurde die verhaÈ ltnis-
maÈûig geringfuÈ gige Auswirkung der beanstandeten Verhaltensweisen auf den Markt als mildernder
Umstand beruÈ cksichtigt.

An dieser Stelle sei an die Mitteilung der Kommission vom 10. Juli 1996 uÈ ber die ErmaÈûigung bzw.
den Erlaû von Geldbuûen Ð die sog. ¹Kronzeugenregelungª Ð erinnert, der zufolge die
Kommission bei der Festsetzung von Geldbuûen die Mitarbeit von Unternehmen honoriert, die das
Kartell, an dem sie sich beteiligt haben, anzeigen. Dies war z. B. bei dem Zuckerkartell im
Vereinigten KoÈ nigreich der Fall: Hier hat die Kommission die gegen Tate & Lyle festgesetzte
Geldbuûe erheblich verringert, weil das Unternehmen ihr Schreiben uÈ bermittelt hatte, in denen es
sich selbst der Zuwiderhandlungen bezichtigte und die zur Aufdeckung des Kartells beitrugen. Die
Kronzeugenregelung wurde eingefuÈ hrt, um Kartellen wirksam auf die Spur zu kommen. Mit ihrer
Hilfe konnten in der Tat schon mehrere Kartelle aufgedeckt werden.

Die Kommission ist mit dem Instrumentarium, das ihr fuÈ r die Bestimmung der HoÈ he von
Geldbuûen zur VerfuÈ gung steht, recht zufrieden. Dennoch haÈlt sie es angesichts der reichen
Erfahrungen, die sie 1998 gemacht hat, fuÈ r angebracht, bestimmte Aspekte davon nach
RuÈ cksprache mit den nationalen WettbewerbsbehoÈ rden anzupassen und so ein fuÈ r die Durch-
fuÈ hrung der EG-Wettbewerbspolitik unerlaÈûliches Werkzeug zu verfeinern.

C Ð Die Wettbewerbspolitik in einzelnen Wirtschaftszweigen

1. Telekommunikation 27

1.1. UÈ berwachung des Stands der Liberalisierung

75. Zum 1. Januar 1998 wurden gemaÈû der Richtlinie 96/19/EG vom 13. MaÈrz 1996 zur EinfuÈ hrung
vollstaÈndigen Wettbewerbs auf den TelekommunikationsmaÈ rkten 28 die letzten einschlaÈgigen
Monopole in der Gemeinschaft Ð Erbringung des Sprachtelefondienstes und Bereitstellung der

27 Siehe auch Kasten 7 in Kapitel II (Fusionskontrolle), wo auf einige der in diesem Bereich erlassenen
Entscheidungen eingegangen wird.

28 ABl. L 74 vom 22.3.1996, S.13.
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Telekommunikationsinfrastruktur Ð aufgehoben. Davon ausgenommen waren lediglich Irland,
Portugal, Spanien, Luxemburg und Griechenland, denen die Kommission 1996 und 1997 zusaÈtzliche
Fristen eingeraÈumt hatte. Die UÈ bergangsfrist fuÈ r Luxemburg lief am 1. Juli, die fuÈ r Spanien am 1.
Dezember 1998 aus. Irland, dem eine zusaÈtzliche Frist bis zum 1. Januar 2000 eingeraÈumt worden war,
beschloû im Juni, die vollstaÈndige OÈ ffnung seines Telekommunikationsmarktes auf den 1. Dezember
1998 vorzuziehen, um rascher in den Genuû der mit dem Wettbewerb verbundenen Vorteile zu
gelangen.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Branche Ð der Telekommunikationsmarkt hat ein
Volumen von schaÈtzungsweise 150 Mrd. ECU Ð und der damit verbundenen ArbeitsplaÈtze hat die
Kommission das ganze Jahr uÈ ber den Stand der Liberalisierung in den Mitgliedstaaten bzw. den Stand
der Gesetzgebung in den beiden Mitgliedstaaten, deren UÈ bergangsfristen abgelaufen waren, verfolgt.

1.1.1. Kontrolle der Anwendung der Richtlinien

76. Das fuÈ r die Anwendung des EG-Telekommunikationsrechts zustaÈndige Gemeinsame Team
1998, in dem Beamte der fuÈ r Wettbewerb und fuÈ r Telekommunikation zustaÈndigen General-
direktionen sowie Vertreter des Juristischen Dienstes vertreten sind, hat seine 1997 29 aufgenommene
Arbeit fortgesetzt. Es hat zwei Berichte uÈ ber den Stand der Umsetzung der Richtlinien vorgelegt, die
die Kommission am 18. Februar 30 bzw. 25. November 1998 31 annahm. WaÈhrend im ersten Bericht auf
die Ergebnisse bilateraler Besprechungen mit den einzelnen Mitgliedstaaten eingegangen wird,
werden im zweiten die Daten von Erhebungen der Kommission in den Mitgliedstaaten (in Form von
Fragebogen und GespraÈchen mit den zustaÈndigen BehoÈ rden) und die Ergebnisse von Studien
unabhaÈngiger Gutachter uÈ ber die Anwendung des neuen Rechtsrahmens in jedem Mitgliedstaat
zusammengefaût.

77. In dem am 18. Februar angenommenen Bericht wird auf betraÈchtliche Fortschritte in den
Mitgliedstaaten hingewiesen, in denen laut dem Bericht vom 8. Oktober 1997 die Umsetzung weniger
weit gediehen war und noch erhebliche Anstrengungen unternommen werden muûten. Die
Kommission stellt in dem Bericht fest, daû die Gemeinschaftsvorschriften in den meisten
Mitgliedstaaten weitgehend in nationales Recht umgesetzt wurden.

78. Dennoch sah sich die Kommission gezwungen, gegen Mitgliedstaaten, die die Richtlinien nicht
vollstaÈndig umgesetzt hatten, neue Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Sie kamen zu den bei
Jahresbeginn noch anhaÈngigen 35 Verfahren hinzu, von denen die Kommission einige im Berichtsjahr
jedoch abschlieûen konnte, nachdem die betreffenden Mitgliedstaaten ihr entsprechende Umsetzungs-
maûnahmen mitgeteilt hatten. Abgesehen von den RechtsluÈ cken, die bei VerzoÈ gerungen im
Zusammenhang mit dem Erlaû von Rechts- und Verwaltungsvorschriften zwangslaÈufig entstanden,
waren in manchen Mitgliedstaaten nicht alle Lizenzbedingungen richtlinienkonform (u. a. die
Verpflichtung, einen bestimmten Prozentsatz der Investitionen oder des Umsatzes fuÈ r Forschung und
Entwicklung auszuweisen, und die Verpflichtung, eine Banksicherheit fuÈ r die Verwirklichung des
GeschaÈftsplans zu hinterlegen). Auûerdem hatten einige Mitgliedstaaten nicht dafuÈ r Sorge getragen,
daû die Netzbetreiber ihre Standardbedingungen fuÈ r die Zusammenschaltung veroÈ ffentlichen. In
OÈ sterreich und Italien wurden die EntgeltvorschlaÈge der Betreibers erst spaÈt im Lauf des Jahres von

29 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997), Ziff. 102.
30 KOM(1998) 80.
31 KOM(1998) 594.
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der RegulierungsbehoÈ rde genehmigt. Dennoch lag etwa die HaÈlfte der bekanntgegebenen Entgelte
innerhalb der Bandbreite, die die Kommission fuÈ r den Rufabschluû empfohlen 32 hatte.

1.1.2. Preiserhebungen

79. Besorgt uÈ ber die anhaltend hohen MobiltelefongebuÈ hren in Europa Ð insbesondere die Tarife
fuÈ r Anrufe von einem Festnetzanschluû Ð hat die Kommission Anfang 1998 eine Erhebung uÈ ber die
Entgelte fuÈ r die Zusammenschaltung von Fest- und Mobilfunknetzen in der Gemeinschaft
durchgefuÈ hrt. Den Dienststellen der Kommission ging es dabei vor allem darum nachzupruÈ fen, ob
die Entgelte, die die Betreiber bestimmter Netze anderen Betreibern insbesondere fuÈ r die
Netzzusammenschaltung in Rechnung stellen, vergleichbar und nichtdiskriminierend sind. Auûerdem
wollten sie herausfinden, wie sich diese Zusammenschaltungsentgelte auf die GebuÈ hren fuÈ r Anrufe
von FestnetzanschluÈ ssen zu Mobiltelefonen auswirken. Die bei der Anrufzustellung anfallenden
Zusammenschaltungsentgelte, die die Netzbetreiber untereinander festlegen, haben groûen Einfluû
auf die HoÈ he der Tarife fuÈ r Verbindungen zwischen einem Festnetzanschluû und einem Mobilfunk-
geraÈt.

80. Aufgrund der in allen fuÈ nfzehn Mitgliedstaaten erhobenen Daten hat die Kommission in der
Tat erste Anzeichen fuÈ r uÈ berhoÈ hte bzw. diskriminierende Entgelte gefunden, was sie zu eingehenderen
Nachforschungen veranlaûte. In fuÈ nf FaÈ llen setzte sie ihre eigenen Untersuchungen aber zunaÈchst aus,
um den nationalen AufsichtsbehoÈ rden die MoÈ glichkeit zum Eingreifen zu geben. In den uÈ brigen zehn
Mitgliedstaaten hat sie anhand von Tests, mit denen sich uÈ berhoÈ hte und/oder diskriminierende
Preisniveaus feststellen lassen, ein PruÈ fverfahren eingeleitet: Zwei wegen der GebuÈ hren, die die
Mobilfunkunternehmen in Deutschland und Italien fuÈ r die Anrufzustellung erheben, und acht wegen
der BetraÈge, die die Betreiber des jeweiligen nationalen oÈ ffentlichen Vermittlungsnetzes (PSTN) Ð d.
h. Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom
Italia und Deutsche Telekom Ð bei Anrufen von einem Festnetzanschluû zu einem Mobiltelefon
einbehalten. Dabei hat sie folgendes festgestellt: Vier Betreiber eines oÈ ffentlichen Vermittlungsnetzes
berechneten Mobilfunkunternehmen fuÈ r die Anrufzustellung hoÈ here Tarife als Festnetzbetreibern; die
Struktur der Tarife fuÈ r die Anrufzustellung durch die Mobilfunkanbieter in Italien und Deutschland
wies UnregelmaÈûigkeiten auf; die Betreiber oÈ ffentlicher Vermittlungsnetze, die sowohl Festnetz- als
auch Mobilfunkdienste anbieten, haben fuÈ r Verbindungen von FestnetzanschluÈ ssen zu Mobiltelefonen
ErtraÈge in einer HoÈ he fuÈ r sich vereinnahmt, die offensichtlich weit uÈ ber dem Richtwert liegt, den die
Kommission im Rahmen der Erhebung mit Hilfe eines externen RechnungspruÈ fers festgelegt hatte.

81. Im Verlauf dieser eingehenden Untersuchung beobachtete die Kommission in zahlreichen
FaÈ llen aber auch eine Entwicklung zum Positiven, woraufhin sie die Akte schloû: So verzichteten
Netzbetreiber auf die beanstandeten diskriminierenden Tarifregelungen und legten neue, niedrigere
Entgelte fest. Telecom Italia etwa begann damit, Mobilfunkunternehmen fuÈ r die Zustellung von
Anrufen in seinem Netz dasselbe Entgelt zu berechnen wie Festnetzbetreibern, wodurch die Kosten
der Mobilfunkanbieter um rund 40 % sanken. Auch nationale RegulierungsbehoÈ rden wurden taÈtig, um
die von der Kommission aufgedeckten Praktiken zu untersuchen. Die spanische BehoÈ rde beispiels-
weise trug dem Unternehmen TelefoÂ nica auf, seine Tarifkonditionen zu aÈndern.

82. Im Jahr zuvor hatte die Kommission gegen eine Reihe von Telekommunikationsgesellschaften
mit marktbeherrschender Stellung ein Verfahren wegen der GebuÈ hren eingeleitet, die sie fuÈ r die

32 Empfehlung 98/195/EG (ABl. L 73 vom 12.3.1998, S. 42)
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UÈ bertragung von AuslandsgespraÈchen anrechnen (internationale Verrechnungseinheiten). 33 Nach
Abschluû der ersten Untersuchungsphase beschloû die Kommission, sich auf die Tarifpraktiken von
sieben Netzbetreibern zu konzentrieren, die mit den Verrechnungseinheiten moÈ glicherweise uÈ ber-
hoÈ hte Gewinnmargen erzielen: OTE (Griechenland), Post & Telekom Austria, Postes et TeÂ leÂ -
communications Luxembourg, SONERA (vormals Telecom Finland), Telecom Eireann, Telecom Italia
und Telecom Portugal. Die Kommission hat die RegulierungsbehoÈ rden der betreffenden Mit-
gliedstaaten aufgefordert, die Tarifpraktiken dieser Unternehmen zu untersuchen.

1.2. PraÈzisierung der Rechtsrahmens

1.2.1. Die Mitteilung uÈber Zugangsvereinbarungen

83. Nach umfassender AnhoÈ rung der betroffenen Kreise nahm die Kommission am 31. MaÈrz eine
Mitteilung uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Zugangsvereinbarungen im Telekom-
munikationsbereich 34 an. Zweck dieser Mitteilung ist es, insbesondere den Unternehmen der Branche,
aber auch den zustaÈndigen nationalen Regulierungs- bzw. WettbewerbsbehoÈ rden darzulegen, wie die
aus der Entscheidungspraxis der Kommission und der Rechtsprechung des Gerichtshofs abgeleiteten
wettbewerbsrechtlichen GrundsaÈtze auf Vereinbarungen uÈ ber den Zugang zu Telekommunikations-
netzen angewandt werden. Nach Auffassung der Kommission ist es naÈmlich unerlaÈûlich, daû neue
Anbieter liberalisierter Telekommunikationsdienste problemlos und diskriminierungsfrei Zugang zu
den bestehenden Netzen erhalten, um die MoÈ glichkeiten der MarktoÈ ffnung fuÈ r sich und zum Vorteil
der Verbraucher ausschoÈ pfen zu koÈ nnen.

84. Mit der Mitteilung werden drei Ziele verfolgt: Erstens sollen die auf Zugangsvereinbarungen
anwendbaren GrundsaÈtze des EG-Wettbewerbsrechts dargelegt werden, damit die Marktteilnehmer in
einem sicheren Umfeld agieren koÈ nnen, das Investitionen und unternehmerische Initiativen in den
Bereichen Telekommunikation und Multimedia foÈ rdert. Zweitens soll das VerhaÈ ltnis zwischen dem
Wettbewerbsrecht und den nach Artikel 95 erlassenen Rechtsvorschriften zur Harmonisierung der
Branche definiert werden. Und drittens gilt es zu erlaÈutern, wie die Wettbewerbsregeln in der Praxis
auf die Wirtschaftszweige angewendet werden, in denen neuartige Dienstleistungen angeboten
werden.

1.2.2. Die Mitteilung uÈber Internet-Telefonie

85. Am 7. Januar 1998 nahm die Kommission eine Mitteilung uÈ ber den Status der SprachuÈ ber-
mittlung im Internet nach Maûgabe des Gemeinschaftsrechts und insbesondere der Richtlinie 90/388/
EWG 35 an, die ihre Dienststellen nach Aufforderung der betroffenen Kreise am 2. Mai 1997 zur
Stellungnahme zu einem ersten Mitteilungsentwurf 36 verfaût hatten.

Die Kommission vertritt die Auffassung, daû die UÈ bertragung von Sprachsignalen uÈ ber das Internet
zum gegenwaÈrtigen Zeitpunkt nicht als Sprachtelefondienst im Sinne der einschlaÈgigen EG-
Richtlinien angesehen werden kann, da die maûgeblichen Definitionskriterien Ð Gegenstand eines
kommerziellen Dienstes, Bereitstellung des Dienstes fuÈ r die OÈ ffentlichkeit, Vermittlung von und zu
den Abschluûpunkten des oÈ ffentlichen Telefonnetzes Ð noch nicht erfuÈ llt sind. Die Mitgliedstaaten

33 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997), Ziff. 78.
34 ABl. C 265 vom 22.8.1998, S. 2.
35 Bull. 1/2±1998, Ziff. 1.3.55 Ð ABl. C 6 vom 10.1.1998, S. 4.
36 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997), Ziff. 105.
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koÈ nnen solche Dienste infolgedessen keinem Einzelgenehmigungsverfahren unterwerfen, sondern
bestenfalls einem Anmeldeverfahren.

Sobald Unternehmen aber anfangen, Sprachsignale von einem Abschluûpunkt des oÈ ffentlichen
Vermittlungsnetzes uÈ ber das Internet zu einem anderen Netzabschluûpunkt in einer der klassischen
Telefonie vergleichbaren QualitaÈ t zu uÈ bertragen, koÈ nnen sie als Sprachtelefondienstanbieter
angesehen und den einschlaÈgigen Rechtsvorschriften unterworfen werden.

1.2.3. Entwurf einer Richtlinie nach Artikel 90 Absatz 3 uÈber die rechtliche Trennung des Betriebs
von Kabel- und Telekommunikationsnetzen

86. Nach Annahme des Entwurfs einer Richtlinie, der zufolge die ehemaligen Telekommunika-
tionsorganisationen und Monopolgesellschaften ihre marktbeherrschende Stellung nicht auf Kabel-
fernsehnetze ausdehnen duÈ rfen, in erster Lesung am 16. Dezember 1997 37 leitete die Kommission eine
umfassende Konsultation der betroffenen Kreise ein. Insgesamt 17 VerbaÈnde und Unternehmen sowie
fuÈ nf nationale BehoÈ rden haben sich in der vorgesehenen Frist Ð MaÈrz bis Juni Ð zu dem Entwurf
geaÈuûert. Um die eingegangenen Stellungnahmen weiter zu vertiefen, lud die Kommission im Oktober
43 Vertreter von Unternehmen und nationalen BehoÈ rden zu einer muÈ ndlichen Besprechung ein.
Auûerdem konsultierte sie den Rat, das Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuû sowie den
Ausschuû der Regionen.

87. Obwohl die Richtlinie noch nicht erlassen ist, haben einige Mitgliedstaaten und markt-
beherrschende Unternehmen bereits damit begonnen, ihre GrundsaÈtze in die Tat umzusetzen. So
kuÈ ndigte die Deutsche Telekom im Mai die strukturelle Trennung ihres Telefon- und Kabelnetzes an.

1.3. Konkrete FaÈ lle

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. Die nationale Eisenbahngesellschaft Frankreichs, SNCF, und das Unternehmen CeÂgeÂtel haben
eine Vereinbarung geschlossen, der zufolge ihre gemeinsame Tochtergesellschaft TeÂleÂcom DeÂvelop-
pement (TD) auf der bestehenden Eisenbahninfrastruktur ein festes Telefonnetz errichten soll.
Eisenbahnnetze bieten neben der Infrastruktur fuÈ r die ElektrizitaÈ ts- oder die Gasversorgung sowie
Autobahnen eine MoÈ glichkeit fuÈ r den raschen Aufbau eines landesweiten Telekommunikationsnetzes.
SNCF raÈumt TD zu diesem Zweck das Recht auf vorrangigen Zugang zum EisenbahngelaÈnde ein, das
durch eine Strafklausel dreieinhalb Jahre lang garantiert wird.

89. Bei derartigen Vorhaben muû nach Ansicht der Kommission unbedingt verhindert werden, daû
der Zugang zu den physischen Infrastruktureinrichtungen waÈhrend des Liberalisierungsprozesses nicht
durch Vereinbarungen mit Ausschlieûlichkeitsbindungen oder VertraÈgen mit aÈhnlicher Wirkung
eingeschraÈnkt wird. Im vorliegenden Fall hat die Kommission die BefuÈ rwortung der Vereinbarung
angekuÈ ndigt, weil die VerlegungskapazitaÈ ten von SNCF angesichts der Dimension des Vorhabens von
TD uÈ ber mehrere Jahre hinweg nahezu ausgeschoÈ pft sein werden. Der vorrangige Zugang von TD ist
daher gerechtfertigt, sofern er SNCF nicht daran hindert, von TD ungenutzte KapazitaÈten anderen
Unternehmen zur VerfuÈ gung zu stellen.

37 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997), Ziff. 109.
38 Mitteilung der Kommission nach Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17, ABl. C 293 vom 22.9.1998, S. 4.

BER. WETTB. 1998

XXVIII. BERICHT UÈ BER DIE WETTBEWERBSPOLITIK 1998 Ð SEK(99) 743 ENDG. 47



Umstrukturierung von INMARSAT

90. INMARSAT ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1979 durch Vertrag gegruÈ ndet wurde
und der mehr als 24 LaÈnder, zumeist vertreten durch die vormaligen nationalen Telekommunika-
tionsorganisationen, angehoÈ ren. Sie ist z. Zt. die weltweit groÈ ûte Anbieterin von Satelliten-
Mobilfunkdiensten. Die Satellitenbetreiberorganisation soll in eine Aktiengesellschaft mit den
bisherigen Mitgliedern als AktionaÈren umgewandelt werden. Nach zwei Jahren sollen INMARSAT-
Aktien auch dem Publikum angeboten werden, was auf eine VerwaÈsserung der EigentumsverhaÈ ltnisse
hinauslaufen duÈ rfte. Damit wuÈ rde die Organisation ihre privilegierte Marktstellung verlieren.

91. Die Kommission hat den UmstrukturierungsplaÈnen unter der Voraussetzung zugestimmt, daû
die Kapitalaufstockung bald erfolgt. Der Fall INMARSAT ist fuÈ r sie ein Vorbild fuÈ r die Behandlung
aÈhnlicher ReformplaÈne anderer zwischenstaatlicher Satellitenbetreiberorganisationen.

2. Postwesen

92. Nach Erlaû der Postdienste-Richtlinie 39 und VeroÈ ffentlichung einer Bekanntmachung 40 Ende
1997, hat die Kommission die Arbeiten zur Vorbereitung der zweiten Stufe der Liberalisierung
aufgenommen. Sie ist nach der Richtlinie naÈmlich gehalten, bis Ende 1998 nach UÈ berpruÈ fung des
Sektors einen Vorschlag fuÈ r die weitere OÈ ffnung des Marktes zu unterbreiten. Das EuropaÈische
Parlament und der Rat werden spaÈtestens zum 1. Januar 2000 uÈ ber die weitere schrittweise und
kontrollierte Liberalisierung des Marktes fuÈ r Postdienste entscheiden.

Um die Branche vollstaÈndig erfassen zu koÈ nnen, hat die Kommission externe Gutachter mit der
Untersuchung einzelner Liberalisierungsaspekte beauftragt: 1. Liberalisierung der Bereiche Abho-
lung, Sortieren und Transport von Postsendungen; 2. Kosten und Finanzierung von Universaldienst-
pflichten; 3. OÈ ffnung des Markts der Direktwerbung; 4. Auswirkungen der Liberalisierung auf die
grenzuÈ berschreitende Post und 5. Gewichts- und Preisobergrenzen fuÈ r den reservierten Bereich. In
einer sechsten Studie sollen anhand der Ergebnisse dieser Gutachten Modelle und Quantifizierungs-
Szenarios fuÈ r die Liberalisierung untersucht werden.

93. DaruÈ ber hinaus setzte die Kommission die PruÈ fung der REIMS II-Vereinbarung 41 uÈ ber
EndverguÈ tungen Ð das Entgelt, das Postbetreiber sich gegenseitig fuÈ r die Zustellung grenzuÈ ber-
schreitender Sendungen in ihrem jeweiligen Gebiet in Rechnung stellen Ð fort. In einem Schreiben
hatte sie den beteiligten Unternehmen gegenuÈ ber Bedenken in bezug auf einige Bestimmungen der
Vereinbarung geaÈuûert. Nach Verhandlungen mit ihren Dienststellen schlossen zwoÈ lf der Beteiligten
eine Zusatzvereinbarung, mit der die urspruÈ ngliche Fassung geaÈndert und praÈzisiert wird. Im
November 1998 veroÈ ffentlichte die Kommission den Inhalt dieser neuen Vereinbarung (REIMS II) im
Amtsblatt. 42 Dabei tat sie ihre Absicht kund, die Vereinbarung in der geaÈnderten Fassung positiv zu

39 Richtlinie 97/67/EG des EuropaÈ ischen Parlaments und des Rates uÈ ber gemeinsame Vorschriften fuÈ r die
Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der DienstequalitaÈt,
ABl. L 15 vom 21.1.1998, S.14..

40 Bekanntmachung der Kommission uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den Postsektor und uÈ ber die
Beurteilung bestimmter staatlicher Maûnahmen betreffend Postdienste, ABl. C 39 vom 6.2.1998, S. 2.

41 Anmeldung einer von sechzehn oÈ ffentlichen Postbetreibern geschlossenen Vereinbarung uÈ ber EndverguÈ tungen
fuÈ r die Zustellung grenzuÈ berschreitender Postsendungen (Sache Nr. IV/36.748 Ð REIMS II) vom 31. Oktober
1997.

42 ABl. C 371 vom 1.12.1998, S. 7.
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beurteilen, weil sie den Verbrauchern zugute kommt, und forderte interessierte Dritte zur
Stellungnahme auf.

94. Die PruÈ fung einer weiteren, zweiseitigen Vereinbarung uÈ ber EndverguÈ tungen, die das
niederlaÈndische und das schwedische Postunternehmen angemeldet hatten, ergab keinen Hinweis
auf einen Verstoû gegen das Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1. Die Kommission schloû den Fall
daher durch Versendung eines Verwaltungsschreibens ab.

3. Medien

95. Digitaltechnik und Globalisierung veraÈndern allmaÈhlich das Gesicht der audiovisuellen
Medien. Die rasche Expansion des interaktiven digitalen Fernsehens bleibt nicht ohne Folgen fuÈ r
die Struktur der Branche, wie sich z. B. bei dem Erwerb von UÈ bertragungsrechten zeigt. Die
Wettbewerbspolitik muû diesen VeraÈnderungen Rechnung tragen, weil sie auch noch im naÈchsten
Jahrhundert ihre Spuren hinterlassen werden. Sie soll anhand grundlegender Entscheidungen der
Kommission definiert werden, deren Erlaû groÈ ûtenteils 1999 ansteht und die digitale Plattformen
sowie UÈ bertragungsrechte fuÈ r Sportereignisse zum Gegenstand haben.

3.1. Digitale Plattformen

96. Die Kommission hat sich mit den sog. Plattformen fuÈ r digitales Fernsehen und interaktive
Anwendungen in mehreren Mitgliedstaaten befaût. In Deutschland untersagte sie 1998 durch
Entscheidung die einschlaÈgigen Zusammenschluûvorhaben von Bertelsmann, Kirch und Premiere
einerseits und von Deutsche Telekom und BetaResearch andererseits. 43 In den Sachen British
Interactive Broadcasting (BiB), Vereinigtes KoÈ nigreich, und TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS),
Frankreich, sollen Anfang 1999 abschlieûende Entscheidungen ergehen. Sie werden klare Anhalts-
punkte dafuÈ r enthalten, wie die Kommission vorzugehen gedenkt, um Innovation und die Entwicklung
neuer Branchendienste, die dem technischen Fortschritt Rechnung tragen, zu foÈ rdern und gleichzeitig
die Entstehung alternativer Angebote zu gewaÈhrleisten. Die entsprechenden Mitteilungen gemaÈû
Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17, die die Kommission veroÈ ffentlicht hat, machen diesen
Ansatz deutlich.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. Im Fall TPS hat die Kommission ihre Absicht verkuÈ ndet, die GruÈ ndung der neuen Gesellschaft
zu befuÈ rworten, weil sie den Wettbewerb mit etablierten Pay-TV-Anbietern in Frankreich beguÈ nstigt.
Die satellitengestuÈ tzte digitale Plattform, uÈ ber die Satellitenfernseh-Haushalte und Kabelnetzbe-
treiber Pay-TV-Programme empfangen koÈ nnen, ist eine gemeinsame Entwicklung von vier
franzoÈ sischen Fernsehsendern, dem Medienkonzern CLT-UFA, France Telecom und Suez Lyonnaise
des Eaux.

In der im Amtsblatt veroÈ ffentlichten Mitteilung spricht sich die Kommission dafuÈ r aus, die fraglichen
Vereinbarungen mit ihren wettbewerbsbeschraÈnkenden Bestimmungen, denen zufolge u. a. die
Gesellschafter sich nicht an aÈhnlichen Unternehmungen beteiligen duÈ rfen und TPS das Recht auf
vorrangige UÈ bernahme ihrer Programme bzw. auf endguÈ ltige Ablehnung von Programmangeboten der

43 Die beiden FaÈ lle werden in Kapitel II (Fusionskontrolle) ausfuÈ hrlich besprochen.
44 Mitteilung der Kommission gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17, ABl. C 65 vom 28.2.1998, S. 5.
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Gesellschafter gegenuÈ ber Dritten einraÈumen muÈ ssen, guÈ nstig zu beurteilen. Die Verpflichtung der vier
Fernsehanstalten, TPS das ausschlieûliche Recht fuÈ r die Ausstrahlung ihrer Programme mit
Breitenwirkung einzuraÈumen, beabsichtigt die Kommission fuÈ r drei Jahre vom Kartellverbot
freizustellen.

British Interactive Broadcasting (BiB) 45

98. Im Vereinigten KoÈ nigreich gibt es gegenwaÈrtig Plattformen fuÈ r satelliten- und kabelgestuÈ tztes
sowie terrestrisches Digitalfernsehen. Auf die Entscheidung bezuÈ glich der letztgenannten Plattform
(BDB) wird im Teil II ausfuÈ hrlich eingegangen. BiB ist eine von den Unternehmen BSkyB, BT,
Midland Bank und Matsushita gemeinsam entwickelte und angebotene Plattform fuÈ r digitales
Satellitenfernsehen, die interaktive GeschaÈfte, Dienstleistungen, Spiele usw. sowie interaktives
Fernsehen uÈ ber eine sog. Set-Top-Box mit Telefonanschluû ermoÈ glicht. Der Preis fuÈ r die Anschaffung
der Box wird zunaÈchst subventioniert; zu diesem Zweck werden von den Anbietern der Online-Inhalte
(¹Content Providerª) KostenbeitraÈge erhoben. Der Empfang wird durch ein Zugangsberechtigungs-
system uÈ berwacht, das eine Tochtergesellschaft von BSkyB verwaltet. Der Zuschauer findet sich in
dem Angebot mit der Navigationshilfe des elektronischen ProgrammfuÈ hrers (EPG) von BSkyB
zurecht.

99. Nach Aufforderung betroffener Dritter zur Stellungnahme verhandelten die Dienststellen der
Kommission mit den beteiligten Unternehmen uÈ ber eine Reihe von Verpflichtungszusagen, die
sicherstellen sollen, daû sich die Vorteile der neuartigen interaktiven Dienste entfalten koÈ nnen, ohne
daû die Entstehung konkurrierender Angebote durch das Gemeinschaftsunternehmen verhindert
wird. Strukturelle Maûnahmen wie die rechtliche Trennung der fuÈ r die Erbringung der Dienst-
leistungen und Erhebung der KostenbeitraÈge zustaÈndigen BiB-GeschaÈftsbereiche oder die Aufhebung
der ausschlieûlichen Rechte in bezug auf den elektronischen ProgrammfuÈ hrer duÈ rften ein geeigneter
Weg sein, der eine fortdauernde UÈ berwachung uÈ berfluÈ ssig macht. Auch in bezug auf die Verhaltens-
weisen erwiesen sich Verpflichtungszusagen als notwendig: So sollen die beteiligten Unternehmen
Dritten den Zugang zu ihrer Set-Top-Box ermoÈ glichen und AuskuÈ nfte uÈ ber die Regelung zur
Erhebung der KostenbeitraÈge erteilen.

3.2. UÈ bertragungsrechte fuÈ r Sportereignisse

100. Mit der Verbreitung von Pay-TV-Programmen im Digitalfernsehen hat in den juÈ ngsten Jahren
auch die Bedeutung rechtlicher und wirtschaftlicher Fragen im Zusammenhang mit der UÈ bertragung
von Fernsehsendungen zugenommen. Hinsichtlich der UÈ bertragung von Sportveranstaltungen erfolgt
die praktische Anwendung der Artikel 81 und 82 in Einzelfallentscheidungen. Die Kommission
untersucht derzeit mehrere einschlaÈgige FaÈ lle und hofft, ihre Haltung 1999 mit dem Erlaû diverser
Entscheidungen Ð u. a. uÈ ber den von der EuropaÈ ischen Rundfunkunion (EBU) praktizierten
Sammelerwerb von Rechten und uÈ ber die UEFA-Regularien zur UÈ bertragung von Fuûballspielen Ð
praÈzisieren zu koÈ nnen.

45 Mitteilung der Kommission gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17, ABl. C 322 vom 21.10.1998, S. 6.
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4. Verkehr

4.1. Luftverkehr

Transatlantische Allianzen

101. Am 30. Juli 1998 46 veroÈ ffentlichte die Kommission Mitteilungen zu der Allianz zwischen British
Airways und American Airlines und zu der Allianz zwischen Lufthansa, SAS und United Airlines.
Darin nannte sie eine Reihe von Maûnahmen, die sie den Unternehmen gemaÈû Artikel 85 Absatz 1 als
geeignete Mittel zur Abstellung der von ihr festgestellten Zuwiderhandlungen gegen die EG-
Wettbewerbsregeln vorzuschlagen beabsichtigt. Gleichzeitig forderte sie die Unternehmen und
betroffene Dritte auf, sich zu den VorschlaÈgen zu aÈuûern.

102. Lufthansa, SAS und United Airlines beantragten daraufhin eine AnhoÈ rung, die am 14. und 15.
Dezember 1998 stattfand. AÈ hnlich wie British Airways und American Airlines anlaÈûlich einer
AnhoÈ rung im Februar 1998 nutzten die Unternehmen die Gelegenheit, um ihren Standpunkt zu der
rechtlichen WuÈ rdigung der Vereinbarungen durch die Kommission und zu den von ihr vorgeschla-
genen Maûnahmen ausfuÈ hrlich darzulegen. Von dritter Seite gingen ebenfalls zahlreiche Stellung-
nahmen zu den VorschlaÈgen ein.

Als naÈchstes wird die Kommission WettbewerbssachverstaÈndige aus den Mitgliedstaaten zu Rate
ziehen, bevor sie die Maûnahmen nach Artikel 85 Absatz 1 foÈ rmlich vorschlaÈgt.

103. British Airways und American Airlines haben auf diese VorschlaÈge hin keine AnhoÈ rung
beantragt. Sie teilten der Kommission mit, daû ihre PlaÈne zur Bildung der Allianz Ende 1998 nach dem
Scheitern der Verhandlungen uÈ ber ein ¹Open Skyª-Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von
Amerika und dem Vereinigten KoÈ nigreich und wegen der Ungewiûheit uÈ ber den Zeitpunkt der
Wiederaufnahme dieser Verhandlungen geplatzt sind.

104. Die Kommission hat ferner eine Allianz zwischen Sabena, Austrian Airlines, Swissair und Delta
Air Lines sowie eine Allianz zwischen KLM und Northwest untersucht.

Kasten 4: Die europaÈ ische Wettbewerbspolitik und der Betrieb von FlughaÈfen

Die schon seit einigen Jahren wirksame Liberalisierung des Luftverkehrs hat zu sinkenden Tarifen
auf zahlreichen Flugstrecken (vor allem in Urlaubsziele), einem erhoÈ hten Angebot und steigender
Nachfrage sowie zu einem allmaÈhlich einsetzenden Strukturwandel gefuÈ hrt. Infolge der Markt-
oÈ ffnung haben die nationalen Fluggesellschaften naÈmlich damit begonnen, Allianzen zu formen,
um sich besser auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen und die Betriebskosten senken zu
koÈ nnen. In diesem verstaÈrkt wettbewerbsorientierten Umfeld spielen FlughaÈfen fuÈ r die Luftfahrt-
unternehmen nunmehr eine zentrale Rolle.

Die Expansion des Marktes hat einen zusaÈtzlichen Bedarf an Flughafendiensten geschaffen und die
UÈ berlastung der GroûflughaÈ fen weiter verschaÈrft. Der Zugang zu den FlughaÈ fen ist ein
wesentlicher Faktor fuÈ r die Entwicklung einer Fluggesellschaft. So steigt mit dem Einrichten von

46 ABl. C 239 vom 30.7.1998, S. 5 und 10.
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Luftdrehkreuzen, auf denen die Passagiere einer bestimmten Gesellschaft auf AnschluûfluÈ ge
umsteigen, die Nachfrage nach Zeitnischen, was auf bereits uÈ berlasteten FlughaÈfen zu immer
akuteren Wettbewerbsproblemen fuÈ hren kann. Vor diesem Hintergrund wird der Wettbewerbs-
vorteil alteingesessener Unternehmen Ð d. h. Fluggesellschaften, die schon seit langem auf einem
uÈ berlasteten Flughafen taÈ tig sind und infolgedessen nach Handelsbrauch uÈ ber angestammte Rechte
verfuÈ gen Ð stets groÈ ûer. Davon abgesehen sind die Entgelte fuÈ r Flughafendienste ein maûgeblicher
Kostensenkungsfaktor. Deshalb muû der Wettbewerb auch bei solchen Leistungen zum Tragen
kommen und darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

Als Anstifterin des Liberalisierungsprozesses in der Luftfahrt sollte die Kommission mit
besonderer Wachsamkeit darauf achten, daû das freie Spiel der MarktkraÈfte sich auch auf den
FlughaÈfen entfalten kann, und den Zugang zu uÈ berlasteten GroûflughaÈfen erleichtern, indem sie
die Gleichbehandlung aller Fluggesellschaften gewaÈhrleistet und Flughafendienste einem echten
Wettbewerbsdruck in bezug auf Preis und QualitaÈ t aussetzt. Eine Reihe von Entscheidungen, die in
den letzten Monaten ergangen sind, belegen die Entschlossenheit der Kommission, die FlughaÈfen
in der EuropaÈischen Union dem Wettbewerb zu oÈ ffnen.

Das groÈ ûte Problem beim Zugang zu einem Flughafen liegt im beschraÈnkten Zeitnischenangebot,
das seit Beginn der Liberalisierung noch knapper geworden ist. Die mangelnde VerfuÈ gbarkeit von
Slots verhindert die Entfaltung von Wettbewerb. Deshalb hat die Kommission u. a. der Allianz
zwischen Lufthansa und SAS nur unter der Voraussetzung zugestimmt, daû die beiden
Unternehmen eine betraÈchtliche Anzahl von Slots veraÈuûern, um neuen Anbietern die Aufnahme
von Flugdiensten auf bestimmten Strecken zwischen Deutschland und den skandinavischen
LaÈndern zu erleichtern.

Die Gesellschaften, die die FlughaÈfen betreiben, haÈngen haÈufig von den jeweiligen nationalen
BehoÈ rden ab. Im Fall von BruÈ ssel, Frankfurt oder Paris hat sich gezeigt, daû Flughafenbetreiber es
bisweilen an Unparteilichkeit mangeln lassen und dazu neigen, das fuÈ hrende nationale Luftfahrt-
unternehmen bei der Erhebung von GebuÈ hren gegenuÈ ber neuen Gesellschaften zu beguÈ nstigen,
womit sie ihm einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Den Betreiberinnen der drei genannten
FlughaÈfen hat die Kommission durch Entscheidung die Abstellung solcher Praktiken aufgetragen.

Mit der Richtlinie 96/67/EG des Rates vom 15. Oktober 1996 wurde der Markt der Bodenabfer-
tigungsdienste liberalisiert, so daû diskriminierende GebuÈ hren allmaÈhlich verschwinden sollten.
Die Kommission ist fest entschlossen, die Bestimmungen dieser Richtlinie strikt anzuwenden. So
wird sie AntraÈge auf voruÈ bergehende Beibehaltung von Abfertigungsmonopolen in FaÈ llen, in
denen die vorhandenen FlaÈchen fuÈ r die Aufnahme neuer Wettbewerber nicht ausreichen, sehr
sorgfaÈ ltig pruÈ fen. In diesem Zusammenhang hat die Kommission zwei Entscheidungen zur
Verwaltung des Flughafens Frankfurt/Main erlassen. In der ersten fordert sie die deutsche
Regierung auf, die fragliche Ausnahmegenehmigung zeitlich zu begrenzen. In der zweiten
Entscheidung, die an die Flughafenbetreiberin selbst gerichtet ist, stellt sie fest, daû die
Monopolisierung der Vorfeldabfertigung den Miûbrauch einer beherrschenden Stellung darstellt,
weil die Gesellschaft ihr Monopol bei der Bereitstellung von Flughafeneinrichtungen ohne sachlich
gerechtfertigten Grund auf die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten ausgedehnt hat.

DaruÈ ber hinaus hat die Kommission die Ausnahmegenehmigungen, die die deutsche Bundesre-
gierung den Betreiberinnen der FlughaÈfen Stuttgart und Hamburg eingeraÈumt hatte, zeitlich
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befristet. 1 Einen entsprechenden Freistellungsantrag fuÈ r den Flughafen KoÈ ln/Bonn lehnte sie ab;
dem Antrag fuÈ r den Flughafen DuÈ sseldorf gab sie hingegen statt. 2

4.2. Seeverkehr

105. Im Bereich des Seeverkehrs stand das Jahr 1998 ganz im Zeichen der unter dem KuÈ rzel TACA
bekanntgewordenen Konsortialvereinbarung Trans-Atlantic Conference Agreement. Hierzu erlieû die
Kommission eine Entscheidung, in der sie VerstoÈ ûe der beteiligten Unternehmen gegen Artikel 81 und
82 47 feststellt.

106. TACA ist die Nachfolgerin der Konsortialvereinbarung Trans-Atlantic Agreement (TAA), die
die Kommission 1994 untersagt hatte. An ihr sind 17 Reedereien beteiligt, die mehr als 60 % des
Container-Seefrachtverkehrs zwischen Nordeuropa und den Vereinigten Staaten von Amerika abwik-
keln. Die Unternehmen meldeten TACA 1994 an und beantragten eine Freistellung vom Kartellver-
bot.

Die Kommission ist zu dem Schluû gelangt, daû mehrere Bestimmungen der Vereinbarung gegen das
Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 verstoûen: gemeinsame Festsetzung von Preisen fuÈ r
Seetransportleistungen zwischen Europa und den USA; gemeinsame Festsetzung der Tarife fuÈ r
Transportleistungen auf dem Landabschnitt in der Gemeinschaft; gemeinsame Festlegung der
Bedingungen fuÈ r den Abschluû von Servicekontrakten mit Verladern; Festsetzung der GebuÈ hrensaÈtze
fuÈ r Spediteure.

WaÈhrend die erste Bestimmung nach der Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r Linienkonferenzen 48

vom Kartellverbot freigestellt ist, sah die Kommission von einer individuellen Freistellung der uÈ brigen
Bestimmungen ab.

107. Die Auswirkungen dieser WettbewerbsbeschraÈnkungen wurden noch dadurch verstaÈrkt, daû die
an TACA beteiligten Unternehmen ihre kollektive marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben,
um zwei neue Anbieter und potentielle Konkurrenten zum Beitritt zu bewegen, wodurch sie den
Wettbewerb ausschalteten. Im Zeitraum 1994-96 sind naÈmlich, wie die Kommission festgestellt hat,
zwei bedeutende asiatische Reedereien in das TransatlantikgeschaÈft eingestiegen und der Vereinba-
rung beigetreten. Im Gegenzug ist aber kein Unternehmen aus der Konferenz ausgeschieden, um seine
Dienste als unabhaÈngige Reederei anzubieten. Der EuropaÈ ische Verladerverband hat geschaÈtzt, daû
von 1993 bis 1995 die Preise zunaÈchst wegen TAA und anschlieûend wegen TACA global um mehr als
80 % gestiegen sind.

108. Die Kommission hat in der Entscheidung auch nachgewiesen, daû die an TACA beteiligten
Unternehmen im Container-Frachtverkehr zwischen nordeuropaÈ ischen und US-amerikanischen HaÈfen
eine kollektive marktbeherrschende Stellung innehatten, die sie ausnutzten, um die individuelle
VerfuÈ gbarkeit der von den Reedereien angebotenen Servicekontrakte fuÈ r Kunden einzuschraÈnken und
um moÈ gliche Wettbewerber vom Markteintritt abzuhalten. So haben die TACA-Mitglieder zwei
potentielle Konkurrenten zum Beitritt bewogen, indem sie ihnen bestimmte Vorteile Ð so die
MoÈ glichkeit, billigere Tarife als die aÈ lteren Mitglieder anzubieten Ð in Aussicht stellten. Mit dem

47 Zu den Aspekten, die unter Artikel 82 fallen, siehe Abschnitt I-B-3 dieses Berichts.
48 Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 des Rates vom 22. Dezember 1986 uÈ ber die Einzelheiten der Anwendung der

Artikels 85 und 86 des Vertrages auf den Seeverkehr.
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zweistufigen Ratensystem schraÈnkte die Konferenz den Wettbewerb durch unabhaÈngige Reedereien
ein. Auûerdem willigten die TACA-GruÈ ndungsmitglieder ein, bei bestimmten AuftraÈgen nicht mit
spaÈter beigetretenen Reedereien in Konkurrenz zu treten. Diese Verhaltensweise wurde von der
Kommission angesichts der Bedeutung potentiellen Wettbewerbs fuÈ r den Seeverkehr als besonders
schwerer Kartellrechtsverstoû eingestuft. Die Kommission verhaÈngte gegen die 15 in TACA
zusammengeschlossenen Reedereien, von denen etwa die HaÈlfte auûereuropaÈ ische Unternehmen
sind, eine Geldbuûe in HoÈ he von insgesamt 273 Mio. ECU.

109. Durch das Vorgehen im Fall TACA wird die Haltung der Kommission gegenuÈ ber klassischen
Linienkonferenzen nicht in Frage gestellt. Nach Ansicht der Kommission geht das Verhalten der
TACA-Mitglieder weit uÈ ber das hinaus, was nach der Gruppenfreistellungsverordnung zulaÈssig ist.

4.3. Anwendung des Artikels 86 im Bereich des Verkehrs

110. 1998 sind zwei FaÈlle, in denen die Kommission bereits in fruÈ heren Jahren Entscheidungen nach
Artikel 86 erlassen hatte, zufriedenstellend geloÈ st worden.

Ausgehend von einer Beschwerde des Unternehmens British Midland hatte die Kommission am 28.
Juni 1995 49 in einer Entscheidung nach Artikel 86 Absatz 3 festgestellt, daû Belgien gegen Artikel 86
Absatz 1 und Artikel 82 verstoûen hat, indem es der ReÂgie des voies aeÂriennes, einem oÈ ffentlichen
Unternehmen, das den Flughafen BruÈ ssel betreibt, die Anwendung einer Regelung fuÈ r Start- und
LandegebuÈ hren mit diskriminierenden Folgen vorschrieb. Als Belgien der Entscheidung nicht
nachkam, rief die Kommission am 19. MaÈrz 1997 50 den Gerichtshof an, um festzustellen zu lassen,
daû das KoÈ nigreich gegen seine Verpflichtung zur AusfuÈ hrung der Entscheidung verstoûen hat. Mit
dem koÈ niglichen Erlaû vom 20. Januar 1998 stellte Belgien die fragliche Zuwiderhandlung ab,
woraufhin die Kommission ihre Klage zuruÈ ckzog.

Am 21. Oktober 1997 hatte die Kommission dem italienischen Gesetzgeber in einer foÈ rmlichen
Entscheidung gemaÈû Artikel 82 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 86 die TarifermaÈûigungen fuÈ r
Lotsendienste im Hafen von Genua untersagt. 51 Italien kam dieser Entscheidung durch Erlaû eines
Dekrets am 8. Juni 1998 nach.

5. Versicherungsgewerbe

5.1. Versicherungsgemeinschaften: Untersuchung der Sparte Luftfahrtversicherung

111. Um zu klaÈren, welche Versicherungsgemeinschaften unter die Verordnung (EWG) Nr. 3932/92
fallen und wie bei Gemeinschaften zu verfahren ist, die nicht unter diese Gruppenfreistellungsver-
ordnung fallen, leitete die fuÈ r Wettbewerb zustaÈndige Generaldirektion der Kommission im September
1997 die Untersuchung einer kompletten Versicherungssparte Ð Luftfahrtrisiken Ð ein. Zu diesem
Zweck wurden ausfuÈ hrliche Auskunftsverlangen an dreizehn Luftfahrtversicherungspools mit Sitz in
Europa gerichtet, von denen lediglich acht gemaÈû der Verordnung Nr. 17 bei der Kommission
angemeldet worden waren.

49 ABl. L 216 vom 12.9.1995, S. 8.
50 Rechtssache C-155/97, Kommission/Belgien.
51 ABl. L 301 vom 5.11.1997, S. 27.
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112. Der Rechtsvorteil der Freistellung vom Kartellverbot nach der genannten Verordnung gilt nur
fuÈ r Pools, bei denen kein beteiligtes Unternehmen einen Marktanteil von mehr als 10 % (bei
Mitversicherungsgemeinschaften) bzw. 15 % (bei MitruÈ ckversicherungsgemeinschaften) haÈ lt. Ver-
sicherungsgemeinschaften, bei denen diese Schwellenwerte (nach oben unbegrenzt) uÈ berschritten
werden, gelten ebenfalls als nicht wettbewerbsfeindlich, wenn die Poolbildung fuÈ r die Deckung von
Risiken notwendig ist, die keines der angeschlossenen Unternehmen alleine tragen koÈ nnte. Dies ist z.
B. bei Katastrophen- und anderen Risiken der Fall, die nur durch gemeinsame Anstrengungen
mehrerer Versicherungsunternehmen wirtschaftlich gedeckt werden koÈ nnen.

113. Die Untersuchung der Luftfahrtversicherungspools hat ergeben, daû sie uÈ berwiegend
internationale MaÈrkte bedienen, wo sie keine Wettbewerbsprobleme bereiten. Denn obwohl in den
meisten Pools fast alle Versicherungsunternehmen eines Mitgliedstaats vertreten sind, ist deren
Marktanteil im internationalen GeschaÈft so klein, daû er in jedem Falle unter den Schwellenwerten der
Gruppenfreistellungsverordnung liegt.

114. Bei kleinen Luftfahrtrisiken gibt es offensichtlich aber auch nationale MaÈrkte, bei denen es um
Versicherungssummen geht, die im Vergleich zu anderen Risiken der Sparte wie Katastrophenrisiken
(d. h. Risiken, bei denen SchaÈden selten auftreten und die ein groûes Ausmaû haben wie im Falle der
Produkthaftung von Flugzeugherstellern) niedrig sind. Versicherungsnehmer sind in diesem Fall
Besitzer kleiner Flugzeuge, die nur bis zu einem gewissen Grad Zugang zu guÈ nstigeren
Versicherungsbedingungen auslaÈndischer Anbieter haben. Diese Risiken machen aber nur einen sehr
kleinen Teil der Luftfahrtversicherung aus.

Die meisten Luftfahrtversicherungspools decken groûe Teile dieser nationalen MaÈrkte ab. Sie sind fuÈ r
die TaÈ tigkeit der angeschlossenen Unternehmen in diesen MaÈrkten aber offensichtlich nicht
unerlaÈûlich. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, daû bei bestimmten Kleinrisiken, bei denen
der Markt sich auf ein Land beschraÈnkt, eine Versicherungsgemeinschaft den Wettbewerb so stark
einschraÈnkt, daû sie weder nach der Gruppenfreistellungsverordnung noch individuell vom Kartell-
verbot freigestellt werden kann. Dieser moÈ gliche Kartellrechtsverstoû wurde aber wegen der
unbedeutenden UmsaÈtze im nationalen GeschaÈft fuÈ r so geringfuÈ gig erachtet, daû sich ein Vorgehen
auf EG-Ebene eruÈ brigt.

115. Die Untersuchung wurde deshalb durch Versendung von Verwaltungsschreiben abgeschlossen,
in denen die Kommission den Anmeldern mitteilt, daû ihre Pools bezuÈ glich der internationalen
Luftfahrtversicherung unter die Bekanntmachung uÈ ber Vereinbarungen von geringer Bedeutung fallen
bzw. daû die in der Gruppenfreistellungsverordnung genannten Schwellenwerte nicht uÈ berschritten
werden. In bezug auf die GeschaÈfte in nationalen MaÈrkten machte sie einen Vorbehalt dahingehend,
daû kein ausreichendes Gemeinschaftsinteresse vorliegt, das die foÈ rmliche Ahndung von Zuwider-
handlungen rechtfertigt, die nur einen geringfuÈ gigen Teil des Luftfahrtversicherungsmarkts betreffen,
daû aber die zustaÈndigen nationalen BehoÈ rden gegebenenfalls gegen die wettbewerbsfeindliche
Struktur des Pools oder gegen wettbewerbswidrige Verhaltensweisen der angeschlossenen Unter-
nehmen vorgehen koÈ nnen.

5.2. Die Versicherungspool-Strategie in der Sache ¹P&I Clubsª

116. Der neue Ansatz gegenuÈ ber Versicherungsgemeinschaften kam bereits bei einer Schadenbe-
teiligungsvereinbarung von nicht auf Gewinn gerichteten Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
zum Tragen, die sich in sog. ¹Protection & Indemnity Clubsª, dem GegenstuÈ ck zu den Pools aus
gewerblichen Versicherern, zusammenschlieûen. In der Sache ¹P&I Clubsª beabsichtigt die
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Kommission, in den kommenden Monaten eine foÈ rmliche Entscheidung zu erlassen, der zufolge die
Schadenbeteiligungsvereinbarung zwischen Vereinen auf Gegenseitigkeit, die 89 % der Vertrags- und
Haftpflichtrisiken (P&I-Versicherung) im weltweiten Seeverkehr deckt, zweifellos nicht unter das
Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 faÈ llt, weil sie fuÈ r die angeschlossenen Vereine offensichtlich
unerlaÈûlich ist, um sehr groûe Seehaftpflichtrisiken (z. B. Meeresverschmutzung) rentabel versichern
zu koÈ nnen.

117. Im August 1998 veroÈ ffentlichte die Kommission eine Mitteilung gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der
Verordnung Nr. 17, in der sie ihre Absicht bekanntgab, die als ¹Pooling Agreementª bezeichnete
Vereinbarung der im weltweiten Verbund International Group of P&I Clubs (IG) zusammenge-
schlossenen Vereine guÈ nstig zu beurteilen. Dieser Schritt wurde aber erst moÈ glich, nachdem der
Verbund Bestimmungen aus der Vereinbarung gestrichen hatte, die gegen die EG-Wettbewerbsregeln
verstoûen. So setzte er aufgrund einer entsprechenden Beschwerde des Reederverbands Greek
Shipping Committee den gemeinsamen Mindestdeckungsgrad der Clubs so stark herab, daû kein
wesentlicher Teil des Bedarfs ungedeckt bleibt.

118. In einer zweiten, im Oktober 1998 veroÈ ffentlichten Mitteilung nach Artikel 19 Absatz 3 der
Verordnung Nr. 17 gab die Kommission bekannt, daû sie auch die IG-Vereinbarung ¹International
Group Agreementª (IGA), die den Wettbewerb zwischen den Unterzeichnern des Pooling Agreement
regelt, guÈ nstig zu beurteilen beabsichtigt. Auch hier muûte der Verbund zunaÈchst bestimmte Klauseln
aÈndern, die die Freiheit der P&I Clubs bei der Festsetzung von PraÈmien einschraÈnkten. Sobald die
neue Fassung der Vereinbarung in Kraft tritt, koÈ nnen die Clubs zum allerersten Mal bei der
Unterbreitung von PraÈmienangeboten miteinander konkurrieren. Sie duÈ rfen insbesondere den Teil der
PraÈmien frei bestimmen, der ihren Verwaltungskosten entspricht. EinschraÈnkungen bei der
Bestimmung des verbleibenden Teils der PraÈmie scheinen fuÈ r die reibungslose Anwendung des
¹Pooling Agreementª unerlaÈûlich zu sein.

119. Die abschlieûende Entscheidung in der Sache ¹P&I Clubsª duÈ rfte, wenn sie erlassen wird, eine
ausfuÈ hrliche BegruÈ ndung der neuen Strategie gegenuÈ ber Versicherungsgemeinschaften enthalten.

6. Energie

120. Der Beginn des Jahres 1999 stand ganz im Zeichen der Liberalisierung der ElektrizitaÈ tswirt-
schaft. Ab dem 19. Februar 1999 muÈ ssen zumindest in zwoÈ lf Mitgliedstaaten 25 % der Verbraucher in
der Lage sein, ihren Strom von einem Anbieter ihrer Wahl zu beziehen. Diese mit der Umsetzung der
ElektrizitaÈ tsbinnenmarkt-Richtlinie einhergehende neue Freiheit wird sich auch in den PrioritaÈten
widerspiegeln, die die Kommission bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts in diesem Wirtschafts-
zweig setzt.

Der Niederschlag der Richtlinie

121. Laut der Richtlinie stellen zumindest der Verkauf und die UÈ bertragung von ElektrizitaÈ t zwei
MaÈrkte dar, die sich eindeutig voneinander unterscheiden. Die UÈ bertragungstaÈ tigkeit, der ein
natuÈ rliches Monopol zuerkannt wird, unterliegt der strengen Regulierung, waÈhrend der Verkauf des
Produkts ElektrizitaÈt liberalisiert wird. Auf diese Weise greift die Richtlinie sowohl auf der
Nachfrageseite Ð freie Wahl des Versorgungsunternehmens Ð als auch auf der Angebotsseite Ð
Regelung zur Errichtung neuer Produktionseinheiten Ð ein.
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Die OÈ ffnung des ElektrizitaÈ tsmarkts muû im Einklang mit den Bestimmungen uÈ ber Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erfolgen, mit denen bestimmte Unternehmen betraut
sind. Demzufolge wird das Recht der Mitgliedstaaten, solche Aufgaben z. B. unter Berufung auf die
soziale SolidaritaÈ t oder die Versorgungssicherheit zu definieren und darauf zu achten, daû ihre
ErfuÈ llung durch keine Liberalisierungsvorschrift behindert wird, in der Richtlinie uneingeschraÈnkt
anerkannt.

122. Die Richtlinie raÈumt bestimmten Abnehmern, den sog. zugelassenen Kunden, das Recht ein,
Strom bei dem Versorger ihrer Wahl einzukaufen. Diese erste Liberalisierungsphase, die rund 25 %
des Marktes erfaût, betrifft alle Unternehmen, die pro VerbrauchsstaÈ tte und Jahr mehr als 100 GWh
Strom verbrauchen. In einem weiteren Schritt Ð ab 2003 Ð sollen bis zu 33 % des Marktes dem
Wettbewerb geoÈ ffnet werden.

Die in der Richtlinie angegebenen Liberalisierungsschwellen sind lediglich Mindestwerte. Den
Mitgliedstaaten steht es voÈ llig frei, den Markt zu einem hoÈ heren Prozentsatz oder rascher zu
liberalisieren. Viele haben dies auch schon getan. Dadurch entsteht jedoch ein Ungleichgewicht
zwischen Mitgliedstaaten, die ihren Markt weitergehend bzw. vollstaÈndig liberalisiert haben, waÈhrend
andere sich an die 25 %-Marke halten. Um entsprechenden BefuÈ rchtungen entgegenzutreten sieht die
Richtlinie fuÈ r einen UÈ bergangszeitraum einen auf Gegenseitigkeit beruhenden Mechanismus vor,
wonach Staaten, die den Markt schneller oÈ ffnen, die Einfuhr von ElektrizitaÈ t aus Staaten mit einem
geringeren Liberalisierungsgrad untersagen duÈ rfen.

123. Der Anspruch bestimmter Abnehmer, als zugelassener Kunde anerkannt zu werden, haÈtte nur
symbolischen Wert, wenn ihr Zugang zum Netz nicht geregelt und garantiert wird. Es uÈ berrascht
deshalb nicht, daû mehr als die HaÈlfte der Kapitel der Richtlinie 52 der Organisation und dem Betrieb
der ElektrizitaÈ tsnetze gewidmet sind. Der eigentliche Netzzugang kann auf dreierlei Art erfolgen. 53

Die Mitgliedstaaten koÈ nnen das Zugangssystem frei waÈhlen, sofern nur der gleiche Liberalisierungs-
effekt damit erreicht wird.

Eine ausfuÈ hrliche Darstellung der drei Optionen ist an dieser Stelle nicht angezeigt. Es sei lediglich
darauf hingewiesen, daû alle zugelassenen Kunden Anspruch auf Zugang zu den UÈ bertragungsnetzen
und gegebenenfalls auch zu den Verteilungsnetzen unter nichtdiskriminierenden Bedingungen und
unabhaÈngig von der IdentitaÈ t und NationalitaÈ t der Abnehmer und Versorger haben. So darf ein
integriertes ElektrizitaÈ tsunternehmen keine Mutter- oder Tochtergesellschaft beim Netzzugang
beguÈ nstigen, sondern muû ihr gegenuÈ ber die UnabhaÈngigkeit der GeschaÈ ftsfuÈ hrung und die
Vertraulichkeit von Informationen wahren.

FuÈ r die Nutzung des Netzes ist ein Entgelt zu entrichten, das entweder zwischen den betreffenden
Unternehmen ausgehandelt oder vom Staat festgesetzt wird. Die Bestimmung einer speziellen
NutzungsgebuÈ hr ist in den meisten Mitgliedstaaten neu. Sie geht mit der Trennung der Rechnungs-
legung fuÈ r den Netzbetrieb von anderen TaÈtigkeiten wie z. B. der Stromerzeugung einher, die von
manchen Ð den sog. integrierten Ð Unternehmen gleichzeitig ausgeuÈ bt werden. Die getrennte
BuchfuÈ hrung soll Transparenz gewaÈhrleisten und Quersubventionierungen zwischen dem Netzge-
schaÈft, das einem natuÈ rlichen Monopol unterliegt, und anderen, zumeist in Konkurrenz zu dritten
Anbietern ausgeuÈ bten AktivitaÈ ten verhindert werden.

52 Kapitel IV, V, VI und VII.
53 Netzzugang auf Vertragsbasis, geregelter Netzzugang und Alleinabnehmerschaft ohne Abnahmeverpflichtung

mit vertraglich ausgehandeltem bzw. geregeltem Netzzugang.
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124. Die durch die Richtlinie eingeleitete MarktoÈ ffnung betrifft aber nicht nur die Stromabnehmer.
Auch Erzeuger sollen von Richtlinienvorschriften Ð konkret von den Bestimmungen uÈ ber die
Errichtung neuer Produktionseinheiten zum Zwecke des Eigenverbrauchs oder des Verkaufs Ð
profitieren koÈ nnen. Ziel dieser Bestimmungen, denen zufolge u. a. Genehmigungen fuÈ r den Betrieb
neuer Produktionsanlagen nach dem Grundsatz des Diskriminierungsverbots zu erteilen sind, ist ein
breitgefaÈchertes Angebot, das Neuerungen auf dem Gebiet der Technik und des Umweltschutzes
optimal Rechnung traÈgt.

125. Mit dem durch die MarktoÈ ffnung bedingten Wandel in der Produktion werden in einigen
Mitgliedstaaten auch neuartige Unternehmen (z. B. StromhaÈndler) oder PhaÈnomene bzw. Produkte
(wie SpotmaÈrkte und abgeleitete Erzeugnisse) im Markt auftauchen.

Wettbewerbspolitische Entscheidungen im Einklang mit der Liberalisierung

126. Der Netzzugang ist ein zentraler Aspekt der Liberalisierung. Anders als in Wirtschaftszweigen
wie der Telekommunikationsindustrie, in der technische Fortschritte zur Entstehung neuer Netze
gefuÈ hrt haben, duÈ rften sich in der ElektrizitaÈ tswirtschaft keine Tendenzen abzeichnen, die den
wesentlichen und unerlaÈûlichen Charakter der bestehenden Infrastruktur in Frage stellen wuÈ rden.

Die Hindernisse beim Zugang zum Netz koÈ nnen vielfaÈ ltiger Natur sein und u. a. in der grundlosen
Zugangsverweigerung durch die Netzbetreiber oder in der Festsetzung uÈ berhoÈ hter bzw. diskriminie-
render UÈ bertragungsentgelte bestehen.

Deshalb muû sich das Hauptaugenmerk darauf richten, daû bei der Festsetzung der Tarife keine
uÈ berhoÈ hten oder mangelhaft kontrollierten Kosten geltend gemacht und nur tatsaÈchlich in Anspruch
genommene Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden. Der letztgenannte Aspekt ist besonders
wichtig bei der grenzuÈ berschreitenden UÈ bertragung von ElektrizitaÈ t. Weiterhin ist es denkbar, daû die
UÈ bertragungsentgelte nach Tarifregelungen festgesetzt werden, die den Wettbewerb einschraÈnken
koÈ nnen. Dies ist etwa bei einem Tarifschema der Fall, das Erzeuger mit einem groûen und
diversifizierten Bestand an Produktionsanlagen gegenuÈ ber neuen Anbietern im Markt beguÈ nstigt.
Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, daû Betreiber den Zugang zu ihrem Netz mit dem Hinweis
auf unzureichende KapazitaÈ t verweigern.

Die Kommission wird in den FaÈllen, in denen es um den Netzzugang geht, pruÈ fen, ob Netzbetreiber,
die moÈ glicherweise Teil eines integrierten Unternehmens sind, unabhaÈngig von dessen sonstigen
GeschaÈftseinheiten agieren. Ein unabhaÈngiger Betreiber duÈ rfte grundsaÈtzlich kein Interesse daran
haben, UÈ bertragungsleistungen zu verweigern, sondern muÈ ûte vielmehr bestrebt sein, die Nachfrage
durch eine moÈ glichst hohe Auslastung seiner vorhandenen KapazitaÈ ten bzw. durch die Errichtung
zusaÈtzlicher KapazitaÈten zu befriedigen.

127. Daneben wird die Kommission sich in Zukunft auch mit zwei anderen zentralen Themenkom-
plexen eingehend befassen.

Da sind zum einen die Verbundschaltungen zwischen Mitgliedstaaten, die im Zusammenhang mit der
Verwirklichung des ElektrizitaÈ tsbinnenmarkts fraglos eine wichtige Rolle spielen werden. Indem sie
Konkurrenz durch auslaÈndische Anbieter ermoÈ glichen, duÈ rften sie einen entscheidenden Beitrag zur
MarktoÈ ffnung in der ersten Liberalisierungsphase leisten. In Anbetracht dieser Aussichten wird die
Kommission den Ausbau und vor allem die optimale Nutzung bestehender Verbundnetze gruÈ ndlich
nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten pruÈ fen.
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Das andere Problem in Verbindung mit dem Netzzugang ist die Kumulierung der UÈ bertragungstarife
bei Durchquerung verschiedener UÈ bertragungsgebiete, auch bekannt unter dem englischen Begriff
¹pancakingª. Dieser Effekt laÈût sich leicht an einem Beispiel veranschaulichen: Bei der UÈ bertragung
von ElektrizitaÈ t von Lille nach Amsterdam haÈtte die einfache Addition der GebuÈ hren fuÈ r die
Inanspruchnahme des franzoÈ sischen, belgischen und niederlaÈndischen Stromnetzes einen im Vergleich
zu einer gleich langen inlaÈndischen Strecke (z. B. Lille-Paris) ein sehr hohes UÈ bertragungsentgelt zur
Folge. Ein erster LoÈ sungsansatz wurde in Deutschland, wo mehrere Netzbetreiber nebeneinander
bestehen, mit der sog. ¹VerbaÈndevereinbarungª entwickelt. Europaweit gibt es noch kein ent-
sprechendes System, obwohl es fuÈ r die Schaffung eines echten Binnenmarkts in diesem Bereich
unerlaÈûlich sein wird. Die Kommission wird ihren Beitrag zu einer europaÈ ischen LoÈ sung unter Einsatz
aller ihr zur VerfuÈ gung stehenden Instrumente leisten, indem sie z. B. FaÈ lle, in denen die
Kostenkumulierung zur doppelten Inrechnungstellung von Leistungen fuÈ hrt, nach Maûgabe der
Wettbewerbsrechts pruÈ ft.

Neben dem Netzzugang gilt es, das Recht der Stromabnehmer auf freie Wahl des Versorgungsunter-
nehmens zu schuÈ tzen, das durch Liefervereinbarungen mit Ausschlieûlichkeitsbindung oder lang-
fristige Liefervereinbarungen eingeschraÈnkt zu werden droht. Die Kommission wird solche VertraÈge
nach den Gepflogenheiten in den MaÈrkten bewerten muÈ ssen, in denen der Wettbewerb am staÈrksten
ausgepraÈgt ist. Die Marktteilnehmer wiederum werden ihre Handelspraktiken an die durch die
Richtlinie geschaffenen neuen Rahmenbedingungen anpassen muÈ ssen. Mit den bisher uÈ blichen
Vereinbarungen verfolgte Ziele wie z. B. die Sicherstellung der Versorgung bzw. der Rendite aus dem
eingesetzten Kapital lassen sich auch auf weniger wettbewerbsbeschraÈnkende Weise erreichen, und
zwar u. a. durch den Abschluû von LiefervertraÈgen mit mehreren Versorgern und durch den Einsatz
von Finanzinstrumenten zur Deckung von Risiken.

Schlieûlich werden Netzzugang und Wahlfreiheit nur wirksam garantiert, wenn ElektrizitaÈt von einer
einigermaûen groûen Zahl von Versorgern angeboten wird. Zu diesem Zweck wird die Kommission
bei der PruÈ fung von Vorhaben zum Zusammenschluû von Unternehmen bzw. zur GruÈ ndung von
Gemeinschaftsunternehmen darauf achten, daû sie nicht zu Lasten des Angebots gehen.

128. Die Wettbewerbspolitik muû also Hand in Hand mit der RechtsetzungstaÈ tigkeit gehen, wobei
den Besonderheiten der ElektrizitaÈtswirtschaft, in der u. a. Gemeinwohlverpflichtungen gelten,
Rechnung zu tragen ist.

Die Kommission steht bei der BewaÈltigung dieser Aufgaben nicht allein. Sie kann sich auf die
nationalen Gerichte, die nationalen WettbewerbsbehoÈ rden und die im Zuge der Umsetzung der
Richtlinie geschaffenen RegulierungsbehoÈ rden der Branche stuÈ tzen.

Wie bei der Telekommunikationsindustrie wird sie sich daher auf FaÈlle zu konzentrieren haben, die
von Interesse fuÈ r die Gemeinschaft sind oder bei denen ihr Eingreifen fuÈ r ein einheitliches Vorgehen
gegen Kartelle unerlaÈûlich ist. So waÈre es denkbar, daû die Kommission sich eher mit strukturellen
Elementen des Marktes (z. B. den Methoden fuÈ r die Bestimmung der Entgelte fuÈ r den Netzzugang)
befaût als mit konkreten EinzelfaÈ llen (z. B. Streitigkeiten infolge der Anwendung einer bestimmten
Methode).
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7. Wettbewerbspolitik und Umweltschutz

129. Die Mitgliedstaaten haben bei der Tagung des EuropaÈischen Rates in Cardiff auf die
Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam 54 hingewiesen, denen zufolge der Umweltschutz in die
Politiken der Gemeinschaft einbezogen werden muû, damit eine nachhaltige Entwicklung erreicht
werden kann. Diese Linie wurde auf der Tagung des EuropaÈ ischen Rates in Wien erneut bekraÈftigt.
Die Kommission hatte bereits im XXV. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik die Gelegenheit
wahrgenommen, um ihre Haltung zur Anwendung der Wettbewerbsregeln im Zusammenhang mit
Fragen des Umweltschutzes darzulegen. Dabei aÈuûerte sie sich wie folgt: ¹Bei ihrer Bewertung der
EinzelfaÈ lle waÈgt die Kommission die in einer Vereinbarung enthaltenen WettbewerbsbeschraÈnkungen
gegen deren Umweltziele ab und wendet dabei den VerhaÈltnismaÈûigkeitsgrundsatz nach Artikel 85
Absatz 3 EGV an. Die Verbesserung der Umwelt wird als ein Element eingestuft, das zur StaÈrkung der
Produktion oder der Verteilung und zur FoÈ rderung des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts
beitraÈgt.ª 55 1998 hat die Kommission in insgesamt vier FaÈllen ihre Absicht deutlich gemacht, bei der
wettbewerbsrechtlichen PruÈ fung von Vereinbarungen Umweltaspekte positiv zu bewerten.

130. So genehmigte sie eine Vereinbarung, die die European Association of Electronics
Manufacturers (EACEM) mit sechzehn ihrer Mitglieder, d. h. namhaften Herstellern von Fernseh-
geraÈten und Videorecordern, geschlossen hat. Es handelt sich um eine freiwillige Verpflichtung zur
Verringerung des Stromverbrauchs ihrer Erzeugnisse im sog. ¹Standby-Betriebª. Die Kommission hat
die Vereinbarung nach Artikel 81 Absatz 3 vom Kartellverbot freigestellt, weil die mit dem Vorhaben
einhergehenden Energieeinsparungen und Vorteile fuÈ r die Umwelt offensichtlich technischen und
wirtschaftlichen Fortschritt bedeuten und aufgrund ihrer Art auch den Verbrauchern zugute kommen.
Durch die geplanten Maûnahmen lassen sich bis zum Jahr 2005 jaÈhrlich rund 3,2 TWh Strom sparen.
Der niedrigere Stromverbrauch wird sich erheblich auf die Bewirtschaftung der Energieressourcen
auswirken und den Kohlendioxidausstoû merklich senken und so zum Kampf gegen das Aufheizen der
ErdatmosphaÈre beitragen. Die Kommission konnte sich auûerdem vergewissern, daû der Wettbewerb
in den betroffenen MaÈrkten durch die Vereinbarung nicht ausgeschaltet wird und daû die damit
einhergehenden WettbewerbsbeschraÈnkungen fuÈ r die vollstaÈndige Erreichung der angestrebten
Nutzziele unerlaÈûlich sind.

131. Der Dachverband der EuropaÈ ischen Automobilhersteller (ACEA) hat sich im Namen seiner
Mitglieder verpflichtet, den CO2-Schadstoffausstoû von Personenkraftwagen zu reduzieren. Diese
Verpflichtung kommt dem Ziel der Gemeinschaft, die Emission von Kohlendioxid in die AtmosphaÈre
zu verringern, 56 entgegen. Der Verband will die Emissionen bis zum Jahr 2008 um 25 % senken. Die
Einhaltung der Selbstverpflichtung wird von der Kommission und den Mitgliedstaaten gemeinsam
uÈ berwacht. Die Kommission hat ferner festgestellt, daû die zwischen den europaÈ ischen Kfz-Herstellern
getroffene Vereinbarung nicht gegen die Wettbewerbsregeln verstoÈ ût, weil der Verband einen
durchschnittlichen Grenzwert festlegt, der von den einzelnen Herstellern uÈ ber- oder unterschritten
werden kann. Damit wird die unabhaÈngige Entwicklung neuer, konkurrierender Techniken zur
Reduzierung des CO2-Ausstoûes gefoÈ rdert. Die freiwillige Verpflichtung von ACEA stellt somit keine
nach Artikel 81 Absatz 1 unzulaÈssige WettbewerbsbeschraÈnkung dar.

54 Artikel 6 der konsolidierten Fassung.
55 XXV. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1995), Ziff. 83 bis 85.
56 ¹Umsetzung der Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen: eine

Umweltvereinbarung mit der europaÈ ischen Automobilindustrieª, Mitteilung der Kommission an den Rat und an
das EuropaÈische Parlament vom 29. Juli 1998 Ð KOM (1998) 495 endg.
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132. In der Sache EUCAR hat die Kommission eine von den groûen europaÈ ischen Automobil-
konzernen geschlossene Kooperationsvereinbarung zur FoÈ rderung der Forschung in der Kfz-Industrie,
insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes, guÈ nstig beurteilt. Die Vorhaben sind uÈ berwiegend
im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt; konkret geht es u. a. um Fragen der SchalldaÈmpfung
und um die Auswirkungen schaÈdlicher Motorenemissionen. Da die Forschungsergebnisse nicht
unmittelbar in einem bestimmten Fahrzeugtyp verwendet werden koÈ nnen, ist die Kommission zu der
Ansicht gelangt, daû es sich um Forschungsarbeiten im vorwettbewerblichen Stadium handelt und daû
die Vereinbarung mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang steht.

133. Schlieûlich genehmigte die Kommission die Vereinbarungen im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft in Valpak, einer Gesellschaft ohne Erwerbszweck, die von der britischen Industrie
gegruÈ ndet wurde, um die gesetzlichen Verpflichtungen 57 der angeschlossenen Unternehmen in bezug
auf die Verwertung von Verpackungen und die stoffliche Verwertung von VerpackungsabfaÈ llen zu
erfuÈ llen. Die Rechtsvorschriften, mit denen die EG-Richtlinie in britisches Recht umgesetzt wurde,
lassen Raum fuÈ r Wettbewerb bei Organisationen, die die fraglichen Verpflichtungen im Namen der
Wirtschaft erfuÈ llen. Valpak ist derzeit zwar MarktfuÈ hrer im Vereinigten KoÈ nigreich, doch es gibt auch
konkurrierende Einrichtungen, die ihre einschlaÈgigen Regelungen bei der Kommission angemeldet
haben.

134. Die Kommission ist nach PruÈ fung der Valpak-Vereinbarungen zu dem Schluû gelangt, daû sie
den Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 einschraÈnken, weil sie beitrittswillige Unternehmen
zwingen, ihre Verpflichtungen in bezug auf saÈmtliche Verpackungsmaterialen auf Valpak zu
uÈ bertragen. Diese Alles-oder-Nichts-Strategie zur DurchfuÈ hrung einer gesetzlichen Vorschrift
schraÈnkt den Wettbewerb zwischen Valpak und anderen Systemen materialbezogen ein. Die
Kommission ist daraufhin der Frage nachgegangen, ob die angemeldeten Vereinbarungen nach
Artikel 81 Absatz 3 vom Kartellverbot freigestellt werden koÈ nnen. Da der Markt erst im Entstehen
begriffen ist und Valpak und andere Organisationen zur ErfuÈ llung der Verpflichtungen ihrer
Mitglieder voraussichtlich in Anlagen zur Sammlung und/oder Wiederaufarbeitung im Vereinigten
KoÈ nigreich investieren muÈ ssen, ist sie zu dem Schluû gelangt, daû die fragliche Strategie zumindest
kurzfristig notwendig ist, damit Einrichtungen wie Valpak die dazu erforderlichen Mittel aufbringen
koÈ nnen. Die Kommission teilte Valpak aber zugleich mit, daû sie sich eine erneute PruÈ fung der
Vereinbarungen nach Ablauf von drei Jahren vorbehaÈ lt.

Kasten 5: Die Analyse der Wettbewerbssituation vor dem Hintergrund globaler MaÈrkte

Die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft bringt es mit sich, daû die Kommission immer
haÈufiger die Wettbewerbslage auf MaÈrkten zu untersuchen hat, die rein geographisch die Grenzen
Europas sprengen. Deshalb richtet sie bei der Definition des relevanten bzw. betroffenen Marktes,
die den Ausgangspunkt ihrer wettbewerbsrechtlichen WuÈ rdigung bildet, ihr Augenmerk stark auf
die raÈumliche Tragweite wirksamen Wettbewerbs. Bei der Analyse der Wettbewerbssituation
kommt es aber auch vor, daû sie sich mit den Bedingungen in geographischen RaÈumen befassen
muû, die auûerhalb des relevanten Marktes liegen.

Der Begriff des Marktes, auf den sich die Kommission bei der PruÈ fung von Vereinbarungen,
Verhaltensweisen oder ZusammenschluÈ ssen von Unternehmen nach Maûgabe der EG-Wettbe-
werbsregeln stuÈ tzt, erfuÈ llt praÈzise Kriterien, die 1997 in der ¹Bekanntmachung uÈ ber die Definition

57 Verpflichtungen gemaÈû den seit MaÈrz 1997 geltenden Verordnungen, mit denen die EG-Richtlinie 94/62/EG uÈ ber
Verpackungen und VerpackungsabfaÈ lle in britisches Recht umgesetzt wurde.
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des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaftª festgelegt wurden. Der
relevante Markt, in dem sich Angebot und Nachfrage treffen, ist ein Bezugsrahmen, in dem
WettbewerbskraÈfte auf die betreffenden Unternehmen einwirken. Mit anderen Worten: Die
Kommission muû herausfinden, welche Konkurrenten effektiv in der Lage sind, das Verhalten der
betreffenden Unternehmen zu beeinflussen und zu verhindern, daû diese frei von jeglichem
Wettbewerbsdruck agieren koÈ nnen.

Die geographische Reichweite des relevanten Marktes ermittelt die Kommission anhand
bestimmter Faktoren. Dazu gehoÈ ren u. a. die Reaktionen der Marktteilnehmer auf AÈ nderungen
der relativen Preise, soziokulturelle Merkmale der Nachfrage und die fuÈ r geschlossene bzw. offene
MaÈrkte typische An- oder Abwesenheit von Marktzutrittsschranken (z. B. Transportkosten).
Auûerdem befaût sie sich vorrangig mit dem Verhalten der Marktteilnehmer auf der Nachfrage-
seite, was sich ebenfalls auf die raÈumliche Dimension des relevanten Marktes niederschlaÈgt.

Die Abgrenzung des relevanten Markts ist demnach ein spezifisches Analyseinstrument, dessen
Ergebnisse sich nicht in jedem Falle mit anderen, allgemeineren Wahrnehmungen der wirtschaft-
lichen RealitaÈt decken. Ein Wirtschaftszweig stellt nicht unbedingt einen relevanten Markt dar.
Wenn ein Produkt in der ganzen Welt hergestellt und vertrieben wird, ist damit nicht gesagt, daû
sich Angebot und Nachfrage uÈ berall decken. Preisabweichungen zwischen geographischen Zonen
deuten vielmehr auf unterschiedliche raÈumliche MaÈrkte hin.

Das hindert die Kommission aber nicht daran, gemaÈû ihren Rechtsregeln gegebenenfalls auch
relevante MaÈrkte von weltweiter Dimension zu definieren.

In den letzten Jahren hat die Kommission im Zusammenhang mit der Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschluÈ ssen mehrfach weltweite MaÈrkte bestimmt. 1998 stufte sie in rund zwanzig
FusionsfaÈ llen den raÈumlich relevanten Markt als Weltmarkt ein. Ein Blick auf ihre Fusionskon-
trollentscheidungen zeigt, daû dies in hoÈ chst unterschiedlichen Wirtschaftszweigen geschehen kann.
In den FaÈ llen Boeing/MacDonnell Douglas sowie Gencor/Lonrho und Anglo American Corpora-
tion/Lonrho hat die Kommission einen weltweiten Markt fuÈ r zivile Groûraumflugzeuge bzw. fuÈ r
Platin und Rhodium ermittelt. Doch selbst wenn sich der relevante Markt auf Europa beschraÈnkt,
kann die Kommission bei der WuÈ rdigung eines Zusammenschluûvorhabens dem potentiellen
Wettbewerb Rechnung tragen, der von anderen Regionen ausgeht. Dies war u. a. in der Sache
Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM der Fall, wo sie zwei auf den EWR beschraÈnkte Silizium-
karbidmaÈrkte identifizierte, zugleich aber den von chinesischen und osteuropaÈ ischen Unternehmen
ausgehenden potentiellen Wettbewerb beruÈ cksichtigte.

Bei der Anwendung der Artikel 81 und 82 untersucht die Kommission in Branchen, deren
Unternehmen zwangslaÈufig sowohl europaÈ ischen als auch auûereuropaÈ ischen Ursprungs sind,
regelmaÈûig die Wettbewerbsbedingungen auf MaÈrkten, die uÈ ber den EuropaÈ ischen Wirtschafts-
raum hinausgehen. Im Berichtsjahr war dies z. B. bei der Konsortialvereinbarung TACA zwischen
Reedereien der Fall, die im Transatlantikverkehr taÈ tig sind. Hier muûte die Kommission
notgedrungen die transatlantische Dimension der Vereinbarung in ihre Betrachtungen einbeziehen,
was u. a. zur Folge hatte, daû sie nicht nur gegen europaÈ ische, sondern auch gegen amerikanische
und asiatische Reedereien Geldbuûen verhaÈngte. AÈ hnliches gilt fuÈ r die Transatlantik-Allianzen in
der Luftfahrt und fuÈ r die strategischen Allianzen von Telekommunikationsunternehmen (bei-
spielsweise Atlas/Global One oder Uniworld). Auch dort, wo einigen wenigen Anbietern eine
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weltweite Nachfrage gegenuÈ bersteht, wie z. B. im Fall IRE/Nordion, muû die Kommission bei der
wettbewerbsrechtlichen WuÈ rdigung von einem Weltmarkt ausgehen.

Die Kommmission verfuÈ gt mit dem Konzept des relevanten Markts uÈ ber ein Instrument, mit dem
sie bei der DurchfuÈ hrung von Markterhebungen und dem Erlaû von Entscheidungen MaÈrkten von
weltweiter Dimension Rechnung tragen kann. Es liegt auf der Hand, daû sie in solchen FaÈllen bei
der Beschaffung von Informationen, die nur auûerhalb der EuropaÈ ischen Union erhaÈ ltlich sind,
oder bei der unmittelbaren oder mittelbaren Durchsetzung ihrer Entscheidungen unter UmstaÈnden
auf Probleme stoÈ ût. Zu diesem Zweck arbeitet die Kommission in wettbewerbsrechtlichen
Angelegenheiten international mit ihren wichtigten Handelspartnern zusammen.
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D Ð Statistischer UÈ berblick

Schaubild 1
Neue FaÈ lle
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Schaubild 2
Abgeschlossene FaÈ lle
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Schaubild 3
Entwicklung des Verfahrensbestands
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II Ð FUSIONSKONTROLLE

A Ð Einleitung

135. Im Jahr 1998 setzte sich die ¹Fusionswelleª fort, die bis auf den Anfang des Jahres 1997
zuruÈ ckverfolgt werden kann und am Ende des Berichtsjahres keinerlei Anzeichen eines Verebbens
zeigte. In der Anzahl und Art der von der Kommission im Jahr 1998 untersuchten FaÈ lle schlaÈgt sich
diese Entwicklung bei den FusionstaÈ tigkeiten natuÈ rgemaÈû nieder, was potentiell wichtige Aus-
wirkungen und Folgerungen fuÈ r die Arbeit der Kommission in diesem Bereich hat. Um wirksam und
leistungsfaÈhig bleiben zu koÈ nnen, muû sich die Fusionskontrolle der Gemeinschaft den Heraus-
forderungen stellen, die von dem Wandel im wirtschaftlichen Umfeld und den rechtlichen und
politischen Entwicklungen ausgehen, wobei die Forderungen nach moÈ glichst geringen behoÈ rdlichem
Aufwand, kurzen Fristen und geringen Ungewiûheiten zu bedenken sind.

136. Vor diesem Hintergrund uÈ berrascht es nicht, daû auch der Grundtenor dieses Jahres die
Fortsetzung des spuÈ rbaren AufwaÈrtstrends bei der Anzahl der von der Kommission gepruÈ ften
Fusionsvorhaben war. Die Anzahl der FusionsfaÈ lle ist in den vergangenen vier Jahren um jeweils mehr
als 10 % gestiegen. Im Berichtsjahr uÈ bertraf die Gesamtzahl der in Anwendung der Fusionskontroll-
verordnung angemeldeten Vorhaben 58 zum ersten Mal die Zahl von 200. Die Gesamtzahl von
235 Anmeldungen ist eine Steigerung von 36 % gegenuÈ ber dem Vorjahr, eine Zuwachsrate
entsprechend der RekordhoÈ he des vorangehenden Jahres und weit oberhalb der ZuwaÈchse irgend
eines anderen Jahres. AÈ hnliches gilt fuÈ r die von der Kommission erlassenen 238 Entscheidungen,
ebenfalls die hoÈ chste jemals verzeichnete Anzahl und eine Zunahme von mehr als 66 % gegenuÈ ber
dem Vorjahr, worin die anhaltend hohen ZuwaÈchse zum Ausdruck kommen.

137. Die IntensitaÈ t der FusionstaÈ tigkeit wird durch eine Vielzahl von Faktoren angetrieben, von
denen nicht alle einfach auszumachen sind. Ein wichtiger Faktor im Jahr 1998 fuÈ r die groûen haÈufig
multinationalen von der Kommission gepruÈ ften Zusammenschluûvorhaben war wohl die EinfuÈ hrung
des Euro, die MoÈ glichkeiten fuÈ r Einsparungen aufgrund vereinfachter finanzieller und geschaÈftlicher
Transaktionen innerhalb der Unternehmensgruppen insbesondere bei Konzernen mit umfangreichen
Interessen in mehreren Mitgliedstaaten schuf. Dies traf offenbar auf mehrere ZusammenschluÈ sse in so
unterschiedlichen Sektoren wie Banken und Finanzen, Kfz-ZubehoÈ rteile und Pharmazeutik zu. Ein
weiterer Faktor fuÈ r die zunehmende IntensitaÈ t der FusionstaÈ tigkeit im ErdoÈ lsektor und den damit
verbundenen Wirtschaftszweigen war wohl der RuÈ ckgang bei den RohoÈ lpreisen, der umfassende
Umstrukturierungsmaûnahmen ausgeloÈ st hat, mit denen die RentabilitaÈ t angesichts niedrigerer
Gewinnspannen aufrechterhalten werden soll.

138. Auch die KomplexitaÈ t der von der Kommission bearbeiteten FaÈ lle hat nicht abgenommen. Die
Gesamtzahl der BeschluÈ sse der Kommission, das eingehende Verfahren der Stufe II gemaÈû Artikel 6
Absatz 1 c) der Fusionskontrollverordnung einzuleiten, blieb mit 12 unveraÈndert, lag jedoch
geringfuÈ gig unter dem Vorjahr gemessen an der Anzahl der GesamtfaÈ lle. Auch die Anzahl der in der
Stufe II abgeschlossenen FaÈ lle ging leicht zuruÈ ck. Dies sollte jedoch nicht als Anzeichen dafuÈ r gesehen
werden, daû die Anzahl der Groûfusionen mit potentiell schwerwiegenden wettbewerbswidrigen
Auswirkungen auf den Handel in der Gemeinschaft zuruÈ ckgeht. Zu beruÈ cksichtigen ist naÈmlich die
erhebliche Anzahl von FaÈ llen, bei denen die neue Befugnis der Kommission, foÈ rmlichen Abhilfen in
der ersten Untersuchungsphase nach Artikel 6 Absatz 1 b) in seiner geaÈnderten Fassung zuzustimmen,

58 Verordnung (EG) Nr. 4064/89 des Rates (ABl. L 395 vom 30.12.1989), geaÈndert durch Verordnung (EG) Nr.
1310/97 des Rates (ABl. L 180 vom 9.7.1997).
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in Anspruch genommen wurde Ð und zwar in zwoÈ lf FaÈ llen in den neun Monaten seit dem
Wirksamwerden der neuen Befugnis. Hinzu kommt eine Reihe von FaÈ llen einschlieûlich KPMG/Ernst
& Young 59, Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed Elsevier 61 und LHZ/Carl
Zeiss) 62, bei denen die Untersuchung der Stufe II bereits begonnen hatte, die Parteien jedoch
beschlossen, ihre FusionsplaÈne angesichts einer moÈ glichen ablehnenden Entscheidung der Kommis-
sion aufzugeben. Im Berichtsjahr hat die Kommission auch zum ersten Mal eine Geldbuûe gegen ein
Unternehmen festgesetzt, das sein Zusammenschluûvorhaben nicht rechtzeitig angemeldet hatte 63.

AÈ nderungen an den Aufgreifschwellenwerten und an der Behandlung bestimmter Gemeinschafts-
unternehmen (GU) gemaÈû der Fusionskontrollverordnung wurden ebenfalls im Jahr 1998 eingefuÈ hrt.

Gemessen an den uÈ brigen erwaÈhnten Faktoren ist die Gesamtauswirkung dieser AÈ nderungen relativ
unbedeutend, sie haben jedoch eine Zunahme der Anzahl der nach der Fusionskontrollverordnung zu
untersuchenden FaÈ lle bewirkt; gemaÈû den neuen Regeln erging bei einem GU-Vorhaben (BT/
AT&T) 64 der Beschluû, das Verfahren der zweiten Stufe einzuleiten.

139. Die Entwicklung hin zur Globalisierung Ð der GruÈ ndung von Unternehmen, die weltweit
fuÈ hrend in bestimmten Produktbereichen sind, gegenuÈ ber der Diversifizierung und Bildung von
Konglomeraten, die typisch fuÈ r die Fusionen der 80er Jahre waren Ð hat sich offenbar fortgesetzt.
Damit hat sich fuÈ r die WettbewerbsbehoÈ rden auch das Erfordernis verschaÈrft, uÈ ber die nationalen
Grenzen hinaus allein oder gemeinsam taÈtig zu werden. GestuÈ tzt auf ihre Erfahrungen hat die
Kommission Verfahren der Zusammenarbeit mit dritten Staaten insbesondere den Vereinigten Staaten
in Fragen der Fusionskontrolle entwickelt, die sich als wirksam und konstruktiv erwiesen haben und
weiterhin uÈ berpruÈ ft werden.

140. Eine weitere bemerkenswerte Folge des Trends zur Globalisierung und Spezialisierung im
Fusionsgeschehen sind die zunehmenden ZusammenschluÈ sse in den als oligopolistisch bezeichneten
MaÈrkten mit ihren wenigen groûen Unternehmen, von denen kein einziges den Markt beherrscht. Das
nachstehend beschriebene Urteil des EuropaÈ ischen Gerichtshofes in dem Fall Kali und Salz 65 hat die
Anwendung der Fusionskontrollverordnung bei Vorliegen einer gemeinsam marktbeherrschenden
Stellung mehrerer Unternehmen (d. h. auf Oligopole) bekraÈftigt. Im Lichte dieses Urteils 66 und der
uÈ brigen Entwicklungen uÈ berarbeitet die Kommission gegenwaÈrtig ihre Vorgehensweise in derartigen
FaÈ llen.

141. Im Berichtsjahr wurden auch Entscheidungen zu einer Reihe anderer wichtiger FaÈ lle
insbesondere im Bereich der sich schnell fortentwickelnden MaÈrkte der digitalen Fernsehdienste
und des Internet erlassen. In den verbundenen FaÈ llen Bertelsmann/Kirch/Premiere und Deutsche
Telekom/Betaresearch 67 untersagte die Kommission ein groûes Zusammenschluûvorhaben auf dem

59 Fall Nr. IV/M 1044.
60 Fall Nr. IV/M 1047.
61 Fall Nr. IV/M 1040.
62 Fall Nr. IV/M 1246.
63 Fall Nr. IV/M 970, Samsung/Ast.
64 Fall Nr. IV.15.
65 Frankreich/Kommission; FranzoÈ sische Republik, SCPA und EMC/Kommission; verbundene Rechtssachen C-68/

94 und C-30/95 vom 31.3.1998.
66 Siehe auch Fall Nr. IV/M.1016 Price Waterhouse/Coopers and Lybrand, nachstehend eroÈ rtert.
67 FaÈ lle IV/M 993 und IV/M 1027.
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deutschen Markt der digitalen Fernsehdienste. Diese Untersagung war erforderlich, um eine
Abschottung der sich entwickelnden MaÈrkte in diesem Sektor gegenuÈ ber anderen Anbietern von
Bezahlfernsehen und damit verbundenen Systemen und Diensten Ð insbesondere Zugang zu
Kabelnetzen, digitale Dekodertechnik, Filme und Programminhalte zu verhindern. Mit den beiden
ZusammenschluÈ ssen waÈren marktbeherrschende Stellungen in allen wichtigen Bereichen der
Einrichtungen und Dienste entstanden, die erforderlich sind, um digitales Fernsehen auf den Markt
bringen zu koÈ nnen. Jeweils eines der beiden GruÈ nderunternehmen haÈtte in jedem dieser Sektoren eine
sehr starke Stellung eingenommen, wobei die entstandenen horizontalen UÈ berschneidungen nicht in
allen FaÈ llen bedeutend gewesen waÈren. Die Versuche, mit den beteiligten Unternehmen zufriedens-
tellende Zusagen zu vereinbaren, um die Wettbewerbsbedenken auszuraÈumen und dem Zusammen-
schluû zustimmen zu koÈ nnen, waren nicht erfolgreich, weshalb die Untersagung die einzig moÈ gliche
LoÈ sung war. In dieser Entscheidung zeigt sich die Entschlossenheit der Kommission, eine Abschottung
der neu entstehenden MaÈrkte zu verhindern. Nur durch Entfaltung des Wettbewerbs kann das in
diesem Sektor enthaltene Wachstumspotential zur Befriedigung einer steigenden Verbrauchernach-
frage voll erschlossen werden.

142. In der Sache Worldcom/MCI 68, war die Abschottung in einem anderen relativ neuen
Produktbereich Ð dem Internet Ð der wichtigste Streitpunkt. Doch in diesem Fall konnte eine
zufriedenstellende LoÈ sung gefunden werden, die darin bestand, daû die Internet-TaÈtigkeiten von MCI
an einen neuen MarktzugaÈnger veraÈuûert wurden. Hierbei handelte es sich um die umfangreichste
VeraÈuûerung im Rahmen eines wettbewerbssichernden Vorgehens. Die Kommission war bei ihren
Untersuchungen zu dem Ergebnis gelangt, daû beide an dieser Groûfusion beteiligten Unternehmen,
die eine umfassende Palette von Telekommunikationsdiensten erbringen, bedeutende Anbieter der
¹umfassenden AnschluûfaÈhigkeitª waren, mit der sie den Zugang im gesamten Internet herstellen
koÈ nnen, ohne fuÈ r die Herstellung von Verbindungen bezahlen zu muÈ ssen. Gemeinsam waÈren sie zu
beherrschenden Anbietern auf diesem Markt geworden mit der FaÈhigkeit, ihren Wettbewerbern, die
von ihren wichtigen Diensten abhaÈngen, die Bedingungen vorschreiben zu koÈ nnen. Ein weiterer
wichtiger Gesichtspunkt dieses Falles war, daû wie bei einer zunehmenden Reihe von FaÈllen eine
sorgfaÈ ltig abgestimmte Bewertung und Aushandlung von Abhilfen mit den US-amerikanischen
BehoÈ rden, in diesem Falle dem Justizministerium, moÈ glich war.

Kasten 6: AÈ nderungen bei der Fusionskontrolle

Kennzeichnend fuÈ r das Berichtsjahr war auch eine Beschleunigung in der Geschwindigkeit der
Fortentwicklung. Im Anschluû an die im XXVII. Wettbewerbsbericht 1 beschriebene im letzten
Jahr vollzogene UÈ berarbeitung der Fusionskontrollverordnung sind Anfang MaÈrz eine Reihe von
AÈ nderungen in Kraft getreten. Eine der wichtigsten AÈ nderungen war die MoÈ glichkeit, daû
Verpflichtungszusagen bereits in der ersten Untersuchungsphase gemacht werden koÈ nnen. Diese
Neuerung war sowohl fuÈ r die fusionierenden Unternehmen als auch fuÈ r die Kommission von
Interesse und Nutzen. Damit koÈ nnen VerzoÈ gerungen und die damit verbundene Ungewiûheit
hinsichtlich des Ergebnisses eines Zusammenschluûvorhabens verringert und das Erfordernis
vermieden werden, die fuÈ r eine vollstaÈndige Untersuchung der Phase II und den Erlaû einer
Entscheidung erforderlichen zusaÈtzlichen Ressourcen sowohl der Kommission als auch der
Parteien einzusetzen. Die mit dieser neuen MoÈ glichkeit gemachten Erfahrungen zeigen deutlich,
daû es die neue Vorgehensweise erlaubt, sowohl schnell, d. h. in Wochen statt in mehreren
Monaten, als auch wirksam Zusammenschluûvorhaben zu bearbeiten, bei denen die Entstehung
einer marktbeherrschenden Stellung anzunehmen ist. Um dieses neue Verfahren anwenden zu

68 Sache Nr. IV/M 1069.
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koÈ nnen, ist es erforderlich, daû innerhalb einer kurzen Frist die Streitpunkte eindeutig erkannt und
wirksame sowie unmittelbar durchfuÈ hrbare Abhilfen gefunden und vereinbart werden. Es ist als
ermutigend zu bezeichnen, daû in einigen FaÈllen die beteiligten Unternehmen von Anfang an das
Vorhandensein von Wettbewerbsproblemen freimuÈ tig anerkannten und ihre Bereitwilligkeit
bekundeten, geeignete Abhilfen anzubieten Ð was in der Regel die VeraÈuûerung eines Teiles
von vorhandenen oder erworbenen GeschaÈftsbereichen bedingt Ð sowie mit der Kommission auf
der Suche nach einer LoÈ sung uneingeschraÈnkt zusammenzuarbeiten. Es wird natuÈ rlich weiterhin
FaÈ lle geben, die selbst bei bestem Willen und einer sorgfaÈ ltigen Vorbereitung eine vollstaÈndige
Untersuchung erfordern, um die Wettbewerbsprobleme zu ermitteln und zu beurteilen und
alternative LoÈ sungen einschlieûlich einer Untersagung zu pruÈ fen. Kann man auf die beschriebenen
MoÈ glichkeiten jedoch nicht zuruÈ ckgreifen, so sind die Aussichten fuÈ r eine rechtzeitige LoÈ sung der
Wettbewerbsprobleme erheblich eingeschraÈnkt.

Die zusaÈtzlich eingefuÈ hrten Schwellenwerte 2, mit denen das Problem geloÈ st werden soll, daû die
beteiligten Unternehmen denselben Vorgang bei verschiedenen nationalen BehoÈ rden anmelden
muÈ ssen, hatten offenbar auch die erwartete Wirkung gezeitigt. Im Berichtsjahr wurden 14 FaÈlle
dieser Art angemeldet, was einen Anteil von 6 % aller Anmeldungen ergibt. Dies entspricht im
wesentlichen auch den Annahmen der Kommission. In den meisten FaÈ llen waren die Parteien in
mehreren Mitgliedstaaten umfangreich vertreten, so daû Auswirkungen auf den Wettbewerb in
nationalen und EU-weiten MaÈrkten zu erwarten waren und eine Anmeldung bei den BehoÈ rden
verschiedener Mitgliedstaaten erforderlich gewesen waÈre.

Im MaÈrz wurden auch geaÈnderte Mitteilungen der Kommission zu verschiedenen Gesichtspunkten
der Fusionskontrolle veroÈ ffentlicht, und im gesamten Berichtsjahr wurden die wichtigen Arbeiten
an der Erstellung einer geaÈnderten Fassung der Mitteilung uÈ ber Nebenabreden zu einem
Zusammenschluûvorhaben fortgefuÈ hrt. Weitere im Anschluû an diese UÈ berpruÈ fung eingefuÈ hrte
AÈ nderungen betreffen insbesondere die Behandlung von Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen
und werden in einem anderen Teil dieses Berichts beschrieben.

Die UÈ berarbeitung der Fusionskontrollverordnung hat deutlich gemacht, daû die Kommission
angesichts der Zunahme der FaÈ lle und des Erfordernisses, die Ausgaben fuÈ r Ressourcen
einzudaÈmmen, sich darum bemuÈ ht, ihre Fusionskontrollverfahren noch wirksamer zu gestalten.
Ein wichtiger Gesichtspunkt hierbei ist die Behandlung der groûen Anzahl von Anmeldungen, die
auf den ersten Blick keinen Anlaû fuÈ r Wettbewerbsbedenken geben. Die Kommission hat deshalb
damit begonnen, MoÈ glichkeiten fuÈ r die Vereinfachung und Standardisierung der Behandlung dieser
FaÈ lle zu erkunden.

1 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 1997; SEK(98) 636 endg., S. 49-51.
2 Verordnung (EG) Nr. 1310/97, Artikel 1 Absatz 1 b).

B Ð Neue Entwicklungen

1. Marktdefinition

Internetinfrastruktur und -zugangsdienste

143. Die Kommission hat im Berichtsjahr eine Reihe von FaÈ llen betreffend das Angebot von
Internetdiensten behandelt, die zum Teil auch Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen betrafen, bei
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denen die PruÈ fung der MoÈ glichkeit einer umfassenden Koordinierung der TaÈtigkeiten der GruÈ nder-
unternehmen gemaÈû den neuen als Teil der UÈ berarbeitung der Fusionskontrollverordnung
eingefuÈ hrten Verfahren erforderlich war. Diese FaÈ lle werden in Kasten 7 eingehender eroÈ rtert. Im
Hinblick auf die Marktdefinition werfen die Internetdienste eine Reihe interessanter Fragen auf, von
denen bereits einige in dem Fall Worldcom/MCI von der Kommission untersucht worden sind.
GegenuÈ ber diesem entstehenden Wirtschaftszweig muûte die Kommission eine neue Marktdefinition
auf der Grundlage der in diesem Bereich gesammelten Informationen vornehmen. Da zuverlaÈssige
und umfassende Angaben z. B. zu den Marktanteilen nicht oÈ ffentlich zugaÈnglich waren, hat die
Kommission gemeinsam mit dem amerikanischen Justizministerium Informationen und Ansichten zu
diesem Vorhaben bei den in diesem Sektor taÈ tigen Unternehmen und den beteiligten Unternehmen
zusammengetragen. Bei dieser umfangreichen Aufgabe konnte auf das Internet als TraÈger der
Kommunikation und des schnellen weltweiten Datenaustausches mit einer groûen Anzahl von Dritten
zuruÈ ckgegriffen werden.

144. Die Untersuchungen der zweiten Phase zeigten, daû an der OberflaÈche das Internet zwar viele
ZuÈ ge eines zersplitterten Marktes mit niedrigen Zutrittsschranken aufweist, wobei aber die
zugrundeliegende Marktstruktur hierarchisch bzw. pyramidenfoÈ rmig aufgebaut ist und auf den
verschiedenen Ebenen unterschiedliche Merkmale aufweist. WaÈhrend sich die unteren Ebenen in der
Regel durch eine Vielzahl von Anbietern und niedrige Zutrittsschranken auszeichnen, zeigt sich dieser
Wirtschaftszweig an der Spitze der Pyramide wesentlich staÈrker konzentriert. Die sogenannte
¹umfassende AnschluûfaÈhigkeitª, naÈmlich die FaÈhigkeit, Zugang zu saÈmtlichen Punkten des Internet
weltweit anzubieten, ohne anderen fuÈ r die Herstellung der Verbindung bezahlen zu muÈ ssen, stellte sich
als ein aÈuûerst wichtiger Bestandteil eines jeglichen Pakets von Internetdiensten heraus. Auf dieser
Ebene waren die Zutrittsschranken jedoch erheblich, was sich durch den sogenannten ¹Netzeffektª
noch verstaÈrkt, wenn naÈmlich die Teilnehmer es vorziehen, sich dem groÈ ûten der verfuÈ gbaren Netze
anzuschlieûen. Dieser Bestandteil der Internetdienste stellte sich deshalb als ein eigener weltweiter
Markt heraus, auf dem es nur eine geringe Anzahl sehr groûer Anbieter wie z. B. die beteiligten
Unternehmen gibt.

WirtschaftspruÈ ferdienste

145. Indem sie zum ersten Mal zwei wichtige Fusionsvorhaben in diesem Sektor aufgriff, muûte die
Kommission eine Marktdefinition fuÈ r die Erbringung von WirtschaftspruÈ ferdiensten entwickeln. Die
Zusammenschluûvorhaben zwischen Price Waterhouse und Coopers and Lybrand (nach der zweiten
Untersuchungsphase genehmigt 69) sowie zwischen KPMG und Ernst & Young (aufgegeben) haÈtten
wenig Anlaû fuÈ r Bedenken gegeben, wenn sie nur im Hinblick auf die gesamten Anteile am nationalen
Markt oder einem groÈ ûeren raÈumlichen Markt beurteilt worden waÈren. Im Zuge einer Beurteilung, die
AÈ hnlichkeiten mit der Vorgehensweise in dem bereits beschriebenen Internet-Sektor hatte, gelangte
die Kommission zu dem Ergebnis, daû auf der hoÈ chsten Ebene der pyramidenfoÈ rmigen Struktur dieses
Sektors ein sehr hohes Maû an Konzentration besteht. In Kontakten mit Dritten hat sich das
Vorhandensein eines getrennten Marktes fuÈ r das Erbringen von WirtschaftspruÈ ferdiensten (und
insbesondere der gesetzlich vorgeschriebenen BuchpruÈ fungen) fuÈ r in der Regel multinationale
Groûunternehmen bestaÈ tigt. FuÈ r diese Kunden ist es unerlaÈûlich, auf umfassende Dienste in einem
weltweiten Netz von BuÈ ros und Personal mit den erforderlichen an Ort und Stelle anerkannten
Qualifikationen und Fachkenntnissen zuruÈ ckgreifen zu koÈ nnen. Angesichts der Bedeutung, die der
Auswahl eines angesehenen PruÈ ferunternehmens zukommt, um das Vertrauen der AktionaÈre in das
Finanzergebnis des Unternehmens zu bewahren, ist der Markt fuÈ r viele Groûunternehmen tatsaÈchlich

69 Sache Nr. IV/M 1016.
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auf die sogenannten ¹groûen sechsª Firmen beschraÈnkt, deren Anzahl bei einer Genehmigung auf vier
geschrumpft waÈre.

VersicherungsmaÈrkte

146. Im Bereich der Versicherungen haben ZusammenschluÈ sse nur in sehr wenigen FaÈ llen Anlaû fuÈ r
Wettbewerbsbedenken gegeben, obwohl dieser Sektor in den vergangenen Jahren eine erhebliche
Konzentration erfahren hat. Die Versicherung und RuÈ ckversicherung von Groûrisiken erfolgt in der
Regel auf internationaler Grundlage, wobei die Kunden (entweder selbst oder mit Hilfe eines
Maklers) zwischen einer Reihe von Anbietern in verschiedenen LaÈndern waÈhlen koÈ nnen. Auf der
Ebene der Kleinunternehmen und der Privatkunden bleiben die MaÈrkte jedoch uÈ berwiegend national
gepraÈgt, was durch Faktoren wie Sprache, Sitten und der jeweils vorherrschenden Rechts- und
Steuervorschriften bedingt ist. In den meisten dieser MaÈrkte ist eine hinreichende Anzahl an groûen
und kleinen Versicherungsunternehmen taÈtig und der Marktzutritt in der Regel nicht schwierig,
zumindest fuÈ r etablierte Finanzinstitute wie z. B. die Banken. Auûerdem ist auf der Angebotsseite eine
Substitution zwischen den Versicherungsprodukten im allgemeinen einfach vorzunehmen, so daû die
meisten der groûen Versicherungsunternehmen eine vollstaÈndige Produktpalette anbieten und ohne
Schwierigkeiten in andere Produktbereiche gehen koÈ nnen. In dem Fall Allianz/AGF 70 kam die
Kommission jedoch zu dem Ergebnis, daû bestimmte Versicherungsprodukte voneinander getrennte
MaÈrkte bilden, was insbesondere fuÈ r die sogenannte ¹Delcredere-Versicherungª (die gegen das Risiko
versichert, daû infolge der Insolvenz des KaÈufers ein Honorar nicht bezahlt werden kann) gilt. Die
Delcredere-Versicherung erfordert eine eingehende Kenntnis der (uÈ berwiegend nationalen) MaÈrkte
und KaÈufer, fuÈ r die ein Versicherungsschutz geleistet wird. Diese Kenntnis kann nur durch Erfahrung
uÈ ber einen laÈngeren Zeitraum gewonnen werden, waÈhrend dem das Unternehmen Risiken ausgesetzt
bleibt, die im Unterschied zu vielen anderen Arten von VersicherungsabschluÈ ssen nicht genau
quantifiziert werden koÈ nnen. Die Zutrittsschranken wurden deshalb als hinreichend hoch eingestuft,
um diesen Produktbereich als einen getrennten Markt ausweisen zu koÈ nnen. Bei der sich
anschlieûenden Untersuchung stellte sich heraus, daû mit dem Zusammenschluû eine beherrschende
Stellung auf diesem Markt entstehen wuÈ rde, woraufhin die beteiligten Unternehmen die Zusicherung
erteilt haben, die Beteiligung von AGF an einer in diesem Bereich taÈtigen Tochtergesellschaft zu
veraÈuûern, um dieses Problem zu loÈ sen.

2. Ermittlung der marktbeherrschenden Stellung

Gemeinsame/kollektive Marktbeherrschung

147. Die wichtigste Entwicklung fuÈ r das Vorgehen der Kommission in diesem Bereich war das im
MaÈrz vom EuropaÈischen Gerichtshof in dem Kali und Salz Fall gesprochene Urteil. Das im Zuge von
Klagen der franzoÈ sischen Regierung und der an dem Fusionsvorhaben beteiligten franzoÈ sischen
Unternehmen gesprochene Urteil bezog sich auf verschiedene verfahrensmaÈûige und sachliche Punkte
und gelangte zu der Schluûfolgerung, daû die Entscheidung der Kommission aus dem Jahr 1993, dem
Vorhaben vorbehaltlich bestimmter Zusagen zuzustimmen, aufzuheben ist. Es handelte sich dabei um
das erste Urteil, bei dem der EuGH die Vorgehensweise der Kommission bei der Untersuchung eines
Oligopols (¹kollektive Marktbeherrschungª) im Gegensatz zu der eher klassischen Marktbeherr-
schung durch ein einziges (oder hoÈ chstens zwei) Unternehmen zu pruÈ fen hatte. Nach Auffassung des
Gerichtshofes muû die Kommission, um auf eine kollektive Marktbeherrschung bei einem
Zusammenschluûvorhaben schlieûen zu koÈ nnen, nachweisen, daû mit Vollzug des Vorhabens eine
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erhebliche EinschraÈnkung des Wettbewerbs zwischen den beteiligten Unternehmen und einem oder
mehreren dritten Unternehmen verbunden waÈre, was ihnen gemeinsam die MoÈ glichkeit geben wuÈ rde,
angesichts des Vorhandenseins von wechselwirksamen Faktoren auf den betreffenden MaÈrkten
gemeinsam und im wesentlichen unabhaÈngig von Wettbewerbern, Kunden und Verbrauchern
vorgehen zu koÈ nnen. ZusaÈtzlich zu diesen wechselwirksamen Faktoren muÈ ssen offenbar keine
strukturellen Verflechtungen im Sinne von UÈ berkreuzbeteiligungen, VertraÈgen usw. zwischen den
vermuteten marktbeherrschenden Unternehmen bestehen. Werden derartige Verflechtungen ange-
fuÈ hrt, so muû nachgewiesen werden, auf welche Weise sie zur Beseitigung des Wettbewerbs zwischen
den betreffenden Unternehmen fuÈ hren wuÈ rden. Ungeachtet der wirksam werdenden Faktoren sollte
zumindest das Vorhandensein einer typischen oligopolistischen Marktstruktur und von Markt-
bedingungen untermauert und uÈ berzeugende Beweismittel fuÈ r das Vorhandensein eines gemeinsamen
Interesses der beteiligten Unternehmen, den Wettbewerb gegeneinander nicht aufzunehmen,
angefuÈ hrt werden. Der Nachweis eines gemeinsamen Interesses koÈ nnte durch eine Analyse von
Faktoren wie dem Ausmaû an Symmetrie bei den Marktanteilen, den ProduktionskapazitaÈ ten und den
Kostenstrukturen der vermuteten marktbeherrschenden Unternehmen erbracht werden. Die
Kommission hatte all diese Faktoren in ihrer urspruÈ nglichen Entscheidung in einem bestimmten
Maûe beruÈ cksichtigt. Der Gerichtshof hat zwar die Schwierigkeiten bei der Analyse und der
Zusammentragung von Beweismitteln angesichts der kurzen Fristen fuÈ r eine Untersuchung gemaÈû der
Fusionskontrollverordnung anerkannt, jedoch festgestellt, daû die erwaÈhnten Faktoren nicht
ausreichend beruÈ cksichtigt worden waren, um die Entscheidung zufriedenstellend begruÈ nden zu
koÈ nnen, weshalb sie aufgehoben worden ist. Daraufhin muûte die Kommission den Fall im Lichte
dieses Urteils erneut pruÈ fen. Eine Zusammenfassung hiervon ist in einem anderen Teil dieses
Berichtes enthalten (siehe ¹Verfahrensregelnª nachstehend).

148. Die Kommission hat seither ihre Vorgehensweise gegenuÈ ber Oligopolen in FusionsfaÈ llen
fortlaufend uÈ berpruÈ ft. Viele Gesichtspunkte wie z. B. die Bewertung der Kostenstrukturen beduÈ rfen
einer weiteren PruÈ fung. Die eingehende WuÈ rdigung der Oligopolfragen war auch Gegenstand von
zwei weiteren Untersuchungen der Phase II im Jahr 1998 Ð in dem WirtschaftspruÈ ferfall Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand und bei dem skandinavischem Papier- und Kartonhersteller Enso/
Stora 71.

149. In dem Vorhaben Price Waterhouse/Coopers & Lybrand war der sachlich relevante Markt der
Buch- und WirtschaftspruÈ fungsdienste an Groûunternehmen (siehe vorstehend unter ¹Marktdefini-
tionª) ein in hohem Maûe konzentrierter Markt, auf dem jedoch kein einzelnes beherrschendes
Unternehmen ausgemacht werden konnte. Nach dem Zusammenschluû haÈtte der gemeinsame
Marktanteil beinahe 40 % in saÈmtlichen Mitgliedstaaten betragen, auûerdem waÈren lediglich vier
andere Wettbewerber uÈ briggeblieben. Zur Bewertung der duopolistischen/oligopolistischen Gesichts-
punkte dieses Falles hat sich die Kommission auf die Kriterien gestuÈ tzt, die zuvor u. a. in dem Fall
Gencor/Lonrho von 1996 72 angelegt wurden und denen der Gerichtshof in dem Fall Kali und Salz
offenbar im wesentlichen zugestimmt hat. Diese beruhen im wesentlichen darauf, daû eine
gemeinsame Marktbeherrschung in stark konzentrierten MaÈrkten wahrscheinlicher ist, wenn sie
daruÈ ber hinaus ZuÈ ge aufweisen, die auf eine weitere EinschraÈnkung des Wettbewerbsverhaltens
schlieûen lassen wie zum Beispiel homogene Produkte, transparentes Preisgebaren, hohe Zutritts-
schranken, ausgereifte Technik, statische oder zuruÈ ckgehende Nachfrage, Verbindungen zwischen den
Lieferanten, Fehlen von Nachfragemacht und so weiter. Unter diesen Voraussetzungen gibt es Anreize
fuÈ r eine parallele Preisgestaltung und sonstige oligopolistische Vorgehensweisen der Anbieter. Die
Kommission konnte auf das Vorhandensein mehrerer dieser Merkmale schlieûen. So war z. B. die
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Nachfrage statisch, eine Innovation unwahrscheinlich und die Preisgestaltung relativ transparent (in
einigen LaÈndern war es Vorschrift, daû die PruÈ ferhonorare in den AbschluÈ ssen des gepruÈ ften
Unternehmens aufzufuÈ hren sind). Es stellte sich jedoch heraus, daû die Anzahl der nach dem
Zusammenschluû verbleibenden Wettbewerber groû genug war, um ein wirksames Oligopol zu
stuÈ tzen. Mit zunehmender Anzahl der Beteiligten an einem Oligopol wird es auch immer schwieriger,
ein kohaÈrentes Wettbewerbsverhalten fortzufuÈ hren und notwendigenfalls durchzusetzen. Die Kunden
waren nicht der Auffassung, daû ein oligopolistisches Verhalten bereits vor dem Zusammenschluû
bestand, auûerdem gab es Nachweise dafuÈ r, daû sie bereit und in der Lage waren, den Anbieter wegen
besserer Konditionen zu wechseln, obwohl das VerhaÈ ltnis zwischen PruÈ fern und gepruÈ ften
Unternehmen in der Regel langfristiger angelegt ist.

150. Ohne den Zusammenschluû zwischen KPMG und Ernst & Young (der zu Beginn des Jahres
aufgegeben wurde, nachdem die Kommission die Untersuchungen der Phase II eingeleitet hatte)
bestand kein Risiko einer gemeinsamen marktbeherrschenden Stellung zwischen den beiden groÈ ûten
PruÈ ferfirmen. Auûerdem waren die Marktanteile der Wettbewerber wesentlich geringer als die des
fusionierten Unternehmens, die daruÈ berhinaus erheblich zwischen den verschiedenen nationalen
MaÈrkten schwankten. Dies setzte asymetrische Kostenstrukturen eines erheblichen Umfangs voraus,
was die Schwierigkeit noch verstaÈrkt haÈtte, ein anhaltendes wettbewerbswidrig gleichgerichtetes
Verhalten umzusetzen. Um die KohaÈrenz in einem groûen Teil des Marktes durchzusetzen, waÈre es fuÈ r
die fusionierte Einheit erforderlich gewesen, ein gleichgerichtetes Verhalten bei mehreren der
kleineren Wettbewerber und nicht nur bei einem oder zwei von ihnen zu gewaÈhrleisten. Die
Kommission stimmte aus diesen GruÈ nden dem Zusammenschluûvorhaben zu.

151. In dem Fall Enso/Stora betraf die Monopolfrage die MaÈrkte fuÈ r Zeitungsdruck- und
Zeitschriftenpapier. Die beteiligten Unternehmen Ð das finnische Unternehmen Enso and das
schwedische Stora, die zusammen die weltweit groÈ ûten integrierten Papier- und Kartonhersteller
bilden Ð waren zwei von lediglich sechs bedeutenden Anbietern von Zeitungsdruckpapier mit
zusammen rund dreiviertel der GesamtkapazitaÈ t im EWR-Markt. Nach dem Zusammenschluû waÈre
die Gruppe der groÈ ûte Anbieter geworden. Die Marktstruktur bei Zeitschriftenpapier war nur
geringfuÈ gig weniger konzentriert. Nach einer eingehenden Untersuchung stellte sich heraus, daû diese
MaÈrkte viele der Merkmale eines wettbewerbswidrigen Oligopols wie geringes Nachfragewachstum,
eine konzentrierte Angebotsseite, homogene Produkte, ausgereifte Technik, hohe Zutrittsschranken
und aÈhnliche Kostenstrukturen aufweisen. Mit dem Zusammenschluû wuÈ rde sich das Ausmaû an
Konzentration in beiden MaÈrkten spuÈ rbar erhoÈ hen. Es stellte sich jedoch auch heraus, daû andere
SchluÈ sselmerkmale eines Oligopols nicht vorhanden waren, insbesondere gab es keine Markttrans-
parenz, da die Informationen uÈ ber Preise und Liefermengen den Wettbewerbern nicht zugaÈnglich
waren und geheime PreisnachlaÈsse gewaÈhrt wurden. UÈ berdies gab es Nachweise dafuÈ r, daû die Kunden
und dabei insbesondere die groûen Verlage ein bestimmtes Maû an Nachfragemacht ausuÈ ben koÈ nnen.
Die Kommission zog hieraus die Schluûfolgerung, daû dieser Aspekt der Fusion nicht zur BegruÈ ndung
oder VerstaÈrkung einer beherrschenden Stellung fuÈ hren wuÈ rde, die den Wettbewerb im Gemeinsamen
Markt oder einem wesentlichen Teil davon erheblich behindern wuÈ rde.

Marktabschottung durch Kunden/Lieferantenanbindung

152. In zwei im Berichtsjahr abgeschlossenen Verfahren der Phase II ging es um die BegruÈ ndung
einer beherrschenden Stellung uÈ ber Bindungen mit Kunden und/oder Anbietern. In dem Fall
Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 73 betrafen die relevanten MaÈrkte verschiedene chemi-
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sche Testerzeugnisse im klinischen Bereich. Wettbewerbsbedenken ergaben sich bei In-vitro-
Diagnostika, bei denen das fusionierte Unternehmen einen gemeinsamen Marktanteil von zwischen
40 % und 80 % (je nach nationalem Markt) haben wuÈ rde und auf die unangefochtenen StaÈrken der
Parteien bei den installierten Instrumenten und Anlagen zur DurchfuÈ hrung der In-vitro-Tests wuÈ rde
zuruÈ ckgreifen koÈ nnen. Es bestand die Gefahr, daû die Kunden bei den Lieferungen der
Testerzeugnisse von dem fusionierten Unternehmen ¹gebundenª und andere Anbieter ausgeschlossen
wuÈ rden, da die Kunden hinsichtlich Kundendienst, Wartung usw. der Instrumente abhaÈngig sein
wuÈ rden. Die Kommission stimmte schlieûlich einer Abhilfe zu, mit der sich Hoffmann-La Roche
verpflichtete, den uÈ berwiegenden Teil seines GeschaÈfts mit klinischen Testprodukten in bestimmten
Mitgliedstaaten zu veraÈuûern.

153. In dem Fall Agfa-Gevaert/Du Pont 74 ergaben sich Wettbewerbsbedenken in den MaÈrkten der
Negativplatten fuÈ r den Offsetdruck. In diesem EWR-Markt hatten Agfa and Du Pont, von denen jeder
bereits erhebliche Marktanteile hielt, auch verschiedene Finanzvorkehrungen mit Plattenherstellern
und ausschlieûliche Vertriebsvereinbarungen mit den wichtigsten VertriebshaÈndlern ihrer Platten und
ZubehoÈ rteilen getroffen. Auch hier gingen die Bedenken dahin, daû die Wettbewerber nicht in der
Lage sein wuÈ rden, Zugang zu den Lieferungen oder zum Vertrieb dieser Produkte zu erlangen, was es
den Parteien ermoÈ glichen wuÈ rde, die Preise oberhalb der durch Wettbewerb entstandenen HoÈ he
festzusetzen. Um hier Abhilfe zu schaffen, bot Agfa an, seine Ausschlieûlichkeitsvereinbarungen mit
Lieferanten und VertriebshaÈndlern von ZubehoÈ rteilen zu beenden, so daû die Wettbewerber ihre
eigenen Platten den VertriebshaÈndlern anbieten und damit ihren Absatz ausbauen koÈ nnten. Die
Kommission konnte unter diesen Voraussetzungen dem Zusammenschluûvorhaben zustimmen.

Marktbeherrschung in benachbarten MaÈrkten

154. In dem Vorhaben Wolters Kluwer/Reed Elsevier, das zur Entstehung eines der weltweit
groÈ ûten Verlage von Fach- und SpezialveroÈ ffentlichungen gefuÈ hrt haÈtte, hatte die Kommission Anlaû
zu Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf den Wettbewerb in verschiedenen
benachbarten ProduktmaÈrkten von unterschiedlicher raÈumlicher Ausdehnung: den weltweiten Markt
fuÈ r akademische BuÈ cher und Fachzeitschriften; den Markt fuÈ r Fachliteratur uÈ ber Rechts- und
Steuerwesen in verschiedenen Mitgliedstaaten; den Markt fuÈ r SchulbuÈ cher im Vereinigten KoÈ nigreich;
den Markt fuÈ r Wirtschaftszeitschriften in den Niederlanden; den niederlaÈndischen Markt fuÈ r
WoÈ rterbuÈ cher und den Markt der Dienstleistungen von Verkehrsdatenbanken in ganz Europa. In
jedem dieser MaÈrkte gab es unterschiedliche Wettbewerbsprobleme. Die starke Stellung der Parteien
auf dieser Vielzahl eng miteinander verbundener MaÈrkte und die entstehende GroÈ ûe der fusionierten
Einheit Ð ein mehrfaches der GroÈ ûe jedes anderen Verlags von FachveroÈ ffentlichungen in der
Gemeinschaft Ð waren eine weitere Quelle fuÈ r Bedenken. Nach Auffassung der Kommission haÈtte
eine solche Marktstruktur die Aufrechterhaltung des Wettbewerbs beim Angebot juristischer,
steuerlicher und wissenschaftlicher VeroÈ ffentlichungen verhindern und nachteilige Auswirkungen
auf die Preise zur Folge haben koÈ nnen. Auûerdem war ein Abschottungseffekt anzunehmen, indem die
Verbindung der Finanzmittel der beteiligten Unternehmen mit ihrem Eigentum an urheberrechtlich
geschuÈ tztem Material vorhandene und potentielle Wettbewerber von der DurchfuÈ hrung von
Investitionen abhalten koÈ nnte. Die Kommission muûte jedoch keine endguÈ ltige Entscheidung in
dieser Sache erlassen, da nach der Einleitung der Untersuchungen der Phase II Ende 1997 die Parteien
im Berichtsjahr ankuÈ ndigten, daû sie ihre FusionsplaÈne aufgegeben haÈtten.
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Vertikale Verflechtungen

155. Die beiden miteinander verbundenen FaÈ lle Bertelsmann/Kirch/Premiere und Deutsche
Telekom/Betaresearch Ð digitales Bezahlfernsehen in Deutschland Ð gaben Anlaû zu Bedenken
hinsichtlich der BegruÈ ndung einer Marktbeherrschung wegen vertikaler Marktverflechtungen und
nicht der herkoÈ mmlichen horizontalen UÈ berschneidungen. Um ein vollstaÈndiges ¹Paket¹ digitaler
Bezahlfernsehdienste den Verbrauchern anbieten zu koÈ nnen, sind verschiedene Elemente erforderlich
wie vor allem die Dekoderbox-Technik (um die Programme zu entschluÈ sseln und die Angaben fuÈ r die
GebuÈ hrenberechnung zu erfassen), UÈ bertragungseinrichtungen, Zugang zu Kabel- und/oder Satel-
litennetzen und Programminhalte. Die Fusionsvorhaben bezweckten die ZusammenfuÈ hrung fuÈ hrender
Anbieter all dieser Bestandteile auf dem deutschen Markt und die Entwicklung von Premiere als
gemeinsamer digitaler Bezahlfernsehsender und als Vertriebsplattform. Premiere sollte auf die
derzeitigen TaÈtigkeiten von Kirch im Digitalfernsehen und seine D-Box-Technik (die fuÈ r den
Digitalempfang erforderliche Dekoderbox), auf die von Deutsche Telekom erbrachten dazugehoÈ rigen
technischen Dienste und die Inhalte des bestehenden Gemeinschaftsunternehmens zwischen Bertels-
mann und Kirch CLT-UFA zuruÈ ckgreifen koÈ nnen.

156. Die Kommission kam jedoch zu dem Ergebnis, daû mit diesen ZusammenschluÈ ssen
beherrschende Marktstellungen in SchluÈ sselbereichen entstehen wuÈ rden. Premiere haÈ tte eine
beherrschende Stellung auf dem Markt des Bezahlfernsehens in Deutschland und den deutschspra-
chigen LaÈndern begruÈ ndet. GegenwaÈrtig ist es einer von lediglich zwei Bezahlfernsehanbietern in
Deutschland. Die ZusammenfuÈ hrung von bereits starken Marktstellungen, der Zugang zu einem
groûen Teilnehmerkreis und die umfangreichen Programmressourcen von Kirch und CLT-UFA haÈtten
nach Auffassung der Kommission die Entwicklung alternativer Sende- und Vertriebsplattformen durch
andere Unternehmen verhindert, da die fusionierte Einheit in der Lage gewesen waÈre, die
Bedingungen festzulegen, zu denen andere Fernsehsender in den Bezahlfernsehmarkt wuÈ rden
eintreten koÈ nnen. Auch waÈren die beteiligten Unternehmen bei den technischen Bezahlfernseh-
diensten zum dauerhaft marktbeherrschenden Anbieter fuÈ r das Satellitenfernsehen und zum einzigen
Anbieter von Kabelfernsehdiensten geworden. Alle Anbieter von digitalem Bezahlfernsehen greifen
gegenwaÈrtig auf die Betaresearch-Zugangstechnik und die damit verbundene D-Dekoderbox zuruÈ ck,
die ein urheberrechtlich geschuÈ tztes VerschluÈ sselungs-/EntschluÈ sselungssystem verwendet. Da von der
Entwicklung einer anderen Technik nicht ausgegangen wird, muÈ ûten andere Diensteanbieter eine
Lizenz von Betaresearch fuÈ r diese Technik erlangen; dadurch wuÈ rde wiederum eine MoÈ glichkeit fuÈ r
die fusionierte Einheit entstehen, diesen Markt vor Wettbewerbern abzuschotten. In Bereich der
Kabelnetze konnte die Deutsche Telekom bereits die groÈ ûte Anzahl von Teilnehmern erreichen. Die
Fusion haÈtte den Wettbewerb fuÈ r andere Kabelnetzbetreiber erschwert, da sie das transparente
UÈ bertragungsmodell der Deutschen Telekom fuÈ r das digitale Bezahlfernsehen haÈtten uÈ bernehmen
muÈ ssen. Premiere haÈtte schwerlich einem anderen von den Wettbewerbern entwickelten Vertriebs-
modell zugestimmt, das fuÈ r sie erforderlich gewesen waÈre, um die Entwicklung ihrer eigenen Netze
finanzieren zu koÈ nnen.

157. Die fusionierten Einheiten waÈren somit in der Lage gewesen, unabhaÈngig von ihren
Wettbewerbern in allen wichtigen Bereichen des Angebots von digitalen Bezahlfernseh- und damit
verbundenen Diensten vorzugehen. Da mit den Parteien keine Einigung uÈ ber Abhilfen erzielt werden
konnte, war eine Untersagung die einzig moÈ gliche LoÈ sung.
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Potentieller Wettbewerb

158. Bei der Ermittlung der Auswirkungen einer Fusion beruÈ cksichtigt die Kommission nicht nur
den vorhandenen, sondern auch den potentiellen Wettbewerb, was fuÈ r das Ergebnis dieser Bewertung
zuweilen ausschlaggebend sein kann. In dem Fall ITS/Signode/Titan 75 hat die Kommission den
Wettbewerb bei der Lieferung von Stahl- und PlastikbaÈndern in Westeuropa untersucht und Anlaû fuÈ r
Bedenken wegen des gemeinsamen Marktanteils der beteiligten Unternehmen bei StahlbaÈndern
gefunden. Im Verlaufe einer eingehenden Untersuchung der Phase II kam sie zu dem Ergebnis, daû
entgegen den Erkenntnissen der urspruÈ nglichen Untersuchung PlastikbaÈnder in vielen Anwendungen
StahlbaÈnder wirksam und ohne Kostenbelastung ersetzen koÈ nnen. Demnach ergab sich ein
gemeinsamer Anteil der Parteien an dem raÈumlich relevanten Markt von rund 40 % uÈ berwiegend
im Stahlsektor. WaÈhrend der Eintritt in dem Markt der StahlbaÈnder als sehr schwierig angesehen
wurde, wurde die Herstellung und der Absatz von PlastikbaÈndern als einfach angesehen, die sich im
Gegensatz zu StahlbaÈndern einer steigenden Nachfrage erfreuten. Somit wurde die Wahrscheinlichkeit
eines Neueintritts in den PlastikbaÈndermarkt im Falle des Versuchs der beteiligten Unternehmen, die
Preise fuÈ r ihre Erzeugnisse und insbesondere fuÈ r StahlbaÈnder zu erhoÈ hen, als ausreichende Sicherung
des Wettbewerbs nach der Fusion angesehen, zumal die Kunden offenbar ein gewisses Maû von
Nachfragemacht ausuÈ ben koÈ nnen. Die Kommission hat aus diesen ErwaÈgungen dem Zusammen-
schluûvorhaben zugestimmt.

Nachfragemacht

159. Die Frage der FaÈhigkeit eines oder mehrerer maÈchtiger Abnehmer, die Stellung eines
potentiellen marktbeherrschenden Anbieters wirksam zu neutralisieren, wurde in dem Fall Enso/Stora
betreffend den Markt fuÈ r FluÈ ssigkeiten-Verpackungskarton (Karton z. B. fuÈ r Milch und FruchtsaÈfte)
eingehend untersucht. Dabei stellte sich heraus, daû die technischen und kommerziellen Zutritts-
schranken in diesem Markt hoch und das Wachstum der Nachfrage gering war, was einen neuen
Markteintritt unwahrscheinlich machte. Der Markt war jedoch auf der Nachfrageseite stark
konzentriert, wobei auf ein einzelnes Unternehmen Ð Tetra Pak Ð ein erheblicher Anteil entfiel.
Die beiden anderen hauptsaÈchlichen Abnehmer Elopak und SIG Combibloc bezogen nicht ebenso
groûe Mengen wie Tetra Pak, hatten jedoch offenbar ein gewisses Maû an Marktmacht, da sie
¹strategischeª Lieferungen aus den Vereinigten Staaten beziehen. Die Untersuchung der Kommission
ergab insgesamt, daû diese Gegebenheiten in AusnahmefaÈ llen eine gegenseitige AbhaÈngigkeit
zwischen KaÈufern und VerkaÈufern schaffen, die durch die Fusion hoÈ chstwahrscheinlich nicht gestoÈ rt
wuÈ rde, weshalb sie dem Vorhaben zustimmte.

3. Abhilfen

Phase I

160. Wie bereits bemerkt konnten in einer Reihe von FaÈllen die neuen Befugnisse der Kommission
angewandt werden, mit denen moÈ gliche Bedenken hinsichtlich einer Marktbeherrschung durch eine
foÈ rmliche Zusage in der ersten Untersuchungsphase ausgeraÈumt werden koÈ nnen, ohne die zweite
Phase mit ihrem Aufwand an Zeit und Mitteln einleiten zu muÈ ssen. Dieses Verfahren ist jedoch nicht
auf saÈmtliche FaÈ lle anwendbar, die Wettbewerbsbedenken aufwerfen. Kann das Problem und eine
zufriedenstellende LoÈ sung dafuÈ r nicht sofort erkannt und die Abhilfe nicht umgehend durchgefuÈ hrt
werden oder sind die Parteien nicht willens bzw. nicht in der Lage, mit der Kommission bei der LoÈ sung
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des Problems innerhalb der kurzen Fristen zusammenarbeiten, dann wird das normale Verfahren einer
vollstaÈndigen Untersuchung der Phase II erforderlich. Beteiligte Unternehmen, die eine Zusage in der
Untersuchungsphase I abgeben moÈ chten, muÈ ssen dies auf jeden Fall innerhalb der vorgesehenen Frist
von drei Wochen ab dem Datum der Anmeldung tun. Diese Frist bedingt auch, daû die von den
Parteien abgegebene Zusage ein ernsthaftes BemuÈ hen darstellt, die von der Kommission aus-
gemachten Wettbewerbsbedenken und damit die GruÈ nde fuÈ r die ¹ernsthaften Bedenkenª hinsichtlich
der Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Gemeinsamen Markt, welche die Grundlage fuÈ r die
Einleitung der zweiten Verfahrensphase bilden, auszuraÈumen. Dabei darf es sich nicht um eine Art
¹Anfangsangebotª handeln, das spaÈter verbessert werden koÈ nnte, falls die Kommission darauf besteht.
Dieses Verfahren laÈût wenig Spielraum fuÈ r erhebliche Nachbesserungen von Verpflichtungszusagen.
Werden Zusagen in der Phase I gemacht, muû die Kommission u. a. gewaÈhrleisten, daû die
Mitgliedstaaten Gelegenheit erhalten, zu der Abhilfe Stellung zu beziehen. Gegebenenfalls muû sie
die Zusage auch mit interessierten Dritten am Markt ¹pruÈ fenª, bevor sie uÈ ber eine Ablehnung bzw.
Annahme befindet. Die Kommission ist nicht verpflichtet, einer Abhilfe in der Phase I zuzustimmen,
auch darf sie nicht zulassen, daû dieser Verfahrensschritt durch beteiligte Unternehmen miûbraucht
wird, indem sie das Angebot einer wirksamen Abhilfe bis zum letztmoÈ glichen Zeitpunkt in der
Hoffnung zuruÈ ckhalten, daû eine weniger weitreichende Verpflichtung hinreichen wuÈ rde.

161. Angesichts des mit der uÈ berarbeiteten Verordnung gesetzten Rahmens war zu erwarten, daû es
sich bei den Abhilfen in den FaÈ llen, bei denen einer Zusage in der Phase I zugestimmt wurde, um
uÈ berwiegend einfache und direkte VeraÈuûerungen von sich uÈ berschneidenden GeschaÈftsbereichen
handeln wuÈ rde, was auch der Fall war 76. Der erste Fall dieser Art Ð Owens-Illinois/
BTR Packaging 77 Ð war in vielerlei Hinsicht typisch. Dieses groûe Fusionsvorhaben betraf zwar
verschiedene Sektoren der Verpackungsindustrie, die Kommission hatte jedoch Wettbewerbsprobleme
lediglich in einem Bereich ausgemacht, naÈmlich dem GlasbehaÈ ltermarkt (Flaschen, Dosen usw.) im
Vereinigten KoÈ nigreich und in Irland, auf dem erhebliche UÈ berschneidungen zwischen den Parteien in
einem hochgradig konzentrierten Sektor bestanden. Die vereinbarte Abhilfe bestand darin, daû BTR
sein gesamtes uÈ ber seine Tochtergesellschaft Rockware in vier Werken betriebenes Glascontainerge-
schaÈft und seine Beteiligung an einem verbundenen GlasverwertungsgeschaÈft an einen geeigneten
Dritten veraÈuûert.

162. In dem Fall Pakhoed/Van Ommeren 78 konnte hingegen keine Einigung uÈ ber zufriedenstellende
Zusagen gefunden werden, weshalb die Parteien ihre FusionsplaÈne aufgaben. Bedenken verursachen-
de UÈ berschneidungen ergaben sich bei dem Angebot von Tanklagerraum fuÈ r verschiedene Produkte in
den HaÈfen von Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Nach GespraÈchen mit der Kommission
wurden zufriedenstellende VeraÈuûerungen fuÈ r saÈmtliche Produkte mit Ausnahme des ErdoÈ ls
vereinbart, wo der gemeinsame Marktanteil nach dem Zusammenschluû in Rotterdam beinahe 90 %
betragen haÈtte. Daû es sich hierbei um den zutreffenden raÈumlichen Markt handele, war eine
Auffassung, die im Gegensatz zu den Parteien von Dritten vertreten wurde, und eine komplexe Frage,
die nach Ansicht der Kommission nur im Verlaufe einer Untersuchung der Verfahrensphase II
beantwortet werden koÈ nnte. Kurz vor Ablauf der Frist fuÈ r den Abschluû der Untersuchungsphase I
beschlossen die beteiligten Unternehmen jedoch, ihr Fusionsvorhaben aufzugeben und keine
VeraÈuûerungen zur LoÈ sung der von der Kommission vorgebrachten Bedenken mehr vorzuschlagen.

76 Siehe z. B. folgende FaÈlle: IV/M 931 Neste/Ivo; IV/M 1082 Allianz/AGF; IV/M 1182 Akzo Nobel/Courtaulds; IV/
M 1137 Exxon/Shell; IV/M 1339 ABB/Elsag Bailey.

77 Fall Nr. IV/M 1109
78 Fall Nr. IV/M 1145.
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Untersuchungsphase II

163. Von den neun im Jahr 1998 nach der Phase II abgeschlossenen FaÈ llen wurde in fuÈ nf FaÈ llen die
Genehmigung vorbehaltlich der ErfuÈ llung von Zusagen ausgesprochen, waÈhrend in einem Fall (Enso/
Stora) die Kommission bei ihrer Zustimmung bestimmte von den Parteien gemachte Zusicherungen
beruÈ cksichtigte. Die in den FaÈ llen Agfa Gevaert/Dupont und Hoffmann-La Roche/
Boehringer Mannheim vereinbarten Abhilfen wurden bereits erwaÈhnt. In dem Fall Veba/Degussa 79

bestanden Wettbewerbsbedenken in dem Markt fuÈ r Rauchsilica, einer Spezialchemikalie in einem in
hohem Maûe konzentrierten Markt. WaÈhrend Veba auf diesem Markt selbst taÈ tig war, stellte Degussa
dieses Erzeugnis im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens mit einem von lediglich zwei weiteren
Anbietern, der Cabot HuÈ ls AG her. Die mit Veba vereinbarte Abhilfe bestand darin, daû es seinen
Anteil an dem GU an einen von dem fusionierenden Unternehmen unabhaÈngigen Dritten verkauft,
um zu gewaÈhrleisten, daû in diesem Markt drei voneinander unabhaÈngige Wettbewerber fortbestehen.

164. In dem Fall Worldcom/MCI war die vereinbarte Abhilfe, naÈmlich die VeraÈuûerung der
Bereiche, die in dem betreffenden Markt bedenkliche UÈ berschneidungen bewirkten, an sich kein
neuartiges Vorgehen. Die Zusage enthielt jedoch einige zusaÈ tzliche Bestimmungen, um die
Wirksamkeit der VeraÈuûerung zu gewaÈhrleisten und das Verfahren mit den amerikanischen BehoÈ rden
abzustimmen, von denen dieser Vorgang ebenfalls aufgegriffen wurde. Es war wichtig zu gewaÈhr-
leisten, daû die VeraÈuûerung an einen NeuzugaÈnger und nicht an ein bereits vorhandenes
Unternehmen erfolgte, damit nicht die WahlmoÈ glichkeiten der Verbraucher erheblich eingeschraÈnkt
wuÈ rden. Auûerdem gab es Auflagen, um zu verhindern, daû die beteiligten Unternehmen ein neues
Unternehmen gruÈ nden, das den Wettbewerb mit dem veraÈuûerten Bereich aufnehmen wuÈ rde (womit
angesichts der GesamtstaÈrke der Parteien ein NeuzugaÈnger sehr schnell haÈtte neutralisiert werden
koÈ nnen), und um sicher zu stellen, daû der Erwerber des veraÈuûerten Bereichs auf die erforderlichen
Dienste zuruÈ ckgreifen kann, um diesen erfolgreich fuÈ hren zu koÈ nnen. Zu diesen Diensten zaÈhlen
Wartung und Kundendienst fuÈ r das erworbene Netz und der uneingeschraÈnkte Zugang zu dem
verbleibenden Netz von Worldcom/MCI durch sogenannte Gegenzugvereinbarungen. Die Parteien
boten die gleichen Zusagen gemeinsam der Kommission und dem amerikanischen Justizministerium
an, weshalb bei den Durchsetzungsmitteln die unterschiedlichen Verfahrensweisen der beiden
untersuchenden BehoÈ rden zu beruÈ cksichtigen waren. Obwohl die Kommission wie uÈ blich die
Ernennung eines unabhaÈngigen TreuhaÈnders vorsah, um die VeraÈuûerung zu uÈ berwachen und
gegebenenfalls selbst durchzufuÈ hren, wurde dessen Einsetzung zuruÈ ckgehalten, um den Parteien
Gelegenheit zu geben, die VeraÈuûerung unter Aufsicht des US-Justizministeriums vor dem Abschluû
des Fusionsverfahrens zu vollziehen. Dadurch konnte gewaÈhrleistet werden, daû die VeraÈuûerung
innerhalb von wenigen Monaten vollzogen wurde, was angesichts der GroÈ ûe dieses Vorgangs eine
kurze Frist darstellte. In dieser Vorgehensweise hat sich auch die besonders enge Zusammenarbeit mit
den amerikanischen BehoÈ rden in diesem Fall hinsichtlich Abhilfen und sonstiger Gesichtspunkte
widergespiegelt. Vertreter des Justizministeriums wohnten nicht nur den AnhoÈ rungen der Kommission
in BruÈ ssel bei, es fanden auch zum ersten Mal gemeinsame ZusammenkuÈ nfte zwischen der
Kommission und Vertretern des Justizministeriums mit den Parteien statt.

165. In dem Fall Skanska/Scancem 80 konzentrierte die Kommission ihre Untersuchungen auf die
MaÈrkte fuÈ r Zement und Beton (sowohl trocken als auch vorgemischt) und Betonerzeugnisse in
Schweden, Finnland und Norwegen. Die mit dem Vorhaben entstehenden gemeinsamen Marktanteile
waÈren in einigen MaÈrkten sehr hoch gewesen Ð bei Zement bis zu 90 %. Auûerdem wuÈ rde der
Zusammenschluû auch umfangreiche vertikale Auswirkungen haben, da beide Parteien auf den drei

79 Fall Nr. IV/M 942
80 Fall Nr. 1157
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wichtigsten Ebenen der Bauindustrie Ð Rohstoffe (Zement und Zuschlagstoffe), Baustoffe (Beton,
Betonerzeugnisse) und schlieûlich im Baubereich in erheblichem Maûe taÈtig waren. Da die meisten
Wettbewerber der Parteien nicht vertikal integriert waren, waÈre ihre MoÈ glichkeit fuÈ r einen wirksamen
Wettbewerb nach der Fusion eingeschraÈnkt worden. Um gegen die marktbeherrschende Stellung
Abhilfe zu schaffen, schlug Skanska vor, seinen gesamten Anteil an Scancem zu veraÈuûern und das
ZementgeschaÈft von Scancem in Finnland zu verkaufen. Mit der ersten Abhilfe sollten die vertikalen
Verflechtungen beseitigt werden, die Anlaû zu Bedenken gaben, waÈhrend mit der zweiten Abhilfe eine
unabhaÈngige Lieferquelle fuÈ r Zement einer ausreichend hohen QualitaÈt gesichert werden soll.

166. Wie bereits erwaÈhnt wurde dem Vorhaben Enso/Stora ohne Bedingungen und Auflagen
zugestimmt. Die Kommission beruÈ cksichtigte jedoch bestimmte Zusagen, die von den Parteien
gemacht wurden (einige im Verlauf der ersten Unsuchungsphase) um Bedenken hinsichtlich der
Stellung von Elopak und Combibloc in dem Markt fuÈ r FluÈ ssigkeiten-Verpackungen auszuraÈumen,
dessen Konzentration duch den Zusammenschluû noch zunehmen wuÈ rde. Demnach wird Enso seine
Beteiligung an einem gemeinsamen Konversionswerk mit Elopak veraÈuûern, da diese vertikale
Verflechtung die Marktmacht von Elopak schwaÈchen koÈ nnte. Auûerdem wird das fusionierte
Unternehmen Elopak und Combibloc eine Preisschutzvereinbarung anbieten, wonach AÈ nderungen
bei den Preisen gegenuÈ ber allen drei KaÈufern dieselbe HoÈ he haben, es sei denn, objektive Kostendaten
rechtfertigen eine andere HoÈ he. Hiermit soll gewaÈhrleistet werden, daû die kleineren Kunden nicht
einer ungerechtfertigten Preisdiskriminierung im Vergleich zu Tetra Pak ausgesetzt werden.
Schlieûlich verpflichteten sich die Parteien, sich einem Antrag auf eine zollfreie Liefermenge
FluÈ ssigkeiten-Verpackungskarton von auûerhalb der Gemeinschaft nicht zu widersetzen. Mit einem
solchen Kontingent sollen die Einfuhren wettbewerbsfaÈhiger gemacht und die Lieferungen anderer
Anbieter erleichtert werden.

4. Verweisung von FaÈ llen an die Mitgliedstaaten

167. Die Mitgliedstaaten stellten vier AntraÈge nach Artikel 9 der Fusionskontrollverordnung auf
eine Verweisung von FaÈ llen an die nationalen WettbewerbsbehoÈ rden. SaÈmtlichen AntraÈgen wurde
stattgegeben.

168. In dem Fall Vendex/KBB 81 beantragten die niederlaÈndischen BehoÈ rden eine Verweisung mit
der BegruÈ ndung, daû mit diesem Vorhaben die Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung im
niederlaÈndischen Nichtlebensmittel-Einzelhandel drohe. Die Kommission teilte die Auffassung, daû in
den EinzelhandelsmaÈrkten Verbrauchergeschmack und -gewohnheiten wichtige Wettbewerbsfaktoren
sind und daû ausgepraÈgte nationale und moÈ glicherweise auch regionale bzw. lokale Besonderheiten
bestehen. Der Nichtlebensmittel-Einzelhandelsmarkt in den Niederlanden konnte somit als ein
¹gesonderter Markt innerhalb eines Mitgliedstaatesª gemaÈû Artikel 9 der Fusionskontrollverordnung
angesehen werden. Sowohl Vendex als auch KBB hielten erhebliche Anteile an diesem Markt; sie
waren zum Beispiel die einzigen Einzelhandelsunternehmen, die in den Niederlanden KaufhaÈuser
betreiben. Es bestand damit die Gefahr, daû mit der Fusion beherrschende Stellungen begruÈ ndet oder
verstaÈrkt wuÈ rden. Die genaue Eingrenzung der von dem Zusammenschluû betroffenen raÈumlichen
und sachlichen MaÈrkte und dessen Auswirkungen auf den Wettbewerb in diesen MaÈrkten konnte nur
anhand einer eingehenden Untersuchung vorgenommen werden, die in Anbetracht des Wirtschafts-
zweiges und des in Frage kommenden Gebietes am besten von der zustaÈndigen nationalen BehoÈ rde
und nicht der Kommission durchgefuÈ hrt werden koÈ nnte. Auch hatte der Zusammenschluû keine
spuÈ rbaren Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten. Die Kommission schloû hieraus, daû die

81 Fall Nr. IV/M 1060.
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Kriterien fuÈ r eine Verweisung an einen Mitgliedstaat nach Artikel 9 erfuÈ llt waren und daû keine
anderen Faktoren vorlagen, die es geboten haÈtten, den Fall nicht zu verweisen. WaÈhrend die den
Nichtlebensmittel-Einzelhandelssektor in den Niederlanden betreffenden Bestandteile des Falles an
die nationalen BehoÈ rden verwiesen wurden, hat die Kommission den uÈ brigen Bestandteilen des
Vorhabens zugestimmt.

169. In dem Fall Krauss-Maffei/Wegmann 82 beantragten die deutschen BehoÈ rden die Verweisung
dieses GU-Vorhabens mit der BegruÈ ndung, daû es eine beherrschenden Stellung auf dem Markt des
Angebots von militaÈrischen Panzerfahrzeugen in Deutschland zu begruÈ nden drohe. UÈ berwiegend
aufgrund des KaÈuferverhaltens kam die Kommission zu dem Ergebnis, daû es sich hierbei im
wesentlichen um einen nationalen Markt handelt, der dem auslaÈndischen Wettbewerb nur in
begrenztem Maûe zugaÈnglich ist. Da Krauss-Maffei ein wichtiger Anbieter von Fahrzeuggestellen und
Wegmann von DrehtuÈ rmen ist, haben sich die TaÈtigkeiten der Parteien ergaÈnzt. Indem sie zwei
wichtige Anbieter dieser Untersysteme mit SchluÈ sselfunktion zusammenfuÈ hrt, haÈtte die Fusion den
beteiligten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil beim Angebot eines vollstaÈndigen Panzerfahr-
zeug-Pakets verleihen koÈ nnen, was sie in die Lage versetzen koÈ nnte, den Markt dieser Fahrzeuge
gegen andere Anbieter abzuschotten. Diese Bedenken konnten mit der Kommissionuntersuchung
nicht ausgeraÈumt werden. Da keine spuÈ rbaren Auswirkungen auf andere MaÈrkte und keine anderen
Faktoren vorlagen, die eine Bearbeitung durch die Kommission geboten erscheinen lieûen, beschloû
sie, diesen Fall in bezug auf den Markt fuÈ r gepanzerte MilitaÈrfahrzeuge an die deutschen BehoÈ rden zu
verweisen, und den uÈ brigen Bestandteilen des Vorhabens zuzustimmen.

170. In dem Fall Alliance Unichem/Unifarma 83 beantragten die italienischen BehoÈ rden die
Verweisung dieses Fusionsvorhabens im Bereich des Pharmazie-Groûhandels, weil die BegruÈ ndung
bzw. VerstaÈrkung einer beherrschenden Stellung in diesem Markt insbesondere in Nordwestitalien
drohe. Wie in vorangehenden FaÈ llen dieses Wirtschaftszweiges kam die Kommission zu dem Ergebnis,
daû der Pharmaziegroûhandel im wesentlichen ein regionaler bzw. lokaler Markt ist, dessen genaue
Abgrenzung im jeweiligen Fall erst nach eingehender Analyse ermittelt werden kann, fuÈ r die sich in
diesem Fall die italienischen BehoÈ rden besser eigneten. Mit dem Zusammenschluû wuÈ rde die groÈ ûte
Pharmazie-Groûhandelsgruppe in Nordwestitalien mit erheblichen Anteilen sowohl absolut als auch
gemessen an denen der Wettbewerber entstehen. Auûerdem bestanden AktionaÈrsverflechtungen
zwischen den Parteien und einigen ihrer Wettbewerber. Angesichts des Erfordernisses, umfangreiche
LagerbestaÈnde zu halten und die Apotheken auch in abgelegenen Gebieten haÈufig und regelmaÈûig zu
beliefern, machten die Besonderheiten dieses Marktes einen Zutritt schwierig; hinzu kam, daû eine
spuÈ rbare Nachfragemacht nicht gegeben war. Die Kommission beschloû deshalb, das gesamte
Vorhaben an die italienischen BehoÈ rden zu verweisen.

5. Regeln und Verfahren

In diesem Bereich kam es im Berichtsjahr zu interessanten Entwicklungen.

UÈ berarbeitete Mitteilungen

171. Als Teil der UÈ berarbeitung der Fusionskontrollverordnung erlieû die Kommission eine neue
DurchfuÈ hrungsverordnung nebst einem geaÈnderten Anmeldungsvordruck CO 84; auûerdem veroÈ ffent-

82 Fall Nr. IV/M 1153.
83 Fall Nr. IV/M 1220.
84 Verordnung (EG) der Kommission Nr. 447/98 vom 1. MaÈrz 1998.
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lichte sie geaÈnderte Fassungen ihrer Mitteilungen uÈ ber den Begriff der beteiligten Unternehmen, den
Begriff des Zusammenschlusses, die Berechnung des Umsatzes und uÈ ber Vollfunktionsgemeinschafts-
unternehmen 85. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um technische Klarstellungen, die sich aus
den AÈ nderungen an der Verordnung selbst ergaben. Die wahrscheinlich wichtigste sachliche AÈ nderung
betrifft die Beendigung der Unterscheidung zwischen ¹konzentrativenª und ¹kooperativenª Gemein-
schaftsunternehmen als ausschlaggebend fuÈ r die Anwendbarkeit der Fusionskontrollverordnung.
Diese wird nunmehr durch die Anwendung des Kriteriums der eigenstaÈndigen FunktionsfaÈhigkeit
ermittelt, zu der in der einschlaÈgigen Mitteilung einige Leitlinien enthalten sind. Es besteht die
Absicht, Leitlinien uÈ ber die Sachfragen betreffend die kooperativen Aspekte von Vollfunktions-
gemeinschaftsunternehmen herauszugeben, nachdem die Kommission ausreichende Erfahrung in
diesem Bereich gesammelt hat.

UnvollstaÈndige Anmeldungen

172. Die Anzahl der Anmeldungen von Zusammenschluûvorhaben, die von der Kommission gemaÈû
Artikel 4 der DurchfuÈ hrungsverordnung fuÈ r unvollstaÈndig erklaÈrt wurden, bleibt zwar gering, hat
jedoch in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Kommission ist darum bemuÈ ht, Mittel zur
Verringerung der Zahl unvollstaÈndiger Anmeldungen zu finden. Sie war deshalb erfreut, daû sie mit
Juristen GespraÈche fuÈ hren konnte, die zu EntwuÈ rfen von ¹Verhaltensleitlinienª gefuÈ hrt haben, die auf
der Web-Seite der Generaldirektion IV des Internet veroÈ ffentlicht worden sind 86.

173. Die Kommission stellte fest, daû die Anmeldung in den meisten FaÈ llen fuÈ r unvollstaÈndig erklaÈrt
wurde, weil der Fall oder der Inhalt der Anmeldung vor der Unterbreitung uÈ berhaupt nicht oder nur
geringfuÈ gig mit der Kommission besprochen worden waren. Werden vor der Anmeldung keine
sachlichen GespraÈche gefuÈ hrt oder wird lediglich ein Vorentwurf des Vordrucks CO vorgelegt, erhoÈ ht
sich unweigerlich das Risiko, daû die Anmeldung fuÈ r nicht vollstaÈndig befunden wird. FuÈ r die
ErklaÈrung einer Anmeldung als unvollstaÈndig gab es eine Vielzahl von GruÈ nden, von denen sich drei
Hauptgruppen herausschaÈ lten. Einige Anmeldungen waren unvollstaÈndig, weil bestimmte foÈ rmliche
Voraussetzungen nicht erfuÈ llt waren, zum Beispiel waren nicht alle beteiligten Unternehmen
einbezogen oder ist die Anmeldung erfolgt, bevor eindeutige Vereinbarungen uÈ ber das Zustande-
kommen des Vorhabens vorhanden waren. In anderen FaÈ llen, die wahrscheinlich die groÈ ûte
Einzelgruppe bilden, waren die mit der Anmeldung erteilten Angaben unvollstaÈndig, zum Beispiel
hinsichtlich der von dem Vorhaben als betroffen anzusehenden MaÈrkte und der Anteile der Parteien
oder der Wettbewerber an diesen MaÈrkten, oder sie waren nicht eindeutig genug dargestellt, um
innerhalb der verfuÈ gbaren Fristen eine angemessene wettbewerbliche WuÈ rdigung vornehmen zu
koÈ nnen. Letzterer Punkt kann in den nicht seltenen FaÈ llen von Bedeutung sein, bei denen
umfangreiche Unterlagen beigefuÈ gt werden und es sich um eine Vielzahl von MaÈrkten oder komplexe
Marktstrukturen handelt. Zur dritten Gruppe zaÈhlten die FaÈ lle, bei denen die Untersuchung der
Kommission das Vorhandensein potentiell betroffener MaÈrkte ergab, die von den Anmeldern nicht
benannt wurden, obwohl dies in einigen FaÈ llen haÈtte erfolgen koÈ nnen und deshalb muÈ ssen, weshalb
zusaÈtzliche Informationen erforderlich wurden, die aber nicht innerhalb der noch verfuÈ gbaren Frist
vorgelegt und/oder angemessen ausgewertet werden konnten.

174. Die Kommission hat VerstaÈndnis dafuÈ r, daû die beteiligten Unternehmen und ihre Berater
bestrebt sind, moÈ glichst wenig MuÈ he und Zeit aufzuwenden, um den Fusionskontrollverfahren der
Kommission entsprechen zu koÈ nnen. Angesichts des Umfangs und der KomplexitaÈ t bei vielen der zu

85 ABl. C 66 vom 2.3.1998, Seiten 1 - 25.
86 Auf der Webseite der GD IV Ð http://europa.eu.int/comm/dg04 unter ¹Fusionen; sonstige Dokumenteª.
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behandelnden FaÈ lle muÈ ssen auch die vorzulegenden Angaben von Anfang an umfangreich und
eingehend sein. Auûerdem haben sie sachdienlich zu sein und muÈ ssen sich auf potentielle
Problembereiche konzentrieren, selbst wenn die Parteien meinen nachweisen zu koÈ nnen, daû
potentielle Wettbewerbsprobleme sich nicht einstellen werden. Die Leitlinien erstrecken sich auf
Gesichtspunkte wie das Vorgehen vor der Anmeldung, den zeitlichen Ablauf, die Angemessenheit
eines vorsichtigen Vorgehens bei der Definition und Beschreibung von MaÈrkten (wenn Spielraum fuÈ r
unterschiedliche Auffassungen uÈ ber die Definition des raÈumlich relevanten Marktes besteht und
Marktdaten auf nationaler oder auf EU-Ebene insgesamt vorgelegt werden) sowie den wichtigen
Beitrag, der geleistet werden kann, indem Vertreter der beteiligten Unternehmen mit ihrer
eingehenden Kenntnis der GeschaÈftstaÈtigkeiten und der betroffenen MaÈrkte an ZusammenkuÈ nften
vor der Anmeldung teilnehmen. Werden die Leitlinien befolgt, verringert sich die Gefahr, daû eine
Anmeldung fuÈ r unvollstaÈndig erklaÈ rt wird oder daû nach erfolgter Anmeldung zusaÈ tzliche
Informationen von den Anmeldern angefordert werden. Der Kommission steht es natuÈ rlich frei, in
geeigneten FaÈllen die ErklaÈrung abzugeben, daû eine Anmeldung unvollstaÈndig ist.

Erneute PruÈ fung nach Aufhebung durch den Gerichtshof Ð Kali und Salz

175. Nachdem ihre urspruÈ ngliche Entscheidung aus dem Jahr 1993 vom Gerichtshof aufgehoben
wurde Ð die erste Aufhebung einer Kommissionsentscheidung zu einem Fusionsfall Ð muûte die
Kommission diesen Vorgang erneut pruÈ fen. Dieser PraÈzedenzfall, der in eine Entscheidung zur
Genehmigung des Fusionsvorhabens in der ersten Untersuchungsphase nach Artikel 6 Absatz 1 b) der
Kontrollverordnung muÈ ndete, warf eine Reihe verfahrensmaÈûiger und sachlicher Fragen auf, von
denen die nachstehend eroÈ rterten von allgemeinem Interesse sein koÈ nnten.

176. Artikel 10 Absatz 5 der Verordnung sieht vor, daû bei einer vollstaÈndigen oder teilweisen
Aufhebung einer Kommissionsentscheidung durch den Gerichtshof die Fristen gemaÈû der Verordnung
fuÈ r die erste PruÈ fung des Falles und fuÈ r den Erlaû einer Entscheidung mit dem Zeitpunkt des Urteils
erneut beginnen. Nach Auffassung der Kommission ergab sich hieraus jedoch nicht, daû damit auch
der zeitliche Ablaufplan erneut anfangen wuÈ rde. GemaÈû Artikel 10 Absatz 1 beginnt die erste
PruÈ fungsperiode mit dem Tag des Empfangs der Anmeldung bzw., falls diese unvollstaÈndig ist, mit dem
Tag nach Empfang der vollstaÈndigen Anmeldung. War die Sachlage im Zeitpunkt der Vorlage der
urspruÈ nglichen Anmeldung die alleinige Grundlage fuÈ r die PruÈ fung, dann waÈren, falls alle uÈ brigen
UmstaÈnde unveraÈndert bleiben, keine zusaÈtzlichen Informationen fuÈ r die Kommission erforderlich,
um ihre Bewertung durchzufuÈ hren, weshalb die urspruÈ ngliche Anmeldung als vollstaÈndig angesehen
werden koÈ nnte. WaÈre demgegenuÈ ber die derzeitige Sachlage zugrunde zu legen, dann waÈren in der
urspruÈ nglichen Anmeldung angesichts der verstrichenen Zeit und der MoÈ glichkeit, daû sich relevante
Faktoren wie zum Beispiel Marktanteile und die Anzahl der Mitbewerber zwischenzeitlich geaÈndert
haben, nicht unbedingt saÈmtliche erforderlichen Informationen enthalten, womit die Anmeldung
solange unvollstaÈndig waÈre, bis die uÈ berarbeiteten oder zusaÈtzlichen Informationen eingegangen sind.

177. Im vorliegenden Fall hielt die Kommission eine Mischung aus beiden Vorgehensweisen fuÈ r
angezeigt. Ihre ZustaÈndigkeit fuÈ r diesen Fall in Anwendung der Fusionsverordnung wurde nicht
angezweifelt. Sie hielt es deshalb nicht fuÈ r erforderlich, diese Frage erneut zu pruÈ fen, weshalb fuÈ r sie
die Sachlage zum Zeitpunkt der urspruÈ nglichen Anmeldung maûgeblich war. Bei der wettbewerb-
lichen WuÈ rdigung war hingegen die gegenwaÈrtig vorherrschende Sachlage zugrunde zu legen. In ihrer
Entscheidung muûte die Kommission jedoch wie in allen normalen FaÈllen erklaÈren, ob das Vorhaben
mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbaren war und nicht, ob dies fuÈ r einen Zeitpunkt in der
Vergangenheit zutraf. Es muûte deshalb eine vollstaÈndig neue wettbewerbliche WuÈ rdigung auf der
Grundlage der Tatsachen vorgenommen werden, die sich auf die gegenwaÈrtige Marktlage bezog und
auf die Teile der angefochtenen Entscheidung wie zum Beispiel die Marktdefinitionen, die vom
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Gerichtshof bestaÈ tigt wurden. Hieraus ergab sich, daû die urspruÈ ngliche Anmeldung im Zeitpunkt der
Urteilssprechung unvollstaÈndig war.

178. Es war jedoch erforderlich, bei der wettbewerblichen WuÈ rdigung von der gegenwaÈrtig
vorherrschenden Sachlage insofern abzusehen, als die Parteien die drohende Insolvenz eines der
Unternehmen geltend gemacht haben, und weil die Sachlage, auf die Bezug genommen wurde, nicht
mehr vorlag und nicht ruÈ ckwirkend hergestellt werden konnte. Das erworbene Unternehmen MdK
wurde daraufhin umstrukturiert und in eine GmbH nach deutschem Recht umgewandelt, so daû es
unmoÈ glich gewesen waÈre, diese neu geschaffene wirtschaftliche Einheit fuÈ r die Zwecke der WuÈ rdigung
in ihre vormaligen Bestandteile zu zerlegen, um z. B. ermitteln zu koÈ nnen, ob ein neuer KaÈufer
gefunden werden koÈ nnte.

179. Nach Eingang der vollstaÈndigen Anmeldung fuÈ hrte die Kommission eine ErstpruÈ fung des Falles
auf dieser Grundlage in der uÈ blichen Weise durch. Dabei stellte sich heraus, daû unter den derzeitigen
UmstaÈnden keine beherrschende Stellung in den relevanten MaÈrkten begruÈ ndet oder verstaÈrkt wuÈ rde,
bei denen es sich nach wie vor um die MaÈrkte fuÈ r Produkte auf Kaliumgrundlage fuÈ r landwirtschaft-
liche Zwecke in Deutschland und der uÈ brigen EU handelte. Das De-facto-Monopol in Deutschland
von Kali und Salz GmbH aÈnderte sich damit nicht. Aus den von der Kommission in ihrer
urspruÈ nglichen Entscheidung angefuÈ hrten und im folgenden vom Gerichtshof bestaÈtigten GruÈ nden
(insbesondere der drohenden Insolvenz der Unternehmen, was eine PruÈ fung gemaÈû der damaligen
Sachlage erforderte) koÈ nnte das Zusammenschluûvorhaben nicht fuÈ r eine Verschlechterung der
Wettbewerbsstruktur dieses Marktes verantwortlich gemacht werden. Auûerdem hat SCPA nach
Beendigung der GeschaÈftsverbindungen mit Kali und Salz nunmehr die Belieferung des deutschen
Marktes aufgenommen. In der uÈ brigen EU waren die Marktanteile der Parteien geringer als 50 %,
auûerdem wurde das in der urspruÈ nglichen Untersuchung beanstandete Ausfuhrkartell aufgegeben,
ebenso die engen geschaÈftlichen Verbindungen zwischen Kali und Salz und dem anderen Hauptwett-
bewerber SCPA. Die Kali und Salz GmbH wurde nunmehr als eigenstaÈndiger Wettbewerber in
Frankreich gegruÈ ndet. Dem Vorhaben konnte deshalb gemaÈû Artikel 6 Absatz 1 b) der Fusionsver-
ordnung zugestimmt werden.

Geldbuûe wegen Verstoûes gegen die Verordnung

180. Die Kommission hat im Berichtsjahr zum ersten Mal eine Geldbuûe gegen ein Unternehmen
festgesetzt, das sein Zusammenschluûvorhaben nicht rechtzeitig angemeldet und es ohne die
Zustimmung der Kommission vollzogen hat. Dabei handelte es sich um das koreanische Unternehmen
Samsung, gegen das im Februar eine Geldbuûe von 33 000 ECU wegen des Erwerbs von
AST Research Inc. (AST) festgesetzt wurde 87. Das Vorhaben wurde der Kommission im April 1997
gemeldet. Nach den vorliegenden Informationen hatte Samsung die Kontrolle uÈ ber AST im Sinne der
Fusionsverordnung waÈhrend oder vor dem Monat Januar 1996 erworben. Artikel 4 der Verordnung
schreibt vor, daû ein anzumeldendes Vorhaben nicht spaÈter als eine Woche nach dem den
Zusammenschluû begruÈ ndenden Vorgang, wie zum Beispiel dem Erwerb einer die Kontrolle
begruÈ ndenden Beteiligung, anzumelden ist. Auûerdem darf das Vorhaben erst nach seiner
Genehmigung vollzogen werden, waÈhrend dieser Erwerb einige Zeit vor seiner Anmeldung vollzogen
und durchgefuÈ hrt worden ist. Bei der Festsetzung der Geldbuûe beruÈ cksichtigte die Kommission
mildernde UmstaÈnde wie die Tatsache, daû der Wettbewerb nicht eingeschraÈnkt wurde, daû der
Vorstoû nicht vorsaÈ tzlich begannen wurde und die Parteien schlieûlich ihr Vorhaben angemeldet
haben und daû Samsung die Zuwiderhandlung eingestanden und mit der Kommission bei ihrer

87 Fall Nr. IV/M 970.
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Untersuchung zusammengearbeitet hat. Dabei war jedoch zu bedenken, daû die VerstoÈ ûe uÈ ber einen
erheblichen Zeitraum angedauert haben. Auûerdem konnte man voraussetzen, daû Samsung als ein
Groûunternehmen mit erheblichen GeschaÈftstaÈ tigkeiten in Europa Kenntnis von den gemeinschaft-
lichen Fusionskontrollregeln hatte. Der relativ niedrige Betrag der Geldbuûe spiegelt diese UmstaÈnde
wider und auch die Tatsache, daû es sich um die erste von der Kommission festgesetzte Geldbuûe
dieser Art handelte.

Kasten 7: Anwendung des neuen Artikels 2 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung

Die neue am 1. MaÈrz 1998 in Kraft getretene Fusionskontrollverordnung enthaÈlt eine Reihe von
AÈ nderungen, mit denen der Anwendungsbereich der Verordnung auf die sogenannten koopera-
tiven Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen erweitert wurde. Damit werden von der Verord-
nung nunmehr Gemeinschaftsunternehmen erfaût, die zuvor in Anwendung der Verordnung Nr. 17/
62 gepruÈ ft worden waÈren.

Artikel 2 Absatz 4 ist auf saÈmtliche einen Zusammenschluû nach Artikel 3 darstellende
Gemeinschaftsunternehmen anwendbar, sofern sie eine Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens
von unabhaÈngig bleibenden Unternehmen bezwecken oder bewirken. Im Berichtsjahr erforderten
13 von 76 gemaÈû der Fusionskontrollverordnung gepruÈ fte GU-FaÈlle eine Bewertung nach Artikel 2
Absatz 4. Die Mehrzahl der eingehenden Untersuchungen betrafen FaÈ lle in den Bereichen
Telekommunikation und Internet. Bisher wurden Abhilfen bei Bedenken im Sinne von Artikel 2
Absatz 4 lediglich in dem Fall IV/M.1327 Ð Canal+/CDPQ/BankAmerica (3. Dezember 1998,
siehe nachstehend) vereinbart. Eine Untersuchung der zweiten Phase wurde in einem anderen Fall,
naÈmlich JV.15, BT AT&T (siehe unten) eingeleitet.

In dem Fall Canal+/CDPQ/BankAmerica ergaben sich Auswirkungen auch in einem dem
Gemeinschaftsunternehmen vorgelagerten Markt, naÈmlich dem Markt fuÈ r die Vergabe von
Fernsehrechten in Spanien, obwohl das angemeldete Vorhaben den nachgeordneten Markt in
Frankreich betraf. Auf dem spanischen Markt nahm Canal+ beherrschende Stellungen sowohl auf
dem Markt des Bezahlfernsehens als auch dem vorgelagerten Markt der Programminhalte ein. Es
stellte sich heraus, daû angesichts des Marktgleichgewichts in dem Gemeinschaftsunternehmen
Canal+ durch das Vorhaben starke Anreize haben wuÈ rde, Cableuropa (das von CDPQ und
BankAmerica kontrolliert wird) beim Verkauf von Rechten fuÈ r das spanische Bezahlfernsehen zu
bevorzugen. Mit den vereinbarten Abhilfen wird die MoÈ glichkeit einer Diskriminierung anderer
Wettbewerber auf dem spanischen Bezahlfernsehmarkt beseitigt.

An dem Fall Canal+/CDPQ/BankAmerica zeigt sich das Potential fuÈ r die Anwendung von Artikel 2
Absatz 4. Erstens fuÈ hrte das Vorhaben nicht zur BegruÈ ndung oder VerstaÈ rkung einer
beherrschenden Stellung von Canal+, sondern schuf vielmehr eine Lage, bei der sich die
geschaÈftlichen Anreize des Unternehmens dahingehend aÈndern wuÈ rden, daû die Gefahr einer
Diskriminierung anderer Bezahlfernsehbetreiber in Spanien zunehmen wuÈ rde. Zweitens wird mit
der Abhilfe zwar ein Vorbild fuÈ r das zukuÈ nftige Verhalten von Canal+ auf dem spanischen Markt
fuÈ r Bezahlfernsehinhalte geschaffen, die Struktur des angemeldeten Vorhabens jedoch nicht
geaÈndert. Ohne diese EingreifmoÈ glichkeiten nach Artikel 2 Absatz 4 waÈre es schwieriger gewesen,
den Abhilfen in Anwendung der Fusionskontrollverordnung zuzustimmen.

Die Kommission hat im Berichtsjahr vier FaÈ lle im Bereich des Internet aufgegriffen.
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Der Fall Telia/Telenor/Schibsted sei hier eingehender erwaÈ hnt, da er dazu beitrug, die
methodischen Grundlagen fuÈ r das Vorgehen der Kommission bei der Anwendung von Artikel 2
Absatz 4 in FusionskontrollfaÈ llen zu legen. Das schwedische Telekommunikationsunternehmen
Telia hat mit Telenor, dem norwegischen Telekommunikationsunternehmen und Schibsted, einer
norwegischen Verlags- und Rundfunkanstalt, ein Gemeinschaftsunternehmen gegruÈ ndet, um
Internet-Netzkopplungsdienste und Webseiten-Produktionsdienste anbieten zu koÈ nnen. Die
Internet-Netzkopplungsdienste sollen den Zugang zu Internet-Programminhalten fuÈ r die Benutzer
erleichtern. Diese Programminhalte koÈ nnen von dem Erbringer der Netzkopplungsdienste oder
von Dritten dem Benutzer entweder gebuÈ hrenfrei (in der Regel uÈ ber Werbung finanziert) oder als
Programminhalt bereitgestellt werden, wofuÈ r der Benutzer jedoch eine ZugangsgebuÈ hr entrichten
muû.

In ihrer Untersuchung kam die Kommission zu dem Ergebnis, daû das Anbieten von Netzkopp-
lungsdiensten keinen eigenen Markt darstellt, wohingegen die Werbung auf Web-Seiten und die
Bezahlung fuÈ r den Zugang als sachlich relevante MaÈrkte fuÈ r die Bewertung der Marktbeherrschung
angesehen werden konnten, ebenso wie die Erstellung von Web-Seiten. Die Erstellung dieser
Seiten kam auch als Markt fuÈ r die Analyse einer Koordinierung gemaÈû Artikel 2 Absatz 4 in
Betracht, da sowohl das Gemeinschaftsunternehmen als auch zwei der GruÈ nderunternehmen (Telia
und Telenor) auf diesem Markt vertreten waren. Ein weiterer Markt kam fuÈ r die Erbringung des
Internet-AnwaÈhlzugangs in Betracht, auf dem sowohl Telia und Telenor (uÈ ber ihre Beteiligung an
der schwedischen Telekommunikationsgesellschaft Telenordia) taÈ tig waren.

Bei diesem Vorgang waren von der Kommission zwei unterschiedliche Gegebenheiten nach
Artikel 2 Absatz 4 zu bewerten. Erstens der Markt fuÈ r die Erstellung von Web-Seiten, auf dem das
Gemeinschaftsunternehmen und zwei der GruÈ nderunternehmen vertreten waren. Bei der
engstmoÈ glichen und fuÈ r die beteiligten Unternehmen unguÈ nstigsten Marktdefinition wuÈ rde der
gemeinsame Marktanteil der GruÈ nderunternehmen und des Gemeinschaftsunternehmens weniger
als 10 % betragen. Die Kommission zog hieraus die Schluûfolgerung, daû selbst wenn die
GruÈ nderunternehmen ihre TaÈtigkeiten auf diesem Markt abstimmen wuÈ rden, dies nicht zu einer
erheblichen EinschraÈnkung des Wettbewerbs fuÈ hren wuÈ rde. Hinsichtlich des Marktes des Internet-
AnwaÈhlzugangs kam die Kommission in ihren ErwaÈgungen nach Artikel 2 Absatz 4 zu der
Schluûfolgerung, daû sich dieser Markt durch hohes Wachstum, relativ niedrige Zutrittsschranken
und niedrige Kosten bei einem Wechsel auszeichnet. Die Anteile von Telia und Telenordia an
diesem Markt beliefen sich zwar auf 25 ± 40 % bzw. 10 ± 25 %, die Kommission war jedoch der
Auffassung, daû diese Anteile an einem Wachstumsmarkt von beschraÈnkter Aussagekraft sind und
daû sich die Marktstruktur fuÈ r eine Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens wenig eignet.
Auûerdem verringerte sich die Wahrscheinlichkeit einer Koordinierung noch angesichts der
relativen GroÈ ûe des Internet-AnwaÈhlzugangsmarktes (auf den mehr als 90 % der Internetein-
nahmen in Schweden entfallen) gemessen an der GroÈ ûe der uÈ brigen MaÈrkte, auf denen das
Gemeinschaftsunternehmen taÈ tig sein wuÈ rde. Die Kommission folgerte hieraus, daû eine
Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens der GruÈ nderunternehmen auf diesem Markt wenig
wahrscheinlich waÈre.

Die Kommission untersuchte daruÈ ber hinaus gemaÈû Artikel 2 Absatz 4 acht weitere FaÈlle im
Telekommunikationsbereich.

Das vorgesehene Gemeinschaftsunternehmen zwischen British Telecommunications und AT&T,
zwei der weltweit groÈ ûten Telekommunikationsbetreiber, wurde von der Kommission einer
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eingehenden Untersuchung unterzogen. Das Gemeinschaftsunternehmen soll eine breite Palette an
Telekommunikationsdiensten fuÈ r multinationale gewerbliche Abnehmer sowie internationale
UÈ bertragungsdienste fuÈ r andere Anbieter erbringen. Eine Untersuchung der zweiten Phase wurde
eingeleitet, um die Auswirkungen des GU auf verschiedene weltweite TelekommunikationsmaÈrkte
und einige MaÈrkte im Vereinigten KoÈ nigreich zu ermitteln. Die erste Untersuchungsphase hatte
Anlaû fuÈ r Wettbewerbsbedenken in folgenden Bereichen gegeben: die gemeinsame Stellung der
Parteien auf den MaÈrkten fuÈ r die Erbringung globaler Telekommunikationsdienste an multinatio-
nale Groûunternehmen und bei internationalen UÈ bertragungsdiensten, die moÈ gliche BegruÈ ndung
oder VerstaÈrkung einer marktbeherrschenden Stellung durch das Gemeinschaftsunternehmen bei
bestimmten Telekommunikationsdiensten im Vereinigten KoÈ nigreich und die moÈ glichen Aus-
wirkungen einer Koordinierung uÈ ber das Gemeinschaftsunternehmen im Vereinigten KoÈ nigreich
zwischen ACC, einer vollstaÈndigen Tochtergesellschaft von AT&T und BT sowie Telewest, an dem
AT&T uÈ ber TCI eine gemeinsam kontrollierende Beteiligung halten wird. Die Entscheidung soll im
April 1999 erlassen werden.

Die ersten von der Kommission untersuchten FaÈ lle nach Artikel 2 Absatz 4 haben gezeigt, daû
diese FaÈlle in ihren Auswirkungen AÈ hnlichkeiten aufweisen. Die relative GroÈ ûe des nach diesem
Artikel ermittelten Markts und des Marktes des Gemeinschaftsunternehmens, der fuÈ r die
Ermittlung der Marktbeherrschung zu bewerten ist, war fuÈ r die Feststellung der Wahrscheinlichkeit
einer Koordinierung von Bedeutung. In der Regel sind die geschaÈftlichen Anreize und damit das
Risiko einer Koordinierung geringer, wenn der Markt des Gemeinschaftsunternehmens spuÈ rbar
kleiner ist als der Markt nach Artikel 2 Absatz 4. Dies kann jedoch nicht als eine hinreichende
Voraussetzung fuÈ r das Fehlen einer Koordinierung zwischen den GruÈ nderunternehmen angesehen
werden. Auch die Beschaffenheit dieser MaÈrkte hat bei der Bewertung durch die Kommission eine
Rolle zu spielen. Die Art der bestehenden Verflechtungen zwischen den GruÈ nderunternehmen ist
fuÈ r die Ermittlung eines Zusammenhangs zwischen dem angemeldeten Vorhaben und den
Auswirkungen gemaÈû Artikel 2 Absatz 4 zwar von Bedeutung, ihr Vorhandensein bedeutet jedoch
nicht, daû keine Auswirkungen anzunehmen waÈren. Auch hier werden andere Faktoren zu
beruÈ cksichtigen sein, bevor diese Auswertung vorgenommen werden kann.
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C Ð Statistischer UÈ berblick

Schaubild 4
Anzahl der in jedem Jahr seit 1992 erlassenen Entscheidungen und Anzahl
der Anmeldungen
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1 Die Kommission hat die Ziffernfolge bei den Entscheidungen (Verordnung (EG) Nr. 4064/89) geaÈ ndert,
um die nach Artikel 9 Absatz 3 (teilweise Verweisung an die Mitgliedstaaten) erlassenen
Entscheidungen zu beruÈ cksichtigen: +1 Entscheidung im Jahr 1992, +1 Entscheidung im Jahr 1994,
+6 Entscheidungen im Jahr 1997.
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Schaubild 5
Aufgliederung nach Art des Vorhabens (1992-1998)

Verschiedene
6%

OÈ ffentliches
UÈ bermahmeangebpt

8%

Gemeinschafts-
unternehmen/
gemeinsamer

Kontrolle
48%

Erwerb der
Mehrheitsbeteilung

38%

BER. WETTB. 1998

XXVIII. BERICHT UÈ BER DIE WETTBEWERBSPOLITIK 1998 Ð SEK(99) 743 ENDG. 89





III Ð STAATLICHE BEIHILFEN

A Ð Allgemeine Politik

1. Verbesserung der Wirksamkeit der Beihilfekontrolle

181. Im Bereich der Beihilfepolitik und -uÈ berwachung setzte die Kommission 1998 ihre Initiative zur
Neuausrichtung und Modernisierung der Beihilfekontrolle fort. Der im Juli von der Kommission
angenommene sechste Bericht uÈ ber staatliche Beihilfen in der EuropaÈischen Gemeinschaft erfaût die
Jahre 1994-1996 88. In diesem Zeitraum wurden im Durchschnitt 38 Milliarden ECU jaÈhrlich bzw. 3%
der WertschoÈ pfung oder 1 238 ECU je BeschaÈftigten an das verarbeitende Gewerbe der fuÈ nfzehn
Mitgliedstaaten vergeben. Aus dem Bericht geht hervor, daû der Beihilfegesamtumfang nach den
HoÈ chstwerten der Jahre 1993 und 1994 nun einen AbwaÈrtstrend zeigt. Wie bereits im vorhergehenden
Bericht besteht die am meisten ausgepraÈgte Tendenz in dem gleichbleibend hohen Umfang der ad-hoc-
Beihilfen zugunsten einzelner Unternehmen auûerhalb von Regelungen zur FoÈ rderung horizontaler,
sektoraler oder regionaler Ziele. Eine begrenzte Zahl hoher Einzelbeihilfen in den drei Sektoren
verarbeitendes Gewerbe, Finanzdienstleistungen und Luftverkehr macht einen unverhaÈ ltnismaÈûig
groûen Teil des Gesamtbeihilfevolumens aus. Die ad-hoc-Beihilfen, die hauptsaÈchlich fuÈ r die Rettung
und Umstrukturierung von Unternehmen gewaÈhrt werden, sind von 6% der Gesamtbeihilfen an diese
Sektoren im Jahr 1992 auf 16% im Jahr 1996 gestiegen.

182. Dieses hohe Beihilfeniveau ist eine der staÈndigen Ursachen fuÈ r Wettbewerbsverzerrungen.
Daher ist eine strikte Beihilfepolitik und -kontrolle auch weiterhin von groûer Bedeutung, wenn
Europa seine WettbewerbsfaÈhigkeit auf den WeltmaÈrkten verbessern will. Aus diesem Grund wiesen
die Mitgliedstaaten bereits anlaÈûlich des EuropaÈ ischen Gipfels von Cardiff darauf hin, daû der
Wettbewerb gefoÈ rdert und Verzerrungen wie staatliche Beihilfen abgebaut werden muÈ ssen. Nur so
koÈ nnen die Unterschiede in den Beihilfeausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten weiter verringert
werden, um zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt beizutragen.

183. Ziel der Modernisierungsinitiative ist die Verbesserung der Transparenz und Rechtssicherheit,
die VerstaÈrkung der Kontrolle Ð insbesondere bei hohen ad-hoc-Beihilfen Ð und die Vereinfachung
der UÈ berwachung der weniger bedeutenden FaÈlle. Im Berichtsjahr legte die Kommission das
Hauptgewicht ihrer BemuÈ hungen auf die Vereinfachung und klarere Gestaltung der Verfahrensvor-
schriften und die Konzentration der Mittel auf eine strengere UÈ berwachung der wichtigsten FaÈ lle. Zum
ersten Mal seit Inkrafttreten des EG-Vertrags griff sie auf Artikel 89 zuruÈ ck, dem zufolge der Rat auf
ihren Vorschlag hin geeignete Verordnungen uÈ ber die Kontrolle staatlicher Beihilfen erlassen kann.
Nachdem die Kommission zwei solche Verordnungen vorgeschlagen hatte, erzielte der Rat am 16.
November 1998 Einvernehmen uÈ ber eine Verfahrensverordnung 89 und nahm am 7. Mai 1998 den
Vorschlag fuÈ r eine Verordnung an, mit der die Kommission ermaÈchtigt wird, bestimmte Gruppen
horizontaler Beihilfen von der Notifizierungspflicht freizustellen 90.

88 KOM (1998), 417 endg.
89 Vorschlag fuÈ r eine Verordnung (EG) des Rates uÈ ber Vorschriften fuÈ r die Anwendung von Artikel 93 des EG-

Vertrags, ABl. C 116 vom 16.4.1998.
90 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 uÈ ber die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags

zur GruÈ ndung der EuropaÈ ischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen, ABl. L 142 vom
14.5.1998.
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184. Neben diesen Verordnungen nahm die Kommission am 11. November eine Mitteilung uÈ ber die
Anwendung der Vorschriften uÈ ber staatliche Beihilfen auf Maûnahmen im Bereich der direkten
Unternehmensbesteuerung an 91. DaruÈ ber hinaus fuÈ hrte sie am 22. Juli einen Gemeinschaftsrahmen
fuÈ r Ausbildungsbeihilfen 92 ein. Im Juni 1998 erlieû der Rat eine Verordnung mit neuen Vorschriften
fuÈ r Schiffbaubeihilfen 93. Der neue multisektorale Regionalbeihilferahmen fuÈ r groûe Investitionsvor-
haben gilt fuÈ r drei Jahre ab dem 1. September 94.

2. Gruppenfreistellungen fuÈ r staatliche Beihilfen

185. Am 7. Mai 1998 erlieû der Rat eine Verordnung, mit der die Kommission ermaÈchtigt wird,
durch Verordnungen bestimmte Kategorien horizontaler Beihilfemaûnahmen von der Notifizierungs-
pflicht freizustellen 95. Diese Gruppenfreistellungen koÈ nnen sich auf Beihilfen fuÈ r KMU, FuE,
Umweltschutz, BeschaÈ ftigung und Ausbildung sowie auf Regionalbeihilferegelungen beziehen.
DaruÈ ber hinaus kann die Kommission eine Verordnung uÈ ber die ¹de minimisª-Regel erlassen. Mit
der Vorbereitung von Gruppenfreistellungen hat sie bereits begonnen.

186. Grund fuÈ r die obengenannte Verordnung ist, daû die Kommission sich bei ihren BemuÈ hungen
auf die wichtigeren FaÈlle konzentrieren muû und davon entbunden werden sollte, die groûe Anzahl der
RoutinefaÈ lle zu pruÈ fen, in denen die Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt eine
reine FormalitaÈ t darstellt. Die von der ErmaÈchtigungsverordnung erfaûten Bereiche unterliegen seit
einigen Jahren Leitlinien und Gemeinschaftsrahmen, nach denen sich die Mitgliedstaaten bei der
Gestaltung ihrer Beihilferegelungen richten. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann davon
ausgegangen werden, daû diese horizontalen Beihilferegelungen normalerweise mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar sind. Die Kommission ist jedoch weiterhin berechtigt, die Beihilfemaûnahmen
zu uÈ berwachen und zu pruÈ fen, ob sie mit dem EG-Vertrag im Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten
muÈ ssen daher weiter Beihilfeverzeichnisse fuÈ hren und der Kommission Jahresberichte vorlegen. Eine
nicht ordnungsgemaÈûe Anwendung der Freistellungsvorschriften kann neben den Konsequenzen, die
unrechtmaÈûige Beihilfen im Rahmen der Kommissionsverfahren nach sich ziehen, von den nationalen
Gerichten geahndet werden.

3. Verfahrensverordnung

187. Wichtigste Rechtsetzungsinitiative im Bereich der staatlichen Beihilfen war 1998 die
Kodifizierung der Vorschriften uÈ ber die Beihilfekontrollverfahren der Kommission. Am 18. Februar
1998 nahm die Kommission auf der Grundlage von Artikel 88 EG-Vertrag einen Verordnungsvor-
schlag an 96, mit dem die verschiedenen Elemente des Beihilfekontrollverfahrens kodifiziert und die
Kontrollen in den erforderlichen Punkten verstaÈrkt werden sollen. Der Rat fuÈ r Industriefragen hat am
16. November 1998 politisches Einvernehmen uÈ ber diese Verordnung erzielt. Die foÈ rmliche Annahme
koÈ nnte Anfang 1999 erfolgen, sobald das EuropaÈ ische Parlament seine Stellungnahme abgegeben hat.

91 ABl. C 384 vom 10.12.1998.
92 ABl. C 343 vom 11.11.1998.
93 Noch nicht veroÈ ffentlicht.
94 ABl. C 107 vom 7.4.1998.
95 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 uÈ ber die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags

zur GruÈ ndung der EuropaÈ ischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen, ABl. L 142 vom
14.5.1998.

96 Vorschlag fuÈ r eine Verordnung (EG) des Rates uÈ ber Vorschriften fuÈ r die Anwendung von Artikel 93 des EG-
Vertrags, ABl. C 116 vom 16.4.1998, S. 13).
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Damit unterlaÈge die gemeinschaftliche Beihilfekontrolle erstmals einem einheitlichen und schluÈ ssigen
Basisrechtsakt, in dem saÈmtliche Verfahrensregeln zusammengefaût sind.

188. Diese Verordnung ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen werden die
unterschiedlichen Verfahren kodifiziert, die auf der Entscheidungspraxis der Kommission und der
Rechtsprechung des Gerichtshofs beruhen. So werden die zahlreichen Einzelvorschriften kuÈ nftig
durch einen transparenten und verbindlichen Rechtsakt ersetzt. Diese Zusammenfassung saÈmtlicher
Verfahrensvorschriften in einer Verordnung duÈ rfte sich mittel- und langfristig auf die Beihilfepolitik
auswirken. Neben groÈ ûerer Rechtssicherheit wird die Verordnung den Zugang zu den Vorschriften
erleichtern und eine groÈ ûere UÈ berschaubarkeit des Bereichs gewaÈhrleisten. Dadurch koÈ nnen sich alle
Betroffenen mit den Regeln besser vertraut machen und staÈrker in den gesamten Prozeû einbezogen
werden. Allerdings beschraÈnkt sich die Verordnung nicht auf eine reine Kodifizierung der geltenden
Verfahren, sondern ermoÈ glicht der Kommission daruÈ ber hinaus, die Beihilfekontrolle in einigen
Punkten zu verstaÈrken, und gibt ihr neue Instrumente an die Hand, um sie fuÈ r ihr Vorgehen gegen
rechtswidrige Beihilfen und gegen die miûbraÈuchliche Anwendung von Beihilfen besser auszustatten.

189. So kann die Kommission kuÈ nftig unter bestimmten Voraussetzungen unmittelbar die vorlaÈufige
RuÈ ckzahlung einer unrechtmaÈûigen Beihilfe anordnen, bis sie uÈ ber deren Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt entschieden hat. Aufgrund der Verordnung wird die Kommission auûerdem
grundsaÈtzlich verpflichtet sein, die RuÈ ckforderung unrechtmaÈûiger Beihilfen, die nicht mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar sind, zu verlangen. Der betreffende Mitgliedstaat muû die
RuÈ ckforderung nach den nationalen Verfahren unverzuÈ glich durchfuÈ hren, wobei letztere die sofortige,
tatsaÈchliche Vollstreckung der Kommissionsentscheidung ermoÈ glichen muÈ ssen. DaruÈ ber hinaus muû er
saÈmtliche, auch vorlaÈufige Maûnahmen ergreifen, die zu diesem Zweck notwendig sind.

Als weitere Neuerung wird die MoÈ glichkeit der Kommission eingefuÈ hrt, eine NachpruÈ fung vor Ort
vorzunehmen, wenn sie erhebliche Zweifel hinsichtlich der Einhaltung einer Genehmigungsent-
scheidung hegt. Erforderlichenfalls haben die Mitgliedstaaten die Bediensteten der Kommission bei
der NachpruÈ fung zu unterstuÈ tzen.

Um Rechtssicherheit fuÈ r bereits vor langer Zeit gezahlte rechtswidrige Beihilfen zu gewaÈhrleisten,
sieht die Verordnung fuÈ r die RuÈ ckforderung eine VerjaÈhrungsfrist vor, die zehn Jahre nach der
GewaÈhrung der Beihilfe endet.

190. Ein weiteres Ziel der Verordnung ist die Beschleunigung der Verfahren. Zu diesem Zweck wird
fuÈ r das bisher unbefristete foÈ rmliche PruÈ fverfahren eine Frist von 18 Monaten ab der Verfahrens-
eroÈ ffnung eingefuÈ hrt. Nach Ablauf dieser Frist kann der betreffende Mitgliedstaat die Kommission
auffordern, eine Entscheidung zu erlassen. Dieser Aufforderung hat die Kommission innerhalb von
zwei Monaten nachzukommen. Um die Entscheidungsfristen weiter zu verkuÈ rzen, sieht die
Verordnung auûerdem vor, daû die EroÈ ffnung der Verfahren kuÈ nftig lediglich in der verbindlichen
Sprache bekanntgegeben wird, waÈhrend fuÈ r die anderen Sprachen eine Zusammenfassung beigefuÈ gt
wird. Die abschlieûenden Entscheidungen werden hingegen weiterhin in allen Sprachen im vollen
Wortlaut veroÈ ffentlicht.
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4. Mit staatlichen Beihilfen verbundene Steuerregelungen

191. Die Kommissionsmitteilung uÈ ber die Anwendung der Vorschriften uÈ ber staatliche Beihilfen auf
Maûnahmen im Bereich der direkten Unternehmensbesteuerung 97 steht im Einklang mit der von der
Kommission eingegangenen Verpflichtung, Beihilfen saÈmtlicher Formen streng zu kontrollieren.
Parallel zu dieser Verpflichtung bemuÈ hen sich die Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe
¹Verhaltenskodexª um die Beseitigung des schaÈdlichen Steuerwettbewerbs. Auf der Grundlage der
Mitteilung wird die Kommission saÈmtliche spezifischen Steuerregelungen der Mitgliedstaaten einzeln
pruÈ fen bzw. uÈ berpruÈ fen. Die Mitteilung fuÈ hrt die FaÈ lle auf, in denen steuerliche Maûnahmen unter die
Vorschriften fuÈ r staatliche Beihilfen fallen, und beschreibt die verfahrensrechtlichen Konsequenzen.

192. Von den Beihilfevorschriften erfaût werden der Mitteilung zufolge Steuervorteile, die als
spezifisch anzusehen sind, da sie bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige beguÈ nstigen. Der
Steuervorteil kann in unterschiedlichen Formen gewaÈhrt werden, z.B. als ErmaÈûigung des Steuersatzes,
Steuerabzug, beschleunigte Abschreibung oder Erlaû von Steuerschulden. Nach der Mitteilung ist ein
Steuervorteil als spezifisch anzusehen, wenn er sich aus einer Ermessensentscheidung der Steuer-
behoÈ rden oder einer Ausnahme von den allgemeinen Steuervorschriften ergibt, sofern diese
Ausnahme nicht durch die Natur oder den inneren Aufbau des Systems gerechtfertigt ist.
Steuervorschriften, die beispielsweise einem bestimmten Gebiet, einem bestimmten Wirtschaftszweig
oder einer bestimmten Unternehmensfunktion (z.B. Finanzdienstleistungen) zugute kommen, werden
im Rahmen der Beihilfevorschriften als spezifisch angesehen. Im Fall ¹Irish Corporation Taxª 98 hat
die Kommission bereits deutlich gezeigt, daû sie eine Vorzugsbehandlung des verarbeitenden
Gewerbes gegenuÈ ber dem Dienstleistungssektor nicht laÈnger als allgemeine Maûnahme ansieht. Die
juÈ ngsten Entwicklungen hinsichtlich des Beihilfekonzepts und die engere Auslegung von Artikel 87
EG-Vertrag koÈ nnten zu einer Revision fruÈ herer Kommissionsentscheidungen fuÈ hren. In diesem Fall
wuÈ rde die Kommission zweckdienliche Maûnahmen im Sinne von Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag
vorschlagen.

B Ð Der Begriff der staatlichen Beihilfe

193. Jede staatliche Beihilfe, die alle in Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag genannten Kriterien erfuÈ llt,
ist grundsaÈtzlich mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar. Dies bedeutet im einzelnen, daû eine
Beihilfe unter diese Vorschrift faÈ llt, wenn sie i) dem EmpfaÈnger einen wirtschaftlichen Vorteil
verschafft, ii) vom Staat oder aus staatlichen Mitteln gewaÈhrt wird, iii) selektiv an ¹bestimmte
Unternehmenª oder ¹bestimmte Produktionszweigeª vergeben wird und damit iv) den Wettbewerb
verfaÈ lscht und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeintraÈchtigt. Die Form der Beihilfe (Zuschuû,
ZinsverguÈ nstigung, SteuerermaÈûigung, DarlehensbuÈ rgschaft usw.) ist fuÈ r die Anwendung von Artikel
87 nicht relevant.

194. Wann Maûnahmen als staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 eingestuft werden,
ist von Interesse fuÈ r die nationalen BehoÈ rden, die aufgrund von Artikel 88 Absatz 3 verpflichtet sind,
der Kommission von jeder beabsichtigten EinfuÈ hrung oder Umgestaltung von Beihilfen zu
unterrichten. Von zentraler Bedeutung ist die Begriffsbestimmung auch fuÈ r die LaÈnder, die derzeit
im Hinblick auf ihren Beitritt zur EU uÈ ber die UÈ bernahme des ªgemeinschaftlichen Besitzstands in
ihre Rechtsordnung verhandeln. DaruÈ ber hinaus ist die Definition fuÈ r die nationalen Gerichte
wesentlich, da sie uÈ ber das Vorliegen und die RechtmaÈûigkeit staatlicher Beihilfen zu urteilen haben

97 ABl. C 384 vom 10.12.1998.
98 E 1/98 und 2/98, ABl. C 395 vom 18.12.1998.
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und dem EuropaÈ ischen Gerichtshof gemaÈû Artikel 234 EG-Vertrag Fragen zur Vorabentscheidung
vorlegen koÈ nnen. Schlieûlich ist Klarheit uÈ ber die Auslegung des Beihilfebegriffs fuÈ r die potentiellen
BeihilfeempfaÈnger wichtig, da sie die RechtmaÈûigkeit der Beihilfen, fuÈ r die sie in Betracht kommen,
mit der notwendigen Sorgfalt zu pruÈ fen haben.

Im Berichtsjahr erlieû die Kommission eine Reihe von Entscheidungen, die im Hinblick auf das
Beihilfekonzept von Interesse sind. Diese Entscheidungen werden nachstehend beschrieben.

1. Der einem Unternehmen gewaÈhrte Vorteil

195. Ein wirtschaftlicher Vorteil kann durch vielfaÈ ltige Mittel und UmstaÈnde entstehen. Das Gericht
erster Instanz urteilte in der Rechtssache Ladbroke 99, daû der Beschluû des franzoÈ sischen
Haushaltsministers, dem Unternehmen ¹Pari Mutuel Urbain (PMU) zu gestatten, die Zahlung von
GebuÈ hren auf Pferderennwetten an den Staat zu verschieben, der GewaÈhrung eines finanziellen
Vorteils fuÈ r diese Gesellschaft entspricht und damit ihre Stellung auf dem Wettannahmemarkt sowohl
in Frankreich als auch im Ausland verstaÈrkt.

196. Im Fall ¹Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato¹ befand die Kommission, daû staatlich
kontrollierten Unternehmen aus dem Abschluû von ExklusivvertraÈgen uÈ ber die Erbringung von
Dienstleistungen oder die Lieferung von Produkten an den Staat ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen
kann, wenn das Entgelt fuÈ r die Leistungen uÈ ber dem Marktpreis liegt 100. Diese VertraÈge dienen
moÈ glicherweise allein dem Fortbestand der beguÈ nstigten Unternehmen und versetzen sie in die Lage,
ihre gewerblichen TaÈtigkeiten mit Quersubventionen zu unterstuÈ tzen. Der BeihilfeempfaÈnger ist im
MuÈ nzpraÈgesektor taÈtig, in dem kein innergemeinschaftlicher Handel stattfindet. Er war jedoch bei
zwei Ausschreibungen in DrittlaÈndern erfolgreich, wobei der Verdacht besteht, daû er seine
europaÈ ischen Mitbewerber mit Hilfe von Quersubventionen ausgeschaltet hat.

197. In ihrer Entscheidung uÈ ber Rettungsbeihilfen an ¹Case di Cura Riuniteª 101 gelangte die
Kommission zu dem Schluû, daû die UÈ bernahme einer staatlichen BuÈ rgschaft fuÈ r diese italienische
Gesundheitseinrichtung einen wirtschaftlichen Vorteil darstellte. Da der BeguÈ nstigte aufgrund seiner
schwachen Finanzposition keinen Kredit am Markt aufnehmen konnte, befand die Kommission, daû
das Beihilfeelement der vollen HoÈ he des Kredits entspricht, der dank dieser BuÈ rgschaft bewilligt
wurde. Allerdings ist der Staat Hauptkunde von ¹Case di Curaª und schuldet dieser Einrichtung im
Zusammenhang mit normalen kommerziellen TaÈtigkeiten einen Betrag der mehr als viermal so hoch
ist wie der verbuÈ rgte Kredit. Da dem Staat gegenuÈ ber kein Liquidationsverfahren eingeleitet werden
kann, wie es bei jedem anderen Schuldner unter aÈhnlichen UmstaÈnden moÈ glich ist, war der
BeihilfeempfaÈnger gegenuÈ ber seinen Wettbewerbern, die Dienstleistungen fuÈ r private Kunden
erbringen, erheblich im Nachteil. Die Laufzeit der BuÈ rgschaft endet, wenn der Staat seine Schulden
begleicht. In diesem Fall gewaÈhrt der Staat dem Unternehmen keine ungerechtfertigte UnterstuÈ tzung,
sondern gleicht nur einen Teil der finanziellen Nachteile aus, die er durch die Nichtbegleichung seiner
Schulden selbst verursacht hat.

198. Ein wirtschaftlicher Vorteil kann sich auch aus den Bedingungen ergeben, unter denen
Unternehmen die Nutzung von Infrastrukturen gestattet wird. Firmen, die beispielsweise in einen
Industriepark umziehen und von den dort errichteten Infrastrukturen profitieren, ohne eine GebuÈ hr

99 T-67/94 Ladbroke Racing Ltd./Kommission, Slg. 1998, S. II-1.
100 C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italien, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
101 N 461/97, Italien, ABl. C 149 vom 15.5.1998.
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entrichten zu muÈ ssen, erhalten einen unentgeltlichen Vorteil. In ihrem Beschluû uÈ ber die EroÈ ffnung
des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag wegen eines Beihilfepakets der oÈ sterreichischen
BehoÈ rden zugunsten von Lenzing Lyocell 102 kam die Kommission zu dem Ergebnis, daû bestimmte
Infrastrukturen speziell fuÈ r dieses Unternehmen errichtet wurden, und stellte in Frage, daû ein privater
Betreiber eines Industrieparks eine solche unternehmensspezifische Leistung unentgeltlich erbringen
wuÈ rde.

199. Im Zusammenhang mit der Verschmutzung von Industriestandorten wendet die Kommission
das Verursacherprinzip und gegebenenfalls den Gemeinschaftsrahmen fuÈ r staatliche Umweltschutz-
beihilfen 103 an. Im Fall der staatlichen UnterstuÈ tzung eines Unternehmens, das mit einer Standort-
sanierung beauftragt war, entstand dem GrundstuÈ ckseigentuÈ mer nach Ansicht der Kommission ein
wirtschaftlicher Vorteil, da er die Sanierungskosten nicht selbst tragen muûte. Nach dem nationalen
Recht haftet der GrundstuÈ ckseigentuÈ mer subsidiaÈr, d.h. in zweiter Linie nach dem Verursacher. In
dem betreffenden Fall wurde das verursachende Unternehmen gerade liquidiert und hatte saÈmtliche
TaÈtigkeiten eingestellt. Daher konnte davon ausgegangen werden, daû der Verursacher keinerlei
Nutzen mehr aus der Sanierung ziehen konnte. 104

200. Hinsichtlich der Regelung ¹English Partnershipsª, die die staatliche UnterstuÈ tzung von
GrundstuÈ ckserschlieûungsgesellschaften betrifft, kam die Kommission zu dem Schluû, daû die
Finanzierung der erwarteten Differenz zwischen dem Wert der unerschlossenen GrundstuÈ cke
zuzuÈ glich der Erschlieûungskosten und dem angeblich niedrigeren Wert des Objekts nach Abschluû
der Arbeiten eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt. Nach der
betreffenden Regelung soll die angebotene Finanzierung einen meûbaren Anreiz fuÈ r Investoren bzw.
Erschlieûungsgesellschaften darstellen, Arbeiten auf GrundstuÈ cken durchzufuÈ hren, deren Lage oder
Zustand fuÈ r private Investoren unattraktiv ist. 105

201. Das Kriterium des privaten Investors wurde von der Kommission regelmaÈûig angewandt.
Anhand dieses Instruments beurteilt die Kommission, ob der Staat bei der UnterstuÈ tzung staatlicher
oder teilstaatlicher Unternehmen guÈ nstigere Bedingungen zugrundelegt, als es ein privater Investor
unter marktuÈ blichen Bedingungen tun wuÈ rde. Ist dies der Fall, beinhaltet die Maûnahme des Staats
staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1. Das Gericht erster Instanz erlieû diesbezuÈ glich
zwei Urteile. In der Rechtssache ¹Cityflyer Expressª 106 befand es, daû die Kommission pruÈ fen muû,
welche Bedingungen fuÈ r einen privaten Investor annehmbar gewesen waÈren, wenn sie festgestellt hat,
daû dieser anders gehandelt haÈtte als der Staat. Nach dem Urteil in der Rechtssache ¹BP
Chemicalsª 107 ist selbst in einem Fall, in dem der Staat bereits zweimal Eigenkapital zugefuÈ hrt und
damit zweimal staatliche Beihilfen fuÈ r ein Unternehmen gewaÈhrt hat, nicht auszuschlieûen, daû eine
dritte Kapitalbeteiligung als getrennte Investition betrachtet und nach dem obengenannten Kriterium
gepruÈ ft werden kann. In dem genannten Fall forderte das Gericht die Kommission auf, zu beurteilen,
ob ein privater Investor angesichts der Tatsache, daû die ersten beiden KapitalzufuÈ hrungen nicht
rentabel gewesen waren, eine dritte KapitalzufuÈ hrung vorgenommen haÈtte.

102 C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, OÈ sterreich, ABl. C 9 vom 13.01.1999.
103 ABl. C 72 vom 13.03.1994.
104 C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, OÈ sterreich, ABl. C 201 vom 27.06.1998.
105 E 2/97 English Partnerships, Vereinigtes KoÈ nigreich.
106 Rechtssache T-16/96 Cityflyer Express LtD/Kommission, Slg. 1998, II-757.
107 Rechtssache T-11/95 BP Chemicals Ltd/Kommission, noch nicht veroÈ ffentlicht.
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202. Im Fall ¹Ponsalª 108 gelangte die Kommission zu dem Schluû, daû ein Schuldenerlaû durch den
Staat anlaÈûlich der Liquidation eines Unternehmens keine staatlichen Beihilfen beinhaltete, nachdem
die BehoÈ rden alternative Berechnungen vorgelegt hatten, die belegten, daû die anderen im nationalen
Recht vorgesehenen Liquidationsverfahren zu hoÈ heren Verlusten gefuÈ hrt haÈtten. Die BehoÈ rden
wiesen auûerdem nach, daû sie die nationalen Konkursvorschriften streng befolgt hatten.

203. Bei der Beurteilung des Verkaufspreises eines staatlichen Stahlunternehmens 109 befand die
Kommission nach eingehender PruÈ fung der beiden von unabhaÈngigen WirtschaftspruÈ fern angewand-
ten Methoden, naÈmlich einer VermoÈ gensbewertung und einer Bewertung des kuÈ nftigen Cash-flows,
daû das Kriterium des privaten Investors erfuÈ llt war. Das Preisniveau wurde in bezug auf ein
pessimistisches und ein optimistisches Szenario bewertet. Da der tatsaÈchlich gezahlte Preis dazwischen
lag, wurde er als marktuÈ blicher Preis angesehen. Die Tatsache, daû nach der BoÈ rseneinfuÈ hrung des
Unternehmens eine Wertsteigerung erzielt wurde, deutet nachtraÈglich auf die Richtigkeit der
obengenannten Analyse hin, stellt jedoch an sich keinen ausreichenden Nachweis dafuÈ r dar, daû das
Kriterium des privaten Investors erfuÈ llt ist und das Vorliegen von Beihilfen ausgeschlossen werden
kann.

204. Im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag gegenuÈ ber Vorzugstarifen,
die das staatliche ElektrizitaÈ tsunternehmen EDF bestimmten Zweigen der Papierindustrie gewaÈhrt 110,
pruÈ fte die Kommission unter anderem, ob die Vorgehensweise von EDF geschaÈftlich sinnvoll war. Sie
aÈuûerte Zweifel, daû dieses diskriminierende Verhalten aus wirtschaftlichen GruÈ nden, naÈmlich
Behauptung gegen die Wettbewerber zur Wahrung der eigenen Kundschaft bei gleichzeitiger Deckung
der variablen und zumindest eines Teils der fixen Kosten, gerechtfertigt war.

205. In einem Fall, in dem Unternehmen mit der Erbringung von Diensten von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse beauftragt sind (Errichtung eines Erdgasnetzes und Gasversorgung in
DaÈnemark) 111, gelangte die Kommission zu dem Schluû, daû eine Reihe von Steuererleichterungen
staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 darstellten. Die SteuerermaÈûigungen kamen
Unternehmen zugute, die ohne oÈ ffentliche Ausschreibung ausgewaÈhlt wurden, und sollten die Kosten
ihrer Erstinvestitionen in die Errichtung und Erweiterung des Erdgasnetzes ausgleichen. Die
Kommission beschloû jedoch, diese Beihilfen auf der Grundlage von Artikel 86 Absatz 2 EGV zu
genehmigen, da nachgewiesen wurde, daû die Anwendung der Wettbewerbsregeln die ErfuÈ llung der
besonderen Aufgaben verhindert haÈtte, die diesen Unternehmen uÈ bertragen wurden. Mit der
Anwendung von Artikel 90 Absatz 2 wuÈ rdigte die Kommission, daû der Handelsverkehr nicht in einer
dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Weise beeintraÈchtigt wird, zumal die Maûnahmen nach
dem Jahr 2000 im Rahmen der Umsetzung der EG-Richtlinie uÈ ber die Liberalisierung des
Gasbinnenmarkts 112 erneut notifiziert werden.

108 C 32/97 Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Commerical Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), noch nicht
im ABl. veroÈ ffentlicht.

109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð Erwerb des Unternehmens durch die oÈ ffentliche Hand, noch nicht im ABl.
veroÈ ffentlicht.

110 C 39/98 (ex NN 53/98) Beihilfen des EDF an bestimmte Unternehmen der Papierindustrie, noch nicht
veroÈ ffentlicht.

111 N 449a/97 und NN 50/98, Maûnahmen zugunsten des Erdgassektors in DaÈnemark, noch nicht im ABl.
veroÈ ffentlicht.

112 Richtlinie 98/30/EG des EuropaÈ ischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998, ABl. L 245 vom 4.9.1998.
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2. Herkunft der Mittel

206. Im Zusammenhang mit der GewaÈhrung von Vorteilen durch die Gesetzgebung pruÈ fte der
EuropaÈ ische Gerichtshof einen Fall, in dem ein Unternehmen von der allgemeinen Anwendung der
Vorschriften uÈ ber befristete ArbeitsvertraÈge befreit wurde. Der Gerichtshof gelangte zu dem Ergebnis,
daû diese Befreiung keiner direkten oder indirekten UÈ bertragung staatlicher Mittel an das
Unternehmen gleichkam. 113

3. SpezifizitaÈ t von Maûnahmen

207. Besonders bei steuer- oder sozialpolitischen Maûnahmen besteht ein wesentlicher Unterschied
zwischen FaÈ llen, in denen die BeguÈ nstigten bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige im Sinne
von Artikel 87 Absatz 1 sind, und FaÈ llen, in denen die Maûnahmen sektoruÈ bergreifende Auswirkungen
haben und auf die FoÈ rderung der Wirtschaft insgesamt abzielen. Im letzteren Fall handelt es sich nicht
um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1, sondern um allgemeine Maûnahmen.

208. In seinem Urteil ¹Ladbrokeª 114 hatte das Gericht erster Instanz Gelegenheit, naÈher auf das
SpezifizitaÈ tskriterium einzugehen. Die Tatsache, daû eine an einen Wirtschaftsakteur vergebene
Beihilfe indirekt anderen Unternehmen zugute kommen kann, deren TaÈtigkeit von dem BeguÈ nstigten
abhaÈngig ist, reicht zwar nicht aus, um auf das Vorliegen einer allgemeinen, nicht von Artikel 87
Absatz 1 erfaûten Maûnahme zu schlieûen, kann aber moÈ glicherweise eine Ausnahme nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c (Beihilfen zur FoÈ rderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige)
rechtfertigen. Das Unternehmen ªPari Mutuel Urbain (PMU) ist ausschlieûlich in der Organisation
einer bestimmten Art von Pferdewetten in Frankreich taÈtig und unterliegt einer spezifischen
franzoÈ sischen Steuerregelung fuÈ r den Bereich Pferderennen. Das Gericht erster Instanz stimmte mit
der Kommission darin uÈ berein, daû die im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stehenden Sonder-
regelungen nicht als Ausnahme von den allgemeinen Steuervorschriften zu betrachten sind, sondern
im Rahmen des fuÈ r Pferderennen geltenden Steuersystems gepruÈ ft werden sollten. DaruÈ ber hinaus
befand das Gericht erster Instanz, daû es fuÈ r die Anwendung von Artikel 87 Absatz 1 nicht relevant ist,
ob es sich um staÈndige oder zeitlich befristete Maûnahmen handelt. Auch die Tatsache, daû mit den
Maûnahmen keine Ad-hoc-TaÈtigkeit unterstuÈ tzt wird, ist nach der staÈndigen Rechtsprechung
irrelevant, da nicht die GruÈ nde oder Zielsetzungen einer Maûnahme, sondern allein ihre Aus-
wirkungen fuÈ r die Einstufung als staatliche Beihilfe ausschlaggebend sind.

209. Zahlungen, die entlassene BeschaÈftigte eines zahlungsunfaÈhigen Unternehmens nach Beendi-
gung ihrer ArbeitsvertraÈge erhalten, um eine bessere finanzielle Abdeckung waÈhrend der Arbeits-
losigkeit zu gewaÈhrleisten, stellen uÈ ber die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus einen zusaÈtzlichen
Schutz dieser ehemaligen BeschaÈftigten dar. Die Kommission befand 115, daû diese Maûnahme keiner
staatlichen Beihilfe fuÈ r das zahlungsunfaÈhige Unternehmen entspricht, sondern einer auûerordentli-
chen UnterstuÈ tzung mit positiven Auswirkungen auf die soziale Situation der BeschaÈftigten.

210. Im Juli uÈ berpruÈ fte die Kommission erneut die im irischen KoÈ rperschaftsteuersystem
vorgesehene Vorzugsbehandlung des verarbeitenden Gewerbes gegenuÈ ber Dienstleistungsunter-
nehmen. Im Jahr 1980, als der Dienstleistungsverkehr noch sehr viel weniger liberalisiert war als in

113 Rechtssachen C-52/97, C-53/97, C-54/97, Viscido et al./ Ente Poste Italiane, Slg. 1998, I-2629.
114 Rechtssache T-67/94, s.o.
115 C 44/97 (ex NN 78/97), Beihilfen zugunsten von MAGEFESA und ihre Nachfolger, Spanien, noch nicht im ABl.

veroÈ ffentlicht.
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den spaÈten neunziger Jahren hatte die Kommission die Auffassung vertreten, daû diese Behandlung
des verarbeitenden Gewerbes Ð damals praktisch der einzige wettbewerbsoffene Sektor Ð eine
allgemeine Maûnahme darstellte. In ihrer Entscheidung vom 22. Juli 1998 116, in der sie zweckdienliche
Maûnahmen im Sinne von Artikel 88 Absatz 1 EGV vorschlug, befand die Kommission, daû diese
Vorzugsbehandlung nicht nur eine staatliche Beihilfe, sondern sogar eine Betriebsbeihilfe darstellt, die
nicht laÈnger genehmigt werden kann, nachdem Irland seinen Status als FoÈ rdergebiet nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe a verloren hat. Daher ist die Beihilfe zu beseitigen, indem fuÈ r das verarbeitende
Gewerbe und den Dienstleistungssektor ein einheitlicher Steuersatz eingefuÈ hrt wird.

4. Wettbewerbsverzerrungen und Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel

211. Wie das Gericht erster Instanz in der Rechtssache ¹FlaÈmische Region gegen Kommission¹ 117

urteilte, liegt eine Wettbewerbsverzerrung oder die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung selbst dann
vor, wenn der Staat nur einen geringen Vorteil fuÈ r ein Unternehmen gewaÈhrt, das in einem
wettbewerbsintensiven Sektor taÈtig ist. Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten gelten
bereits als gegeben, wenn der BeihilfeempfaÈnger auch nur teilweise in einem Bereich taÈ tig ist, in dem
ein erheblicher Handel zwischen Mitgliedstaaten stattfindet.

212. Hinsichtlich einer VerlaÈngerung der Regelung ¹Non-fossil fuel obligation (Verpflichtung zur
Nutzung nichtfossiler Brennstoffe), nach der ElektrizitaÈ tswerke, die erneuerbare EnergietraÈger
verwenden, SteuerermaÈûigungen erhalten 118, gelangte die Kommission zu dem Ergebnis, daû der
Stromhandel zwischen Mitgliedstaaten beeintraÈchtigt werden koÈ nnte, wie etwa der uÈ ber den
AÈ rmelkanaltunnel stattfindende Handel zwischen dem Vereinigten KoÈ nigreich und Frankreich.

213. Beihilfen an Unternehmen fuÈ r Auslandsdirektinvestitionen koÈ nnen den Handel zwischen
Mitgliedstaaten beeintraÈchtigen, da moÈ glicherweise Wettbewerber des BeihilfeempfaÈngers versuchen,
ihren Marktanteil in dem betreffenden Drittland ohne Beihilfen zu erhoÈ hen. Diese Auffassung wurde
durch die ablehnende abschlieûende Entscheidung bestaÈtigt, die die Kommission erlieû, nachdem ihr
erstmals eine Beihilfe fuÈ r eine Auslandsdirektinvestition eines Groûunternehmens 119 notifiziert
worden war. Sie hatte gepruÈ ft, ob die Ausnahmebestimmung des Artikels 87 Absatz 3 Buchstabe c
anwendbar war. Beihilfen fuÈ r Auslandsdirektinvestitionen von KMU hingegen werden von der
Kommission generell genehmigt, wenn sie gemaÈû dem Gemeinschaftsrahmen fuÈ r KMU gewaÈhrt
werden.

116 Sachen E 1/98 und E 2/98, ABl. C 395 vom 18.12.98.
117 T-214/95, Slg. 1998, II-717.
118 N 153/98, Non-Fossil Fuel Obligation for Renewables (NFFO), UK, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
119 C 77/98 (ex. 99/97) Direktinvestition in China durch die Lift-GmbH, OÈ sterreich, noch nicht im ABl.

veroÈ ffentlicht, siehe Kapitel C 3.
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C Ð Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt

1. Horizontale Beihilfen

1.1. Forschung und Entwicklung

214. Bei der Anwendung des 1996 eingefuÈ hrten Gemeinschaftsrahmens fuÈ r staatliche Forschungs-
und Entwicklungsbeihilfen 120 vergewissert sich die Kommission vor allem davon, daû die ihr
notifizierten Beihilfen tatsaÈchlich fuÈ r Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bestimmt sind und einen
Anreiz fuÈ r die Verwirklichung solcher Vorhaben bieten. Im Berichtsjahr eroÈ ffnete die Kommission
gegenuÈ ber mehreren Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag, da mindestens eines dieser Kriterien nicht mit Sicherheit erfuÈ llt war. Es handelte sich um
Vorhaben in den Bereichen Elektronik (Sican 121), Papierherstellung (KNP Leykam 122), Verpak-
kungen (BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH 123) und Drucker (OceÂ N.V. 124).

215. Im Fall Sican stellte die Kommission infolge von Beschwerden fest, daû eine von den deutschen
BehoÈ rden nicht notifizierte Beihilfe von uÈ ber 100 Millionen ECU ausgezahlt worden war. Die
Kommission konnte auûerdem anhand der von den BehoÈ rden uÈ bermittelten Angaben nicht ermitteln,
ob die Beihilfe mit dem Gemeinschaftsrahmen fuÈ r FuE-Beihilfen vereinbar war. Im Fall OceÂ eroÈ ffnete
die Kommission das foÈ rmliche PruÈ fverfahren, da sie bezweifelte, daû es sich bei den Arbeiten um
Forschungs- und EntwicklungstaÈ tigkeiten handelte. Die der Kommission vorliegenden Informationen
lieûen eher darauf schlieûen, daû die von den niederlaÈndischen BehoÈ rden notifizierte Beihilfe fuÈ r sehr
marktnahe TaÈtigkeiten bestimmt war, die folglich nicht als ¹Forschung und Entwicklung¹ im Sinne des
Gemeinschaftsrahmens eingestuft werden konnten. Die oÈ sterreichischen BehoÈ rden verzichteten auf
ihr Vorhaben KNP Leykam. Ebenso zogen die deutschen BehoÈ rden ihre Notifizierung im Fall Biotec
zuruÈ ck. Nachdem naÈmlich festgestellt worden war, daû ein Teil des Projekts unter eine zuvor von der
Kommission genehmigte Regelung fiel, verzichteten sie auf den restlichen Teil der Beihilfe.

216. In zahlreichen weiteren FaÈ llen konnte die Kommission feststellen, daû die notifizierten
Beihilfen die Kriterien des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r FuE-Beihilfen erfuÈ llten (vor allem, da es sich
tatsaÈchlich um FuE-TaÈtigkeiten handelte und ein Anreizeffekt der Beihilfen gegeben war) und folglich
mit dem EG-Vertrag vereinbar waren. Hier ist beispielsweise der Beihilfefall ¹Commendª zu nennen,
der von den franzoÈ sischen 125 und niederlaÈndischen 126 BehoÈ rden gemeinsam notifiziert wurde. Bei
diesem EUREKA-Projekt arbeiten deutsche, oÈ sterreichische, belgische, franzoÈ sische und nieder-
laÈndische Industrieunternehmen zusammen, um Kenntnisse zu erwerben, die der Entwicklung
marktfaÈhiger Produkte weit vorgelagert sind. Das Vorhaben entspricht damit der ¹industriellen
Forschungª im Sinne des Gemeinschaftsrahmens. Die von der franzoÈ sischen und der niederlaÈndischen
Regierung gewaÈhrten Beihilfen sollen die Einleitung einer gemeinschaftsweiten Zusammenarbeit in
einem anspruchsvollen technischen Bereich ermoÈ glichen. DaruÈ ber hinaus wird das Vorhaben zu einer
weiten Verbreitung der Forschungsergebnisse fuÈ hren. Nach Ansicht der Kommission bieten die
geplanten Beihilfen den beguÈ nstigten Unternehmen daher einen Anreiz zur VerstaÈrkung ihrer FuE-

120 ABl. C 45 vom 17.2.1996.
121 C20/98 (ex-NN 166/97, NN 169/97 und NN 170/97), ABl. C 307 vom 7.10.1998.
122 C23/98 (ex-N 895/96), ABl. C 296 vom 24.9.1998.
123 C8/98 (ex-N237/97 et NN151/97), ABl. C 219 vom 15.7.1998.
124 C 18/98 (ex N 939/96), ABl. C 270 vom 29.08.1998.
125 N 664/97, ABl. C 192 vom 19.06.1998
126 N 506/97, ABl. C 192 vom 19.06.1998
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BemuÈ hungen und zur gemeinsamen DurchfuÈ hrung von Arbeiten mit hoÈ herem Anspruch und Risiko,
als es sonst der Fall gewesen waÈre.

1.2. Ausbildung und BeschaÈftigung

217. Eine der groÈ ûten Herausforderungen fuÈ r die Gemeinschaft besteht darin, Wege zur
Verbesserung der BeschaÈftigungssituation zu finden. Die FoÈ rderung eines hohen BeschaÈftigungs-
niveaus ist zu einem gemeinsamen Anliegen der Mitgliedstaaten geworden. Der EG-Vertrag fordert
die Mitgliedstaaten dazu auf, eine gemeinsame Strategie fuÈ r die BeschaÈftigung und fuÈ r die FoÈ rderung
der Qualifizierung, Ausbildung und FlexibilitaÈ t der Arbeitnehmer sowie fuÈ r die Anpassung des
Arbeitsmarktes an den wirtschaftlichen Wandel zu entwickeln. Die wichtige Rolle der Ausbildung
sowohl bei der StaÈrkung der WettbewerbsfaÈhigkeit der EuropaÈischen Union als auch bei der Schaffung
und Aufrechterhaltung von ArbeitsplaÈ tzen hat die Mitgliedstaaten veranlaût, Investitionen in die
Ausbildung zu foÈ rdern. Die Kommission hat in diesem Bereich mehrere Initiativen eingeleitet und sich
darum bemuÈ ht, die Ausbildungsdimension und ihre befuÈ rwortende Haltung in dieser Frage in die
uÈ brigen Bereiche der Gemeinschaftspolitik einschlieûlich der Wettbewerbspolitik einzubeziehen.

218. Die Kommission hat am 22. Juli 1998 einen Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Ausbildungsbeihilfen
angenommen 127. Darin wird zunaÈchst dargestellt, unter welchen UmstaÈnden staatliche Zuwendungen,
die Unternehmen fuÈ r die Ausbildung ihrer BeschaÈftigten erhalten, unter die Wettbewerbsregeln fuÈ r
staatliche Beihilfen fallen. Nur ein aÈuûerst begrenzter Teil dieser Maûnahmen wird von dem
Gemeinschaftsrahmen erfaût. Die meisten staatlichen Vorkehrungen in diesem Bereich stellen keine
Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1, sondern allgemeine Maûnahmen dar. Dies ist
beispielsweise der Fall bei Zuwendungen, die unabhaÈngig vom Unternehmen direkt fuÈ r den
Arbeitnehmer bestimmt sind oder allen Unternehmen unterschiedslos zur VerfuÈ gung stehen, wie
etwa steuerliche Anreize. Derartige Maûnahmen werfen keine Wettbewerbsprobleme auf, sondern
werden im Gegenteil von der Kommission unterstuÈ tzt.

219. Wenn eine staatliche Beihilfe hingegen nur bestimmte Unternehmen beguÈ nstigt, indem sie die
von ihnen zu tragenden Kosten der Ausbildung ihrer BeschaÈftigten reduziert, verschafft sie den
Unternehmen einen Vorteil gegenuÈ ber ihren Wettbewerbern und kann damit den Wettbewerb
verfaÈ lschen. In dem Gemeinschaftsrahmen werden die Kriterien festgelegt, die die Kommission bei der
Untersuchung der Vereinbarkeit dieser Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt zugrunde legt.
Dadurch sollen Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden, die angesichts der im Bereich der
Ausbildung verfolgten Ziele nicht gerechtfertigt waÈren.

220. Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit nimmt die Kommission eine besonders wohlwollende
Haltung gegenuÈ ber Beihilfen ein, die fuÈ r die Arbeitnehmer von echtem Nutzen sind und ihre
¹BeschaÈftigungsfaÈhigkeitª erhoÈ hen. Eine Ausbildung, die den Arbeitnehmern FaÈhigkeiten vermittelt,
die sich weitgehend auf andere Unternehmen uÈ bertragen lassen, verbessert effektiv ihre Be-
schaÈftigungsfaÈhigkeit. In diesem Fall koÈ nnen daher hoÈ here Beihilfen genehmigt werden als fuÈ r eine
unternehmensspezifische Ausbildung, deren Vorteile fuÈ r die Arbeitnehmer geringer sind.

DaruÈ ber hinaus kann nach Ansicht der Kommission das niedrigere Niveau der Ausbildungsausgaben
in kleinen und mittleren Unternehmen und in den strukturschwaÈchsten Gebieten ebenso wie die
schwierige Situation bestimmter Kategorien von Arbeitnehmern hoÈ here Beihilfen rechtfertigen.

127 ABl. C 343 vom 11.11.1998.
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Diese GrundsaÈtze werden mit Hilfe einer Reihe von HoÈ chstgrenzen in die Praxis umgesetzt, bis zu
denen Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden koÈ nnen. Die
Schwellenwerte reichen von 25% der Ausgaben groûer Unternehmen fuÈ r spezifische Ausbildungs-
programme bis hin zu 90% der Ausgaben der in Gebieten nach Artikel 87.3.a ansaÈssigen KMU fuÈ r
allgemeine Ausbildungsprogramme, die sich an Arbeitnehmer benachteiligter Kategorien richten.

1.3. Umweltschutz

221. Im Berichtsjahr bot sich der Kommission mehrfach die Gelegenheit, staÈrker zu praÈzisieren, wie
sie den Gemeinschaftsrahmen fuÈ r staatliche Umweltschutzbeihilfen auslegt 128. Bei einer dieser
Gelegenheiten hob sie hervor, daû umweltbezogene UÈ berlegungen Beihilfen, die die zulaÈssige
RegionalbeihilfehoÈ chstgrenze uÈ berschreiten, nicht rechtfertigen, wenn der BeguÈ nstigte lediglich seine
Anlagen an die gesetzlichen Anforderungen anpaût. Dies gilt auch, wenn diese Anforderungen
besonders streng sind, weil die Anlagen sich in einem Naturschutzgebiet befinden 129.

222. Die Kommission genehmigte fuÈ r befristete ZeitraÈume von bis zu fuÈ nf Jahren Betriebsbeihilfen
fuÈ r die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 130. In mehreren niederlaÈndischen FaÈllen, die Umwelt-
steuern fuÈ r die Abfallbehandlung betrafen 131, wandte die Kommission ebenfalls den Grundsatz an,
Betriebsbeihilfen fuÈ r Umweltschutzzwecke unter bestimmten Bedingungen zu akzeptieren.

1.4. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen

223. Beihilfen fuÈ r die Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten machen
einen groûen Anteil der ¹ad hocª an einzelne EmpfaÈnger vergebenen Beihilfen aus. Der im Juli
veroÈ ffentlichte sechste Bericht uÈ ber staatliche Beihilfen im Zeitraum 1994-96 132 zeigte, daû das im
fuÈ nften Bericht beobachtete groûe Volumen der ad-hoc-Beihilfen in den Sektoren verarbeitendes
Gewerbe, Finanzdienstleistungen und Luftverkehr unveraÈndert geblieben war. Die Kommission ist
angesichts dieser Tendenz besorgt, da durch die Aufrechterhaltung von Unternehmen, die normaler-
weise vom Markt verdraÈngt wuÈ rden, besonders starke Wettbewerbsverzerrungen hervorgerufen
werden.

224. Die Kommission setzte ihre Arbeiten an der Straffung der Leitlinien fuÈ r Rettungs- und
Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten fort. Da dieser Vorgang
noch nicht abgeschlossen ist, verlaÈngerte sie die Geltungsdauer der bestehenden Leitlinien 133 bis MaÈrz
1999 134. Mit der Anwendung der Leitlinien hat die Kommission in vielen FaÈ llen deutlich gemacht, daû
Umstrukturierungsbeihilfen nicht als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden
koÈ nnen, wenn kein tragfaÈhiger Umstrukturierungsplan vorliegt.

128 ABl. C 72 vom 10.3.1994
129 Sache C 41/96, Niederlande, Beihilfe fuÈ r die Errichtung einer Hydrogenperoxid-Fabrik, ABl. L 171 vom

17.05.1998
130 Sachen N 752/97, Green Electricity, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht, und N 153/98, Non-fossil fuel obligation

for renewables, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
131 Sachen N 513, 755, 754/97, ABl. C 156 vom 21.05.1998, und N 813/97, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
132 KOM (1998) 417 endg.
133 ABl. C 368 vom 23.12.1994, S. 12.
134 Bekanntmachung der VerlaÈngerung ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 31.
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2. Regionalbeihilfen

225. Wie die Kommission im Dezember 1997 anlaÈûlich der Festlegung der FoÈ rdergebietsbe-
voÈ lkerungshoÈ chstgrenze auf 42,7% der UnionsbevoÈ lkerung fuÈ r den Zeitraum 2000-2006 beschlossen
hatte, aktualisierte sie im Dezember 1998 die nationalen FoÈ rdergebietsbevoÈ lkerungshoÈ chstgrenzen
anhand der neuesten Zahlen (1994-1996 fuÈ r das Pro-Kopf-BIP und 1995-1997 fuÈ r die Arbeitslosigkeit).
Sie teilte jedem Mitgliedstaat die fuÈ r ihn geltende HoÈ chstgrenze fest. Damit verfuÈ gen die
Mitgliedstaaten nun uÈ ber saÈmtliche Angaben, die sie fuÈ r die Notifizierung ihrer FoÈ rdergebietskarten
fuÈ r den Zeitraum 2000 bis 2006 benoÈ tigen. Sie sind aufgefordert, die Notifzierungen bis 31. MaÈrz 1999
vorzulegen, damit die Genehmigung rechtzeitig erteilt werden kann, da sonst nach dem 31. Dezember
1999 keine Regionalbeihilfen mehr gewaÈhrt werden koÈ nnen.

226. Nachdem die Kommission im Dezember 1997 neue Leitlinien fuÈ r Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung angenommen hatte, pruÈ ft sie nach diesen Vorschriften saÈmtliche seither notifizierten
Regelungen, mit Ausnahme neuer BeihilfeintensitaÈ ten, die ab dem 1. Januar 2000 gelten. Um eine
Gleichbehandlung zu gewaÈhrleisten, hat sie den Mitgliedstaaten im Februar 1998 auûerdem
zweckdienliche Maûnahmen im Sinne von Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag vorgeschlagen, um
folgendes zu erreichen: Erstens sollen die derzeitigen FoÈ rdergebietskarten am 31. Dezember 1999
auûer Kraft treten, damit ihre Geltungsdauer vereinheitlicht und an die Geltungsdauer der
Strukturfonds angepaût werden kann, und zweitens sollen saÈmtliche Regelungen, deren Laufzeit
uÈ ber den 31. Dezember 1999 hinausgeht, so geaÈndert werden, daû sie ab dem 1. Januar 2000 mit den
neuen Regeln in Einklang stehen. Diesen zweckdienlichen Maûnahmen haben alle Mitgliedstaaten
zugestimmt. Mit Hilfe ihrer Mitarbeit wird die Kommission die Umsetzung der vorgeschlagenen
Maûnahmen uÈ berwachen.

227. Im Berichtsjahr erlieû die Kommission die letzten beiden Entscheidungen uÈ ber nationale
FoÈ rdergebietskarten, die nach den fruÈ heren Leitlinien fuÈ r Regionalbeihilfen erstellt wurden 135. Bei
den betroffenen Mitgliedstaaten handelt es sich um Schweden 136 und OÈ sterreich 137. Die Geltungs-
dauer der Karten laÈuft am 31. Dezember 1999 ab. Auûerdem genehmigte die Kommission die neue
griechische Regionalbeihilferegelung, die die GewaÈhrung staatlicher Regionalbeihilfen im gesamten
Landesgebiet betrifft 138.

3. Beihilfen fuÈ r Auslandsdirektinvestitionen

228. Maûnahmen des Staates zur UnterstuÈ tzung von Auslandsdirektinvestitionen stellen staatliche
Beihilfen dar. Sie koÈ nnen jedoch mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sein, wenn sie neben ihrer
Wirkung auf die WettbewerbsfaÈhigkeit der Gemeinschaftsindustrie noch anderen Gemeinschaftszielen
foÈ rderlich sind, wie der Entwicklung der KMU. Bei der PruÈ fung von Beihilfen fuÈ r Auslands-
direktinvestitionen von KMU wandte die Kommission daher weiterhin den Gemeinschaftsrahmen fuÈ r
Beihilfen an KMU an.

229. Beihilfen an Groûunternehmen werden hingegen von Fall zu Fall gepruÈ ft. In der Sache Lift-
GmbH 139 erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung uÈ ber Beihilfen fuÈ r eine Investition in

135 ABl. C 212 vom 12.08.88.
136 N 65/97, ABl. C 89 vom 25.03.98.
137 N 482/98, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
138 NN 59A/98, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
139 C 77/98 (ex 99/97) Direktinvestition in China durch die LiftGmbH, OÈ sterreich, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
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China. Sie kam zu dem Schluû, daû die Beihilfe moÈ glicherweise die Wettbewerbsstellung europaÈ ischer
Konkurrenten auf dem betreffenden Markt beeintraÈchtigen wuÈ rde. Wie bei der VerfahrenseroÈ ffnung
angekuÈ ndigt, pruÈ fte die Kommission neben anderen Kriterien die Notwendigkeit der Beihilfe und
ihrer IntensitaÈ t vor dem Hintergrund der internationalen WettbewerbsfaÈhigkeit der europaÈ ischen
Industrie und der Risiken von Investitionsvorhaben in DrittlaÈndern. Der betreffende Mitgliedstaat
konnte nicht glaubhaft machen, daû fuÈ r einen Global Player mit einem Umsatz von 180,5 Millionen
ECU eine Beihilfe von 0,13 Millionen ECU die notwendige Voraussetzung fuÈ r die Errichtung einer
Fabrik in China war, wo das Unternehmen bereits RaÈumlichkeiten angemietet hatte.

Mit dieser Entscheidung will die Kommission ihrer kuÈ nftigen Beihilfepolitik im Bereich der
Auslandsdirektinvestitionen keinesfalls vorgreifen. Sie schlieût nicht aus, daû Auslandsdirektinve-
stitionen von Groûunternehmen fuÈ r staatliche Beihilfen in Betracht kommen koÈ nnen, wenn das
betreffenden Vorhaben keine Wettbewerbsverzerrungen im EWR verursacht. DaruÈ ber hinaus sollten
etwaige Ausfuhrsubventionselemente sorgfaÈ ltig vor dem Hintergrund der internationalen Verpflich-
tungen der Gemeinschaft, insbesondere des im WTO-Abkommen uÈ ber Subventionen und Ausgleichs-
maûnahmen festgelegten Verbots von Ausfuhrsubventionen, gepruÈ ft werden.

4. Sektorbezogene Beihilfen

4.1. Beihilfen in Sektoren, die bestimmten Vorschriften unterliegen

4.1.1. Schiffbau

230. Da die Vereinigten Staaten das OECD-UÈ bereinkommen uÈ ber den Schiffbau immer noch nicht
ratifiziert haben, konnte die Kommission ihrer Verpflichtung, Betriebsbeihilfen fuÈ r den Schiffbau
abzuschaffen, nicht nachkommen. Daher erlieû der Rat im Juni eine Verordnung mit neuen
Vorschriften fuÈ r Schiffbaubeihilfen 140, die die Siebente Richtlinie des Rates uÈ ber Beihilfen fuÈ r den
Schiffbau abloÈ st. Die Verordnung, die am 1. Januar 1999 in Kraft tritt und bis 31. Dezember 2003 gilt,
wird zu einer Verlagerung von Betriebsbeihilfen (die Ende 2000 abgeschafft werden) auf andere
Formen der UnterstuÈ tzung wie Schlieûungsbeihilfen, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, Um-
strukturierungsbeihilfen, regionale Investitionsbeihilfen zur Verbesserung der ProduktivitaÈ t bestehen-
der Anlagen und Investitionsbeihilfen fuÈ r Innovationen fuÈ hren. Die derzeitige HoÈ chstgrenze von 9%
fuÈ r Betriebsbeihilfen (4,5% fuÈ r kleinere Schiffe und Schiffsumbauten) gilt weiter bis zu deren
Abschaffung am 31. Dezember 2000. Nach der Verordnung hat die Kommission die Marktlage
regelmaÈûig zu pruÈ fen.

231. Am 21. Januar und 29. Juli legte die Kommission dem Rat die ersten beiden Lageberichte uÈ ber
die Umstrukturierung der staatseigenen Werften in Spanien und der MTW-Schiffswerft und der
Volkswerft Stralsund in Deutschland vor 141. Die Berichte enthalten Informationen uÈ ber die
Fortschritte bei der Umsetzung der UmstrukturierungsplaÈne und uÈ ber die Einhaltung der
Bedingungen, mit denen die Kommission die Genehmigung der betreffenden Beihilfen verknuÈ pft
hatte, naÈmlich KapazitaÈ tskuÈ rzungen und ProduktionsbeschraÈnkungen.

140 Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung der Beihilfen fuÈ r den Schiffbau, ABl.
L 202 vom 18.7.1998.

141 SEK (1998) 71 endg. und SEK(1998) 1313 endg.
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Im Zusammenhang mit KapazitaÈtsbeschraÈnkungen sah sich die Kommission veranlaût, das Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten, um die UÈ berschreitung der fuÈ r NeubaukapazitaÈten
festgesetzten BeschraÈnkungen durch die deutsche Werft Kvaerner Warnow 142 zu pruÈ fen.

232. Eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen sich die Kommission mit dem Miûbrauch zuvor
genehmigter Beihilfen durch den BeguÈ nstigten zu befassen hatte, war ihre ablehnende Entscheidung
uÈ ber die Zweckentfremdung von 400 Millionen ECU durch den Bremer Vulkan 143. Dieser hatte die
Beihilfen unter der Bedingung erhalten, daû sie ausschlieûlich fuÈ r die Umstrukturierung seiner beiden
ostdeutschen Werften MTW Schiffswerft Wismar und Volkswerft Stralsund verwendet wuÈ rden. Der
genannte Betrag wurde jedoch fuÈ r andere Zwecke, naÈmlich hauptsaÈchlich zugunsten anderer
Tochtergesellschaften der Bremer Vulkan Verbund AG eingesetzt, die in der Zwischenzeit in Konkurs
gegangen war. Die Kommission ordnete an, daû die Bundesregierung die zweckentfremdeten
Beihilfen im Rahmen des Konkursverfahrens beitreibt. DaruÈ ber hinaus muû sie saÈmtliche
erforderlichen Schritte einleiten, um etwaige TeilbetraÈge von Unternehmen wiedereinzuziehen, die
fruÈ her dem Bremer Vulkan angehoÈ rten.

233. Die Kommission befaûte sich auch mit der Kontrolle von Entwicklungshilfen fuÈ r den Schiffbau,
wo es oft schwierig ist, zu uÈ berpruÈ fen, ob die geforderten Bedingungen auch eingehalten werden. Mit
einer teilweise ablehnenden Entscheidung schloû sie im Februar das Verfahren ab, das sie wegen
deutscher Entwicklungsbeihilfen fuÈ r den Bau eines Baggerschiffs durch die Volkswerft Stralsund und
fuÈ r seinen anschlieûenden Verkauf an PT Rukindo in Indonesien eroÈ ffnet hatte 144. Das Entwicklungs-
hilfeprojekt war von der Kommission 1994 unter der Bedingung genehmigt worden, daû das Schiff nur
in Indonesien eingesetzt wird. Es stellte sich jedoch heraus, daû es seit 1995 mehr als 300 Tage in
Malaysia betrieben worden war. Daher gelangte die Kommission zu dem Schluû, daû die Beihilfe
wegen ihrer miûbraÈuchlichen Verwendung mit Artikel 4 Absatz 7 der Schiffbau-Richtlinie unvereinbar
war, und forderte die RuÈ ckzahlung des Betrags einschlieûlich Zinsen.

234. Im Mai eroÈ ffnete sie das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag wegen eines
franzoÈ sischen Entwicklungshilfeprojekts 145. Die Beihilfe war fuÈ r den Verkauf zweier Fahrgastschiffe
von Chantiers de l'Atlantique an die Gesellschaft Renaissance Financial bestimmt, die die Schiffe in
FranzoÈ sisch-Polynesien betreiben will. Die Renaissance Financial mit Sitz in Paris ist eine
Tochtergesellschaft des amerikanischen Unternehmens Renaissance Cruise Inc. Die Kommission
pruÈ ft bei Entwicklungshilfeprojekten, ob der tatsaÈchliche Schiffseigner seinen Sitz in dem beguÈ nstigten
Entwicklungsland hat. Da der Eigner im vorliegenden Fall in Paris ansaÈssig ist, erfuÈ llte die geplante
Beihilfe diese Anforderung nicht. DaruÈ ber hinaus war die Kommission nicht uÈ berzeugt, daû mit der
Beihilfe tatsaÈchlich ein bestimmtes Entwicklungsziel verfolgt wird, da die unmittelbar BeguÈ nstigten
die Investoren in Paris sind. Offenbar wuÈ rden die einzigen Vorteile fuÈ r FranzoÈ sisch-Polynesien darin
bestehen, daû Reisende diese Inseln besuchen.

142 C 66/98 (ex NN 113/98), noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
143 C 7/96.
144 C 22/97, Deutsche Entwicklungshilfe fuÈ r Indonesien, noch nicht veroÈ ffentlicht.
145 C 37/98, (ex. N 124/98) ABl. C 307 vom 7.10.1998.
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4.1.2. Stahlindustrie

235. Im Berichtsjahr wandte die Kommission weiterhin den sechsten Stahlbeihilfekodex an 146. Die
neue MoÈ glichkeit, Beihilfen fuÈ r Teilstillegungen zu gewaÈhren, wurde nicht sehr haÈufig genutzt;
allerdings profitierten mehrere Unternehmen von den neuen Umweltschutzbestimmungen, die vor
allem hoÈ here Beihilfen gestatten, wenn ein Unternehmen Investitionen taÈtigt, mit denen der
Umweltschutz uÈ ber die gesetzlichen Normen hinaus erheblich verbessert wird. Ablehnende
Entscheidungen erlieû die Kommission hingegen, wenn sich herausstellte, daû die Beihilfen nicht
den Zielsetzungen des Kodexes entsprachen. Dies war beispielsweise bei dem Unternehmen FSE
Feralpi 147 der Fall, wo die Kommission die RuÈ ckzahlung der Beihilfen forderte, da es nicht moÈ glich
war, die verschiedenen TaÈtigkeiten innerhalb des EGKS-Unternehmens voneinander zu trennen und
da die von der Kommission fuÈ r bestimmte Ziele gewaÈhrten Beihilfen nicht anderweitig verwendet
werden duÈ rfen.

4.1.3. Kohlenbergbau

236. Am 3. Juni 1998 erlieû die Kommission drei Entscheidungen, die den Kohlenbergbau in
Spanien betrafen. In der ersten Entscheidung 148 gestattete sie Spanien, fuÈ r die Haushaltsjahre 1994,
1995 und 1996 eine zusaÈtzliche finanzielle UnterstuÈ tzung von insgesamt 416,7 Mio. ECU (67.053 Mio.
ESP) zu gewaÈhren. Davon waren 127,1 Mio. ECU (20.452 Mio. ESP) fuÈ r die laufende FoÈ rderung und
289,6 Mio. ECU (46.601 Mio. ESP) fuÈ r die Deckung uÈ bernommener Verbindlichkeiten bestimmt.
DaruÈ ber hinaus genehmigte die Kommission 149 fuÈ r das Haushaltsjahr 1997 Zuwendungen von
insgesamt 1068,3 Mio. ECU (177.234 Mio. ESP). Davon flossen 704,5 Mio. ECU (116.877 Mio. ESP) in
die laufende FoÈ rderung und 363,8 Mio. ECU (60.357 Mio. ESP) in die Deckung uÈ bernommener
Verbindlichkeiten. Schlieûlich genehmigte sie 150 fuÈ r 1998 Beihilfen von insgesamt 1164,8 Mio. ECU
(193817 Mio. ESP), davon 762,3 Mio. ECU (126.855 Mio. ESP) fuÈ r die laufende FoÈ rderung und 402,4
Mio. ECU (66.962 Mio. ESP) fuÈ r die Deckung uÈ bernommener Verbindlichkeiten.

237. Am 20. Juli reichte der britische Kohlehersteller RJB Mining plc beim Gericht erster Instanz
der EuropaÈischen Gemeinschaften eine Nichtigkeitsklage gegen die Spanien betreffenden Entschei-
dungen ein 151.

238. Am 10. Juni 1998 erteilte die Kommission Deutschland die Genehmigung 152, fuÈ r das
Haushaltsjahr 1997 eine Gesamtbeihilfe von 5.331,2 Mio. ECU (10.470.4 Mio. DEM) zu gewaÈhren.
Davon waren 4.919,1 Mio. ECU (9.661,2 Mio. DEM) fuÈ r die laufende FoÈ rderung und 412,1 Mio. ECU
(809,2 Mio. DEM) fuÈ r die Deckung uÈ bernommener Verbindlichkeiten bestimmt. Am 20. Juli reichte
der britische Kohlehersteller RJB Mining plc auch gegen diese Entscheidung eine Nichtigkeitsklage
beim Gericht erster Instanz ein 153.

146 Entscheidung 2496/96/EGKS der Kommission zur EinfuÈ hrung gemeinschaftlicher Vorschriften uÈ ber Beihilfen an
die Eisen- und Stahlindustrie, ABl. L 338 vom 28.12.1996.

147 C 75/97, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
148 Entscheidung 98/635/EGKS, ABl. L 303 vom 3.6.1998, S. 47 (siehe auch XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbs-

politik (1997), Ziff. 240).
149 Entscheidung 98/636/EGKS, ABl. L 303 vom 3.6.1998, S. 53.
150 Entscheidung 98/637/EGKS, ABl. L 303 vom 3.6.1998, S. 57.
151 Rechtssache T-111/98 R.
152 Entscheidung 98/687/EGKS, ABl. L324 vom 12.2.1998, S. 30.
153 Rechtssache T-110/98 R.
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239. Am 29. Juli 1998 erklaÈrte die Kommission 154 im Anschluû an zwei Beschwerden eines
britischen Anthrazitkohlenherstellers die urspruÈ nglich fuÈ r das Haushaltsjahr 1996 genehmigten 155

Beihilfen Deutschlands von 7,1 Mio. ECU (13,55 Mio. DEM) seien miûbraÈuchlich verwendet worden.
Ebenso wurde eine Beihilfe von 3,5 Mio. ECU (6,8 Mio. DEM), die Deutschland fuÈ r das Haushaltsjahr
1997 gewaÈhrt hatte, ohne die Entscheidung der Kommission abzuwarten, fuÈ r unrechtmaÈûig erklaÈrt. Die
BeguÈ nstigten (Preussag Anthrazit GmbH und Sophia Jacoba GmbH) haben die Beihilfen zuruÈ ck-
gezahlt.

240. Am 29. Juli 1998 genehmigte die Kommission 156 den Erwerb der Saarbergwerke GmbH und
Preussag Anthrazit GmbH durch die Ruhrkohle AG. Das neue Unternehmen Deutsche Kohle AG
wird die gesamte deutsche Kohleproduktion kontrollieren. Am 29. September reichte RJB Mining plc
beim Gericht erster Instanz eine Nichtigkeitsklage gegen diese Entscheidung ein 157.

241. Am 2. Dezember 1998 erteilte die Kommission Deutschland nach PruÈ fung des Umstruk-
turierungsplans fuÈ r den Kohlebergbau fuÈ r die Jahre 1998-2002 die Genehmigung 158, fuÈ r das
Haushaltsjahr 1998 eine Gesamtbeihilfe von 4.803,6 Mio. ECU (9.427 Mio. DEM) zu gewaÈhren.
Davon flieûen 4.288,4 Mio. ECU (8.416 Mio. DEM) in die laufende FoÈ rderung und 515,2 Mio. ECU
(1011 Mio. DEM) in die Deckung uÈ bernommener Verbindlichkeiten.

4.1.4. Kraftfahrzeugindustrie

242. Im Berichtsjahr wandte die Kommission den neuen Gemeinschaftsrahmen fuÈ r staatliche
Beihilfen in der Kfz-Industrie an. 159 Folgende im Laufe des Jahres erlassene Entscheidungen sind
erwaÈhnenswert:

243. Die Kommission erhob keine EinwaÈnde 160 gegen Ausbildungsbeihilfen Portugals zugunsten
von Auto Europa, eines 1991 von Ford und Volkswagen gegruÈ ndeten Gemeinschaftsunternehmens mit
Sitz bei Setubal. Im Zusammenhang mit der Errichtung und Inbetriebnahme dieses Werks hatte die
Kommission 1991 regionale Investitionsbeihilfen und Ausbildungsbeihilfen genehmigt. Die Einhaltung
dieser Entscheidung von 1991 wurde uÈ berwacht, wobei sich zeigte, daû das Unternehmen auch nach
Aufnahme der Produktion im Jahr 1995 weiter Ausbildungsbeihilfen erhalten hat. Die portugiesischen
BehoÈ rden und das Unternehmen waren zur Kooperation bereit, so daû die BetraÈge, die uÈ ber das im
Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Ausbildungsbeihilfen vorgesehene Maû hinausgingen, wiedereingezogen
werden konnten.

244. Die Kommission genehmigte eine Regionalbeihilfe von insgesamt 38 Millionen ECU zugunsten
von LDV Ltd. fuÈ r eine geplante Investition in die Herstellung eines neuen Kleinlastwagens im
Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens mit Daewoo 161. Die Investition ist fuÈ r einen Standort von
LDV in Birmingham (Vereinigtes KoÈ nigreich) bestimmt. Es handelt sich um die erste nach dem derzeit

154 Entscheidung noch nicht veroÈ ffentlicht (s. auch XXVII. Bericht uÈ ber Wettbewerbspolitik 1997, Punkt 1.1.3.
Kohlenbergbau, § 241, Seite 95)

155 Entscheidung 96/560/EGKS, ABl. L244 vom 25.9.1996, S. 15.
156 Entscheidung noch nicht veroÈ ffentlicht.
157 Rechtssache T-156/98 R.
158 Entscheidung noch nicht veroÈ ffentlicht.
159 ABl. C 279 vom 15.09.97.
160 NN 36/97, ABl. C 208 vom 4.7.1998.
161 N 420/98, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
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geltenden Gemeinschaftsrahmen angenommene Entscheidung in einem Fall, in dem der alternative
Standort in einem MOEL-Land liegt. Statt seine gesamte europaÈ ische Produktion von leichten
Nutzfahrzeugen am Standort in Lublin, Polen, zu konzentrieren, beschloû Daewoo, die bestehenden
Anlagen von LDV in Birmingham fuÈ r die Herstellung eines Teils der Fahrzeuge zu nutzen.

245. Die Kommission uÈ berwachte neben der Umstrukturierung der Unternehmen Seat SA 162 und
Santana Motor SA 163 in Spanien weiterhin die Verwirklichung groûer Investitionsvorhaben, die sich
uÈ ber mehrere Jahre erstrecken, sowie die Zahlungen der italienischen BehoÈ rden im Fall Fiat
Mezzogiorno 164.

4.1.5. Kunstfaserindustrie

246. Im Berichtsjahr wandte die Kommission weiterhin strikt den juÈ ngsten Beihilfekodex fuÈ r die
Kunstfaserindustrie an, der 1996 fuÈ r eine Dauer von drei Jahren in Kraft getreten ist 165. Am 16.
Dezember beschloû sie, den Kodex bis August 2001 zu verlaÈngern, um dann zu entscheiden, ob sie die
Kunstfaserindustrie in den multisektoralen Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Regionalbeihilfen zugunsten
groûer Investitionsvorhaben einbezieht 166. Folgende im Laufe des Jahres erlassene Entscheidungen
sind erwaÈhnenswert:

247. Die Kommission stellte das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag ein, das sie im
MaÈrz 1997 wegen des Vorhabens der portugiesischen Regierung eroÈ ffnet hatte, Beihilfen fuÈ r den Seil-
und SchnuÈ renhersteller Cordex S.A. zu gewaÈhren 167. Im Laufe des Verfahrens erklaÈrten sich die
portugiesischen BehoÈ rden bereit, ihre urspruÈ ngliche Notifizierung zu aÈndern, indem sie die unter den
Beihilfekodex fallenden Zuwendungen Ð vor allem fuÈ r neue KapazitaÈten zur Extrusion von
Polypropylen-Filamentgarn Ð von der Liste der foÈ rderfaÈhigen Kosten strichen. Da das Vorhaben einer
genehmigten Regelung entsprach, stimmte die Kommission Beihilfen von insgesamt 2,69 Millionen
ECU zu.

248. Am 25. MaÈrz eroÈ ffnete die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
wegen einer geplanten spanischen Beihilfe von 1,2 Millionen ECU fuÈ r den Kunstfaserhersteller BrileÂn
S.A 168. Das Investitionsprojekt betrifft die technische Rationalisierung und Modernisierung der
Polyesterproduktion des Unternehmens. Da dies offenbar mit einer ErhoÈ hung der KapazitaÈ ten fuÈ r
eine der unter den Beihilfekodex fallenden Fasern (Polyesterfilamentgarn) verbunden ist, hat die
Kommission Zweifel, daû die vorgeschlagene Beihilfe die Genehmigungskriterien dieses Kodexes
erfuÈ llt.

249. Die Kommission eroÈ ffnete das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag wegen eines
Beihilfevorhabens der deutschen BehoÈ rden zugunsten einer ¹greenfieldª-Investition des neuge-
gruÈ ndeten Unternehmens Saxonylon Textil GmbH 169, einer Tochtergesellschaft der Toloram Group,
Singapur. Mit der Beihilfe soll eine ErhoÈ hung der KapazitaÈ ten fuÈ r Polyamid-Industrie und

162 C 34/95, 95/257/EG, ABl. L 88 vom 9.4.1996.
163 C 1/95, 97/17/EG, ABl. L 6 vom 10.1.1997.
164 C 45/91, ABl. L 117 vom 13.5.1993
165 ABl. C 94 vom 30.3.1996.
166 ABl. C 24 vom 29.1.1999.
167 C17/97(ex N639/96) ABl. C 207 vom 3.7.1998.
168 C25/98 (exN 851/97) ABl. C 199 vom 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N362/98), noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
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Filamentgarnen unterstuÈ tzt werden. DaruÈ ber hinaus ist geplant, die in Ostdeutschland zulaÈssige
BeihilfehoÈ chstintensitaÈt zu gewaÈhren, obwohl die Beihilfe offenbar keinen direkten Beitrag zur
Umstrukturierung und zum KapazitaÈ tsabbau in der ostdeutschen Kunstfaserindustrie insgesamt leistet.

250. Das im Oktober 1997 wegen einer Beihilfe an den Viskose- und Kunstfaserhersteller SNIACE
S.A. eroÈ ffnete Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag schloû die Kommission mit einer
teilweise ablehnenden Entscheidung ab 170.

4.1.6. Textil- und Bekleidungsindustrie

251. Wegen der Besonderheiten der Textil- und Bekleidungsindustrie sieht der am 1. September
1998 in Kraft getretene multisektorale Gemeinschaftsrahmen fuÈ r groûe Investitionsvorhaben 171 eine
Sonderbehandlung fuÈ r diesen Sektor vor. So muû eine Beihilfe fuÈ r ein groûes Investitionsvorhaben in
der Textilindustrie bereits bei Projektgesamtkosten von 15 Millionen ECU (in anderen Sektoren sind
es 50 Millionen ECU) einzeln notifiziert werden, wenn die BeihilfeintensitaÈ t 50% der zulaÈssigen
regionalen FoÈ rderhoÈ chstgrenze uÈ berschreitet und der Beihilfeanteil pro geschaffenem oder er-
haltenem Arbeitsplatz uÈ ber 30 000 ECU (in anderen Sektoren 40 000 ECU) liegt. 172.

4.1.7. Verkehr

252. Im Berichtsjahr erlieû die Kommission 35 Entscheidungen uÈ ber Beihilfen im Verkehrssektor.

Luftverkehr

253. Im Luftverkehrssektor uÈ berwachte die Kommission weiterhin die Einhaltung der Bedingungen,
mit denen sie die Genehmigung von Beihilfen fuÈ r die Umstrukturierung der Luftfahrtgesellschaften
verknuÈ pft hatte.

254. Am 3. Juni beschloû sie, gegen die Auszahlung der zweiten Tranche einer Kapitalaufstockung
fuÈ r Alitalia in HoÈ he von 258,23 Millionen ECU (500 Milliarden ITL) keine EinwaÈnde zu erheben. Dies
stand im Einklang mit der am 15. Juli 1997 ergangenen befuÈ rwortenden Entscheidung uÈ ber die in drei
Tranchen aufgeteilte Kapitalaufstockung von insgesamt 1420,26 Millionen ECU (2.750 Milliarden
ITL), die unter bestimmten Bedingungen genehmigt wurde. Dazu zaÈhlt insbesondere, daû der
Umstrukturierungsplan in transparenter Weise vollstaÈndig durchgefuÈ hrt wird und die Schwierigkeiten
von Alitalia nicht auf konkurrierende Gesellschaften verlagert werden. Die Kommission hob die
Notwendigkeit hervor, den RuÈ ckstand bei der Kostensenkung Ð vor allem im Bereich des
Flugpersonals Ð auszugleichen, stellte jedoch gleichzeitig fest, daû der Umstrukturierungsplan
zufriedenstellend umgesetzt wurde und Italien zusaÈtzliche Zusagen gegeben hat, die zum einen
gewaÈhrleisten sollen, daû die Beihilfen nicht fuÈ r die Finanzierung von Sondertarifen verwendet
werden, und zum anderen ermoÈ glichen sollen, daû Wettbewerber Verkehrsrechte im Verkehr mit
DrittlaÈndern erhalten.

255. Am 14. August genehmigte die Kommission zugunsten der Gesellschaft Olympic Airways eine
Umstrukturierungsbeihilfe in Form mehrerer DarlehensbuÈ rgschaften, eines teilweisen Schulden-

170 C 68/97 (ex NN118/97) noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
171 ABl. C 107 vom 7.4.1998.
172 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997), Ziff. 210.
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erlasses und einer KapitalzufuÈ hrung. Ein Teil dieser urspruÈ nglich im Oktober 1994 genehmigten
Beihilfe war zwei Jahre lang gesperrt worden, da die griechische Regierung bestimmte Bedingungen
der Genehmigungsentscheidung nicht eingehalten hatte. Die Kommission gelangte zu dem Schluû, daû
nun alle von den griechischen BehoÈ rden eingegangenen Verpflichtungen erfuÈ llt sind und daû die
Beihilfe, die Teil eines uÈ berarbeiteten und bis 2002 verlaÈngerten Umstrukturierungsplans ist, mit den
Wettbewerbsregeln vereinbar ist. Allerdings hat die Kommission die genehmigte KapitalzufuÈ hrung
von 165 Millionen ECU auf 125 Millionen ECU (54 bzw. 40,8 Mrd. Drachmen) gesenkt, die GuÈ ltigkeit
der genannten Bedingungen bis 2002 verlaÈngert und ihre Genehmigung mit zusaÈtzlichen Auflagen
verknuÈ pft.

256. Nachdem das Gericht erster Instanz die Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1994 173 zur
Genehmigung der Kapitalaufstockung fuÈ r Air France in HoÈ he von 3,05 Milliarden ECU (20 Mrd.
FRF) aufgehoben hatte, weil zwei Punkte hinsichtlich des Erwerbs von zwei neuen Flugzeugen und der
Wettbewerbsstellung von Air France auf den Strecken auûerhalb des EuropaÈischen Wirtschaftsraums
(EWR) nicht ausreichend begruÈ ndet worden waren, beschloû die Kommission, denselben Betrag in
einer neuen Entscheidung zu genehmigen, in der sie ihren Standpunkt zu den beiden genannten
Fragen verdeutlichte. Sie hob vor allem hervor, daû die Beihilfe Teil eines fuÈ r von dem Gericht
uÈ berzeugend befundenen Umstrukturierungsplans ist, daû der Luftverkehrssektor stark expandiert,
daû das Sitzplatzangebot von Air France unveraÈndert bleibt und daû die gewaÈhrte Beihilfe in vollem
Umfang zur Schuldensenkung und nicht zur Anschaffung neuer Flugzeuge dient. Auûerdem vertrat
die Kommission die Auffassung, die von ihr gestellten globalen Bedingungen boÈ ten ausreichende
Garantien hinsichtlich der Strecken auûerhalb des EWR, da sie weltweit zu einer Verringerung der
Marktanteile von Air France fuÈ hren. Ferner seien die Wettbewerbsbedingungen innerhalb des EWR
staÈrker von der Beihilfe betroffen als auf anderen Strecken, und eine zu starke BeschraÈnkung des
Angebots von Air France auf den Verbindungen auûerhalb des EWR kaÈme vor allem Gesellschaften
aus DrittlaÈndern zugute.

257. Neben diesen Umstrukturierungsbeihilfen genehmigte die Kommission folgende Beihilfen:

Ð Am 29. Juli genehmigte sie gemaÈû Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a soziale Beihilfen zugunsten der
Bewohner der Kanaren und Balearen fuÈ r FluÈ ge zwischen diesen Inselgruppen. Eine aÈhnliche
Entscheidung erlieû sie am 27. August uÈ ber Beihilfen zugunsten der Bewohner des Gebiets von
Madeira fuÈ r FluÈ ge ins uÈ brige Portugal.

Ð Am 11. November genehmigte sie auf der Grundlage des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r staatliche
Umweltschutzbeihilfen eine Zuwendung der Niederlande von 150.944 ECU (332.637 HFL)
zugunsten der Gesellschaft Martinair fuÈ r den Einbau neuer Vorrichtungen zur Verringerung des
Schadstoffausstoûes.

258. Hingegen erlieû die Kommission am 21. Januar eine ablehnende abschlieûende Entscheidung
wegen zweier geplanter ZuschuÈ sse der FlaÈmischen Region von 24.407 ECU bzw. 6.696 ECU (984.600
bzw. 270.116 BEF) zugunsten der Fluggesellschaft Air Belgium und des Reiseveranstalters Sunair fuÈ r
die Bedienung des Flughafens von Oostende. Sie erhob jedoch keine EinwaÈnde gegen die Zahlung der
FlaÈ mischen Region von 111.500 ECU (4,5 Mio. BEF) an Sunair zur Finanzierung eines
FoÈ rderprogramms fuÈ r die FlughaÈfen Oostende und Antwerpen.

173 EuGeI 25. Juni 1998, British Airways e.a./Kommission, Rechtssachen T-371/94 und 394/94.
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Seeverkehr

259. Im Bereich des Seeverkehrs genehmigte die Kommission auf der Grundlage der Leitlinien der
Gemeinschaft fuÈ r staatliche Beihilfen im Seeverkehr 174 mehrere Beihilferegelungen zur Senkung der
Steuern oder Sozialabgaben der Schiffahrtsgesellschaften. Im Fall von Beihilferegelungen uÈ ber
Steuererleichterungen fuÈ r Gesellschaften, die einen Teil ihrer Flotte unter einer Drittlandflagge
betreiben, forderte die Kommission die betreffenden Mitgliedstaaten gemaÈû den vorgenannten
Leitlinien auf, ihr Berichte vorzulegen, damit sie die Auswirkungen dieser Regelungen auf die in der
Gemeinschaft registrierte Flotte und auf die BeschaÈftigung von Seeleuten aus der Gemeinschaft
beurteilen kann.

Am 7. April eroÈ ffnete die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag wegen
mehrerer Beihilfemaûnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation des franzoÈ sischen Schiff-
fahrtsunternehmens Brittany Ferries, da sie zum einen erhebliche Zweifel an der positiven Wirkung
dieser Maûnahmen auf die LebensfaÈhigkeit des Unternehmens hegte und zum anderen Wettbewerbs-
verzerrungen zwischen den Schiffahrtsgesellschaften der einzelnen Mitgliedstaaten befuÈ rchtete. Am 9.
Dezember beschloû sie, das Verfahren auf eine zusaÈtzlich geplante Beihilfe von 80 Millionen FRF
zugunsten von Brittany Ferries sowie auf jegliche weiteren Beihilfen fuÈ r die Umstrukturierung dieses
Unternehmens auszudehnen.

Am 18. Februar eroÈ ffnete die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag wegen
einer Beihilfe, die der spanische Staat im Rahmen eines oÈ ffentlichen Dienstleistungsauftrags an die
Schiffahrtsgesellschaft Trasmediterranean gezahlt hatte. Die Kommission aÈuûerte Bedenken hinsicht-
lich der ModalitaÈten des Vertrags und der UmstaÈnde seiner Vergabe.

Am 9. Dezember eroÈ ffnete die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
wegen mehrerer mutmaûlicher Beihilfemaûnahmen fuÈ r die franzoÈ sische Gesellschaft Corsica
Marittima, eine Tochter der Schiffahrtsgesellschaft SNCM, die die gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen im Verkehr zwischen dem franzoÈ sischen Festland und Korsika wahrnimmt.

Am selben Tag erlieû die Kommission eine ablehnende abschlieûende Entscheidung uÈ ber ein
Vorhaben der irischen Regierung zur Senkung der Arbeitskosten von Reedern im Zusammenhang mit
der BeschaÈftigung von Seeleuten aus der Gemeinschaft. Da die Maûnahmen sich entgegen den
Leitlinien der Gemeinschaft fuÈ r staatliche Beihilfen im Seeverkehr nicht auf die in Mitgliedstaaten
registrierten Schiffe beschraÈnkten, wurden sie als mit Artikel 87 EG-Vertrag unvereinbar angesehen.

Hafensektor

Am 22. Dezember eroÈ ffnete die Kommission wegen Beihilfemaûnahmen zur Senkung der Betriebs-
kosten der Hafengesellschaften in Italien das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag, da sie
erhebliche Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit dieser Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt
hat. Die Maûnahmen sind zusaÈtzlich zu den Beihilfen fuÈ r die Umstrukturierung des italienischen
Hafensektors geplant, die bereits einer parallelen PruÈ fung nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
unterzogen werden.

174 ABl. C 205 vom 5. Juli 1997, S. 97.
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Schienenverkehr

260. Im Bereich des Schienenverkehrs beschloû die Kommission am 22. Dezember, keine EinwaÈnde
gegen ein von den britischen BehoÈ rden notifiziertes Beihilfevorhaben zu erheben, das zusaÈtzliche
Maûnahmen zur Finanzierung der Errichtung, Wartung und Verwaltung von CTRL, der Eisenbahn-
infrastruktur fuÈ r die Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen London und dem AÈ rmelkanaltunnel,
vorsieht. Bei der Beurteilung dieser Beihilfen nahm die Kommission eine klare Trennung zwischen
Maûnahmen zugunsten des Verwalters der Infrastruktur und Maûnahmen zugunsten des Eisenbahn-
betreibers vor. Da CTRL Teil der Strecke Paris-BruÈ ssel-KoÈ ln-Amsterdam-London ist Ð eines der 14
im Rahmen der Entwicklung transeuropaÈ ischer Netze als vorrangig anerkannten Projekte -, kam die
Kommission zu dem Schluû, daû die Maûnahmen zugunsten des Verwalters der Infrastruktur aufgrund
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Was
die Beihilfe zugunsten des Eisenbahnbetreibers betrifft, so beruÈ cksichtigte die Kommission, daû sie die
Abgaben fuÈ r die Benutzung der Infrastruktur ausgleichen soll. Folglich hat sie diese Beihilfe aufgrund
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 genehmigt.

StraûenguÈ terverkehr

261. Im Bereich des StraûenguÈ terverkehrs eroÈ ffnete die Kommission am 4. Februar das Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag wegen einer Regelung zur Befreiung von den MautgebuÈ hren auf
der Tauern-Autobahn in OÈ sterreich 175, da diese Maûnahmen Betriebsbeihilfecharakter haben. Am 25.
MaÈrz eroÈ ffnete sie das Verfahren wegen Beihilfemaûnahmen im Straûenverkehr und kombinierten
Verkehr in Italien 176, weil sie Zweifel hinsichtlich der ZulaÈssigkeit dieser Maûnahmen aufgrund von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag hegte.

262. DaruÈ ber hinaus erlieû die Kommission am 1. Juli eine teilweise ablehnende abschlieûende
Entscheidung uÈ ber die spanische Beihilferegelung fuÈ r den Erwerb gewerblich genutzter Fahrzeuge. Sie
vertrat die Auffassung, daû die Beihilfen zugunsten lokaler oÈ ffentlicher Einrichtungen, lokaler
oÈ ffentlicher Dienstleistungsunternehmen, natuÈ rlicher Personen und KMU anderer Sektoren als des
Verkehrssektors, die ausschlieûlich auf lokaler oder regionaler Ebene operieren, keine Beihilfen im
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV darstellten. SaÈmtliche anderen Beihilfen der spanischen BehoÈ rden
wurden als mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar eingestuft, weshalb die Kommission ihre
RuÈ ckzahlung anordnete. Am 28. Oktober eroÈ ffnete die Kommission das Verfahren wegen einer
VerlaÈngerung dieser Regelung fuÈ r das Jahr 1997.

263. Schlieûlich hob die Kommission in ihrem am 22. Juli angenommenen Weiûbuch uÈ ber faire
Preise fuÈ r die Infrastrukturbenutzung 177 hervor, daû die Vorschriften fuÈ r staatliche Beihilfen eine
wachsende Rolle spielen, da die Mitgliedstaaten mehr und mehr private Unternehmen mit der
Errichtung und Verwaltung von Verkehrsinfrastrukturen beauftragen. In diesem Zusammenhang plant
die Kommission, ihre Beihilfepolitik im Landverkehr klarer zu gestalten und zu aktualisieren, indem
sie eine Neufassung der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 178 des Rates vorschlaÈgt.

175 ABl. C 198 vom 24.6.1998, S. 6
176 ABl. C 211 vom 7.7.1998, S. 5
177 KOM (1998) 466 endg.
178 ABl. L 130 vom 15. 6.1970, S. 1.
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4.1.8. Landwirtschaft

264. Im Berichtsjahr traten folgende neue Vorschriften fuÈ r staatliche Beihilfen in der Landwirtschaft
in Kraft: die Leitlinien der Gemeinschaft fuÈ r die Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten 179, Vorschriften uÈ ber Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen 180 und uÈ ber staatliche
Beihilfen fuÈ r kurzfristige Kredite in der Landwirtschaft (Betriebskredite) 181. Hinsichtlich der
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen ist erwaÈhnenswert, daû bisher kein Mitgliedstaat bei der
Notifizierung solcher Maûnahmen die Anwendung der Sonderbestimmungen fuÈ r die Landwirtschaft
(Ziff. 3.2.5. der Leitlinien) beantragt hat. Die wenigen Notifizierungen in diesem Bereich stuÈ tzten sich
auf die fuÈ r alle Sektoren geltenden allgemeinen Vorschriften.

265. Keine besonderen Schwierigkeiten warf auch die Anwendung der neuen Vorschriften fuÈ r den
Forschungs- und Entwicklungsbereich auf, nach denen folgende Kriterien erfuÈ llt sein muÈ ssen: 1)
allgemeines Interesse des Vorhabens fuÈ r den betreffenden Sektor; 2) Verbreitung geeigneter
Informationen uÈ ber mindestens landesweite, nicht nur Mitgliedern einer bestimmten Organisation
zugaÈngliche VeroÈ ffentlichungen; 3) Zugang zu den Ergebnissen der Arbeiten fuÈ r alle Interessenten; 4)
Einhaltung der Bedingungen in Anhang II (ªInterne StuÈ tzung: Grundlage fuÈ r Ausnahmen von den
Senkungsverpflichtungen) des im Rahmen der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-
Runde geschlossenen UÈ bereinkommens uÈ ber die Landwirtschaft 182.

266. Als problematischer erwies sich das Inkraftsetzen der Vorschriften uÈ ber staatliche Beihilfen fuÈ r
kurzfristige Kredite in der Landwirtschaft (Betriebskredite). Mit Schreiben vom 19. Dezember 1997 183

teilte die Kommission den Mitgliedstaaten mit, daû ab 30. Juni 1998 ihre Mitteilung betreffend
staatliche Beihilfen fuÈ r kurzfristige Kredite in der Landwirtschaft (Betriebskredite) 184 in der in diesem
Schreiben 185 dargelegten Auslegung erneut in Kraft treten werde und daû das Verfahren nach Artikel
88 Absatz 2 EG-Vertrag gegenuÈ ber saÈmtlichen Beihilfen eingeleitet werde, die nach dem 30. Juni 1998
in Kraft treten oder bleiben und den neuen Vorschriften nicht entsprechen. Dies bedeutete, daû die
neuen Vorschriften fuÈ r alle staatlichen ZuschuÈ sse zu Zinsen kurzfristiger Kredite galten, deren
Laufzeit nach dem 30. Juni 1998 endete. Trotz des Antrags eines Mitgliedstaats weigerte sich die
Kommission, das Inkraftsetzen ihrer Mitteilung erneut zu verschieben, und eroÈ ffnete das Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag wegen einer italienischen Regionalbeihilferegelung, die offenbar
nicht mit den neuen Vorschriften in der Auslegung der Kommission uÈ bereinstimmte. Andere
Regionalbeihilferegelungen wurden im Entwurf notifiziert, werden jedoch noch gepruÈ ft.

4.1.9. Fischerei

267. Auf der Grundlage der Leitlinien fuÈ r die PruÈ fung der einzelstaatlichen Beihilfen im Fischerei-
und Aquakultursektor untersuchte die Kommission sowohl neue Beihilfevorhaben als auch seit 1985
bestehende Beihilfen. Diese Leitlinien orientieren sich weitgehend an dem strukturpolitischen
Konzept der Gemeinschaft, das in der Verordnung (EG) Nr. 3699/93 des Rates vom 21. Dezember

179 ABl. C 283 vom 19.09.1997, S. 2.
180 Mitteilung der Kommission zur AÈ nderung des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r staatliche Forschungs- und

Entwicklungsbeihilfen, ABl. C 48 vom 13.2.1998.
181 Mitteilung der Kommission uÈ ber staatliche Beihilfen fuÈ r kurzfristige Kredite in der Landwirtschaft (ABl. C 44

vom 16.2.1996) in der Auslegung des Schreibens der Kommission vom 19. Dezember 1997 (SG(97)D/10801).
182 ABl. L 336 vom 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 ABl. C 44 vom 16.02.1996.
185 SG(97)D/10801.
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1993 uÈ ber die Kriterien und Bedingungen fuÈ r die Strukturmaûnahmen der Gemeinschaft im Bereich
der Fischerei und Aquakultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung der entsprechenden
Erzeugnisse 186 festgelegt ist.

4.2. Beihilfen in Sektoren ohne besondere Regelungen

4.2.1. Finanzsektor

268. Infolge einer Forderung des EuropaÈ ischen Rats von Amsterdam vom Juni 1997 und auf der
Grundlage der Antworten der Mitgliedstaaten auf einen Fragebogen arbeitete die Kommission einen
Bericht uÈ ber ¹Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Bankensektor¹ aus, der
dem Rat ¹Wirtschaft und Finanzenª am 23.11.1998 vorgelegt wurde.

269. In diesem Bericht wird untersucht, ob die Kreditinstitute in den verschiedenen Mitgliedstaten
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen, die Bereitstellung einer
umfassenden und effizienten Finanzinfrastruktur als derartige Dienstleistung angesehen wird, eine
Ausnahme nach Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag fuÈ r diese TaÈtigkeiten als notwendig erachtet wird und
die Sachlage in den einzelnen Mitgliedstaaten vergleichbar ist.

Die Antworten der Mitgliedstaaten legen eine Unterscheidung zwischen drei Arten von TaÈtigkeiten
nahe:

(i) Nur zwei Mitgliedstaaten betrachten die Bereitstellung einer flaÈchendeckenden Finanzinfras-
truktur als eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Allerdings gab kein
Mitgliedstaat an, daû ein solch flaÈchendeckender Dienst Zusatzkosten mit sich bringt, die von
der oÈ ffentlichen Hand ausgeglichen werden muÈ ssen. Lediglich in Schweden erhaÈ lt ein
Kreditinstitut eine VerguÈ tung fuÈ r die Zusatzkosten, die ihm durch den Betrieb von Zweigstellen
in entlegenen Gebieten entstehen.

(ii) Beihilfen an bestimmte Kreditinstitute fuÈ r die AusuÈ bung besonderer Aufgaben im Namen des
Staates, z.B. die GewaÈhrung von Darlehen fuÈ r den sozialen Wohnungsbau, koÈ nnen unter
Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag fallen. Die PruÈ fung wird von Fall zu Fall durchgefuÈ hrt.

(iii) Die Mittelbeschaffung durch Spezialinstitute ausschlieûlich zu nicht gewerblichen und nicht
wettbewerblichen Zwecken duÈ rfte nach den Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags keine
Schwierigkeiten aufwerfen, wenn Auswirkungen auf die kommerziellen TaÈtigkeiten vermieden
werden.

Auf der Grundlage dieses Berichts wird die Kommission kuÈ nftig von Fall zu Fall pruÈ fen, ob Artikel 86
Absatz 2 EG-Vertrag auf Beihilfen im Bankensektor anwendbar ist.

270. Im Bereich der staatlichen Beihilfen fuÈ r den Bankensektor genehmigte die Kommission
Umstrukturierungsbeihilfen von schaÈtzungsweise zwischen 8 und 15 Milliarden ECU (53 bzw. 98 Mrd.
FRF), die Frankreich dem CreÂdit Lyonnais 187 zusaÈtzlich zu den bereits 1995 und 1996 genehmigten

186 ABl. L 346 vom 31.12.1993, am 20.11.1998 ersetzt durch die (kodifizierte) Verordnung (EG) Nr. 2468/98 des
Rates vom 3.11.1998 (ABl. L 312 vom 20.11.1998).

187 C-47/96, ABl. L 221 vom 8.8.1998 .
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Beihilfen von 6,8 Milliarden ECU (45 Mrd. FRF) bzw. rund 600 Millionen ECU (4 Mrd. FRF) gewaÈhrt
hat. Beihilfen dieser HoÈ he sind einzigartig in der Geschichte der Gemeinschaft. Die Maûnahmen
wurden unter der Voraussetzung genehmigt, daû der CreÂdit Lyonnais seine Bilanzsumme in Europa
und international um 47,26 Milliarden ECU (310 Mrd. FRF) reduziert, und zwar zusaÈtzlich zu den
bereits 1995 geforderten Senkungen. Dies ergibt insgesamt eine Senkung der Bilanzsumme um ein
Drittel seit dem 31. Dezember 1994. Diese Ausgleichsmaûnahmen waren besonders deswegen
erforderlich, weil im Bankensektor Beihilfen, die KapitalzufuÈ hrungen gleichkommen, die Solvenz-
pflicht erleichtern, der die anderen Banken unterliegen, die Verluste erwirtschaften und nicht in den
Genuû von Beihilfen kommen, so daû sie in der Regel gezwungen sind, ihre Verpflichtungen und ihren
GeschaÈftsumfang einzuschraÈnken, wenn sie nicht uÈ ber uÈ berschuÈ ssige Eigenmittel verfuÈ gen. Der CreÂdit
Lyonnais muû daruÈ ber hinaus die Anzahl seiner Zweigstellen in Frankreich bis zum Jahr 2000 auf 1850
verringern. Ferner hat sich die franzoÈ sische Regierung verpflichtet, den CreÂdit Lyonnais bis Oktober
1999 in einem offenen, transparenten und nichtdiskriminierenden Verfahren zu privatisieren.

271. Am 29. Juli 1998 genehmigte die Kommission Umstrukturierungs- und Privatisierungsbeihilfen
der italienischen Regierung zugunsten der Banco di Napoli 188. Die Nettokosten dieser Beihilfen fuÈ r
den Staat werden mit 1,14 bis 6,14 Milliarden ECU (2.217 bis 11.895 Mrd. ITL) veranschlagt
(HoÈ chstbetrag der staatlichen BuÈ rgschaft). Als Ausgleichsmaûnahme muû die Bank 18 Zweigstellen
veraÈuûern oder schlieûen, und zwar zusaÈtzlich zu der VeraÈuûerung von 59 Zweigstellen, 7
Tochtergesellschaften und BuÈ ros im Ausland, die die Kommission bei der Beurteilung der
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt beruÈ cksichtigt hatte.

4.2.2. Audiovisueller Sektor

272. Im Berichtsjahr bemuÈ hten sich die Kommissionsdienststellen um eine einheitliche Vorgehens-
weise bei der PruÈ fung von Beschwerden uÈ ber die staatliche Finanzierung bestimmter Rundfunkan-
stalten in verschiedenen Mitgliedstaaten. Am 15. September befand das Gericht erster Instanz im
Rahmen eines Verfahrens nach Artikel 232, die Kommission sei ihrer im EG-Vertrag vorgesehenen
Handlungspflicht nicht nachgekommen 189. Das Verfahren war 1996 von Gestevision, einer privaten
spanischen Rundfunkanstalt, angestrengt worden, die 1992 eine Beschwerde gegen die nationale
Rundfunkanstalt RTVE eingereicht hatte. Dem Urteil zufolge haÈtte die Kommission ihre vorlaÈufige
Untersuchung nicht so lange ausdehnen duÈ rfen, ohne eine Stellungnahme abzugeben. Sie ist nun
aufgefordert, innerhalb eines angemessenen Zeitraums unter Einhaltung der Sorgfaltspflicht Stellung
zu beziehen.

273. Im Rahmen der BemuÈ hungen um die Ausarbeitung einer Regelung fuÈ r die PruÈ fung anhaÈngiger
FaÈ lle wurde den Mitgliedstaaten am 20. Oktober ein Diskussionspapier vorgelegt. Die meisten
Mitgliedstaaten sprachen sich jedoch gegen die Annahme von Leitlinien und fuÈ r eine fallweise PruÈ fung
aus. Gleichzeitig veranstalteten die Kommissionsdienststellen zwei oÈ ffentliche AnhoÈ rungen mit den
privaten und oÈ ffentlich-rechtlichen Betreibern (am 4. bzw. 18. Dezember), um sich aus wirtschaftlicher
Sicht ein genaueres Bild von den Problemen zu machen.

4.2.3. Kultur

274. Die Kommission hatte in drei FaÈ llen Gelegenheit, Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d
anzuwenden, da sie zu dem Schluû gelangte, daû die betreffenden Beihilfemaûnahmen die Kultur

188 C-40/96, noch nicht veroÈ ffentlicht.
189 T-95/96, Gestevision Telecinco SA/Kommission (1998), noch nicht veroÈ ffentlicht.
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und die Erhaltung des kulturellen Erbes in angemessener Weise foÈ rderten. In den Entscheidungen
vom 3. Juni, 29. Juli und 25. November 190 bestaÈtigte sie den bereits in den FaÈ llen N 32/97 (Irland) und
N 917/96 (DaÈnemark) verfolgten Ansatz, Beihilfen fuÈ r die Filmindustrie zu genehmigen, indem sie
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d auf eine franzoÈ sische und eine niederlaÈndische Regelung zur
FoÈ rderung der Filmproduktion anwandte. Die HoÈ he der Beihilfe ist auf 50% der Produktionskosten
begrenzt.

275. Die Ausnahme nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d laÈût auch Raum fuÈ r die FoÈ rderung des
Exports von BuÈ chern. Anders als die Filmindustrie ist das Verlegen und der Vertrieb von BuÈ chern in
Europa in der Regel nicht von oÈ ffentlicher UnterstuÈ tzung abhaÈngig. Die Kommission genehmigte im
Juni im Fall ¹CoopeÂrative d`Exportation du Livre Francàais (CELF)ª 191 die GewaÈhrung von Beihilfen
fuÈ r den Export von BuÈ chern in nichtfranzoÈ sischsprachige LaÈnder unter der Voraussetzung, daû sie
lediglich die Bearbeitungsmehrkosten fuÈ r kleine Bestellungen ausgleichen. Im Mai 1993 hatte die
Kommission keine EinwaÈnde gegen die Beihilfen fuÈ r CELF erhoben. Diese Entscheidung wurde
jedoch vom Gericht erster Instanz mit der BegruÈ ndung teilweise aufgehoben, daû die Kommission es
trotz des Wettbewerbs auf dem Buchmarkt versaÈumt hatte, die Auswirkungen der Beihilfen auf den
Gemeinsamen Markt eingehend zu analysieren 192. In ihrer neuen Entscheidung wandte die
Kommission die Ausnahme fuÈ r Kulturbeihilfen an. Sie kam zu dem Schluû, daû mit dieser Beihilfe
ein rein kulturelles Ziel verfolgt wird und die uÈ brigen Ð kommerziellen Ð TaÈtigkeiten von CELF
nicht unterstuÈ tzt werden.

4.2.4. Energiewesen

276. Unterschiede in der Verbrauchsteuer auf fossile Brennstoffe fuÈ r Autos koÈ nnen zu einem
Ungleichgewicht im Wettbewerb zwischen Tankstellen fuÈ hren, die in der NaÈhe der Landesgrenzen
gelegen sind. 1997 hatte die niederlaÈndische Regierung eine Beihilferegelung eingefuÈ hrt, um die
Nachteile auszugleichen, die den Besitzern von 624 niederlaÈndischen Tankstellen in der NaÈhe der
deutschen Grenze durch die ErhoÈ hung der Verbrauchsteuer auf LeichtoÈ l entstanden. Die Beihilfen
werden in Form von ZuschuÈ ssen gewaÈhrt, die anhand der Menge des gelieferten LeichtoÈ ls berechnet
werden und mit der NaÈhe zur deutschen Grenze ansteigen. Die Laufzeit der Regelung betraÈgt drei
Jahre, in denen maximal 100 000 ECU je Tankstelle gezahlt werden. Die niederlaÈndische Regierung ist
daher der Ansicht, daû die Maûnahme unter die ¹de minimisª-Regel faÈ llt.

277. Am 3. Juni 1998 eroÈ ffnete die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
wegen dieser Regelung (Beihilfen zugunsten niederlaÈndischer Tankstellen in der NaÈhe der deutschen
Grenze) 193. Die Kommission hat Zweifel, ob sich die ¹de minimisª-Regel in diesem Fall anwenden
laÈût 194. Selbst wenn jede Tankstelle zu diesem Zweck als einzelnes Unternehmen betrachtet werden
kann, ist diese Regel moÈ glicherweise nicht anwendbar, wenn sich die Beihilfen auf den Handel und
Wettbewerb zwischen Mitgliedstaaten auswirken. Im vorliegenden Fall ist nicht auszuschlieûen, daû
der Handel und Wettbewerb mit mindestens einem Mitgliedstaat (Deutschland) beeintraÈchtigt wird.

190 N 3/98 und N 486/97, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
191 C 39/96.
192 Rechtssache T-49/93 vom 18.9.1995, SIDE/Kommission, Slg. 1995, II-2501.
193 C 43/98 (ex N 558/98), Beihilfen zugunsten niederlaÈndischer Tankstellen in der NaÈhe der deutschen Grenze,

Niederlande, ABl. C 307 vom 7.10.1998.
194 Siehe Kapitel IV.B.4.
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D Ð Verfahren

278. Die Rechtsprechung des Berichtsjahrs war im Hinblick auf die Verfahrensvorschriften auf dem
Gebiet der staatlichen Beihilfen besonders ergiebig. Sie betraf vor allem die Rechte Dritter, die
Beitreibung unrechtmaÈûiger Beihilfen und die Folgen eines Nichtigkeitsurteils fuÈ r die GuÈ ltigkeit des
Verwaltungsverfahrens.

1. Rechte Dritter

279. Da die in Artikel 88 vorgesehenen Verfahren im wesentlichen bilateraler Natur sind und vor
allem auf einem Dialog zwischen dem betreffenden Mitgliedstaat und der Kommission beruhen, sind
die Rechte Dritter auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen zwangslaÈufig begrenzter als im Rahmen
der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag. Nach der Rechtsprechung kommen die Rechte Dritter
hauptsaÈchlich waÈhrend des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 zum Tragen.

280. Mit einem Urteil vom 2. April 1998 195 schaffte der Gerichtshof Klarheit hinsichtlich der
rechtlichen Behandlung der von Dritten bei der Kommission eingereichten Beschwerden uÈ ber
nationale Maûnahmen Ð z.B. staatliche Beihilfen Ð und vor allem hinsichtlich der Tragweite der
Pflichten der Kommission bei ihrer PruÈ fung.

Erstens stellte der Gerichtshof den Grundsatz auf, daû die Kommission im Interesse einer
ordnungsgemaÈûen Anwendung der grundlegenden Vorschriften des Vertrages auf dem Gebiet der
staatlichen Beihilfen die Beschwerde sorgfaÈ ltig und unvoreingenommen zu pruÈ fen hat, was eine
Untersuchung von Gesichtspunkten erforderlich machen kann, die der BeschwerdefuÈ hrer nicht
ausdruÈ cklich erwaÈhnt hat. Dieser Grundsatz bedeutet jedoch nicht, daû die Kommission verpflichtet
waÈre, von Amts wegen die RuÈ gen zu pruÈ fen, die der BeschwerdefuÈ hrer mit Sicherheit erhoben haÈtte,
wenn ihm die Ermittlungsergebnisse ihrer Untersuchung bekannt geworden waÈren.

Zweitens bestaÈtigte der Gerichtshof, daû die Kommission nicht verpflichtet ist, die BeschwerdefuÈ hrer
waÈhrend der VorpruÈ fungsphase nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag anzuhoÈ ren.

281. DaruÈ ber hinaus befand das Gericht erster Instanz in den verbundenen Rechtssachen T-371/94
und T-394/94 196, daû die Beteiligten im Sinne von Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einen Anspruch auf
rechtliches GehoÈ r, wie er denjenigen zusteht, gegen die ein Verfahren eingeleitet worden ist,
keineswegs geltend machen koÈ nnen, sondern lediglich uÈ ber das Recht verfuÈ gen, am Verwaltungsver-
fahren unter BeruÈ cksichtigung der UmstaÈnde des Einzelfalls angemessen beteiligt zu werden. Das
Ausmaû ihrer Rechte auf Beteiligung und Information kann daher beschraÈnkt sein, vor allem wenn der
Informationsstand der Kommission bereits ein verhaÈ ltnismaÈûig hohes Niveau erreicht hat, bei dem nur
noch eine beschraÈnkte Zahl von Zweifeln bestehen bleiben, die durch AuskuÈ nfte der Beteiligten
ausgeraÈumt werden koÈ nnten.

Folglich gibt die Kommission den Beteiligten zwar allgemeine Informationen uÈ ber die wesentlichen
Bestandteile des Beihilfevorhabens, sie kann sich aber darauf beschraÈnken, ihre Mitteilung im

195 EuGH 2. April 1998, Kommission/Chambre syndicale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval)
und Brink's France, Rechtssache C-367/95 P, Slg. 1998, I-1719.

196 EuGeI 25. Mai 1998, British Airways plc e.a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-371/94 und T-394/94,
noch nicht veroÈ ffentlicht.
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Amtsblatt uÈ ber die VerfahrenseroÈ ffnung auf die Punkte des Vorhabens zu konzentrieren, hinsichtlich
deren sie noch gewisse Zweifel hegt.

282. Das Gericht erklaÈrte in seinem Urteil vom 15. September 1998 197, daû die Kommission, wenn
sie nach Abschluû des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eine mit Bedingungen
verknuÈ pfte Genehmigungsentscheidung erlassen hat, von ihrer urspruÈ ngliche Entscheidung nicht
abweichen kann, ohne das Verfahren erneut zu eroÈ ffnen. Wenn eine der Bedingungen, von denen die
Genehmigung einer Beihilfe abhaÈngig gemacht worden war, nicht erfuÈ llt wird, kann die Kommission
daher normalerweise nur dann eine Entscheidung uÈ ber die Abweichung von dieser Bedingung
erlassen, ohne das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu eroÈ ffnen und die Beteiligten in
diesem Rahmen zur Stellungnahme aufzufordern, wenn von der urspruÈ nglichen Bedingung nur
unwesentlich abgewichen wird, so daû sie keinen Zweifel daran hat, daû die betreffende Beihilfe mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar bleibt.

283. DaruÈ ber hinaus wurde der Begriff des Beteiligten im Sinne von Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
genauer abgegrenzt. In einem Beschluû vom 18. Februar 1998 198 befand das Gericht, daû
Organisationen, die die Arbeitnehmer eines durch eine Beihilfe beguÈ nstigten Unternehmens
vertreten, als Beteiligte im Sinne des Artikels 88 Absatz 2 des Vertrages der Kommission gegenuÈ ber
zu sozialen Fragen Stellung nehmen koÈ nnen, die gegebenenfalls von der Kommission zu beruÈ ck-
sichtigen sind, wenn sie pruÈ ft, ob eine Beihilfe im Sinne von Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

284. Hinsichtlich der Voraussetzungen fuÈ r die ZulaÈssigkeit von Nichtigkeitsklagen gelangte das
Gericht in den Rechtssachen T-11/95 199 und T-189/97 200 zu dem Schluû, daû die Tatsache, daû ein
Dritter als Beteiligter angesehen wird, allein nicht ausreicht, um ihn in gleicher Weise individuell zu
behandeln wie den Adressaten der Entscheidung. Aus der Definition, die das Gericht im Urteil
Intermills 201 geliefert hat, geht naÈmlich hervor, daû unter den Begriff der Beteiligten im Sinne von
Artikel 88 Absatz 2 eine unbestimmte Zahl von natuÈ rlichen und juristischen Personen faÈ llt, so daû die
Eigenschaft als Beteiligter allein nicht ausreicht, um darauf zu schlieûen, daû ein Dritter im Sinne von
Artikel 230 vierter Absatz individuell von einer abschlieûenden Entscheidung betroffen ist.

Folglich vertrat das Gericht in dem Beschluû vom 18. Februar 1998 202 die Auffassung, daû
Organisationen, die die Arbeitnehmer eines durch eine Beihilfe beguÈ nstigten Unternehmens
vertreten, sich nicht auf diese Eigenschaft berufen koÈ nnen, um geltend zu machen, daû sie im Sinne
von Artikel 230 Absatz 4 individuell von einer ablehnenden abschlieûenden Entscheidung betroffen
sind.

197 EuGeI 15. September 1998, Ryanair Limited/Kommission, Rechtssache T-140/95, noch nicht veroÈ ffentlicht.
198 EuGeI 18. Februar 1998, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ francàaise de production e.a./Kommission,

Rechtssache T-189/97, Slg. 1998, II-335.
199 EuGeI 15. September 1998, BP Chemicals Limited/Kommission, Rechtssache T-11/95, noch nicht veroÈ ffentlicht.
200 EuGeI 18. Februar 1998, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ francàaise de production e.a./Kommission,

Rechtssache T-189/97, Slg. 1998, II-335.
201 EuGH 14. November 1984, Intermills/Kommission, Rechtssache 323/82, Slg. 1984, 3809.
202 EuGeI 18. Februar, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de production e.a./Kommission, Rechtssache T-

189/97, Slg. 1998, II-335.
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285. In der Rechtssache T-95/96 203 pruÈ fte das Gericht die ZulaÈssigkeitsvoraussetzungen fuÈ r
UntaÈtigkeitsklagen Dritter. Es kam zu dem Schluû, daû eine UntaÈtigkeitsklage eines Beschwerde-
fuÈ hrers aufgrund der Tatsache, daû die Kommission es unterlassen hat, bezuÈ glich seines Antrags einen
Beschluû zu fassen, insoweit zulaÈssig ist, als die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EG-Vertrag eingeleitet hatte und er unmittelbar und individuell davon betroffen war, daû sie es
einstellte, ohne eine Entscheidung zu erlassen.

286. Die Auswirkungen des in Artikel 253 EG-Vertrag vorgesehenen Erfordernisses der BegruÈ n-
dung auf die Rechte Dritter wurden ebenfalls beleuchtet. Das Gericht entschied in den verbundenen
Rechtssachen T-371/94 und T-394/94 204, daû das Erfordernis, eine Entscheidung uÈ ber staatliche
Beihilfen zu begruÈ nden, nicht nur nach dem Interesse an Informationen bestimmt werden kann, das
der Mitgliedstaat hat, an den diese Entscheidung gerichtet ist. Zwar braucht die Kommission in der
BegruÈ ndung einer Entscheidung nicht auf alle tatsaÈchlichen und rechtlichen Gesichtspunkte
einzugehen, die von den Beteiligten waÈhrend des Verwaltungsverfahrens vorgetragen worden sind,
sie hat jedoch alle maûgeblichen UmstaÈnde und Faktoren des Einzelfalls zu beruÈ cksichtigen, damit
sowohl die Mitgliedstaaten als auch die beteiligten BuÈ rger sich daruÈ ber unterrichten koÈ nnen, unter
welchen Voraussetzungen die Kommission den Vertrag angewandt hat.

2. RuÈ ckforderung von Beihilfen

287. Der Anteil der nichtnotifizierten staatlichen Beihilfen liegt mit 20% aller von der Kommission
gepruÈ ften FaÈ lle immer noch zu hoch. Daher war es ein wichtiger Schritt, daû der Gerichtshof die
Kommission darin unterstuÈ tzt hat, systematisch die RuÈ ckzahlung von Beihilfen anzuordnen, die unter
Verstoû gegen die Notifizierungspflicht gewaÈhrt wurden und mit dem Gemeinsamen Markt
unvereinbar sind. Die Kommission pruÈ ft im Einklang mit dem Urteil des Gerichtshofs in der
Rechtssache Deggendorf 205 auch die kumulierende Wirkung aÈ lterer unrechtmaÈûiger Beihilfen und
neuer Beihilfen, wenn erstere noch nicht zuruÈ ckgezahlt worden sind 206.

288. Folglich stellte der Gerichtshof in einem Urteil vom 29. Januar 1998 207 fest, daû die BehoÈ rden
eines Mitgliedstaats sich nicht darauf berufen koÈ nnen, daû es ihnen voÈ llig unmoÈ glich gewesen ist, eine
Entscheidung der Kommission, in der ihnen aufgegeben wird, eine rechtswidrige Beihilfe zuruÈ ck-
zufordern, richtig durchzufuÈ hren, ohne gegenuÈ ber den betroffenen Unternehmen irgendwelche
Schritte zur RuÈ ckforderung der Beihilfe zu unternehmen und ohne der Kommission andere
ModalitaÈ ten zur DurchfuÈ hrung der Entscheidung vorzuschlagen, die es ermoÈ glicht haÈtten, die
Schwierigkeiten zu uÈ berwinden. Im uÈ brigen koÈ nnen es zwar unuÈ berwindliche Schwierigkeiten einem
Mitgliedstaat unmoÈ glich machen, die ihm nach dem Gemeinschaftsrecht obliegenden Verpflichtungen
einzuhalten; die bloûe BefuÈ rchtung solcher Schwierigkeiten rechtfertigt jedoch nicht, daû er die
korrekte Befolgung dieser Verpflichtungen unterlaÈût.

203 EuGeI 15. September 1998, Gestevision Telecinco SA/Kommission, Rechtssache T-95/96, noch nicht veroÈ ffent-
licht.

204 EuGeI 25. Juni 1998, British Airways plc e.a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-371/94 und T-394/94,
noch nicht veroÈ ffentlicht.

205 Deutschland und Textilwerke Deggendorf GmbH/Kommission, Rechtssache C 355/95-P, Slg. 1997, I-2549.
206 Sache C 44/97, Beihilfen fuÈ r MAGEFESA, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
207 EuGH 29. Januar 1998, Kommission/Italie, Rechtssache C-280/95, Slg. 1998, I-259.
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289. Das Gericht erster Instanz bestaÈ tigte in der Rechtssache T-67/94 208, daû nicht der betreffende
Mitgliedstaat, sondern nur der BeihilfeempfaÈnger sich auf auûergewoÈ hnliche UmstaÈnde berufen kann,
die bei ihm ein berechtigtes Vertrauen begruÈ nden konnten, wenn er in einem Verfahren bei den
staatlichen BehoÈ rden oder vor den nationalen Gerichten der RuÈ ckzahlung einer rechtswidrigen
Beihilfe entgegentreten will. Folglich kann die Kommission ihre Entscheidung, die Pflicht der
BehoÈ rden eines Mitgliedstaats zur RuÈ ckforderung einer unrechtmaÈûig gewaÈhrten Beihilfe zeitlich zu
begrenzen, nicht auf den Einwand des Mitgliedstaats stuÈ tzen, daû das Urteil eines nationalen Gerichts
ein berechtigtes Vertrauen des EmpfaÈngers der Beihilfe in deren RechtmaÈûigkeit hervorruft.

3. Folgen eines Nichtigkeitsurteils

290. Schlieûlich erlaÈuterte der Gerichtshof in einem Urteil vom 12. November 1998 209, welche
Folgen sich daraus ergeben, wenn er eine abschlieûende Entscheidung teilweise fuÈ r nichtig erklaÈrt, weil
die Kommission die PruÈ fung einer Beihilfe nach Maûgabe von Artikel 87 Absatz 3 zu unrecht
unterlassen hat. Wenn die von der Kommission zusammengetragenen Ermittlungsunterlagen eine
erschoÈ pfende Untersuchung der Vereinbarkeit der Beihilfe im Hinblick auf Artikel 87 Absatz 3 des
Vertrages erlauben, kann das Verfahren zur Ersetzung dieser Entscheidung an diesem Punkt wieder
aufgenommen werden, indem die Ermittlungsunterlagen, deren Richtigkeit im uÈ brigen Verfahren
nicht in Zweifel gezogen wurden, erneut untersucht werden.

4. Anwendung der Beihilfevorschriften durch die nationalen Gerichte

291. Auch wenn auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen hauptsaÈchlich die Kommission zustaÈndig
ist, koÈ nnen die nationalen Gerichte in verschiedenen FaÈ llen ebenfalls mit Fragen im Zusammenhang
mit Beihilfen befaût werden. Die Kommission hatte bereits auf die MoÈ glichkeiten hingewiesen, die auf
nationaler Ebene Ð insbesondere hinsichtlich unrechtmaÈûiger Beihilfen Ð bestehen 210.

292. Eine von der Kommission in Auftrag gegebene Untersuchung der Vorgehensweise der
nationalen Gerichte ergab vor allem, daû die Anzahl der von ihnen gepruÈ ften BeihilfefaÈ lle sehr gering
ist. In einigen Mitgliedstaaten hat es bisher sogar keinen einzigen Fall gegeben. DaruÈ ber hinaus betrifft
die Mehrheit (76%) der 115 registrierten FaÈlle keine von Wettbewerbern eingereichten Klagen. Von
derartigen Klagen wiederum haben nur 3 zu dem von dem Wettbewerber angestrebten Ergebnis
gefuÈ hrt. Dies liegt offenbar vor allem an der mangelnden Transparenz der Beihilfevorschriften und den
daraus resultierenden mangelnden Kenntnissen der nationalen Gerichte und RechtsanwaÈ lte auf
diesem Gebiet. Die Anwendung der auf nationaler Ebene zur VerfuÈ gung stehenden rechtlichen Mittel
sollte daher staÈrker gefoÈ rdert werden.

208 EuGeI 27. Januar 1998, Ladbroke Racing/Kommission, Rechtssache T-67/94, Slg. 1998, II-1.
209 EuGH 12. November 1998, Spanien/Kommission, Rechtssache C-415/96, noch nicht veroÈ ffentlicht.
210 Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der Mitgliedstaaten

im Bereich der staatlichen Beihilfen, ABl. C 312 vom 23.11.1995.
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E Ð Statistischer UÈ berblick

Schaubild 6
Anzahl der zwischen 1994, und 1998 eingetragenenen FaÈ lle (ausgenom-
men Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau)
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Schaubild 7
Entwicklung der Zahl der Kommissionsentscheidungen zwischen 1994 und
1998 (auûer in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und
Kohlenbergbau
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Schaubild 8
Anzahl der auf die einzelnen Mitgliedstaaten entfallenden Entscheidungen
(ausgenommen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr und Kohlenbergbau)

18

14

8

15

28

38

3

77

2

27

36

9

154

9

22

460

0 100 200 300 400 500

EuropaÈ ische Union

Belgien

DaÈ nemark

Deutschland

Griechenland

Spanien

Frankreich

Irland

Italien

Luxemburg

Niederlande

OÈ sterreich

Portugal

Finnland

Schweden

Vereinigtes
KoÈ nigreich

BER. WETTB. 1998

122 XXVIII. BERICHT UÈ BER DIE WETTBEWERBSPOLITIK 1998 Ð SEK(99) 743 ENDG.



IV Ð INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

A Ð Erweiterung

1. BeitrittslaÈnder

1.1. DurchfuÈ hrungsregeln

293. Um den Rechtsrahmen fuÈ r die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und den zehn
assoziierten LaÈndern Mittel- und Osteuropa (MOEL) im Bereich des Wettbewerbs zu vervoll-
staÈndigen, wurden mit diesen LaÈndern zwei Serien von DurchfuÈ hrungsregeln ausgehandelt. WaÈhrend
die erste Serie die fuÈ r Unternehmen anwendbaren Wettbewerbsbestimmungen der Europaabkommen
betrifft, bezieht sich die zweite auf die Regeln uÈ ber staatliche Beihilfen.

294. Die DurchfuÈ hrungsregeln fuÈ r die Wettbewerbsbestimmungen betreffend Unternehmen wurden
bereits mit der Tschechischen Republik 211, Polen 212, der Slowakischen Republik 213, Ungarn 214 und
Bulgarien 215 vereinbart. Die Kommission hat dem Rat ihren Vorschlag fuÈ r den Erlaû Anfang 1999 von
DurchfuÈ hrungsregeln fuÈ r die drei baltischen Staaten und RumaÈnien unterbreitet. Der Wortlaut dieser
Bestimmungen ist im wesentlichen der gleiche fuÈ r alle assoziierten LaÈnder. Diese bestehen
uÈ berwiegend aus Verfahrensregeln fuÈ r die ZustaÈndigkeit zum Aufgreifen von FaÈllen, die Verfahren
der Mitteilung von FaÈllen an die andere Seite, Konsultierung und entgegenkommendes Verhalten
sowie den Informationsaustausch.

295. Am 24. Juni 1998 erlieû der Assoziationsrat EU-Tschechische Republik DurchfuÈ hrungsbe-
stimmungen fuÈ r staatliche Beihilfen in der Tschechischen Republik als erstem assoziierten Land, in
dem derartige Regeln im Bereich der staatlichen Beihilfen in Kraft sind. GemaÈû diesen Bestimmungen
beruht das System der UÈ berwachung staatlicher Beihilfen auf zwei SaÈulen. WaÈhrend die Kommission
fuÈ r die Gemeinschaft die Vereinbarkeit der von den EU-Mitgliedstaaten gewaÈhrten staatlichen
Beihilfen auf der Grundlage der gemeinschaftlichen Regeln bewertet, untersuchen und uÈ berpruÈ fen die
tschechischen UÈ berwachungsbehoÈ rden die vorhandenen und neu gewaÈhrten Beihilfen anhand der sich
aus der Anwendung der gemeinschaftlichen Regeln fuÈ r staatliche Beihilfen ergebenden Kriterien. Die
DurchfuÈ hrungsbestimmungen sehen Verfahren fuÈ r die Konsultierung und LoÈ sung von Problemen vor
und enthalten Regeln uÈ ber Transparenz (d. h. die Tschechische Republik wird eine Aufstellung ihrer
Beihilferegelungen und der gewaÈhrten Beihilfen erstellen und daraufhin aktualisieren) sowie Regeln
uÈ ber den gegenseitigen Informationsaustausch.

296. GrundsaÈtzlich wird die UÈ bernahme der Anwendungsregeln fuÈ r staatliche Beihilfen abgesehen
von den allgemeinen politischen ErwaÈgungen auch als ein wichtiger Schritt beim Abbau von
Streitpunkten im Handel zwischen der Gemeinschaft und dem betreffenden Drittland angesehen, da
sie ein Vorgehen der Parteien im Rahmen des WTO-UÈ bereinkommens uÈ ber Subventionen und
Ausgleichsmaûnahmen bei Subventionsfragen z.B. Ergreifen von Ausgleichsmaûnahmen uÈ berfluÈ ssig
machen kann.

211 Entscheidung Nr. 1/96 des Assoziationsrates vom 30.01.1996, ABl.. L 31, 09.02.1996, Seite 21.
212 Entscheidung Nr. 1/96 des Assoziationsrates vom 16.07.1996, ABl. L 208, 17.08.1996, Seite 24.
213 Entscheidung Nr. 1/96 des Assoziationsrates vom 15.08.1996, ABl. L 295, 20.11.1996, Seite 25.
214 Entscheidung Nr. 2/96 des Assoziationsrates vom 06.11.1996, ABl. L 295, 20.11.1996, Seite 29.
215 Entscheidung Nr. 2/97 des Assoziationsrates vom 07.10.1997, ABl. L 15, 21.01.1998, Seite 37.
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1.2. UÈ berleitung zum Beitritt

297. Wichtiger Bestandteil des Erweiterungsprozesses ist die UÈ berleitung zum Beitritt, deren
Kernpunkte die Beitrittspartnerschaft und verstaÈrkte Beihilfen vor dem Beitritt sind. Die Beitritts-
partnerschaft ist ein neuer einheitlicher Rahmen, in dem fuÈ r jeden Kandidaten einzeln aufgefuÈ hrt ist,
was er bei der Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes vorrangig durchzufuÈ hren hat und
welche Finanzmittel dafuÈ r insbesondere im Rahmen des PHARE-Programms verfuÈ gbar sind.
Gesetzliche Anpassung, StaÈrkung und Aufbau von Institutionen im Bereich des Wettbewerbs zaÈhlen
zu den wichtigsten kurzfristigen (1998) und mittelfristigen von der Kommission in den einzelnen
Beitrittspartnerschaften ausgewiesenen PrioritaÈ ten. Das gleiche gilt fuÈ r die sogenannten nationalen
Programme zur Umsetzung des Besitzstandes, die von jedem assoziierten Land auf der Grundlage
seiner Beitrittspartnerschaft erstellt wurden.

1.3. Stand bei der Angleichung der Wettbewerbsregeln

298. Die Kommission verpflichtete sich, dem EuropaÈischen Rat uÈ ber die von den einzelnen
Beitrittskandidaten erzielten Fortschritte regelmaÈûig Bericht zu erstatten. Der erste dieser Berichte
fuÈ r die damals zehn mittel- und osteuropaÈ ischen LaÈnder, Zypern und die TuÈ rkei wurde Ende 1998
vorgelegt. Die Berichte umreiûen die Entwicklungen seit der Abgabe der Stellungnahme der
Kommission im Jahr 1997 216.

299. Im vergangenen Jahr haben die meisten MOEL entscheidende Schritte zum Erlaû oder der
Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften bzw. AÈ nderungen an bestehenden Vorschriften eingeleitet, um
ihre Bestimmungen noch weiter an das Gemeinschaftsrecht anzugleichen. Dies trifft insbesondere fuÈ r
den Bereich der Kartellgesetze zu. Neue Wettbewerbsgesetze sind zum Beispiel in Ungarn, Bulgarien,
Estland und Litauen in Kraft getreten. Auch haben die WettbewerbsbehoÈ rden dieser LaÈnder nunmehr
Erfahrungen bei der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts sammeln koÈ nnen. Die Kommission hat
jedoch wiederholt das Erfordernis betont, die WettbewerbsbehoÈ rden der MOEL insbesondere
hinsichtlich ihrer Befugnis zu staÈrken, Untersuchungen durchzufuÈ hren und Geldbuûen festzusetzen,
sowie in ihrer UnabhaÈngigkeit und ihrer Mittelausstattung.

300. Im Gegensatz zur KartelluÈ berwachung war die EinfuÈ hrung einer Kontrolle der staatlichen
Beihilfen in diesen LaÈndern wesentlich umstrittener und schwieriger durchzufuÈ hren. Es haben zwar
einige LaÈnder damit begonnen, Regeln fuÈ r die UÈ berwachung staatlicher Beihilfen einzufuÈ hren oder
auszuarbeiten, doch muû in diesem Bereich noch erhebliche Arbeit geleistet werden. An erster Stelle
der PrioritaÈ ten steht eindeutig die Schaffung von Transparenz bei der GewaÈhrung staatlicher Beihilfen
durch die Erstellung eines Inventars aller bestehenden direkten und indirekten Beihilfen. Obwohl
einige MOEL im vergangenen Jahr Berichte uÈ ber ihre Beihilferegelungen vorgelegt haben, muûte sich
die Kommission kritisch uÈ ber das Fehlen eines umfassenden Bildes der Lage bei den staatlichen
Beihilfen in den meisten LaÈndern aÈuûern.

301. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Errichtung bzw. StaÈrkung einer unabhaÈngigen BehoÈ rde zur
UÈ berwachung der Beihilfen und eines Systems zur DurchfuÈ hrung dieser UÈ berwachungsaufgabe. Die
meisten MOEL haben nunmehr eine UÈ berwachungsbehoÈ rde eingesetzt. Die Rechtsverfahren und die
erforderlichen Befugnisse, um eine wirksame Kontrolle neuer und bestehender Beihilfen in diesen
LaÈndern zu gewaÈhrleisten, muÈ ssen jedoch noch eingefuÈ hrt werden.

216 Wettbewerbsbericht 1997, Ziff. 323.
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302. Im Bereich der Angleichung der Rechtsvorschriften haben einige LaÈnder Maûnahmen
eingeleitet, um sachliche und verfahrensmaÈûige Regeln zu erstellen bzw. vorzubereiten. Dennoch
muûte die Kommission feststellen, daû sie in der Regel das fuÈ r diese Stufe der Vorbereitung zum
Beitritt erforderliche Niveau noch nicht erreicht haben.

1.4. Technische UnterstuÈ tzung

303. In Anbetracht dieser fortdauernden SchwaÈchen ist eine technische UnterstuÈ tzung im Bereich
des Wettbewerbs weiterhin ein wesentliches Mittel zur Vorbereitung der fuÈ r den Beitritt in Betracht
kommenden LaÈnder. Es ist zwar Sache der BeitrittslaÈnder selbst, die erforderlichen Ressourcen fuÈ r
eine zielgerichtete und kostenguÈ nstige Umsetzung des Wettbewerbsrechts bereitzustellen, die
UnterstuÈ tzung der Gemeinschaft dient dabei jedoch als Katalysator. Neben den gezielten Maûnahmen
im Rahmen der nationalen PHARE-Programme hat die Kommission ihre Kontakte mit den
WettbewerbsbehoÈ rden der MOEL weiter intensiviert und die Kontakte zwischen diesen BehoÈ rden
gefoÈ rdert.

304. Mit der Einrichtung neuer Verbindungen wird sich der gegenseitige Informationsaustausch
noch intensivieren. Die Zusammenarbeit umfaût auch die Konsultierung zu den neuen Entwicklungen
in der Wettbewerbspolitik. So fanden z. B. Konsultationen mit den MOEL zu dem GruÈ nbuch der
Kommission uÈ ber vertikale WettbewerbsbeschraÈnkungen sowohl schriftlich als auch bei einer
AnhoÈ rung statt.

305. UÈ ber das Programm PHARE hat die Kommission weiterhin UnterstuÈ tzung fuÈ r den Aufbau
laÈnderuÈ bergreifender technischer Hilfsprogramme im Bereich des Wettbewerbs geleistet. So fanden
zwischen Dezember 1997 und Januar 1998 sowie im November/Dezember 1998 gemeinsame
Ausbildungsseminare fuÈ r erfahrene und neue Wettbewerbsbeamte aus den KandidatenlaÈndern statt.
Bestandteile dieser Programme waren Vorlesungen durch Kommissionsfachleute und die EroÈ rterung
der von den Teilnehmern vorgelegten FaÈ lle.

306. Die meisten der KandidatenlaÈnder haben Arbeitsgruppen fuÈ r die Zusammenarbeit mit der
GD IV gebildet, was die informellen und technischen GespraÈche auf Expertenebene uÈ ber die
Angleichung des Wettbewerbsrechts, den Aufbau behoÈ rdlicher Strukturen und Fragen der Durch-
setzung des Wettbewerbsrechts erleichtert. Diese informellen ZusammenkuÈ nfte ebenso wie die
zahlreichen persoÈ nlichen Kontakte zwischen den Beamten haben zur Festigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen und der Anwendungspraxis der WettbewerbsbehoÈ rden in den Kandidaten-
laÈndern beigetragen. Angesichts der erwaÈhnten Schwierigkeiten im Bereich der staatlichen Beihilfen
wird sich die UnterstuÈ tzung in Zukunft auf die Erstellung eines Verzeichnisses der staatlichen
Beihilfen, von Karten der FoÈ rdergebiete, auf Rahmenbestimmungen fuÈ r Beihilfen an empfindliche
Sektoren sowie die Bewertung von EinzelfaÈ llen konzentrieren.

307. Die vierte Wettbewerbskonferenz der MOEL und der EuropaÈischen Kommission fand am 25.
und 26. Mai in Bratislava mit Teilnahme hochrangiger Beamter der WettbewerbsbehoÈ rden und
anderer staatlicher Einrichtungen der MOEL und der Kommission statt. Diese Jahreskonferenz dient
als Forum fuÈ r den Austausch von Ansichten und Erfahrungen im Bereich der Angleichung des
Wettbewerbsrechts und dessen Durchsetzung. Auch ermoÈ glicht sie den Aufbau und die VerstaÈrkung
der beruflichen Kontakte zwischen den fuÈ r Wettbewerb in der Gemeinschaft und den MOEL
zustaÈndigen Beamten.
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2. Beitrittsverhandlungen

308. Nach der EroÈ ffnung der Regierungskonferenz am 30. MaÈrz 1998 wurde am 3. April auf der
ersten multilateralen Zusammenkunft der Stand der Entwicklung mit saÈmtlichen KandidatenlaÈndern
untersucht. Vom 9. bis 19. Oktober nahmen die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Polen,
Slowenien und Zypern an der analytischen PruÈ fung des gemeinschaftlichen Besitzstandes im Bereich
des Wettbewerbs teil. Dabei wurden die BeitrittslaÈnder umfassend uÈ ber den gemeinschaftlichen
Besitzstand informiert. Auf daran anschlieûenden bilateralen ZusammenkuÈ nften wurden mit jedem
Bewerberland moÈ gliche Sachprobleme angesprochen, die sich waÈhrend der eigentlichen Beitritts-
verhandlungen stellen koÈ nnten.

309. Am 11. Mai fand eine multilaterale Zusammenkunft uÈ ber Wettbewerbspolitik mit Bulgarien,
Lettland, Litauen, RumaÈnien und der Slowakei statt. Mit den ersten sechs LaÈndern wurden zwischen
dem 28. April und 7. Mai die Richtlinien nach Artikel 86 fuÈ r den Telekommunikationsbereich und mit
den fuÈ nf anderen LaÈndern am 23. Mai das gesamte Telekommunikationskapitel durchgegangen.

B Ð Bilaterale Zusammenarbeit

1. Nordamerika

1.1. Vereinigte Staaten

1.1.1. Anwendung des Abkommens von 1991 uÈber Zusammenarbeit 217

310. Die Kommission erstellt alljaÈhrlich einen Bericht an den Rat und das EuropaÈische Parlament
uÈ ber die Zusammenarbeit im Wettbewerbsbereich mit den Vereinigten Staaten gemaÈû dem
Abkommen von 1991. Bisher wurden drei derartige Berichte erstellt:

Ð Der erste Bericht erstreckte sich auf den Zeitraum zwischen dem 10. April 1995 (Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Abkommens von 1991) bis zum 30. Juni 1996 218

Ð der zweite Bericht erfaûte den Zeitraum vom 1. Juli 1996 bis 31. Dezember 1996 219 und

Ð der dritte Bericht den Zeitraum vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 1997 220.

Im Berichtsjahr hat die Kommission mit dem amerikanischen Justizministerium und der Gewerbe-
kommission (FTC) in einer groûen Anzahl von FaÈ llen zusammengearbeitet. Diese intensive
Zusammenarbeit erbringt fallspezifische Vorteile fuÈ r die WettbewerbsbehoÈ rden und die beteiligten
Unternehmen wegen der damit verbundenen Beschleunigung und verbesserten Abstimmung der

217 Abkommen zwischen den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika und den EuropaÈ ischen
Gemeinschaften uÈ ber die Anwendung ihrer Wettbewerbsgesetze (ABl. L 95 vom 27.04.1995, S. 45 - 50 geaÈndert
durch ABl. L 1313¤8 vom 15.06.1995).

218 Zugestimmt am 08.10.1996, KOM(96)479 endg., siehe auch XXVI. Bericht uÈ ber den Wettbewerbspolitik, S. 299 -
311.

219 Zugestimmt am 04.07.1997, KOM(97)346 endg., siehe auch XXVI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, S. 312 -
318.

220 Zugestimmt am 3.9.1998, KOM(1998)516 endg., siehe auch XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, S. 317 -
327.
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Fallbehandlung auf beiden Seiten des Atlantik. Auch fuÈ hren die engen taÈglichen Kontakte zwischen
den jeweils beteiligten Beamten der GD IV und ihren amerikanischen Kollegen zum gegenseitigen
Aufbau von Vertrauen, einer verbesserten Kenntnis der rechtlichen und verfahrensmaÈûigen Regeln
des Partners, zu einer Angleichung durch Vorbild und schlieûlich zur Entwicklung von optimalen
Vorgehensweisen in saÈmtlichen Stufen eines Verfahrens.

311. Zu den interessantesten FaÈllen der transatlantischen Zusammenarbeit gehoÈ rte bisher die im
Juli 1998 genehmigte Fusion zwischen WorldCom und MCI. Dieses angemeldete Fusionsvorhaben
warf nicht die gleichen akuten Bedenken hinsichtlich des Besitzes an transatlantischer KabelkapazitaÈ t
wie der Fall BT/MCI (der von der Kommission im Jahr 1996 untersucht und von den Parteien
schlieûlich aufgegeben wurde) auf, stellte jedoch grundsaÈtzliche Wettbewerbsfragen in bezug auf die
Anbieter des Internet-Zugangs und der Zusammenschaltung. Die Untersuchungen der Kommission
und die Vereinbarung von Abhilfen wurden gleichzeitig mit der PruÈ fung des Falles durch das
amerikanische Justizministerium gefuÈ hrt und abgestimmt. Dabei ergab sich ein betraÈchtliches Maû an
Zusammenarbeit zwischen den beiden BehoÈ rden einschlieûlich eines Meinungsaustausches uÈ ber die
anzuwendenden analytischen Verfahren, der Abstimmung der Informationssammlung und gemein-
samer ZusammenkuÈ nfte und Verhandlungen mit den Parteien. Der Zeitplan fuÈ r die VeraÈuûerungen
gab den Parteien die MoÈ glichkeit, vorbehaltlich der Zustimmung des Justizministeriums und der
Kommission VeraÈuûerungen im voraus, jedoch abhaÈngig von dem Zusammenschluû zu vereinbaren.
GemaÈû den Konditionen ihrer Zusagen bemuÈ hten sich die beteiligten Unternehmen um die
Zustimmung beider WettbewerbsbehoÈ rden zu den Interessenten an den zu veraÈuûernden TaÈtig-
keitsbereichen. Beide BehoÈ rden arbeiteten bis zur vollen Umsetzung der Zusagen zusammen und
tauschten foÈ rmliche Schreiben zu diesem Zweck gemaÈû dem Abkommen von 1991 aus. Die Abhilfen
sahen die MoÈ glichkeit vor, daû die Kommission gegebenenfalls einen TreuhaÈnder benennt, der die
ErfuÈ llung der Zusagen uÈ berwacht und falls notwendig den Verkaufsvorgang kontrolliert (d. h. einen
KaÈufer findet und eine Vereinbarung erstellt).

312. Ein weiteres Beispiel fuÈ r eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den amerikanischen BehoÈ rden
war der von der Kommission im Juli 1998 genehmigte Zusammenschluû zwischen den amerikanischen
Unternehmen Dresser und Haliburton. Haliburton zaÈhlt zu den weltweit groÈ ûten Energiedienstlei-
stungsunternehmen und das kleinere und spezialisiertere Unternehmen Dresser ist ebenfalls in diesem
Gebiet taÈ tig. UÈ berschneidungen zwischen den beteiligten Unternehmen ergaben sich bei den
Bohrungsdienstleistungen insbesondere bei BohrfluÈ ssigkeiten, Richtbohrdiensten, Abschluûprodukten
und sonstigen Leistungen. In den letzteren beiden Bereichen waren die gemeinsamen Marktanteile
nicht erheblich, auûerdem gab es eine Reihe von Wettbewerbern einer erheblichen StaÈrke und
zahlreiche Kunden mit wirksamer Nachfragemacht. In dem Markt der BohrfluÈ ssigkeiten haÈtte der
Zusammenschluû hingegen zur Entstehung eines spuÈ rbaren Marktanteils gefuÈ hrt. Die Parteien hatten
bereits mit dem amerikanischen Justizministerium VeraÈuûerungen vereinbart, mit denen die
MarktuÈ berschneidungen beseitigt wuÈ rden. Daraufhin hatte die Kommission keine weiteren Bedenken
hinsichtlich des Marktes fuÈ r BohrfluÈ ssigkeiten. Dieser Fall war ein interessantes Beispiel fuÈ r
abgestimmte FusionspruÈ fverfahren der EuropaÈ ischen Union und der Vereinigten Staaten sowie eine
gewisse Aufteilung der Arbeiten zwischen den beteiligten BehoÈ rden.

313. Weitere FaÈ lle einer engen transatlantischen Zusammenarbeit waren die Vorhaben Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler, Seagram/Polygram, Hercules/
Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan/Sedgwick und BP/Amoco. Weitere Angaben zu diesen VorgaÈngen
sind in Teil II dieses Berichts enthalten. (Die fallbezogene Zusammenarbeit mit den amerikanischen
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BehoÈ rden wird auch im Vierten Bericht an den Rat und das EuropaÈ ische Parlament fuÈ r das Jahr 1998
eingehend dargelegt) 221.

1.1.2. Das Abkommen von 1998 mit den Vereinigten Staaten uÈber entgegenkommendes Verhalten 222

314. GestuÈ tzt auf ein Mandat des Rates hatte die Kommission dieses Abkommen mit der Regierung
der Vereinigten Staaten ausgehandelt, das die entsprechenden Bestimmungen des Abkommens von
1991 uÈ ber die AusuÈ bung der GrundsaÈtze des entgegenkommenden Verhaltens (Positive Comity)
staÈrkt. Das Ergebnis dieser Verhandlungen, das Abkommen von 1998 uÈ ber entgegenkommendes
Verhalten zwischen der EuropaÈ ischen Union und den Vereinigten Staaten, wurde in Washington
unterzeichnet und trat am 4. Juni 1998 in Kraft. Es legt eindeutiger die UmstaÈnde fest, unter denen ein
Ersuchen um entgegenkommendes Verhalten gestellt werden kann, und die Art und Weise, wie ein
derartiges Ersuchen zu behandeln ist. Im Gegensatz zu dem Abkommen von 1991 sind die
Fusionskontrollregeln der EU grundsaÈtzlich nicht im Erfassungsbereich des Abkommens von 1998, da
die einschlaÈgigen Fusionsregeln der EG und der Vereinigten Staaten keine Verschiebung bzw.
Aussetzung wie in dem damaligen Abkommen erlauben.

1.2. Kanada

315. Im Anschluû an Verhandlungen wurde der Entwurf eines Abkommens uÈ ber die Zusammen-
arbeit im Bereich des Wettbewerbs zwischen den EuropaÈ ischen Gemeinschaften und der kanadischen
Regierung im Mai des Berichtsjahres abgeschlossen. Am 4. Juni stimmte die Kommission einem
Vorschlag fuÈ r einen gemeinsamen Beschluû des Ministerrats und der Kommission zu, dieses
Abkommen zu schlieûen. Das EuropaÈ ische Parlament hat nunmehr dem Vorschlag der Kommission
zugestimmt. Es wird erwartet, daû der Rat und die Kommission in KuÈ rze dem Abkommen zustimmen,
so daû es noch im Jahr 1999 unterzeichnet werden und in Kraft treten kann. In der Zwischenzeit
werden die Kommission und die kanadische WettbewerbsbehoÈ rde bilateral die praktischen Fragen
einer zukuÈ nftigen Zusammenarbeit zwischen den BehoÈ rden im Rahmen dieses Abkommens eroÈ rtern.

316. Das Abkommen soll zur verstaÈrkten Zusammenarbeit zwischen den EuropaÈ ischen Gemein-
schaften und Kanada bei der Durchsetzung ihrer Wettbewerbsregeln beitragen. Da eine zunehmende
Anzahl von FaÈllen von beiden WettbewerbsbehoÈ rden aufgegriffen wird, setzt sich die Erkenntnis von
der Bedeutung einerseits einer Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen und andererseits
einer Koordinierung der AnwendungstaÈ tigkeit durch, insofern diese als gegenseitig nutzbringend von
beiden Seiten angesehen wird.

317. In der Sache aÈhnelt das vorgesehene Abkommen sehr dem mit den Vereinigten Staaten im
Jahr 1991 geschlossenen Abkommen. Es sieht im wesentlichen folgendes vor: (i) die gegenseitige
Mitteilung von FaÈ llen, die von einer WettbewerbsbehoÈ rde untersucht werden und die wichtigen
Belange der anderen Seite beruÈ hren koÈ nnten; (ii) die MoÈ glichkeit einer Koordinierung der
AnwendungstaÈ tigkeiten beider BehoÈ rden und der gegenseitigen UnterstuÈ tzung; (iii) die MoÈ glichkeit,
daû eine Seite die andere BehoÈ rde ersucht, taÈ tig zu werden (entgegenkommendes Verhalten) bzw. die
wichtigen Belange der anderen Seite bei ihren AnwendungstaÈtigkeiten beruÈ cksichtigt (RuÈ cksicht-

221 KOM (1998)...endg.
222 Abkommen zwischen den EuropaÈ ischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten Staaten von

Amerika uÈ ber die Anwendung der ¹Positive Comityª-GrundsaÈtze bei der Durchsetzung ihrer Wettbewerbs-
regeln, ABl. L 173 vom 18.06.1998, S. 26 Ð 31.
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nahme) und (iv) den Informationsaustausch zwischen beiden Seiten, sofern er nicht die Vertraulich-
keitsverpflichtung einer Seite im Hinblick auf die ausgetauschte Information beeintraÈchtigt.

2. Andere LaÈnder

2.1. Japan

318. Die Kommission hat ein neues Verzeichnis von VorschlaÈgen fuÈ r eine weitergehende
Deregulierung im Bereich des Wettbewerbs abgeschlossen und am 12. Oktober 1998 auf einer
Ministerzusammenkunft in Tokio uÈ berreicht. Die VorschlaÈge wurden auch auf einer Zusammenkunft
mit hochrangigen japanischen Vertretern in Tokio am 3.-6. November 1998 eroÈ rtert.

319. Auf der jaÈhrlichen bilateralen Zusammenkunft zwischen der Kommission und der japanischen
KartellbehoÈ rde in BruÈ ssel am 24.11.1998 wurden die positive Entwicklungen im Bereich der
Deregulierung der Wettbewerbspolitik anerkannt (wie z. B. Beseitigung der meisten Ausnahmen
und Freistellungen von den japanischen Wettbewerbsregeln, bessere Finanzausstattung und mehr
Personal fuÈ r die KartellbehoÈ rde usw.).

320. Die Kommission hat jedoch gegenuÈ ber der japanischen Regierung ihre KernvorschlaÈge in
folgenden Bereichen wiederholt:

Ð Hervorheben der Wettbewerbsgesichtspunkte durch die KartellbehoÈ rde bei Regierungsmaû-
nahmen

Ð UÈ berpruÈ fung vorhandener und neuer Verwaltungsleitlinien durch die BehoÈ rde

Ð strengere Untersuchungen durch die BehoÈ rde vor allem im Vertriebsbereich

Ð abschreckende Sanktionen bei KartellverstoÈ ûen und

Ð mehr Rechte fuÈ r die Opfer, um ein Eingreifen der Gerichte und Schadenersatz vor Gericht zu
erlangen.

321. Die im Jahr 1986 vorgelegte und zuletzt im Jahr 1995 uÈ berarbeitete OECD-Empfehlung 223 legt
die Rahmenbedingungen fuÈ r die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der japanischen
KartellbehoÈ rde fest. In dem Zeitraum 1993-1998 hat die Kommission 30 Mitteilungen an die BehoÈ rde
gemacht und von ihr 7 Mitteilungen erhalten. Dem koÈ nnte man entnehmen, daû die Kommission mehr
FaÈ lle behandelt, bei denen japanische Firmen oder sonstige japanische Interessen im Spiel sind, und
daû die japanische KartellbehoÈ rde weniger FaÈ lle bearbeitet, bei denen es um europaÈ ische
Unternehmen oder sonstige europaÈ ische Interessen geht. Ein Grund dafuÈ r koÈ nnte darin liegen, daû
es fuÈ r europaÈ ische Unternehmen schwieriger ist, in den japanischen Markt einzudringen, und daû es
die japanischen Unternehmen leichter haben, auf dem Markt der EuropaÈ ischen Gemeinschaft taÈ tig zu
werden.

223 UÈ berarbeitete Empfehlung des Rates betreffend die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten bei wettbe-
werbswidrigen Vorgehensweisen, die den internationalen Handel beeintraÈchtigen, 27. und 28.07.1995, C(95)130/
endg.
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In dem Fall Nordion kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der japanischen
WettbewerbsbehoÈ rde. Nach der Zusage von Nordion, die in seinen VerkaufsvertraÈgen mit euro-
paÈ ischen Kunden enthaltenen Ausschlieûlichkeitsklauseln zu streichen, beschloû die Kommission, das
Verfahren nach Artikel 82 EGV gegen Nordion wegen Miûbrauches einer beherrschenden Stellung
auf dem Markt fuÈ r die Herstellung und den Verkauf von MolybdaÈn 99, einem Grundprodukt fuÈ r in der
Nuklearmedizin verwendete RoÈ ntgenpharmazeutika, auszusetzen. Die Untersuchungen der japani-
schen BehoÈ rden hatten zu gleichartigen Ergebnissen fuÈ r den japanischen Markt gefuÈ hrt. In einer
Empfehlung hatte die BehoÈ rde Nordion aufgefordert, die Ausschlieûlichkeitsbindungen mit
japanischen Kunden aufzuheben. Nordion stimmte dieser Empfehlung zu, woraufhin die japanische
WettbewerbsbehoÈ rde eine foÈ rmliche Entscheidung in dieser Sache im September 1998 erlieû. Diese
Entscheidung hat den gleichen Inhalt wie die ihr vorangehende Empfehlung.

2.2. MittelmeerlaÈnder

322. WaÈhrend mit Marokko, Tunesien, Israel, Jordanien und der PalaÈstinenserbehoÈ rde bereits
Abkommen geschlossen wurden, werden mit Algerien, dem Lybanon, AÈ gypten und Syrien
Verhandlungen gefuÈ hrt. Die darin enthaltenen Wettbewerbsbestimmungen sehen eindeutige
Verpflichtungen zur AnnaÈherung der Wettbewerbspolitik dieser LaÈnder an die gemeinschaftlichen
Regeln vor. Im Berichtsjahr wurde eine erste Konferenz in Tunis veranstaltet, auf der Vertreter der
Gemeinschaft, der nationalen WettbewerbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten und der MittelmeerlaÈnder
zusammentrafen. Dabei wurden AntraÈge auf technische Hilfe lediglich von Tunesien und Algerien
gestellt. Hinsichtlich Tunesiens wurde ein erster Bericht uÈ ber die Kernpunkte eines technischen
Hilfsprogrammes im September 1998 erstellt. Er wird gegenwaÈrtig von den tunesischen BehoÈ rden
gepruÈ ft.

323. Eine Mitteilung der Kommission uÈ ber die ¹Partnerschaft mit den MittelmeerlaÈndern und den
Binnenmarktª (KOM(1998)538 endg. vom 23.9.1998) schlaÈgt u. a. eine horizontale Vorgehensweise im
Wettbewerbsbereich vor, um bei der Zusammenarbeit und der technischen Hilfe Fortschritte erzielen
zu koÈ nnen.

2.3. Lateinamerika

324. Seitdem es einen vollstaÈndigen Rahmen von Abkommen mit den lateinamerikanischen
LaÈndern gibt, ist die Kommission darum bemuÈ ht, die Beziehungen mit den einzelnen LaÈndergruppen
(Mercosur, Andengemeinschaft und mittelamerikanischer Isthmus) zu staÈrken. Hierzu wurden
punktuelle Kooperationsmaûnahmen eingeleitet wie z. B. die Zusammenstellung der Wettbewerbs-
vorschriften der lateinamerikanischen und karaõÈbischen LaÈnder und die Erstellung eines Verzeich-
nisses der WettbewerbsbehoÈ rden und Einrichtungen, um die Aufnahme von Kontakten zwischen den
fuÈ r die Anwendung der Wettbewerbspolitik zustaÈndigen Beamten und der GeschaÈ ftswelt zu
ermoÈ glichen, und die Einrichtung des ¹BoletõÂn Latinoamericano de Competenciaª, das auch uÈ ber
Internet abgerufen werden kann 224.

325. Die Kommission hat Verhandlungen mit Mexiko aufgenommen, um eine Freihandelsregelung
in die Wege zu leiten. In den Interimsabkommen von 1997 ist festgelegt, daû die EuropaÈische
Gemeinschaft und Mexiko einen Mechanismus der Zusammenarbeit auch im technischen Bereich
schaffen werden.

224 Unter folgender Adresse: http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/other.htm.
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326. In den vergangenen Jahren wurden auch die Beziehungen zwischen der GD IV und den
WettbewerbsbehoÈ rden der Mercosur-LaÈnder insbesondere Brasilien und Argentinien und dem mit
Mercosur assoziierten Chile gefestigt. Es konnte eine vergleichende Studie der Rechtsvorschriften des
Mercosur, Chiles und der EuropaÈischen Gemeinschaft ausgearbeitet werden, die ein nuÈ tzliches
Instrument war, um die Lage und Probleme dieser LaÈnder angesichts der erforderlichen Entwicklung
eines vollstaÈndigen Rechtsrahmens fuÈ r die Wettbewerbsregeln erwiesen hat.

327.
Die eventuell anstehenden Verhandlungen fuÈ r eine Liberalisierung mit den Mercosur-LaÈndern und
Chiles ist ein weiteres wichtiges Argument, um der Zusammenarbeit einen Rechtsrahmen zu geben.
GrundsaÈtzlich muÈ ûten die Ausarbeitung und wirksame Anwendung der Wettbewerbsregeln in den
Mercosur-LaÈndern den Unternehmen auf diesem Markt eine groÈ ûere Rechtssicherheit verschaffen. In
ihrer juÈ ngsten Mitteilung an den Rat geht die Kommission davon aus, daû sich die Verhandlungen auch
auf die Wettbewerbsregeln einschlieûlich der Mechanismen einer Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen den WettbewerbsbehoÈ rden erstrecken werden.2.4. Ruûland, Ukraine und andere GUS-

LaÈnder

328. Die Partnerschafts- und Kooperationsvereinbarungen mit Ruûland, der Ukraine und
Moldawien sowie mit den meisten der vormaligen Sowjetrepubliken enthalten in einem unter-
schiedlichen Maûe die Verpflichtung dieser LaÈnder, ihre Rechtsvorschriften uÈ ber Wettbewerb und
staatliche Beihilfen an die der Gemeinschaft anzunaÈhern. Die im Rahmen dieser Vereinbarungen mit
Ruûland und der Ukraine eingesetzten gemeinsamen AusschuÈ sse sollen in der ersten HaÈlfte des
Jahres 1999 UnterausschuÈ sse einsetzen, die sich mit Wettbewerbs- und Beihilfefragen befassen.
Auûerdem werden im Rahmen von TACIS-Projekten Fachwissen und ±kenntnisse bereitgestellt. Die
Fortschritte in diesem Bereich sind jedoch langsam.

329. Im Zuge der von Ruûland in diesem Jahr durchgemachten wirtschaftlichen Turbulenzen wurde
das staatlich Kartellkomitee in ein neues Ministerium einbezogen, das eine Vielzahl von
ZustaÈndigkeiten auf sich vereinigt. Es ist noch nicht klar, welche Auswirkungen dies auf die
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der Russischen FoÈ deration haben wird.

C Ð Multilaterale Zusammenarbeit

1. WTO: Handels- und Wettbewerbspolitik

330. Die EuropaÈische Gemeinschaft hat die Initiative ergriffen, um den Wettbewerb auf die
internationale Tagesordnung zu setzen. Die Mitteilung der Kommission vom Juni 1996 hat die
Ministerzusammenkunft von Singapur veranlaût, eine WTO-Arbeitsgruppe uÈ ber das Zusammen-
wirken von Handels- und Wettbewerbspolitik einzusetzen.

331. Unter der Leitung von Professor Jenny hat die Gruppe ein erstaunlich hohes Maû an Interesse
und Mitwirkung gefunden, was sich in der groûen Anzahl der von WTO-Mitgliedern vorgelegten
BeitraÈge sowie in der QualitaÈt und Offenheit der zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten
gefuÈ hrten Diskussionen niedergeschlagen hat. Bemerkenswert war die aktive Teilnahme der
EntwicklungslaÈnder, die uÈ ber ihre Erfahrungen bei der EinfuÈ hrung und Durchsetzung des Wettbe-
werbsrechts berichtet haben. Besonders zu vermerken ist das Fehlen ideologischer GegensaÈtze und
von Nord-SuÈ d-Trennungslinien. Unterschiedliche Meinungen uÈ ber den Erfassungsbereich des Auftrags
der Gruppe haben dabei nicht eine sachliche Diskussion der von den Teilnehmern aufgeworfenen
Fragen verhindert.
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332. Die Diskussionen waren uÈ berwiegend analytischer Art und konnten in folgenden Punkten ein
hohes Maû an UÈ bereinstimmung herbeifuÈ hren:

Ð das Erfordernis, einen Gleichklang zwischen dem Prozeû der Handelsliberalisierung, der
Beseitigung unnoÈ tiger Vorschriften und der StaÈrkung des Wettbewerbsrechts wie der Wettbe-
werbspolitik herbeizufuÈ hren;

Ð die entwicklungspolitische Bedeutung der EinfuÈ hrung einer Wettbewerbspolitik als Bestandteil
von marktorientierten Reformen;

Ð die zunehmende Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit, um das Zusammenwirken
zwischen Handels- und Wettbewerbspolitik wirksam steuern zu koÈ nnen.

333. Die Gruppe hat auch erhebliche Fortschritte bei der Benennung derjenigen Bestandteile des
Wettbewerbsrechts und der Wettbewerbspolitik erzielt, die fuÈ r das multilaterale Handelssystem von
besonderer Bedeutung sein koÈ nnen. Hierzu zaÈhlen: a) Die einer besonderen Disziplin unterliegenden
Arten von wettbewerbswidrigen Vorgehensweisen; b) das Ausmaû von sektoralen oder aufsichts-
rechtlichen Abweichungen bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts und c) die Mechanismen der
Durchsetzung einschlieûlich der Rolle der VerwaltungsbehoÈ rden und der Justiz.

334. Es wird allgemein anerkannt, daû mit bestimmten Arten wettbewerbswidriger Verhaltens-
weisen von Unternehmen Zutrittsschranken errichtet oder auf andere Weise die Gleichheit der
Wettbewerbsbedingungen beeintraÈchtigt werden kann. Es besteht auch UÈ bereinstimmung daruÈ ber,
daû Wettbewerb und Handel durch ein regulierendes Eingreifen des Staates, mit ausschlieûlichen oder
besonderen Rechten versehene Unternehmen und durch einen weiten FaÈcher handelspolitischer
Maûnahmen spuÈ rbar beeintraÈchtigt werden koÈ nnen.

335. Die Arbeiten der Gruppe waren auf einen erzieherischen Prozeû beschraÈnkt. Sie wird ihre
erkundende TaÈtigkeit auch im Jahr 1999 fortsetzen. Die WTO wird dabei die Frage zu beantworten
haben, ob zwischen ihren Mitgliedern der politische Wille besteht, im Jahr 1999 Verhandlungen uÈ ber
die Errichtung eines multilateralen Rahmens fuÈ r Wettbewerbsregeln aufzunehmen.

336. Im April 1998 stimmte das Streitbeilegungsgremium der WTO dem abschlieûenden Bericht des
GATT-Ausschusses uÈ ber den Zugang von photographischen Filmen und Papier zum japanischen
Markt zu. Der Schiedsspruch der Arbeitsgruppe wies die Beschuldigungen der Vereinigten Staaten
zuruÈ ck, die keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Maûnahmen der japanischen
Regierung und einer BeeintraÈchtigung des WettbewerbsverhaÈ ltnisses zwischen inlaÈndischen und
eingefuÈ hrten Erzeugnissen nachweisen konnten. Die Kodak/Fuji-Arbeitsgruppe wurde auf Ersuchen
der Vereinigten Staaten eingesetzt. Die EU beteiligte sich als dritte Partei angesichts ihrer
Wirtschaftsinteressen an diesem Fall.

337. Die Frage, ob wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nachteilige Auswirkungen auf den Handel
zeitigen, liegt auûerhalb des Anwendungsbereichs der bestehenden WTO-Regeln. Die Arbeitsgruppe
hat sich hierzu deshalb nicht geaÈuûert und sich ausschlieûlich auf die Frage konzentriert, ob ein Verlust
von Handelsvorteilen auf Maûnahmen der japanischen Regierung zuruÈ ckzufuÈ hren war. In diesem Fall
ging es jedoch um mehrere Wettbewerbsfragen, die in einem wettbewerbsrechtlichen Rahmen
zufriedenstellender haÈtten beantwortet werden koÈ nnen.
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338. In diesem Zusammenhang aÈuûerten sich Sir Leon Brittan, VizepraÈsident der EuropaÈ ischen
Kommission, und das fuÈ r Wettbewerbsfragen zustaÈndige Kommissionsmitglied Karel Van Miert wie
folgt: ¹Dieser Bericht zeigt eindeutig das Erfordernis, die gegenwaÈrtigen WTO-Regeln durch
Rahmenbestimmungen uÈ ber Wettbewerbsfragen zu ergaÈnzen¹.

2. OECD Ð UNCTAD

339. Die Kommission nahm aktiv an den Arbeiten des OECD-Ausschusses fuÈ r Wettbewerbsrecht
und Wettbewerbspolitik insbesondere bei den im Jahr 1998 durchgefuÈ hrten GespraÈchen am Runden
Tisch teil (entgegenkommendes Verhalten, Versicherungswesen, Ausschreibungen, VerhaÈ ltnis zwi-
schen Regulierungs- und WettbewerbsbehoÈ rden, Handelsboykott, Rundfunk und Nachfragemacht).
Die von diesem Ausschuû im Mai 1999 ausgesprochene Empfehlung uÈ ber Kernkartelle ist hierbei von
besonderem Interesse, da sie anstrebt, die Wirksamkeit und Effizienz der Rechtsdurchsetzung der
Mitgliedstaaten bei Kernkartellen durch die Beseitigung bzw. Verringerung von Legalausnahmen zu
staÈrken, mit denen LuÈ cken im Erfassungsbereich des Wettbewerbsrechts geschaffen werden, sowie der
rechtlichen BeschraÈnkungen, welche die WettbewerbsbehoÈ rden daran hindern, auslaÈndischen
BehoÈ rden UnterstuÈ tzung bei ihren Untersuchungen zu leisten.

340. Auûerdem spielte die Kommission eine aktive Rolle bei den UNCTAD-Arbeiten im Bereich
der Wettbewerbspolitik und dabei insbesondere der Zusammenkunft der Experten uÈ ber Wettbe-
werbsrecht und Politik vom 29. bis 31. Juli 1998.
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V Ð VORAUSSCHAU 1999

1. Entwicklungen bei den Rechts- und Verwaltungsvorschriften

341. Im kommenden Jahr werden die UÈ berlegungen zur Neuausrichtung der Schwerpunkte der
Kommission auf die Bereiche, die ein eindeutiges Gemeinschaftsinteresse aufweisen, vertieft werden.
Angesichts der geringen Auswirkungen ihrer ersten im Jahr 1997 ergriffenen Maûnahmen zur
Neuausrichtung im Zusammenhang mit den mit hohen Erwartungen versehenen neuen Vorschriften
im Bereich der vertikalen WettbewerbsbeschraÈnkungen wird sie einen neuen Anlauf in Richtung auf
eine bessere Anpassung ihrer Rechtsinstrumente und Ressourcen an die Erfordernisse der Zeit und
die zukuÈ nftigen Herausforderungen nehmen.

342. Die Kommission hat die Aufgabe, die neuen Vorschriften im Bereich der vertikalen
WettbewerbsbeschraÈnkungen mit Leben zu erfuÈ llen. FuÈ r das Jahr 1999 steht die AÈ nderung der
Verordnung Nr. 19/65 und von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 an. Daran anschlieûen wird
sich die Abfassung einer neuen Freistellungsverordnung und der Leitlinien fuÈ r vertikale Wettbe-
werbsbeschraÈnkungen, die im Jahr 2000 vorliegen sollen.

Auûerdem beabsichtigt die Kommission, eine neue Mitteilung uÈ ber Handelsvertreter herauszugeben.

343. Im Zuge der Vertiefung des Modernisierungsprozesses des Gemeinschaftsrechtes und der
Wettbewerbsregeln beabsichtigt die Kommission, eine UÈ berarbeitung der Verordnung Nr. 17
vorzuschlagen, mit der die ModalitaÈten der Anwendung der Artikel 81 und 82 EGV festgelegt
werden. Dieser Vorschlag wird der entscheidende Schritt bei der Modernisierungsanstrengung sein.

344. Nach einem Rekordjahr im Bereich der Geldbuûen beabsichtigt die Kommission, einige der
Bestimmungen in den Leitlinien fuÈ r die Festsetzung von Geldbuûen im Lichte der gewonnenen
Erfahrungen zu uÈ berpruÈ fen, um bestimmte Gesichtspunkte zu korrigieren, die als unangemessen in
bezug auf die verfolgten Ziele angesehen werden.

345. Im Bereich der Fusionskontrolle beabsichtigt die Kommission, eine neue Mitteilung uÈ ber
Nebenabreden zu WettbewerbsbeschraÈnkungen herauszugeben, da die bestehende auf das Jahr 1990
zuruÈ ckgehende Mitteilung nicht mehr vollstaÈndig mit der gegenwaÈrtigen Praxis im Einklang steht.
Ebenfalls im naÈchsten Jahr soll eine Mitteilung uÈ ber die Abhilfen herausgegeben werden, mit denen
die Bedenken der Kommission an der Vereinbarkeit eines angemeldeten Vorhabens mit dem
Gemeinsamen Markt ausgeraÈumt werden koÈ nnen.

346. Die Kommission wird ihre Arbeiten an der Ausarbeitung gemeinschaftlicher Texte im Bereich
der staatlichen Beihilfen und dabei insbesondere von Mitteilungen fortsetzen, mit denen die
Transparenz erhoÈ ht und die UÈ berwachung von VorgaÈngen von geringer Bedeutung vereinfacht werden
soll. Zu diesem Zweck beabsichtigt sie, zwei Gruppenfreistellungsverordnungen zu erlassen, von
denen sich die eine auf kleine und mittelstaÈndische Unternehmen und die andere auf Aus-
bildungsbeihilfen bezieht. Die Leitlinien fuÈ r BeschaÈftigungsbeihilfen sollen ebenfalls im Verlauf des
Jahres 1999 uÈ berarbeitet werden. Auûerdem soll in diesem Jahr die Verfahrensverordnung im Zuge
der im Industrierat am 16. November 1998 erzielten politischen Einigung foÈ rmlich erlassen werden.
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2. Internationale Entwicklung

347. Auf internationalem Gebiet wird die Kommission ihre bilaterale und multilaterale Zusam-
menarbeit mit den WettbewerbsbehoÈ rden dritter LaÈnder fortfuÈ hren.

Im Hinblick auf die Erweiterung der Union wird der Aufbau einer Wettbewerbskultur in den mittel-
und osteuropaÈ ischen LaÈndern von der Kommission mit nachhaltigem Interesse begleitet. Sie wird einer
wirksamen Anwendung der Wettbewerbsregeln in diesen LaÈndern besondere Aufmerksamkeit
widmen. Dabei wird sie auf das Mittel von Leitlinien zur Problematik der staatlichen Beihilfen in
diesen LaÈndern unter BeruÈ cksichtigung der in den UÈ bergangsvolkswirtschaften bestehenden
besonderen Probleme zuruÈ ckgreifen.

Bei der bilateralen Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika wird die Kommission
auf die DurchfuÈ hrung des Abkommens uÈ ber die GrundsaÈtze des entgegenkommenden Verhaltens
hinwirken und die Annahme des Entwurfs fuÈ r ein Kooperationsabkommen mit Kanada vorbereiten.

Auf dem Gebiet der multilateralen Zusammenarbeit wird die Kommission weiterhin aktiv an den
Arbeiten der WTO in den Bereichen Handelspolitik und Wettbewerb mitwirken.

3. UÈ berwachungstaÈtigkeit

348. Die Kommission beabsichtigt, ihre Anstrengungen im Jahr 1999 zu verstaÈrken, um dem freien
Spiel des Wettbewerbs in der EuropaÈ ischen Gemeinschaft neuen Auftrieb zu geben, damit der Erfolg
der Euro-EinfuÈ hrung gewaÈhrleistet werden kann. Hierzu erforderlich ist ein entschlossenes Vorgehen
gegen moÈ gliche Kartellbildungen in bestimmten traditionellen Wirtschaftszweigen, die darin ein Mittel
sehen koÈ nnten, die Fristen fuÈ r die Senkung der Kosten und die Umstrukturierung hinauszuzoÈ gern, die
durch die von der EinfuÈ hrung des Euro unweigerlich herbeigefuÈ hrte Intensivierung des Wettbewerbs
beschleunigt werden. Deshalb miût die Kommission der weiteren StaÈrkung ihrer Kartelleinheit, die
bereits wichtige Aufgabenbereiche hat, besondere Bedeutung bei. Dabei wird die Kommission in ihrer
Aufmerksamkeit in anderen TaÈtigkeitsbereichen und dabei insbesondere im Bereich des Miûbrauchs
beherrschender Stellungen nicht nachlassen. Sie beabsichtigt sogar, ihre ZustaÈndigkeit in neue
Sektoren wie z. B. die Umwelt, den Sport oder die freien Berufe, bei denen wichtige FaÈ lle gegenwaÈrtig
vorliegen, auszuweiten. Entscheidungen von groûer Bedeutung werden in den Sektoren Finanzwesen,
Informatik und Luftverkehr erwartet.

349. Im Bereich der Fusionskontrolle erwartet die Kommission keine Stabilisierung der Anzahl der
angemeldeten FaÈ lle, da zum einen weltweite Umstrukturierungsbewegungen in verschiedenen
Sektoren stattfinden und zum anderen die EinfuÈ hrung des Euro am 1. Januar 1999 Auswirkungen in
Europa hatte. FuÈ r das Jahr 1999 wird mit 230 bis 250 Anmeldungen gerechnet.

350. Der Erfolg der Liberalisierungsmaûnahmen wird durch eine strenge Anwendung des
Gemeinschaftsrechts im Bereich des Wettbewerbs gesichert. Die Kommission wird zu gewaÈhrleisten
haben, daû die Liberalisierungsrichtlinien tatsaÈchlich in nationales Recht umgesetzt werden und daû
deren Bestimmungen von den Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 86 angewandt werden. Sie wird
mit besonderer Aufmerksamkeit die Verwirklichung des uneingeschraÈnkten Wettbewerbs im
Telekommunikationsbereich in Zusammenarbeit mit den nationalen RegulierungsbehoÈ rden und
gegebenenfalls den nationalen WettbewerbsbehoÈ rden verfolgen. Die Kommission wird auch die
Anwendung der Richtlinie uÈ ber den Postsektor aufmerksam begleiten. Nach dem Erlaû der
Richtlinien zur Liberalisierung des Energiesektors (erste Stufe fuÈ r die ElektrizitaÈtsmaÈrkte im
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Februar 1999) wird die Kommission auf die tatsaÈchliche Anwendung der Wettbewerbsregeln in diesem
langsam dem Wettbewerb zu oÈ ffnenden Wirtschaftszweig hinwirken.

351. Die Liberalisierung im Energiesektor wird ihrerseits Auswirkungen auf die Anzahl der von 0
der Kommission zu pruÈ fenden FaÈlle staatlicher Beihilfen haben.

352. Eine wichtige Etappe fuÈ r die Wettbewerbspolitik wird die EinfuÈ hrung der Verfahrensver-
ordnung sein, mit der die Verfahrensregeln transparenter gemacht und deren Befolgung intensiviert
werden soll. Gleichzeitig eingefuÈ hrt werden auch neue Befugnisse des Einschreitens fuÈ r die
Kommission im Kampf gegen unrechtmaÈûig gewaÈhrte Beihilfen und den Beihilfenmiûbrauch.

Der im Jahr 1998 zu verzeichnende RuÈ ckgang bei der Einleitung neuer BeihilfefaÈ lle war wahrschein-
lich voruÈ bergehend und konjunkturbedingt. Das Jahr 1999 duÈ rfte sich hingegen durch zahlreiche
Anmeldungen von FaÈ llen im Zusammenhang mit dem neuen regionalen Beihilfeverzeichnis und den
Beihilfen fuÈ r den Ausbildungsbereich auszeichnen.

Schlieûlich beabsichtigt die Kommission, ihr strenges Vorgehen gegenuÈ ber unrechtmaÈûig gewaÈhrten
Beihilfen fortzufuÈ hren, was auch an der Rekordzahl der im Jahr 1998 erlassenen ablehnenden
Entscheidungen abgelesen werden kann.
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ANHANG Ð BEHANDELTE FAÈ LLE

1. Artikel 81, 82 und 86

Sache VeroÈ ffentlichung Ziff.

ACEA 131

Edelstahl ABl. L 100 vom 01.04.1998 3, 65, Kasten 3

Flughafen BruÈ ssel ABl. L 216, 1995 110

Flughafen KoÈ ln/Bonn Kasten 4

Flughafen DuÈ sseldorf ABl. L 173 vom 14.01.1998 Kasten 4

Flughafen Frankfurt am Main ABl. L 72 vom 11.03.1998 72

Flughafen Hamburg 30.10.1998 Kasten 4

Flughafen Stuttgart 30.10.1998 Kasten 4

Alpha Flight Service/Flughafen Pa-
ris (ADP)

ABl. L 230 vom 18.08.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

ABl. L 252 vom 12.09.1998 70

Atlas/Global One Kasten 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

ABl. C 322 vom 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways und American Air-
lines

ABl. L 239 vom 30.07.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown und James Budgett

ABl. L 284 vom 19.10.1998 Kasten 3

Karton Kasten 3

Zement 165

Fernheizungsleitungen ABl. L 24 vom 30.01.1999 Kasten 3

EACEM 103

EUCAR ABl. C 185 vom 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM und Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS und United Airli-
nes

ABl. L C 239 vom 30.07.1998 101

P&I Clubs 116-119

StahltraÈger Kasten 3

Rabatte bei Lotsendiensten ABl. L 301, 1997 110

REIMS II ABl. C 371 vom 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair
und Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel ABl. C 293 vom 22.9.1998 88

Satellitenfernsehen (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105
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GuÈ terumschlag zwischen Griechen-
land und Italien

65

Uniworld Kasten 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods ABl. L 246 vom 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen ABl. L 124 vom 23.04.1998 69

2. Fusionskontrolle

Sache VeroÈ ffentlichung Ziff.

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Corporation/Lon-
rho

Kasten 5

Bertelsmann, Kirch und PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Kasten 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Kasten 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom und BetaRe-
search

IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Kasten 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers & Ly-
brand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

Kasten 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165
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Telia/Telenor/Schibsted Kasten 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

Veba/Degussa IP/97/1076 163

Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Staatliche Beihilfen

Sache VeroÈ ffentlichungen Ziff.

Beihilfe fuÈ r den Bau einer Wasser-
stoffperoxidanlage

ABl. L 171 vom 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

Aufhebung einer Entscheidung,
Spanien

Noch nicht veroÈ ffentlicht 237

AutoEuropa ABl. C 208 vom 04.07.1998 243

Tauernautobahn Ð OÈ sterreich ABl. C 198 vom 24.06.1998 261

Banco di Napoli Noch nicht veroÈ ffentlicht 271

BIOTEC Biologische Naturverpak-
kungen GmbH.

ABl. C 219 vom 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. ABl. C 199 vom 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Noch nicht veroÈ ffentlicht 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite ABl. C 149 vom 15.05.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds et valeurs
(Sytraval) und Brink's

280

Channel Tunnel Rail Link 3, 260

Chantiers de l'Atlantique und Re-
naissance Financial

234

Cityflyer Express 201

Kohlebergbau Deutschland 1997 ABl. L 324 vom 02.12.1998 240, 241

Kohlebergbau Deutschland 1998 Noch nicht veroÈ ffentlicht 240, 241

Kohlebergbau Spanien ABl. L 303 vom 03.06.1998 236

Unternehmensausschuû der SocieÂ teÂ
francàaise de production u.a.

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation du Li-
vre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. ABl. C 207 vom 03.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais ABl. L 221 vom 08.08.1998 3, 270

CTRL 260
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NiederlaÈndische Tankstellen ent-
lang der deutschen Grenze

ABl. C 307 vom 07.10.1998 276

EDF Noch nicht veroÈ ffentlicht 204

Regelung English Partnerships 200

Fiat Mezzogiorno ABl. L 117 vom 13.05.1993 245

FranzoÈ sische und niederlaÈndische
Filmindustrie

Noch nicht veroÈ ffentlicht 274

FSE Feralpi Noch nicht veroÈ ffentlicht 235

Erdgasverteilung in DaÈnemark Noch nicht veroÈ ffentlicht 205

Deutsche Entwicklungshilfe an In-
donesien

Noch nicht veroÈ ffentlicht 233

Textilwerke Deggendorf GmbH. 287

Gestevision Telecinco SA Noch nicht veroÈ ffentlicht 272

¹GruÈ ne ElektrizitaÈtª Noch nicht veroÈ ffentlicht 222

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Noch nicht veroÈ ffentlicht 196

Intermills 284

Irische KoÈ rperschaftsteuer ABl. C 395 vom 18.12.1998 192, 210

Italienische Regionalbeihilfenrege-
lung

266

Kiener Deponie Bachmanning,
OÈ sterreich

ABl. C 201 vom 27.06.1998 199

KNP Leykam ABl. C 296 vom 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Noch nicht veroÈ ffentlicht 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Noch nicht veroÈ ffentlicht 244

Lenzing Lyocell ABl. C 009 vom 13.01.1999 198

Lift GmbH. Noch nicht veroÈ ffentlicht 229

MAGEFESA Noch nicht veroÈ ffentlicht 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft und Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 final and SEC
(1998) 1313 final

231-233

Nichtfossile Brennstoffe bei erneu-
erbaren EnergietraÈgern (NFFO)

Noch nicht veroÈ ffentlicht 212

OceÂ N.V. ABl. C 270 vom 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Noch nicht veroÈ ffentlicht 202

Preussag Stahl AG Noch nicht veroÈ ffentlicht 203

Staatliche Schiffswerften in Spanien 231

RuÈ ckforderung einer Beihilfe 189, 287

Spanische Beihilferegelung fuÈ r den
Kauf von gewerblichen Kfz

262

Region Flandern 211

Bewohner der kanarischen Inseln
und der Balearen

257

RTVE Noch nicht veroÈ ffentlicht 272

Ryanair Ltd. Noch nicht veroÈ ffentlicht 202
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Saarbergwerke GmbH und Preus-
sag Anthrazit GmbH durch Ruhr-
kohle AG

Noch nicht veroÈ ffentlicht 240

Santana Motor SA ABl. L 6 vom 10.01.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Noch nicht veroÈ ffentlicht 249

SEAT SA ABl. L 88 vom 09.14.1996 245

Sican ABl. C 307 vom 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Noch nicht veroÈ ffentlicht 250

Sunair 258

Multimodaler Straûenverkehr in
Italien

ABl. C 211 vom 07.07.1998 261

Transmediterranean 259

Viscido und al V Ente Poste Ita-
liane

206
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I Ð KARTELLVERBOT: ARTIKEL 81 UND 82 EG-VERTRAG Ð
ARTIKEL 65 UND 66 EGKS-VERTRAG

A Ð Zusammenfassung wichtiger EinzelfaÈ lle

1. Verbote

1.1. Horizontale Vereinbarungen

Preiskartell bei nichtrostendem Stahl

Am 21. Januar 1998 1 hat die Kommission durch Entscheidung ein Kartell aus sechs Herstellern von
Flacherzeugnissen aus nichtrostendem Stahl untersagt und Geldbuûen verhaÈngt. Die betroffenen
Unternehmen Ð Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp
Thyssen Nirosta GmbH und Usinor SA Ð stellen mehr als 88 % der Fertigerzeugnisse aus
nichtrostendem Stahl in Europa her.

Die Unternehmen waren bei einer Zusammenkunft im Dezember 1993 in Madrid uÈ bereingekommen,
den Preis fuÈ r nichtrostenden Stahl durch AÈ nderung der Formel fuÈ r die Berechnung des sog.
Legierungszuschlags Ð eines Aufpreises, der sich nach den Kursen der jeweiligen Legierungselemente
richtet Ð gleichzeitig und um denselben Betrag zu erhoÈ hen.

Einige der Unternehmen haben vorgebracht, daû die Transparenzvorschriften des Artikels 60 EGKS-
Vertrag die Anbieter zur allgemeinen Information uÈ ber ihre Absichten hinsichtlich der Preisgestaltung
verpflichtet. Es trifft durchaus zu, daû die Unternehmen nach dem genannten Artikel gehalten sind,
die ¹auf dem gemeinsamen Markt angewandten Preistafeln und Verkaufsbedingungenª zu
veroÈ ffentlichen. Doch diese Preise und Bedingungen sind von jedem Unternehmen eigenstaÈndig
festzulegen und duÈ rfen auf keinen Fall den Betroffenen mitgeteilt werden, bevor sie der Kommission
bekanntgegeben wurden.

Die Kommission hat die fragliche Preisabsprache als schweren Verstoû gegen Artikel 65 EGKS-
Vertrag eingestuft und gegen die Unternehmen Geldbuûen in HoÈ he von insgesamt 27,3 Mio. ECU
verhaÈngt.

Hintergrund dieser wie der 1994 ergangenen Entscheidung uÈ ber bestimmte Vereinbarungen von
TraÈgerherstellern 2 ist der Kampf gegen unzulaÈssige Absprachen in der Eisen- und Stahlindustrie.

Die Kommission hat sich dabei erstmals auf die Leitlinien fuÈ r das Verfahren zur Festsetzung von
Geldbuûen 3 und ihre Mitteilung uÈ ber die Nichtfestsetzung oder die niedrigere Festsetzung von
Geldbuûen in Kartellsachen 4 gestuÈ tzt.

1 ABl. L 100 vom 1.4.1998, S. 55.
2 ABl. L 116 vom 6.5.1994, S. 1.
3 ABl. C 9 vom 14.1.1998, S. 3.
4 ABl. C 207 vom 18.7.1996, S. 4.
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Danach wurden die Geldbuûen ausgehend von einem festen Betrag errechnet, der sich nach der
Schwere des Verstoûes richtet und der je nach der Dauer der Teilnahme eines Unternehmens am
Kartell mit einem prozentualen Aufschlag versehen wird. Der daraus resultierende Betrag Ð der sog.
Grundbetrag Ð wird anschlieûend erhoÈ ht oder verringert, je nachdem, ob erschwerende oder
mildernde UmstaÈnde vorliegen. Auch die Mitteilung der Kommission uÈ ber die Nichtfestsetzung von
Geldbuûen gelangte zur Anwendung.

Die Entscheidung macht deutlich, wie das mit den Leitlinien verfolgte Transparenzziel erreicht werden
kann. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Unternehmen mit der Kommission
wichtig. Im vorliegenden Fall haben sich alle Firmen auf die Regeln fuÈ r die Zusammenarbeit in
Kartellverfahren berufen. Allerdings haben nur zwei von ihnen wirklich mit der Kommission
kooperiert: WaÈhrend ein Unternehmen die Zuwiderhandlung abstellte, trug ein anderes durch die
UÈ bermittlung wichtiger Informationen zur AufklaÈrung bei. Die Betroffenen koÈ nnen aus der
detaillierten Berechnung der Geldbuûen in der veroÈ ffentlichten Entscheidung ablesen, wie unter-
schiedlich die Kommission Firmen, die wirklich mit ihr zusammenarbeiten, und solche, die lediglich
AbsichtserklaÈrungen abgeben, behandelt.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

Am 14. Oktober 1998 verhaÈngte die Kommission durch Entscheidung Geldbuûen gegen die Zuk-
kerhersteller British Sugar und Tate & Lyle sowie die ZuckerhaÈndler Napier Brown und James
Budgett wegen Zuwiderhandlungen gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag. Sie hat festgestellt, daû die
genannten Unternehmen den Wettbewerb auf dem Markt fuÈ r Kristallzucker in Groûbritannien durch
eine koordinierte Preisstrategie einzuschraÈnken trachteten. Die Unternehmen wurden mit folgenden
Buûen belegt: British Sugar 39,6 Mio. ECU, Tate & Lyle 7 Mio. ECU, Napier Brown und James
Budgett je 1,8 Mio. ECU.

Die Entscheidung richtet sich gegen die von British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown und James
Budgett gemeinsam beschlossene ErhoÈ hung der Preise fuÈ r Kristallzucker fuÈ r gewerbliche Abnehmer
(Gewerbezucker) in Groûbritannien und die entsprechende Strategie, die British Sugar und Tate &
Lyle bei Kristallzucker fuÈ r den Absatz uÈ ber den britischen Einzelhandel (Haushaltszucker) verfolgt
haben.

Die Zuwiderhandlungen erstreckten sich vom 20. Juni 1986 bis zum 2. Juli 1990 im Falle von British
Sugar und Tate & Lyle bzw. von Ende 1986 bis zum 2. Juli 1990 im Fall von Napier Brown und James
Budgett. WaÈhrend dieses Zeitraums beherrschten die vier Unternehmen etwa 90 % des gesamten
Kristallzuckermarkts in Groûbritannien.

Die Kommission fand Beweise fuÈ r zahlreiche ZusammenkuÈ nfte der beteiligten Unternehmen, die
waÈhrend des gesamten fraglichen Zeitraums in regelmaÈûigen AbstaÈnden stattfanden. Beim ersten
Treffen von Vertretern der Unternehmen British Sugar und Tate & Lyle am 20. Juni 1986 wurden die
GrundzuÈ ge des zukuÈ nftigen wettbewerbswidrigen Verhaltens festgelegt. Die HaÈndler Napier Brown
und James Budgett schlossen sich noch vor dem Ende des Jahres an.

UÈ ber Gewerbezucker wurde auf 18 weiteren ZusammenkuÈ nften gesprochen, an denen alle vier
Unternehmen teilgenommen haben und bei denen die Firma British Sugar die Vertreter der uÈ brigen
Beteiligten uÈ ber die von ihr angestrebten Richtpreise fuÈ r Gewerbezucker informierte. Haushaltszucker

5 Kartellsachen Nr. IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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war Gegenstand von acht weiteren Treffen zwischen Vertretern von British Sugar und Tate & Lyle, bei
denen letzteres Unternehmen von British Sugar uÈ ber deren Preispolitik informiert und die
Rabattpolitik der beiden Hersteller gegenuÈ ber Groûkunden im Einzelhandel eroÈ rtert wurde.

Die Kommission hatte zwar keine ausreichenden Beweise dafuÈ r, daû die Preise fuÈ r einzelne Abnehmer
von Gewerbezucker bzw. Haushaltszucker gemeinsam festgelegt wurden. Doch die systematische
Teilnahme aller vier Firmen an regelmaÈûigen ZusammenkuÈ nften zum Thema Gewerbezucker bzw. von
British Sugar und Tate & Lyle an Treffen, bei denen uÈ ber Haushaltszucker gesprochen wurde, schaffte
ein Umfeld, in dem jedes Unternehmen Gewiûheit uÈ ber das kuÈ nftige Preisverhalten der uÈ brigen
Teilnehmer erlangte. Auch wenn ihm die genaue HoÈ he der Preise der uÈ brigen Teilnehmer nicht
bekannt war, so konnte sich doch jedes Unternehmen zumindest darauf verlassen, daû alle zielstrebig
die gemeinsame Hochpreisstrategie verfolgen wuÈ rden.

Diese gegenseitige Absicherung war fuÈ r alle Beteiligten von Belang, und zwar vor allem (aber nicht
ausschlieûlich) in bezug auf den Preisbereich jenseits der Kostendeckungsgrenze, in dem Preiswett-
bewerb nicht nur moÈ glich, sondern auch gewinnbringend war.

Die Geldbuûen wurden gemaÈû den Leitlinien der Kommission fuÈ r das Verfahren zur Festsetzung von
Geldbuûen 6 errechnet. Die Kommission ging dabei von schweren VerstoÈ ûen von mittlerer Dauer aus.
Je nach Beteiligung an den Zuwiderhandlungen ergaben sich fuÈ r die einzelnen Unternehmen sehr
unterschiedliche BetraÈge:

Ð British Sugar hat aufgrund seines hohen Marktanteils bei Gewerbe- und Haushaltszucker und
seiner PreisfuÈ hrerschaft auf diesen MaÈrkten die zentrale Rolle in dem Kartell gespielt.

Ð Tate & Lyle war wegen seines Marktanteils auf den relevanten MaÈrkten das zweitwichtigste
Kartellmitglied.

Ð Die HaÈndler Napier Brown und James Budgett haben an der maûgeblichen Sitzung vom 20. Juni
1986 nicht teilgenommen. Sie sind dem Kartell erst mehrere Monate spaÈter beigetreten und haben
sich danach nur an den Zuwiderhandlungen im Gewerbezuckermarkt teilgenommen.

Da die beiden letztgenannten Unternehmen zu einem erheblichen Teil des Zuckers, den sie als
HaÈndler vertreiben, auf Lieferungen der beiden inlaÈndischen Hersteller British Sugar und Tate & Lyle
angewiesen waren, hatten sie nur begrenzte MoÈ glichkeiten, um den Markt zu beeinflussen und
Nachfragemacht auszuuÈ ben.

Bei British Sugar kamen eine Reihe erschwerender UmstaÈnde hinzu:

Ð Das Unternehmen war Anstifter und waÈhrend des fraglichen Zeitraums die treibende Kraft hinter
den Zuwiderhandlungen. Nachdem es einen Preiskrieg gegen seine Wettbewerber gefuÈ hrt hatte,
arrangierte es am 20. Juni 1986 das bewuûte Treffen, um mit der Konkurrenz eine gemeinsame
Hochpreisstrategie zu entwickeln.

Ð Das Verhalten des Unternehmens steht in klarem Widerspruch zum Wortlaut seiner Verpflich-
tungen (¹ErfuÈ llungsprogrammª), die es im Oktober 1986 nach Einleitung eines kartellrechtlichen

6 ABl. C 9 vom 14.1.1998, S. 3.
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Verfahrens aufgrund einer Beschwerde von Napier Brown der Kommission gegenuÈ ber
eingegangen war und die die Kommission bei der Festsetzung der Geldbuûe in ihrer
abschlieûenden Entscheidung 7 als mildernden Umstand beruÈ cksichtigt hatte.

Ð Bereits in dieser im Juli 1988 ergangenen Entscheidung hat die Kommission gegen British Sugar
wegen eines Verstoûes gegen Artikel 82 EG-Vertrag, der den Kristallzuckermarkt in Groû-
britannien betraf, eine Geldbuûe verhaÈngt. Das Unternehmen hat demnach waÈhrend des seinerzeit
laufenden Kartellverfahrens zwei Jahre lang auf ein und demselben Markt die gemeinsame
Hochpreisstrategie betrieben, die Gegenstand des nunmehr abgeschlossenen Verfahrens ist.

Im Fall von Tate & Lyle hat die Kommission die Geldbuûe gemaÈû ihrer Mitteilung uÈ ber die
Nichtfestsetzung oder die niedrigere Festsetzung von Geldbuûen in Kartellsachen (der sogenannten
¹Kronzeugenregelung) 8 erheblich verringert, weil das Unternehmen mit ihr zusammengearbeitet hat.
So uÈ bermittelte es der Kommission zwei Schreiben, in denen es sich selbst der Zuwiderhandlungen
bezichtigt und die als Beweis fuÈ r das Bestehen des Kartells den Ausschlag fuÈ r das Eingreifen der
Kommission gaben.

Griechische FaÈ hrgesellschaften

Mit Entscheidung vom 9. Dezember 1998 verhaÈngte die Kommission gegen sieben FaÈhrdienstbetreiber
Geldbuûen, weil sie einvernehmlich die Preise fuÈ r Roll-on- und Roll-off-Dienste auf den FaÈhrstrecken
zwischen Griechenland und Italien festgesetzt haben.

Sechs der Unternehmen Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis und Marlines Ð haben
ihren Sitz in Griechenland; die Reederei Adriatica ist in Italien ansaÈssig.

Nach Eingang der Beschwerde eines Verbrauchers fuÈ hrte die Kommission im Juli 1994 ohne
Vorwarnung NachpruÈ fungen in den GeschaÈftsraÈumen von sechs Gesellschaften Ð fuÈ nf in Griechen-
land, eine in Italien Ð durch. Dabei stieû sie auf deutliche Beweise fuÈ r einen Verstoû gegen Artikel 81
EG-Vertrag in Form eines Preiskartells, das sich uÈ ber mehrere Jahre erstreckt hat. Es handelte sich um
ein staÈndiges abgestimmtes Vorgehen, das von den Unternehmen als ¹gaÈngige Praxisª bezeichnet
wurde. Die Kartellbildung erfolgte in Form regelmaÈûiger ZusammenkuÈ nfte und Korrespondenz mit
dem Ziel, die Preise fuÈ r die BefoÈ rderung von Passagieren und Fahrzeugen kollektiv anzupassen.

Der relevante Markt ist sowohl von der geographischen Ausdehnung als auch vom Volumen her
begrenzt. Er umfaût drei von insgesamt fuÈ nf FaÈhrrouten im Adriatischen Meer und ist, gemessen an
anderen SchiffahrtsmaÈrkten in der EuropaÈ ischen Union, verhaÈ ltnismaÈûig klein und saisonabhaÈngig.

Die Kommission stuft eine Verhaltensweise, wie sie die FaÈhrgesellschaften an den Tag gelegt haben, in
der Regel als besonders schweren Verstoû gegen das Kartellverbot ein. Das Kartell hat sich aber nur
geringfuÈ gig auf den Markt ausgewirkt, weil die beteiligten Unternehmen nicht alle Preisabsprachen
vollstaÈndig umgesetzt und die FaÈhrpreise im Vergleich zu anderen Schiffahrtsrouten zwischen EU-
Mitgliedstaaten sehr niedrig gehalten haben. Deshalb ging die Kommission im vorliegenden Fall
lediglich von einem schweren Verstoû aus.

7 ABl. L 284 vom 19.10.1988, S. 41.
8 ABl. C 207 vom 18.7.1997, S. 4.
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Die von ihr festgesetzten Geldbuûen belaufen sich auf insgesamt 9,1 Mio. ECU.

Nahezu alle betroffenen FaÈhrdienstbetreiber haben in dem Verfahren mit der Kommission
zusammengearbeitet. Dies hatte entsprechende AbschlaÈge bei den Geldbuûen zur Folge. Die
Kommission ist davon uÈ berzeugt, daû sie durch ihr Eingreifen die normalen Marktbedingungen, d. h.
unverfaÈ lschten Wettbewerb, wiederhergestellt hat.

FernwaÈ rmetechnik-Kartell

Mit Entscheidung vom 21. Oktober 1998 9 verhaÈngte die Kommission gegen zehn Unternehmen, die
vorgedaÈmmte Rohre fuÈ r kommunale FernwaÈrmesysteme herstellen, Geldbuûen in HoÈ he von
insgesamt 92 Mio. ECU, weil sie europaweit geheime Absprachen zur Aufteilung des Marktes,
Manipulation oÈ ffentlicher AuftraÈge und Festsetzung von Preisen getroffen hatten. Die Geldbuûe fuÈ r
den Anstifter des Kartells, den schwedisch-schweizerischen Maschinenbaukonzern ABB Asea Brown
Boveri Ltd, betrug 70 Mio. ECU.

Im Anschluû an eine Beschwerde des schwedischen Unternehmens Powerpipe, des einzigen
Herstellers, der sich nicht an dem Kartell beteiligte, hatte die Kommission im Juni 1995
NachpruÈ fungen bei den fraglichen Unternehmen angestellt. Powerpipe sah sich wegen seiner
Weigerung, an der illegalen Praktik teilzunehmen, systematischen Repressalien von seiten der
Kartellmitglieder ausgesetzt. Die Kommission fand umfassende Beweise fuÈ r die Kartellbildung bei
praktisch allen Herstellern, von denen die meisten jedoch erst neun Monate spaÈter den Verstoû gegen
die Wettbewerbsregeln zugaben.

Das Kartell entstand Ende 1990 zunaÈchst in DaÈnemark, wo die meisten Produzenten beheimatet sind
bzw. ihren Hauptsitz haben, und dehnte sich allmaÈhlich auf andere LaÈnder Ð insbesondere
Deutschland, den groÈ ûten nationalen FernwaÈrmerohrmarkt Ð aus. Seit 1994 deckte es den gesamten
westeuropaÈischen Markt mit einem jaÈhrlichen Absatzvolumen von uÈ ber 400 Mio. ECU ab. WaÈhrend
die ranghoÈ chsten Mitarbeiter (ab GeschaÈftsfuÈ hrerebene) uÈ ber das gemeinsame Vorgehen beschlossen
und Marktquoten fuÈ r jeden Teilnehmer festlegten, sorgten in den jeweiligen nationalen MaÈrkten die in
sog. ¹Kontaktgruppenª organisierten Verkaufsleiter fuÈ r die AusfuÈ hrung der BeschluÈ sse und die
Durchsetzung des Kartells. Die meisten AuftraÈge fuÈ r FernwaÈrmesysteme werden in oÈ ffentlichen
Ausschreibungen vergeben; bei groûen Vorhaben finden die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften fuÈ r
das oÈ ffentliche Auftragswesen Anwendung. In Deutschland und DaÈnemark, wo das Kartell am
raffiniertesten vorging, wurde jedes neue Projekt heimlich einem sog. ¹Favoritenª zum Zwecke der
Unterbreitung eines Preisangebots zugeteilt, woraufhin die uÈ brigen Hersteller hoÈ here Gebote
einreichten, um dem Favoriten den Zuschlag zu sichern.

Als Powerpipe in Deutschland den Zuschlag fuÈ r einen Groûauftrag erhielt, beschlossen die uÈ brigen
Hersteller und Kartellmitglieder, es aus dem GeschaÈft zu draÈngen, indem sie einen Boykott
organisierten und fuÈ r die Unterbrechung von Lieferungen an das Unternehmen sorgten.

Besonders erschwerend bei dem Kartellrechtsverstoû war der Umstand, daû die zehn Hersteller ihr
Kartell fast noch ein Jahr lang bewuût fortsetzten, nachdem die Kommission die NachpruÈ fungen
angestellt hatte. Bei der Festsetzung der Geldbuûen stuÈ tzte sich die Kommission auf ihre einschlaÈgigen
Leitlinien, die fuÈ r besonders schwere VerstoÈ ûe einen Betrag von mindestens 20 Mio. ECU vorsehen.
Doch trotz der fortgesetzten Zuwiderhandlung verringerte die Kommission in den meisten FaÈ llen den

9 ABl. L 24 vom 30.1.1999, S. 1.
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theoretisch moÈ glichen Betrag, weil die Mehrheit der Unternehmen in dem Verfahren mit ihr
zusammengearbeitet hat.

Die HoÈ he der Geldbuûe, die die Kommission gegen den ABB-Konzern verhaÈngt hat, spiegelt die
Beteiligung hoÈ chster FuÈ hrungsebenen an dem Verstoû wider.

1.2. Vertikale Vereinbarungen

Volkswagen Ð Audi

Die Kommission hat gegen die Volkswagen AG, die fuÈ hrende europaÈische Gruppe von Automobil-
herstellern, wegen eines Verstoûes gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag eine Geldbuûe in HoÈ he von
102 Mio. ECU verhaÈngt. Der Konzern hat seine italienischen VertragshaÈndler systematisch
gezwungen, den Verkauf von Kraftfahrzeugen der Marken Volkswagen und Audi an auslaÈndische Ð
insbesondere deutsche und oÈ sterrreichische Ð Kunden zu verweigern. Seit 1995 hatten sich zahlreiche
Verbraucher bei der Kommission uÈ ber Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb eines
Neufahrzeugs in Italien beschwert. In der Entscheidung vom 28. Januar 1998 10 stellt die Kommission
fest, daû die Volkswagen AG, ihre italienische Tochtergesellschaft Autogerma S.p.A. und die
Konzerntochter Audi AG mit ihren italienischen VertragshaÈndlern eine Strategie zur Verhinderung
und/oder wesentlichen EinschraÈnkung des Handels zwischen Italien und anderen Mitgliedstaaten Ð v.
a. OÈ sterreich und Deutschland Ð vereinbart haben. Das Unternehmen muû binnen zwei Monaten alle
Bestimmungen der Kommissionsentscheidung erfuÈ llen, um die fraglichen Verhaltensweisen abzu-
stellen.

Mit der Entscheidung ist ein Verfahren zum Abschluû gekommen, das aufgrund zahlreicher
Beschwerden von Verbrauchern uÈ ber Hindernisse beim Kauf von Neufahrzeugen der Marken
Volkswagen und Audi in Italien eingeleitet worden war.

Im Oktober 1995 fuÈ hrte die Kommission NachpruÈ fungen in den GeschaÈftsraÈumen der Volkswagen AG
in Wolfsburg, der Audi AG in Ingolstadt, der hundertprozentigen Volkswagen-Tochter Autogerma
S.p.A. (offizieller Importeur der beiden Fahrzeugmarken in Italien) in Verona sowie einiger VAG-
VertragshaÈndler in Norditalien durch. Die dabei gefundenen Unterlagen lieferten den Beweis fuÈ r die
von Volkswagen, Audi und Autogerma praktizierte Marktaufteilungsstrategie.

Die Kommission stellt in der Entscheidung fest, daû das Verhalten von Volkswagen den reibungslosen
Ablauf des innergemeinschaftlichen Handels bedroht und einen besonders schweren Verstoû gegen
die EU-Wettbewerbsregeln darstellt. Volkswagen hat Ð mit Erfolg Ð versucht, Exporte zu
unterbinden bzw. einzuschraÈnken. Die Praktiken des Unternehmens sind jede fuÈ r sich und in ihrer
Gesamtheit geeignet, den Wettbewerb spuÈ rbar einzuschraÈnken. Der Handel zwischen Mitgliedstaaten
wird erheblich beeintraÈchtigt, weil durch das Exportverbot bzw. die ExportbeschraÈnkung der
grenzuÈ berschreitende Warenverkehr eingeschraÈnkt wird.

Bei der Festsetzung der Geldbuûe hat die Kommission die Dauer des Verstoûes Ð uÈ ber zehn Jahre Ð
und u. a. den Umstand beruÈ cksichtigt, daû die Unternehmen der Volkswagen-Gruppe ihre
wirtschaftliche Macht gegenuÈ ber den italienischen VertragshaÈndlern ausgenutzt haben, um die
WettbewerbsbeschraÈnkungen durchzusetzen. Erschwerend kam hinzu, daû der Konzern den

10 Entscheidung 98/273/EG der Kommission vom 28. Januar 1998 in der Sache IV/35.733 Ð VW, ABl. L 124 vom
23.4.1998, S. 60.
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Anordnungen der Kommission, die gravierende Zuwiderhandlung abzustellen, nicht angemessen
Folge geleistet hat.

Diese Entscheidung ist ein Meilenstein in der langjaÈhrigen TaÈtigkeit der Kommission, weil sie mit der
hoÈ chsten Geldbuûe einhergeht, die die Kommission jemals gegen ein einzelnes Unternehmen verhaÈngt
hat. Die HoÈ he des Betrags belegt ihre Entschlossenheit, solche Praktiken nicht zu tolerieren und gegen
andere Hersteller, die den Binnenmarkt in EinzelmaÈrkte aufteilen wollen, mit derselben HaÈrte
vorzugehen. Der Fall ist auch im Zusammenhang mit der Anwendung der Gruppenfreistellungsver-
ordnung fuÈ r Vereinbarungen uÈ ber den Vertrieb von Kraftfahrzeugen 11 zu sehen. Nach Artikel 11
uÈ berpruÈ ft die Kommission regelmaÈûig die Anwendung dieser Verordnung, wobei sie insbesondere den
Einfluû des freigestellten Vertriebssystems auf das PreisgefaÈ lle sowie auf die QualitaÈt der den
Endverbrauchern erbrachten Dienstleistungen wuÈ rdigt.

Laut Verordnung duÈ rfen Kraftfahrzeughersteller in den VertraÈgen mit ihren HaÈndlern eine Reihe von
wettbewerbsbeschraÈnkenden Klauseln und Praktiken vorsehen. DafuÈ r muÈ ssen sie aber auch bestimmte
Verpflichtungen erfuÈ llen. So duÈ rfen sie die Freiheit der Verbraucher und anderer HaÈndler des
Vertriebsnetzes, Fahrzeuge im Mitgliedstaat ihrer Wahl zu kaufen, nicht einschraÈnken. Eine
Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung wird von der Kommission als besonders schwerer Verstoû
gegen die Wettbewerbsregeln geahndet. Dennoch wird der Parallelhandel in einigen Mitgliedstaaten
nach den Erkenntnissen der Kommission noch behindert. Sie wird daher nicht zoÈ gern, gegen
Hersteller, die geltendes Recht miûachten, vorzugehen.

Van den Bergh Foods

Am 11. MaÈrz 1998 untersagte die Kommission durch Entscheidung in einem Verfahren nach den
Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag die Ausschlieûlichkeitsbindung bei der Aufstellung von Gefriertruhen
des Unternehmens Unilever in Irland, um anderen Anbietern den Zugang zum ¹Impulsª-Speiseeis-
markt zu erleichtern. Die Unilever-Tochtergesellschaft Van den Bergh Foods Limited ist mit uÈ ber 85
% Marktanteil der fuÈ hrende Speiseeishersteller des Landes. Sie verfuÈ gt uÈ ber einen umfassenden
Bestand an Gefriertruhen, die sie den EinzelhaÈndlern unentgeltlich unter der Bedingung uÈ berlaÈût, daû
darin ausschlieûlich Unilever-Erzeugnisse gelagert werden.

Die Bereitstellung von Gefriertruhen zu ausschlieûlichen Bedingungen hat auf dem irischen Markt in
vielen FaÈllen zur Folge, daû die EinzelhaÈndler nur Speiseeiserzeugnisse von Unilever verkaufen
koÈ nnen. Eine von der Kommission in Auftrag gegebene Markterhebung hat ergeben, daû die
EinzelhaÈndler nur in den wenigsten FaÈ llen die vorhandenen und insbesondere die von Unilever
aufgestellten Truhen ersetzen bzw. zusaÈtzliche Truhen anderer Anbieter aufstellen wuÈ rden. Damit wird
den Wettbewerbern von Unilever der Zugang zu den Verkaufsstellen verbaut, was zur Folge hat, daû
ihre Erzeugnisse in rund 40 % aller irischen EinzelhandelslaÈden nicht zum Verkauf angeboten werden.
Die derart abgeschotteten GeschaÈfte stehen fuÈ r annaÈhernd 40 % des gesamten Absatzes auf dem
relevanten Markt.

Die Kommission hat daher festgestellt, daû die Ausschlieûlichkeitsbindung im Falle der Verkaufs-
stellen, die nur uÈ ber Unilever-Speiseeistruhen verfuÈ gen, gegen Artikel 81 EG-Vertrag verstoÈ ût.
Auûerdem stellte sie fest, daû Unilever seine marktbeherrschende Stellung in Irland im Sinne des
Artikels 82 EG-Vertrag miûbraÈuchlich ausnutzt, indem es die EinzelhaÈndler dazu bewegt, ent-
sprechende Ausschlieûlichkeitsvereinbarungen einzugehen.

11 Verordnung (EG) Nr. 1475/95 der Kommission vom 28. Juni 1995, ABl. L 145 vom 29.6.1995, S. 25.
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Wettbewerbsrechtliche Bedenken in Verbindung mit dem Vertrieb von Speiseeiserzeugnissen wurden
erstmals 1991 laut, als bei der Kommission eine Beschwerde des Herstellers Mars einging. 1992
untersagte die Kommission die ausschlieûliche Bindung von LaÈden (¹outlet exclusivityª) durch die
beiden fuÈ hrenden Speiseeishersteller in Deutschland, bevor sie sich dem weiter verbreiteten Problem
der Ausschlieûlichkeitsbindung bei der Aufstellung von Gefriertruhen (¹freezer exclusivityª)
zuwandte. Unilever nahm schlieûlich einige AÈ nderungen an seinen Vertriebsvereinbarungen mit
irischen Kunden vor, nachdem die Kommission dem Unternehmen 1993 erstmals Beschwerdepunkte
mitgeteilt hatte. So wurde 1995 als Alternative zur herkoÈ mmlichen Form der Bereitstellung von
Gefriertruhen eine Regelung eingefuÈ hrt, die es den EinzelhaÈndlern erlaubt, Unilever-Truhen durch
Mietkauf zu erwerben. Das Unternehmen hoffte, seine Vertriebsvereinbarungen mit den EG-
Wettbewerbsregeln in Einklang zu bringen und zur OÈ ffnung des irischen Impuls-Speiseeismarktes
beizutragen, wenn es immer mehr EinzelhaÈndlern die MoÈ glichkeit bot, selbst EigentuÈ mer der
Gefriertruhen zu werden und als solche auch die Erzeugnisse anderer Hersteller anzubieten. Die
AÈ nderungen haben jedoch nicht zu der erwarteten Entwicklung gefuÈ hrt, wie eine im Sommer 1996 im
Auftrag der Kommission durchgefuÈ hrte umfassende Marktstudie bestaÈ tigt hat. Daraufhin teilte die
Kommission dem Unternehmen 1997 neue Beschwerdepunkte mit.

Unilever hat beim Gericht Erster Instanz Klage gegen die Entscheidung der Kommission erhoben.
Der PraÈsident des Gerichts hat in Abwartung des abschlieûenden Urteils einem Antrag des
Unternehmens stattgegeben und entschieden, die Aussetzung des Vollzugs der Entscheidung zu
gewaÈhren. Er hat dabei vor allem dem Umstand Rechnung getragen, daû auch das oberste Gericht
Irlands mit der Frage des ausschlieûlichen Verwendung der Gefriertruhen fuÈ r Unilever-Produkte
befaût worden ist. Durch die Aussetzung soll vermieden werden, daû Rechtsunsicherheit entsteht, falls
die beiden Gerichte zu einem unterschiedlichen Urteil kommen.

1.3. Miûbrauch einer beherrschenden Stellung

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

Am 17. Juni 1998 stellte die Kommission durch Entscheidung 12 fest, daû die Verwalterin der
italienischen Staatsmonopole, die Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS),
gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoûen hat, indem sie unter Ausnutzung ihrer marktbeherrschenden
Stellung im italienischen Zigarettengroûhandel miûbraÈuchliche Praktiken zum Schutz ihrer Produkte
vor auslaÈndischer Konkurrenz an den Tag legte. Wegen der Zuwiderhandlung hat die Kommission eine
Geldbuûe in HoÈ he von 6 Mio. ECU verhaÈngt.

AAMS ist eine dem italienischen Finanzministerium unmittelbar unterstehende Einrichtung, die
sowohl unternehmerische TaÈtigkeiten (Erzeugung, Einfuhr, Ausfuhr und Groûvertrieb von Tabak-
waren) als auch hoheitliche VerwaltungstaÈ tigkeiten (Durchsetzung der nationalen Rechtsvorschriften
zur Regelung der Tabakwarenbranche) ausuÈ bt. Sie hat das ausschlieûliche Recht zur Herstellung von
Tabakwaren in Italien und verfuÈ gt als derzeit einziges italienisches Tabakwaren-Groûhandelsunter-
nehmen uÈ ber ein faktisches Groûhandelsmonopol.

Die Kommission stellt in ihrer Entscheidung fest, daû die AAMS im italienischen Zigarettengroû-
handel eine beherrschende Stellung einnimt, die sie seit vielen Jahren miûbraÈuchlich ausgenutzt hat,
um auslaÈndischen Unternehmen, die Zigaretten in anderen Mitgliedstaaten herstellen, Groûvertriebs-
vertraÈge mit einer Reihe von wettbewerbsbeschraÈnkenden Klauseln aufzudraÈngen. Diese Klauseln

12 Entscheidung 98/538/EG der Kommission vom 17. Juni 1998, ABl. L 252 vom 12.9.1998, S. 47.
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behindern den Vertrieb auslaÈndischer Zigaretten in Italien in hohem Maûe, weil sie die MoÈ glichkeiten
fuÈ r die EinfuÈ hrung neuer und die weitere Verbreitung bereits eingefuÈ hrter auslaÈndischer Marken
einschraÈnken und an auslaÈndische Produkte unbegruÈ ndete Aufmachungs- und Kontrollanforderungen
stellen.

Ferner hat die AAMS ihre beherrschende Stellung ausgenutzt, um einseitig Maûnahmen durch-
zusetzen, die ihre Zigaretten gegenuÈ ber auslaÈndischen beguÈ nstigen und die sowohl die auslaÈndischen
Hersteller als auch die inlaÈndischen EinzelhaÈndler getroffen haben.

Die Kommission traÈgt der AAMS auf, die anhaltenden Zuwiderhandlungen unverzuÈ glich abzustellen
und von der Fortsetzung oder Wiederholung der miûbraÈuchlichen Verhaltensweisen abzusehen.
Gleichzeitig setzt sie eine Geldbuûe fest, deren HoÈ he (6 Mio. ECU) sie damit begruÈ ndet, daû es sich
bei den Verhaltensweisen der AAMS um schwere VerstoÈ ûe von langer Dauer handelt.

AFS/ADP

Die Entscheidung in diesem Fall geht auf eine Beschwerde zuruÈ ck, die Alpha Flight Services (AFS),
ein Anbieter von Bordverpflegungsdiensten (Catering), gegen die auf den Pariser FlughaÈfen Orly und
Roissy-Charles de Gaulle praktizierte Umsatzabgaben-Regelung eingereicht hat. AFS erbringt in Orly
Catering-Dienste im Wettbewerb mit OAT, einer Tochtergesellschaft von Air France. Der Flughafen-
betreiber AeÂroports de Paris (ADP) erhebt von den beiden Unternehmen Umsatz- und Nutzungs-
abgaben in unterschiedlicher HoÈ he. AFS koÈ nnte 3,5 Mio. FRF einsparen, wenn es denselben Satz
zahlen muÈ ûte wie OAT. Von Selbstabfertigern, d. h. Fluggesellschaften mit eigenem Catering-Service,
werden entweder gar keine oder niedrigere Abgaben erhoben als von dritten Anbietern. Solche
Unterschiede sind sachlich nicht gerechtfertigt und verringern die Gestehungskosten fuÈ r einige
Unternehmen zum Nachteil anderer. Wenn bestimmte Unternehmen in den Genuû von Kostenvor-
teilen infolge der unterschiedlichen Behandlung von Fremdabfertigern bzw. der miûbraÈuchlichen
BeguÈ nstigung von Selbstabfertigern gelangen, wird der Wettbewerb nicht nur zwischen den Anbietern
von Abfertigungsdiensten verfaÈ lscht, sondern auch zwischen Luftfahrtunternehmen.

Nach Artikel 82 EG-Vertrag ist es Unternehmen, die eine beherrschende Stellung in einem
wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes einnehmen, untersagt, fuÈ r gleichwertige Leistungen
unterschiedliche Bedingungen anzuwenden, wodurch ihre Handelspartner im Wettbewerb benach-
teiligt werden. Die Kommission stellt in ihrer am 11. Juni 1998 erlassenen Entscheidung fest, daû die
Gesellschaft ADP gegen Artikel 82 EG-Vertrag verstoûen hat, indem sie unter Miûbrauch ihrer
beherrschenden Stellung als Betreiberin der Pariser FlughaÈfen den Dienstleistern bzw. Flughafen-
nutzern, die Bordverpflegungsdienste (einschlieûlich der Lieferung der Speisen und GetraÈnke an Bord
und ihrer Entnahme von Bord), Flugzeugreinigungsdienste oder Bodenabfertigungsdienste auf den
FlughaÈfen Orly und Roissy-Charles de Gaulle in Paris anbieten oder in Eigenregie erbringen,
Umsatzabgaben in unterschiedlicher HoÈ he erhoben hat.

Die fragliche Regelung beguÈ nstigt vor allem eingesessene Luftverkehrsunternehmen. Weniger
etablierte Fluggesellschaften, und zwar vor allem aus anderen Mitgliedstaaten, werden von der
marktbeherrschenden Betreibergesellschaft in miûbraÈuchlicher Weise benachteiligt. Durch die
Entscheidung soll der Miûbrauch der Umsatzabgaben-Regelung, die einem reibunglosen Funk-
tionieren des Binnenmarkts im Luftverkehr entgegensteht, abgestellt werden.
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Bodenabfertigungsdienste am Flughafen Frankfurt/Main

Am 14. Januar 1998 stellte die Kommission in einer Entscheidung nach Artikel 82 EG-Vertrag fest,
daû das Monopol der Flughafen Frankfurt/Main AG (FAG) bei der Erbringung von Abfertigungs-
leistungen auf dem Vorfeld auf den Miûbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung als Flughafen-
betreiberin zuruÈ ckzufuÈ hren ist, und ordnete die Abstellung der Zuwiderhandlung an. 13

Die FAG hat ihre Stellung als Betreibergesellschaft ausgenutzt, um unabhaÈngigen Fremdabfertigern
den Zugang zum Vorfeld und saÈmtlichen Luftfahrtunternehmen, die Frankfurt anfliegen, das Recht
zur Selbstabfertigung zu verwehren. Die Kommission wies die von der FAG vorgebrachten
technischen EinwaÈnde (Hauptargument waren FlaÈchenengpaÈsse) zuruÈ ck und konstatierte, daû die
Monopolisierung der fraglichen Dienste durch die FAG den Miûbrauch einer beherrschenden Stellung
darstellt. Sie forderte das Unternehmen auf, ein umfassendes Konzept fuÈ r die OÈ ffnung dieses Marktes
vorzulegen.

Die Entscheidung der Kommission drohte allerdings ihre Wirkung zu verlieren, weil die FAG
beabsichtigte, ihre besten Kunden durch langfristige VertraÈge mit Laufzeiten zwischen drei und zehn
Jahren an sich zu binden, wodurch der Markt der Bodenabfertigungsdienste abgeschottet und das
Monopol der FAG im wesentlichen aufrechterhalten worden waÈre. Deshalb teilte die Kommission der
FAG waÈhrend des kartellrechtlichen Verfahrens mit, daû VertraÈge dieser Art gegen das Gemein-
schaftsrecht verstoûen.

Die FAG ist der Kommission in allen Punkten gefolgt. Sie hat von einer Klage gegen die
Kommissionsentscheidung abgesehen, einen Plan zur OÈ ffnung des Marktes ab dem 1. Januar 1999
vorgelegt und angekuÈ ndigt, ihre Strategie zum Abschluû langfristiger VertraÈge grundlegend zu aÈndern.
Am 28. Juli 1998 teilte die Kommission der Betreibergesellschaft mit, daû die festgestellte
Zuwiderhandlung durch die getroffenen Maûnahmen abgestellt wird.

Trans-Atlantic Conference Agreement

Am 5. Juli 1994 meldeten verschiedene Reedereien die Vereinbarung Trans-Atlantic Conference
Agreement (TACA) bei der Kommission an, um eine Freistellung vom Kartellverbot gemaÈû Artikel 81
Absatz 3 EG-Vertrag zu erwirken. TACA ist eine neue Fassung der Konsortialvereinbarung Trans-
Atlantic Agreement (TAA), die urspruÈ nglich am 28. August 1992 angemeldet worden war und die die
Kommission mit Entscheidung vom 19. Oktober 1994 untersagt hatte. Neben den TAA-GruÈ ndungs-
mitgliedern beteiligten sich an TACA zwei koreanische Linienreedereien, Hanjin Shipping Co Ltd und
Hyundai Merchant Marine Co Ltd, die bis dahin noch nicht im Transatlantikverkehr taÈtig gewesen
waren.

Am 16. September 1998 stellte die Kommission durch Entscheidung fest, daû folgende Bestandteile
der Vereinbarung eine Verhinderung, EinschraÈnkung oder VerfaÈ lschung des Wettbewerbs im Sinne
des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag und des Artikels 53 Absatz 1 EWR-Abkommen bezwecken oder
bewirken:

(a) Absprachen uÈ ber die Tarife fuÈ r Seetransportleistungen;

13 Entscheidung 98/190/EG vom 14. Januar 1998, ABl. L 72 vom 11.3.1998, S. 30

BER. WETTB. 1998

160 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



(b) Absprachen uÈ ber die Tarife fuÈ r Transportleistungen, die die angeschlossenen Reedereien fuÈ r
Verlader in Verbindung mit anderen Diensten im multimodalen Verkehr zur BefoÈ rderung von
Fracht in Containern zwischen Nordeuropa und den Vereinigten Staaten von Amerika auf dem
Landabschnitt in der EuropaÈischen Gemeinschaft erbringen (¹carrier haulage servicesª);

(c) Absprachen uÈ ber die Bedingungen, unter denen die angeschlossenen Reedereien Service-
kontrakte mit Verladern schlieûen duÈ rfen sowie;

(d) Absprachen uÈ ber die Provisionen, die die angeschlossenen Reedereien Spediteuren hoÈ chstens
zahlen duÈ rfen.

Lediglich die erste Absprache ist nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 (Gruppen-
freistellungsverordnung fuÈ r Vereinbarungen von Linienkonferenzen) vom Kartellverbot freigestellt.
Eine individuelle Freistellung der uÈ brigen drei Maûnahmen lehnte die Kommission ab.

Ferner stellt die Kommission in der Entscheidung fest, daû die an TACA beteiligten Unternehmen
uÈ ber eine kollektive marktbeherrschende Stellung verfuÈ gen, die sie in zweifacher Weise miûbraÈuchlich
ausgenutzt haben. Zum einen beschraÈnkten sie die VerfuÈ gbarkeit von Servicekontrakten, indem sie
den Abschluû individueller Kontrakte 1995 vollstaÈndig untersagten und seit 1995 nur unter aÈuûerst
restriktiven Bedingungen zulieûen.

Zum anderen miûbrauchten die Reedereien ihre beherrschende Stellung, um potentielle Wett-
bewerber zum Beitritt zu ihrer Vereinbarung zu bewegen und so die Wettbewerbsbedingungen im
Markt zu aÈndern. Sie erreichten ihr Ziel auf unterschiedliche Weise: So kamen sie uÈ berein, daû neue
Konferenzmitglieder guÈ nstigere Preisangebote fuÈ r ihre Servicekontrakte unterbreiten duÈ rfen als aÈ ltere
Mitglieder. Diese zweistufige Ratensystem bei Servicekontrakten hat die EinschraÈnkung des
Wettbewerbs durch die Einbindung unabhaÈngiger Reedereien in TACA bezweckt und bewirkt.

Auûerdem verzichteten die Altmitglieder auf die Unterbreitung von Angeboten fuÈ r bestimmte
Servicekontrakte, um diesen Teil des Marktes neuen Konferenzmitgliedern zu uÈ berlassen.

Wegen der beiden VerstoÈ ûe gegen Artikel 82 verhaÈngte die Kommission gegen die beteiligten
Unternehmen Geldbuûen in HoÈ he von insgesamt 273 Mio. ECU. Die Schwere des zweiten Verstoûes
ergibt sich teilweise aus der Bedeutung, die potentieller Wettbewerb fuÈ r den Linienseeverkehr hat. Die
HoÈ he der Geldbuûen wurde nach den einschlaÈgigen Leitlinien der Kommission festgesetzt.

UÈ ber Geldbuûen wegen der gemeinsamen Festsetzung von Landfrachtraten wird die Kommission zu
einem spaÈteren Zeitpunkt entscheiden, nachdem sie den mit der foÈ rmlichen Anmeldung der
Vereinbarung verbundenen Schutz der beteiligten Unternehmen vor Geldbuûen durch Entscheidung
vom 26. November 1996 aufgehoben hat.
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2. Genehmigungen

2.1. Horizontale Vereinbarungen

a) Strategische Allianzen

Finnair/Maersk Air

Die Kommission hat entschieden, daû die Kooperationsvereinbarung, die die finnische Fluggesell-
schaft Finnair und die in DaÈnemark ansaÈssige Maersk Air geschlossen haben, um gemeinsam einen
Flugdienst zwischen Stockholm und Kopenhagen zu betreiben, keinen Anlaû zu ernsthaften
wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt. In der Praxis bedeutet die Entscheidung der Kommission,
daû die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit bei FluÈ gen zwischen den beiden HauptstaÈdten
sechs Jahre lang fortsetzen duÈ rfen. Die Vereinbarung wurde genehmigt, weil sie den Wettbewerb auf
dieser bislang von einer Fluglinie dominierten Strecke verstaÈrkt.

Finnair und Maersk Air bieten seit April 1997 LinienfluÈ ge zwischen Kopenhagen und Stockholm an.
Bis dahin gab es auf dieser Strecke so gut wie keinen Wettbewerb: Trotz eines jaÈhrlichen
Verkehrsaufkommens von uÈ ber einer Million Passagieren verfuÈ gte eine Fluggesellschaft uÈ ber ein
Quasi-Monopol und wurden hohe Preise verlangt.

Die Kommission kam zu dem Schluû, daû das Quasi-Monopol auf der Strecke Stockholm-Kopenhagen
durch die Zusammenarbeit zwischen Finnair und Maersk Air beendet wurde. Die positiven
Auswirkungen der Vereinbarung uÈ berwogen damit bei weitem die wettbewerbsbeschraÈnkenden
Folgen einzelner Aspekte (wie Code-Sharing und Koordinierung der Tarife), so daû die Verbraucher
von der neuen Marktsituation voll und ganz profitieren koÈ nnen. Im uÈ brigen sind die Preise, wie die
Kommission festgestellt hat, seit Erscheinen des neuen Marktteilnehmers deutlich gesunken.

b) Gemeinschaftsunternehmen und andere Formen der Zusammenarbeit

Canon/Kodak

Gegenstand dieses kartellrechtlichen Verfahrens ist die Zusammenarbeit von fuÈ nf Herstellern von
fotografischem Material bei der Entwicklung und Nutzung Ð u. a. durch Vergabe von Lizenzen Ð
eines neuen fotografischen Systems, das unter dem Namen Advanced Photographic System (APS) eine
Alternative zu herkoÈ mmlichen Systemen und elektronischen Bildgebungsverfahren bilden soll. Das
Projekt ist mit der EinfuÈ hrung neuartiger Kameras, Filme und FilmentwicklungsgeraÈte verbunden.

Bereits 1991 hatten die Kamerahersteller Kodak (zusammen mit Fuji, einem der weltweit fuÈ hrenden
Filmhersteller), Canon, Minolta und Nikon die Entwicklung eines solchen Systems vereinbart.
Schwierigkeiten bei der EinfuÈ hrung machten die Einbeziehung des Filmherstellers Fuji noÈ tig.

1993 meldeten die beteiligten Unternehmen bei der Kommission die geschlossenen, aber noch nicht
ganz vollstaÈndigen Kooperationsvereinbarungen an. Gleichzeitig setzten sie die Zusammenarbeit auf
technischem Gebiet fort und verfeinerten sie die VertraÈge, die ihr VerhaÈ ltnis untereinander regeln.
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Nach langen Verhandlungen vervollstaÈndigten die Unternehmen Anfang 1997 ihre Anmeldung, wobei
sie der Aufforderung der Kommission, bestimmte nach den EG-Wettbewerbsregeln unzulaÈssige
Klauseln zu streichen, Rechnung trugen.

Die Kommission veroÈ ffentlichte daraufhin im Amtsblatt 14 eine Mitteilung gemaÈû Artikel 19 Absatz 3
der Verordnung Nr. 17. Es wurden keine EinwaÈnde gegen die angemeldeten Kooperationsverein-
barungen von seiten betroffener Dritter erhoben. Das Verfahren gelangte daher nach AnhoÈ rung des
Beratenden Ausschusses durch Versendung eines Verwaltungsschreibens mit Datum vom 24. MaÈrz
1998, in dem die Vereinbarungen vom Kartellverbot freigestellt werden, zum Abschluû.

Von Anfang an war klar, daû die beteiligten Unternehmen nicht nur selbst APS-geeignetes Material
herstellen, sondern auch APS-Lizenzen an Wettbewerber vergeben muÈ ssen, wenn sie das neue System
erfolgreich einfuÈ hren oder gar einen neuen Standard setzen wollen.

Zu diesem Zweck haben sie erhebliche Anstrengungen unternommen und Informationsveranstal-
tungen sowie Seminare abgehalten, die zum Abschluû zahlreicher LizenzvertraÈge gefuÈ hrt haben, und
zwar lange bevor das neue System in Europa auf den Markt kam (April 1996).

Die Kommission war bestrebt, die Voraussetzungen dafuÈ r zu schaffen, daû dritte Anbieter rechtzeitig
unter Lizenz gefertigte Produkte in Konkurrenz zu den fuÈ nf Herstellern auf den Markt bringen
koÈ nnen.

Sie hat erreicht, daû die beteiligten Unternehmen ihre Lizenzen etwas groûzuÈ giger vergeben. So wurde
den Lizenznehmern Ð gegen GebuÈ hr oder unentgeltlich Ð mehr technisches Know-how und
UnterstuÈ tzung eingeraÈumt als urspruÈ nglich vorgesehen. Auûerdem werden die Klauseln, mit denen die
Handlungsfreiheit der Lizenznehmer eingeschraÈnkt wurde, schrittweise aufgehoben, so daû diese
spaÈtestens ab 2004 untereinander voÈ llig frei kooperieren koÈ nnen.

Die fuÈ nf beteiligten Unternehmen haben nach zahlreichen GespraÈchen mit Vertretern der
Kommission ihre Bereitschaft gezeigt, alles zu tun, um den Lizenznehmern fruÈ hzeitig und zu
wettbewerbsrechtlich unbedenklichen Bedingungen den Marktzutritt zu ermoÈ glichen.

Pripps/Tuborg

Am 26. Juni 1998 genehmigte die Kommission eine Lizenzvereinbarung zwischen Tuborg International
A/S und AB Pripps Bryggerier uÈ ber die Verwendung der Biermarke Tuborg in Schweden, nachdem
der Lizenzgeber die Ausschlieûlichkeitsklausel aus dem Vertrag gestrichen und eine zweite Lizenz
vergeben hatte.

Das zum norwegischen Orkla-Konzern gehoÈ rende Unternehmen Pripps ist die fuÈ hrende Brauerei
Schwedens. Tuborg ist eine Tochtergesellschaft der daÈnischen Carlsberg-Gruppe, der groÈ ûten Brauerei
DaÈnemarks, die uÈ ber ihre Beteiligung an der Brauerei Falcon Bryggerier AB auch auf dem
schwedischen Markt aktiv ist. Die fuÈ hrenden Biermarken der Carlsberg-Gruppe sind Carlsberg und
Tuborg. Pripps haÈlt seit 1975 eine ausschlieûliche Lizenz fuÈ r Bier der Marke Tuborg in Schweden; die
Lizenz fuÈ r Carlsberg-Bier liegt bei Falcon.

14 ABl. C 330 vom 1.11.1997, S. 10.
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Der Tuborg-Lizenzvertrag wurde bei der Kommission im Zuge des Beitritts Schwedens zur
EuropaÈ ischen Union angemeldet. Die Kommission wies die beteiligten Unternehmen darauf hin,
daû eine derart langfristige Zusammenarbeit zwischen Wettbewerbern mit Ausschlieûlichkeitsbindung
Anlaû zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit Artikel 81 EG-Vertrag gibt. Einige
andere BeschraÈnkungen Ð der Lizenznehmer Pripps durfte u. a. nicht mit bestimmten auslaÈndischen
Brauereien kooperieren und muûte die Zusicherung geben, daû Tuborg die groÈ ûte auslaÈndische
Biermarke in seinem Produktangebot ist Ð waren bereits im Anschluû an die ersten GespraÈche mit
den zustaÈndigen Kommissionsdienststellen aufgehoben worden.

Die beteiligten Unternehmen haben die Regelungen uÈ ber die Verwendung der Marke Tuborg in
Schweden dahingehend geaÈndert, daû Pripps von 1998 bis zum Jahr 2002 in Schweden Tuborg-Bier
ohne Ausschlieûlichkeitsbindung herstellen, verkaufen und vertreiben darf. Um zu vermeiden, daû die
Auslastung der ProduktionskapazitaÈ ten von Pripps abrupt zuruÈ ckgeht, hat Tuborg sich unter
bestimmten Voraussetzungen bereit erklaÈrt, von Pripps eine gewisse, schrittweise abnehmende,
Menge Bier der Klasse III zu beziehen, falls es Pripps nicht gelingen sollte, die betreffende
Mindestmenge am Markt abzusetzen.

Nach Anbringen der AÈ nderungen und Benennung eines zweiten Lizenznehmers (Falcon) genehmigte
die Kommission die fragliche Vereinbarung im Wege eines Verwaltungsschreibens.

P&O Stena Line

Am 26. Januar 1999 genehmigte die Kommission die GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens
zum Betrieb von FaÈhrdiensten uÈ ber den AÈ rmelkanal, in dem die Reedereien P&O und Stena ihr
FaÈhrgeschaÈft auf den Kurzverbindungen zwischen Frankreich/Belgien und England zusammengelegt
haben. Sie stellte die neue Gesellschaft mit dem Namen P&O Stena Line gemaÈû Artikel 81 Absatz 3
EG-Vertrag bis zum 9. MaÈrz 2001 vom Kartellverbot frei.

P&O und Stena hatten ihr Vorhaben am 31. Oktober 1996 bei der Kommission angemeldet, um die
Freistellung zu erwirken. Nach VeroÈ ffentlichung des wesentlichen Inhalts des Antrags am 13. MaÈrz
1997 im Amtsblatt teilte die Kommission den beteiligten Unternehmen am 10. Juni 1997 schriftlich
mit, daû sie ernsthafte Bedenken gegen das Vorhaben hat, und legte dar, warum sie es eingehend
pruÈ fen wird. Am 6. Februar 1998 tat die Kommission schlieûlich in einer Mitteilung im Amtsblatt ihre
Absicht kund, die Freistellung vom Kartellverbot zu erteilen. Am 10. MaÈrz 1998 nahm das
Gemeinschaftsunternehmen seinen Betrieb auf.

Die Bedenken der Kommission richteten sich gegen die moÈ gliche Entstehung eines Duopols im
Personenverkehr uÈ ber den AÈ rmelkanal, in dem das Gemeinschaftsunternehmen und die Gesellschaft
Eurotunnel ein paralleles Marktverhalten an den Tag legen koÈ nnten. Nach eingehenderen
Untersuchungen gelangte die Kommission aber zu dem Schluû, daû die MarktverhaÈ ltnisse eher den
Wettbewerb zwischen den beiden Anbietern als eine aufeinander abgestimmte PreiserhoÈ hung
nahelegen.

Der Fall war auch deshalb problematisch, weil die weitere Entwicklung der FaÈhrdienste uÈ ber den
AÈ rmelkanal Ð u. a. wegen des Auslaufens der Konzessionen fuÈ r zollfreie VerkaÈufe Mitte 1999 Ð
ungewiû ist. Auf Vorschlag von Kommissionsmitglied Van Miert wurde die Freistellung vom
Kartellverbot daher auf drei Jahre, gerechnet ab dem Tag des Wirksamwerdens der GruÈ ndungsver-
einbarung, d. h. bis zum 9. MaÈrz 2001, befristet. Dies bedeutet, daû die Kommission sich nach Ablauf
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der Sommersaison 2000 erneut mit den Auswirkungen des Gemeinschaftsunternehmens auf den
FaÈhrverkehr uÈ ber den AÈ rmelkanal befassen kann.

Das Gemeinschaftsunternehmen wurde auch nach den franzoÈ sischen und britischen Fusionskontroll-
vorschriften genehmigt.

British Digital Broadcasting (BDB)

Die Gesellschaft BDB, die neuerdings unter dem Namen ONdigital firmiert, ist ein Gemeinschafts-
unternehmen, das die beiden britischen Rundfunkanstalten Granada und Carlton als Plattform fuÈ r
digitales terrestrisches Fernsehen im Vereinigten KoÈ nigreich gegruÈ ndet haben.

BDB hat in einem offenen Ausschreibungsverfahren den Zuschlag fuÈ r eine ZwoÈ lf-Jahres-Lizenz zum
Betrieb von drei digitalen terrestrischen Multiplex-Verbindungen erhalten, mit denen sie mindestens
15 Fernsehprogramme und theoretisch auch interaktive Anwendungen anbieten kann. Alle etablierten
britischen Rundfunkanstalten, die frei empfangbare Programme terrestrisch ausstrahlen, haben eigene
Multiplex-Einrichtungen. Der Empfang dieser Programme wie der von BDB erfolgt uÈ ber sog. Set-Top-
Boxen. BDB hat die Anschaffungskosten fuÈ r eine solche Box ¹subventioniertª, um rasch einen
Kundenstamm aufbauen und mit der ebenfalls subventionierten Set-Top-Box fuÈ r den Empfang des
digitalen Satellitenfernsehens von BSkyB konkurrieren zu koÈ nnen.

Die beteiligten Unternehmen hatten fuÈ r den Betrieb der Plattform urspruÈ nglich BSkyB, den
Hauptkonkurrenten des Gemeinschaftsunternehmens, als Partner gewonnen. Nach Einschreiten der
britischen RegulierungsbehoÈ rde muûte BSkyB aber seinen Anteil verkaufen und statt dessen mit BDB
einen Programmlieferungsvertrag fuÈ r die Dauer von sieben Jahren schlieûen. Von den 16 KanaÈlen, die
BDB urspruÈ nglich anbot, sollten mindestens ein Basis- und drei Premiumprogramme von BSkyB
bereitgestellt werden. Diese Vereinbarungen sind bei der Kommission angemeldet worden.

Angesichts der Stellung von sowohl BDB als auch BSkyB im Pay-TV-Markt hat die Kommission die
Programmvereinbarung sehr sorgfaÈ ltig gepruÈ ft und eine Reihe von AÈ nderungen durchgesetzt. So
wurde u. a. die Vertragsdauer auf fuÈ nf Jahre reduziert. BeruÈ cksichtigt wurde ferner, daû Granada eine
Beteiligung an BSkyB haÈ lt. Es muûten daher Schutzklauseln vorgesehen werden, um zu verhindern,
daû diese Verbindung den Wettbewerb zwischen BDB und BSkyB bei digitalen Fernsehplattformen
und den Erwerb von Programmrechten, der neuen Anbietern den Markteintritt ermoÈ glichen soll,
beeintraÈchtigt.

Gegen die Programmvereinbarung mit BSkyB hat DTN, ein anderes Gemeinschaftsunternehmen, das
sich in Konkurrenz zu BDB und erfolglos um die Betriebslizenz beworben hatte, Beschwerde erhoben.
Die Kommission hat die Beschwerde am 15. April 1998 zuruÈ ckgewiesen. 15 Am 25. Mai stellte sie die
BDB-Vereinbarungen im Wege eines Verwaltungsschreibens vom Kartellverbot frei.

15 Die Entscheidung wurde nicht im Amtsblatt veroÈ ffentlicht.
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c) Andere horizontale Vereinbarungen

EUCAR 16

Mit einem am 17. September 1998 versandten Verwaltungsschreiben genehmigte die Kommission eine
Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zwischen europaÈ ischen Kfz-Herstellern.

Die groÈ ûten Automobilkonzerne Europas Ð Fiat, Peugeot, Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche,
Volvo, Opel und Ford Ð haben eine Vereinbarung zur Errichtung eines FuE-Forums der
Automobilindustrie, den European Council for Automotive Research and Development (EUCAR),
geschlossen.

Mit EUCAR wollen die europaÈ ischen Produzenten ihre Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem,
technischem und oÈ kologischem Gebiet intensivieren und gemeinsame Forschungsvorhaben durch-
fuÈ hren, die zur StaÈrkung ihrer WettbewerbsfaÈhigkeit und zu einem dauerhaften Umweltschutz
beitragen sollen.

Gegenstand der Vereinbarung sind die Festlegung der Kfz-Forschungsvorhaben, die ModalitaÈten der
Zusammenarbeit und die Finanzierung. Die Vorhaben sind uÈ berwiegend im Bereich der Grundlagen-
forschung angesiedelt; es sollen keine spezifische Produkttypen entwickelt werden. Da es um
Forschungsarbeiten im vorwettbewerblichen Stadium geht, koÈ nnen die Ergebnise nicht unmittelbar in
der Produktion eines bestimmten Fahrzeugtyps verwendet werden. Die Projekte betreffen u. a. den
Einsatz von Keramikstoffen in Motoren, die SchalldaÈmpfung im Fahrzeuginneren und die Aus-
wirkungen des Schadstoffausstosses auf die Umwelt.

Im Rahmen von EUCAR werden nur Projekte durchgefuÈ hrt, an denen sich mindestens zwei
Unternehmen aus unterschiedlichen europaÈischen LaÈndern beteiligen. Es steht den Herstellern aber
frei, eigene Forschungsprogramme zu erstellen.

Die EUCAR-Vereinbarung ist Bestandteil eines umfassenden Konzepts (Master Plan) fuÈ r eine
Vereinigung aus Herstellern, Zulieferunternehmen, Forschungslabors und Hochschulen, in dem drei
Bereiche fuÈ r die technologische Zusammenarbeit im Hinblick auf das Auto der Zukunft definiert
werden:

i) Themenkreis Produkt: Elektromotoren, Hybridantriebe, Auto und Umwelt, Verbraucherschutz
usw.

ii) Themenkreis Herstellung: Produktionsverfahren, Arbeitsorganisation, Lagerverwaltung, soziale
Lage der Arbeitnehmer usw.

iii) Themenkreis Verkehr: Akzeptanz des Individualverkehrs, der oÈ ffentlichen Verkehrsmittel,
multimodaler Verkehrssysteme usw.

Die an EUCAR beteiligten Unternehmen haben sich verpflichtet, die Kommission regelmaÈûig uÈ ber
das laufende Forschungsprogramm Bericht zu informieren.

16 Mitteilung gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17, ABl. C 185 vom 18.6.1997, S. 12, und IP/98/832.
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Die Kommission bestaÈ tigt durch die Genehmigung der Vereinbarung ihre positive Haltung gegenuÈ ber
der Zusammenarbeit von Unternehmen in der Forschung unter der Voraussetzung, daû die EG-
Wettbewerbsregeln beachtet werden.

ACEA 17

Am 11. September 1998 meldete der Dachverband der EuropaÈ ischen Automobilhersteller (ACEA)
bei der Kommission eine Selbstverpflichtung an, in der sich der Verband im Namen seiner Mitglieder
dazu verpflichtet, den CO2-Schadstoffausstoû von Personenkraftwagen zu reduzieren. Das gemein-
same Vorgehen der europaÈischen Kfz-Industrie wird einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der
CO2-Emissionen im Einklang mit den Zielen der EuropaÈ ischen Union leisten. Die Kommission hat in
einer Mitteilung vom 29. Juli 1998 an den Rat und das EuropaÈ ische Parlament unter dem Titel
¹Umsetzung der Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personen-
kraftwagen: eine Umweltvereinbarung mit der europaÈischen Automobilindustrieª festgestellt, daû die
ACEA-Selbstverpflichtung ganz im Sinne der Gemeinschaftsstrategie in bezug auf den Pkw-
Kohlendioxidausstoû ist.

ACEA hat sich dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen von Neufahrzeugen in der EuropaÈischen Union
erheblich zu reduzieren. Der Verband sagt zu, daû die angeschlossenen Hersteller bis zum Jahr 2008
einen durchschnittlichen Grenzwert von 140 g/km erreichen werden, was einer Minderung des CO2-
Ausstoûes um 25 % gegenuÈ ber 1995 entspricht. Die Einhaltung der Selbstverpflichtung wird von den
Mitgliedstaaten und der Kommission gemeinsam uÈ berwacht. Die Mitgliedstaaten stellen der
Kommission oÈ ffentlich zugaÈngliche Daten uÈ ber den Stand der durchschnittlichen CO2-Emissionen
neuer Pkw zur VerfuÈ gung, anhand derer die Kommission pruÈ fen kann, ob der angestrebte Grenzwert
auch erreicht wird. Sollte das Ziel verfehlt werden, erwaÈgt die Kommission gegebenenfalls die
EinfuÈ hrung verbindlicher Rechtsvorschriften.

Die Selbstverpflichtung sieht keine individuellen Grenzwerte fuÈ r jeden Hersteller vor, sondern einen
allgemeinen Durchschnittswert, der von der Gesamtheit der ACEA-Mitglieder erreicht werden soll.
Dem einzelnen steht es frei, auch einen niedrigeren oder hoÈ heren Wert anzustreben. Laut
Selbstverpflichtung entwickeln und vermarkten die Hersteller neue Techniken zur Minderung des
CO2-Ausstoûes unabhaÈngig voneinander im Wettbewerb.

Die Kommission hat festgestellt, daû die Selbstverpflichtung den Wettbewerb nicht im Sinne des
Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag einschraÈnkt, und am 1. Oktober 1998 ein Verwaltungsschreiben an
den Verband gerichtet, mit dem ein Negativattest erteilt wird.

EACEM

Sechzehn groûe, in der European Association of Electronics Manufacturers (EACEM) zusammenge-
schlossene Hersteller von FernsehgeraÈten und Videorecordern haben sich freiwillig verpflichtet, den
Stromverbrauch ihrer Erzeugnisse im sog. ¹Standby-Betriebª zu reduzieren.

Fast alle FernsehgeraÈte und Videokassettenrecorder arbeiten heutzutage mit einer Fernbedienung.
Beim Ausschalten mit der Fernbedienung wird nicht die Hauptstromversorgung unterbrochen,
sondern werden die GeraÈte auf den Standby-Betrieb umgeschaltet, bei dem weiterhin Strom in einer
GroÈ ûenordnung von 10 W und daruÈ ber verbraucht wird. Die Unterhaltungselektronikindustrie hat

17 IP/98/865.
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erkannt, daû sich der Stromverbrauch im langen Standby-Betrieb, in dem Fernseher und Video-
recorder uÈ blicherweise gehalten werden, durch AÈ nderungen an der Konstruktion senken laÈût. Eine
von der fuÈ r Energie zustaÈndigen Generaldirektion der Kommission (GD XVII) durchgefuÈ hrte
Untersuchung hat ergeben, daû sich der jaÈhrliche Stromverbrauch in Europa bis 2005 um 3,2 TWh 18

bzw. bis 2010 um 4,9 TWh senken laÈût, wenn der durchschnittliche Energieverbrauch im Standby-
Betrieb solcher GeraÈte auf 6 W verringert wird. Die Kosten fuÈ r die Senkung des Standby-
Stromverbrauchs von Fernsehern und Videorecordern wurden mit hoÈ chstens 3 ECU pro StuÈ ck
veranschlagt.

Kein Hersteller fuÈ hlte sich dazu in der Lage, entsprechende Energiesparvorrichtungen in seinen
GeraÈten einzubauen. Da die Gewinnspannen in der Branche sehr niedrig sind, befuÈ rchteten die
Unternehmen, daû die Verbraucher nicht bereit sein werden, fuÈ r Energiesparmaûnahmen einen
hoÈ heren Preis zu entrichten, auch wenn sie damit langfristig Geld sparen wuÈ rden. Die Branche hat
deshalb in Abstimmung mit den zustaÈndigen Dienststellen der Kommission eine Selbstverpflichtungs-
erklaÈrung ausgearbeitet. Die Unterzeichner der ErklaÈrung, der sich auch weitere Unternehmen
anschlieûen koÈ nnen, haben sich verpflichtet, bestimmte Grenzwerte fuÈ r den Energieverbrauch zu
erreichen. Um den wettbewerbswidrigen Austausch vertraulicher GeschaÈftsdaten zu verhindern, wird
ein unabhaÈngiger Berater damit beauftragt, Angaben uÈ ber den Absatz der beteiligten Unternehmen
und den Stromverbrauch der verkauften Einheiten zu erheben und Hersteller, die der Verpflichtung
nicht nachkommen, nur namentlich zu nennen.

Laut VerpflichtungserklaÈrung wollen die Hersteller ab dem 1. Januar 2000 nur noch Fernseher und
Videorecorder mit einem Standby-Stromverbrauch von hoÈ chstens 10 W verkaufen, wobei der
durchschnittliche Verbrauch aller verkauften GeraÈte im Standby-Betrieb 6 W nicht uÈ bersteigen soll.

Die Kommission hat festgestellt, daû eine derart aufeinander abgestimmte Verhaltensweise unter das
Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag faÈ llt, weil sie den Wettbewerb einschraÈnkt.
Dennoch hat sie die ErklaÈrung im Wege eines Verwaltungsschreibens genehmigt, weil die damit
verbundenen Energiespar- und Umweltschutzmaûnahmen fraglos technischen und wirtschaftlichen
Fortschritt bedeuten, der von der Sache her schlieûlich den Verbrauchern zugute kommt, und weil auf
keinem der betroffenen MaÈrkte Wettbewerb ausgeschaltet wuÈ rde bzw. weil die wettbewerbs-
beschraÈnkenden Elemente der ErklaÈrung fuÈ r die vollstaÈndige Durchsetzung der angestrebten Ziele
unerlaÈûlich sind.

Valpak

Am 26. Januar 1998 genehmigte die Kommission per Verwaltungsschreiben Vereinbarungen im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in Valpak, einer Gesellschaft ohne Erwerbszweck, die von der
britischen Industrie gegruÈ ndet wurde, um die gesetzlichen Verpflichtungen der angeschlossenen
Unternehmen in bezug auf die Verwertung und stoffliche Verwertung von VerpackungsabfaÈ llen zu
erfuÈ llen. Die Verpflichtungen ergeben sich aus Verordnungen, mit denen die Richtlinie 94/62/EG in
britisches Recht umgesetzt wurde und die im MaÈrz 1997 in Kraft traten.

Die britischen Rechtsvorschriften lassen Raum fuÈ r Wettbewerb zwischen Organisationen, die die
AbfaÈlle im Namen der Industrie verwerten bzw. stofflich verwerten. Valpak ist derzeit zwar
MarktfuÈ hrer im Vereinigten KoÈ nigreich, doch es gibt auch konkurrierende Einrichtungen, die ihre
einschlaÈgigen Regelungen bei der Kommission angemeldet haben.

18 TWh = Terawattstunde = 1 000 000 000 000 Wattstunden.
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Die Kommission ist nach PruÈ fung der Valpak-Vereinbarungen zu dem Schluû gekommen, daû sie den
Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag einschraÈnken, weil sie beitrittswillige
Unternehmen zwingen, ihre Verpflichtungen in bezug auf saÈmtliche Verpackungsmaterialen auf
Valpak zu uÈ bertragen. Diese Alles-oder-Nichts-Strategie zur DurchfuÈ hrung einer gesetzlichen
Vorschrift schraÈnkt den Wettbewerb zwischen Valpak und anderen Systemen materialbezogen ein.

Die Kommission ist daraufhin der Frage nachgegangen, ob die angemeldeten Vereinbarungen nach
Artikel 81 Absatz 3 vom Kartellverbot freigestellt werden koÈ nnen. Da der Markt erst im Entstehen
begriffen ist und Valpak und andere Organisationen zur ErfuÈ llung der Verpflichtungen ihrer
Mitglieder voraussichtlich in Anlagen zur Sammlung und/oder Wiederaufarbeitung im Vereinigten
KoÈ nigreich investieren muÈ ssen, ist sie zu der Auffassung gelangt, daû die fragliche Strategie zumindest
kurzfristig notwendig ist, damit solche Einrichtungen die noÈ tigen Mittel aufbringen koÈ nnen.

Die Kommission teilte Valpak infolgedessen in einem Verwaltungsschreiben mit, daû die Voraus-
setzungen fuÈ r eine Freistellung vom Kartellverbot nach Artikel 81 Absatz 3 erfuÈ llt sind. Da die
wettbewerbsbeschraÈnkenden Effekte den Nutzen der bewuûten Strategie aber mittel- bis langfristig
uÈ berwiegen koÈ nnen, machte sie Valpak gleichzeitig darauf aufmerksam, daû sie sich eine erneute
PruÈ fung der Angelegenheit nach Ablauf von drei Jahren vorbehaÈ lt.

STACK

Eine Reihe von europaÈ ischen, nordamerikanischen und japanischen Unternehmen, die auf elektro-
nische Bauteile angewiesen sind, haben eine Vereinbarung uÈ ber die GruÈ ndung von Stack
International, einer nicht gewinnorientierten Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten KoÈ nigreich,
geschlossen bzw. sind ihr spaÈter beigetreten. Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben:

Ð Festlegung einer allgemeinen Spezifikation fuÈ r bestimmte elektronische Bauteile wie integrierte
Schaltkreise, Speicherschaltkreise, Speichereinheiten, Logikschaltungen usw., die de facto weltweit
als Branchenstandard anerkannt wird;

Ð Zertifizierung der Produkte, die die allgemeine Spezifikation erfuÈ llen;

Ð Festlegung der Norm S/0001 fuÈ r die Hersteller dieser Bauteile;

Ð Zertifizierung von Herstellern, die diese Norm erfuÈ llen, und zwar anhand von PruÈ fungen, bei
denen vor allem auf QualitaÈ t und VerlaÈûlichkeit geachtet wird;

Ð UÈ berwachung der Preise, die die angeschlossenen Unternehmen fuÈ r die Bauteile bezahlen, und
Unterrichtung der Mitglieder uÈ ber die dabei ermittelten Referenzpreise.

Der Gesellschaft gehoÈ ren Unternehmen an, die die genannten Bauteile in groûem Umfang kaufen, um
sie in ihre eigenen Erzeugnisse Ð informations- und kommunikationstechnische Produkte der
unterschiedlichsten Art Ð einzubauen. Ihr Ziel ist die FoÈ rderung von QualitaÈt, VerlaÈûlichkeit und
Preistransparenz bei gleichzeitiger Verringerung der Kosten fuÈ r den Bezug dieser vielseitig
eingesetzten Komponenten.
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Der Vereinbarung ging eine andere voraus, die die Unternehmen 1976 geschlossen und bei der
Kommission angemeldet hatten. Eine aktualisierte Fassung mit einem erweiterten Teilnehmerver-
zeichnis wurde 1997 angemeldet.

Die maûgeblichen Merkmale der Vereinbarung sind:

Ð Die freie Wahl der Mitgliedsunternehmen beim Bezug der Bauteile (Art und Hersteller) wird nicht
eingeschraÈnkt. Den Herstellern steht es ihrerseits frei, sich zertifizieren zu lassen; sie brauchen
beim Verkauf ihrer Produkte auch keine besondere RuÈ cksicht auf Stack-Mitglieder zu nehmen.

Ð Vertrauliche GeschaÈftsdaten werden nicht ausgetauscht (diesem Punkt hat die Kommission bei der
PruÈ fung der Vereinbarung besondere Aufmerksamkeit geschenkt): Stack befaût sich ausschlieûlich
mit Basiskomponenten, die aufgrund ihrer Art keinerlei Aufschluû uÈ ber die ProduktplaÈne des
Abnehmers gibt, und muû Preisangaben strikt vertraulich behandeln.

Ð Das System ist offen: Jedes interessierte Unternehmen, das bereit ist, bestimmte Regeln zu
beachten, kann assoziiertes Mitglied werden, und selbst auûenstehende Unternehmen koÈ nnen von
dem Umstand profitieren, daû Stack allgemeine Spezifikationen festlegt und Hersteller zertifiziert.

Die Kommission hat festgestellt, daû die Stack-Vereinbarung geeignet ist, zur Verbesserung der
Erzeugung und Verteilung von Waren beizutragen, die fuÈ r die MaÈrkte der Gegenwart unverzichtbar
sind, ohne den Wettbewerb in irgendeiner Weise einzuschraÈnken. Insbesondere ist der Austausch von
GeschaÈftsgeheimnissen zwischen Wettbewerbern ausgeschlossen. Die Kommission hat die Vereinba-
rung deshalb im Wege eines Verwaltungsschreibens, in dem sie ein Negativattest erteilt, genehmigt.

INMARSAT

Die Kommission hat die VorschlaÈge zur Umstrukturierung der Internationalen Seefunksatelliten-
Organisation INMARSAT, des groÈ ûten Anbieters von Satelliten-Mobilfunkdiensten, genehmigt,
denen zufolge die Betriebseinheit dieser zwischenstaatlichen Einrichtung in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt werden soll. Dabei sollen INMARSAT-Aktien im Rahmen einer Erstemission auch dem
Publikum angeboten werden. Die Kommission, die diesem Teil des Vorhabens groûe Bedeutung
beimiût, hat der Organisation nahegelegt, die oÈ ffentliche Emission binnen drei Jahren durchzufuÈ hren.
Die Genehmigung dieser Vorgehensweise Ð Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit moÈ glichst
baldiger Zeichnung an das Publikum Ð ist auch vor dem Hintergrund der bestehenden Umstruk-
turierungsplaÈne anderer zwischenstaatlicher Satellitenbetreiberorganisationen zu sehen.

INMARSAT wurde 1979 gegruÈ ndet und hat uÈ ber 98 Mitglieder, d. h. Vertragsstaaten. Jedes Land wird
vertreten durch einen Unterzeichner (in der Regel die jeweilige nationale Telekommunikations-
organisation), der entsprechend der Inanspruchnahme des Satellitensystems an der Organisation
beteiligt ist und deren Leistungen an die Nutzer oder andere Anbieter verkauft. Die Unterzeichner
werden im Zuge der Umstrukturierung zu AktionaÈren der neuen Gesellschaft. Binnen zwei Jahren
nach der Umwandlung sollen auch dem Publikum Aktien zum Kauf angeboten werden. Dies fuÈ hrt zu
einer VerwaÈsserung des Gesellschaftskapitals, wodurch die Gefahr von Interessenkonflikten fuÈ r die
Unterzeichner in ihrer Doppelrolle als AktionaÈre und Diensteanbieter sinkt.

Die Kommission hat das Vorhaben per Verwaltungsschreiben genehmigt, in dem sie ein Negativattest
erteilt, allerdings unter dem Vorbehalt, daû die oÈ ffentliche Emission binnen drei Jahren erfolgt, und
dem Hinweis, daû sie die Angelegenheit bei Nichteinhaltung dieser Frist erneut pruÈ fen wird.
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FuÈ r die Kommission ist der Fall INMARSAT ein Vorbild fuÈ r die Behandlung aÈhnlicher ReformplaÈne
anderer zwischenstaatlicher Satellitenbetreiberorganisationen, die ihrer Ansicht nach keine privile-
gierte Marktstellung haben sollten. Dies laÈût sich am besten durch die GruÈ ndung von Aktiengesell-
schaften verhindern, die keine Befreiungen von wettbewerbsrechtlichen Vorschriften genieûen. Die
Stellung der bestehenden Unterzeichner der uÈ brigen internationalen Organisationen sollte nur solange
aufrechterhalten werden, wie dies unbedingt erforderlich ist. Gleichzeitig sollten die Eigentumsver-
haÈ ltnisse moÈ glichst rasch nach Vollzug der Umstrukturierung verwaÈssert werden, z. B. durch
Unterbringung von Aktien im Publikum.

DHLI

1990 hat die Kommission eine Reihe von Vereinbarungen, die die Unternehmen Lufthansa, Japan
Airlines und Nissho Iwai im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilsrechten an dem Kurierdienst
DHL International, einer Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Firma DHL, geschlossen hatten,
vom Kartellverbot freigestellt.

Neue und alte Gesellschafter hatten seinerzeit vereinbart, daû sie sich fuÈ r die Dauer von hoÈ chstens
zehn Jahren und unbeschadet ihrer bestehenden AktivitaÈten weder selbst noch im Wege neuer
Beteiligungen in der weltweiten Abholung und Zustellung von Dokumenten und Paketen mit eigenen
Transportmitteln und Vertriebsstrukturen betaÈ tigen. Lufthansa und JAL kamen uÈ berein, DHLI als
Kunden bevorzugt zu behandeln und umgekehrt.

Am 19. September 1996 beantragten die beteiligten Unternehmen bei der Kommission die
VerlaÈngerung der Freistellung. Am 30. Oktober 1997 veroÈ ffentlichte die Kommission den wesentlichen
Inhalt des Antrags gemaÈû Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 und Artikel 12
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 in einer Mitteilung 19 und forderte betroffene Dritte auf,
sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der VeroÈ ffentlichung zu der Angelegenheit zu aÈuûern.
In der genannten Frist gingen keine Stellungnahmen ein.

Am 21. Januar 1998 setzte die Kommission die Antragsteller von ihrer Entscheidung in Kenntnis,
gegen die VerlaÈngerung der Freistellung keine EinwaÈnde zu erheben und die Vereinbarungen mit
Wirkung vom 30. Oktober 1997 fuÈ r weitere sechs (in bezug auf TaÈtigkeiten im Sinne der Verordnung
Nr. 3975/87) bzw. drei Jahre (TaÈtigkeiten im Sinne der Verordnung Nr. 1017/68) vom Kartellverbot
freizustellen.

Nach Ansicht der Kommission waren die Voraussetzungen fuÈ r die 1990 erteilte Freistellung weiterhin
gegeben. Auûerdem deuteten mehrere UmstaÈnde darauf hin, daû auf dem Markt noch mindestens
genauso reger Wettbewerb wie seinerzeit herrscht:

1. Der Markt fuÈ r Expreûkurierdienste ist mehr als zwei Jahrzehnte lang stark expandiert. Es gibt wenig
Anzeichen dafuÈ r, daû dieses Wachstum in absehbarer Zukunft nachlassen wird. DHLI konkurriert
weltweit mit den Unternehmen TNT, Federal Express und United Parcel Service (UPS). In vielen
LaÈndern steht DHLI auch im Wettbewerb mit namhaften inlaÈndischen Anbietern. Die Nachfrage nach
Expreûkurierdiensten waÈchst weltweit aufgrund der zunehmenden Globalisierung des produzierenden
Gewerbes und stets engerer ZeitplaÈne fuÈ r die Zulieferung, so daû sich der Wettbewerbsdruck in
Zukunft noch verstaÈrken duÈ rfte.

19 ABl. C 328 vom 30.10.1997, S. 18.
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2. Durch die Aufhebung der ZoÈ lle im innergemeinschaftlichen Frachtverkehr hat die Wettbewerbs-
faÈhigkeit von Unternehmen zugenommen, die Pakete im Straûenverkehr befoÈ rdern, und zwar selbst in
FaÈ llen, in denen die Zustellung am naÈchsten Tag erfolgen muû. Auch Telefax und elektronische Post
haben dank technischer Fortschritte und groÈ ûerer VerfuÈ gbarkeit als Alternative zur Kurierzustellung
an Bedeutung gewonnen.

3. Das GeschaÈft von DHLI Ð Expreûkurierdienste Ð wird zunehmend als grenzuÈ berschreitender bzw.
weltweiter Markt definiert. In der Sache Nr. IV/M.843 PTT Post/TNT/GD Express Worldwide 20 stellte
die Kommission fest, daû internationale Eilzustellung, internationale Eilgutdienste, inlaÈndische
Eilzustellung, inlaÈndische Eilgutdienste und Logistikdienste, die fruÈ her als getrennte MaÈrkte galten,
inzwischen weitgehend zu einem Produktmarkt verschmolzen sin 21. DaruÈ ber hinaus hat die
Bereitstellung dieser Dienste eine internationale Dimension bekommen, was auf die Errichtung des
Binnenmarkts und die Tatsache zuruÈ ckzufuÈ hren ist, daû Kurierunternehmen haÈufig global Buch
fuÈ hren.

VerbaÈ ndevereinbarung

Das Gesetz, mit dem die EG-Richtlinie uÈ ber den ElektrizitaÈ tsbinnenmarkt in deutsches Recht
umgesetzt wurde, sieht die vollstaÈndige und unverzuÈ gliche OÈ ffnung der ElektrizitaÈtsnetze vor. Zu
diesem Zweck wird ein System errichtet, in dessen Rahmen der Zugang zu den UÈ bertragungs- und
Verteilungsnetzen frei ausgehandelt werden kann. Der Staat behaÈlt sich allerdings das Recht vor, beim
Netzzugang gegebenenfalls regulierend einzugreifen.

Angesichts der MoÈ glichkeit des frei auszuhandelnden Netzzugangs in einem Land wie Deutschland,
wo es Hunderte von Netzbetreibern gibt, wurden die Interessenvereinigungen der in erster Linie
betroffenen Unternehmen von der Regierung aufgefordert, eine Rahmenvereinbarung uÈ ber Kriterien
zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten, die sog. ¹VerbaÈndevereinbarungª, zu schlieûen. Die fuÈ r
Wettbewerb zustaÈndige Generaldirektion der Kommission hat diese Vereinbarung 1998 in einem von
Amts wegen eingeleiteten Verfahren gepruÈ ft, nach dessen Abschluû sie ein Schreiben folgenden
Inhalts an die beteiligten Vereinigungen richtete:

Die Vereinbarung

Die VerbaÈndevereinbarung wurde am 22. Mai 1998 zwischen den Vertretern der Vereinigung
Deutscher ElektrizitaÈ twerke e.V. (VDEW), des Verbands der Industriellen Energie- und Kraftwirt-
schaft e.V. (VIK) und des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) geschlossen. Sie gilt bis
zum 30. September 1999.

In der Vereinbarung werden die einzelnen Posten, die bei der Entgeltbestimmung zugrunde gelegt
werden, fuÈ r jede Durchleitungsart festgelegt. Sie umfassen u. a. die Kosten fuÈ r die Nutzung der nach
Spannungsebene aufgeschluÈ sselten Netze, fuÈ r die Umspannung von einer Spannungsebene auf eine
andere und fuÈ r sog. Systemdienstleistungen (Spannungshaltung, Frequenzhaltung usw.). DafuÈ r wird ein
pauschaler Preis (¹Briefmarkeª) berechnet, der um einen Zeitfaktor Ð Nutzungsdauer Ð korrigiert
wird.

20 Entscheidung vom 8. November 1996.
21 Randnummer 25.
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Die Preise fuÈ r die einzelnen Posten, die bei der Bestimmung des pauschalen Entgelts zugrunde gelegt
werden, werden nicht gemeinsam festgesetzt, sondern vom jeweiligen NetzeigentuÈ mer, und zwar je
nach den Kosten, die dieser nach gemeinsamen Kriterien ermittelt. Erfolgt die Durchleitung uÈ ber
mehrere Netze unterschiedlicher Betreiber 22, so wird, um eine Kumulierung der Entgelte zu
vermeiden, fuÈ r jeden Posten ein Durchschnittspreis in Rechnung gestellt.

FuÈ r die Durchleitung von ElektrizitaÈ t im Hochspannungsnetz uÈ ber eine Entfernung von mehr als 100
km sieht die VerbaÈndevereinbarung eine zusaÈtzliche Entgeltkomponente in HoÈ he von 12,50 DEM/
kW*100 km*a vor.

Bewertung der Generaldirektion IV

Die VerbaÈndevereinbarung ist eine Vereinbarung zwischen Unternehmensvereinigungen, die die
Festlegung von GrundsaÈtzen fuÈ r die Bestimmung von Entgelten sowie Ð im Falle der entfernung-
sabhaÈngigen Entgeltkomponente Ð eines gemeinsamen Preises bezweckt und bewirkt. Sie hat sowohl
einen horizontalen als auch einen vertikalen Aspekt, denn sie bindet zum einen die im VDEW
zusammengeschlossenen Anbieter von Durchleitungsleistungen untereinander und zum anderen diese
Anbieter und bestimmte Abnehmer.

Die fuÈ r Wettbewerb zustaÈndige Generaldirektion der Kommission hat festgestellt, daû die Anbieter
von Durchleitungsleistungen miteinander im Wettbewerb stehen und daû etwaige Wettbewerbs-
beschraÈnkungen den Handel zwischen Mitgliedstaaten insofern u. U. beeintraÈchtigen, als sie sich auf
Deutschland insgesamt auswirken koÈ nnten.

Die Generaldirektion Wettbewerb hat Ð nach dem Vorbild des Bundeskartellamts, das sich ebenfalls
mit der Vereinbarung befaût hat Ð den beteiligten Unternehmensvereinigungen mitgeteilt, daû sie die
VerbaÈndevereinbarung grundsaÈtzlich positiv beurteilt, obwohl sie gegenuÈ ber einigen Elementen (s. u.)
gewisse Vorbehalte hat. Das vorsichtig formulierte Gesamturteil der Kommission ist darauf
zuruÈ ckzufuÈ hren, daû die Vereinbarung vor der Umsetzung in die Praxis gepruÈ ft wurde, daû die darin
festgelegten Regeln sehr komplex sind und daû deren Auswirkungen auf einen Markt, der sich mitten
in einem Liberalisierungsprozeû befindet, nicht abzusehen sind. Die kurze Geltungsdauer der
Vereinbarung scheint allerdings darauf hinzudeuten, daû die beteiligten Vereinigungen in ihr eher eine
ZwischenloÈ sung als eine endguÈ ltige Vereinbarung sehen.

Positive Aspekte

Die Vereinbarung stellt vor allem ein konkretes Instrument dar, mit dem NetzeigentuÈ mer und
bestimmte Nutzer die praktischen ModalitaÈ ten des Netzzugangs unter der PraÈmisse, daû die
Durchleitung von ElektrizitaÈ t eine handelsfaÈhige Dienstleistung wie jede andere ist, organisieren.
Dies allein ist ein bedeutender Fortschritt gegenuÈ ber der Vergangenheit, als Dritte sich den Zugang
zum Netz gerichtlich erstreiten muûten.

22 Dabei werden jeweils nur das Einspeise- und das Entnahmenetz beruÈ cksichtigt, nicht aber etwaige
dazwischenliegende Transitnetze.
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DaruÈ ber hinaus duÈ rfte die gemeinsame Festlegung von Kriterien fuÈ r die Entgeltbestimmung durch die
NetzeigentuÈ mer den Nutzern zugute kommen, und zwar aus folgenden GruÈ nden:

Ð Die Nutzer brauchen nicht mehr mit mehreren NetzeigentuÈ mern Verhandlungen zu fuÈ hren, denn
diese regeln die Probleme, die im Zusammenhang mit der Durchleitung uÈ ber mehr als ein Netz
auftreten, unter sich. Dies ist ein Faktor, der fuÈ r die Entfaltung des Wettbewerbs von
entscheidender Bedeutung ist.

Ð Dadurch, daû bei der Durchleitung uÈ ber mehrere Netze das Entgelt pauschal fuÈ r den Weg vom
Einspeise- zum Entnahmenetz bestimmt wird, wird vermieden, daû die GebuÈ hren fuÈ r jedes
einzelne in Anspruch genommene Netz einfach aufaddiert werden.

Ð Auch die einmalige BeruÈ cksichtigung der Entgeltposten bei der Entnahme verhindert die
Kumulierung von GebuÈ hren.

Davon abgesehen sind die Kriterien, die die VerbaÈnde fuÈ r die Berechnung der Entgelte festgelegt
haben, klar, kostenorientiert und leicht zu bestimmen.

Vorbehalte der Kommission

Die Vorbehalte richten sich gegen folgende Aspekte:

a) gemeinsame Festlegung eines Preises durch Wettbewerber (entfernungsabhaÈngige Entgel-
tkomponente)

Preisabsprachen fallen ausdruÈ cklich unter das Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag und
koÈ nnen davon grundsaÈtzlich nicht gemaÈû Artikel 81 Absatz 3 freigestellt werden. Im vorliegenden Fall
hat die Generaldirektion Wettbewerb aber den SachumstaÈnden Rechnung getragen, und zwar
insbesondere der Tatsache, daû

Ð den Abnehmern ohne die VerbaÈndevereinbarung auûerordentlich hohe Kosten entstehen wuÈ rden,
wenn sie mit jedem Anbieter, dessen Durchleitungsleistungen sie in Anspruch nehmen moÈ chten,
einzeln verhandeln muÈ ûten;

Ð die deutsche Regierung nach dem Wortlaut der EG-Richtlinie uÈ ber den ElektrizitaÈ tsbinnenmarkt
die Durchleitungsentgelte reglementieren kann, was ein aÈhnliches Ergebnis Ð d. h. eine
einheitliche Methode der Entgeltbestimmung fuÈ r ganz Deutschland Ð zur Folge haÈtte wie die
VerbaÈndevereinbarung.

b) die Kriterien der Entgeltbestimmung

Folgende Aspekte koÈ nnten Anlaû zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den
Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag geben:

Ð Das zusaÈtzliche Entgelt fuÈ r die Durchleitung im Hochspannungsbereich uÈ ber eine Entfernung von
mehr als 100 km haÈ lt moÈ glicherweise Nutzer von uÈ berregionalen DurchleitungsgeschaÈften ab. Dies
koÈ nnte sowohl fuÈ r den deutschen ElektrizitaÈ tsmarkt als auch fuÈ r den grenzuÈ berschreitenden
Handel negative Folgen haben.
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Ð Die Zugrundelegung einer gewichteten Mindestentfernung bei Vorliegen mehrerer Einspeise- und/
oder Entnahmepunkte im Netz koÈ nnte Stromerzeuger mit hohen flaÈchendeckenden KapazitaÈten
(wie die etablierten Groûerzeuger) beguÈ nstigen. Auûerdem koÈ nnte eine Gewichtung nach
Entfernung zur Aufteilung des Marktes in Gebiete fuÈ hren, die so gestaltet sind, daû sich der
Markteintritt fuÈ r weit entfernt ansaÈssige Erzeuger nicht lohnt. Andererseits koÈ nnte diese
Gewichtung auch ElektrizitaÈ tshaÈndlern zugute kommen, die mit unterschiedlichen Partnern
ErzeugervertraÈge geschlossen haben und die auf diese Weise die Methode zur Senkung ihrer
Durchleitungskosten nutzen koÈ nnten.

Diese beiden Aspekte sind im Zusammenhang mit den VerhaÈ ltnissen in Deutschland zu sehen, wo die
meisten NetzeigentuÈ mer zugleich Stromerzeuger sind. Diese Unternehmen duÈ rften die Entwicklungen
im Bereich der Stromerzeugung genau verfolgen.

c) das durch die Anwendung der Kriterien bedingte Preisniveau

Die von den beteiligten VerbaÈnden vorgelegten Beispielrechnungen lassen ein Preisniveau erkennen,
das auf den ersten Blick uÈ ber dem fuÈ r vergleichbare Durchleitungsleistungen in anderen Mit-
gliedstaaten liegt. Der Grund dafuÈ r duÈ rfte in der gewaÈhlten Kostenermittlungsmethode liegen.

Schluûfolgerung

Die Generaldirektion Wettbewerb hat den an der VerbaÈndevereinbarung beteiligten Unternehmens-
vereinigungen gegenuÈ ber zwar Vorbehalte geaÈuûert, jedoch kein Verfahren zur Untersagung der
Vereinbarung eingeleitet. Sie hat beschlossen, die Anwendung der Vereinbarung in der Praxis zu
verfolgen, um zu klaÈren, ob ihre Vorbehalte, die sich bislang auf eine theoretische PruÈ fung stuÈ tzen, sich
gegebenenfalls bewahrheiten und ein Eingreifen erforderlich machen.

TUÈ V/CENELEC

CENELEC, das EuropaÈsche Komitee fuÈ r elektrotechnische Normung, ist eine privatrechtliche
Organisation, die die Normen fuÈ r elektrische GeraÈte in der Gemeinschaft harmonisiert. CENELEC
hat ein einheitliches KonformitaÈtszeichen fuÈ r Haushalts- und aÈhnliche ElektrogeraÈte geschaffen, die
sog. ¹Keymarkª. Laut Satzung wird pro Land jeweils nur ein Mitglied zugelassen, was den Technischen
UÈ berwachungsverein (TUÈ V), der in Deutschland fuÈ r die Ausstellung von KonformitaÈ tsbescheinigun-
gen offiziell zustaÈndig ist, zu einer Beschwerde veranlaût hat, weil er ausgeschlossen wurde. Nach
laÈngeren muÈ ndlichen Verhandlungen und einem Schriftwechsel wurde mit CENELEC vereinbart, daû
alle akkreditierten PruÈ flaboratorien, die darum ersuchen, Zugang zum ¹Keymarkª-Zertifizierungs-
system erhalten und daû ihre AntraÈge offen und transparent behandelt werden. Diese Vorgehensweise
wird Vorbild fuÈ r die Behandlung von AntraÈgen in angrenzenden Bereichen sein. Der TUÈ V hat
daraufhin seine Beschwerde zuruÈ ckgezogen.

2.2. Vertikale Vereinbarungen

SONY

Wie schon in den Jahren zuvor hat sich die Kommission auch im Berichtsjahr sehr intensiv mit den
Lizenzregelungen und Vertriebssystemen in bezug auf Videospiele befaût. Dabei hat sie die PruÈ fung
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der Lizenzvergabepraxis von Sony Computer Entertainment Europe, einem fuÈ hrenden Anbieter von
Videospielkonsolen und kompatiblen Videospielen, abgeschlossen.

Das Unternehmen Sony hat, um unabhaÈngigen Software-HaÈusern die MoÈ glichkeit zur Entwicklung
und Herausgabe von Videospielen einzuraÈumen, die mit seinen Konsolen kompatibel sind, ein System
zur Erteilung von Lizenzen fuÈ r die Verwendung seiner Urheberrechte eingefuÈ hrt. Nach der
urspruÈ nglichen Fassung der Lizenzvereinbarungen muûten Entwerfer und Herausgeber ihre
ProduktplaÈne zunaÈchst von Sony genehmigen lassen, bevor sie ein Spiel entwickeln oder auf den
Markt bringen konnten. Auûerdem war es ihnen untersagt, ihre Spiele von Unternehmen entwickeln
oder herausgeben lassen, die nicht von Sony autorisiert waren. Schlieûlich muûten sie die eigentliche
Produktion der Spiele dem Lizenzgeber uÈ berlassen.

Die Kommission hat festgestellt, daû die Vereinbarungen den Wettbewerb einschraÈnken und den
Handel zwischen Mitgliedstaaten spuÈ rbar beeintraÈchtigen. Sie teilte Sony daraufhin ihre Beschwerde-
punkte mit. Nach Verhandlungen mit ihren Dienststellen erklaÈrte sich das Unternehmen zur
AÈ nderung der Lizenzvereinbarungen bereit.

Die neue Lizenzvergabepraxis von Sony schraÈnkt die Entwicklungs-, Vermarktungs- und Her-
stellungsfreiheit der Lizenznehmer nicht ein. Die Verpflichtung der Herausgeber, ihre ProduktplaÈne
vor der MarkteinfuÈ hrung von Sony genehmigen zu lassen, stellt keine WettbewerbsbeschraÈnkung dar.
SaÈmtliche Spiele-Software wird kuÈ nftig nach klaren, widerspruchsfreien und genau festgelegten
Kriterien von einer unabhaÈngigen PruÈ fstelle oder vom PruÈ fdienst von Sony ausschlieûlich auf ihre
KonformitaÈ t hin getestet.

Unter diesen UmstaÈnden hat die Kommission ihre Untersuchungen eingestellt.

Mit der Erledigung dieses Falls und der vorangegangenen Kartellsachen Sega und Nintendo 23 hat die
Kommission sichergestellt, daû die drei groûen Hersteller von Videospielkonsolen ihre Lizenzen im
Einklang mit den Wettbewerbsregeln vergeben. Dadurch haben sich die Wettbewerbsbedingungen im
Markt zugunsten der unabhaÈngigen Entwickler von Videospielen und der europaÈ ischen Verbraucher
erheblich verbessert.

DaÈ nischer Tennisbund (DTF)

Die Kommission hat die Sponsoring-Vereinbarungen zwischen dem daÈnischen Tennisbund und seinen
Tennisball-Lieferanten genehmigt.

Mit Schreiben vom 26. MaÈrz 1998 teilte die Kommission dem Tennisbund mit, daû die Sponsoring-
Vereinbarungen, die er mit seinen Lieferanten von TennisbaÈ llen geschlossen hat, wettbewerbsrechtlich
unbedenklich sind. 24 Es war das erste Mal, daû die Kommission foÈ rmlich zu einer Vereinbarung uÈ ber
das Sponsoring von Sportartikeln Stellung genommen hat.

Die Genehmigung erfolgte, nachdem der Bund sich bereit erklaÈrt hatte, die Vereinbarungen im
Einklang mit den Forderungen der Kommission abzuaÈndern. In einer im Amtsblatt veroÈ ffentlichten

23 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997), Ziff. 80.
24 Siehe Pressemitteilung IP/98/355 vom 15.4.1998.
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Mitteilung gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 (ABl. C 138 vom 9. Mai 1996) hatte die
Kommission ihre Absicht verkuÈ ndet, den Vereinbarungen ein Negativattest zu erteilen.

Der daÈnische Tennisbund hat sich verpflichtet, kuÈ nftig alle zwei Jahre eine Ausschreibung
durchzufuÈ hren, um einen Sponsor zu benennen. Es wird ein transparentes, offenes und diskrimi-
nierungsfreies Auswahlverfahren geben. Der Anbieter, der den Zuschlag erhaÈ lt, darf sich Sponsor des
DaÈnischen Tennisbunds Ð wenngleich nicht ¹offiziellerª Sponsor Ð nennen und wird in den
darauffolgenden zwei Jahren als einziger den Bund mit TennisbaÈ llen, und zwar zu Vorzugspreisen,
beliefern.

In der Vergangenheit hatte der Bund einseitig LiefervertraÈge mit Ausschlieûlichkeitsbindung
angeboten und den Bezug von BaÈ llen, die auûerhalb der offiziellen KanaÈle vertrieben wurden, d. h.
Paralleleinfuhren, unterbunden. Diese Praxis wurde ebenso wie die fuÈ r den Verbraucher u. U.
irrefuÈ hrende Verwendung der Bezeichnungen ¹offizieller Ballª und ¹offizieller Lieferantª abgestellt.

SICASOV

Am 14. Dezember 1998 stellte die Kommission durch Entscheidung 25 die MusterlizenzvertraÈge des
franzoÈ sischen PflanzenzuÈ chterverbands SICASOV fuÈ r die Erzeugung und den Verkauf von Saatgut
geschuÈ tzter Pflanzensorten in Frankreich gemaÈû Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag vom Kartellverbot
frei. Der in Paris ansaÈssige und als ¹SocieÂ teÂ CoopeÂrative d'InteÂreÃ t Collectif Agricole Anonyme aÁ

Capital Variableª genossenschaftlich organisierte Verband hat die Aufgabe, die ihm von den
angeschlossenen PflanzenzuÈ chtern (oder deren Rechtsnachfolgern) anvertrauten Pflanzensorten zu
verwalten, und schlieût zu diesem Zweck u. a. ProduktionsvertraÈge mit Vermehrungsbetrieben, die
Saatgut fuÈ r den landwirtschaftlichen Bedarf herstellen.

Gegenstand der VertraÈge ist Saatgut von Pflanzen, die dem Sortenschutz nach franzoÈ sischem Recht
oder EG-Recht unterliegen. Die Erzeugung und der Verkauf von Saatgut sind in den gemeinschaft-
lichen und nationalen Sortenschutzvorschriften ausfuÈ hrlich geregelt. Danach laÈût sich das relevante
Produkt unterteilen in

Ð Basissaatgut, d. h. Saatgut, das nicht zum Verkauf an Landwirte, sondern ausschlieûlich zur
Erzeugung von anderem Saatgut bestimmt ist, weshalb es mit einem industriellen Zwischenprodukt
verglichen werden kann;

Ð zertifiziertes Saatgut, d. h. Saatgut, das in der Regel zum Verkauf an Landwirte zum Zwecke der
Aussaat bestimmt ist, weshalb es sich mit einem patentgeschuÈ tzten industriellen Fertigprodukt
vergleichen laÈût;

Ð technisches Saatgut, d. h. Saatgut, das in einigen Mitgliedstaaten rechtmaÈûig zur Erzeugung von
neuem zertifiziertem Saatgut verwendet werden kann und damit als Basissaatgut dient, waÈhrend es
in anderen Mitgliedstaaten ausschlieûlich an Landwirte verkauft werden darf und als zertifiziertes
Saatgut dient.

Saatgut, das rechtmaÈûig in den Verkehr gebracht werden soll, muû von Pflanzensorten stammen, die
nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats in einem Sortenkatalog aufgefuÈ hrt sind. Jede in einem

25 ABl. L 4 vom 8.1.1999, S. 27.
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nationalen Katalog aufgefuÈ hrte Sorte wird nach Ablauf einer bestimmten Frist in den gemeinsamen
Sortenkatalog aufgenommen, was zur Folge hat, daû ihr Saatgut ohne EinschraÈnkungen uÈ berall in der
Gemeinschaft in den Verkehr gebracht werden duÈ rfen.

Der franzoÈ sische PflanzenzuÈ chterverband hat bei der Kommission 26 eine Reihe von MustervertraÈgen
angemeldet, nach denen er Vermehrungsbetrieben (Lizenznehmern) nichtausschlieûliche Lizenzen fuÈ r
die Erzeugung und den Verkauf von Saatgut auf franzoÈ sischem Hoheitsgebiet Ð bzw. in der
EuropaÈ ischen Gemeinschaft, sofern die betreffende Pflanzensorte dem gemeinschaftlichen Sorten-
schutzrecht unterliegt Ð erteilt.

Die Vertragsbestimmungen, die Basissaatgut und technisches Saatgut der Kontrolle des Verbands
unterwerfen und denen zufolge u. a. die Lizenznehmer Basissaatgut weder direkt noch indirekt
ausfuÈ hren duÈ rfen und technisches Saatgut vor der Ausfuhr ruÈ ckstufen 27 muÈ ssen, fallen der
Kommissionsentscheidung zufolge nicht unter das Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag,
weil entsprechende Verpflichtungen sich aus dem Sortenschutzrecht selbst ergeben (siehe hierzu
EuGH, Urteil vom 19. April 1988, Erauw Jacquery/La Hesbignonne, Rechtssache 27/87, Slg. 1988, S.
1919).

Auch die Klauseln, die die Ausfuhr von zertifiziertem Saatgut nach Drittstaaten oder Mitgliedstaaten
ohne Sortenschutzvorschriften untersagen, fallen nicht unter das EG-Kartellverbot.

Die Vertragsklausel, die den Lizenznehmern die direkte Ausfuhr zertifizierten Saatguts von
Pflanzensorten, die weniger als vier Jahre im gemeinsamen Sortenkatalog aufgefuÈ hrt sind, nach
anderen Mitgliedstaaten verbietet, faÈ llt laut Entscheidung hingegen unter das Kartellverbot, weil sie
eine EinschraÈnkung des Wettbewerbs bezweckt. Weiterhin stellt die Kommission fest, daû die
fraglichen Vereinbarungen kein wesentlicher Bestandteil einer nationalen Marktordnung und fuÈ r die
Verwirklichung der Ziele des Artikels 33 EG-Vertrag nicht unerlaÈûlich sind. Damit ist die Anwendung
der Ausnahmebestimmung des Artikels 2 der Verordnung Nr. 26 ausgeschlossen, so daû das
Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag greift. Dennoch kann die Klausel gemaÈû Artikel 81
Absatz 3 davon freigestellt werden, weil sie die Verbreitung neuer Sorten in den uÈ brigen
Mitgliedstaaten foÈ rdert. Denn Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten werden eher zum Abschluû
von Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen in bezug auf neue Sorten bereit sein, wenn sie die Gewiûheit
haben, daû sie vier Jahre lang nicht mit Direktausfuhren aus Frankreich konfrontiert werden. Insofern
muû die fragliche Vertragsbestimmung trotz der AusfuhrbeschraÈnkung vom Kartellverbot freigestellt
werden, weil sie zur FoÈ rderung des technischen Fortschritts und der EinfuÈ hrung neuer Erzeugnisse
zum Nutzen der Verbraucher beitraÈgt.

Ausgehend von diesen UÈ berlegungen hat die Kommission entschieden, die fraglichen VertraÈge gemaÈû
Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag bis zum 26. Oktober 2004 vom Kartellverbot freizustellen.

26 Siehe Mitteilung im ABl. C 95 vom 19.4.1995, S. 8.
27 Durch die RuÈ ckstufung soll verhindert werden, daû ausgefuÈ hrtes Saatgut im Bestimmungsland (wo der ZuÈ chter

keine KontrollmoÈ glichkeiten hat) reproduziert wird.
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3. ZuruÈ ckweisung von Beschwerden

NALOO, SWSMA, JW Soils suppliers

Die Kommission hat am 22. April 1998 und am 28. Juli 1998 im Wege von Entscheidungen
Beschwerden uÈ ber mutmaûliche VerstoÈ ûe gegen den EGKS-Vertrag in der Vergangenheit zuruÈ ck-
gewiesen.

Die Beschwerden:

Bis 1990 wurden rund 95 % der Kohle im Vereinigten KoÈ nigreich von dem oÈ ffentlichen Unternehmen
British Coal Corporation (BCC) gefoÈ rdert. Die restlichen 5 % entfielen auf private Bergbaugesell-
schaften, die BCC nach dem britischen Gesetz uÈ ber die Verstaatlichung der Kohleindustrie von 1946
fuÈ r jede Tonne produzierter Kohle eine LizenzgebuÈ hr zahlen muûten. Im Zuge der Privatisierung des
staatlichen ElektrizitaÈtsunternehmens Central Electricity Generating Board (CEGB) 28 schlossen die
privatisierten Stromerzeuger, BCC und die uÈ brigen Grubenunternehmen neue LiefervertraÈge, die am
1. April 1990 wirksam wurden.

Einen Tag zuvor hatte der nationale Verband der lizensierten Tagebaubetriebe, National Association
of Licensed Opencast Operators (NALOO), bei der Kommission eine Beschwerde eingereicht,
wonach der den Verbandsmitgliedern gezahlte Preis zu niedrig und die von BCC erhobene
LizenzgebuÈ hr zu hoch sein soll. AÈ hnliche Beschwerden wurden von dem Verband South Wales Small
Mines Association (SWSMA) und dem Kohleproduzenten JW Soils Suppliers eingereicht.

Beanstandet wurden dabei u. a. VerstoÈ ûe gegen:

Ð das Verbot systematischer Preisdiskriminierungen im Sinne des Artikels 63 EGKS-Vertrag, weil die
Erzeuger BCC bessere Konditionen als allen uÈ brigen KohlefoÈ rderern eingeraÈumt haÈtten;

Ð das Verbot des Miûbrauchs einer beherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 66 § 7 EGKS-
Vertrag bzw. des Artikels 82 EG-Vertrag, weil BCC laut NALOO von den privaten Grubenunter-
nehmen zu hohe LizenzgebuÈ hren verlangen wuÈ rde;

Ð das Verbot wettbewerbsbeschraÈnkender Vereinbarungen im Sinne des Artikels 65 EGKS-Vertrag
bzw. des Artikels 81 EG-Vertrag, weil die LizenzgebuÈ hren in den zwischen BCC und den privaten
Grubenunternehmen geschlossenen VertraÈgen laut NALOO uÈ berhoÈ ht seien.

Die Kommission befaûte sich mit den Beschwerden der privaten Grubenunternehmen und erreichte,
daû die Betroffenen kuÈ nftig (d. h. ab dem 1. April 1990) besser verguÈ tet werden und weniger
LizenzgebuÈ hren an BCC entrichten muÈ ssen. Am 23. Mai 1991 wies sie die Beschwerden in bezug auf
die Situation nach dem 1. April 1990 zuruÈ ck. 29

28 CEGB hatte bis dahin das Monopol fuÈ r die Stromerzeugung im Vereinigten KoÈ nigreich inne. Sein VermoÈ gen ging
u. a. auf die Gesellschaften National Power und PowerGen uÈ ber.

29 XXI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1991), Ziff. 107.
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NALOO fand sich mit der verringerten BCC-LizenzgebuÈ hr nicht ab und erhob Klage gegen die
Entscheidung der Kommission. 30 Ein Mitglied von NALOO und eines von SWSMA wandten sich an
britische Gerichte und forderten Schadensersatz fuÈ r Unrecht, das sie angeblich vor dem 1. April 1990
erlitten hatten. Diese AnspruÈ che wurden in zwei Vorabentscheidungsverfahren Ð Rechtssachen
Banks (1994) 31 und Hopkins (1996) 32 Ð vom Gerichtshof zuruÈ ckgewiesen.

Nach dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Banks reichte NALOO bei der Kommission
erneut eine Beschwerde wegen mutmaûlicher Zuwiderhandlungen (uÈ berhoÈ hte LizenzgebuÈ hren und
Preisdiskriminierung) vor dem 1. April 1990 ein. Daraufhin forderte BCC die Kommission auf, im
Sinne des Artikels 35 EGKS-Vertrag festzustellen, daû sie rechtlich nicht befugt ist, die Beschwerde
von NALOO zu behandeln, bzw. die Beschwerde ohne PruÈ fung der TatbestaÈnde aus rechtlichen
GruÈ nden zuruÈ ckzuweisen. Als die Kommission die Beschwerde nicht unmittelbar in der in Artikel 35
EGKS-Vertrag vorgesehenen Zweimonatsfrist zuruÈ ckwies, erhob BCC beim Gerichtshof Klage auf
NichtigerklaÈrung der ihrem Schweigen zu entnehmenden ablehnenden Entcheidung. Das Gericht
Erster Instanz wies die Klage von BCC mit Beschluû vom 29. April 1998 zuruÈ ck. 33

Die Entscheidungen der Kommission, auf die Beschwerden von NALOO und SWSMA hin nicht taÈ tig
zu werden, ergingen am 22. April bzw. 28. Juli 1998. Die Betroffenen haben gegen diese
Entscheidungen am 8. Juni 34 bzw. 6. Oktober 1998 Klage erhoben.

Wirkung fuÈ r die Zukunft als Kriterium

Die Kommission hat auf die VeroÈ ffentlichung ihrer Entscheidung, auf die 1994 von NALOO
eingereichte Beschwerde hin nicht taÈ tig zu werden, verzichtet, weil sie der Ansicht war, daû

Ð die Erhebung angeblich uÈ berhoÈ hter LizenzgebuÈ hren keinen Verstoû gegen Artikel 65 EGKS-
Vertrag darstellt;

Ð sie nicht befugt ist, zuruÈ ckliegende Zuwiderhandlungen im Sinne der Artikel 63 § 1 und 66 § 7
EGKS-Vertrag zu ahnden;

Ð NALOO die Beschwerde nicht ausreichend mit Beweisen gestuÈ tzt hat.

Auf die Beweisfrage wird nicht weiter eingegangen, weil sie keine Besonderheit des EGKS-Vertrag ist.

Anwendung des Artikels 65 EGKS-Vertrag

Die Kommission hat das Argument von NALOO, die LizenzvertraÈge von BCC wuÈ rden gegen Artikel
65 EGKS-Vertrag verstoûen, weil die darin vorgesehenen GebuÈ hren uÈ berhoÈ ht seien, nicht akzeptiert.
Sie stuÈ tzte sich dabei auf einen Vergleich zwischen den Wettbewerbsregeln des EG- und des EGKS-

30 Rechtssache T-57/91, NALOO/Kommission, Slg. 1996, S. II-1019.
31 Rechtssache C-128/92, HJ Banks & Co. Ltd/BCC, Slg. 1994, S. I-1209; siehe XXIV. Bericht uÈ ber die

Wettbewerbspolitik (1994), S. 239.
32 Rechtssache C-18/94, B. Hopkins u. a./National Power und PowerGen, Slg. 1996, S. I-2281.
33 Gericht Erster Instanz, Beschluû vom 29. April 1998, BCC/Kommission, Rechtssache T-367/94.
34 Mitteilung des Gerichts Erster Instanz, ABl. C 234 vom 25.7.1998, S. 36.
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Vertrags und auf die ausschlieûlich auf Artikel 82 EG-Vertrag beruhende Rechtsprechung des
Gerichtshofs in bezug auf die Inrechnungstellung uÈ berhoÈ hter Preise.

Anwendung der Artikel 63 § 1 und 66 § 7 EGKS-Vertrag auf Zuwiderhandlungen in der
Vergangenheit

Der Gerichtshof hebt in seinem Urteil in der Rechtssache Hopkins auf die in die Zukunft gerichtete
Formulierung des Artikels 63 § 1 EGKS-Vertrag ab: ¹Stellt die Kommission fest, daû KaÈufer
systematisch Diskriminierungen vornehmenª, so ist sie befugt, die erforderlichen Empfehlungen
auszusprechen (Urteil Hopkins, a.a.O., Randnr. 17). Auch die Formulierung des Artikels 66 § 7 EGKS-
Vertrag weist insofern in die Zukunft, als die Kommission an Unternehmen in beherrschender Stellung
Empfehlungen richten kann, um zu verhindern, daû diese Stellung miûbraucht wird.

In Randnummer 19 geht der Gerichtshof ausdruÈ cklich auf die Anwendung des Artikels 63 § 1 EGKS-
Vertrag auf wettbewerbsbeschraÈnkende Verhaltensweisen in der Vergangenheit ein: ¹Es ist davon
auszugehen, daû die Befugnisse, die Artikel 63 § 1 der Kommission verleiht, es ihr, um die praktische
Wirksamkeit des in Artikel 4 Buchstabe b enthaltenen Verbotes sicherzustellen, erlauben, die
BehoÈ rden der Mitgliedstaaten nicht nur zu verpflichten, die von ihr festgestellten systematischen
Diskriminierungen fuÈ r die Zukunft abzustellen, sondern aus dieser Feststellung der Kommission auch
alle Konsequenzen in bezug auf die Wirkungen zu ziehen, die diese Diskriminierungen im VerhaÈltnis
zwischen KaÈufern und Erzeugern im Sinne von Artikel 4 Buchstabe b schon vor dem TaÈtigwerden der
Kommission haben konnten. Auf die genannte Feststellung koÈ nnen sich die Betroffenen vor den
nationalen Gerichten berufen.ª

Die Kommission hat diesen Urteilsgrund wie folgt ausgelegt:

Ð Sie kann Mitgliedstaaten empfehlen, von ihr festgestellte systematische Diskriminierungen fuÈ r die
Zukunft abzustellen. Dies bestaÈ tigt lediglich die Interpretation des Artikels 63 § 1 EGKS-Vertrag
als in die Zukunft gerichtete Bestimmung.

Ð Diskriminierungen in der Vergangenheit kann sie nur behandeln, wenn dies noÈ tig ist, um die
Wirksamkeit des Verbots des Artikels 4 Buchstabe b) EGKS-Vertrag sicherzustellen.

Im Fall NALOO etwa wurde die Kommission 1994 aufgefordert, gegen Zuwiderhandlungen
vorzugehen, die im Zeitraum von 1973 bis zum 31. MaÈrz 1990 stattgefunden haben sollen. Sie
gelangte aber zu der Auffassung, daû sie nach Artikel 63 § 1 EGKS-Vertrag nicht dazu befugt war, weil
dies nicht erforderlich war, um die praktische Wirksamkeit des Artikels 4 Buchstabe b) EGKS-Vertrag
sicherzustellen. Entsprechend begruÈ ndet sie ihre Entscheidung, nicht gegen einen Tatbestand im Sinne
des Artikels 66 § 7 EGKS-Vertrag vorzugehen.

Dies bedeutet selbstverstaÈndlich nicht, daû die Kommission unter keinen UmstaÈnden etwas gegen
Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 63 § 1 oder 66 § 7 EGKS-Vertrag unternehmen kann. Sie knuÈ pft
ein TaÈtigwerden lediglich an die Notwendigkeit, die Wirksamkeit des Artikels 4 EGKS-Vertrag
sicherzustellen. Diese Voraussetzung war in den vorliegenden FaÈ llen nicht gegeben.
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IFCO

Die Kommission hat gruÈ nes Licht fuÈ r die DurchfuÈ hrung des Pool-Systems der Internationalen
Fruchtcontainer-Organisation (IFCO) zur Verpackung von frischem Obst und GemuÈ se in genormten,
zusammenklappbaren und wiederverwendbaren KunststoffkaÈsten gegeben. Die KaÈsten werden von
Tochtergesellschaften der Schoeller Plast Holding GmbH hergestellt und von zwoÈ lf Groûunternehmen
des deutschen Lebensmittelhandels fuÈ r den Transport der Waren vom Erzeuger zu den Lebensmittel-
haÈndlern und in die LaÈden verwendet. Ende 1992 teilten die Handelsketten ihren Lieferanten mit, daû
sie in KunststoffkaÈsten verpackte Waren vorziehen wuÈ rden. Zwei Pool-Mitglieder machten die
Verwendung der KaÈsten obligatorisch.

Aufgrund der Beschwerden einiger HaÈndler und Obsterzeuger leitete die Kommission ein Verfahren
zur PruÈ fung des IFCO-System nach Maûgabe der EG-Wettbewerbsregeln ein, in dessen Verlauf sie die
Beteiligten aufforderte, das System in wesentlichen Punkten zu aÈndern. Daraufhin wurden die
obligatorische Verwendung und eine Reihe anderer Elemente wie der Abschluû von Standardver-
traÈgen, Pauschalzahlungen an den Pool, ein Schiedsverfahren fuÈ r Nutzer und die Verpflichtung der
LebensmittelhaÈndler, detaillierte Angaben uÈ ber den Warenfluû auszutauschen, aufgehoben.

Die Kommission hat dazu am 3. Juni 1993 eine Pressemitteilung (IP(93) 430) herausgegeben und die
LebensmittelhaÈndler schriftlich von den AÈ nderungen in Kenntnis gesetzt.

Sie ist, nachdem sie die Entwicklung in den relevanten MaÈrkten aufmerksam verfolgt und eine
umfassende Marktanalyse durchgefuÈ hrt hatte, zu der Auffassung gelangt, daû das IFCO-System in der
geaÈnderten Form den Wettbewerb nicht im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag einschraÈnkt,
weil die Verwendung der KaÈsten einseitig von dem Verbund IFCO/Schoeller organisiert wird, der
seine Produkte auf der Grundlage bilateraler VertraÈge bereitstellt. IFCO steht damit im direkten
Wettbewerb mit alternativen Systemen, bei denen Verpackungen aus Kunststoff, Holz oder Pappe
eingesetzt werden, so daû das Kartellverbot des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag nicht greift.

Eine marktbeherrschende Stellung der an IFCO beteiligten Unternehmen konnte die Kommission in
Anbetracht von deren Marktanteilen ebenfalls ausschlieûen.

Ausgehend von diesen ErwaÈgungen hat die Kommission die Beschwerden von zwei Unternehmer-
verbaÈnden zuruÈ ckgewiesen.

EUDIM

Am 17. September 1998 schloû die Kommission die PruÈ fung der von der Vereinigung ¹European
United Distributors of Installation Materialsª (EUDIM) angemeldeten Vereinbarungen im Wege
eines Verwaltungsschreibens ab. In der Vereinigung mit Sitz in der Schweiz haben sich die auf ihren
jeweiligen HeimatmaÈrkten fuÈ hrenden Unternehmen (in der Regel eines pro Land) ihrer Branche Ð
Groûhandel mit sanitaÈren Anlagen, Installations- und Heizungsmaterial Ð zusammengeschlossen.

Die Vereinbarungen wurden erst angemeldet, nachdem die Kommission im Februar 1991 aufgrund
einer Beschwerde des Unternehmens Van Marcke NV ein PruÈ fverfahren eingeleitet hatte. Im Februar
1995 beanstandete die Kommission in einer Mitteilung der Beschwerdepunkte an EUDIM ein
mutmaûliches Gentleman's Agreement, das auf einem Informationsaustausch beruht und dem zufolge
kein Mitglied der Vereinigung ohne vorherige Zustimmung auf dem Markt eines anderen taÈ tig werden
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wuÈ rde. EUDIM hat zwar die Existenz einer Marktaufteilungsabsprache bestritten, war aber bereit, die
Vereinbarungen zu ergaÈnzen und zu praÈzisieren, um sie mit den EG-Wettbewerbsregeln in Einklang zu
bringen. Die Kommission hat bei der VeroÈ ffentlichung des wesentlichen Inhalts der Anmeldung 35 zu
erkennen gegeben, daû sie die Vereinbarungen positiv zu beurteilen gedenkt.

Die Kommission wies die Beschwerde zuruÈ ck, weil sie nach eingehender PruÈ fung der Wettbewerbs-
bedingungen auf dem relevanten Markt zu der Auffassung gelangt ist, daû der Wettbewerb durch das
Verhalten von EUDIM nicht spuÈ rbar eingeschraÈnkt wird. Damit bekraÈftigte sie auch ihre grundsaÈtz-
liche Haltung, kein foÈ rmliches Negativattest fuÈ r angemeldete Vereinbarungen zu erteilen, wenn das
Gemeinschaftsinteresse dies nicht erfordert. Weitere Faktoren, die die Kommission zur ZuruÈ ck-
weisung der Beschwerde veranlaûten, waren die Existenz wettbewerbsrechtlicher Leitlinien fuÈ r die
Zusammenarbeit zwischen GroûhaÈndlern, wie sie im Rahmen von EUDIM praktiziert wird, die
VeroÈ ffentlichung einer Mitteilung gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 und die
Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs aufgrund ihrer Intervention. Davon abgesehen ist die
Kommission nicht gehalten, Beschwerden uÈ ber Verhaltensweisen nachzugehen, die abgestellt worden
sind.

Micro Leader/Microsoft

Am 15. Oktober 1998 wies die Kommission durch Entscheidung eine Beschwerde des franzoÈ sischen
Unternehmens Micro Leader Business gegen die Microsoft Corporation und ihre Tochtergesellschaft
Microsoft France zuruÈ ck.

Das Handelsunternehmen Micro Leader, das Software und Informatikmaterial vertreibt, hat in
Kanada Software der Firma Microsoft in franzoÈ sischer Sprache eingekauft und anschlieûend in
Frankreich weiterverkauft. Die in Kanada erhaÈ ltlichen Computerprogramme durften laut Lizenz-
vertrag aber nur dort benutzt werden. Microsoft hat deshalb zusammen mit den franzoÈ sischen
ZollbehoÈ rden Schritte unternommen, um den Weiterverkauf in Europa zu unterbinden und seine
Urheberrechte zu schuÈ tzen. Am 24. September 1996 reichte Micro Leader bei der fuÈ r Wettbewerbs-
fragen zustaÈndigen Generaldirektion eine Beschwerde ein, der zufolge die Maûnahmen, die Microsoft
getroffen hat, um die parallele Einfuhr seiner kanadischen Software-Produkte zu verhindern, gegen
die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag verstoÈ ût. Danach haÈtten die betreffenden Microsoft-Tochtergesell-
schaften und ihre HaÈndler in Kanada und Frankreich Vereinbarungen geschlossen, Verhaltensweisen
aufeinander abgestimmt und eine marktbeherrschende Stellung miûbraÈuchlich ausgenutzt, um durch
die rechtswidrige Verhinderung der Einfuhr von Waren in den EuropaÈ ischen Wirtschaftsraum die
Verkaufspreise fuÈ r ihre Erzeugnisse festzusetzen.

Die Kommission ist zu der Auffassung gelangt, daû dem Vorgehen von Microsoft gegen die Einfuhr
von Kopien seiner fuÈ r den kanadischen Markt bestimmten Produkte keine auf die Festsetzung der
Verkaufspreise gerichtete Vereinbarung oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweise zwischen
Microsoft und seinen VertriebshaÈndlern zugrunde liegt. Computer-Software ist in der EuropaÈ ischen
Union nach der Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 uÈ ber den Rechtsschutz von
Computerprogrammen (ABl. L 122 vom 17.5.1991, S. 42) urheberrechtlich geschuÈ tzt. Danach
erschoÈ pft sich mit dem Erstverkauf einer Programmkopie in der Gemeinschaft durch den Rechts-
inhaber oder mit seiner Zustimmung das Recht auf die Verbreitung dieser Kopie in der Gemeinschaft.
Durch den Ankauf der Kopie eines Computerprogramms in Kanada wird dieses Recht nicht im Sinne
der EG-Richtlinie erschoÈ pft. Dementsprechend verstoÈ ût jeder Versuch zur Verwendung oder zum

35 ABl. C 111 vom 17.4.1996, S. 8.
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Verkauf einer solchen Kopie in der Gemeinschaft gegen das Urheberrecht und ist alles, was Microsoft
unternimmt, um die Einfuhr solcher Kopien zu verhindern, nicht als Vereinbarung oder abgestimmte
Verhaltensweise zwischen dem Hersteller und seinen HaÈndlern Ð in Kanada oder in der
Gemeinschaft Ð einzustufen, sondern als Maûnahmen zum Schutz legitimer Rechte. Im uÈ brigen
wies nichts darauf hin, daû Microsoft versucht hat, Einfluû auf die Wiederverkaufspreise seiner
HaÈndler auszuuÈ ben.

Die Kommission hat auûerdem konstatiert, daû die BemuÈ hungen von Microsoft zur Verhinderung der
Einfuhr von Kopien seiner Software, fuÈ r deren Verwendung in der Gemeinschaft keine Lizenz vorliegt
und die infolgedessen in der Gemeinschaft Rechtsschutz genieût, keinen Miûbrauch im Sinne des
Artikels 82 EG-Vertrag darstellen, weil es sich um legitime Maûnahmen zum Schutz von
Urheberrechten handelt. Sie hielt es daher nicht fuÈ r erforderlich zu klaÈren, ob Microsoft in dem
fraglichen Markt uÈ ber eine beherrschende Stellung verfuÈ gt.

Greene King/Roberts

Colin und Valerie Roberts, die ein Schanklokal der Brauerei Greene King betreiben, haben die
Kommission im Mai 1997 im Rahmen einer Beschwerde ersucht festzustellen, daû die in ihrem
Pachtvertrag enthaltene Bierlieferbindung Ð die Verpflichtung, den uÈ berwiegenden Teil ihres Bedarfs
an Bier bei der Brauerei und VerpaÈchterin Greene King zu decken Ð gegen Artikel 81 EG-Vertrag
verstoÈ ût. Dies haÈtte ihnen das Recht gegeben, ihr Bier von anderen Herstellern ihr Wahl zu beziehen,
die ihren Kunden betraÈchtliche NachlaÈsse einraÈumen.

Um festzustellen, ob das Vertriebsnetz in Form der Liefervereinbarungen, die eine Brauerei mit ihren
Abnehmern schlieût, von den EG-Wettbewerbsregeln erfaût wird, sind zwei Fragen zu klaÈren, die sich
aus dem Urteil des Gerichtshofs in der Sache Delimitis ergeben.

ZunaÈchst ist zu pruÈ fen, ob eine Marktabschottung vorliegt. Die Kommission vertritt die Auffassung,
daû der britische Bierausschankmarkt nach aktuellen Daten zu urteilen weiterhin abgeschottet ist.
1997 wurden hier zwischen 50 und 58 % der Biermenge aufgrund wettbewerbsbeschraÈnkender
Vereinbarungen abgesetzt.

Zweitens muû untersucht werden, ob das Vertriebsnetz der betreffenden Brauerei erheblich zu dieser
Marktabschottung beitraÈgt. Die Kommission hat in diesem Zusammenhang festgestellt, daû der
Marktanteil von Greene King zu klein ist, um erheblich zur Abschottung des britischen Bieraus-
schankmarkts beizutragen. Denn die Menge an Bier, die Greene King in den von ihm selbst gefuÈ hrten,
verpachteten oder durch Darlehen finanzierten Schankbetrieben absetzt, macht lediglich 1,3 % des
Markts aus. Dies ist bedeutend weniger als der Anteil der landesweit taÈ tigen Groûbrauereien Scottish
& Newcastle, Bass, Whitbread und Carlsberg-Tetley, die mit ihren Netzen aus BierlieferungsvertraÈgen
(einschlieûlich der Lieferbindungen, denen GaststaÈ ttenketten unterliegen, die nicht selbst brauen)
jeweils 5 % und mehr des Marktes abdecken.

Der Befund, zu dem die Kommission in der Sache Greene King gelangt ist, gilt auch fuÈ r die
PachtvertraÈge anderer kleiner, regional taÈ tiger Brauereien im Vereinigten KoÈ nigreich sowie fuÈ r die
PachtvertraÈge selbst nicht brauender GaststaÈ ttenketten, die ihr Bier von mehr als einem Hersteller
beziehen. Die ZuruÈ ckweisung der von den PaÈchtern Roberts eingereichten Beschwerde am 6.
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November 1998 36 ist insofern als klarer PraÈzedenzfall fuÈ r solche Unternehmen und die an sie
gebundenen Schanklokale anzusehen.

TAMBUE

Am 21. September 1998 wies die Kommission eine Beschwerde gegen die belgische Anwaltskammer
Ordre professionnel des avocats de Belgique (ONAB) zuruÈ ck und lehnte die Anordnung einstweiliger
Maûnahmen ab.

Die Kommission hat die fragliche Beschwerde zuruÈ ckgewiesen, weil kein ausreichendes Gemein-
schaftsinteresse vorlag. Die beanstandeten Maûnahmen Ð ONAB-Regeln fuÈ r das Berufspraktikum
und die Ausbildung zum Rechtsanwalt, denen zufolge AnwaltsanwaÈrter vor Abschluû des zweiten
Praktikumjahres erst eine PruÈ fung ablegen muÈ ssen, bevor sie die Zulassung als Rechtsanwalt (das
¹Certificat d'aptitude aÁ la profession d'avocatª bzw. CAPA) erhalten koÈ nnen, sowie BeschraÈnkungen,
die die Ordnungen der oÈ rtlichen Kammern in bezug auf die Zahl der Praktikanten je Betreuer und die
Anforderungen an Praktikantenbetreuer vorsehen Ð wirken sich im wesentlichen nur innerhalb eines
Mitgliedstaates aus. Davon abgesehen hat der BeschwerdefuÈ hrer noch nicht alle MoÈ glichkeiten im
Inland Ð Anrufung nationaler WettbewerbsbehoÈ rden und/oder Gerichte Ð ausgeschoÈ pft. Die
Anordnung einstweiliger Maûnahmen hat die Kommission abgelehnt, weil sie solche Maûnahmen nur
insoweit treffen kann, als diese notwendig sind, um zu verhindern, daû ihre Entscheidungsbefugnis
nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 17 durch die Handlungsweise bestimmter Unternehmen
unterminiert wird.

Die Kommission ist der Auffassung, daû ihre vom Gerichtshof unlaÈngst im Urteil vom 18. Juni 1998 in
der Rechtssache C-35/96, Kommission/Italien (noch nicht veroÈ ffentlicht) bestaÈtigte Entscheidungs-
praxis in bezug auf freie Berufe den nationalen WettbewerbsbehoÈ rden und/oder Gerichten keinen
Zweifel daran laÈût, daû die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag auch fuÈ r diese Berufsgruppen gelten und von
den zustaÈndigen BehoÈ rden bzw. Gerichten unmittelbar angewendet werden koÈ nnen. Die vom
BeschwerdefuÈ hrer vorgebrachten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung des
belgischen Wettbewerbsrechts auf freie Berufe sind nicht solcher Art, daû sie automatisch auf die
unmittelbare Anwendung der beiden Vertragsartikel uÈ bertragen werden koÈ nnen.

4. Ablehnung von AntraÈgen auf Anordnung einstweiliger Maûnahmen

Vickers/Rolls-Royce

In diesem Fall ging es um das VerhaÈ ltnis zwischen Markenrechten und den EG-Wettbewerbsregeln.
Die Kommission hat einen Antrag auf Erlaû einstweiliger Maûnahmen abgelehnt, weil eine Klausel,
mit der der Inhaber eines Warenzeichens bei AÈ nderung der BeteiligungsverhaÈltnisse des Lizenz-
nehmers die Markenlizenz entziehen kann, sich nach dem ersten Augenschein aus wettbewerbs-
rechtlicher Sicht nicht von einer Vertragsbestimmung unterscheidet, die einem Lizenznehmer die
UÈ bertragung der Lizenz auf einen Dritten oder die Vergabe einer Unterlizenz verbietet.
Bestimmungen der letztgenannten Art werden von der Kommission in der Regel nicht als
wettbewerbswidrig eingestuft, sondern als ein Instrument, mit dem der Inhaber des Warenzeichens
das mit seiner Marke verbundene QualitaÈtsniveau sichern kann.

36 SG(98) D/9557, veroÈ ffentlicht auf folgender Webseite der Generaldirektion IV: http://europa.eu.int/comm/dg04/
entente/closed/en/1998.htm#563.
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Im Januar 1998 brachte Vickers PLC, die Dachgesellschaft der Unternehmensgruppe Rolls-Royce
Motors Group, in einer Beschwerde vor, daû die Lizenzvereinbarungen zwischen dieser Gruppe und
Rolls-Royce PLC uÈ ber die Verwendung des Namens ¹Rolls-Royceª und damit verbundener
Warenzeichen durch die Rolls-Royce Motors Group gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag verstoûen.

Die Rolls-Royce Motors Group, die Luxusautos der Marken Rolls-Royce und Bentley fertigt, und der
auf Gasturbinen und Flugtriebwerke spezialisierte Hersteller Rolls-Royce PLC sind trotz des
identischen Namensbestandteils zwei voÈ llig eigenstaÈndige unverbundene Unternehmen. Im MaÈrz 1973
meldeten die Gesellschaft Rolls-Royce (1971) Limited (nunmehr Rolls-Royce PLC), auf die das Recht
am Namen ¹Rolls-Royceª und damit zusammenhaÈngenden Warenzeichen nach Konkurs des
ehemaligen Unternehmens Rolls-Royce Limited uÈ bertragen worden worden war, und die Rolls-
Royce Motors Group bei der Kommission eine Reihe von Vereinbarungen an, in denen Rolls-Royce
(1971) Limited dem Fahrzeughersteller das Recht auf Verwendung der Rolls-Royce-Warenzeichen fuÈ r
seine Kraftfahrzeuge und Motoren einraÈumt. Die kartellrechtliche PruÈ fung wurde im Wege eines
Verwaltungsschreibens abgeschlossen, in dem die Kommission feststellt, daû die Vereinbarungen den
Wettbewerb nicht einschraÈnken.

Vickers beanstandet eine Klausel in den Lizenzvereinbarungen, der zufolge Rolls-Royce PLC dem
Automobilhersteller die Verwendung des Namens und der Warenzeichen ¹Rolls-Royceª einseitig
untersagen kann, wenn ein Unternehmen oder eine Person mit Sitz in einem anderen Land als dem
Vereinigten KoÈ nigreich (d. h. auch in einem Staat des EuropaÈ ischen Wirtschaftsraums) die Kontrolle
uÈ ber die Rolls-Royce Motors Group erlangt.

Da das Unternehmen gleichzeitig die VeraÈuûerung der Rolls-Royce Motors Group plante, ersuchte es
die Kommission aus GruÈ nden der Dringlichkeit um VerfuÈ gung einstweiliger Maûnahmen. Konkret
forderte es die Kommission auf, eine Entscheidung zu erlassen, in der angeordnet wird, daû Rolls-
Royce PLC die fragliche Klausel nicht anwenden oder anzuwenden versuchen darf, weil andernfalls
der Verkauf des Kfz-Herstellers nicht unter offenen und fairen Wettbewerbsbedingungen moÈ glich sei
und Vickers keine Aussicht auf einen angemessenen ErloÈ s habe.

Am 6. April 1998 lehnte die Kommission den Antrag von Vickers auf Erlaû einstweiliger Maûnahmen
ab, weil in Anbetracht der vorgelegten BeweisstuÈ cke die Voraussetzungen dafuÈ r nicht gegeben waren.

Die Kommission stellte aus den erwaÈhnten GruÈ nden fest, daû die fragliche Klausel dem ersten
Augenschein nach nicht gegen die EG-Wettbewerbsregeln verstoÈ ût. Denn nicht einmal in dem von
Vickers definierten relevanten Produktmarkt Ð Luxusfahrzeuge Ð war klar, ob die beanstandete
Klausel sich spuÈ rbar auf den Wettbewerb auswirkt, wenn sie den Erwerb der Rolls-Royce Motors
Group durch einen auslaÈndischen Anleger verhindert. Vickers hat insbesondere nicht nachgewiesen,
daû der Erwerb eines bestehenden Unternehmens die einzige MoÈ glichkeit fuÈ r Wettbewerber ist, ihren
Marktanteil zu erhoÈ hen bzw. neu in den Markt einzusteigen.

Da Rolls-Royce PLC zudem die VeraÈuûerung der Rolls-Royce Motors Group an einen auslaÈndischen
Investoren befuÈ rwortete, war nicht davon auszugehen, daû die bewuûte Klausel die von Vickers
unterstellte Wirkung haben wuÈ rde.

Die Kommission sah sich genoÈ tigt, darauf hinzuweisen, daû eine etwaige Anfechtung des Eigentums
an dem Namen und den Warenzeichen ¹Rolls-Royceª durch Vickers nicht unter ihre ZustaÈndigkeit
faÈ llt, sondern unter die nationaler Gerichte.
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Auch die Gefahr schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens, mit dem die Dringlichkeit
einstweiliger Maûnahmen begruÈ ndet wurde, war nach Ansicht der Kommission nicht gegeben. Das
antragstellende Unternehmen hat mit keinem Wort erwaÈhnt, daû es seine Anteile an der Rolls-Royce
Motors Group unbedingt verkaufen muû bzw. nicht in der Lage ist, deren GeschaÈfte fortzufuÈ hren. Die
Dringlichkeit war offensichtlich nur subjektiv fuÈ r das Unternehmen Vickers gegeben, das entschlossen
war, den Automobilhersteller zu verkaufen. Sie war daher kein objektiv gerechtfertigter Grund.

Am 3. Juli 1998 uÈ bernahm schlieûlich der Volkswagen-Konzern die Rolls-Royce Motors Group von
Vickers. Dieser Zusammenschluû wurde bei der Kommission gemaÈû Artikel 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 4064/89 angemeldet. Anschlieûend erwarb die BMW AG von Rolls-Royce PLC die Rechte fuÈ r die
Verwendung des Namens und der Warenzeichen ¹Rolls-Royceª fuÈ r Kraftfahrzeuge und erteilte der
nunmehr von Volkswagen beherrschten Rolls-Royce Motors Group eine entsprechende Lizenz bis
zum 31. Dezember 2002.

Nach dieser UÈ bernahme zog Vickers die Beschwerde im September 1998 zuruÈ ck, so daû der Fall
abgeschlossen werden konnte.

5. Beilegung

IRE/Nordion

Die Kommission hat ein kartellrechtliches Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag wegen des
Miûbrauchs einer beherrschenden Stellung durch das kanadische Unternehmen Nordion eingestellt.
Nordion produziert und vertreibt weltweit MolybdaÈn 99, einen radioaktiven Stoff, der in der
Nuklearmedizin hauptsaÈchlich zur fruÈ hzeitigen Erkennung und Diagnose von Krebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und AIDS eingesetzt wird.

Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem Nordion sich foÈ rmlich verpflichtet hatte, auf die
Durchsetzung von Ausschlieûlichkeitsbindungen im VertragsverhaÈ ltnis mit seinen europaÈischen
Abnehmern zu verzichten. Durch die VerzichtserklaÈrung werden nach Ansicht der Kommission auf
dem relevanten Markt wieder Wettbewerbsbedingungen hergestellt und gewaÈhrleistet. Die damit
einhergehende MarktoÈ ffnung duÈ rfte unmittelbar den europaÈischen Kunden zugute kommen, die ihren
Bedarf an MolybdaÈn 99 kuÈ nftig auch bei anderen Anbietern decken koÈ nnen.

1996 beschwerte sich der Hauptkonkurrent des Unternehmens, das belgische Institut National des
RadioeÂ leÂments (IRE), bei der Kommission uÈ ber die langfristigen MolybdaÈn-99-LiefervertraÈge mit
Ausschlieûlichkeitsbindung, die Nordion weltweit mit seinen groÈ ûten Kunden eingeht. Daraufhin
leitete die Kommission im Februar 1997 das kartellrechtliche PruÈ fverfahren wegen Miûbrauchs einer
beherrschenden Stellung ein, in dessen Rahmen sie dem kanadischen Hersteller foÈ rmlich mitteilte, daû
seine Alleinbezugsvereinbarungen den BeschwerdefuÈ hrer und einzigen Wettbewerber in Europa in
der Entwicklung hemmen bzw. moÈ glicherweise sogar aus dem Markt draÈngen und den Markteintritt
neuer Anbieter verhindern.

Auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte hin hat Nordion seinen Verzicht auf die Anwendung der
Ausschlieûlichkeitsklauseln in seinen LiefervertraÈgen mit europaÈischen Abnehmern erklaÈrt. Der
Wettbewerber IRE zog daraufhin seine Beschwerde zuruÈ ck.
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Die Kommission hat in diesem Zusammenhang Kenntnis von einer Empfehlung genommen, die die
japanische WettbewerbsbehoÈ rde Japanese Fair Trade Commission (JFTC) am 24. Juni 1998 im
Anschluû an eine in Japan durchgefuÈ hrte Markterhebung ausgesprochen hat und die Nordion
nahelegt, die Ausschlieûlichkeitsbindung seiner japanischen Kunden aufzuheben.

Die Kommission wird sehr aufmerksam daruÈ ber wachen, daû der Verzicht Nordions auf seine
AusschlieûlichkeitsanspruÈ che in die Praxis umgesetzt und strikt eingehalten wird, damit der
Wettbewerb in diesem speziellen, fuÈ r den Schutz der Gesundheit wichtigen Marktsegment nicht
verfaÈ lscht wird.

SPEGNN

1992 hat der Berufsverband der nicht verstaatlichten franzoÈ sischen Gasunternehmen SPEGNN 37 bei
der Kommission eine Beschwerde wegen des Miûbrauchs einer beherrschenden Stellung durch das
staatliche Gasversorgungsunternehmen Gaz de France (GdF) eingereicht. GdF soll insbesondere
unabhaÈngige kommunale Versorgungsbetriebe davon abgehalten haben, in Landesteilen, die von ihm
selbst nicht abgedeckt werden, in der Gasverteilung taÈ tig zu werden. Beanstandet wurde die
Anwendung des franzoÈ sischen Gesetzes zur Verstaatlichung der Branche aus dem Jahre 1946, welches
GdF Ð und einigen wenigen staÈdtischen Betrieben, die 1946 nicht verstaatlicht wurden und die zum
Teil noch heute als unabhaÈngige Versorger taÈtig sind Ð das Monopol fuÈ r die Gasverteilung in
Frankreich einraÈumt. Die unabhaÈngigen Unternehmen sind bei dem Versuch, ihr Versorgungsgebiet
auszudehnen, um den Bedarf benachbarter Kommunen zu decken, auf Schwierigkeiten gestoûen. GdF
steht auf dem Standpunkt, daû das Verteilungsmonopol, das ihm im Verstaatlichungsgesetz
eingeraÈumt wurde, einer Ausdehnung des TaÈtigkeitsbereichs der unabhaÈngigen kommunalen Betriebe
entgegensteht.

Die Kommissionsdienststellen verfaûten daraufhin den Entwurf einer Entscheidung, der zufolge
Frankreich gegen Artikel 86 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 82 EG-Vertrag verstoûen hat, indem
es zulieû, daû GdF sich auf das Verstaatlichungsgesetz berufen kann, um unabhaÈngige kommunale
Versorgungsbetriebe unter Miûbrauch seiner beherrschenden Stellung an der Versorgung von
Gebieten, deren Bedarf es selbst nicht decken kann, zu hindern. Die Kommission nahm die
Entscheidung am 9. Juli 1997 im Grundsatz an, setzte den Erlaû aber aus. Am 3. Juni 1998
verabschiedete das franzoÈ sische Parlament ein neues Gesetz, mit dem der von der Kommission
festgestellte Verstoû abgestellt wird und das folgendes vorsieht:

Ð Kommunen, die wuÈ nschen, daû GdF in ihrem Gebiet ein Gasverteilungsnetz errichtet und betreibt,
stellen binnen drei Monaten nach der VeroÈ ffentlichung des Dekrets zur DurchfuÈ hrung des
Gesetzes bei den zustaÈndigen oÈ rtlichen BehoÈ rden einen entsprechenden Antrag.

Ð Das franzoÈ sische Energieministerium erstellt nach PruÈ fung der entsprechenden GeschaÈftsplaÈne
und einer Studie, in der die moÈ glichen Auswirkungen des Gasverteilungsprojekts auf andere
EnergietraÈger untersucht werden, ein endguÈ ltiges Verzeichnis der Kommunen, in denen GdF
binnen drei Jahren nach Annahme des Verzeichnisses ein Gasverteilungsnetz errichten und
betreiben sollte.

Ð Allen uÈ brigen Kommunen, die nicht um Einbeziehung in das GdF-Verteilungsnetz ersucht haben
bzw. die nicht im endguÈ ltigen Verzeichnis aufgefuÈ hrt sind, steht es frei, mit einem Netzbetreiber

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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ihrer Wahl einen Konzessionsvertrag zu schlieûen, um entweder selbst oder im Verbund mit
benachbarten Kommunen ein Verteilungsnetz zu betreiben. Dies gilt auch fuÈ r Kommunen, die die
Aufnahme in das GdF-Netz beantragt haben, in denen die Arbeiten zur Errichtung des Netzes aber
nicht binnen der Dreijahresfrist aufgenommen wurden.

Ð Neue Anbieter muÈ ssen beim Energieministerium eine Konzession beantragen. Mindestens 30 %
ihres Kapitals muû in HaÈnden des Staates oder eines oÈ ffentlichen Unternehmens liegen.

Damit sollten Kommunen, die uÈ ber kein Gasverteilungsnetz verfuÈ gen, die MoÈ glichkeit erhalten, mit
einem Betreiber ihrer Wahl einen Konzessionsvertrag zu schlieûen oder selbst ein Netz zu betreiben.
Die in der Beschwerde aufgeworfenen Probleme werden durch das neue Gesetz offensichtlich
beseitigt. Die Kommission hat das Verfahren nach VeroÈ ffentlichung der DurchfuÈ hrungsverordnung zu
dem Gesetz 38 eingestellt.

B Ð Von der Kommission vorgeschlagene oder angenommene neue
Rechtsvorschriften und Mitteilungen bzw. Bekanntmachungen

Titel Datum VeroÈ ffentlichung

Mitteilung der Kommission gemaÈû Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 des Rates zur An-
wendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf
bestimmte Gruppen von Vereinbarungen und aufein-
ander abgestimmten Verhaltensweisen im Luftverkehr

ABl. C 369 vom 28.11.1998

Verordnung (EG) Nr. 2483/98 vom 22. Dezember 1998
uÈ ber die Form, den Inhalt und die anderen Einzel-
heiten der AntraÈge und Anmeldungen nach den
Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/
86 und (EWG) Nr. 3975/87 des Rates uÈ ber die
Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den Bereich
Verkehr

22.12.1998 ABl. L 354 vom 30.12.1998

Mitteilung uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln auf Zugangsvereinbarungen

30.09.1998 ABl. C 365/03 vom 26.11.1998

VorschlaÈge fuÈ r Verordnungen des Rates zur AÈ nderung
der Verordnung Nr. 19/65/EWG vom 2. MaÈrz 1965 und
Verordnung Nr. 17 vom 6. Februar 1962

ABl. C 365/05
ABl. C 365/07

Mitteilung uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln auf Zugangsvereinbarungen im Telekommuni-
kationsbereich

31.03.1998 ABl. C 265 vom 22.08.1998

Mitteilung uÈ ber den Status der SprachuÈ bermittlung im
Internet

07.01.1998 ABl. C 6 vom 10.01.1998

C Ð FoÈ rmliche Entscheidungen gemaÈ û Artikel 81, 82 und 86 EG-Vertrag

1. VeroÈ ffentlichte Entscheidungen

Entscheidung Datum VeroÈ ffentlichung

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34801) 14.1.1998 ABl. L72 vom 11.3.1998

Verfahren nach Artikel 85 EGKS-Vertrag (IV/35814 Ð
Legierungszuschlag)

21.1.1998 ABl. L 100 vom 1.4.1998, S. 55

38 Siehe Pressemitteilung IP/99/291.
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Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 1998 in
einem Verfahren nach Artikel 85 EG-Vertrag (IV/
35733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 ABl. L 124 vom 25.04.1998, S. 60

Entscheidung der Kommission vom 11. MaÈrz 1998 in
einem Verfahren nach Artikel 85 und 86 EG-Vertrag
(IV/34 073, IV/34 395 und IV/35 436 Ð Van Den Bergh
Foods)

11.3.1998 ABl. L 246 vom 04.09.1998, S. 1

Alpha Flight Services/ADP (IV/35613) 11.6.1998 ABl. L 230 vom 18.8.1998

Entscheidung der Kommission vom 17. Juni 1998 in
einem Verfahren nach Artikel 86 EG-Vertrag (IV/
36010 Ð AAMS)

17.6.1998 ABl. L 252 vom 12.9.1998, S. 47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 ABl. L 95 vom 9.4.1999, S. 1-112

Entscheidung der Kommission vom 14. Oktober 1998
in einem Verfahren nach Artikel 85 EG-Vertrag (IV/
33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð Tate & Lyle, IV/
33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð James Budgett &
Son)

14.10.1998

Entscheidung der Kommission vom 21. Oktober 1998
in einem Verfahren gemaÈû Artikel 85 EG-Vertrag
(Sache IV/35 691 Ð FernwaÈrmetechnik-Kartell)

21.10.1998 ABl. L 24 vom 30.01.1999, S. 1

Greek Ferries (IV/34466) 9.12.1998 ABl. L 109 vom 27.4.1999, S. 24

Entscheidung der Kommission vom 14. Dezember 1998
in einem Verfahren nach Artikel 85 EG-Vertrag (IV/35
280 Ð Sicasov)

14.12.1998 ABl. L 4 vom 8.1.99, S. 27

2. Andere foÈ rmliche Entscheidungen 39

2.1. ZuruÈ ckweisungen von Beschwerden

Sache Nr. IV/ Name Datum der Entscheidung

34907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL / IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol / Rossi 9.7.1998

35116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

35148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / Kfz-VertragshaÈndler 9.7.1998

35989 Lebrasseur / Kfz-VertragshaÈndler 9.7.1998

35990 Lezau / Kfz-VertragshaÈndler 9.7.1998

35991 Garage Henri Prost / Kfz-VertragshaÈndler 9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

39 Nicht im Amtsblatt veroÈ ffentlicht.
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33014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e.a. 16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e.a. 16.11.1998

35136 Sodima / PSA 29.12.1998

2.2. Verweigerung einstweiliger Maûnahmen

Sache Nr. IV/ Name Datum der Entscheidung

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð Verfahrenseinstellungen durch Verwaltungsschreiben 1998

Sache
Nr.

Datum der
Entscheidung

Art des
Verwalt-

ungs-
schrei-
bens 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04.01.1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 05.01.1998 1

35286 Epogam 08.01.1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 09.01.1998 2

36556 NB Chrome 09.01.1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12.01.1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13.01.1998 1

36619 Nordpay 13.01.1998 1

35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14.01.1998 1

36658 Mider+Helm+1 19.01.1998 2

36400 TCM+3 23.01.1998 1

35290 Akzo + Bayer 26.01.1998 2

36540 Valpak 26.01.1998 2

36578 CDI 26.01.1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27.01.1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30.01.1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 03.02.1998 2

40 1 = Negativattest gemaÈû Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82
2 = Einzelfreistellung gemaÈû Artikel 81 Absatz 3
3 = Kriterien der einschlaÈgigen Gruppenfreistellung erfuÈ llt.
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35923 Neste+Esso+3 05.02.1998 1

36204 GENUSA + 2 05.02.1998 1

36860 Anheuser+Damm 13.02.1998 1

36651 Novapol + 2 16.02.1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16.02.1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18.02.1998 2

36277 Orbcomm Europe Ð satellite based services 20.02.1998 2

36579 EASDAQ+3 23.02.1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24.02.1998 2

36815 Avebury Taverns 26.02.1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 03.03.1998 2

36529 Reemtsma + ATW 03.03.1998 1

36543 BAT + ATW 03.03.1998 1

36544 Reynolds + ATW 03.03.1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10.03.1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12.03.1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16.03.1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16.03.1998 1

36677 Kvaerner+BG 18.03.1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18.03.1998 1

36724 Sugar Distributors 19.03.1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23.03.1998 2

36916 GPC 27.03.1998 1

36461 Shell+Basf+1 03.04.1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 06.04.1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14.04.1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16.04.1998 2

36494 EACEM 21.04.1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21.04.1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21.04.1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22.04.1998 1

36845 Armstrong+NMC 04.05.1998 1

33430 ASSURNET 05.05.1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 05.05.1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 05.05.1998 1

36823 PO/Fujitsu+AMD 08.05.1998 1

35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12.05.1998 2

36468 Stack International+8 15.05.1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18.05.1998 1

36884 APROMA 19.05.1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20.05.1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20.05.1998 1

37026 CoCreate Software+2 26.05.1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28.05.1998 2
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36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28.05.1998 1

36908 RGR+3 29.05.1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29.05.1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29.05.1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 02.06.1998 2

36636 Versfust 02.06.1998 1

36150 Nordiska Satellit+Telenor 04.06.1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 04.06.1998 1

35891 NSAB+GECSI 04.06.1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 08.06.1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

08.06.1998 2

36273 INMS 09.06.1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15.06.1998 1

36925 Searle+Oxford 15.06.1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23.06.1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25.06.1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25.06.1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25.06.1998 1

37004 ESM+6 02.07.1998 2

34977 CCSB + Appletise 06.07.1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16.07.1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20.07.1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22.07.1998 1

37115 OMV+PCD+3 22.07.1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24.07.1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28.07.1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31.07.1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31.07.1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31.07.1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 03.08.1998 2

36495 Greenalls 05.08.1998 1

36921 Enterprise Inns 05.08.1998 1

37017 Trent Taverns 05.08.1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10.08.1998 1

36995 Interbrew+Palm 20.08.1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24.08.1998 1

36978 RVI+DAF 25.08.1998 1

37158 Raytheon+Indra 27.08.1998 2

36564 IRE+AEC 01.09.1998 1

36273 INMS+14 02.09.1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 03.09.1998 1

35856 Fox+Pronet 03.09.1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 03.09.1998 1
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36913 Schott+Pasabahce+4 03.09.1998 1

36856 UBOD 04.09.1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 04.09.1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 04.09.1998 1

37079 Chevron+Exxon 04.09.1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 07.09.1998 1

35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 07.09.1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 08.09.1998 1

37044 Punch Taverns 08.09.1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 08.09.1998 1

37153 Petrofina+Amoco 09.09.1998 2

36215 ¹NDXª CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10.09.1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10.09.1998 1

37134 Autocare Europe 16.09.1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18.09.1998 1

35916 SKAFOR 18.09.1998 2

32825 VHD 18.09.1998 1

35342 Skafor 18.09.1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21.09.1998 1

36757 Paribas-Bacob 22.09.1998 1

37113 Euskattel 25.09.1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29.09.1998 1

36840 HSS+Alpha 29.09.1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.S.Bulmer Ltd

30.09.1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 02.10.1998 1

37155 S&N+Becks 06.10.1998 2

36397 Internet+13 06.10.1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12.10.1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12.10.1998 1

37231 ACEA 13.10.1998 1

36611 DERPART 13.10.1998 1

36964 EECA+EIAJ 15.10.1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21.10.1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22.10.1998 2

36594 Shell+BP 26.10.1998 1

37180 Shell + Bayer 26.10.1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26.10.1998 1

33146 HERMES PARFUMS 04.11.1998 1

34243 ESCADA 04.11.1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 04.11.1998 1

34289 JEAN PATOU 04.11.1998 1

34419 ESTHEDERM 04.11.1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 04.11.1998 1
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34574 PARFUMS CHEVIGNON 04.11.1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 04.11.1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 04.11.1998 1

34871 JUVENA 04.11.1998 1

34961 Eurocos cosmetics 04.11.1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 04.11.1998 1

35261 Pierre Balmain 04.11.1998 1

35370 Bulgari + 10 04.11.1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 04.11.1998 1

35429 Cartier (parfums) 04.11.1998 1

35594 The Donna+La Prairie 04.11.1998 1

35751 Kanebo+9 04.11.1998 1

37183 Beamish + Miller 05.11.1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 05.11.1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 06.11.1998 2

35949 Ericsson/Marconi 06.11.1998 2

37107 Merck+Basf 10.11.1998 1

35152 BPI & CIN 13.11.1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13.11.1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16.11.1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17.11.1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18.11.1998 1

37025 Tobaccoland 18.11.1998 1

36949 KGS+3 20.11.1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25.11.1998 3

37209 British Cement Association 25.11.1998 1

37295 Lomellina + Enel 27.11.1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30.11.1998 1

35742 Eucar+13 30.11.1998 1

36510 Greene King 30.11.1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30.11.1998 1

36601 SkyPak 01.12.1998 1

36576 Vaux Group 03.12.1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 07.12.1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11.12.1998 2

35842 Eudim + 10 14.12.1998 1

35708 PO / Sony 15.12.1998 1

35847 Sony 15.12.1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16.12.1998 1

33131 Eurogroup 18.12.1998 1

33389 Eurogroup 18.12.1998 1

33394 EMD 18.12.1998 1

33360 AMS 18.12.1998 1

35490 World Partners 18.12.1998 1
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37253 Vio World-wide 18.12.1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18.12.1998 2

37178 Celestica + Madge 21.12.1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21.12.1998 1

36014 Delifrance+5 21.12.1998 2

E Ð Bekanntmachungen gemaÈ û Artikel 81 und 82 EG-Vertrag

1. VeroÈ ffentlichung gemaÈû Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 des Rates

Sache Nr. IV/ Name VeroÈ ffentlichung

35992 Scottish & Newcastle ABl. C 8 vom 13.1.1998, S. 4

36081 Bass ABl. C 36 vom 3.2.1998, S. 5

36492 Spring Inns ABl. C 61 vom 26.2.1998, S. 3
ABl. C 133 vom 30.4.1998, S. 23

36533 Yves Saint Laurent ABl. C 120 vom 18.4.1998, S. 2

36456 Inntrepreneur ABl. C 133 vom 30.4.1998, S. 23

36147 Richtlinien fuÈ r die BerufsausuÈ bung des Instituts der
beim EuropaÈischen Patentamt zugelassenen Vertreter

ABl. C 155 vom 20.5.98, S. 3

36172 ZVEI + Arge Bat ABl. C 172 vom 6.6.1998, S. 13

36949 KGS+3 ABl. C 247 vom 7.8.1998, S. 10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement ABl. C 293 vom 22.9.1998, S. 4

36759 NSAA ABl. C 293 vom 22.9.1998, S. 3

36539 BIB ABl. C 322 vom 21.10.98, S. 6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney ABl. C 339 vom 07.11.1998, S. 3

36748 REIMS II ABl. C 371 vom 1.12.98, S. 7

36718 CECED ABl. C 382 vom 09.12.1998, S. 6

2. Aufforderungen an Dritte zur Stellungnahme

Sache Nr. IV/ Name VeroÈ ffentlichung

36858 ACMA ABl. C 37 vom 4.2.1998, S. 6

36748 REIMS II ABl. C 53 vom 20.2.98, S. 3

36896 TNN Network ABl. C 111 vom 9.4.98, S .8

37067 Belgacom ABl. C 171 vom 5.6.98, S. 2

37130 Farland ABl. C 233 vom 25.7.98, S. 17

36076,
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines ABl. C 239 vom 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines ABl. C 239 vom 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs ABl. C 329 vom 27.10.1998, S. 5

BER. WETTB. 1998

196 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



3. ¹Carlsberg-Bekanntmachungen betreffend strukturelle kooperative
Gemeinschaftsunternehmen

Sache Nr. IV/ Name VeroÈ ffentlichung

36836 Yoplait + Valio ABl. C 16 vom 20.1.1998, S. 4

36530 IPSO ABl. C 18 vom 21.1.1998, S. 7

36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft ABl. C 25 vom 24.1.1998, S. 17

36848 RVI + ZF + STV ABl. C 37 vom 4.2.1998, S. 5

36409 DBKom II ABl. C 40 vom 7.2.98, S. 11

36 831 Exxon + UCC + 3 ABl. C 44 vom 10.2.1998, S. 7

36 949 KGS + 3 ABl. C 81 vom 17.3.1998, S. 4

36 966 Bayer + GEC + 4 ABl. C 97 vom 31.3.1998, S. 7

37031 BST (Siemens / Breed) ABl. C 162 vom 28.5.1998, S. 3

37018 Tamrock + Caterpillar ABl. C 179 vom 11.6.1998, S. 7

37065 Pilkington-Glaverbel ABl. C 186 vom 16.6.1998, S. 6

36 079 Chevron + Exxon ABl. C 188 vom 17.6.1998, S. 3

37078 Du Pont + Pioneer ABl. C 219 vom 15.7.1998, S. 8

37123 Metro Holdings ABl. C 232 vom 24.7.98, S. 2

37207 Searle + Pfizer ABl. C 311 vom 10.10.1998, S. 3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

ABl. C 322 vom 21.10.1998, S. 3

37156 Pfizer + Draxis ABl. C 336 vom 4.11.1998, S. 12

F Ð Pressemitteilungen

Nr. Datum Gegenstand

IP/98/25 13.1.1998 Commission intends to clear Scottish and Newcastle's standard pub leases
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/27 14.1.1998 Kommission beendet das Bodenabfertigungsmonopol des Flughafens
Frankfurt

IP/98/30 14.1.1998 Kommission eroÈ ffnet wettbewerbsrechtliches Verfahren wegen
Buchpreisvereinbarungen zwischen Verlagen und Buchhandlungen in
Deutschland und OÈ sterreich

IP/98/39 15.1.1998 Commission defines its position on Internet telephony in the context of the
liberalisation of the EU telecommunication markets (nicht in deutscher
Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/70 21.1.1998 Kommission verhaÈngt Geldbuûen gegen Kartell von Stahlherstellern

IP/98/94 28.1.1998 Kommission verhaÈngt Geldbuûe von 102 Mio. ECU gegen Volkswagen
aufgrund von Verbraucherbeschwerden

IP/98/141 10.2.1998 Commission launches inquiry into mobile and fixed telephony prices in the
European Union (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/147 11.2.1998 Kommission schlaÈ gt koordinierte EinfuÈ hrung der naÈ chsten
Mobilfunkgeneration (UMTS) in der EuropaÈ ischen Union vor

IP/98/154 13.2.1998 Autopreise in der EuropaÈ ischen Union am 1. November 1997

IP/98/165 18.2.1998 Dritter Bericht uÈ ber die Umsetzung des Reformpakets fuÈ r den
Telekommunikationssektor

IP/98/197 26.2.1998 Position of the Commission on Spring's ¹new pub leases (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)
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IP/98/228 10.3.1998 Commission approves agreement between the European and the Korean
semiconductor industries to prevent anti-dumping conflicts (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/242 11.3.1998 Kommission erlaÈût Entscheidung zur Ausschlieûlichkeitsbindung bei
Gefriertruhen von Unilever im irischen Eiskremmarkt

IP/98/264 20.3.1998 Creation of a joint venture between Sanofi and Bristol-Myers Squibb
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/309 31.3.1998 Bekanntmachung der Kommission uÈ ber die Anwendung der
Wettbewerbsregeln auf Zugangsvereinbarungen im Telekommuni-
kationssektor

IP/98/346 15.4.1998 European Commission exempts an industry scheme from the competition
rules because of its environmental benefits (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; Commission clears co-operation between photo-graphic
manufacturers (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/355 15.4.1998 The Commission conditionally approves sponsorship contracts between
the Danish Tennis Federation and its tennis ball suppliers (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/430 13.5.1998 Kommission beendet Verfahren gegen Deutsche Telekom wegen
GebuÈ hren fuÈ r Preselection und Nummernportierung und verweist den
Fall an die nationalen BehoÈ rden

IP/98/476 28.5.1998 Commission clears joint venture for the provision of Internet services in
Sweden (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/536 17.6.1998 The Commission imposes a fine of ECU 6 million to the Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Agreement between Tuborg International A/S and AB Pripps Bryggerier
for Tuborg In Sweden (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/556 23.6.1998 ¹Lombard Clubª: Kommission fuÈ hrt heute NachpruÈ fungen bei vier
oÈ sterreichischen Banken durch

IP/98/557 23.6.1998 Commission clears telecommunications joint venture in Italy (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/640 8.7.1998 Kommission macht Genehmigung der Allianz zwischen Lufthansa/SAS/
United Airlines von der ErfuÈ llung bestimmter Auflagen abhaÈngig

IP/98/641 8.7.1998 Kommission macht Genehmigung der Allianz zwischen British Airways
und American Airlines von der ErfuÈ llung bestimmter Auflagen abhaÈngig

IP/98/647 9.7.1998 La Commission suspend la proceÂdure engageÂe contre Nordion pour abus
de position dominante (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/652 10.7.1998 Autopreise in der EuropaÈischen Union am 1. Mai 1998: Unterschiede
bleiben hoch

IP/98/656 13.7.1998 Commission authorises operation between shareholders of Spanish mobile
operator (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/663 14.7.1998 Die Kommission genehmigt die Fortsetzung der Zusammenarbeit von
Finnair und Maersk Air auf der Strecke Kopenhagen-Stockholm

IP/98/731 29.7.1998 Sinkende Kosten fuÈ r TelefongespraÈche uÈ ber Festnetze in Europa

IP/98/763 13.8.1998 Commission decides to concentrate its investigation into international
telephone prices on 7 cases (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/794 8.9.1998 Flughafen Frankfurt aÈndert seine Strategie der langfristigen VertraÈge uÈ ber
Vorfeld-Dienstleistungen

IP/98/811 16.9.1998 Kommission lehnt Freistellung des TACA ab und verhaÈngt Buûgelder

IP/98/827 23.9.1998 Commission responds favourably to SNCF-CeÂgeÂtel agreements (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/832 25.9.1998 EUCAR Ð R&D agreements in the motor industry (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/865 6.10.1998 ACEA CO2 Commitment (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)
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IP/98/898 14.10.1998 Kommission verhaÈngt Geldbuûen wegen Verletzung der europaÈ ischen
Wettbewerbsvorschriften auf dem britischen Zuckermarkt

IP/98/896 15.10.1998 Commission approves agreement between the European and the Japanese
semiconductor industries to prevent anti-dumping conflicts (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/917 21.10.1998 FernwaÈ rme-Kartell: Kommission verhaÈngt hohe Geldbuûen wegen
Preisabsprachen und Manipulationen bei oÈ ffentlichen AuftraÈgen

IP/98/923 22.10.1998 Commission gives green light to Inmarsat restructuring (nicht in deutscher
Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/927 23.10.1998 Commission reaches preliminary agreement with British Interactive
Broadcasting (BiB) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/967 6.11.1998 The tied pub leases of the small and regional UK brewers fall outside the
reach of European competition rules (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/1034 25.11.1998 Vierter Bericht uÈ ber die Umsetzung des Reformpakets fuÈ r den
Telekommunikationssektor

IP/98/1036 26.11.1998 Kommission stellt mehrere Untersuchungen mobiler Telekommunikation
nach Preissenkungen ein

IP/98/1046 1.12.1998 Die Kommission veroÈ ffentlicht eine vorlaÈufige positive Bewertung der
r ev i d i e r t en Ver e in b a r u n g z w is c h e n Po s tb e t r e i b er n uÈ b er
grenzuÈ berschreitende Post

IP/98/1060 03.12.1998 Die EuropaÈ ische Kommission verstaÈrkt den Kampf gegen Kartelle

IP/98/1065 04.12.1998 Commission opens detailed enquiry into proposed joint venture between
BT and AT&T (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/1069 08.12.1998 Commission clears Sony's licensing agreements for video games (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1091 09.12.1998 Kommission verhaÈngt Buûgelder gegen Preiskartell fuÈ r FaÈhrdienste
zwischen Griechenland und Italien

IP/98/1128 17.12.1998 Commission exempts standards agreement for the production and sale of
seeds protected by plant breeding rights (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/1155 18.12.1998 Commission approves a patent licensing programme to implement the
MPEG-2 standard (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

G Ð Urteile und Anordnungen der Gemeinschaftsgerichte

1. Gericht erster Instanz

Rechtssache Parteien Datum VeroÈ ffentlichung

T-275/97 Kommission gegen SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Slg. 1998 II-0253

T-276/97 Kommission gegen SocieÂ teÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Slg. 1998 II-0261

T-235/95 Kommission gegen A.J. Goldstein 16.3.98 ABl. C 151 vom 16.5.98, S. 8

T-367/94 Kommission gegen British Coal Corporation 29.4.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 39

T-262/97 Kommission gegen A.J. Goldstein 14.5.98 ABL. C 234 vom 25.7.98,
S. 27

T-304/94 Kommission gegen Europe Carton 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 30

T-308/94 Kommission gegen Cascades SA 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 30

T-309/94 Kommission gegen NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 30

T-311/94 Kommission gegen Kartonfabriek de Eendracht
NV

14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 31
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T-317/94 Kommission gegen Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 32

T-319/94 Kommission gegen Fiskeby Board AB 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 33

T-334/94 Kommission gegen SarrioÁ S.A. 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 33

T-338/94 Kommission gegen Finnish Board Mills 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 34

T-339/94 Kommission gegen MetsaÈ -Serla Oy 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 35

T-340/94 Kommission gegen United Papermills Ltd 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 35

T-341/94 Kommission gegen Tampella Corporation 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 35

T-342/94 Kommission gegen Oy Kyro AB 14.5.98 ABl. C 386 vom 4.7.98, S. 35

T-347/94 Kommission gegen Mayr-Melnhof
Kartongesellschaft mbH

14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 35

T-348/94 Kommission gegen Enso EspanoÄ la, S.A. 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 36

T-352/94 Kommission gegen Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 ABl. C 209 vom 4.7.98, S. 37

T-354/94 Kommission gegen Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 Kommission gegen European Passenger Service
Ltd

15.5.98

T-596/97 Kommission gegen DalmineSPA 24.6.98 ABl. C 312 vom 10.10.98,
S. 12

T-262/97 Kommission gegen A.J. Goldstein 26.6.98. ABl. C 258 vom 15.8.9, S. 36

T-286/97R Kommission gegen Anthony Goldstein 15.7.98 ABl. C 312 vom 10.10.98,
S. 12

T-111/96 Kommission gegen ITT Promedia NV 17.7.98 ABl. C 299 vom 26.9.98, S. 31

T-374/94 Kommission gegen European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 Kommission gegen European Passenger Service
Ltd

15.9.98

T-384/94 Kommission gegen L'Union Internationale des
Chemins de fer (UIC), N.V. Nederlandse
Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 Kommission gegen SocieÂ teÂ Nationale des Chemins
de Fer Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 Kommission gegen International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 ABl. C 327 vom 24.10.98,
S.19

T-110/95 Kommission gegen International Express Carriers
Conference

16.9.98 ABl. ABl. C 327 vom
24.10.19, S. 19

T-116/95 Kommission gegen CEMENTIR Cementerie del
Tirreno SpA

16.9.98 ABl. C 258 vom 15.8.98, S. 31

T-204/95 Kommission gegen International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 ABl. C 327 vom 24.10.98,
S. 20

T-133/95 Kommission gegen International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 ABl. C 327 vom 24.10.98,
S. 20

T-100/98R Kommission gegen Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 Kommission gegen Anthony Goldstein 28.10.98

2. Gerichtshof

Rechtssache Parteien Datum VeroÈ ffentlichung

C-196/97 P Kommission gegen Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 Slg. 1998, I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale und SocieÂ teÂ Javico
AG gegen SocieÂ teÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 Slg. 1998, I-1983
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C-230/96 S.A. Cabour und SA Nord Distribution Automobile
gegen SARL Afnor ¹SOCOª

30.4.98 Slg. 1998, I-2055

C-401/96P Kommission gegen Somaco SARL 07.05.98 Slg. 1998, I-2587

C-7/95P Kommission gegen John Deere 28.5.98 Slg. 1998, I-3111

C-8/95P Kommission gegen Fiatagri U.K. Ltd und New
Holland Ford Ltd

28.5.98 Slg. 1998, I-3175

C-279/95P Kommission gegen Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 ABl. C 286 vom 28.10.95, S. 3

C-35/96 Kommission gegen Italienische Republik
(Versender)

18.06.98 Slg. 1998, I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. gegen Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia und Ministero
dei Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Slg. 1998, I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C.
gegen Cuttica Spedizioni und Servizi Internazionali
s.r.l.
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II Ð FUSIONSKONTROLLE: VERORDNUNG (EWG) NR. 4064/89 DES
RATES UND ARTIKEL 66 EGKS-VERTRAG

A Ð Zusammenfassung von Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

1. Genehmigung von Zusammenschluûvorhaben nach Eingang von Verpflichtungszusagen
der beteiligten Unternehmen

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations (¹ABB TP), ein Unternehmen des Maschinenbau- und Technologie-
konzerns ABB, ist in verschiedenen Sparten des Maschinenbaus, einschlieûlich der Prozeûsteuerung,
taÈ tig. Das Zielunternehmen Elsag Bailey ist eine Tochtergesellschaft von Finmeccanica SpA und
ausschlieûlich auf dem Gebiet der Automatisierung von Prozeûsteuerungssystemen aktiv.

Die Untersuchungen der Kommission haben ergeben, daû ein spezieller Produkttyp Ð der als Online-
Gaschromatograph bekannte Prozeûanalysator Ð einen gesonderten Produktmarkt bildet. Die
raÈumlich relevanten MaÈrkte haben angesichts der Harmonisierung von Normen und Codes in Europa,
der Vorschriften auf dem Gebiet des oÈ ffentlichen Auftragswesens, niedriger Transportkosten und der
Nachfragemacht der Abnehmer zumindest europaweite Dimension.

Zwei UmstaÈnde gaben der Kommission Anlaû zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich einer
beherrschenden Stellung der beiden Unternehmen: Erstens wuÈ rde die fusionierte Einheit unabhaÈngig
von der geographischen Abgrenzung eine sehr starke Position im Markt einnehmen, denn der
gemeinsame Marktanteil der beteiligten Unternehmen waÈre mindestens dreimal so groû wie der des
naÈchstfolgenden Konkurrenten und wuÈ rde im Extremfall mehr als zwei Drittel des Marktes
ausmachen. Zweitens gaÈbe es kaum einen Wettbewerber, der die gesamte Bandbreite der technischen
Anwendungen abdecken koÈ nnte, fuÈ r die sich die fraglichen Erzeugnisse von ABB TP und Elsag Bailey
einsetzen lassen.

Um diese Bedenken auszuraÈumen, unterbreitete ABB TP einen Vorschlag zur AÈ nderung des
Vorhabens gemaÈû Artikel 6 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung. Das Unternehmen sagte zu, den
GeschaÈftsbereich ¹Analytical Divisionª der Elsa-Bailey-Tochter Applied Automation Inc. abzustoûen,
die zwar hauptsaÈchlich in den USA taÈtig ist, die aber auch einschlaÈgige GeschaÈftsinteressen in Europa
und Asien hat. Die zu veraÈuûernden GeschaÈftsfelder betreffen hauptsaÈchlich den US-amerikanischen
Markt und umfassen alle Interessen von Elsag Bailey auf dem Gebiet der Gaschromatographen und
der Entwicklung eines Massenspektrometers.

Johnson & Johnson/Depuy 42

Johnson & Johnson (¹J&J) stellt unter anderem eine breite Palette von Hygieneerzeugnissen,
Arzneimitteln und medizinischen Hochtechnologieprodukten fuÈ r die Verwendung in KrankenhaÈusern

41 16.12.1998.
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und Arztpraxen her. Das Zielunternehmen DePuy, eine Tochtergesellschaft des Roche-Konzerns,
befaût sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb orthopaÈdischer Erzeugnisse.

Die Kommission stellte erhebliche UÈ berlappungen in einem Marktsegment fest, das Prothesen und
Implantate zur Korrektur von HuÈ ft- und KnieschaÈden umfaût.

Als geographischen Markt hatten die beteiligten Unternehmen unter Hinweis auf die zunehmende
Rechtsangleichung und AnnaÈherung der Preise den gesamten EWR angegeben. Die Kommission sah
hingegen nationale MaÈrkte als raÈumlich relevant an, weil die Abnehmer der fraglichen Produkte u. a.
auf Schulung und UnterstuÈ tzung angewiesen sind, wofuÈ r Vertretungen in den einzelnen LaÈndern
unerlaÈûlich sind, und weil die MaÈrkte einzelner Staaten durch die jeweiligen Kostenerstattungssysteme
abgeschottet sind.

Die Kommission befuÈ rchtete spuÈ rbare Auswirkungen des Zusammenschluûvorhabens auf dem
irischen Markt. Verschiedene UmstaÈnde gaben hier Anlaû zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich
seiner Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt: Erstens ist Irland ein kleiner Markt, in dem
oÈ ffentliche Vergabeverfahren noch nicht voll entwickelt sind. Zweitens haÈtte die neue Einheit einen
extrem hohen Marktanteil Ð weit mehr als die unmittelbaren Wettbewerber, die nur eine marginale
Stellung im Markt haÈtten. Und schlieûlich wuÈ rde das neue Unternehmen zum unangefochtenen
MarktfuÈ hrer sowohl bei HuÈ ft- als auch bei Knieprothesen.

Um diese wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuraÈumen, verpflichtete sich J&J, den fuÈ r den Verkauf
und Vertrieb orthopaÈdischer Erzeugnisse in Irland zustaÈndigen GeschaÈftsbereich an einen konkur-
rierenden Anbieter von HuÈ ft- und Knieprothesen zu veraÈuûern. Die VeraÈuûerung umfaût die
LagerbestaÈnde, saÈmtliche VertraÈge in Irland, Know-how, technische und kommerzielle Informationen
und alle sonstigen VermoÈ genswerte, die der KaÈufer zur Vermarktung und zum Absatz der Erzeugnisse
in Irland benoÈ tigt.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

Der niederlaÈndische Konzern Akzo Nobel stellt in verschiedenen LaÈndern Farben und Lacke, Fasern,
Chemikalien und Produkte fuÈ r die Gesundheitspflege her. Das Zielunternehmen Courtaulds
produziert Farben und Lacke, Dichtungs- und Klebstoffe, chemische Produkte, Fasern und
Polymererzeugnisse.

Die TaÈtigkeiten von Akzo und Courtaulds ergaÈnzen sich weitgehend. Das Vorhaben warf jedoch
Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs bei Beschichtungen und Dichtungsmitteln fuÈ r die Luftfahrt
auf. Flugzeuglacke sind hochspezialisierte Erzeugnisse, die an Flugzeughersteller, Wartungsfirmen,
Luftfahrtunternehmen usw. verkauft werden. Dichtungsmittel werden u. a. in den Treibstofftanks von
Flugzeugen verwendet.

RaÈumlich erstrecken sich die beiden ProduktmaÈrkte laut Aussage der beteiligten Unternehmen
zumindest uÈ ber den gesamten EWR. Die Kommission legte sich nicht abschlieûend fest; sie
konstatierte lediglich, daû die MaÈrkte fuÈ r Flugzeugbeschichtungen und -dichtungsmittel mindestens
den EWR umfassen, daû es aber auch Anzeichen fuÈ r weltweite MaÈrkte gibt.

43 30.6. 1998.

BER. WETTB. 1998

204 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



Die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission richteten sich gegen die hohen Marktanteile
der beteiligten Unternehmen und die betraÈchtliche Marktanteilsaddition infolge des Zusammen-
schlusses. Im Bereich Flugzeuglackierungen sind Courtaulds und Akzo Nobel Ð uÈ ber das Gemein-
schaftsunternehmen ADAF mit der US-amerikanischen Firma Dexter Ð die beiden fuÈ hrenden
Anbieter in Europa. Gemeinsam wuÈ rden sie den EWR-weiten Markt zu mehr als drei Vierteln
abdecken. Bei den Dichtungsmitteln fuÈ r die Luftfahrt beherrscht Courtaulds zwei Drittel des Marktes
und ist damit die Nr. 1 in der Welt. Abgesehen davon liegen sind die Marktzutrittsschranken in den
fraglichen Bereichen sehr hoch. Weitere Bedenken betrafen die Mitwirkung von ADAF an einem
FuE-Projekt, in dessen Rahmen unter anderem Dichtungsmittel entwickelt werden sollen, die mit dem
aktuellen Produktangebot von Courtauld konkurrieren koÈ nnten.

Nach Verhandlungen mit der Kommission verpflichtete sich Akzo Nobel, das gesamte weltweite
GeschaÈft von Courtaulds in den Bereichen Beschichtungen und Dichtungsmittel fuÈ r die Luftfahrt an
einen unabhaÈngigen Dritten zu veraÈuûern, der die Zustimmung der Kommission findet. Alternativ
haÈtte Akzo Nobel auch seine Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen ADAF dem Partner-
unternehmen Dexter zum Kauf anbieten koÈ nnen. Doch unabhaÈngig davon, fuÈ r welche LoÈ sung der
Konzern sich entscheidet, muû sich die Kommission bei Erteilung ihrer Genehmigung vergewissern,
daû die Kunden auch kuÈ nftig vom Wettbewerb auf den betreffenden MaÈrkten profitieren.

Alcatel/Thomson CSF (SCS) 44

Alcatel fuÈ hrt eine Gruppe von Unternehmen an, die alle Arten von TelekommunikationsausruÈ stungen
herstellen. Thomson-CSF fertigt elektronische GeraÈte fuÈ r zivile und militaÈrische Zwecke. Die beiden
Unternehmen haben die GruÈ ndung des Gemeinschaftsunternehmens SCS zur Fertigung von Satelliten
angemeldet, in dem die franzoÈ sischen Unternehmen Alcatel, Thomson-CSF und AeÂrospatiale ihre
einschlaÈgigen TaÈtigkeiten zusammenlegen.

Die beteiligten Unternehmen halten weltweit signifikante Marktanteile bei der Produktion von
WanderfeldroÈ hren fuÈ r Satelliten. Der SatellitenroÈ hrenmarkt weist einen sehr hohen Konzentrations-
grad auf. Die Untersuchungen der Kommission haben ergeben, daû die KapazitaÈ ten infolge des
steigenden Bedarfs an Telekommunikationssatelliten relativ knapp bemessen sind und daû erhebliche
Marktzutrittsschranken bestehen.

Die Kommission hat festgestellt, daû die Thomson-Tochter ¹Thomson Tube Electronique¹ (TTE) der
bei weitem einfluûreichste Anbieter ist und auf dem weltweiten Satellitenmarkt bereits eine
beherrschende Stellung einnimmt. Wettbewerber aÈuûerten ihre Besorgnis daruÈ ber, daû TTE seine
Marktmacht u. U. dazu benutzt hat, um fuÈ r gleiche Leistungen unterschiedliche Preise zu verlangen
und den Wettbewerb auf dem nachgeordneten Produktmarkt Ð Satelliten Ð zu verfaÈ lschen.

Um diese Bedenken zu zerstreuen, sagten die beteiligten Unternehmen zu, in die allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen ihres Gemeinschaftsunternehmens eine Klausel aufzunehmen, der
zufolge bei Streitigkeiten zwischen TTE und Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf oder der
Lieferung von WanderfeldroÈ hren die EuropaÈ ische RaumfahrtbehoÈ rde als unabhaÈngige Schiedsinstanz
angerufen wird. Sie soll auf Verlangen des Kunden taÈtig werden und kann innerhalb eines Monats
einen Schiedsspruch faÈ llen. Nach franzoÈ sischen Zivilrecht sind Thomson und der KlaÈger an die
Entscheidung der Schiedsstelle gebunden, die mit einer Anordnung z. B. zur Lieferung der
gewuÈ nschten WanderfeldroÈ hren und zur Leistung von Schadenersatz einhergehen kann. Der
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Schiedsrichter ist auûerdem zur DurchfuÈ hrung von Nachforschungen oder Querschnittserhebungen
befugt, sofern er dies fuÈ r die ErfuÈ llung seiner Aufgabe fuÈ r erforderlich haÈ lt.

Thyssen/Krupp 45

Die deutschen Unternehmen Thyssen AG und Krupp sind beide hauptsaÈchlich in der Herstellung und
Verarbeitung von Stahl und anderen Materialien sowie in der Fertigung von Rolltreppen und
AufzuÈ gen taÈ tig. Die Untersuchungen der Kommission haben ergeben, daû der Zusammenschluû den
Wettbewerb lediglich auf einem Produktmarkt, naÈmlich Rolltreppen, ernsthaft bedrohen wuÈ rde. Als
raÈumlich relevanten Markt sah die Kommission die EuropaÈ ische Gemeinschaft an, da alle namhaften
Rolltreppenhersteller gemeinschaftsweit taÈ tig sind und die Wettbewerbsbedingungen nicht nennens-
wert voneinander abweichen.

Der Rolltreppenmarkt weist einen hohen Konzentrationsgrad auf. Neben Thyssen gibt es nur noch
drei weitere Anbieter von Bedeutung in Europa, naÈmlich die Unternehmen Kone, Otis und Schindler
mit nahezu gleich hohen Marktanteilen. Krupp ist zwar seit dem Verkauf seiner Rolltreppensparte an
Kone auf diesem Markt selbst nicht mehr aktiv, hatte aber noch Verbindungen zu diesem Hersteller,
die wettbewerbsrechtlich bedenklich sind: Es war mit 10 % am Kapital von Kone beteiligt, verfuÈ gte
uÈ ber ein Vorkaufsrecht fuÈ r weitere Kone-Aktien und hatte einen Sitz im Kone-Vorstand. Auûerdem
hatten sich die beiden Unternehmen untereinander auf ein Wettbewerbsverbot geeinigt. Wegen dieser
Verbindungen zwischen Krupp und Kone haÈtte die Fusion in der urspruÈ nglich angemeldeten Form
nach Auffassung der Kommission eine Zusammenlegung des RolltreppengeschaÈfts von Thyssen und
Kone zur Folge gehabt.

Im Laufe des Verfahrens sagte Krupp daher zu, auf sein Recht zur Entsendung eines Vertreters in den
Vorstand von Kone auf Dauer zu verzichten. Auûerdem verpflichtete sich das Unternehmen, mit Kone
in Verhandlungen zu treten, um das Wettbewerbsverbot aufzuheben und das Vorkaufsrecht fuÈ r weitere
Kone-Aktien aufzugeben. Damit wird es kuÈ nftig vier unabhaÈngige Anbieter auf dem fraglichen Markt
geben.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy (ªNeste) hat den Erwerb der alleinigen Kontrolle uÈ ber Imatran Voima Oy (¹IVO)
angemeldet. Der Neste-Konzern ist in den Bereichen ErdoÈ l, Energie (Erdgas) und Chemie taÈ tig. Die
GeschaÈftstaÈ tigkeit von IVO umfaût hauptsaÈchlich Kraft- und WaÈrmeerzeugung, Handel mit Energie
und Verteilung von ElektrizitaÈ t. Beide Unternehmen werden vom finnischen Staat kontrolliert.

Von dem Zusammenschluû betroffen sind der Erdgas- und der ElektrizitaÈtsmarkt. In UÈ berein-
stimmung mit den beteiligten Unternehmen stellte die Kommission fest, daû sich der geographische
Markt mit dem finnischen Gasleitungsnetz deckt.

Die Kommission hat vertikale Verflechtungen der beiden Unternehmen auf dem Gebiet der
Stromerzeugung ausgemacht, die Anlaû zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gaben. Der Neste-
Konzern ist uÈ ber seine Tochtergesellschaft Gasum Oy alleiniger Importeur, Lieferant und VerkaÈufer
von Erdgas fuÈ r die Stromerzeugung. Gasum verfuÈ gte auch schon vor dem Zusammenschluû uÈ ber ein
De-facto-Monopol beim Vertrieb von Erdgas in Finnland. IVO wiederum erzeugt, vertreibt (auf der
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Groûhandelsstufe) und verteilt ElektrizitaÈ t. Der Zusammenschluû in der urspruÈ nglich angemeldeten
Form haÈtte eine marktbeherrschende Stellung beim Handel mit Strom (Groûhandelsstufe) in Finnland
begruÈ ndet bzw. verstaÈrkt. Die neue Einheit waÈre aufgrund ihrer starken Marktstellung sowohl im
Strom- als auch im ErdgasgeschaÈft somit in der Lage gewesen, die Preise fuÈ r ElektrizitaÈ t und Gas in
Finnland zu kontrollieren oder zumindest erheblich zu beeinflussen.

Um diese Bedenken zu zerstreuen, erklaÈ rten sich die beteiligten Unternehmen bereit, ihre
Kontrollbeteiligung an Gasum auf eine Minderheitsbeteiligung ohne KontrollmoÈ glichkeit zu
reduzieren. Die Gasum-Anteile sollen an finnische und europaÈische Wettbewerber von Neste und
IVO verkauft werden, wobei dem Staat die MoÈ glichkeit zum Erwerb von maximal 24 % des Kapitals
eingeraÈumt wird. Durch diese Verpflichtungszusage wird erreicht, daû die Einheit Neste-IVO nicht die
alleinige Kontrolle uÈ ber Gasum ausuÈ bt, sondern nur noch uÈ ber eine Kapitalminderheit verfuÈ gt.

Allianz/AGF 47

Der deutsche Allianz-Konzern steht an der Spitze einer Gruppe von Versicherungsunternehmen und
gehoÈ rt zu den fuÈ hrenden Anbietern von Versicherungen fuÈ r die gewerbliche Wirtschaft in Europa. Das
Zielunternehmen Assurances GeÂneÂrales de France (AGF) ist ein franzoÈ sischer Versicherer, der im
EWR und weltweit in den Sparten Leben, Schaden und RuÈ ckversicherung taÈ tig ist.

Von dem Zusammenschluûvorhaben betroffen ist in erster Linie der Kreditversicherungsmarkt, und
zwar insbesondere die sog. Delkrederesparten (Inlands-, Ausfuhr- und Finanzkreditversicherungen).
Die Kommission hat die Auswirkungen des Vorhabens sowohl auf europaÈ ischer als auch auf nationaler
Ebene beurteilt.

Ihre Nachforschungen haben ergeben, daû der Zusammenschluû der beiden fuÈ hrenden Kreditver-
sicherer Europas ziemlich hohe Marktanteile in einem Nischenmarkt zur Folge haÈtte, der einen hohen
Spezialisierungsgrad aufweist und auf dem es nur wenige weltweit operierende Unternehmen gibt.
Europaweit wuÈ rde das neue Unternehmen bei Kreditversicherungen einen Marktanteil erlangen, der
mehr als doppelt so hoch ist wie der des unmittelbaren Konkurrenten und mehr dreimal so hoch wie
der des drittgroÈ ûten Anbieters. AÈ hnlich stellt sich die Situation in Italien dar, wo die beteiligten
Unternehmen bereits eine beherrschende Stellung einnehmen und bedeutend hoÈ here Marktanteile
halten als der naÈchstfolgende Konkurrent von Gewicht. Diese UmstaÈnde gaben jedoch angesichts der
Konkurrenz einiger weltweit taÈ tiger Versicherungsunternehmen und des Markteintritts neuer
Anbieter sowie der vernachlaÈssigbaren Marktanteilsaddition infolge des Zusammenschlusses in
Italien fuÈ r sich allein noch keinen Anlaû zu ernsthaften wettbewerbsrechtlichen Bedenken.
Problematisch fuÈ r den Fortbestand wirksamen Wettbewerbs waren vielmehr die zusaÈ tzlichen
Auswirkungen der bestehenden Verbindungen zwischen AGF und Coface, dem Hauptkonkurrenten
bei Delkredereversicherungen.

Die beteiligten Unternehmen haben sich deshalb verpflichtet, die strukturellen Verbindungen
zwischen AGF und Coface so zu aÈndern, daû diese kuÈ nftig Delkredereversicherungen in Konkurrenz
zueinander anbieten. Laut den Verpflichtungszusagen verkauft AGF nach Genehmigung des
Zusammenschlusses einen bestimmten Prozentsatz seiner Coface-Beteiligung an von der neuen
Einheit AGF/Allianz unabhaÈngige Investoren. Auûerdem werden alle personellen Verflechtungen
zwischen Gesellschaften, die sich im Eigentum eines der beteiligten Unternehmen befinden bzw. von
diesem kontrolliert werden, und Unternehmen der Coface-Gruppe geloÈ st.

47 8.5.1998.

BER. WETTB. 1998

FUSIONSKONTROLLE 207



Owens-Illinois/BTR Packagings 48

Owens-Illinois ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das in verschiedenen LaÈndern GlasbehaÈlter,
Maschinen und Kunststoffverpackungen herstellt und weltweit Glastechnologielizenzen erteilt. Das
Zielunternehmen BTR ist ein weltweites Maschinenbauunternehmen, dessen Tochtergesellschaft BTR
Packaging im Vereinigten KoÈ nigreich GlasbehaÈ lter produziert.

In Anlehnung an ihre Entscheidungen in den Fusionskontrollsachen Nr. IV/M.603 Ð Crown Cork &
Seal/Carnaud MetalBox und Nr. IV/M.081 Ð VIAG/Continental Can hat die Kommission im
vorliegenden Fall festgestellt, daû der sachlich relevante Markt aufgrund der mangelnden Substituier-
barkeit von Verpackungsmaterialien das GeschaÈft mit GlasbehaÈ ltern ist, wie sie zur Verpackung von
Nahrungsmitteln, GetraÈnken, Weinen und Spirituosen verwendet werden. RaÈumlich relevant sind nach
Ansicht der Kommission die nationalen MaÈrkte; dafuÈ r sprechen der fehlende grenzuÈ berschreitende
Wettbewerb, landesspezifische Lieferstrukturen und erhebliche Preisunterschiede zwischen den
LaÈndern.

Die Kommission hat festgestellt, daû das Zusammenschluûvorhaben in der urspruÈ nglich angemeldeten
Form eine beherrschende Stellung von Owens-Illinois auf dem GlasbehaÈ ltermarkt im Vereinigten
KoÈ nigreich und in Irland begruÈ ndet oder verstaÈrkt haÈtte. Ausschlaggebend fuÈ r diese Erkenntnis sind
die hohen Marktanteile der beiden beteiligten Unternehmen, die niedrigen Marktanteile ihrer
inlaÈndischen Wettbewerber und der wegen hoher Transportkosten fehlende Wettbewerbsdruck
auslaÈndischer Anbieter.

Um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission auszuraÈumen, hat Owens-Illinois sich
verpflichtet, das gesamte GlasbehaÈltergeschaÈft von BTR im Vereinigten KoÈ nigreich, d. h. vier
ProduktionsstaÈ tten der BTR-Tochter Rockware Group Limited, und die 50 %-Beteiligung von
Rockware an dem von ihm und Rockware gemeinsam kontrollierten Gemeinschaftsunternehmen fuÈ r
Glasrecycling, der British Glass Recycling Company, zu veraÈuûern. Durch diese Verpflichtungszusagen
wird die UÈ berschneidung der TaÈtigkeiten von Owens-Illinois und BTR Packaging auf dem britischen
GlasbehaÈ ltermarkt vollstaÈndig ausgeschlossen.

RAG/Saarbergwerke 49

Nach eingehender PruÈ fung des Vorhabens gemaÈû den Bestimmungen des Artikels 66 EGKS-Vertrag
uÈ ber die Untersuchung von ZusammenschluÈ ssen in der Kohle- und Stahlindustrie hat die Kommission
die UÈ bernahme der Saarbergwerke AG und der Preussag Anthrazit GmbH durch die RAG
Aktiengesellschaft mit Bedingungen und Auflagen genehmigt. Bei den Unternehmen handelt es sich
um die drei letzten Kohleproduzenten Deutschlands; RAG und Saarbergwerke sind auûerdem im
Kohleimport taÈ tig. DaruÈ ber hinaus sind die beteiligten Unternehmen in Bereichen aktiv, die nicht
unter den EGKS-Vertrag fallen. In bezug auf diese MaÈrkte hat das Zusammenschluûvorhaben bereits
die Zustimmung des Bundeskartellamts erhalten.

Das Vorhaben gibt nach Ansicht der Kommission Anlaû zu Bedenken, und zwar insbesondere im
Hinblick auf den Wettbewerb im deutschen Kohleimportmarkt. Nach GespraÈchen mit der Kommission
ist die RAG aber eine Reihe von Verpflichtungen eingegangen, um diese Bedenken auszuraÈumen. Das
Unternehmen sagte u. a. zu, das komplette KohleimportgeschaÈft der Saarbergwerke an einen
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unabhaÈngigen Dritten zu veraÈuûern und die fuÈ r den Absatz von Inlandskohle bzw. von Importkohle
zustaÈndigen Unternehmensbereiche vollstaÈndig voneinander zu trennen.

Die Verpflichtungszusagen sollen sicherstellen, daû die RAG ihre Marktstellung bei der Einfuhr von
Kohle aus DrittlaÈndern nicht ausbaut. Die vollstaÈndige Trennung der Vermarktung von deutscher und
von importierter Kohle duÈ rfte eine VerfaÈ lschung des Wettbewerbs zwischen der RAG und ihren
Konkurrenten beim Absatz von Importkohle in Deutschland verhindern und macht den deutschen
Markt transparenter. Die VeraÈuûerung der ImportaktivitaÈ ten der Saarbergwerke, einschlieûlich
bestimmter Umlade-, Lager- und Transporteinrichtungen, traÈgt zur StaÈrkung der Marktposition des
KaÈufers bei der Einfuhr von Steinkohle bei.

B Ð Zusammenfassung von Entscheidungen nach Artikel 8 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

1. Genehmigung von Zusammenschluûvorhaben nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates und nach Eingang von Verpflichtungszusagen der
beteiligten Unternehmen

Skanska/Scancem 50

Skanska betaÈ tigt sich in den Bereichen Hochbau, Herstellung und Vertrieb von Baustoffen und
GrundstuÈ cksverwaltung. Die GeschaÈftstaÈ tigkeit des Zielunternehmens Scancem erstreckt sich auf die
Herstellung und den Vertrieb von Baustoffen, in erster Linie Zement und anderer Materialien auf
mineralischer Basis.

Als sachlich relevant sah die Kommission folgende ProduktmaÈrkte an: Zement, Zuschlagstoffe, Liefer-
und Trockenbeton, Betonfertigteile und BauausfuÈ hrung. Die Kommission beurteilte das Zusammen-
schluûvorhaben nach dem Fertigbeton- und ZuschlagstoffgeschaÈft der beteiligten Unternehmen in
einzelnen LaÈndern (nationale MaÈrkte). Sie befaûte sich aber auch mit den Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb in regionalen und lokalen MaÈrkten.

Sie hat festgestellt, daû der angemeldete Zusammenschluû die beherrschende Stellung der beiden
Unternehmen im schwedischen und moÈ glicherweise auch im finnischen und norwegischen Zement-
markt verstaÈrken wuÈ rde. DaruÈ ber hinaus wuÈ rde eine beherrschende Stellung auf den schwedischen
MaÈrkten fuÈ r Lieferbeton, Trockenbeton und Betonfertigteile begruÈ ndet. Gemeinsam wuÈ rden die
Unternehmen mehr als vier FuÈ nftel des Zementmarkts und zwei bis drei FuÈ nftel der uÈ brigen fraglichen
MaÈrkte abdecken. Die Wettbewerbsprobleme auf allen diesen MaÈrkten waÈren zum einen auf die
enorme Marktmacht der fusionierten Einheit in Form von Marktanteilen zuruÈ ckzufuÈ hren, die im
Vergleich zu denen der kleineren und schwaÈcheren Konkurrenz sehr hoch sind. Zum anderen wuÈ rden
die Folgen fuÈ r den Wettbewerb erheblich durch vertikale Strukturen verstaÈ rkt, die aus der
Zusammenlegung der TaÈtigkeiten von Skanska und Scancem in den Bereichen Rohstoffe (Zement
und Zuschlagstoffe), Baustoffe (Beton und Betonerzeugnisse) und Baugewerbe erwachsen. Das
umfassende Spektrum an AktivitaÈten der neuen Einheit haÈtte ferner auf allen GeschaÈftsebenen
betraÈchtliche Marktzutrittsschranken zur Folge.
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Um die Bedenken der Kommission in bezug auf die Marktstellung von Scancem zu zerstreuen, hat
Skanska zugesagt, auf die VeraÈuûerung des ZementgeschaÈfts von Scancem in Finnland hinzuwirken
und seine Beteiligung an Scancem vollstaÈndig abzustoûen. Diese Maûnahmen tragen zur OÈ ffnung des
Marktes bei, erschlieût sich doch dadurch eine zusaÈtzliche unabhaÈngige Quelle fuÈ r den Bezug
hochwertigen Zements. Auûerdem werden durch die zugesagte VeraÈuûerung der Scancem-Beteiligung
die wettbewerbsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf die vertikale Verflechtung zwischen den beiden
Unternehmen ausgeraÈumt.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche (¹Rocheª) ist ein schweizerisches Unternehmen, das hauptsaÈchlich in der
Herstellung und im Vertrieb von Arzneimitteln, Diagnostika sowie Geschmacks- und Duftstoffen taÈ tig
ist. Boehringer Mannheim (¹BMª) produziert und vertreibt Diagnostika, Arzneimittel und bio-
chemische Erzeugnisse. Seine Schwestergesellschaft DePuy fertigt und vertreibt orthopaÈdische
Erzeugnisse und GeraÈte.

Probleme fuÈ r den Wettbewerb ergaben sich auf dem Markt der In-vitro-Diagnostika (IVD±Tests zum
Nachweis und zur Messung von Substanzen in Gewebe-, Blut- oder Urinproben von Patienten) und
auf dem Markt der DNA-Sonden. Laut Anmeldung handelt es sich bei In-vitro-Digagnostika um einen
weltweiten Markt bzw. zumindest um einen EWR-weiten Markt. Die Kommission ist jedoch in
Anbetracht der LaÈndervertretungen der Anbieter, der mangelnden Substituierbarkeit der fraglichen
Erzeugnisse fuÈ r die Abnehmer und der nationalen Vertriebssysteme zu der Auffassung gelangt, daû die
beiden ProduktmaÈrkte sich im groûen und ganzen auch weiterhin auf einzelne Staaten beschraÈnken.

Sie stellte fest, daû der Zusammenschluû in der urspruÈ nglich angemeldeten Form in einer Reihe von
LaÈ ndern eine marktbeherrschende Stellung in den Bereichen klassische klinische Chemie,
Immunchemietests und DNA-Sonden begruÈ nden oder verstaÈrken wuÈ rde.

In der klassischen klinischen Chemie und der Immunchemie haÈtte die Zusammenlegung des Bestands
an LaborgeraÈten der Marken Roche und BM in einigen LaÈndern die beherrschende Marktstellung von
BM verstaÈrkt und in anderen LaÈndern der BegruÈ ndung einer beherrschenden Stellung Vorschub
geleistet. Roche und BM haÈtten nach der Fusion insofern einen enormen Vorteil, als sie uÈ ber den
groÈ ûten GeraÈtebestand verfuÈ gt haÈtten.

Auûerdem wuÈ rde Roche als Wettbewerber und als einer der groÈ ûten Herausforderer von BM vom
Markt verschwinden. Die Konkurrenz in den einzelnen LaÈndern waÈre jedoch weder von den
Marktanteilen noch von ihrem GeraÈtebestand her in der Lage, der fusionierten Einheit ihre
FuÈ hrungsrolle wirksam streitig zu machen. Auch die Nachfragemacht der Abnehmer scheidet als
Gegengewicht aus, weil nicht einmal die Mengen, die der groÈ ûte Einzelkunde von den beteiligten
Unternehmen bezieht, ins Gewicht fallen. Auf dem DNA-Sonden-Mark verfuÈ gt Roche uÈ ber eine sehr
starke Marktstellung, die es hauptsaÈchlich seinen umfangreichen Patenten fuÈ r die wichtigste der DNA-
Sonden-Techniken, die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), verdankt. Den Inhabern von Roche-
Forschungslizenzen ist es durchweg untersagt, Produkte oder GeraÈte auf den Markt zu bringen, bei
denen die PCR-Technik zum Einsatz gelangt.

Um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission zu zerstreuen, hat sich Roche verpflichtet,
das GeschaÈft mit seinem wichtigsten GeraÈt (¹Cobas Mira) in den betreffenden LaÈndern vollstaÈndig an
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einen existenzfaÈhigen Wettbewerber im Bereich der klinischen Chemie zu verkaufen. Des weiteren
sagte das Unternehmen zu, allen interessierten Marktteilnehmern Zugang zu seiner PCR-Technik fuÈ r
saÈmtliche IVD-Anwendungen unter gleichen Bedingungen zu gewaÈhren (MeistbeguÈ nstigungsklausel).
Auf diese Weise verringert sich die Addition von GeraÈten und Marktanteilen in der klinischen Chemie
betraÈchtlich und wird das Unternehmen, das die zu veraÈuûernden GeschaÈftsteile uÈ bernimmt, in die
Lage versetzt, unmittelbar als vollwertiger Anbieter zu konkurrieren. Auûerdem wird durch die
Verpflichtungen der Eintritt mehrerer bedeutender IVD-Anbieter in den Markt der DNA-Sonden
sichergestellt.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

Agfa und DuPont stellen beide weltweit Filme fuÈ r graphische Zwecke und Offsetdruckplatten her.

Bei der Definition der ProduktmaÈrkte unterschied die Kommission zwischen diesen beiden
GeschaÈftsbereichen. Im Bereich der Offsetdruckplatten identifizierte sie vier getrennte Produkt-
maÈrkte: Positiv- und Negativdruckplatten, Platten fuÈ r den Direktdruck (CTP-Technik) und elektro-
statische Platten. Der raÈumlich relevante Markt erstreckt sich, wie die Kommission konstatierte, uÈ ber
den gesamten EWR, weil die HandelsstroÈ me sehr umfangreich sind und weil es keine rechtlichen
Handelshemmnisse gibt.

Die Kommission hat festgestellt, daû der geplante Zusammenschluû in der urspruÈ nglich angemeldeten
Form eine beherrschende Stellung der beteiligten Unternehmen auf dem Markt fuÈ r Negativoffset-
druckplatten begruÈ nden wuÈ rde. Abnehmer dieser Erzeugnisse sind sowohl das Druckerei- und
Verlagsgewerbe, wie beispielsweise Zeitungsdruckereien oder Druckereien fuÈ r Verpackungsmaterial,
als auch Groû- und EinzelhaÈndler. Die marktbeherrschende Stellung wuÈ rde nicht nur infolge der
hohen Marktanteile im EWR begruÈ ndet, sondern auch wegen einer Reihe anderer Faktoren.

So schlieûen die meisten Hersteller von Negativdruckplatten mit ihren Abnehmern in der Regel sog.
PaketgeschaÈfte, d. h. VertraÈge, in deren Rahmen sie dem Kunden unentgeltlich GeraÈte zur VerfuÈ gung
stellen und dieser sich im Gegenzug verpflichtet, auch die Verbrauchsmaterialien fuÈ r eine bestimmte
Zeit von dem betreffenden Hersteller zu beziehen. Das Unternehmen Agfa hat jedoch GeraÈteher-
steller vertraglich dazu verpflichtet, bestimmte GeraÈte ausschlieûlich an Agfa zu liefern. Durch solche
VertraÈge mit Ausschlieûlichkeitsbindung wurden die meisten Wettbewerber in ihrer FaÈhigkeit, dem
Kunden die genannten PaketgeschaÈfte anzubieten, stark eingeschraÈnkt, weil sie die GeraÈte zumeist
nicht selbst herstellen. Folglich haÈtte die fusionierte Einheit einen viel leichteren Zugang zu Kunden
als seine wichtigsten Konkurrenten.

Auûerdem haben Agfa und DuPont Exklusivvereinbarungen mit mehreren namhaften HaÈndlern
geschlossen, damit diese ausschlieûlich Erzeugnisse der Marken Agfa bzw. DuPont vertreiben.

Um die wettbewerblichen Bedenken der Kommission zu zerstreuen, hat sich Agfa verpflichtet, seine
Exklusivvereinbarungen mit HaÈndlern und Lieferanten zu kuÈ ndigen. Agfa-Gevaert entbindet danach
alle OEM-Hersteller von Prozessoren fuÈ r Negativplatten von ihrer vertraglichen Verpflichtung, die
fraglichen GeraÈte nicht an beliebige Dritte zu verkaufen. Was das NegativplattengeschaÈft angeht, so
entlaÈût Agfa-Gevaert alle DuPont-VertragshaÈndler aus ihrer Ausschlieûlichkeitsbindung und gestattet
ihnen, auch die Erzeugnisse konkurrierender Hersteller zu verkaufen; dies verstaÈrkt den Wettbewerb
zwischen den Marken.
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Worldcom/MCI II 53

WorldCom und MCI sind beides boÈ rsennotierte Telekommunikationsunternehmen, die die uÈ bliche
Palette von Telekommunikationsdiensten anbieten. Sie erbringen aber auch Dienstleistungen im
Zusammenhang mit dem Internet.

Den Zugang zum Internet erhaÈlt der Endbenutzer unabhaÈngig von der Konfiguration seines Systems
uÈ ber ein entgeltliches Abonnement bei einem einschlaÈgigen Unternehmen, das Zugangsdienste auf
kommerzieller Basis anbietet.

Die Anbieter von Internetdiensten lassen sich nach den Erkenntnissen der Kommission in
unterschiedliche Kategorien einteilen: Sie reichen von Kleinunternehmen, die nicht viel mehr als
einen Einwahldienst anbieten, uÈ ber Firmen, die lokale Netze betreiben, bis hin zu den groûen
Betreibern der internationalen Fernnetze, die die uÈ bergreifende Struktur des Internets bilden. Nur die
Internetdiensteanbieter der obersten Kategorie sind in der Lage, einen umfassenden Zugang zum
gesamten Internet aus eigener Kraft bereitzustellen. ErhoÈ hen sie ihre GebuÈ hren fuÈ r die Bereitstellung
des umfassenden Internet-Zugangs, steigen dementsprechend die Gestehungskosten der Wieder-
verkaÈufer, die ihrerseits die PreiserhoÈ hung an ihre Kunden weitergeben. Anbieter der mittleren
Kategorie, die untereinander Gegenzugvereinbarungen (¹peeringª) geschlossen haben, werden von
der Preispolitik der Anbieter der Spitzengruppe nicht in jedem Falle tangiert. Doch wenn sie einen
umfassenden Zugang anbieten wollen, kommen sie nicht umhin, TransitkapazitaÈ ten 54 von einem
Unternehmen der obersten Kategorie zu erwerben. Damit koÈ nnen weder die reinen WiederverkaÈufer
noch die mittels Gegenzugverbindungen vernetzten Anbieter der Mittelstufe Wettbewerbsdruck auf
die Preispolitik der Spitzennetzbetreiber ausuÈ ben. Der fuÈ r die Beurteilung des Zusammenschluûvor-
habens sachlich relevante Markt besteht somit in der Bereitstellung des umfassenden Zugangs zum
weltweiten Internet.

Die beteiligten Unternehmen gehoÈ ren zu einer kleinen Gruppe von Internetdiensteanbietern, die den
Zugang zum gesamten Internet allein aufgrund ihrer eigenen Gegenzugvereinbarungen und ohne auf
die Transitdienste anderer Anbieter angewiesen zu sein bereitstellen koÈ nnen. WorldCom ist derzeit
MarktfuÈ hrer; MCI einer seiner groÈ ûten Konkurrenten. Das aus der Fusion hervorgehende
Unternehmen haÈtte einen Anteil von etwa 50 % am relevanten Markt. Es koÈ nnte den Marktzutritt
von Wettbewerbern dadurch erschweren, daû es Anfragen nach neuen Gegenzugvereinbarungen
ablehnt, bestehende Vereinbarungen kuÈ ndigt bzw. mit der KuÈ ndigung droht und/oder solche
Vereinbarungen durch entgeltliche ZusammenschaltungsvertraÈge ersetzt. Auûerdem waÈre das Netz,
das infolge der Zusammenlegung der Internet-Backbones von WorldCom und MCI entstehen wuÈ rde,
sowohl absolut als auch relativ gesehen so groû, daû das neue Unternehmen in erheblichem Maûe
unabhaÈngig von seinen Konkurrenten und Kunden agieren koÈ nnte. Die Kommission hat daher
festgestellt, daû der Zusammenschluû in der urspruÈ nglich angemeldeten Form eine marktbeherr-
schende Stellung der beteiligten Unternehmen begruÈ ndet oder verstaÈrkt haÈtte.

Um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission auszuraÈumen, schlugen die Unternehmen
Abhilfemaûnahmen vor. Sie sagten u. a. zu, ein Paket von VermoÈ genswerten Ð einschlieûlich aller
Internet-GeschaÈftsinteressen von MCI Ð zu veraÈuûern, das es dem KaÈufer gestattet, die Rolle von
MCI in diesem Markt zu uÈ bernehmen.

53 8.7.1998.
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2. Genehmigung von Zusammenschluûvorhaben ohne Verpflichtungszusagen der
beteiligten Unternehmen

Price Waterhouse/Coopers&Lybrand 55

Price Waterhouse und Coopers & Lybrand gehoÈ ren zu den sogenannten ¹Groûen Sechs unter den
weltweit taÈ tigen WirtschaftspruÈ fungsgesellschaften (die anderen vier sind Arthur Andersen, Deloitte
Touche Tohmatsui International, KPMG und Ernst & Young). Beide Konzerne sind in den Bereichen
WirtschaftspruÈ fung und BuchfuÈ hrung, Steuerberatung und Unternehmensberatung taÈ tig.

Die Kommission hat sich bei der eingehenden PruÈ fung des Vorhabens vor allem auf die
AbschluûpruÈ fungs- und BuchfuÈ hrungsdienste fuÈ r Groûunternehmen befaût, die bei diesen Diensten
auf die genannten Anbieter angewiesen sind. Denn nur die ¹Groûen Sechsª verfuÈ gen uÈ ber die Mittel,
das Know-how, die geographische Verbreitung und den guten Ruf auf den FinanzmaÈrkten, die den
AnspruÈ chen dieser Unternehmen genuÈ gen. RaÈumlich relevant sind nach Ansicht der Kommission die
jeweiligen nationalen MaÈrkte, und zwar wegen der unterschiedlichen gesetzlichen AbschluûpruÈ fungs-
vorschriften und fachlichen Anforderungen sowie der noÈ tigen PraÈsenz der Dienstleister vor Ort.

Die Kommission hat eine ganze Reihe von Faktoren ausgemacht, die die BegruÈ ndung einer kollektiv
beherrschenden Stellung in dem relevanten Markt beguÈ nstigen. Dazu gehoÈ ren eine geringe Nachfrage,
homogene Produkte und die Tatsache, daû die Anbieter uÈ ber Standesorganisationen mit Selbst-
regulierungsbefugnissen miteinander in Verbindung stehen. Trotz dieser Marktmerkmale fand die
Kommission keinen eindeutigen Hinweis auf die BegruÈ ndung bzw. VerstaÈrkung einer markt-
beherrschenden Stellung, da sich die fuÈ nf verbleibenden Anbieter auch kuÈ nftig an Ausschreibungen
beteiligen werden und eine kollektiv Marktbeherrschung der FuÈ nf auf Dauer unwahrscheinlich ist.

TKS/ITW Signode/Titan 56

Die Kommission hat das Gemeinschaftsunternehmen von TKS (seinerseits ein Gemeinschaftsunter-
nehmen von Thyssen Stahl und Krupp-Hoesch Stahl) und der zum US-amerikanischen Konzern ITW
Signode gehoÈ renden Signode System GmbH (¹Signodeª) eingehend untersucht. TKS fertigt und
vertreibt QualitaÈ tsstahl-Flachprodukte. Titan, eine Tochtergesellschaft von Krupp-Hoesch, ist in der
Herstellung von Stahlbandumreifungen, Ballenband und VerschluûhuÈ lsen taÈ tig. Signode produziert
hauptsaÈchlich UmreifungsbaÈnder aus Stahl und Kunststoff.

Die Kommission hat festgestellt, daû sich der raÈumlich relevante Markt fuÈ r UmreifungsbaÈnder aus
Stahl und Kunststoff auf den EWR und die Schweiz (¹Westeuropa) beschraÈnkt, weil sich die
Wettbewerbsbedingungen hier von denen in angrenzenden Gebieten unterscheiden und weil die
Einfuhr von Erzeugnissen wegen der Transportkosten und ZoÈ lle fuÈ r im EWR ansaÈssige Hersteller
erheblich unguÈ nstiger ist.

Die Untersuchungen der Kommission haben ergeben, daû die beteiligten Unternehmen im
kombinierten westeuropaÈ ischen Markt fuÈ r UmreifungsbaÈnder aus Stahl und Kunststoff auf einen
gemeinsamen Marktanteil zwischen 35 und 40 % kaÈmen. Die Kommission hat jedoch festgestellt, daû
der Zusammenschluû keine marktbeherrschende Stellung begruÈ nden oder verstaÈrken wuÈ rde, und zwar
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u. a. aus folgenden GruÈ nden: Der Markt fuÈ r UmreifungsbaÈnder insgesamt befindet sich in einer
Wachstumsphase; im rasch wachsenden Segment der KunststoffbaÈnder sind die beteiligten Unter-
nehmen relativ schwach vertreten; das Stahlbandsegment hingegen, wo sie eine bessere Position
haben, schrumpft langfristig. Auûerdem stehen ihnen viele Wettbewerber gegenuÈ ber und sind die
Marktzutrittsschranken bei Kunststoffband niedrig.

Ausgehend von diesen ErwaÈgungen hat die Kommission beschlossen, gegen das angemeldete
Gemeinschaftsunternehmen keine EinwaÈnde zu erheben und es fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt und
dem EWR-Abkommen vereinbar zu erklaÈren.

Enso/Stora 57

HauptaktivitaÈ ten des internationalen Industriekonzerns Enso sind die Holzbeschaffung und der
Papierhandel. Stora stellt Zellstoff, Papier und Pappe her.

Die Kommission hat sich bei der Beurteilung des Vorhabens vor allem mit drei ProduktmaÈrkten
befaût: Zeitungsdruckpapier, Zeitschriftenpapier und Karton, wie er fuÈ r die Verpackung von
FluÈ ssigkeiten benoÈ tigt wird (Verbraucherverpackungen). Laut Aussage der beteiligten Unternehmen
handelt es sich dabei ausnahmslos um weltweite MaÈrkte. Die Kommission raÈumte zwar ein, daû
gewisse UmstaÈnde wie die allmaÈhliche Aufhebung von ZoÈ llen u. U. auf einen die Grenzen des EWR
sprengenden geographischen Markt hindeuten, sah darin aber keinen eindeutigen Beweis.

Bei Zeitungs- und Zeitschriftenpapier liefe der Zusammenschluû auf eine Konzentration des
Angebots hinaus, wo nur noch fuÈ nf groûe Hersteller uÈ brigblieben. Die Kommission hat jedoch
festgestellt, daû beide MaÈrkte der Transparenz in bezug auf SchluÈ sselgroÈ ûen wie Lieferungen und
Preise entbehren. Auch scheint ein gewisses Gegengewicht in Form der Nachfragemacht der
wichtigsten Abnehmer vorhanden zu sein. Die Verkleinerung des Oligopols von sechs auf fuÈ nf
Anbieter ist nach Ansicht der Kommission daher nicht geeignet, eine kollektive marktbeherrschende
Stellung zu begruÈ nden oder zu verstaÈrken.

Bei Verbraucherverpackungskarton wuÈ rde die neue Einheit die MarktfuÈ hrerschaft im EWR
uÈ bernehmen. Sie haÈtte hier einen sehr hohen Marktanteil und muÈ ûte sich nur begrenzt auf
potentiellen Wettbewerb einstellen. Da die Nachfrageseite aber genauso konzentriert ist wie die
Angebotsseite und die Hauptabnehmer, insbesondere Tetra Pak, ihre Nachfragemacht einsetzen
koÈ nnen, wuÈ rde der Zusammenschluû auch auf diesem Markt keine beherrschende Stellung begruÈ nden
oder verstaÈrken.

Die Kommission hat den Zusammenschluû gemaÈû Artikel 8 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung
ohne Bedingungen und Auflagen fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt erklaÈrt. In der Erwiderung auf die
Mitteilung der Beschwerdepunkte haben sich die beteiligten Unternehmen allerdings verpflichtet,
einen Schutzmechanismus fuÈ r kleinere Kunden einzufuÈ hren, dem zufolge die prozentuale Anhebung
oder Senkung der Preise fuÈ r den groÈ ûten Kunden nicht niedriger bzw. hoÈ her ausfallen soll als die
entsprechende Anpassung der Preise fuÈ r Kleinabnehmer. Auûerdem sagten sie zu, sich nach KraÈften
um die EroÈ ffnung eines Kontingents fuÈ r die zollfreie Einfuhr von Karton fuÈ r FluÈ ssigkeitsverpackungen
zu bemuÈ hen, wenn ein oder mehrere Weiterverarbeiter oder Hersteller in der Gemeinschaft darum
ersuchen. Drittens hat Enso in bezug auf diese TaÈtigkeiten zugesichert, seine einschlaÈgige Beteiligung
an Elopak vollstaÈndig abzustoûen, um etwaigen BefuÈ rchtungen entgegenzutreten, eine solche
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Verbindung koÈ nne die Nachfragemacht von Elopak schmaÈ lern. Die Kommission hat diese
Verpflichtungen zur Kenntnis genommen.

3. ErklaÈrung der Unvereinbarkeit von Zusammenschluûvorhaben mit dem Gemeinsamen
Markt nach Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

An dem Zusammenschluûvorhaben beteiligt waren CLT-UFA, ein Gemeinschaftsunternehmen der
Bertelsmann AG und von Audiofina SA, und Kirch, der fuÈ hrende Anbieter von Kinofilmen und
Fernsehunterhaltungssendungen in Deutschland. Sie wollten die gemeinsame Kontrolle uÈ ber den
deutschen Pay-TV-Veranstalter Premiere und das deutsche Unternehmen BetaDigital erlangen. In
einem weiteren Schritt haÈtten CLT-UFA, Kirch und Deutsche Telekom das deutsche Unternehmen
BetaResearch uÈ bernommen. Die getrennt angemeldeten Vorhaben wurden von der Kommission in
einem Verfahren behandelt, weil sie zusammen die Rahmenbedingungen fuÈ r das digitale Abon-
nementfernsehen in Deutschland festgelegt haÈtten.

Nach einer ersten PruÈ fung der Vorhaben stellte die Kommission fest, daû die ZusammenschluÈ sse beim
Pay TV, bei den zur Ausstrahlung von Pay TV erforderlichen technischen Diensten und im
KabelnetzgeschaÈft eine marktbeherrschende Stellung begruÈ ndet oder verstaÈrkt haÈtten.

Premiere und DF1 sind zur Zeit die einzigen Anbieter von Pay TV in Deutschland. Durch die Fusion
haÈ tte Premiere eine beherrschende Marktstellung beim Abonnementfernsehen im gesamten
deutschsprachigen Raum erlangt. Die technischen Dienste haÈtte BetaDigital im Bereich des
Satelliten-Pay-TV auf Dauer beherrscht. Das KabelnetzgeschaÈft wird auch weiterhin von dem
Unternehmen Deutsche Telekom beherrscht, das den uÈ berwiegenden Teil der Netze auf der Ebene 3
kontrolliert. Die Ausstrahlung von Kabelfernsehen erfolgt auf den Netzebenen 3 und 4. UÈ ber die
Netzebene 3 bedient die Deutsche Telekom 16,5 Millionen der insgesamt 18,5 Millionen Kabelfernseh-
Haushalte.

Erst in einer sehr spaÈten Phase des Verfahrens reichten die beteiligten Unternehmen eine Reihe von
Verpflichtungszusagen in bezug auf Pay-TV-Programme, Decodertechnik und eine etwaige Vermark-
tung von Premiere ¹bouquetsª durch die Kabelnetzbetreiber ein. Letztere Verpflichtung machten sie
aber von weitreichenden wettbewerbsbeschraÈnkenden Bedingungen abhaÈ ngig, so daû keine
realistische Chance zur Schaffung einer alternativen Programm- und Marketingplattform im
Kabelnetz bestanden haÈtte. Die Verpflichtungen reichten fuÈ r eine Genehmigung der beiden
Zusammenschluûvorhaben nicht aus.

Die Kommission hat deshalb nach Abschluû des eingehenden PruÈ fverfahrens beschlossen, beide
Zusammenschluûvorhaben zu untersagen.

58 27.5.1998.
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C Ð Entscheidungen nach Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
4064/89 des Rates uÈ ber Gemeinschaftsunternehmen

Telia/Telenor/Schibsted 59

Telia und Telenor, eine schwedische und eine norwegische Telekommunikationsgesellschaft, haben
zusammen mit Schibsted, einer norwegischen Verlags- und Rundfunkanstalt, ein Gemeinschaftsunter-
nehmen gegruÈ ndet, das sog. Gateway-Dienste, die Internet-Nutzern den Zugang zu den im Netz
praÈsentierten Inhalten erleichtern, und das Anlegen von Webseiten anbietet. Die uÈ ber Gateway-
Dienste oder von Dritten vermittelten PraÈsentationen koÈ nnen fuÈ r den Nutzer sowohl unentgeltlich als
auch entgeltlich sein.

Bei der Beurteilung des Vorhabens nach Artikel 2 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung waren
zwei ProduktmaÈrkte zu untersuchen: die Erstellung von Webseiten, in der sowohl das Gemeinschafts-
unternehmen als auch zwei der GruÈ ndergesellschaften taÈ tig sind, und die Bereitstellung des
Netzzugangs, der sowohl von Telia als auch von Telenor (uÈ ber eine Beteiligung am schwedischen
Telekommunikationsunternehmen Telenordia) angeboten wird.

In bezug auf das Erstellen von Webseiten stellte die Kommission fest, daû wirksamer Wettbewerb
selbst bei einer Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens der GruÈ ndergesellschaften nicht spuÈ rbar
eingeschraÈnkt wuÈ rde, weil der gemeinsame Marktanteil der GruÈ nder und des Gemeinschaftsunter-
nehmens sehr niedrig ist.

Der schwedische Netzzugangsmarkt ist nach den Erkenntnissen der Kommission durch starkes
Wachstum, niedrige Zutrittsschranken und geringe Vermittlungskosten gekennzeichnet. Die Unter-
suchung der Kommission hat ergeben, daû auch ein verhaÈ ltnismaÈûig hoher gemeinsamer Marktanteil
von Telia und Telenordia in dem rasch expandierenden Markt kaum ins Gewicht faÈ llt und daû die
bestehende Marktstruktur keine Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens nahelegt. Es ist nach
Ansicht der Kommission daher unwahrscheinlich, daû die GruÈ ndergesellschaften ihr Verhalten in
diesem Markt aufeinander abstimmen.

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation (¹BAICª), ein Unternehmen der BankAmerica Corporation,
und Capital Communications CDPQ Inc. (¹CDPQ), eine Tochtergesellschaft der Caisse de depoÃ t et
placement du QueÂbec, wollen mit Canal+ die gemeinsame Kontrolle uÈ ber den franzoÈ sischen
Kabelnetzbetreiber Numericable Holding (¹NCH) ausuÈ ben, und zwar uÈ ber die eigens zu diesem
Zweck gegruÈ ndete Gesellschaft Exante.

Das Vorhaben hat keine negativen Folgen fuÈ r den Wettbewerb auf dem franzoÈ sischen Markt, da hier
weder BAIC noch CDPQ bislang vertreten sind. Dagegen hat die Untersuchung der Kommission
ergeben, daû auf dem spanischen Pay-TV-Markt eine Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens der
GruÈ nderunternehmen wegen deren GeschaÈftsinteressen in diesem Land droht.

59 27.5.1998.
60 3.12.1998.

BER. WETTB. 1998

216 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



In Spanien uÈ bt Canal+ zusammen mit Prisa die gemeinsame Kontrolle uÈ ber das Unternehmen
Sogecable aus, das beim Abonnementfernsehen uÈ ber eine sehr starke Marktstellung verfuÈ gt und ein
bedeutender Inhaber von Senderechten Ð konkret der Exklusivrechte fuÈ r die Filme der meisten
groûen Hollywood-Studios und der wichtigsten Rechte fuÈ r die Pay-Per-View-UÈ bertragung von
Fuûballspielen Ð ist. BAIC und CDPQ sind ebenfalls auf dem spanischen Pay-TV-Markt praÈsent, und
zwar mit dem Gemeinschaftsunternehmen Cableuropa, das eine Lizenz fuÈ r die Ausstrahlung von
Kabel-Pay-TV und eine Lizenz fuÈ r die Erbringung von Telekommunikationsdiensten in 14 Regionen
Spaniens hat.

Die Kommission schloû die MoÈ glichkeit einer Koordinierung des Verhaltens von Sogecable und
Cableuropa auf horizontaler Ebene aus, weil das letztgenannte Unternehmen noch ein Neuling im
spanischen Pay-TV-Markt ist, der erst einmal moÈ glichst viele Kunden gewinnen muû und dem folglich
sehr stark am Preiswettbewerb gelegen ist. DaruÈ ber hinaus bietet Cableuropa ein anderes Produkt an
als Sogecable, naÈmlich ein ungebuÈ ndeltes Paket von Leistungen (Internet, Telefon und Pay TV).
Schwerwiegende wettbewerbsrechtliche Bedenken hatte die Kommission aber gegen eine vertikale
Verflechtung zwischen Cableuropa und Sogecable in bezug auf die Vergabe von Senderechten und
eine etwaige Vorzugsbehandlung von Cableuropa.

Um diese Bedenken auszuraÈumen, haben sich Canal+ und Sogecable verpflichtet, Verhandlungen mit
mit den spanischen Kabelnetzbetreibern uÈ ber den Erwerb von Rechten fuÈ r die UÈ bertragung ihrer
Sparten- und sonstigen Fernsehprogramme im Einklang mit den gemeinschaftlichen und den
nationalen Wettbewerbsregeln unter fairen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu fuÈ hren. Die
gleichen GrundsaÈtze wuÈ rden im Falle der GewaÈhrung von Exklusivrechten gelten. Diese Verpflich-
tungen bleiben bestehen, solange sich die Marktbedingungen in Spanien und die Beteiligungen der
Anmelder an Sogecable, Cableuropa und Numericable sich nicht wesentlich aÈndern. Die Kommission
befand, daû Canal+ und seine Tochtergesellschaften dank dieser Verpflichtungen sehr nachdruÈ cklich
dazu angehalten werden, von diskriminierenden Verhaltensweisen Abstand zu nehmen und den
Kabel-Pay-TV-Anbietern, die in unterschiedlichem Maûe auf die Senderechte von Canal+ angewiesen
sind, um im Pay-TV-Markt erfolgreich bestehen zu koÈ nnen, eine faire und gleiche Behandlung zuteil
werden zu lassen.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) und AT&T, zwei der weltweit groÈ ûten Telekommunikationsunter-
nehmen, haben die GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens angemeldet, das eine Vielzahl von
Telekommunikationsdiensten fuÈ r multinationale GeschaÈftskunden sowie internationale UÈ bertragungs-
dienste fuÈ r andere Telekommunikationsunternehmen anbieten soll. Die Kommission hat die
Auswirkungen des Vorhabens auf verschiedene weltweite und britische MaÈrkte fuÈ r Telekommunika-
tionsdienste eingehend untersucht.

Nach einer ersten PruÈ fung aÈuûerte sie wettbewerbsrechtliche Bedenken im Hinblick auf den
gemeinsamen Marktanteil der beteiligten Unternehmen bei weltweiten Telekommunikationsdiensten
fuÈ r groûe multinationale Unternehmen sowie bei internationalen UÈ bertragungsdiensten. Sie konsta-
tierte, daû das Gemeinschaftsunternehmen moÈ glicherweise eine marktbeherrschende Stellung bei
bestimmten Telekommunikationsdiensten im Vereinigten KoÈ nigreich begruÈ ndet oder verstaÈrkt.

61 Nach Eingang von Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen wurde der Zusammenschluû am 30. MaÈrz
1999 gemaÈû Artikel 8 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung und Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag genehmigt.
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GemaÈû Artikel 2 Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung wird auch untersucht, ob im Vereinigten
KoÈ nigreich die MoÈ glichkeit einer Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens von ACC, einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von AT&T, BT und Telewest, an dem AT&T uÈ ber die
Tochtergesellschaft TCI eine Kontrollbeteiligung haÈlt, besteht. Die Untersuchung der Kommission ist
noch nicht abgeschlossen.

D Ð Entscheidungen der Kommission

1. Entscheidungen nach Artikel 6 und 8 der Verordnung (EWG) 0Nr. 4064/89 des Rates

1.1. Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

Sache Name Datum der
Ent-
scheidung

VeroÈ ffentlichung

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15.1.98 ABl. C 18 vom 21.1.98, S. 9

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15.1.98 ABl. C 46 vom 11.2.98, S. 4

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15.1.98 ABl. C 83 vom 18.3.98, S. 4

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15.1.98 ABl. C 32 vom 30.1.98, S. 5

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15.1.98 ABl. C 49 vom 14.2.98, S. 14

IV/M.1071 SPAR / PRO 15.1.98 ABl. C 49 vom 14.2.98, S. 13

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (see ECSC.1264) 15.1.98 ABl. C 46 vom 11.2.98, S. 4

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20.1.98 ABl. C 39 vom 6.2.98, S. 19

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21.1.98

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22.1.98 ABl. C 32 vom 30.1.98, S. 6

IV/M.1061 ING / BBL 22.1.98 ABl. C 40 vom 7.2.98, S. 10

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22.1.98 ABl. C 83 vom 18.3.98, S. 4

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26.1.98 ABl. C 136 vom 1.5.98, S. 19

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27.1.98 ABl. C 149 vom 15.5.98, S. 4

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28.1.98 ABl. C 101 vom 3.4.98, S. 31

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28.1.98 ABl. C 97 vom 31.3.98, S. 8

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28.1.98 ABl. C 48 vom 13.2.98, S. 5

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29.1.98 ABl. C 92 vom 27.3.98, S. 16

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29.1.98 ABl. C 49 vom 14.2.98, S. 13

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29.1.98 ABl. C 116 vom 16.4.98, S. 2

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29.1.98 ABl. C 53 vom 20.2.98, S. 7

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29.1.98 ABl. C 37 vom 4.2.98, S. 4

IV/M.1056 STINNES / BTL 4.2.98 ABl. C 58 vom 24.2.98, S. 6

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4.2.98 ABl. C 188 vom 17.6.98, S. 4

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4.2.98 ABl. C 92 vom 27.3.98, S. 16

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4.2.98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6.2.98 ABl. C 65 vom 28.2.98, S. 11
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IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6.2.98 ABl. C 70 vom 6.3.98, S. 14

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6.2.98 ABl. C 97 vom 31.3.98, S. 8

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12.2.98 ABl. C 144 vom 9.5.98, S. 4

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13.2.98 ABl. C 71 vom 7.3.98, S. 26

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16.2.98 ABl. C 92 vom 27.3.98, S. 17

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16.2.98 ABl. C 81 vom 17.3.98, S. 5

IV/M.1090 GRE / PPP 16.2.98 ABl. C 168 vom 3.6.98, S. 12

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16.2.98 ABl. C 208 vom 4.7.98, S. 2

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23.2.98 ABl. C 93 vom 28.3.98, S. 23

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (See also M.501) 26.2.98 ABl. C 181 vom 12.6.98, S. 3

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26.2.98 ABl. C 79 vom 14.3.98, S. 3

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26.2.98 ABl. C 85 vom 20.3.98, S. 2

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3.3.98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4.3.98 ABl. C 116 vom 16.4.98, S. 3

IV/M.1108 SBG / SBV 4.3.98 ABl. C 149 vom 15.5.98, S. 4

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9.3.98 ABl. C 92 vom 27.3.98, S. 17

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10.3.98 ABl. C 125 vom 23.4.98, S. 7

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10.3.98 ABl. C 205 vom 1.7.98, S. 3

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10.3.98 ABl. C 219 vom 15.7.98, S. 9

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10.3.98 ABl. C 85 vom 20.3.98, S. 2

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10.3.98 ABl. C 97 vom 31.3.98, S. 9

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17.3.98 ABl. C 142 vom 7.5.98, S. 15

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18.3.98 ABl. C 123 vom 22.4.98, S. 3

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23.3.98 ABl. C 128 vom 25.4.98, S. 21

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23.3.98 ABl. C 156 vom 21.5.98, S. 11

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24.3.98 ABl. C 172 vom 6.6.98, S. 17

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24.3.98 ABl. C 154 vom 19.5.98, S. 5

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2.4.98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2.4.98 ABl. C 144 vom 9.5.98, S. 4

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14.4.98 ABl. C 150 vom 16.5.98, S. 2

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15.4.98 ABl. C 225 vom 18.7.98, S. 3

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21.4.98 ABl. C 165 vom 30.5.98, S. 7

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23.4.98 ABl. C 175 vom 9.6.98, S. 5

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23.4.98 ABl. C 205 vom 1.7.98, S. 3

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24.4.98 ABl. C 154 vom 19.5.98, S. 5

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28.4.98 ABl. C 162 vom 28.5.98, S. 4

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28.4.98 ABl. C 272 vom 1.9.98, S. 5

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29.4.98 ABl. C 188 vom 17.6.98, S. 4

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29.4.98 ABl. C 218 vom 14.7.98, S. 5

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6.5.98 ABl. C 211 vom 7.7.98, S. 3

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7.5.98 ABl. C 353 vom 19.11.98, S. 9
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IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8.5.98 ABl. C 246 vom 6.8.98, S. 4

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14.5.98 ABl. C 212 vom 8.7.98, S. 5

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15.5.98 ABl. C 181 vom 12.6.98, S. 3

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18.5.98 ABl. C 212 vom 8.7.98, S. 5

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19.5.98 ABl. C 212 vom 8.7.98, S. 6

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19.5.98 ABl. C 211 vom 7.7.98, S. 17

IV/M.1132 BT / ESB 19.5.98 ABl. C 307 vom 7.10.98, S. 5

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (See CECA 12)

19.5.98 ABl. C 208 vom 4.7.98, S. 2

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19.5.98 ABl. C 213 vom 9.7.98, S. 3

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25.5.98 ABl. C 272 vom 1.9.98, S. 6

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25.5.98 ABl. C 225 vom 18.7.98, S. 3

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25.5.98 ABl. C 186 vom 16.6.98, S. 6

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25.5.98 ABl. C 192 vom 19.6.98, S. 4

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26.5.98 ABl. C 280 vom 9.9.98, S. 5

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26.5.98 ABl. C 177 vom 10.6.98, S. 14

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28.5.98 ABl. C 218 vom 14.7.98, S. 5

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28.5.98 ABl. C 307 vom 7.10.98, S. 5

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28.5.98 ABl. C 268 vom 27.8.98, S. 8

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2.6.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 7

IV/M.931 NESTE / IVO 2.6.98 ABl. C 218 vom 14.7.98, S. 4

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3.6.98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM
(DECONCENTRATION)

4.6.98 ABl. C 218 vom 14.7.98, S. 3

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4.6.98 ABl. C 272 vom 1.9.98, S. 5

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11.6.98 ABl. C 219 vom 15.7.98, S. 9

IV/M.1162 GE / BAYER 11.6.98 ABl. C 218 vom 14.7.98, S. 6

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11.6.98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11.6.98 ABl. C 212 vom 8.7.98, S. 6

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12.6.98 ABl. C 239 vom 30.7.98, S. 17

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15.6.98 ABl. C 16 vom 21.1.99, S. 8

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18.6.98 ABl. C 239 vom 30.7.98, S. 18

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18.6.98 ABl. C 213 vom 9.7.98, S. 3

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18.6.98 ABl. C 218 vom 14.7.98, S. 4

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18.6.98 ABl. C 342 vom 10.11.98, S. 3

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19.6.98 ABl. C 217 vom 11.7.98, S. 8

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19.6.98 ABl. C 239 vom 30.7.98, S. 17

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23.6.98 ABl. C 394 vom 17.12.98,
S. 20

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23.6.98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23.6.98 ABl. C 222 vom 16.7.98, S. 14

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24.6.98 ABl. C 253 vom 12.8.98, S. 3

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24.6.98 ABl. C 336 vom 4.11.98, S. 11

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24.6.98 ABl. C 267 vom 26.8.98, S. 18
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IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26.6.98 ABl. C 280 vom 9.9.98, S. 5

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26.6.98 ABl. C 307 vom 7.10.98, S. 3

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30.6.98 ABl. C 236 vom 28.7.98, S. 9

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30.6.98 ABl. C 238 vom 29.7.98, S. 8

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30.6.98 ABl. C 265 vom 22.8.98, S. 28

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2.7.98 ABl. C 286 vom 15.9.98, S. 5

IV/M.1198 BAE / SAAB 3.7.98 ABl. C 41 vom 16.2.99, S. 3

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3.7.98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6.7.98 ABl. C 253 vom 12.8.98, S. 4

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6.7.98 ABl. C 239 vom 30.7.98, S. 16

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6.7.98 ABl. C 267 vom 26.8.98, S. 18

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8.7.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 9

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8.7.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 8

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9.7.98 ABl. C 275 vom 3.9.98, S. 3

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13.7.98 ABl. C 288 vom 16.9.98, S. 4

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (See IV/M.695) 14.7.98 ABl. C 228 vom 21.7.98, S. 4

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17.7.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 7

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17.7.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 9

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20.7.98 ABl. C 253 vom 12.8.98, S. 4

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20.7.98 ABl. C 280 vom 9.9.98, S. 4

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20.7.98

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22.7.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 8

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24.7.98 ABl. C 280 vom 9.9.98, S. 3

IV/M.1226 GEC / GPTH 27.7.98 ABl. C 252 vom 11.8.98, S. 10

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27.7.98 ABl. C 280 vom 9.9.98, S. 4

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30.7.98 ABl. C 288 vom 16.9.98, S. 5

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30.7.98 ABl. C 268 vom 27.8.98, S. 8

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31.7.98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4.8.98 ABl. C 324 vom 22.10.98, S. 5

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5.8.98 ABl. C 288 vom 16.9.98, S. 4

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7.8.98 ABl. C 282 vom 11.9.98, S. 5

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7.8.98 ABl. C 282 vom 11.9.98, S. 2

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGI

11.8.98 ABl. C 288 vom 16.9.98, S. 3

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11.8.98 ABl. C 282 vom 11.9.98, S. 2

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14.8.98 ABl. C 306 vom 6.10.98, S. 11

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18.8.98 ABl. C 16 vom 21.1.99, S. 8

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18.8.98 ABl. C 289 vom 17.9.98, S. 10

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21.8.98 ABl. C 392 vom 16.12.98, S. 10

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21.8.98 ABl. C 403 vom 23.12.98, S. 3
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IV/M.1263 NORTEL / BAY 21.8.98 ABl. C 281 vom 10.9.98, S. 8

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21.8.98 ABl. C 289 vom 17.9.98, S. 10

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24.8.98 ABl. C 369 vom 28.11.98, S. 9

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24.8.98 ABl. C 385 vom 11.12.98, S. 4

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24.8.98 ABl. C 286 vom 15.9.98, S. 5

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27.8.98 ABl. C 288 vom 16.9.98, S. 3

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27.8.98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28.8.98 ABl. C 306 vom 6.10.98, S. 12

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31.8.98 ABl. C 288 vom 16.9.98, S. 5

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31.8.98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3.9.98

IV/M.1276 NEC / PBN 3.9.98 ABl. C 307 vom 7.10.98, S. 3

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3.9.98 ABl. C 344 vom 12.11.98, S. 7

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14.9.98 ABl. C 309 vom 9.10.98, S. 8

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14.9.98 ABl. C 306 vom 6.10.98, S. 11

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18.9.98 ABl. C 385 vom 11.12.98, S. 4

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18.9.98 ABl. C 309 vom 9.10.98, S. 7

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18.9.98 ABl. C 338 vom 6.11.98, S. 10

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21.9.98 ABl. C 308 vom 9.10.98, S. 9

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24.9.98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28.9.98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28.9.98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28.9.98 ABl. C 303 vom 2.10.98, S. 8

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (See ECSC.1282) 29.9.98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30.9.98 ABl. C 336 vom 4.11.98, S. 11

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30.9.98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5.10.98 ABl. C 336 vom 4.11.98, S. 10

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6.10.98 ABl. C 394 vom 17.12.98, S. 20

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8.10.98 ABl. C 336 vom 4.11.98, S. 10

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22.10.98 ABl. C 384 vom 10.12.98, S. 9

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23.10.98 ABl. C 331 vom 29.10.98, S. 21

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23.10.98 ABl. C 17 vom 22.1.99, S. 2

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23.10.98 ABl. C 372 vom 2.12.98, S. 10

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23.10.98 ABl. C 361 vom 24.11.98, S. 15

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28.10.98 ABl. C 4 vom 7.1.99, S. 8

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28.10.98

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30.10.98

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30.10.98

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30.10.98 ABl. C 385 vom 11.12.98, S. 5

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6.11.98 ABl. C 345 vom 13.11.98, S. 3

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6.11.98 ABl. C 355 vom 20.11.98, S. 32

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9.11.98
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IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9.11.98 ABl. C 385 vom 11.12.98, S. 5

IV/M.1331 ING / BHF 16.11.98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17.11.98 ABl. C 19 vom 23.1.99, S. 22

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17.11.98 ABl. C 24 vom 29.1.99, S. 25

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23.11.98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24.11.98 ABl. C 405 vom 24.12.98, S. 15

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24.11.98 ABl. C 400 vom 22.12.98, S. 6

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27.11.98 ABl. C 34 vom 9.2.99, S. 6

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3.12.98

IV/M.1252 AT&T/TCI 4.12.98

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7.12.98

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7.12.98 ABl. C 11 vom 15.1.99, S. 4

IV/M.1305 EUROSTAR 9.12.98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9.12.98 ABl. C 29 vom 4.2.99, S. 22

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9.12.98 ABl. C 32 vom 6.2.99, S. 5

IV/M.1293 BP / AMOCO 11.12.98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11.12.98 ABl. C 25 vom 30.1.99, S. 18

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14.12.98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16.12.98 ABl. C 32 vom 6.2.99, S. 6

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16.12.98

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17.12.98

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18.12.98

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18.12.98

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21.12.98 ABl. C 17 vom 22.1.99, S. 2

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21.12.98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21.12.98 ABl. C 36 vom 10.2.99, S. 16

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21.12.98

IV/M.1368 FORD / ZF 21.12.98 ABl. C 32 vom 6.2.99, S. 5

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22.12.98 Art. 6.1.(b)

JV.2 ENEL / FT / DT 26.5.98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27.5.98

JV.2 ENEL / FT / DT 22.6.98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3.7.98

JV.3 BT / AIRTEL 8.7.98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4.8.98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11.8.98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11.8.98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14.8.98

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18.8.98

BER. WETTB. 1998

FUSIONSKONTROLLE 223



JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15.9.98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28.9.98

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26.11.98

JV.15 BT / AT&T 3.12.98

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11.12.98

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22.12.98

1.2. Entscheidungen nach Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89

Sache Name Datum der
Ent-
scheidung

VeroÈ ffentlichung

M.1225 ENSO / STORA 25.11.98

M.1157 SKANSKA / SCANCEM ( See IV/M.695) 11.11.98

M.969 A. P. MOLLER (Art. 14 proc.) 12.10.98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8.7.98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27.5.98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27.5.98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20.5.98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6.5.98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11.2.98

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4.2.98

2. Entscheidungen nach Artikel 66 EGKS-Vertrag

Sache Name Datum der
Entscheidung

EGKS.1272 BRITISH STEEL / EUROPIPE (See IV/M.1014) 14.12.98

EGKS.1289 BS / LAYDE 7.12.98

EGKS.1282 USINOR / FINARVEDI (See IV/M.1203) 29.9.98

EGKS.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18.9.98

EGKS.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG ANTHRAZIT 29.7.98

EGKS.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10.6.98

EGKS.1278 THYSSEN / KRUPP (See IV/M.1080) 2.6.98

EGKS.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (see M.1076) 20.2.98

EGKS.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9.2.98

EGKS.1260 USINOR / FAFER 19.1.98

BER. WETTB. 1998

224 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



E Ð Pressemitteilungen

1. Entscheidungen nach Artikel 6 und 8 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

1.1. Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

VeroÈ ffent-
lichung

Datum Gegenstand

IP/98/38 15.1.98 The Commission approves the acquisition by ARBED /ACERALLA of
the ARISTRAIN STEEL group (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/46 19.1.98 Kommission genehmigt den Erwerb von Teilen der PRO-Gruppe durch
SPAR Handels AG/ITM-Gruppe

IP/98/47 19.1.98 Kommission genehmigt den Erwerb von PFANNKUCH-Gruppe durch
SPAR Handels AG/ITM-Gruppe

IP/98/48/ 19.1.98 Kommission genehmigt Erwerb der Kontrollbeteiligung am italienischen
Telekombetreiber INFOSTRADA durch Mannesmann

IP/98/49 19.1.98 The Commission approves the creation of a joint venture between
Eastman Kodak and Sun Chemical in the sector of graphic arts (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/50 19.1.98 The Commission approves merger in information technology sector in
Denmark (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/51 19.1.98 Kommission eroÈ ffnet das Verfahren im Falle der GruÈ ndung eines
Gemeinschaftsunternehmens zwischen Wienerberger und Cremer &
Breuer

IP/98/57 20.1.98 Kommission genehmigt Erwerb der Kontrolle uÈ ber Fabrique de Fer de
Charleroi durch Usinor gemaÈû EGKS-Vertrag

IP/98/73 22.1.98 Commission approves a joint venture in the clinical sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/74 22.1.98 Commission to carry out detailed inquiry into proposed merger between
Price Waterhouse and Coopers & Lybrand (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/77 22.1.98 Kommission leitet eingehende Untersuchungen im Fall BERTELSMANN
/ KIRCH /PREMIERE ein

IP/98/78 23.1.98 Commission clears joint venture between Dow Jones and NBC (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/83 26.1.98 The Commission approves the acquisition of sole control over Banque
Bruxelles Lambert/Bank Brussel Lambert by the ING GROEP (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/97 28.1.98 The Commission authorises two concentrations affecting the situation of
control in CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (a cable operator in
Catalonia) (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/98 29.1.98 Kommission genehmigt 30 %-Beteiligung von Matra BAe Dynamics an
der Raketensparte von Daimler Benz Aerospace

IP/98/101 30.1.98 Kommission genehmigt Gemeinschaftsunternehmen zur Zusammenlegung
des OstseefaÈhrbetriebs zwischen DFO und Scadlines

IP/98/102 30.1.98 The Commission approves the acquisition of sole control over Banque
Paribas Nederland by Banque Paribas Belgique (nicht in deutscher
Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/104 30.1.98 Commission clears the take over of Bertrand Faure by Ecia (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/105 30.1.98 Kommission genehmigt das Gemeinschaftsunternehmen fuÈ r
Computerschulungen ¹Futurekids Deutschland zwischen Burda und
Bertelsmann

IP/98/106 30.1.98 Kommission genehmigt den Erwerb von KloÈ ckner Chemiehandel GmbH
durch Metallgesellschaft AG
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IP/98/107 30.1.98 Kommission genehmigt Erwerb der DEUTSCHE WAGGONBAU AG
durch BOMBARDIER

IP/98/129 5.2.98 The Commission approves the acquisition of Fritidsresor by Thomson
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/130 5.2.98 Commission clears the acquisition of Francorosso by Alpitour under the
joint control of IFIL and the Isoardi family (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/131 5.2.98 Kommission genehmigt Erwerb der Anteile von Finnlines an BTL durch
Stinnes

IP/98/132 5.2.98 Commission to carry out detailed inquiry into proposed merger between
KPMG and Ernst & Young (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/137 9.2.98 Commission clears the acquisition of Catteau by PromodeÁs in the retail
distribution sector (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/138 9.2.98 Commission approves the acquisition by PROMODES of SIMAGO, S.A.
in the sector of the retail grocery in Spain (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/139 9.2.98 The Commission approves the acquisition of sole control over HAMBROS
BANK by SocieÂ teÂ GeÂneÂrale (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/152 12.2.98 Kommission genehmigt den Erwerb der AktivitaÈ ten von Philips im
KraftfahrzeugzubehoÈ rbereich durch Mannesmann

IP/98/155 16.2.98 Kommission genehmigt den Erwerb des StyrolgeschaÈftes von HuÈ ls durch
BP

IP/98/156 17.2.98 Kommission genehmigt Fusion privater Krankenversicherungen

IP/98/157 17.2.98 Kommission genehmigt Zusammenschluû von ZuÈ rich und dem
GeschaÈftsbereich Finanzdienstleistungen der B.A.T. Industries

IP/98/158 17.2.98 Kommission genehmigt Zusammenschluû auf dem Personenverkehrs-
sektor im Orts- und Regionalbereich

IP/98/159 17.2.98 Commission clears the acquisition of San Pellegrino by NestleÂ (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/166 18.2.98 Kommission setzt gegen Samsung Geldbuûen wegen verspaÈ teter
Anmeldung und verfruÈ hter DurchfuÈ hrung eines Zusammenschluû-
vorhabes gemaÈû Fusionskontrollverordnung fest

IP/98/181 24.2.98 Kommission gibt Caterpillar gruÈ nes Licht zur UÈ bernahme des Perkins-
DieselmotorenschaÈftes

IP/98/201 27.2.98 The Commission authorises the acquisition by British Steel of a part of the
capital of Europipe (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/202 27.2.98 Kommission genehmigt den Erwerb von ACTEBIS durch OTTO Versand

IP/98/205 2.3.98 Waste management: the UK group Shanks & McEwan enters the Belgian
market by acquiring some of the activities of the Suez-Lyonnaise des Eaux
group (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/206 2.3.98 Commission clears the take over of Havas IntermeÂdiation by the group
CLT-UFA (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/213 4.3.98 Kommission fuÈ hrt ausfuÈ hrliche Untersuchung des Zusammenschlusses
zwischen WorldCom und MCI durch

IP/98/215 4.3.98 Kommission genehmigt den Erwerb einer niederlaÈ ndischen
Hypothekenbank durch die Bayerische Vereinsbank

IP/98/216 5.3.98 Kommission aÈuûert sich zustimmend zur Fusion zwischen Schweizerischer
Bankgesellschaft (SBG) und Schweizerischem Bankverein (SBV)

IP/98/226 10.3.98 Kommission genehmigt Gemeinschaftsunternehmen TRANSRAPID, in
das THYSSEN, ADTRANZ und SIEMENS ihre AktivitaÈ ten der
Magnetschwebebahntechnik einbringen

IP/98/230 10.3.98 Wolters Kluwer and reed Elsevier have announced that following the
objections of the Commission, they have abandoned their projected
merger (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)
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IP/98/243 11.3.98 Commission clears the take over of GUILBERT by the group PINAULT-
PRINTEMPS-REDOUTE (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/244 11.3.98 Commission has decided to refer partially to the Italian authorities the
proposed acquisition of GS by PROMODES and SCHEMAVENTUNO
for a detailed investigation. Commission has also cleared the rest of the
operation (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/248 12.3.98 The Commission approves merger in foundry equipment sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/249 12.3.98 Commission approves joint venture in the modern retail sector (hard
discount) in Italy (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/252 13.3.98 The Commission approves the creation of a joint venture between
CEREOL/EBS and SOFIPROTEOL in the sector of oilseed crushing
and oil production (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/261 18.3.98 Kommission genehmigt den Erwerb einer Beteiligung an ESTAG durch
EDF

IP/98/264 19.3.98 Kommission hat die GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens durch
Sanofi und Bristol Myers Squibb zur Herstellung zweier neuer
Arzneimittel fuÈ r die Behandlung kardiovaskulaÈ rer Indikationen
genehmigt

IP/98/265 19.3.98 Telekom-Joint Venture von NORTEL und NORWEB genehmigt

IP/98/268 24.3.98 Commission clears acquisition of Digital by Compaq (nicht in deutscher
Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/269 24.3.98 Commission clears hotel groups merger (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/293 26.3.98 Commission clears UK plant hire joint venture by Tarmac and Bovis (nicht
in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/294 26.3.98 Commission clears UK music and bookshop joint venture (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/318 3.4.98 Commission approves merger between ROYAL BANK OF CANADA
(RBC) and BANK OF MONTREAL (BMO) (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/326 3.4.98 Commission approves NestleÂ 's acquisition of the Spillers pet food business
from Dalgety (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/332 6.4.98 Die Einbringung von Asphalt Mischwerken der Deutag und der Illbau in
ein Gemeinschaftsunternehmen ist kein Zusammenschluû

IP/98/362 17.4.98 Kommission genehmigt die GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens
von ARAG und Winterthur in der Schweiz

IP/98/363 17.4.98 The Commission approves acquisition of Novalis and Nyltech by
Rhodianyl, subsidiary of RhoÃ ne-Poulenc (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/366 21.4.98 Wienerberger and Cremer & Breuer withdraw their notification of
creation of a joint venture (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/369 23.4.98 Kommission genehmigt die UÈ bernahme von BTR PACKAGING durch
OWENS-ILLINOIS unter Auflagen und Bedingungen, die von OWENS-
ILLINOIS unterbreitet wurden

IP/98/370 24.4.98 The Commission clears take over of Royal Nederland Verzekeringsgroep
by assurances GeÂneÂrales de France (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/371 24.4.98 Commission clears acquisition of AMB, GPA and Proxima by
Assicurazioni Generali S.p.A. (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/389 29.4.98 Commission approves the GE SEACO joint venture between GE Capital
Services and Sea Containers Ltd (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/390 29.4.98 Commission approves the buy-out of BTR's Formica business by three
investment banks (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/391 30.4.98 The Comission approves the creation of a joint venture between Banque
Bruxelles Lambert and American Express, in the sector of business travel
in Belgium and Luxembourg (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)
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IP/98/414 7.5.98 Commission approves the merger of Commercial Union and General
Accident (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/419 11.5.98 Kommission genehmigt die UÈ bernahme von Assurances GeÂneÂrales de
France durch Allianz mit Auflagen

IP/98/420 11.5.98 Commission clears the acquisition of Gist Brocades by DSM N.V. under
the merger regulation (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/439 15.5.98 Kommission genehmigt Erwerb des Raffinationsbereichs von EURO-
SPLITTER durch Koch

IP/98/448 19.5.98 Commission approves acquisition by GEC Alstholm of Cegelec (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/464 26.5.98 The Commission authorises the acquisition of joint control of Thomson
C.S.F. by Alcatel and Thomson SA (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/465 28.5.98 Commission authorises a merger in the Belgian banking and insurance
sectors between Kredietbank/Cera/Fidelitas/ABB (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/466 28.5.98 Commission approves new company in the mobile telecommunications
sector in the Netherlands (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/467 28.5.98 Commission clears acquisition by VAW Aluminium of the aluminium
business of Reynolds (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/468 28.5.98 Kommission genehmigt den Erwerg der alleinigen Kontrolle uÈ ber das
SchrottgeschaÈft der Thyssen KloÈ ckner Recycling GmbH durch die SHV
Holdings N.V.

IP/98/476 28.5.98 Commission clears joint venture for the provision of Internet services in
Sweden (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/478 28.5.98 Commission clears a joint venture between BT, ESB and AIG to provide
telecommunications services in Ireland (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/479 28.5.98 Kommission genehmigt ein Gemeinschaftsunternehmen im finnischen
Kreditversicherungssektor

IP/98/480 28.5.98 Commission clears concentration in the Swedish electricity sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/481 28.5.98 The European commission has authorised the acquisition of Atohaas by
Atochem (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/483 29.5.98 Kommission genehmigt Erwerb der Steyr-Gruppe durch den
Automobilzulieferer Magna

IP/98/484 2.6.98 Commission clears acquisition by Telecom Italia, Endesa and Union
Electrica Fenosa of Telecommunications Madrid (CYC) (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/491 2.6.98 Commission approves the acquisition of Inter Forward of Sweden by Dan
Transport of Denmark (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/493 2.6.98 Commission clears the acquisition of Alumax by world aluminium leader
Alcoa (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/494 2.6.98 Commission refers the Decision on the Merger between Vendex and KBB
to the Dutch Competition Authorities (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/503 3.6.98 Kommission genehmigt den Zusammenschluû Thyssen/ Krupp

IP/98/504 3.6.98 Commission approves concentration between IVO and NESTE (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/508 4.6.98 Commission approves acquisition by TECH DATA of COMPUTER 2000
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/509 5.6.98 The Commission authorises the creation of a joint venture between
ALCATEL and THOMSON in the satellites sector (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/511 8.6.98 Commission approves the acquisition by ETPM of assets from its joint
venture with J. Ray (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

BER. WETTB. 1998

228 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



IP/98/528 12.6.98 Kommission genehmigt GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens
durch BAYER AG und GENERAL ELECTRIC im Silikonsektor

IP/98/529 12.6.98 Commission approves two joint ventures in the fine paper sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/527 12.6.98 Commission clears merger in process control equipment (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/533 16.6.98 Commission clears the acquisition by Arco of Union Texas (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/526 12.6.98 Kommission genehmigt die UÈ bernahme der GeschaÈftsbereiche Tenside
und Fette der HuÈ ls AG durch RWE-DEA

IP/98/541 18.6.98 Commission approves the acquisition of sole control of the insurance
company Royale Belge by the AXA-UAP group (nicht in deutscher
Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/549 19.6.98 Commission approves the take-over by Snecma of Messier Dowty and IT
Group's overhaul services business (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/550 19.6.98 Kommission genehmigt die UÈ bernahme der deutschen Elektroeinzel-
haÈndler Wegert und ProMarkt durch Kingfisher

IP/98/552 22.6.98 Commission approves CVC's investment in Drum Holdings (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/555 23.6.98 Kommission verweist den Fall Krauss-Maffei/Wegmann hinsichtlich der
betroffenen MaÈrkte fuÈ r SystemtraÈger fuÈ r gepanzerte Fahrzeuge an das
Bundeskartellamt und gibt das Zusammenschluûvorhaben ansonsten frei

IP/98/557 23.6.98 Commission clears telecommunications joint venture in Italy (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/566 24.6.98 Commission clears the acquisition of sole control of DMPC by DuPont
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/567 25.6.98 Commission approves acquisition by CHS of Metrologie (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/568 24.6.98 Commission clears CITIGROUP merger (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/571 25.6.98 The Commission authorised the creation of a joint venture between the
Commune of Lucca, CREA and CGE, in water supply sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/572 26.06.98 Commission approves increase in SocieÂ teÂ GeÂneÂrale's holding in Fortis AG
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/573 26.6.98 Commission clears the acquisition of G-Bank by FORTIS (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/576 26.6.98 Commission clears the acquisition by Johnson Controls of Becker (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/583 30.6.98 Kommission genehmigt Beteiligung der Deutschen Post an DHL

IP/98/584 30.6.98 Kommission genehmigt die UÈ bernahme von NCM durch Schweizerische
RuÈ ck

IP/98/601 1.7.98 Kommission billigt Gemeinschaftsunternehmen fuÈ r Frachtdienste auf
Londoner FlughaÈfen

IP/98/608 2.7.98 Commission clears the acquisition of COURTAULDS by AKZO NOBEL
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/609 2.7.98 Kommission genehmigt UÈ bernahme von Berlinische Lebensversicherungs
AG durch Commercial Union

IP/98/624 3.7.98 Commission approves Magneti Marelli's stake in Comnet (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/633 6.7.98 Commission approves CVC's and CINVEN's investment in KNP BT
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/636 7.7.98 Commission clears joint venture between MAERSK AIR and
LUFTFARTSVERKET (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)
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IP/98/642 8.7.98 Kommission genehmigt GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens
durch MAERSK AIR und LUFTFARTSVERKET im Bereich der
Bodendienste

IP/98/643 8.7.98 Commission clears the merger of Halliburton and Dresser in the area of
oilfield services (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/644 8.7.98 Commission authorizes the acquisition of Echlin Inc. by Dana Corp. (nicht
in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/648 9.7.98 Commission gives conditional clearance to Exxon Shell joint venture
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/655 13.7.98 Kommission gibt den Zusammenschluû Kali+Salz/MDK/Treuhand nach
erneuter PruÈ fung frei

IP/98/662 14.7.98 Kommission genehmigt UÈ bernahme der UTA Telekom durch VTOÈ B und
Swisscom

IP/98/668 15.7.98 The Commission opens detailed investigation into Skanska's acquisition of
Scancem (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/674 17.7.98 Commission approves the acquisition of Macrotron by Ingram Micro Inc.
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/696 23.7.98 Commission clears Daimler-Benz/Crysler merger (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/697 23.7.98 Commission clears joint control of Teksid and Norsk Hydro over Meridian
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/699 24.7.98 The Commission authorizes the creation of a joint venture between TPM
and TES in the industrial gas turbine sector (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/700 24.7.98 The Commission approves the operation between CARGILL Inc. and n.v.
VANDEMOORTELE International, in the sector of edible oil (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/712 28.7.98 Commission approves merger in the olefins and polyolefins sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/735 29.7.98 Commission clears acquisition of control by Alliance Unichem of SAFA
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/742 30.7.98 Commission refers to the Italian Authorities the acquisition of joint control
of Unifarma Distribuzione by Alliance Unichem (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/747 31.7.98 Die Kommission billigt den Erwerb eines Teils von ITT Industries durch
Valeo

IP/98/748 31.7.98 Commission clears the acquisition of joint control in Cableuropa by Caisse
de DeÂpoÃ t et Placement de Quebec (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/749 3.8.98 Commission opens an in-depth enquiry into the merger between Enso and
Stora (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/754 5.8.98 Kommission genehmigt Zusammenlegung des Dispersions- und
Pulverbereiches von Wacker und Air Products

IP/98/756 6.8.98 Commission approves Swedish electricity merger (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/758 10.8.98 Commission approves acquisition of United States surgical Corp. by Tyco
LTD (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/759 11.8.98 Kommission genehmigt den Erwerb des europaÈ ischen Floatglas-GeschaÈfts
der PPG durch Glaverbel

IP/98/764 14.8.98 Kommission genehmigt die GruÈ ndung eines Gemeinschaftsunternehmens
durch Fuchs Petrolub und DEA

IP/98/765 14.8.98 European Commission authorizes the creation of two joint ventures
between Amoco, Repsol, Iberdrola and Ente Vasco de la Energia (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/766 14.8.98 Commission gives green light to change of control of MSA Acquisitions
Co Ltd, owner of the UK-based `Roadchef' Motorway Service Area
Business (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)
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IP/98/769 18.8.98 Commission authorises the creation of a joint venture by ELF and
TEXACO in the field of engine coolants (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/773 21.8.98 Commission approves Kingfisher's acquisition of the French retailer BUT
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/775 24.8.98 The Commission authorises the acquisition Bay Networks by Northern
Telecom (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/776 25.8.98 Commission clears take over of the Willis Corroon Group by KKR
Associates (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/777 25.8.98 Commission authorises the creation of a joint venture for the recycling of
plastics by Rova, Reko and Hanze (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/779 25.8.98 Kommission genehmigt Erwerb von Rolls-Royce/Bentley und Cosworth
durch Volkswagen

IP/98/780 27.8.98 Commission clears joint venture ¹Doyma between Havas and Bertelsmann
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/782 28.8.98 Commission approves Paribas' and JDC's investments in Gerflor group
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/785 1.9.98 Commission approves Parisbas' and Ecureuil-Vie's investements in the
joint venture ICD (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/791 4.9.98 Commission approves acquisition by KNP BT of Allium (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/793 8.9.98 Commission clears joint venture in the Swedish real estate sector (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/800 15.9.98 Commission clears a joint venture between ABITIBI CONSOLIDATED,
NORSKE SKOG and HANSOL PAPER (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/801 15.9.98 Commission authorizes a joint venture by Bosch and ZF Friedrichshafen
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/821 21.9.98 Commission clears Allied Signals public takeover bid of AMP (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/822 21.9.98 Commission clears takeover of GENERAL RE by BERKSHIRE
HATHAWAY (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/824 22.9.98 Commission authorizes the acquisition of POLYGRAM by SEAGRAM
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/829 24.9.98 Kommission genehmigt Erwerb von ITT's Produktbereich ¹Bremsen &
Chassisª durch Continental

IP/98/838 29.9.98 Die Kommission leitet eine vertiefte PruÈ fung der beabsichtigten
UÈ bernahme der Julius Meinl AG durch die Rewe-Gruppe ein

IP/98/839 29.9.98 Commission approves merger between Italian retail groupes La
Rinascente and Colmark (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/840 29.9.98 Commission authorises merger in the poultry meat sector in the
Netherlands (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/841 28.9.98 Commission clears merger between American Home Products and
Montsanto following undertakings given by the parties (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/856 1.10.98 Commission approves Usinor's participation in Finarvedi (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/862 2.10.98 Commission approves WOLESELEY's take over of HALL & Co. in the
United Kingdom building merchants sector (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/863 2.10.98 Commission gives green light to acquisition by Pirelli of Siemens energy
cable business (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/869 7.10.98 Kommission genehmigt den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle an VAE
durch VOEST ALPINE und VOSSLOH
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IP/98/870 7.10.98 Commission gives green light to acquisition by HERCULES of
BETZDEARBORN (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/880 9.10.98 Commission clears acquisition of Berg Electronics by Framatome in the
electronic connectors sector (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/929 23.10.98 La Commission approuve la mise en commun par IVECO et RENAULT
de leurs activiteÂs respectives dans le domaine des autocars et autobus
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/931 26.10.98 Commission clears Marsh McLennan and Sedgwick merger (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/932 26.10.98 Commission gives green light to acquisition by KODAK of certain
IMATION imaging activities (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/933 26.10.98 Commission launches an in-depth enquiry into LHZ proposed joint
venture concerning earth information systems (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/944 29.10.98 Commission approves the acquisition of Banco CreÂdito Local (Spain) by
Dexia (France/Belgium) and Argentaria (Spain) (nicht in deutscher
Fassung erhaÈltlich)

IP/98/945 29.10.98 Commission authorises Johnson & Johnson acquisition over DePuy (nicht
in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/956 3.11.98 Commission approves merger of Constructor group S.A. (Norway) with
Dexion Group Ltd (UK) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/961 4.11.98 Commission approves joint venture between Texaco and Chevron (USA)
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/962 5.11.98 Commission authorises the creation of third Spanish mobile operator:
Retevision Movil S.A. (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/968 6.11.98 The Commission opens detailed investigation into the merger between the
two largest Danish slaughterhouses (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/978 10.11.98 Kommission genehmigt einstieg der Edeka in ADEG OÈ sterreich

IP/98/979 10.11.98 Kommission genehmigt den Erwerb der Kontrolle uÈ ber ¹European
Kitchensª durch das Gemeinschaftsunternehmen Arlington (USA)/
Lufthansa

IP/98/997 17.11.98 Commission clears acquisition of control of BHF (Germany) by ING (The
Netherlands) (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/1005 18.11.98 Commission authorises take over of TurboGen Aktiebolag (Sweden)
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/1006 17.11.98 Kommission genehmigt UÈ bernahme der In-vitro-Diagnostik von Chiron
durch Bayer

IP/98/1015 24.11.98 Kommission genehmigt Gemeinschaftsunternehmen von SAP und
Heidelberger Druckmaschinen

IP/98/1029 25.11.98 Die Kommission genehmigt den Erwerb des PolyethylengeschaÈfts von
Hoechst durch Elenac

IP/98/1030 25.11.98 Kommission genehmigt den Erwerb von Teilen des PolyestergeschaÈfts der
Hoechst AG (Deutschland) durch Koch Industries (US) und Saba
(Mexiko)

IP/98/1041 30.11.98 Kommission genehmigt Gemeinschaftsunternehmen von DG Bank
(Deutschland) und PanAgora (Vereinigtes KoÈ nigreich)

IP/98/1042 30.11.98 Commission approves acquisition of Anhyp Bank (Belgium) by Royale
Belge (Belgium) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1062 4.12.98 Commission approves acquisition of Numericable (France) by Exante (US/
Canada) and Canal+ (France) (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/1066 7.12.98 Commission clears merger between AT&T (US) and TCI (US) (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1070 8.12.98 Kommission genehmigt UÈ bernahme von Kohap Emtec Holding GmbH
(Deutschland) durch Legal & General Group plc (Vereinigtes KoÈ nigreich)
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IP/98/1072 8.12.98 Kommission genehmigt Tank & Rast-UÈ bernahme durch Lufthansa und
Allianz

IP/98/1097 11.12.98 Commission clears the creation of a joint venture to manage EUROSTAR
(UK) Ltd. (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/1098 10.12.98 Commission agrees MetsaÈ -Serla (Finland) acquisition of paper production
business of UK Paper Ltd (United Kingdom) (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/1099 11.12.98 Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe: keine Fusion

IP/98/1106 11.12.98 Commission clears BP/Amoco merger (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/1112 14.12.98 Commission approves acquisition of Glacier Vandervell (US) by Dana
Corporation (US) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1118 15.12.98 Commission approves the joint venture between Knorr-Bremse
(Germany) and Robert Bosch (Germany) (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)

IP/98/1142 16.12.98 Commission authorises ABB's acquisition of Elsag Bailey (nicht in
deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1143 17.12.98 Commission approves the participationof the Italian TI-GROUP in
TELEKOM AUSTRIA (nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/1176 23.12.98 Commission clears joint venture between Lucas Varity (UK) and Thomson
(France) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1178 23.12.98 Commission approves acquisition of Orenstein & Koppel (Germany) by
New Holland (Italy) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1179 23.12.98 La Commission autorise la creÂation d'une entreprise commune entre
Kingfisher (GB) et Castorama (FR) (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1180 23.12.98 Commission clears joint venture between Hugh Baird & sons (UK),
Scottish & Newcastle plc and Bairds Malt Ltd. (UK) (nicht in deutscher
Fassung erhaÈ ltlich)

1.2. Entscheidungen nach Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

VeroÈffentlichung Datum Gegenstand

IP/98/103 30.1.98 Kommission leitet eingehende Untersuchung im Fall Deutsche Telekom /
Beta Research ein

IP/98/121 4.2.98 Kommission genehmigt den Erwerb von Boehringer Mannheim durch
Hofmann-La Roche unter Bedingungen und Auflagen

IP/98/148 11.2.98 Kommission genehmigt unter Bedingungen den Erwerb des
GeschaÈftsbereiches Druckgraphik von Dupont durch AGFA

IP/98/407 6.5.98 Kommission genehmigt das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Thyssen
Krupp Stahl und ITW Signode zur Herstellung von Umreifungsband fuÈ r
Verpackungsanwendungen

IP/98/454 20.5.98 Commission clears the merger between Price Waterhouse and Coopers &
Lybrand (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/477 27.5.98 Kommission untersagt die Zusammenschluûvorhaben BERTELSMANN/
KIRCH/PREMIERE und DEUTSCHE TELEKOM/BETARESEARCH

IP/98/639 8.7.98 Commission clears WorldCom and MCI merger subject to conditions
(nicht in deutscher Fassung erhaÈ ltlich)

IP/98/982 11.11.98 The Commission approves Skanska's acquisition of Scancem following
commitments (nicht in deutscher Fassung erhaÈltlich)

IP/98/1022 25.11.98 Commission clears Enso/Stora merger (nicht in deutscher Fassung
erhaÈ ltlich)
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F Ð Urteile der Gemeinschaftsgerichte

1. Gericht erster Instanz

Rechtssache Datum Parteien Bereich

T-133/95 Urteil 1998-09-16 IECC geg. Kommission Wettbewerb

T-204/95 T-133/95 Urteil 1998-09-16 IECC geg. Kommission Wettbewerb

T-327/94 Urteil 1998-05-14 SCA Holding geg.
Kommission

Wettbewerb

2. Gerichtshof

Rechtssache Datum Parteien Bereich

C-68/94 Urteil 1998-03-31 Frankreich geg. Kommission Wettbewerb
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III Ð STAATLICHE BEIHILFEN

A Ð Zusammenfassung von EinzelfaÈ llen

1. Regionalbeihilfen

Deutschland

a) Telearbeit 62

Am 25. Februar erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung wegen der IntensitaÈten von
Beihilfen fuÈ r die Telearbeit, einem Bestandteil des 26. Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe Bund/
LaÈnder zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Diese Maûnahmen sahen die FoÈ rderung
von Investitionen zur Schaffung von TelearbeitsplaÈ tzen zu den IntensitaÈ ten vor, die am Standort des
investierenden Unternehmens zulaÈssig waren, selbst wenn sich der Telearbeitsplatz in einem
FoÈ rdergebiet mit einer niedrigeren Obergrenze fuÈ r die IntensitaÈt von Regionalbeihilfen befand. FuÈ r
die Kommission war dieser Sachverhalt nicht mit den Zielen zu vereinbaren, die mit Beihilfen fuÈ r die
Regionalentwicklung verfolgt werden. Die IntensitaÈt der Beihilfen fuÈ r Investitionen zur Schaffung von
TelearbeitsplaÈtzen sollte den HoÈ chstgrenzen unterliegen, die in den FoÈ rdergebieten bestehen, in denen
der Telearbeitsplatz geschaffen wird, selbst wenn eine gewisse technische und wirtschaftliche
Verbindung mit dem Arbeitgeber entsteht, der in einem Gebiet angesiedelt ist, das fuÈ r hoÈ here
BeihilfeintensitaÈ ten in Betracht kommt.

b) AÈ nderung von Paragraph 52 (8) des deutschen Einkommensteuergesetzes 63

Am 21. Januar erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung zur EinfuÈ hrung von Paragraph 52
(8) des deutschen Einkommensteuergesetzes, mit dem Paragraph 6(b) dieses Gesetzes geaÈndert wird.
Dieser Paragraph sieht eine besondere Steuerbefreiung zwischen 1996 und 1998 fuÈ r die Reinvestition
von eigentlich einkommensteuerpflichtigen Gewinnen in das Eigenkapital von Unternehmen vor, die
in einem neuen Bundesland oder in Westberlin ihren Hauptsitz unterhalten und bis zu 250 Personen
beschaÈftigen. Die Kommission sah diese Maûnahmen als eine staatliche Beihilfe zugunsten von
Unternehmen in Ostdeutschland und Berlin an, die den Erwerb von Eigenkapital zugunsten dieser
Unternehmen erleichtert. Die Investoren koÈ nnen gemaÈû dieser Bestimmung Beteiligungen an den
betreffenden Unternehmen unter Bedingungen vornehmen, die ohne die EinfuÈ hrung dieser
GesetzesaÈnderung weniger guÈ nstig gewesen waÈren. Da der Erwerb einer Beteiligung an diesen
Unternehmen nicht notwendigerweise an eine Neuinvestition geknuÈ pft ist, muû diese steuerliche
Maûnahme als eine Betriebsbeihilfe angesehen werden, die in Westberlin mit seinem Status als Gebiet
nach Artikel 87 Absatz 3(c) nicht zu rechtfertigen ist. Auch ist die Maûnahme nicht mit den Artikeln 43
und 48 EGV (Niederlassungsfreiheit) zu vereinbaren, da sie auf Unternehmen beschraÈnkt ist, die in
den neuen BundeslaÈndern und Westberlin niedergelassen sind.

62 C 52/97 (ex N 123/97).
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95); ABl. L 212 vom 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, S. 88; EroÈ ffnung
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c) ZinsguÈnstige Darlehen der Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau zugunsten des Erwerbs von
Beteiligungen an Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland 64

Am 18. Februar genehmigte die Kommission eine Regelung, mit der fehlendes Wagniskapital in den
FinanzmaÈrkten der LaÈnder Nordrhein-Westfalen und Saarland nach dem spuÈ rbaren Abbau der
Kohlesubventionen ausgeglichen werden soll. GemaÈû dieser Regelung kann die Kreditanstalt fuÈ r
Wiederaufbau zwischengeschalteten Investoren (Unternehmen oder natuÈ rlichen Personen) zinsguÈ n-
stige Darlehen gewaÈhren, wenn sie in das Eigenkapital von Unternehmen in diesen beiden
BundeslaÈndern investieren. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daû mit dieser Regelung die
GewaÈhrung von Beihilfen zugunsten von Unternehmen in diesen beiden BundeslaÈndern verbunden ist.
Da diese Beihilfen jedoch an Investitionen geknuÈ pft sind, und die jeweils hoÈ chstzulaÈssigen IntensitaÈten
eingehalten werden, konnte ihnen als Regionalbeihilfen gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 (c) zugestimmt
werden. Die Regelung steht jeder Art von Unternehmen und allen natuÈ rlichen Personen offen, die in
den betreffenden Regionen investieren moÈ chten.

d) FoÈ rderbarkeit der Kosten fuÈ r den Erwerb immaterieller GuÈ ter von Groûunternehmen 65

Am 6. Mai erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung zu der im 25. Rahmenplan der
Gemeinschaftsaufgabe vorgesehenen Streichung der Bestimmung uÈ ber die Herausnahme von der
FoÈ rderbarkeit immaterieller GuÈ ter von Groûunternehmen, wenn auf diese GuÈ ter mehr als 25 % der
Investitionskosten entfaÈ llt. Anders als bei den kleinen und mittelstaÈndischen Unternehmen ist diese
Erweiterung der FoÈ rderbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren, da sie eine
erhebliche Ausweitung der fuÈ r Groûunternehmen in Betracht kommenden Regionalbeihilfen zur
Folge haÈtte und damit die Wirksamkeit des Abbaus der BeihilfeintensitaÈ ten zunichte machen wuÈ rde,
zu der sich die Kommission verpflichtet hat. Diese Entscheidung steht im Einklang mit den neuen
Leitlinien fuÈ r Regionalbeihilfen 66.

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Mit Entscheidung vom 27. Juli 1994 hatte die Kommission der Anwendung der Beihilferegelung
ThuÈ ringer Industriebeteilungs-Fonds vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Auflagen zugestimmt.
Zweck dieses Fonds ist die Beteiligung an Unternehmen einschlieûlich Unternehmen in Schwierig-
keiten. Aus den Jahresberichten uÈ ber die DurchfuÈ hrung der Regelung ging hervor, daû der Fonds
eventuell miûbraÈuchlich verwendet worden ist. Deshalb hat die Kommission am 9. Dezember
beschlossen, von der deutschen Regierung die erforderlichen Informationen anzufordern, um
nachpruÈ fen zu koÈ nnen, ob die Beihilfen gemaÈû den Bedingungen und ModalitaÈ ten gewaÈhrt wurden,
zu denen sie im Jahr 1994 ihre Zustimmung erteilt hatte. Dieser Beschluû stuÈ tzte sich auf das Urteil des
Gerichtshofes vom 5. Oktober 1995 in der Sache C-47/91 ¹Italgraniª.

f) Investitionszulage 1999 zugunsten der neuen BundeslaÈnder und Berlins 68

Am 9. Dezember hat die Kommission beschlossen, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in
bezug auf einen Teil des Investitionszulagengesetzes 1999 zugunsten der neuen BundeslaÈnder und

64 N 320/B/97; ABl. C 111 vom 9.4.1998.
65 C 37/96 (ex N 186/96); ABl. C 316 vom 25.11.1998.
66 ABl. C 74 vom 10.3.1998, S. 9, Ziff. 4.6.
67 NN 120/98.
68 C 72/98 (ex N 702/97).
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Berlins zu eroÈ ffnen. Diese auf zehn Jahre befristete Regelung war mit Mitteln von rund 15 Mrd. ECU
ausgestattet. Die Kommission hatte ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit einiger Bestimmungen
dieser Regelung mit dem Gemeinsamen Markt betreffend (1) Betriebsbeihilfen (Beihilfen fuÈ r
Ersatzinvestitionen), die den Degressivgrundsatz nicht beachten, (2) Beihilfen fuÈ r Erstinvestitionen,
die ab dem Jahr 2000 zugunsten von Unternehmen mit Sitz in Berlin gewaÈhrt werden, (3) Beihilfen, bei
denen sektoruÈ bergreifende Rahmenbestimmungen und die Bestimmungen fuÈ r sensible Wirtschafts-
zweige nicht eingehalten werden und (4) die ErhoÈ hung der IntensitaÈ t von Beihilfen im Nachhinein.
GegenuÈ ber den sonstigen Bestimmungen der Regelung hat die Kommission keine Einwendungen
erhoben, jedoch zweckdienliche Maûnahmen vorgeschlagen, um auch deren spaÈtere Vereinbarkeit mit
dem Gemeinsamen Markt zu gewaÈhrleisten.

g) 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe ¹Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturª 69

Am 22. Dezember beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die Anwendung der
Gemeinschaftsaufgabe zu erheben, wie sie durch den 27. Rahmenplan geaÈndert worden ist, mit
Ausnahme jedoch der neuen Bestimmungen fuÈ r die GewaÈhrung von InvestitionszuschuÈ ssen im
Rahmen eines Verkaufs-RuÈ ckmietevorgangs, in bezug auf die ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
EGV eroÈ ffnet wurde. Die Kommission ist der Auffassung, daû diese Bestimmung Elemente einer
Betriebsbeihilfe enthalten koÈ nnte, die mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren sind. Die fuÈ r
die Anwendung dieser Regelung in dem Zeitraum 1998 bis 2002 bereitgestellten Mittel betragen
12,754 Mrd. ECU.

h) Konsolidierungsprogramm vom 20.7.1993 70 und Darlehensprogramm vom 24.1.1996 71

Das ¹Konsolidierungsprogrammª vom 20. Juli 1993 und das ¹Darlehensprogrammª vom
24. Januar 1996 des Freistaats ThuÈ ringen wurden faÈ lschlicherweise von den deutschen BehoÈ rden als
Maûnahmen gemaÈû der ¹De minimisª-Regelung angesehen. Der Gesamtbetrag der zu gewaÈhrenden
Beihilfen uÈ berschreitet jedoch die zulaÈssige HoÈ chstgrenze, auûerdem sind die sensiblen Sektoren in die
Regelung einbezogen. Es handelt sich somit um staatliche Beihilferegelungen gemaÈû Artikel 87
Absatz 1 EGV. Die Kommission hat Zweifel an deren Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt.
Hinsichtlich der Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten werden mit diesen beiden Programmen
die einschlaÈgigen Regeln nicht eingehalten, auûerdem sind in den Beihilfen des Programmjahres 1996
zugunsten gesunder Unternehmen auch Betriebsbeihilfen im Widerspruch zu den geltenden
Vorschriften enthalten. Die Kommission hat deshalb am 22. Dezember beschlossen, ein Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber beiden Programmen zu eroÈ ffnen.

Griechenland

Gesetz 2601/98 uÈber die regionale Entwicklung 72

Am 22. Dezember beschloû die Kommission, dem griechischen Regionalentwicklungsgesetz
zuzustimmen, mit dem die verschiedenen Formen und IntensitaÈ ten der Beihilfen an Unternehmen
in den einzelnen FoÈ rdergebieten festgelegt werden. Bis Ende 1999 wird die derzeitige HoÈ chstgrenze
von 75 % BeihilfeintensitaÈ t noch in Kraft bleiben, danach sieht das neue Gesetz eine spuÈ rbare

69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).
72 NN 59/A/98, noch nicht im ABl. veroÈ ffentlicht.
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Senkung der zulaÈssigen HoÈ chstgrenzen und eine groÈ ûere Abstufung zwischen den FoÈ rdergebieten vor.
Da dieses Gesetz in Einklang mit den neuen Leitlinien fuÈ r Regionalbeihilfen steht, konnte die
Kommission seiner Anwendung zustimmen 73.

Spanien

a) Kastilien-La Mancha 74

Die Kommission stimmte am 21. Januar der AÈ nderung einer Regelung bestehend aus Investitions-
beihilfen, Beihilfen zur FoÈ rderung von Forschung und Entwicklung und Beihilfen zugunsten von
kleinen und mittelstaÈndischen Unternehmen in Kastilien-La Mancha zu. Die dafuÈ r bereitgestellten
Mittel belaufen sich auf 21,06 Mio. ECU jaÈhrlich.

b) Bergbau Ð Andalusien 75

Am 8. April stimmte die Kommission einer regionalen Beihilferegelung zur Entwicklung des Bergbaus
in Andalusien zu, die sowohl Investitionsbeihilfen als auch Beihilfen zur FoÈ rderung von Forschung und
Entwicklung vorsieht. HierfuÈ r wurden 32,08 Mio. ECU fuÈ r den Zeitraum 1998-1999 bereitgestellt.

Niederlande

Beihilfen fuÈ r den Bau eines Sauerstoff-Peroxidwerkes in Delfzijl 76

Am 21. Januar beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 einzustellen, das sie
gegenuÈ ber dem Teil der dem Unternehmen FMC fuÈ r den Bau eines Wasserstoff-Peroxidwerkes in
Delfzijl gewaÈhrten Beihilfe eroÈ ffnet hatte, der die in dieser Region zulaÈssige HoÈ chstgrenze von 20 %
der Investitionskosten uÈ bertraf. Im Verlauf des Verfahrens hatte die Kommission festgestellt, daû diese
HoÈ chstgrenze mit den in Form von ZuschuÈ ssen gewaÈhrten Beihilfen und dem GrundstuÈ cksverkauf
unter Wert eines Gesamtbetrags von 2,85 Mio. ECU uÈ berschritten wurde. Aus diesem Grund hielt sie
diese Beihilfe fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren und forderte deren RuÈ ckzahlung.

OÈ sterreich

Verzeichnis der FoÈ rdergebiete fuÈ r das Jahr 1999 77

Am 28. Oktober beschloû die Kommission, das geltende Verzeichnis der FoÈ rdergebiete fuÈ r ein Jahr zu
verlaÈngern, dabei jedoch bestimmte BeihilfeintensitaÈ ten zu aÈndern. GemaÈû Ziff. 6 der neuen Leitlinien
fuÈ r Regionalbeihilfen 78 zaÈhlte das oÈ sterreichische Verzeichnis fuÈ r 1999 zu den letzten Aufstellungen,

73 ABl. C 74 vom 10.3.1998.
74 N 266/97; ABl. C 103 vom 4.4.1998.
75 N 191/97; ABl. C 198 vom 24.6.1998.
76 C 41/96 (ex NN 182/95); ABl. L 171 vom 17.6.1998, S. 36; Competition Newsletter 2/1998, S. 89; EroÈ ffnung des

Verfahrens siehe XXVI. Gesamtbericht auf S. 260.
77 N 482/98; ABl. C 396 vom 19.12.1998.
78 ABl. C 74 vom 10.3.1998.
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die gemaÈû der vorangehenden Vorschrift uÈ ber Regionalbeihilfen, d.h. der in der Mitteilung der
Kommission von 1988 erlaÈuterten Methode, gepruÈ ft worden ist 79.

Finnland

Beschleunigte Abschreibung fuÈ r Investitionen in ¹Entwicklungsgebietenª 80

Am 29. Juli beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber einer
finnischen Regelung zu eroÈ ffnen, die Anreize fuÈ r die beschleunigte Abschreibung von Investitionen in
¹Entwicklungsgebietenª vorsieht. Das Verfahren wurde nur in bezug auf die Maûnahmen fuÈ r
Unternehmen in Sektoren eroÈ ffnet, in denen fuÈ r die GewaÈhrung von Beihilfen besondere gemein-
schaftliche Regeln und Rahmenbestimmungen gelten sowie fuÈ r Investitionen, bei denen sektoruÈ berg-
reifende Rahmenbestimmungen fuÈ r Regionalbeihilfen zugunsten von Groûvorhaben bestehen. Die
finnischen BehoÈ rden hatten zugesagt, die einzelnen BeihilfefaÈ lle in den jeweiligen Sektoren
anzumelden. Die Regelung beruht jedoch auf einem vom Parlament erlassenen Gesetz, das
unmittelbar und im Grundsatz automatisch anwendbar ist und keinen behoÈ rdlichen Ermessensspiel-
raum bei EinzelfaÈ llen zulaÈût. Die bisher von den FinanzbehoÈ rden erteilte Zusage, fuÈ r die Einhaltung
der Beihilferegeln Sorge zu tragen, reicht der Kommission nicht aus, um uÈ ber die Vereinbarkeit dieser
Regeln mit dem Gemeinsamen Markt in den empfindlichen Wirtschaftszweigen befinden zu koÈ nnen.
Die Kommission haÈ lt eine AÈ nderung des entsprechenden Gesetzes fuÈ r erforderlich, um ausschlieûen
zu koÈ nnen, daû die Regelung in den empfindlichen Wirtschaftszweigen angewandt wird.

Schweden

a) Karte der ¹Strukturwandelgebiete 81

Am 21. Januar genehmigte die Kommission die schwedische FoÈ rdergebietskarte der ¹Strukturwandel-
gebieteª fuÈ r den Zeitraum 1998-1999. Die Strukturwandelgebiete bestehen aus 26 Gemeinden und
zwei Kirchsprengeln und erfassen 4,5 % der schwedischen BevoÈ lkerung. Die Obergrenzen fuÈ r die
IntensitaÈ t von Investitionsbeihilfen ist auf 25 % brutto (18 % netto) fuÈ r Groûunternehmen und 35 %
brutto (25,2 % netto) fuÈ r kleine und mittelstaÈndische Unternehmen festgesetzt. In den Gemeinden
Hagfors, HaÈ llefors, Ludvika, Ljusnarsberg und Smedjebacken koÈ nnen Investitionsbeihilfen bis zu
einem HoÈ chstbetrag von 30 % brutto (21,6 % netto) zugunsten von Groûunternehmen gewaÈhrt
werden.

b) Regionale Beihilferegelung fuÈ r ¹Strukturwandelgebiete 82

Am 16. Juli genehmigte die Kommission die Beihilferegelung zugunsten der Strukturwandelgebiete fuÈ r
den Zeitraum 1998-1999. Zu den AÈ nderungen zaÈhlen die Anpassungen im Anschluû an die KMU-
Leitlinien 83 und den FuE-Gemeinschaftsrahmen 84. Die GewaÈhrung von Ausbildungsbeihilfen wurde
mit Bedingungen versehen. FuÈ r die Regionalbeihilfen zugunsten der Strukturwandelgebiete wurden
Mittel von insgesamt 50 Mio. ECU (400 Mio. SKR) in dem betreffenden Zeitraum bereitgestellt.

79 ABl. C 212 vom 12.8.1988.
80 C 55/98 (ex NN 20/98); ABl. C 377 vom 5.12.1998.
81 N 65/97; ABl. C 89 vom 25.3.1998.
82 N 110/98; ABl. C 300 vom 29.9.1998.
83 ABl. C 213 vom 23.7.1996.
84 ABl. C 45 vom 17.2.1996.
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Vereinigtes KoÈnigreich

English Partnerships (EP) 85

Am 1. Juli schlug die Kommission zweckdienliche Maûnahmen gemaÈû Artikel 88 Absatz 1 EGV in
bezug auf die TaÈtigkeiten der English Partnerships im Rahmen des Partnerschaftsinvestitions-
programms vor. Mit diesem Programm werden Vorhaben der Immobilienentwicklung gefoÈ rdert,
welche die Sanierung, Erschlieûung, Entwicklung und den Bau von GebaÈuden und RaÈumlichkeiten fuÈ r
gewerbliche und Wohnzwecke vorsehen. Das Erschlieûungsvorhaben und der Beihilfeantrag werden
von den EP-Bewertern gepruÈ ft. Die fuÈ r derartige Vorhaben nach dem derzeitigen Modus gewaÈhrten
ZuschuÈ sse oder sonstigen Maûnahmen gelten nicht als staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87
Absatz 1 EGV. Nach der gegenwaÈrtigen Vergabepraxis ist es durchaus moÈ glich, daû die BeguÈ nstigten
(GrundstuÈ cksbesitzer, Erschlieûungsunternehmen, Endverbraucher usw.) Unternehmen sind, die im
innergemeinschaftlichen Handel und in potentiell empfindlichen Wirtschaftszweigen miteinander im
Wettbewerb stehen. GrundsaÈtzlich finanziert English Partnerships Erschlieûungsunternehmen, die als
Erstbesitzer oder Endabnehmer ein dauerhaftes Interesse an den jeweiligen GrundstuÈ cken haben.
Dieser Punkt wirft fuÈ r die Kommission Fragen der Transparenz bei der Ermittlung des tatsaÈchlichen
BeguÈ nstigten der Beihilfen und der Bezifferung des konkret empfangenen Beihilfebetrages auf. Die
Kommission hat als zweckdienliche Maûnahme vorgeschlagen, daû die EP-FoÈ rdermittel unmittelbar
dem tatsaÈchlichen Investor am Standort (GrundstuÈ cksbesitzer/Erschlieûer im Falle einer spekulativen
Erschlieûung bzw. GrundstuÈ cksendbenutzer im Falle einer maûgeschneiderten Entwicklung) gemaÈû
den Vorschriften fuÈ r regionale Beihilfen und Beihilfen an KMU gewaÈhrt werden. Die britischen
BehoÈ rden wurden ersucht, der Kommission eine geaÈnderte Regelung vorzulegen.

2. Sektorale Beihilfen

2.1. Stahlindustrie

UÈ berwachung der StahlbeihilfefaÈ lle nach Artikel 95 EGKS

Die Kommission uÈ berwachte weiterhin die DurchfuÈ hrung ihrer Entscheidungen in den vorgenannten
Sektoren in Spanien, Italien, Irland, Portugal, Deutschland und OÈ sterreich. Ein neunter UÈ ber-
wachungsbericht wurde im Mai 86 und der zehnte Bericht im November 87 herausgegeben.

Deutschland

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

Am 14. Juli erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung zu den Beihilfen in Form einer 80 %-
BuÈ rgschaft fuÈ r Darlehen von 7,6 Mio. ECU zur Umstrukturierung der Eisen- und Stahlwalzwerke
RoÈ tzel GmbH. Diese ohne vorherige Zustimmung der Kommission unrechtmaÈûig gewaÈhrte Beihilfe
war mit dem Gemeinsamen Markt fuÈ r Kohle und Stahl gemaÈû Artikel 4 Absatz 10 EGKS-Vertrag

85 E 2/97.
86 SEK(1998) 672 endg., BruÈ ssel 22.4.1998.
87 SEK(1998) 1684 endg., BruÈ ssel 14.10.1998.
88 C 60/97 (ex NN 85/97).
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nicht zu vereinbaren. Die deutschen BehoÈ rden werden den vollstaÈndigen BuÈ rgschaftsbetrag zuzuÈ glich
Zinsen ab dem Datum der GewaÈhrung bis zur RuÈ ckzahlung der Beihilfe zuruÈ ckfordern muÈ ssen.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

Am 11. Dezember beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 Stahlbeihilfe-
nkodex gegenuÈ ber mehreren Beihilfen in Form von DarlehensbuÈ rgschaften und Zulagen zugunsten
des Stahlunternehmens ESF Elbestahlwerk Feralpi GbmH (ESF) mit einer ablehnenden Entscheidung
abzuschlieûen. Im MaÈrz 1993 und Januar 1995 hatte sie Investitionsbeihilfen zugunsten von ESF
zugestimmt. Ein Teil dieser Beihilfen, naÈmlich DarlehensbuÈ rgschaften von insgesamt 6,14 Mio. ECU,
wurden jedoch ihrem urspruÈ nglichen Zweck entfremdet und fuÈ r die Deckung von Betriebskosten
miûbraÈuchlich verwendet, obwohl Betriebsbeihilfen durch den EGKS-Vertrag untersagt sind. Die
miûbraÈuchliche Verwendung machte diesen Teil der genehmigten Beihilfe unvereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt, weshalb dessen RuÈ ckzahlung zuzuÈ glich Zinsen erforderlich wurde. Auûerdem
wurden ESF in den Jahren 1995 und 1997 weitere nichtangemeldete Beihilfen gewaÈhrt. Diese
zusaÈtzlichen Beihilfen in HoÈ he von 4,8 Mio. ECU bestehend aus ZuschuÈ ssen von 6,14 Mio. ECU und
DarlehensbuÈ rgschafteen waren nicht nur unrechtmaÈûig gewaÈhrt, sondern standen auch im Wider-
spruch zu den Vorschriften des Stahlbeihilfenkodex und des EGKS-Vertrages; sie waren somit nicht
mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbaren, weshalb ebenfalls deren RuÈ ckforderung zuzuÈ glich
Zinsen angeordnet wurde.

c) MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches Recycling 90

Am 9. Dezember beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 Stahlbeihilfe-
nkodex einzustellen und die zusaÈtzlichen Investitionsbeihilfen zugunsten der MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling fuÈ r die Zwecke des Umweltschutzes zu genehmigen. Zuvor hatte sie
festgestellt, daû die Investitionsbeihilfen spuÈ rbare Verbesserungen des Umweltschutzes jenseits der
auferlegten Mindestanforderungen herbeifuÈ hren wuÈ rden, weshalb die Beihilfen gemaÈû Artikel 3
Stahlbeihilfenkodex und dem Gemeinschaftsrahmen fuÈ r staatliche Umweltschutzbeihilfen genehmigt
werden konnten 91.

d) Neue MaxhuÈ tte 92

Am 9. Dezember beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 Stahlbeihilfe-
nkodex wegen der Beihilfen von insgesamt 1,4 Mio. ECU zugunsten der Neuen MaxhuÈ tte Stahlwerke
GmbH fuÈ r die Bodensanierung eines fuÈ r die Schlackenlagerung verwendeten GelaÈndes einzuleiten.
Die Kommission hat ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt, da gemaÈû dem Verursacherprinzip die Kosten fuÈ r diese Investitionen von dem Unternehmen
selbst zu tragen sind.

Am 16. Dezember beschloû die Kommission, auch ein Verfahren gemaÈû Artikel 88 EGKS 93 zu
eroÈ ffnen. In den Jahren 1995 und 1996 hatte sie zwei ablehnende Entscheidungen gegenuÈ ber Beihilfen
zugunsten der Neuen MaxhuÈ tte erlassen und die RuÈ ckzahlung zuzuÈ glich Zinsen unrechtmaÈûiger

89 C 75/97 (ex NN 108/97).
90 C 85/97.
91 ABl. C 72 vom 10.3.1994.
92 N 261/98.
93 C 55/94 und C 41/95.
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Beihilfen von insgesamt 32,75 Mio. ECU angeordnet. GemaÈû Artikel 86 EGKS wurden die deutschen
BehoÈ rden aufgefordert, saÈmtliche erforderlichen Maûnahmen zu diesem Zweck zu ergreifen. Da sich
die zustaÈndigen BehoÈ rden dieser Verpflichtung entzogen hatten, wurde die deutsche Regierung
aufgefordert, ihr saÈmtliche Informationen vorzulegen, damit sich die Kommission zu diesem Vorgang
aÈuûern kann.

Griechenland

Sovel 94

Am 16. Dezember beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrung von
Investitionsbeihilfen von insgesamt 10,2 Mio. ECU zugunsten des Stahlunternehmens SOVEL zu
erheben. Sie hatte festgestellt, daû die Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Stahlbeihilfen
angesichts des nicht vorgesehenen Ausbaus der ProduktionskapazitaÈ ten und der Begrenzung der
Beihilfen auf einen Betrag von weniger als 50 Mio. ECU eingehalten waren; auûerdem standen die
BeihilfeintensitaÈ ten im Einklang mit der griechischen Regionalbeihilfenregelung.

Spanien

INESPAL 95

Am 21. Januar entschied die Kommission, daû mit der Privatisierung des spanischen Aluminium-
konzerns Industria EspanÄ ola de Aluminio (INESPAL) keine Elemente staatlicher Beihilfen
verbunden waren. Die spanischen BehoÈ rden hatten der Kommission eine Vereinbarung uÈ ber den
Verkauf von Aktienanteilen an INESPAL durch die Staatsholding SEPI an das Privatunternehmen
Aluminium Company of America (ALCOA) gemeldet. Gegenstand der Vereinbarung war die
Privatisierung von INESPAL. Die Kommission hatte festgestellt, daû ALCOA der einzige an beinahe
saÈmtlichen VermoÈ genswerten von INESPAL interessierte Erwerbskandidat war (der Verkauf als
Einheit war wertsteigernd), daû ALCOA das hoÈ chste Angebot abgegeben hatte und daû sich die
Verpflichtungen des KaÈufers in den Bereichen Umweltschutz und Sozialplan nur auf den Zeitraum vor
dem Eingehen der Vereinbarung bezogen. Auûerdem stellte sich heraus, daû die INESPAL
berechneten Stromtarife (¹G4-Tarifeª) von der Regierung festgesetzt und im spanischen Amtsblatt
veroÈ ffentlicht werden. Diese Tarife gelten sektoruÈ bergreifend fuÈ r mehrere Groûkunden, die als
Stromabnehmer die gleichen Merkmale aufweisen. Die spanischen BehoÈ rden werden die Kommission
uÈ ber jegliche AÈ nderung an den G4-Tarifen in Kenntnis setzen.

Italien

a) Steuervorteile nach dem Gesetz 549/95 96

Am 13. Mai beschloû die Kommission, das im Mai 1997 eroÈ ffnete Verfahren einzustellen und die
zugunsten der Stahlerzeuger in Form von Steuervorteilen gemaÈû dem Gesetz 549/95 gewaÈhrten
Beihilfen fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren einzustufen. FuÈ r diese Beihilfen
kommt keine der Ausnahmen in Betracht, die in dem Stahlbeihilfenkodex fuÈ r FuE-, Umweltschutz-

94 NN 137/97.
95 N 639/97; ABl. C 211 vom 7.7.1998.
96 C 27/97.
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oder Schlieûungsbeihilfen vorgesehen sind. Auûerdem hat die Kommission beschlossen, die
RuÈ ckforderung der von den italienischen BehoÈ rden unrechtmaÈûig gewaÈhrten Beihilfen zu verlangen.
Im Mai 1997 hatte die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber den nach
diesem Gesetz zugunsten der empfindlichen Sektoren Kraftfahrzeuge, Kunstfasern und Schiffbau
gewaÈhrten Beihilfen eroÈ ffnet. Das Gesetz sieht Investitionsbeihilfen in Form einer Steuerbefreiung
von 50 % der reinvestierten Gewinne vor. Vor der PruÈ fung der von den italienischen BehoÈ rden zu
erteilenden AuskuÈ nfte wird sich die Kommission nicht zur Vereinbarkeit der Beihilfen in den uÈ brigen
von der Entscheidung erfaûten Sektoren aÈuûern.

b) Acciaierie di Bolzano 97

Am 28. Oktober beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 EGKS-Vertrag
gegenuÈ ber den Umweltschutz- und Forschungsbeihilfen zugunsten des Stahlunternehmens Acciaierie
di Bolzano abzuschlieûen. Nach PruÈ fung der Beihilfevorhaben mit den zustaÈndigen BehoÈ rden und
kam die Kommission zu dem Ergebnis, daû einer Senkung der urspruÈ nglich vorgesehenen
BeihilfehoÈ he die Umweltschutzbeihilfen in HoÈ he von 5,73 Mio. ECU und die FuE-Beihilfen von
insgesamt 0,4 Mio. ECU den einschlaÈgigen Rahmenbestimmungen entsprachen und mit dem
Gemeinsamen Markt zu vereinbaren sind. Sie konnte somit den Beihilfen in der vorgesehenen HoÈ he
zustimmen.

Luxemburg

ProfilARBED 98

Am 17. Juni erlieû die Kommission eine erneute ablehnende Entscheidung nebst Aufforderung zur
RuÈ ckzahlung der von Luxemburg dem Stahlunternehmen ProfilARBED gewaÈhrten Beihilfen. Im
Dezember 1994 hatte die Kommission der GewaÈhrung von Beihilfen fuÈ r Umweltschutzmaûnahmen
beim Bau des neuen Werkes Esch-Schifflingen von ProfilARBED zugestimmt. Im Zuge einer von
einem Wettbewerber von ARBED eingelegten Beschwerde hatte das Gericht erster Instanz diese
Entscheidung aufgehoben 99. Die Kommission war somit verpflichtet, diese Beihilfen im Lichte der
vom Gemeinschaftsrichter angestellten ErwaÈgungen erneut zu pruÈ fen. Dabei ist sie zu der
Schluûfolgerung gelangt, daû die AusfuÈ hrungen der luxemburgischen BehoÈ rden den urspruÈ nglichen
Sachbefund der Kommission nicht zu aÈndern vermochten, der fuÈ r die EroÈ ffnung des Verfahrens im
Juni 1994 maûgeblich war, naÈmlich, daû diese Beihilfen unter keine der Ausnahmen vom allgemeinen
Beihilfeverbot in Artikel 4 Absatz c EGKS fielen. Die ARBED gewaÈhrten Beihilfen in HoÈ he von
91,95 Mio. LFR (2,279 Mio. ECU) sind deshalb mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren
und zuzuÈ glich Zinsen ab dem Datum ihrer GewaÈhrung bis erfolgter RuÈ ckzahlung zu erstatten.

97 C 46/98 (ex N 791/97).
98 C 25/94 (ex N 11/94).
99 T-150/95 UK Steel Association (vormals BISPA) gegen Kommission, Urteil vom 25.9.1997, noch nicht

veroÈ ffentlicht.
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2.2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse

Spanien

A.G.Tubos Europa S.A. 100

Am 28. Oktober beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV einzustellen
und der GewaÈhrung einer Beihilfe von 7,02 Mio. ECU fuÈ r das Unternehmen Tubos Europa in
Extremadura zuzustimmen. Die KapazitaÈ ten zur Herstellung herkoÈ mmlicher RoÈ hren sind zwar
uÈ berschuÈ ssig, doch die Kommission konnte sich davon uÈ berzeugen, daû in dem Unternehmen in
Zukunft zum ersten Mal in Europa groûe kaltgeschweiûte Hohlprofile eines Durchmessers von mehr
als 406,4 mm hergestellt werden, fuÈ r die eine steigende Nachfrage erwartet wird. Der Beihilfe konnte
somit als vereinbar zugestimmt werden.

2.3. Schiffbau

Deutschland

a) Beihilfe fuÈ r die Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

Am 18. Februar eroÈ ffnete die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Beihilfen an die Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, einer Tochtergesellschaft der Bremer Vulkan
Verbund AG (BVV) in Konkurs, die anlaÈûlich der UÈ bernahme durch die LuÈ rssen Maritime
Beteiligungen GmbH & Co KG. gewaÈhrt wurden. Gegenstand des Verfahrens waren die oÈ ffentliche
Beteiligung an den Kosten fuÈ r die BeschaÈ ftigung vormaliger Arbeitnehmer einer anderen
Tochtergesellschaft von BVV, die von dem landeseigenen Unternehmen Hibeg erlassenen Schulden
und die vorgesehene Beteiligung an den Kosten fuÈ r geplante Investitionen. In ihrer Entscheidung hat
die Kommission Zweifel daran geaÈuûert, daû Artikel 87 EGV und die einschlaÈgigen Bestimmungen
der Siebten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den Schiffbau auf diese Maûnahmen anwendbar sind.
WaÈhrend die TaÈtigkeiten der Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH auf den Marineschiffbau
beschraÈnkt sind, ist die LuÈ rssen Gruppe auch im Handelsschiffbau taÈtig. Falls die erworbenen
KapazitaÈ ten fuÈ r den Handelsschiffbau oder sonstige zivile MarineschiffbautaÈ tigkeiten verwendet
werden, wuÈ rden die Bestimmungen von Artikel 87 EGV anzuwenden sein.

b) Beihilfen an Bremer Vulkan uÈber Krupp GmbH und HIBEG 102

Mit Urteil vom Oktober 1996 103 hatte der Gerichtshof eine Entscheidung der Kommission vom
April 1993 aufgehoben, mit der eine Beihilfe an die vollstaÈndig vom Land Bremen kontrollierte
Gesellschaft HIBEG fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren erklaÈrt wurde, die von
HIBEG uÈ ber die Krupp GmbH an die Bremer Vulkan AG weitergewaÈhrt wurde, um den Verkauf der
Krupp Atlas Elektronik GmbH von Krupp GmbH an den Bremer Vulkan zu erleichtern. Der
Gerichtshof hatte befunden, daû die BegruÈ ndung der Kommissionsentscheidung in einigen Punkten
unzureichend war. Die Kommission muûte somit eine neue Entscheidung zur Einstellung des

100 C 13/98 (ex N 749/97).
101 C 9/98 (ex NN 176/97); ABl. C 252 vom 12.8.1998.
102 C 14/92; ABl. L 316 vom 25.11.1998; EroÈ ffnung des Verfahrens siehe 23. Wettbewerbsbericht, Ziff. 502.
103 Verbundene Rechtsachen C-329/93, C-62/95 und C-63/95, Slg. 1996, S. I-5151.
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Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 erlassen, das im Mai 1992 eroÈ ffnet worden war. Unter
BeruÈ cksichtigung dieses Gerichtsurteils erlieû die Kommission am 25. Februar eine geaÈnderte
Entscheidung, mit der ihre Auffassung bekraÈftigt wird, daû die Beihilfen des Landes Bremen aus dem
Jahr 1991 zugunsten der (nunmehr in Liquidation befindlichen) Bremer Vulkan fuÈ r den Erwerb der
Krupp Atlas Elektronik, einem Hersteller elektronischer Systeme fuÈ r den Schiffbau und die
Verteidigung, mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren waren.

Der Bremer Vulkan hatte die Krupp Atlas Elektronik zu einem Preis von rund 175 Mio. ECU in einer
komplizierten Finanztransaktion erworben. Die Kommission hat diesen Vorgang darauf hin
untersucht, ob die Beihilfe fuÈ r eine der Ausnahmebestimmungen von Artikel 87 EGV in Betracht
kam. Die Beihilfe foÈ rderte aber lediglich den UÈ bergang der Krupp Atlas Elektronik von Krupp auf
den Bremer Vulkan, wobei an den uÈ bertragenen TaÈtigkeiten nichts geaÈndert wurde. Die Beihilfe
beeintraÈchtigt den Wettbewerb mit anderen Unternehmen in der Gemeinschaft und kam fuÈ r eine
Freistellung nach den Regeln des EG-Vertrages nicht in Betracht, weshalb die Kommission auf deren
RuÈ ckforderung bestehen muû.

c) Reprivatisierung der Volkswerft Stralsund und der MTW-Schiffswerft in Wismar 104

Die Kommission beschloû am 25. Februar in der Sache Volkswerft und am 29. Juli in dem Vorgang
MTW-Schiffswerft, den Privatisierungsvereinbarungen fuÈ r diese Werften zuzustimmen und gegen eine
zweite Beihilfetranche keine Einwendungen zu erheben. Bis zum Jahr 1996 gehoÈ rten diese vormaligen
DDR-Werften der Bremer Vulkan Verbund AG an. Nach deren Konkurs wurden sie von der
Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und dem Land Mecklenburg-
Vorpommern uÈ bernommen. Im Zuge einer weltweiten Ausschreibung wurden die beiden Werften in
einer VermoÈ genstransaktion verkauft, wobei die KaÈufer keine uÈ berwiegend an die Finanzierung der
SchiffbauauftraÈge gebundenen Verbindlichkeiten uÈ bernahmen. Beide Werften hatten den Eigen-
tuÈ mern Garantien zu den erwarteten ErtraÈgen der Schiffe in den ersten Jahren nach der Auslieferung
und der Plazierung von Schiffsbeteiligungen auf dem Markt gegeben. Deshalb ist die Kommission bei
der Untersuchung der VerkaÈufe der Frage nachgegangen, ob mit den Vereinbarungen gewaÈhrleistet
wird, daû die VerkaÈufe nicht mit einer anderen Beihilfe gekoppelt werden, mit denen die BetraÈge
uÈ berschritten wuÈ rden, die im Rahmen der UmstrukturierungsplaÈne gewaÈhrt werden, die bei dem Erlaû
der Verordnung 1013/97 des Rates angemeldet wurden und gemaÈû der die zur FortfuÈ hrung der
Umstrukturierungsprogramme erforderlichen Beihilfen zu genehmigen sind.

Die Kommission kam dabei zu dem Ergebnis, daû selbst bei einer aÈuûerst kritischen Bewertung
saÈmtlicher gegenwaÈrtigen und potentiellen Verbindlichkeiten der Restunternehmen keine zusaÈtzlichen
Beihilfen gewaÈhrt worden sind. GemaÈû Artikel 6 der Siebten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den
Schiffbau und der Verordnung 1013/97 des Rates genehmigte sie deshalb in beiden FaÈ llen eine zweite
Beihilfetranche fuÈ r die FortfuÈ hrung der Umstrukturierung.

d) Entwicklungshilfe fuÈ r Indonesien 105

Am 25. Februar wurde ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 betreffend die Beihilfen Deutschlands
fuÈ r den Bau eines Schwimmbaggers durch die Volkswerft Stralsund mit einer zum Teil ablehnenden
Entscheidung eingestellt. Die Beihilfe war urspruÈ nglich als Entwicklungshilfe gemaÈû Artikel 4
Absatz 7 der Siebten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÃ r den Schiffbau genehmigt worden. Daraufhin stellte

104 N 803/97, N 802/97; ABl. C 24 vom 29.1.1999.
105 C 22/97.
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sich jedoch heraus, daû die Beihilfe zweckentfremdet wurde, da das entsprechende Schiff entgegen der
Auflage in der Kommissionsentscheidung auûerhalb Indonesiens eingesetzt worden war.

e) Zweckentfremdung der Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Mathias-Thesen-Werft und die
Volkswerft innerhalb der Bremer Vulkan-Gruppe 106

Am 22. Juli 1997 erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung betreffend die Beihilfen von
400 Mio. ECU zur Umstrukturierung der MTW-Schiffswerft in Wismar und der Volkswerft Stralsund,
die zugunsten anderer Unternehmensteile der Bremer Vulkan-Gruppe zweckentfremdet worden
waren.

Die Bremer Vulkan Verbund AG hatte diese beiden Schiffswerften in den Jahren 1992 und 1993 von
der Treuhandanstalt erworben. Umfangreiche Beihilfen wurden fuÈ r deren Umstrukturierung und
umfassende Modernisierung bereitgestellt. Der Rat hatte im Jahr 1992 eine Ausnahmebestimmung in
Anwendung der Siebten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den Schiffbau (90/684/EWG) fuÈ r die
Umstrukturierung der Werften in den neuen LaÈndern erlassen (Richtlinie 92/68/EWG des Rates).
Demnach waren die Beihilfen ausschlieûlich fuÈ r Umstrukturierungszwecke zu verwenden. In
Anbetracht dieser Anforderung und der auûerordentlich hohen BeihilfebetraÈge hatte die Kommission
nur einer tranchenweisen Zuteilung der FoÈ rdermittel zugestimmt.

Im Verlaufe des Verfahrens stellte sich jedoch heraus, daû die Anmeldungen der im Rahmen der
Privatisierung gewaÈhrten Beihilfen unvollstaÈndig waren. Umfangreiche FoÈ rdermittel waren im
Rahmen von Zusatzvereinbarungen zwischen der Treuhandanstalt und dem Bremer Vulkan im
voraus ausgezahlt worden. Einschlieûlich der bis 1995 aufgelaufenen Zinsen hatten die beiden
Unternehmen zusaÈtzlich zu dem von der Kommission genehmigten Betrag Beihilfen in HoÈ he von
166 Mio. ECU erhalten. Die GewaÈhrung dieses zusaÈtzlichen Betrages war ein Verstoû gegen die
Bestimmungen uÈ ber Investitionsbeihilfen (Artikel 6) und den fuÈ r die Umstrukturierung zu
gewaÈhrenden HoÈ chstbetrag (Artikel 10a) der geaÈnderten Siebten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den
Schiffbau. Die Kommission entschied deshalb, daû dieser Beihilfebetrag mit dem EG-Vertrag nicht zu
vereinbaren war. Diejenigen Bestandteile der Beihilfe, die fuÈ r die Umstrukturierung noch nicht
verwendet waren, wurden innerhalb der Bremer Vulkan-Gruppe entweder auf der Grundlage
einzelner Darlehensvereinbarungen oder, ab 1994, in einem ¹Bargeld-Zusammenlegungssystemª
weiterverliehen.

Trotz eingehender Untersuchungen war es bisher nicht moÈ glich, mit Sicherheit zu ermitteln, fuÈ r welche
Zwecke die innerhalb der Gruppe verteilten Beihilfegelder verwendet worden sind. HierfuÈ r gibt es
zwei GruÈ nde: Entgegen der uÈ blichen GeschaÈftspraktik hatte die Treuhandanstalt in den Privatisie-
rungsvereinbarungen nicht vorgeschrieben, daû die pauschal zugeteilten BarbetraÈge zu binden sind,
bzw. deren Verwendung zu uÈ berwachen ist. Ab spaÈtestens 1995 war angesichts der vielfaÈ ltigen
Transaktionen im Rahmen des Bargeld-Zusammenlegungssystems die Vermischung der Geldmittel
nicht mehr ruÈ ckgaÈngig zu machen. Als dieses System Anfang 1996 beendet wurde, beliefen sich die
Gesamtforderungen von MTW und der Volkswerft auf rund 430 Mio. ECU, wovon 400 Mio. ECU
ihren Ursprung in Beihilfen hatten. GemaÈû dem Revisionsbericht ist es wahrscheinlich, daû wenigstens
diejenigen Tochtergesellschaften des Bremer Vulkan, die im Rahmen des Zusammenlegungssystems
die Hauptschuldner waren, Teile der zweckentfremdeten Beihilfen empfangen hatten. Es steht auf
jeden Fall fest, daû der Betrag von 400 Mio. ECU, der nichtgenehmigte Beihilfen von 166 Mio. ECU

106 C 7/96.
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einschlieût, nicht wie vorgeschrieben fuÈ r die Umstrukturierung der beiden Schiffswerften eingesetzt,
sondern im Sinne von Artikel 88 Absatz 2 EGV zweckentfremdet wurde.

Mit der Entscheidung wurde der deutschen Regierung auferlegt, die zweckentfremdeten Beihilfen von
der Bremer Vulkan Verbund AG im Rahmen des Konkursverfahrens zuruÈ ckzufordern. Auûerdem hat
die deutsche Regierung saÈmtliche nach deutschem Recht erforderlichen Maûnahmen zu ergreifen, um
jegliche TeilbetraÈge von vormaligen Tochtergesellschaften der Bremer Vulkan-Gruppe zuruÈ ck-
zufordern, falls sich in nachfolgenden Untersuchungen Gelegenheit dazu ergeben sollte.

f) Kvaerner Warnow Werft GmbH 107

Am 25. November beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 zu eroÈ ffnen, um
zu untersuchen, ob bei der Schiffswerft Kvaerner Warnow Werft GmbH in WarnemuÈ nde die
JahreshoÈ chstgrenze fuÈ r die NeubaukapazitaÈt uÈ berschritten wurde. In mehreren Entscheidungen der
Jahre 1993-95 hatte die Kommission Umstrukturierungsbeihilfen eines Umfangs von 638 Mio. ECU
(1,247 Mrd. DEM) zur Privatisierung dieser Werft zugestimmt. Voraussetzung fuÈ r die Zustimmung war
die Begrenzung der NeubaukapazitaÈt auf 85 000 BRZ jaÈhrlich. Aus dem UÈ berwachungsbericht vom
Juni 1998 ging hervor, daû dieser Betrag in den Jahren 1998 und 1999 erheblich uÈ berschritten wurde,
womit die Auflagen der Kommissionsentscheidung nicht mehr erfuÈ llt waÈren.

Italien

a) Investitionsbeihilfen fuÈ r den Bau von Schiffswerften in Oristano und in Belvedere Marittimo 108

Am 22. April beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber den
Investitionsbeihilfen gemaÈû dem italienischen Gesetz 488/92 fuÈ r den Bau von zwei neuen
Schiffswerften in Sardinien (Oristano) und Kalabrien (Belvedere Marittimo) zu eroÈ ffnen. Artikel 6
Absatz 1 der Siebten Richtlinie schreibt vor, daû die GewaÈhrung von Beihilfen fuÈ r den Bau neuer
Schiffswerften, mit denen zusaÈtzliche SchiffbaukapazitaÈ ten geschaffen werden, unmittelbar von einer
dieser neuen KapazitaÈ t entsprechenden KuÈ rzung von KapazitaÈ ten in anderen Schiffswerften desselben
Mitgliedstaates in dem entsprechenden Zeitraum abhaÈngig zu machen ist. Bisher hegt die Kommission
Zweifel, ob diese Bedingung der Siebten Richtlinie im vorliegenden Fall eingehalten wird.

b) Regionale Investitionsbeihilfen zugunsten von Schiffswerften

Am 30. September stimmte die Kommission in sechs FaÈ llen der GewaÈhrung von Investitionsbeihilfen
fuÈ r die Umstrukturierung von Schiffswerften zu 109. Die Bestimmungen von Artikel 6 der Richtlinie 90/
684/EWG uÈ ber Beihilfen fuÈ r den Schiffbau waren eingehalten, da auch der Umstrukturierungsplan
keine Steigerung der KapazitaÈ ten vorsah.

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98); ABl. C 307 vom 7.10.1998.
109 N 784, 786/97, 157, 158, 159, 161/98; ABl. C 409 vom 30.12.1998.
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c) Schiffswerft INMA 110

Am 11. November beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 95 Absatz 2 mit einer
ablehnenden Entscheidung abzuschlieûen. Das Verfahren betraf eine Beihilfe zugunsten der
Schiffswerft INMA in La Spezia entsprechend 9 % des Auftragswerts und damit der doppelten HoÈ he
des nach der Richtlinie zulaÈssigen Betrages fuÈ r den Umbau von zwei Fahrgastschiffen. Da INMA mit
dieser Maûnahme gegenuÈ ber den anderen Werften in der Gemeinschaft, die sich ebenfalls um diesen
Auftrag bewarben, bevorzugt wurde, und nicht nachgewiesen wurde, daû die Beihilfe notwendig war,
um den Zuschlag gegenuÈ ber Wettbewerbern aus dritten LaÈndern zu sichern, und weil INMA auch
ohne eine Beihilfe in dieser HoÈ he den Auftrag gegenuÈ ber den anderen befragten Werften der
Gemeinschaft erhalten haÈtte, muûte die Beihilfe fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklaÈrt
werden.

2.4. Kraftfahrzeuge

UÈ berarbeitung des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Beihilfen an die Kfz-Industrie 111

Nach der Annahme des neuen Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Beihilfen an die Kfz-Industrie im Juli 1997
wurde seiner DurchfuÈ hrung von saÈmtlichen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Schwedens zugestimmt.
Die Kommission eroÈ ffnete deshalb im Oktober 1997 ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
gegenuÈ ber saÈmtlichen schwedischen Regelungen, mit denen staatliche Beihilfen an die Kfz-Industrie
ab dem 1. Januar 1998 gewaÈhrt worden sein koÈ nnten. Im Verlaufe des Verfahrens machten sich die
schwedischen BehoÈ rden jedoch die Haltung der Kommission zu eigen, weshalb das Verfahren mit
Beschluû vom 21. Januar 1998 eingestellt wurde.

Deutschland

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

Am 9. Dezember beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrung einer
Regionalbehilfe zugunsten des Unternehmens Daimler-Crysler zu erheben. Daimler-Chrysler plant
Investitionen von 218 Mio. DEM (111,2 Mio. ECU) fuÈ r die Herstellung eines neuen Nutzfahrzeuges in
seinem Werk Ludwigsfelde (Brandenburg), einer fuÈ r Regionalbeihilfen in Betracht kommenden
Region nach Artikel 87 Absatz 3 a). Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daû diese Beihilfe einer
IntensitaÈ t von 35 % der Investitionskosten den Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Kfz-
Beihilfen entspricht.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/Kaiserslautern 113

Ebenfalls am 9. Dezember beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrung
einer Regionalbeihilfe fuÈ r Investitionen von 44,4 Mio. ECU der Opel Restrukturierungsgesellschaft
mbH fuÈ r die Fertigung eines Einspritzmotors in seinem Werk Kaiserslautern zu erheben. Das Land
Rheinland-Pfalz kommt fuÈ r Regionalbeihilfen nach Artikel 87 Absatz 3 c) in Betracht. Die

110 C 55/97.
111 C 66/97; ABl. C 122 vom 21.4.1998.
112 N 550/98.
113 N 354/98.
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Kommission kam zu dem Ergebnis, daû diese Beihilfe einer IntensitaÈ t von 18 % der foÈ rderbaren
Kosten als ¹Umstellungsbeihilfeª im Sinne von Ziff. 3.2 des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Kfz-Beihilfen
genehmigt werden kann und daû die Bestimmungen dieses Gemeinschaftsrahmens betreffend
Regionalbeihilfen eingehalten werden.

Frankreich

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

Am 16. Dezember beschloû die Kommission, der GewaÈhrung von Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen
von 51,72 Mio. ECU zugunsten des neuen Werkes der Gruppe Toyota in Valenciennes-Onnaing
zuzustimmen, nachdem sie sich davon uÈ berzeugt hatte, daû die Bestimmungen des Kfz-Gemein-
schaftsrahmens eingehalten sind.

Portugal

AutoEuropa 115

Die portugiesischen BehoÈ rden haben mit der Kommission bei der RuÈ ckforderung von Aus-
bildungsbeihilfen uneingeschraÈnkt zusammengearbeitet, die das Unternehmen AutoEuropa (ein
Gemeinschaftsunternehmen von Ford und Volkswagen, das Groûraumlimousinen in Setubal herstellt)
zuzuÈ glich zu dem Betrag erhalten hat, der gemaÈû dem Kfz-Gemeinschaftsrahmen zulaÈssig ist. FuÈ r
dieses neue Werk wurden von der Kommission im Jahr 1991 Investitions- und Ausbildungsbeihilfen in
Anwendung des Gemeinschaftsrahmens genehmigt. Die gefoÈ rderten Ausbildungsmaûnahmen
bestanden aus intensiven EinfuÈ hrungskursen vor Anlauf der Produktion, die von den portugiesischen
BehoÈ rden und AutoEuropa gemeinsam finanziert wurden. Daraufhin stellte sich jedoch heraus, daû
AutoEuropa oÈ ffentliche Gelder fuÈ r Ausbildungszwecke auch nach Produktionsbeginn im Jahr 1995
empfangen hatte.

Schweden

Volvo-Lastkraftwagen 116

Die Kommission hat am 25. MaÈrz beschlossen, das gegen Schweden wegen Verkehrsbeihilfen eroÈ ffnete
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV einzustellen, die der GeschaÈftsbereich Lastkraftwagen von
Volvo in UmeaÊ erhalten hatte. Dieser Beschluû erging, nachdem die schwedischen BehoÈ rden dem
Vorschlag der Kommission zugestimmt hatten, die Beihilfe zwischen 1998 und 2003 fortschreitend
abzubauen. Die Aufhebung dieser Beihilfe wird von der Kommission uÈ berwacht, um die ErfuÈ llung
saÈmtlicher Bedingungen und Auflagen zu gewaÈhrleisten.

114 N 438/98.
115 NN 36/97; Competition Newsletter 2/98, S. 83.
116 C 48/97; ABl. C 215 vom 10.7.1998.
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Vereinigtes KoÈnigreich

LDV Ltd 117

Am 11. November beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrung einer
regionalen Investitionsbeihilfe von 38 Mio. ECU zugunsten der Automobilgesellschaft LDV Ltd zu
erheben, die in ihrem Werk Birmingham im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem
Hersteller Daewoo den Bau einer neuen Serie von Transportern mittlerer und schwerer Nutzlast
aufnimmt. Es ist vorgesehen, daû LDV den Bau der Transporter im Vereinigten KoÈ nigreich und die
Belieferung von Daewoo sowohl mit Transportern als auch Einzelteilen uÈ bernimmt, waÈhrend Daewoo
LDV die erforderliche technische Hilfe fuÈ r die Hebung des QualitaÈ tsniveaus der Fahrzeuge und die
Nutzung der ProduktionskapazitaÈ ten des Werkes bereitstellt. Die Kommission hat sich davon
uÈ berzeugt, daû die Vorschriften des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Beihilfen an die Kfz-Industrie
eingehalten werden und daraufhin der Beihilfe zugestimmt.

2.5. Kunstfasern

Belgien

Decochim S.A. 118

Die Kommission beschloû am 25. November die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2
EGV wegen einer Beihilfe von 8,2 Mio. ECU zugunsten einer Investition von 27,2 Mio. ECU der
neugegruÈ ndeten Gesellschaft Decochim S.A. fuÈ r die Herstellung von feuerfestem Polyestergarn. Die
Kommission bezweifelt, ob es sich wie von der belgischen Regierung vorgebracht um eine Investition
fuÈ r ein technisch neuwertiges Produkt in einem Marktsektor mit unzureichenden KapazitaÈ ten handelt,
auch moÈ chte sie sich davon uÈ berzeugen, ob bei der Herstellung dieser PolyesterfaÈden auf
Gemeinschaftsebene tatsaÈchlich StrukturengpaÈsse vorliegen.

Deutschland

Saxonylon Textil GmbH 119

Am 28. Oktober beschloû die Kommission die EroÈ ffnung eines Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2
EGV gegenuÈ ber geplanten Investitionsbeihilfen zugunsten des Unternehmens Saxonylon Textil
GmbH in Form von ZuschuÈ ssen von insgesamt 21,56 Mio. ECU fuÈ r den Bau neuer Anlagen zur
Herstellung synthetischer SpinnfaÈden. Der Beihilfenkodex fuÈ r die Kunstfaserindustrie ist auch in
Entwicklungsgebieten anwendbar. Angesichts der uÈ berschuÈ ssigen KapazitaÈ ten in diesem Sektor hegt
die Kommission ernsthafte Zweifel an der Entsprechung mit den Bestimmungen des Kodex, der auch
in den neuen BundeslaÈndern gilt, insbesondere hinsichtlich der darin geforderten spuÈ rbaren
Verringerung der ProduktionskapazitaÈ ten.

117 N 420/98.
118 N 263/98.
119 N 362/98.
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Spanien

BRILEN 120

Die Kommission beschloû am 25. MaÈrz, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
geplanten GewaÈhrung einer Beihilfe zugunsten des Kunstfaserherstellers BRILEN S.A. in Barbastro Ð
Huesca (Aragon) von 1,2 Mio. ECU zu eroÈ ffnen. Zweck des Investitionsvorhabens ist die technische
Modernisierung und Anpassung des Polyestergarn-Werkes in Barbastro. GemaÈû den spanischen
BehoÈ rden werde das Investitionsvorhaben nicht zu einer Steigerung der GesamtproduktionskapazitaÈ t
fuÈ hren, sondern eine Umorientierung der Produktion von Stapelfasern auf Polyester-Endlosgarn
herbeifuÈ hren. Das Vorhaben war in Anwendung des Beihilfenkodex fuÈ r die Kunstfaserindustrie zu
pruÈ fen. Da es offenbar zu einer Steigerung der KapazitaÈ t bei Polyester-Endlosgarn fuÈ hrt und bei
diesem Produkt keine strukturellen LieferengpaÈsse bestehen, bezweifelt die Kommission, ob dieses
Beihilfevorhaben mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbaren ist.

SNIACE 121

Am 28. Oktober beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in bezug auf
Beihilfen zugunsten des spanischen Herstellers von Kunstfasern SNIACE SA in Torrelavega
abzuschlieûen. Hinsichtlich der Beihilfen in Form von ZinszuschuÈ ssen im Rahmen der Umschichtung
der Sozialabgaben eines Betrages von 21,79 Mio. ECU und der Vereinbarungen mit dem
Lohngarantiefonds FOGASA in HoÈ he von 10,2 Mio. ECU war die Kommission zu dem Ergebnis
gelangt, daû diese Vorteile unrechtmaÈûige und mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarende
Beihilfen darstellen, die dem Beihilfenkodex an die Kunstfaserindustrie nicht entsprachen. Die
Kommission hat somit die RuÈ ckzahlung der Beihilfen zuzuÈ glich Zinsen gefordert. In der Entscheidung
wird nicht der Betrag der Beihilfe genannt, jedoch festgestellt, daû er wenigstens dem Abstand
zwischen dem Marktzinssatz und den Zinsen entspricht, die mit der Sozialversicherung und FOGASA
vereinbart worden waren.

Hinsichtlich der uÈ brigen Maûnahmen bestehend aus einer KreditbuÈ rgschaft von 6 Mio. ECU,
finanziellen Maûnahmen fuÈ r den Bau einer Abfallbeseitigungsanlage und einer Teilentschuldung kam
die Kommission zu dem Ergebnis, daû es sich nicht um Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
EGV handelte, weshalb das entsprechende Verfahren eingestellt wurde. Eine getrennte Kommissions-
entscheidung wird jedoch hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem EG-Vertrag der von SNIACE im
Zeitraum 1987-1995 nicht gezahlten Umweltschutzabgaben ergehen.

OÈ sterreich

Lenzing Lyocell GmbH & Co KG 122

Am 14. Oktober hat die Kommission beschlossen, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen
verschiedener Beihilfen zugunsten des Unternehmens Lenzing Lyocell GmbH & Co KG zu eroÈ ffnen.
Einige dieser Beihilfen werden im Rahmen genehmigter bzw. bereits vor dem Beitritt bestehender
Regelungen gewaÈhrt. Die Lenzing Lyocell GmbH gehoÈ rt der oÈ sterreichischen Gruppe Lenzing an,
eines der weltweit groÈ ûten Hersteller von Kunstfasern. Die fuÈ r die Finanzierung von Investitionen, von

120 C 25/98 (ex N 851/97); ABl. C 199 vom 25.6.1998.
121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97); ABl. C 9 vom 13.1.1999.
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Umweltschutzmaûnahmen, von Maûnahmen der Ausbildung und auch fuÈ r Betriebszwecke vorgese-
henen bzw. gewaÈhrten Beihilfen belaufen sich auf 1 034,7 Mio. ATS (74,7 Mio. ECU), wobei bestimmte
BetraÈge betreffend neue Investitionsbeihilfen, staatliche BuÈ rgschaften und eine vermutete Betriebs-
beihilfe eines erheblichen Betrages noch nicht feststehen. Bei ihrem bisherigen Kenntnisstand hat die
Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt.
Hinsichtlich der im Rahmen bestehender bzw. genehmigter Regelungen gewaÈhrten Beihilfen hat sie
noch nicht festgestellt, ob die darin vorgesehenen Bedingungen und HoÈ chstgrenzen eingehalten
werden, weshalb sie beschlossen hat, mit Entscheidung der oÈ sterreichischen Regierung aufzuerlegen,
ihr saÈmtliche erforderlichen Informationen zu unterbreiten, um sich zu diesen Beihilfen aÈuûern zu
koÈ nnen.

Portugal

CORDEX S.A. 123

Die Kommission hat das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV eingestellt, das im MaÈrz 1997
gegenuÈ ber dem Vorhaben der portugiesischen BehoÈ rden eroÈ ffnet worden war, im Rahmen des
PEDIP II-Programmes dem Seil- und Schnurhersteller Cordex S.A. in Ovar (Esmoriz) Beihilfen zu
gewaÈhren. Die fuÈ r die geplante Erweiterung und Modernisierung der Kunst- und Naturfaserprodukte
des Unternehmens und die Herstellung von Polyurethanschaum fuÈ r eine Reihe von Erzeugnissen
(Matratzen- und Sofamaterial etc.) zu gewaÈhrende Beihilfe wurde gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 a) EGV
genehmigt. Die Kommission hatte ein foÈ rmliches Verfahren mit der BegruÈ ndung eroÈ ffnet, daû ein Teil
der vorgesehenen Beihilfen vermutlich nicht dem Gemeinschaftskodex fuÈ r Beihilfen an die
Kunstfaserindustrie entspricht. Im Verlaufe des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 haben die
portugiesischen BehoÈ rden ihre urspruÈ ngliche Anmeldung erheblich geaÈndert und sich bereit erklaÈrt,
von der Liste der foÈ rderbaren Investitionskosten die von dem Kodex erfaûten TaÈtigkeiten zu streichen,
naÈmlich die FoÈ rderung des Aufbaus neuer Polypropylengarn-KapazitaÈ ten. Der Umfang der Beihilfe
wurde von 3,47 Mio. ECU auf 2,69 Mio. ECU einschlieûlich einer Kofinanzierung aus Mitteln des
gemeinsamen Strukturfonds verringert.

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

Am 14. Oktober beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen einer
Investitionsbeihilfe von 10 Mio. ECU zugunsten des Kunstfaserherstellers COTESI in GrijoÂ

(Carvalhos) zu eroÈ ffnen. Mit den Investitionen soll die Produktion des Unternehmens modernisiert
werden. Der Kodex fuÈ r Beihilfen an die Kunstfaserindustrie gilt auch fuÈ r Investitionen, die in einem
Gebiet nach Artikel 87 Absatz 3 EGV vorgenommen werden. Insbesondere hinsichtlich der Forderung
nach einem spuÈ rbaren KapazitaÈ tsabbau als Gegenleistung fuÈ r die Beihilfe bestehen bei der
Kommission ernsthafte Zweifel.

123 C 17/97 (ex N 639/96).
124 C 60/98 (ex N 196/98); ABl. C 405 vom 24.12.1998.
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2.6. Finanzsektor

Frankreich

a) SocieteÂ Marseillaise de Credit 125

Am 14. Oktober hat die Kommission beschlossen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV
abzuschlieûen und den Beihilfen zur Umstrukturierung und Privatisierung der SMC von insgesamt
953 Mio. ECU unter der Bedingung zuzustimmen, daû sich SMC zum einen auf seine TaÈtigkeiten einer
Filial-GeschaÈ ftsbank konzentriert und daû zum anderen der von der Banque Chaix, einer
Tochtergesellschaft des CreÂdit Commercial de France, fuÈ r die UÈ bernahme vorgelegte Umstruk-
turierungsplan durchgefuÈ hrt wird.

Die Kommission war zu dem Ergebnis gelangt, daû SMC erfolgreich arbeiten kann, sofern es seine
BemuÈ hungen zur Verbesserung der RentabilitaÈt fortsetzt. Die Bank verfuÈ gt uÈ ber ausreichend
Eigenmittel, um die aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu erfuÈ llen. Diese gehen jedoch nicht uÈ ber das fuÈ r
die Zustimmung zu Beihilfen erforderliche Maû hinaus. Nach Auffassung der Kommission waren
Gegenleistungen erforderlich, um die von den Wettbewerbern erlittenen Nachteile auszugleichen, und
zwar in Form der Aufgabe der fuÈ nf von SMC in den vergangenen zehn Jahren neben ihren TaÈtigkeiten
als GeschaÈftsbank parallel entwickelten Bank- und Finanzprodukte.

b) CreÂdit Lyonnais 126

Die Kommission genehmigte am 20. Mai die von Frankreich dem CreÂdit Lyonnais gewaÈhrten
Beihilfetranchen zusaÈtzlich zu den Beihilfen, die bereits in den Jahren 1995 und 1996 in HoÈ he von
45 Mrd. FRF (6,8 Mrd. ECU) und rund 4 Mrd. FRF (600 Mio. ECU) gewaÈhrt wurden. Die zusaÈtzlichen
Beihilfen ergaben sich aus den steigenden Verlusten der Auffangstruktur CDR, der AÈ nderung der
Konditionen fuÈ r den Zinssatz des vom CreÂdit Lyonnais dem Etablissement public et de Participations
(EPFR) gewaÈhrten Darlehens und dem Verzicht auf die Zeichnung einer vom CreÂdit Lyonnais zu
finanzierenden Nullcoupon-Anleihe durch das EFPR. Angesichts der Ungewissheiten bei den
zukuÈ nftigen Verlusten des CDR kann sich die zusaÈtzliche Beihilfe auf 53 bis 98 Mrd. FRF (8 bis
25 Mrd. ECU) belaufen.

Die Kommission hielt umfangreiche Gegenleistungen fuÈ r erforderlich, damit die Wettbewerber einen
Ausgleich fuÈ r die entstandene VerfaÈ lschung des Wettbewerbs erhalten. Sie hat deshalb der Beihilfe nur
unter der Bedingung zugestimmt, daû der CreÂdit Lyonnais zusaÈtzlich zu der bereits im Jahr 1995
auferlegten KuÈ rzung seine TaÈtigkeiten um insgesamt 310 Mrd. FRF (47 Mrd. ECU) in Europa und
weltweit abbaut, so daû sich seine Bilanzsumme um insgesamt mehr als ein Drittel ab dem
31. Dezember 1994 verringert. Auûerdem wird der CreÂdit Lyonnais die Anzahl seiner Filialen in
Frankreich bis zum Jahr 2000 auf 1.850 verringern muÈ ssen. Die franzoÈ sische Regierung hat zugesagt,
CreÂdit Lyonnais bis Oktober 1999 zu privatisieren. Nach der Privatisierung bleibt das Wachstum der
Bank auf 3,2 % jaÈhrlich bis zum Jahr 2001 begrenzt, auûerdem muû sie 58 % ihres Nettobetriebs-
ergebnisses in Form von Dividenden bis zum Jahr 2003 ausschuÈ tten.

125 C 42/96 (ex NN 194/95).
126 C 47/96 (ex NN 113/96); ABl. L 221 vom 8.8.1998.
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c) SocieteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

Am 22. Juli beschloû die Kommission, das am 18. September 1996 eroÈ ffnete und am 2. April 1997
erweiterte Verfahren betreffend die Kapitalneuausstattung und die UÈ bertragung eines Teiles der
SDBO an den CreÂdit Lyonnais einzustellen. Die Kommission war zu der Schluûfolgerung gelangt, daû
die vom franzoÈ sischen Staat durch das Consortium de ReÂalisations der SDBO vor der UÈ bertragung der
TaÈtigkeiten an den CreÂdit Lyonnais vorgenommene KapitalerhoÈ hung von rund 36,4 Mio. ECU eine
mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarende, unrechtmaÈûig gewaÈhrte Beihilfe darstellt.

Italien

a) Banco di Napoli 128

Am 29. Juli hat die Kommission den Beihilfen zur Sanierung, Umstrukturierung und Privatisierung der
Banco di Napoli gemaÈû dem am 19.11.1996 in das Gesetz Nr. 588 umgewandelten Gesetzesdekret
Nr. 163 vom 27.3.1996 zugestimmt. Es handelte sich hierbei um die Kapitalaufstockung der Banco di
Napoli aus oÈ ffentlichen Geldern, die von der Banca d'Italia gemaÈû Ministererlaû vom 27.9.1974
gewaÈhrten VorschuÈ sse zur Deckung der Verluste der SocietaÁ per la Gestione di AttivitaÁ sowie um
Steuererleichterungen. Die dem Staat dadurch entstandenen Gesamtaufwendungen belaufen sich auf
zwischen 1,14 und 6,1 Mrd. ECU. Die Zustimmung zu diesen Beihilfen wurde u.a. von der Einhaltung
der von Italien gemachten Zusicherung abhaÈngig gemacht, daû Banco di Napoli zusaÈtzlich zu der
bereits vorgenommenen Abtretung von 59 Niederlassungen und Vertretungen im Ausland sowie der
Tochtergesellschaft in Madrid vor Ende 1998 18 Zweigstellen in Nord- und Mittelitalien abtritt oder
schlieût. Die von der Banca d'Italia fuÈ r die AufloÈ sung der Banktochtergesellschaft Isveimer gewaÈhrten
VorschuÈ sse werden unter der Bedingung nicht als Beihilfe angesehen, daû die Banco di Napoli bei der
Liquidierung von Isveimer nicht die Aktiva uÈ bernimmt, es sei denn, ein Verkauf an Dritte erweist sich
als unmoÈ glich oder die Aktiva koÈ nnen durch Liquidierung vorteilhafter veraÈuûert werden.

b) Banco di Sicilia and Sicilcassa 129

Die Kommission hat am 11. MaÈrz beschlossen, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen der
Beihilfen zur Umstrukturierung von Sicilcassa und/oder Banco di Sicilia zu eroÈ ffnen. Sie hat von den
italienischen BehoÈ rden zusaÈtzliche Angaben angefordert, um ermitteln zu koÈ nnen, ob mit der
GruÈ ndung eines regionalen Bankenverbundes in Sizilien die GewaÈhrung staatlicher mit den
gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln zu vereinbarenden Beihilfen einhergeht. Dabei handelt es
sich insbesondere um Beihilfen bei der UÈ bernahme der Aktiva und Passiva der im September 1997 in
Gesamtvollstreckung geratenen Banco Sicilcassa durch Banco di Sicilia. Die Kommission hat unter
Hinweis auf die Stellung der beiden Banken auf dem sizilianischen Bankenmarkt zusaÈtzliche
AuskuÈ nfte uÈ ber den Umstrukturierungsplan der Banco di Sicilia und die Einbeziehung der Sicilcassa
erbeten. Auûerdem hat sie AuskuÈ nfte uÈ ber die voraussichtlichen Ergebnisse der Bank und die ihrer
Ermittlung zugrundeliegenden Annahmen angefordert.

127 C 44/96.
128 C 40/96.
129 C 16/98 (ex NN 10/98); ABl. C 297 vom 25.9.1998.
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2.7. Verkehr

a) Luftverkehr

Am 21. Januar hat die Kommission eine ablehnende Entscheidung gegenuÈ ber zwei ZuschuÈ ssen von
24 407 und 6 696 ECU (984 600 bzw. 270 116 BEF) der flaÈmischen Region an das Luftfahrtunter-
nehmen Air Belgium und den Reiseveranstalter Sunair als Gegenleistung fuÈ r das Anfliegen des
Flughafens Ostende erlassen. Die Kommission hat jedoch der Zahlung eines Betrages von 111 550 ECU
(4,5 Mio. BEF) der flaÈmischen Region an den Reiseveranstalter Sunair aus Mitteln eines
FoÈ rderprogramms zugunsten der FlughaÈfen Ostende und Antwerpen zugestimmt.

Am 3. Juni hat die Kommission der Zahlung einer zweiten Beihilfetranche eines Betrages von
258,23 Mio. ECU (500 Mrd. ITL) an die Gesellschaft Alitalia im Rahmen der befuÈ rwortenden
Entscheidung vom 15. Juli 1997 betreffend die KapitalerhoÈ hung des Unternehmens von 1,42 Mrd. ECU
(2 750 Mrd. ITL) zugestimmt. Diese Entscheidung erging vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter
Voraussetzungen zur Sicherung der Einhaltung des Umstrukturierungsplanes, der Transparenz bei den
DurchfuÈ hrungsmodalitaÈ ten und der NichtabwaÈ lzung der Schwierigkeiten von Alitalia auf die
Wettbewerber. Die Kommission hat dabei auf die Notwendigkeit hingewiesen, daû Alitalia seine
VerspaÈtungen im Bereich des Kostenabbaus insbesondere beim fliegenden Personal wettmacht.
Auûerdem beruÈ cksichtigte sie, daû zum einen der Umstrukturierungsplan zufriedenstellend durch-
gefuÈ hrt wurde und Italien zusaÈtzliche Verpflichtungen eingegangen ist, mit denen gewaÈhrleistet
werden soll, daû die Beihilfe nicht zur Finanzierung von Lockpreisen verwendet wird und daû zum
anderen den Wettbewerbern von Alitalia Verkehrsrechte nach dritten LaÈndern eingeraÈumt werden.

Am 22. Juli beschloû die Kommission, nach der Aufhebung ihrer Entscheidung vom 27. Juli 1994 zur
Genehmigung der Rekapitalisierung von Air France in HoÈ he von 3,05 Mrd. ECU (20 Mrd. FRF) durch
das erstinstanzliche Gericht wegen ungenuÈ gender BegruÈ ndung in zwei Punkten betreffend zum einen
den Ankauf neuer Flugzeuge und zum anderen die Wettbewerbsstellung von Air France auf seinem
Streckennetz auûerhalb des EuropaÈ ischen Wirtschaftsraumes, den Erlaû einer neuen Entscheidung zur
Genehmigung desselben Betrages, jedoch versehen mit einer Klarstellung der beiden vom Gericht
beanstandeten Punkte. Erstens wird darin festgestellt, daû die Beihilfe Bestandteil eines vom Gericht
als uÈ berzeugend bezeichneten Umstrukturierungsplanes ist, daû sich der Luftfahrtsektor in einer
Expansionsphase befindet, daû das Sitzangebot von Air France unveraÈndert bleibt und daû die Air
France gewaÈhrte Beihilfe zum Abbau der Schulden des Unternehmens und nicht fuÈ r die Finanzierung
des Kaufs neuer Flugzeuge bestimmt ist. Zweitens wird die Kommission deutlich machen, daû die
insgesamt auferlegten Bedingungen an sich schon ausreichende Garantien in bezug auf die Strek-
kenverbindungen auûerhalb des EWR darstellen, daû sie zu einem RuÈ ckgang der Marktanteile von
Air France uÈ berall in der Welt beitragen, daû durch die Beihilfe die Wettbewerbsbedingungen auf den
Verbindungen innerhalb des EWR mehr als auf den anderen Strecken betroffen waren und daû
schlieûlich ein zu starker Abbau des Angebots von Air France auf den Strecken auûerhalb des EWR
im wesentlichen die Luftfahrtunternehmen von dritten LaÈndern beguÈ nstigen wuÈ rde.

Am 29. Juli stimmte die Kommission gestuÈ tzt auf Artikel 87 Absatz 2 a) EGV Beihilfen zugunsten der
Bewohner der Kanarischen Inseln und der Balearen in Form von ZuschuÈ ssen fuÈ r FluÈ ge innerhalb
dieser Inselgruppen zu. Eine aÈhnliche Entscheidung erging am 27. August zu den Beihilfen Portugals
an die Bewohner der Inselregion Madeira fuÈ r FluÈ ge zum portugiesischen Festland.

Am 14. August genehmigte die Kommission eine Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r das Unternehmen
Olympic Airways bestehend aus DarlehensbuÈ rgschaften, einer Entschuldung des Unternehmens und
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der ZufuÈ hrung neuen Kapitals. Diese erstmals im Oktober 1994 genehmigte Beihilfe war waÈhrend
mehr als zwei Jahren eingefroren, weil die griechische Regierung bestimmte Auflagen der
Genehmigungsentscheidung nicht eingehalten hat. Die Kommission konnte sich davon uÈ berzeugen,
daû die Zusagen der griechischen BehoÈ rden nunmehr eingehalten wurden und daû die Beihilfe als
Bestandteil eines geaÈnderten und bis zum Jahr 2002 verlaÈngerten Umstrukturierungsplans mit den
Wettbewerbsregeln zu vereinbaren ist. Sie hat jedoch den Betrag der genehmigten KapitalzufuÈ hrung
von 54 Mrd. auf 40,8 Mrd. GRD gesenkt und die GuÈ ltigkeit der bereits auferlegten Bedingungen bis
zum Jahr 2000 erhoÈ ht und ihre Entscheidung von der Einhaltung zusaÈtzlicher Bedingungen abhaÈngig
gemacht.

Am 11. November hat die Kommission in Anwendung des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r staatliche
Umweltschutzbeihilfen einem Zuschuû der niederlaÈndischen Regierung in HoÈ he von 332 639 NLG an
das Unternehmen Martinair fuÈ r den Einbau von neuen Anlagen zur Verringerung schaÈdlicher
Emissionen genehmigt.

b) Seeverkehr

Am 18. Februar eroÈ ffnete die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber
einer Beihilfe Spaniens, die im Rahmen eines Grundversorgungsvertrages zwischen dem spanischen
Staat und der Reederei Transmediterranean gewaÈhrt worden ist. Mit diesem Verfahren sollen die
Bestimmungen des Vertrages und die ModalitaÈten der BeihilfegewaÈhrung geklaÈrt werden.

Am 7. April hat die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen mehrerer Beihilfen im
Zusammenhang mit der Umorganisierung der franzoÈ sischen Reederei Brittany Ferriers eroÈ ffnet.
Maûgeblich hierfuÈ r waren die ernsthaften Bedenken der Kommission wegen der angeblich guÈ nstigen
Auswirkungen dieser Maûnahmen auf die RentabilitaÈt des Unternehmens und moÈ glicher VerfaÈ l-
schungen des Wettbewerbs gegenuÈ ber Reedereien in anderen Mitgliedstaaten.

Am 9. Dezember beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV auf eine
ergaÈnzende Beihilfe von 80 Mio. FRF an Brittany Ferries sowie auf jegliche weitere Beihilfen im
Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Reederei zu erweitern.

Am 9. Dezember hat die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen verschiedener
vermuteter Beihilfemaûnahmen zugunsten der franzoÈ sischen Reederei Corsica Marittima, einer
Tochtergesellschaft der SNCM, eingeleitet, die mit der GewaÈhrleistung der Grundversorgung auf den
FaÈhrverbindungen zwischen Frankreich und Korsika beauftragt ist.

An demselben Tag erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung zu den Beihilfen der irischen
Regierung, mit denen die Lohnkosten gesenkt werden sollen, die aufgrund der Einstellung von
Seeleuten aus der Gemeinschaft entstanden sind. Da diese Maûnahmen nicht nur fuÈ r die in einem
Mitgliedstaat registrierten Schiffe im Sinne der Gemeinschaftlichen Leitlinien fuÈ r Beihilfen fuÈ r den
Seeschiffsverkehr bestimmt sind, wurden diese Beihilfen fuÈ r mit Artikel 87 EGV unvereinbar erklaÈrt.

c) HaÈ fen

Am 22. Dezember eroÈ ffnete die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Beihilfen zur Senkung der Betriebskosten von Hafenunternehmen in Italien. Dabei hat sie ernsthafte
Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Maûnahmen geaÈuûert, die zu den bereits gewaÈhrten und in einem
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Parallelverfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gepruÈ ften Maûnahmen fuÈ r die Umstrukturierung von
italienischen HaÈfen hinzukommen.

d) Eisenbahnverkehr

Am 22. Dezember beschloû die Kommission, keine EinwaÈnde gegen ein von den britischen BehoÈ rden
angemeldetes Beihilfevorhaben zu erheben, das zusaÈtzliche Hilfen fuÈ r die Finanzierung des Baus, des
Unterhalts und der Verwaltung der Kanaltunnel-Eisenbahnverbindung fuÈ r HochgeschwindigkeitszuÈ ge
zwischen London und dem Kanaltunnel vorsieht. Bei der Bewertung der angemeldeten Beihilfen hat
die Kommission klar zwischen den Maûnahmen zugunsten des Infrastrukturbetreibers und den
Maûnahmen zugunsten des Zugbetreibers unterschieden. Da die Kanaltunnelverbindung Bestandteil
der Strecke Paris-BruÈ ssel-KoÈ ln-Amsterdam-London, eines der 14 im Entwicklungsplan der trans-
europaÈ ischen Netze als vorrangig eingestuften Projekte ist, hat die Kommission die Maûnahmen
zugunsten des Infrastrukturbetreibers fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 b)
EGV vereinbar eingestuft. Hinsichtlich der Maûnahme zugunsten des Zugbetreibers hat die
Kommission beruÈ cksichtigt, daû mit dieser Beihilfe die GebuÈ hren zur Nutzung der Infrastruktur
ausgeglichen werden sollen, und sie gemaÈû Artikel 3 Absatz 1 b) der Verordnung Nr. 1107/70
genehmigt.

e) StraûenguÈ terverkehr

Am 4. Februar beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Befreiung von der Mautentrichtung auf der Tauernautobahn zu eroÈ ffnen, weil sie hinter diesen
Befreiungen Betriebsbeihilfen vermutet.

Am 25. MaÈrz beschloû die Kommission, ein Verfahren wegen der Beihilfen fuÈ r den Straûenverkehr
und den intermodalen Verkehr in Italien wegen ihrer Zweifel an der ZulaÈssigkeit dieser Maûnahmen
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 c) EGV einzuleiten.

Am 1. Juli erlieû die Kommission eine teilweise ablehnende Entscheidung gegenuÈ ber den spanischen
Beihilfen fuÈ r den Kauf gewerblicher Fahrzeuge. Die Kommission war zu dem Ergebnis gelangt, daû
diese Maûnahmen zugunsten von GebietskoÈ rperschaften und Erbringern von Versorgungsleistungen
sowie an Personen oder KMU in Sektoren auûerhalb des Verkehrs, die TaÈtigkeiten auf oÈ rtlicher oder
regionaler Ebene ausuÈ ben, keine Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV darstellen. Alle
uÈ brigen von den spanischen BehoÈ rden gewaÈhrten Beihilfen wurden fuÈ r mit dem Gemeinsamen Markt
nicht zu vereinbaren erklaÈrt und muÈ ssen gemaÈû der Kommissionsentscheidung von den spanischen
BehoÈ rden zuruÈ ckgefordert werden.

Am 28. Oktober beschloû die Kommission, ein Verfahren wegen der VerlaÈngerung dieser Regelung
auf das Jahr 1997 zu eroÈ ffnen.

f) Kombinierter Verkehr

Am 9. Dezember beschloû die Kommission in Anwendung von Artikel 87 Absatz 3 c) EGV, gegen die
niederlaÈndischen Maûnahmen zur FoÈ rderung des KapazitaÈtsausbaus in der kombinierten Abferti-
gungsanlage Born keine Einwendungen zu erheben.
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Am 22. Dezember entschied die Kommission, daû die Maûnahmen zur FoÈ rderung des Baus einer
neuen kombinierten Abfertigungsanlage in Wales keine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 EGV
darstellen.

g) Binnenschiffahrt

Am 2. Oktober stimmte die Kommission den AÈ nderungen zu, die von den franzoÈ sischen BehoÈ rden an
dem mit Entscheidung vom 1. Oktober 1997 genehmigten Wirtschafts- und Sozialplan fuÈ r den
Binnenschiffsverkehr in dem Zeitraum 1997 und 98 vorgenommen worden waren.

Am 14. Oktober genehmigte die Kommission eine Investitionsbeihilfe der niederlaÈndischen Regierung
fuÈ r die Errichtung eines Lenkungszentrums fuÈ r Binnenschiffe im Hafen Rotterdam. Sie hat jedoch
gegenuÈ ber den Beihilfen ein Verfahren eroÈ ffnet, mit denen die Betriebskosten fuÈ r dieses Vorhaben
gedeckt werden sollen, da es sich hierbei um untersagte Betriebsbeihilfen handelt.

2.8. Landwirtschaft

GemaÈû dem allgemeinen Grundsatz, wonach Mitgliedstaaten keine reinen Betriebsbeihilfen gewaÈhren
duÈ rfen, beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 gegenuÈ ber einem
griechischen Gesetz zu eroÈ ffnen, mit dem Schulden fuÈ r eine groûe Anzahl landwirtschaftlicher
Betriebe (uÈ ber 200 BeguÈ nstigte) durch die griechische Landwirtschaftsbank abgeschrieben und
konsolidiert werden koÈ nnen. Die Abschreibung der Schulden belaÈuft sich auf wenigstens
158,6 Mrd. GRD (rund 450 Mio. ECU) und die Konsolidierung von Schulden auf wenigstens
4,2 Mrd. GRD (rund 12 Mio. ECU). Hauptschuldenquelle sind die Betriebsverluste der landwirt-
schaftlichen Betriebe. In diesen FaÈllen haÈ lt die Kommission die Maûnahmen fuÈ r Betriebsbeihilfen, die
gemaÈû den Regeln fuÈ r staatliche Beihilfen unzulaÈssig sind und auch mit den einschlaÈgigen
Bestimmungen der gemeinsamen Marktorganisationen offenbar nicht zu vereinbaren sind. Andere
Schulden standen im Zusammenhang mit Eingriffsmaûnahmen des griechischen Staates; ohne
Kenntnis der genauen Einzelheiten dieses Eingreifens hatte die Kommission ernsthafte Zweifel an
dessen Vereinbarkeit mit der gemeinsamen Agrarpolitik. Andere finanziell weniger umfangreiche
Schulden bezogen sich auf den Bau und Betrieb von Infrastrukturen und den Wiederaufbau der durch
Naturunbilden geminderten VermoÈ genswerte. Das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV bezog
sich auch auf in dem Gesetz enthaltene andere Beihilfemaûnahmen wie z.B. NachlaÈsse bei den
Sozialversicherungsabgaben von Genossenschaften, den Verkauf oÈ ffentlicher VermoÈ genswerte,
Investitionsbeihilfen, Maûnahmen zur FoÈ rderung der Tierhaltung und ZuschuÈ sse fuÈ r die Lohn-
zahlungen einer Genossenschaft. Nachdem ein Gesetz erlassen wurde, mit dem die nationale
Zustimmung zur Abschreibung von einer vorherigen Genehmigung der Kommission gemaÈû Artikel 88
Absatz 3 abhaÈngig gemacht wird, beschloû die Kommission, nicht gegen die griechische Regierung
vorzugehen. Im Oktober 1998 wurde der Fall auf Antrag Griechenlands an den Rat gemaÈû
Unterabsatz 3 von Artikel 88 Absatz 2 weitergeleitet. Mit diesem Antrag ist das von der Kommission
eingeleitete Verfahren solange ausgesetzt, bis der Rat hierzu Stellung bezogen hat. Der Rat kann
einstimmig beschlieûen, daû die Beihilfe entgegen den Bestimmungen von Artikel 87 fuÈ r mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar anzusehen ist, falls ein solcher Beschluû durch besondere UmstaÈnde
zu rechtfertigen ist. Bezieht der Rat jedoch nicht innerhalb von drei Monaten nach Einlegen des
Antrags durch den Mitgliedstaat Stellung, so wird die Kommission ihre Entscheidung zu diesem Fall
erlassen.

Auûerdem beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 in bezug auf eine von
Irland gewaÈhrte Betriebsbeihilfe einzuleiten, die Fragen sowohl der Landwirtschaft als auch des
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Verkehrs aufwarf. Dieser Fall betraf die Zahlung einer staatlichen Beihilfe von 1 Mio. IEP (rund
1,298 Mio. ECU) an das irische Unternehmen Gaelic Ferries fuÈ r einen auch den Viehtransport
umfassenden FaÈhrdienst zwischen Irland und Kontinentaleuropa. Diese staatliche Maûnahme wurde
durch den Beschluû eines privaten FaÈhrbetreibers ausgeloÈ st, den Viehtransport aus geschaÈftlichen
GruÈ nden im Zusammenhang mit dem von TierschutzverbaÈnden ausgeuÈ bten Druck aufzugeben.
Maûgeblich fuÈ r die EroÈ ffnung des Verfahrens war die ErwaÈgung, daû die staatliche Beihilfe mit der
GewaÈhrleistung des Zugangs der irischen TierzuÈ chter zu anderen MaÈrkten in der Gemeinschaft
begruÈ ndet wurde. Ebenso koÈ nnten auch die AusfuÈ hrer als beguÈ nstigt im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
EGV angesehen werden, da die von Gaelic Ferries angewandten Tarife zwar den Tarifen entsprachen,
die von den AusfuÈ hrern zuvor zu zahlen waren, jedoch keine praktischen Folgen hatten, da nur die
vom irischen Staat gezahlte Subvention einen neuen Betreiber veranlaûte, einen FaÈhrdienst fuÈ r die
BefoÈ rderung von Lebendtieren aufzunehmen. Aus diesem Grund hielt es die Kommission fuÈ r moÈ glich,
daû die Beihilfe eine Betriebsbeihilfe darstellt, die den AusfuÈ hrern einen Teil der Transportkosten
abnimmt, die ihnen ohne staatliches Eingreifen entstanden waÈren.

In bezug auf ¹auûergewoÈ hnliche Ereignisseª im Sinne von Artikel 87 Absatz 2 b) EGV hat eine
Entscheidung betreffend einen belgischen (wallonischen) Fall auch als Vorbild fuÈ r auûerhalb des
Vereinigten KoÈ nigreichs im Zusammenhang mit der BekaÈmpfung des Rinderwahns gewaÈhrte Beihilfen
gedient. Die Kommission befand zum ersten Mal, daû eine Beihilfe zum Ausgleich von Einbuûen im
Rindfleisch- und Kalbfleischsektor als Folge der BSE-Krise mit dem Gemeinsamen Markt gemaÈû
Artikel 87 Absatz 2 b) zu vereinbaren war, obwohl die Einbuûen auûerhalb des Vereinigten
KoÈ nigreiches, gegen das ein Ausfuhrverbot verhaÈngt wurde, entstanden war. Die Kommission ging in
einem Fall betreffend Beihilfen des italienischen Staates auf aÈhnliche Weise vor.

Wie bereits in den vorangehenden Jahren ist auch im Jahr 1998 bei der Kommission eine groûe Anzahl
von Anmeldungen verschiedener Mitgliedstaaten von Beihilfen fuÈ r Naturkatastrophen und auûerge-
woÈ hnliche Ereignisse eingegangen. In einem besonders interessanten griechischen Fall hat die
Kommission eine Beihilfe abschlaÈgig beschieden, die als Ausgleich fuÈ r Einbuûen von Linsenanbauern
aufgrund der Trockenheit im Jahr 1996 bestimmt war. Die griechischen BehoÈ rden hatten zwar
zugesagt, die sich aus der Kommissionspraxis gegenuÈ ber Ereignissen, die offenbar nicht direkt von
Artikel 82 Absatz 2 b) erfaût werden, ergebenden Regeln einzuhalten, doch in diesem Fall war der
Ausgleich anhand des Marktwerts von Linsen berechnet, was sicherlich zu einem uÈ berhoÈ hten
Ausgleichsbetrag fuÈ hren wuÈ rde. Auûerdem beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88
Absatz 2 wegen des Entwurfs einer Beihilfe fuÈ r Erzeuger von Melonen und Wassermelonen in der
Region Thessaloniki als Ausgleich fuÈ r die von FeldmaÈusen verursachten SchaÈden einzuleiten. Nach
Auffassung der Kommission kann der MaÈusebefall nicht als ¹auûergewoÈ hnliches Ereignisª im Sinne
von Artikel 87 Absatz 2 b) angesehen werden, auûerdem wuÈ rde die Beihilfe auch nicht den Regeln
entsprechen, die sich aus der Kommissionspraxis fuÈ r aÈhnliche VorgaÈnge ergeben.

Im Bereich der Beihilfen fuÈ r die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung in bezug auf eine Beihilfe, die von Deutschland
im Rahmen bestehender regionaler Beihilferegelungen gewaÈhrt werden koÈ nnte. Im Jahr 1995 schlug
die Kommission den BehoÈ rden der Mitgliedstaaten Leitlinien und geeignete Maûnahmen fuÈ r staatliche
Beihilfen fuÈ r Investitionen zur Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vor.
Diese Leitlinien enthalten einen BeihilfehoÈ chstsatz von 75 % bei Investitionen in Ziel 1-Gebieten und
von 55 % in den uÈ brigen Gebieten der Gemeinschaft. Auch sehen sie vor, daû keine Beihilfen fuÈ r
Investitionen gewaÈhrt werden duÈ rfen, die unter die sektoralen BeschraÈnkungen gemaÈû der
Kommissionsentscheidung 94/173/EWG zur EinfuÈ hrung von Auswahlkriterien zur Verbesserung der
Bedingungen fuÈ r die Verarbeitung und Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse
fallen. Diese sektoralen BeschraÈnkungen, die von der Kommission im Anschluû an eine Untersuchung
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repraÈsentativer MaÈrkte eingefuÈ hrt wurden, schlieûen in der Regel Beihilfen fuÈ r Investitionen in
Sektoren aus, bei denen auf Gemeinschaftsebene UÈ berschuûkapazitaÈ ten vorliegen. In ihrer
Erwiderung auf den Vorschlag der Kommission haben die deutschen BehoÈ rden der Anwendung der
sektoralen BeschraÈnkungen auf Beihilfemaûnahmen zugestimmt, die im Rahmen sektoraler Beihilfe-
regelungen gewaÈhrt werden, jedoch erwidert, daû sie einer Anwendung dieser BeschraÈnkungen auf
Regionalbeihilferegelungen nicht zustimmen koÈ nnten. Sie vertraten die Auffassung, daû sie von den
durch die Gemeinsame Agrarpolitik auferlegten sektoralen BeschraÈnkungen muÈ ssen abweichen
koÈ nnen, wennn dies aufgrund der Ziele der Regionalentwicklung gerechtfertigt ist. Nach Einleitung
des Verfahrens gemaÈû Artikel 88 Absatz 2 im Juli 1996 sah die Kommission keine Veranlassung, sich
die Argumente der deutschen Regierung zu eigen zu machen. Sie machte dabei geltend, daû die
sektoralen BeschraÈnkungen bereits die Ziele der Regionalpolitik beruÈ cksichtigten, indem sie
bestimmte Arten von Investitionen zulieûen, die an anderer Stelle in der Gemeinschaft untersagt
waÈren. In anderen FaÈ llen hatte die Kommission die Auffassung vertreten, daû Investitionen in
Sektoren, bei den auf Gemeinschaftsebene uÈ berschuÈ ssige KapazitaÈ ten herrschen, nicht geeignet seien,
zu einer bestaÈndigen Regionalentwicklung beizutragen, sondern vielmehr schaÈdliche Auswirkungen
auf den Handel haben koÈ nnten. Auûerdem wuÈ rde die von den deutschen BehoÈ rden vorgenommene
Unterscheidung zwischen sektoralen und regionalen Beihilfen die zustaÈndigen BehoÈ rden in die Lage
versetzen, die Gemeinschaftspolitik durch eine Neuaufteilung einer Beihilfemaûnahme gemaÈû der
einschlaÈgigen Regelung zu umgehen. Aus diesen GruÈ nden forderte die Kommission die deutschen
BehoÈ rden auf, ihre Regionalbeihilfenregelungen so zu aÈndern, daû keine Beihilfen fuÈ r Investitionen in
Sektoren gewaÈhrt werden, die unter die BeschraÈnkungen gemaÈû der Entscheidung 94/173/EWG fallen.

In einer Entscheidung betreffend eine Beihilfe Italiens fuÈ r die Verarbeitung und Vermarktung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse befand die Kommission, daû die sektoralen BeschraÈnkungen nicht
auf Beihilfen der Zentralregierung fuÈ r Investitionen im Einzelhandel und fuÈ r Investitionen von
Unternehmen anwendbar sind, deren Umsatz im Groûhandelssektor (VerkaÈufe an andere HaÈndler)
nicht mehr als 20 % des Gesamtumsatzes ausmachen, und deren Umsatz im Handel mit
landwirtschaftlichen Erzeugnissen gemaÈû Ziff. 2 des Anhangs zur Entscheidung 94/173/EG einen
Vertrag von 20 % des Gesamtumsatzes der betreffenden GroûhaÈndler nicht uÈ bersteigt. Hierzu zaÈhlen
z.B. GroûmaÈrkte, die gewoÈ hnlich groûe Mengen an Endabnehmer, seien es Verbraucher oder
gewerbliche Abnehmer (Dienstleistungserbringer, Restaurants, AÈ rzte, Friseure usw.) sowie gelegent-
lich an kleine Ladenbetreiber verkaufen. Dieser Entscheidung lag die ErwaÈgung zugrunde, daû eine
solche Beihilfe zum einen als ein Beitrag zur Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges vor allem durch
die Verbesserung der Bedingungen fuÈ r den Vertrieb landwirtschaftlicher Erzeugnisse angesehen
werden kann und zum anderen mit den Grundprinzipien des Systems uÈ bereinstimmt, das mit den im
Anhang zur Entscheidung 94/173/EG erwaÈhnten Auswahlkriterien eingefuÈ hrt worden ist.

Im Jahr 1997 erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung gegenuÈ ber einer Rettungsbeihilfe
in Form einer BuÈ rgschaft des portugiesischen Staates fuÈ r ein Schuldenkonsolidierungsdarlehen
zugunsten der staatlichen Getreidehandelsgesellschaft EPAC. Die portugiesischen BehoÈ rden sind
dieser Entscheidung zur Aufhebung der Beihilfe nicht nachgekommen, weshalb dieser Fall dem
EuropaÈ ischen Gerichtshof vorgelegt wurde. Daraufhin meldete Portugal einen Umstrukturierungs-
und Privatisierungsplan fuÈ r EPAC an, der die GewaÈhrung zusaÈtzlicher Beihilfen in HoÈ he von
15,5 Mrd. PTE (rund 77,5 Mio. ECU) vorsah. Gleichzeitig meldeten sie eine KapitalzufuÈ hrung
zugunsten von SILOPOR an, mit der ein wichtiger Teil der Schulden dieses Unternehmens an EPAC,
die sich gegenwaÈrtig auf 31,35 Mrd. PTE (157 Mio. ECU) belaufen, gedeckt werden soll. Ein
Programm zur Privatisierung des Betriebs von Getreidesilos ging mit dieser KapitalzufuÈ hrung einher.
Im Rahmen dieses Programms sollen die Hafensilos zwar im oÈ ffentlichen Eigentum verbleiben, ihr
Betrieb jedoch an Privatgesellschaften uÈ bertragen werden. Die Kommission beschloû, ein Verfahren
nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in bezug auf diese Anmeldungen zu eroÈ ffnen, da im gegenwaÈrtigen
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Zeitpunkt nicht festgestellt werden kann, ob die Beihilfen an EPAC im Einklang mit den Leitlinien zur
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten stehen, und ob wie von den portugiesischen
BehoÈ rden behauptet, die KapitalzufuÈ hrung zugunsten von SILOPOR mit dem Grundsatz des
privatwirtschaftlich orientierten Geldgebers in Einklang stehen.

Hinsichtlich Beihilfen zur Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten entschied die
Kommission, die Beihilfe an das Unternehmen Hijos de Andres Molina S.A. (HAMSA) in JaeÂn
(Andalusien) nicht zu genehmigen und deren RuÈ ckforderung anzuordnen. Das beguÈ nstigte Unter-
nehmen, das mit 150 BeschaÈftigten Fleischerzeugnisse, KaÈse und Futtermittel herstellt, Schweine
zuÈ chtet und SchlachthoÈ fe betreibt, war seit 1993 in finanziellen Schwierigkeiten. Das Instituto de
Fomento de Andalucia (IFA) kontrollierte das Unternehmen seit 1995 und uÈ bernahm im Jahr 1997
einen Anteil von 80 % seiner Aktien. HAMSA hat aus oÈ ffentlichen Geldern uÈ ber die IFA zwischen
1993 und 1998 FoÈ rdermittel in Form von BuÈ rgschaften eines Betrages von 10,05 Mio. ECU, von
Darlehen in HoÈ he von 36,6 Mio. ECU und eines Erlasses von Schulden gegenuÈ ber staatlichen
Einrichtungen (Sozialversicherung, Steuern) in HoÈ he von 8,18 Mio. ECU erhalten. Die Kommission
kam zu der Auffassung, daû diese unrechtmaÈûig gewaÈhrten Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt
gemaÈû Artikel 87 Absatz 1 nicht zu vereinbaren waren und auch nicht den Ausnahmebestimmungen in
den AbsaÈtzen 2 und 3 diesen Artikels entsprachen. Auch standen diese Beihilfen nicht im Einklang mit
den Gemeinschaftlichen Leitlinien fuÈ r staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten 130. Um dieser Entscheidung nachzukommen, muû die spanische
Regierung LohnvertraÈge beenden, die noch wirksamen BuÈ rgschaften zuruÈ cknehmen und die
erforderlichen Maûnahmen zur RuÈ ckforderung der ausgezahlten Beihilfen ergreifen.

GegenuÈ ber nichtangemeldeten Beihilfen hat die Kommission im Anschluû an mehrere seit 1996
eingegangene Beschwerden im Jahr 1998 ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen einer von der
deutschen Regierung in Anwendung des ¹EntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzesª (EALG)
gewaÈhrten Beihilfe eingeleitet. Dieses Gesetz enthaÈ lt eine Regelung fuÈ r den Erwerb von Land zu
ermaÈûigten Preisen in den neuen BundeslaÈndern, die gegenuÈ ber einigen BeguÈ nstigten einer Beihilfe
gleichkamen. Maûgeblich war hierbei die ErwaÈgung, daû fuÈ r die Kategorien ¹Wiedereinrichterª und
¹juristische Personenª der Vorteil eines Landerwerbs zum verringerten Preis ein Ausgleich fuÈ r
erlittene SchaÈden (Enteignung und/oder moÈ gliche Verschlechterung des AnlagevermoÈ gens) darstellen
mag, dies aber nicht auf die Kategorie ¹Neueinrichterª, die sonstigen rechtlichen Einheiten und
moÈ glicherweise andere in diesem Gesetz nicht genannte BeguÈ nstigte zutrifft. FuÈ r letztere Gruppe
koÈ nnte diese Maûnahme eine staatliche Beihilfe nach Artikel 87 Absatz 1 EGV darstellen, da sie keine
Enteignung oder sonstigen Nachteile erlitten haben. Der Beihilfeanteil erschien zu hoch gemessen an
den Quoten, denen die Kommission uÈ blicherweise fuÈ r den Erwerb von landwirtschaftlichen FlaÈchen in
normalen, nicht als benachteiligt eingestufte Gebieten zustimmen kann. Auûerdem wirkte sich diese
Beihilfe diskriminierend im Sinne der Artikel 6, 40 Absatz 3 und 43 EGV aus angesichts der Vorschrift,
daû bestimmte BeguÈ nstigte ihren Wohnsitz am 3. Oktober 1990 im Beitrittsgebiet haben muûten, was
in der Praxis nur auf BuÈ rger der vormaligen DDR zutrifft.

Beschwerden waren auch der Anlaû fuÈ r die Untersuchung von nichtangemeldeten Beihilfen, die
moÈ glicherweise von der italienischen Regierung im Rahmen des Betriebs und der Privatisierung der
¹Centrale del Latte di Romaª gewaÈhrt wurden. Die Kommission beschloû die Einleitung eines
Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EGV, da offenbar betriebliche Verluste der ¹Centraleª in HoÈ he
von 215,1 Mrd. ITL (rund 110 Mio. ECU) im Rahmen einer Grundversorgungsregelung seit 1992
abgeschrieben worden sind. Dabei ging die Kommission davon aus, daû das Argument der
¹Grundversorgungª nicht herangezogen werden koÈ nne, um die Abschreibung von Verlusten in einem
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von einer gemeinsamen Marktorganisation geregelten wettbewerbsfaÈhigen Markt zu rechtfertigen.
Das Verfahren wurde auch in bezug auf die UnterstuÈ tzung eroÈ ffnet, die den Milcherzeugern der
Region Latium fuÈ r den Betrieb der Milchzentrale und deren anschlieûende Privatisierung im Jahr 1997
gewaÈhrt worden sind. Da die Stadt Rom als urspruÈ ngliche EigentuÈ merin beschlossen hatte, die
Privatisierung ohne ein foÈ rmliches Ausschreibungsverfahren durchzufuÈ hren, und in den Kaufvertrag
eine Reihe beschwerlicher Bedingungen wie Aufrechterhaltung der BeschaÈftigten, Investitionsplan
und Belieferung durch ortsansaÈssige Erzeuger einbezogen hatte, war nicht auszuschlieûen, daû auch
dem KaÈufer eine Beihilfe gewaÈhrt worden ist.

Im Jahr 1998 wurden vier FaÈ lle im Bereich der agromonetaÈren Ausgleichsbeihilfen angemeldet. Die
schwedischen BehoÈ rden meldeten eine AÈ nderung der von der Kommission im Jahr 1997 genehmigten
Regelung in HoÈ he von 17,7 Mio. ECU an, mit der 3,3 Mio. ECU vom Rindfleisch- zum Milchsektor
innerhalb der fuÈ r jeden Sektor festgestellten HoÈ chstverluste uÈ bertragen werden sollen. Das Vereinigte
KoÈ nigreich legte im Berichtsjahr zwei Regelungen betreffend den Rindfleisch- bzw. den Schaff-
leischsektor vor. Die Reindfleischregelung betraf die fuÈ r ein Jahr befristete GewaÈhrung von
95,2 Mio. ECU an Erzeuger von Muttertieren (50 % der gesamten Rindfleischerzeugung). Ende
1998 meldete das Vereinigte KoÈ nigreich eine AÈ nderung der angemeldeten Regelung an, um eine
zweite Tranche von 63,3 Mio. ECU zu gewaÈhren. Obwohl mit dieser Regelung die Beihilfe auf eine
beschraÈnkte Gruppe von Tieren im Rindfleischsektor konzentriert wird, war die Kommission der
Meinung, daû sie den Wettbewerb nicht in einem dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Maû
beeintraÈchtigt, da mit der BeihilfehoÈ he nicht die Einkommensverluste mehr als ausgeglichen wurden,
die Erzeuger von MutterkuÈ hen aus agromonetaÈren GruÈ nden erlitten hatten. Die Schaffleischregelung
sah den Ausgleich des Verlustes von direkten GAP-BeihilfepraÈmien als Folge der Senkung der fuÈ r die
Direktzahlungen angewandten gruÈ nen Quote vor. Die Beihilfe von 15,4 Mio. ECU wurde fuÈ r
saÈmtliche Tiere gezahlt, die eine SchafpraÈmie im Jahr 1997 (18,8 Mio.) erhalten hatten.

Im Gegensatz zu anderen Mitgliedstaaten beschloû Italien, gemeinschaftliche Beihilfen von
247,3 Mio. ECU fuÈ r ein Programm zu gewaÈhren, das aus drei landwirtschaftlichen Maûnahmen
bestand: a) Investitionsbeihilfen fuÈ r die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 951/97 des Rates (20 % des Gesamtbetrages);
b) Investitionsbeihilfen fuÈ r die Verbesserung der Wirksamkeit landwirtschaftlicher Strukturen in
Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/97 des Rates (14 % der Gesamtmittel) und c) Rabatte bei
den VersicherungspraÈmien fuÈ r ArbeitsunfaÈ lle (66 % der Gesamtbeihilfe).

Die Kommission beschloû, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen einer nichtangemeldeten
Beihilfe der flaÈmischen Regierung fuÈ r Werbemaûnahmen zugunsten landwirtschaftlicher Erzeugnisse
zu eroÈ ffnen. Die Beihilfe besteht aus einem Zuschuû an die Marketinggesellschaft VLAM und dem
der VLAM erteilten Recht, eine steueraÈhnliche Abgabe auf Grunderzeugnisse zu erheben. Die
Kommission beschloû die Einleitung des Verfahrens, weil bestimmte von VLAM unternommene
Werbemaûnahmen einen unangemessen hohen Nachdruck auf die Herkunft der Erzeugnisse legten
und damit einen Verstoû gegen Artikel 28 EGV sowie gegen die Rahmenregelung fuÈ r einzelstaatliche
Beihilfen im Bereich der Werbung fuÈ r landwirtschaftliche Erzeugnisse 131 darstellten. Das Verfahren
betrifft insbesondere drei GuÈ tezeichen, mit denen fuÈ r Erzeugnisse aus Flandern geworben wird:
Flandria, Van Vlaanderen und Duke of Flanders. Auûerdem schlieûen die steueraÈhnlichen Abgaben
bei einigen der Erzeugnisse nicht aus, daû auch auf Einfuhren Abgaben erhoben werden. Aus
praktischen ErwaÈgungen werden die Abgaben fuÈ r Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und Schweine bei
den SchlachthoÈ fen erhoben. Die Abgaben bestehen aus zwei Teilen: Ein Teil ist von dem Erzeuger und
der zweite Teil vom KaÈufer des Fleisches zu zahlen. Bei eingefuÈ hrten Rindern, Schafen, Ziegen,
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Pferden und Schweinen werden zwar beim Erzeuger keine Abgaben erhoben, doch muÈ ssen die
Verbraucher muÈ ssen ihren Anteil der Abgaben entrichten. GemaÈû dem Urteil des Gerichtshofes vom
26. Juni 1970 in der Sache 47/69 ([1970] Slg. 487) darf eine Beihilfe nicht durch steueraÈhnliche
Abgaben finanziert werden, die auch aus anderen Mitgliedstaaten eingefuÈ hrte Erzeugnisse einschlieût.
Eine derartige Finanzierungsweise hat insofern eine uÈ ber die tatsaÈchliche Beihilfe hinausgehende
Schutzwirkung, als, selbst wenn die entsprechenden Regeln die Gleichbehandlung von einheimischen
und eingefuÈ hrten Erzeugnissen gewaÈhrleisten, in der Praxis die einheimischen Hersteller bevorzugt
werden, da diese Maûnahmen auf die Besonderheiten des Landes, seine BeduÈ rfnisse und Nachteile
zugeschnitten sind. Somit erscheint im derzeitigen Stadium des Verfahrens, daû die Beihilfe fuÈ r nicht
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar anzusehen ist, da sie mit einer Zwangsabgabe finanziert wird,
die auch auf aus anderen Mitgliedstaaten eingefuÈ hrte Erzeugnisse erhoben wird.

Im Bereich der steueraÈhnlichen Abgaben hat die Kommission im Jahr 1998 eine daÈnische aus
UmweltschutzgruÈ nden erhobene Abgabe befuÈ rwortet. Als dieser Fall im Jahr 1995 gepruÈ ft wurde,
hatte die Kommission ErhoÈ hungen bei den daÈnischen SteuersaÈtzen auf Pestizide fuÈ r mit den
gemeinschaftlichen Beihilferegeln vereinbar im Sinne von Artikel 87 3 c) erklaÈrt. Das Aufkommen
dieser Pestizidsteuer, die uÈ ber den ordentlichen Haushalt geht, ist dem Landwirtschaftssektor
vorbehalten. Im Jahr 1995 hatte die Kommission dem Pestizidsteuersystem grundsaÈtzlich zugestimmt,
das eine ErhoÈ hung der SteuersaÈ tze von durchschnittlich 3 % auf 25 % auf der Groûhandelsebene (bis
zu 37 % auf der Einzelhandelsebene) vorsah. Obwohl diese Abgabe auch auf eingefuÈ hrte Erzeugnisse
erhoben wird, was sie eigentlich mit den Regeln fuÈ r staatliche Beihilfen unvereinbar macht, hatte die
Kommission diesem System wegen seiner umweltpolitischen Ziele zugestimmt, die ausdruÈ cklich mit
der Umweltschutzpolitik und insbesondere dem Programm fuÈ r die Umwelt und eine nachhaltige
Entwicklung 132 in Einklang standen. GemaÈû der Kommissionsentscheidung von 1995 koÈ nnte das
System sein Umweltschutzziel nicht erfuÈ llen koÈ nnen, wenn die Abgabe nicht auf saÈmtliche in
DaÈnemark eingesetzten Pestizide erhoben wuÈ rde. Das Aufkommen der Abgabe wird zum Teil fuÈ r die
FoÈ rderung von Maûnahmen zum Abbau der Pestizidverwendung eingesetzt. Eine Voraussetzung fuÈ r
die Zustimmung der Kommission im Jahr 1998 war die Einhaltung der einschlaÈgigen Steuer-
bestimmungen der Gemeinschaft, wonach die Abgabe auf inlaÈndische wie auf eingefuÈ hrte Erzeugnisse
in gleicher Weise erhoben werden muû.

Hinsichtlich Beihilfen im Bereich der FoÈ rderung und Werbung erlieû die Kommission im Juli 1998 eine
ablehnende Entscheidung in bezug auf die mit dem Gesetz Nr. 5/97 der Region Sizilien eingefuÈ hrten
Maûnahmen zur FoÈ rderung und Werbung fuÈ r die ZitrusfruÈ chteerzeugung uÈ ber die Massenmedien wie
Fernsehen, Presse, Radio und Plakate. Die drei GruÈ nde fuÈ r die Einleitung des Verfahrens nach
Artikel 88 Absatz 2 waren: (1) die fehlende Zusicherung der Befolgung der Leitlinien in der
Mitteilung der Kommission betreffend die staatliche Beteiligung an der FoÈ rderung des Absatzes von
Erzeugnissen der Landwirtschaft und Fischerei 133; (2) der Beihilfesatz von 100 % und (3) das Fehlen
angemessener AuskuÈ nfte zu den Mittlern oder Vertretern von Marktteilnehmern, die fuÈ r die
DurchfuÈ hrung der Werbemaûnahmen in den Massenmedien verantwortlich sind. Beihilfen fuÈ r
Werbemaûnahmen in den Massenmedien unterliegen den Bestimmungen der Rahmenregelung fuÈ r
einzelstaatliche Beihilfen im Bereich der Werbung fuÈ r landwirtschaftliche Erzeugnisse (ausgenommen
Fischereierzeugnisse) und bestimmte nicht in Anhang II des EG-Vertrages aufgefuÈ hrte Erzeugnisse 134.
Im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 machten die italienischen BehoÈ rden geltend, daû
mit diesen Maûnahmen wissenschaftliche Kenntnisse uÈ ber die Massenmedien verbreitet werden
sollten, und daû der Gemeinschaftsrahmen somit nicht anwendbar sei. Die Kommission kam jedoch zu
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dem Ergebnis, daû es fuÈ r eine Nichtanwendbarkeit des Gemeinschaftsrahmens unerlaÈûlich waÈre, daû
sich diese Werbemaûnahmen vollstaÈndig neutral in allgemeinen Aussagen auf die entsprechenden
Erzeugnisse beziehen, keine Bezugnahmen auf den Ursprung und keine Produktbezeichnung
enthalten, was nach der vorliegenden Information in diesem Fall nicht gewaÈhrleistet war. Zu den
fuÈ r die DurchfuÈ hrung der Werbemaûnahmen in den Massenmedien verantwortlichen Mittlern
gelangte die Kommission zu der Auffassung, daû die von den italienischen BehoÈ rden im Verlaufe des
Verfahrens vorgebrachten Argumente unzureichend waren, um die Zweifel an der Vereinbarkeit der
Beihilfemaûnahmen mit der Richtlinie 92/50/EWG 135 und damit an deren Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt auszuraÈumen. Die italienischen BehoÈ rden legten keine Angaben vor, anhand
deren die Stellung der im Gesetz Nr. 5/97 genannten Mittler (oÈ ffentlicher oder privater Sektor) oder
das System uÈ berpruÈ ft werden konnten, mit dem die italienischen BehoÈ rden die Kosten der
vorgesehenen Maûnahmen fuÈ r den Fall ermitteln, daû die gemeinschaftliche Richtlinie nicht
angewandt wird. Damit war aber nicht auszuschlieûen, daû die Aufwendungen mehr als ausgeglichen
waÈren und den Mittlern eine Beihilfe gewaÈhrt wuÈ rde.

Im April 1998 eroÈ ffnete die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 in bezug auf Artikel 2
des italienischen Gesetzes Nr. 341/1995 und dessen Anwendungsbestimmungen, sofern sie sich auf die
im Anhang II zum EG-Vertrag aufgefuÈ hrten Erzeugnisse beziehen. Das Verfahren wurde in bezug auf
folgende Maûnahmen eroÈ ffnet: BuÈ rgschaften und ZinsverguÈ nstigungen bei Vorhaben der Schulden-
konsolidierung; BuÈ rgschaften fuÈ r Beteiligungsdarlehen; BuÈ rgschaften von Banken und anderen
oÈ ffentlichen und privaten Instituten fuÈ r KapitalzufuÈ hrungen an KMU. Die Beihilfemaûnahmen in
Form der Schuldenkonsolidierung und der Kapitalbeteiligung koÈ nnen miteinander verbunden werden.
Die Kommission eroÈ ffnete ein Verfahren gegenuÈ ber den Beihilfemaûnahmen in Form von
DarlehensbuÈ rgschaften und ZinsverguÈ nstigungen bzw. einer Kombination dieser Maûnahmen zur
Konsolidierung der Schulden der beguÈ nstigten Unternehmen aus folgenden GruÈ nden: a) im Falle der
rentablen Unternehmen war die Beihilfe offenbar eine untersagte Betriebsbeihilfe, die kein Beitrag
zur Entwicklung der Landwirtschaft in einem mit dem Gemeinsamen Markt zu vereibarenden Ausmaû
ist und den Wettbewerb in den betreffenden Sektoren durch eine gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 c) nicht
zu rechtfertigende ZufuÈ hrung von Mitteln verfaÈ lscht; b) im Falle von Unternehmen in Schwierig-
keiten, weil die betreffenden Maûnahmen offenbar nicht mit den gemeinschaftlichen Regeln fuÈ r
Unternehmen in Schwierigkeiten uÈ bereinstimmten. Hinsichtlich der Beihilfemaûnahmen in Form von
BuÈ rgschaften fuÈ r Beteiligungsdarlehen von Banken und fuÈ r die oÈ ffentliche und private Beteiligung am
Kapital von Unternehmen beschloû die Kommission, das Verfahren aus folgenden GruÈ nden zu
eroÈ ffnen: a) bei Unternehmen, die sich nicht in Schwierigkeiten befanden, weil sich die Beihilfen
offenbar nicht nur auf Investitionen erstreckten, sondern auch die Form untersagter Betriebsbeihilfen
annehmen koÈ nnen; b) im Fall von Unternehmen in Schwierigkeiten, weil die Maûnahmen mit den
einschlaÈgigen gemeinschaftlichen Regeln offenbar nicht zu vereinbaren sind.

In bezug auf neue Vorhaben ist die in Angriff genommene Gesamtreform des niederlaÈndischen
Schweinezuchtsektors zu erwaÈhnen, die eine Anmeldung verschiedener staatlicher Beihilfen zur Folge
hatte. Diese Reform steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie 91/676/EWG des
Rates vom 12. Dezember 1991 uÈ ber den Schutz der GewaÈsser vor Verunreinigungen durch Nitrate aus
landwirtschaftlichen Quellen 136. Am 1. September 1998 trat das Gesetz uÈ ber die Umstrukturierung der
Schweineerzeugung in den Niederlanden in Kraft. Mit diesem Gesetz werden jedem Erzeuger eine
Anzahl von Erzeugerrechten und innerhalb dieses Kontingents eine Anzahl von Rechten zur
Sauenzucht erteilt. Diese Rechte ergeben sich aus der Anzahl der in den Jahren 1996 bzw. 95

135 Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 uÈ ber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
oÈ ffentlicher DienstleistungsauftraÈge (ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 1).
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gehaltenen Schweine und Zuchtsauen. Das Gesetz sieht den Abbau der Erzeugerrechte um 25 % in
zwei Phasen vor, und zwar 10 % ab 1. September 1998 und 15 % ab dem 1. Januar 2000. Das Gesetz
sieht ferner vor, daû diese Rechte bei jeder UÈ bertragung um 40 % im Jahr 1998 und um 60 % im Jahr
1999 gesenkt werden. Ab dem Jahr 2000 belaÈuft sich die Senkung bei jeder UÈ bertragung auf 25 %. FuÈ r
diesen Abbau um 25 % wird kein Ausgleich gewaÈhrt. Im Rahmen der Reform wurden der Kommission
folgende Maûnahmen angemeldet: a) Schweineabgabe: ein System steueraÈhnlicher Abgaben fuÈ r die
BekaÈmpfung von Schweineseuchen; b) Aufkaufregelung: Aufkauf von GuÈ lleerzeugungsrechten zu
Marktpreisen in dem vom Schweinefieber betroffenen Gebieten; c) Sozial- und Wirtschaftsplan fuÈ r die
Schweinezucht: eine Projektgruppe hat einen Plan ausgearbeitet, der eine allgemeine Unterrichtung in
Form von Kursen und Seminaren und Einzelhilfe und -information in Form von Unternehmensaudits,
UnterstuÈ tzung bei der Erstellung von BetriebsplaÈnen, Unterweisung, Umstellung und Vermittlung
einzelner Erzeuger vorsieht; d) FreibetraÈge fuÈ r die Aufgabe der Schweinezucht: Die Erzeugerrechte
werden um 40 % im Jahr 1998 und 60 % im Jahr 1999 bei der UÈ bertragung gekuÈ rzt. Ab dem Jahr 2000
belaÈuft sich dieser RuÈ ckgang auf 25 %. Mit dieser Regelung soll ein finanzieller Ausgleich fuÈ r die
verstaÈrkte KuÈ rzung der Rechte bei ihrer UÈ bertragung in den Jahren 1998 und 1999 von 15 % bzw. 35 %
geschaffen werden. e) Aufgaberegelung fuÈ r Schweineerzeuger in bestimmten Gebieten: Mit dieser
umweltpolitischen Regelung soll der GuÈ lleanfall aus intensiver Schweineerzeugung in oder in NaÈhe
von wertvollen Naturschutzgebieten verringert werden. Schweineerzeuger in diesen Gebieten koÈ nnen
ihre TaÈtigkeit aufgeben oder in ein anderes Gebiet verlagern. GemaÈû dem niederlaÈndischen Gesetz
uÈ ber die Umstrukturierung der Schweineerzeugung, das zum 1. September 1998 in Kraft trat, fuÈ hrt die
Aufgabe der Schweineerzeugung zur Streichung von Erzeugerrechten, waÈhrend die Verlagerung der
Schweineerzeugung eine Verringerung dieser Rechte bewirkt. Mit Ausnahme der noch gepruÈ ften
Maûnahme e) hat die Kommission allen uÈ brigen Maûnahmen zugestimmt.

Die Kommission beschloû, das Verfahren betreffend eine Investitionsbeihilfe zugunsten des
Unternehmens Agrana StaÈrke GmbH mit der Entscheidung abzuschlieûen, daû es sich um eine mit
dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarende Beihilfe handelt, die nicht gewaÈhrt werden darf. Mit
den zu foÈ rdernden Investitionen sollte die ProduktionskapazitaÈ t von Agrana erhoÈ ht werden, damit das
Unternehmen sich dem geaÈnderten wirtschaftlichen Umfeld nach dem Beitritt OÈ sterreichs zur
EuropaÈ ischen Union anpassen kann. Angesichts erheblicher struktureller UÈ berschuÈ sse im StaÈrkesek-
tor, fuÈ r die Erstattungen bei der Ausfuhr nach dritten LaÈndern gewaÈhrt werden, stimmt die
Kommission normalerweise Beihilfen in diesem Sektor nicht zu. GemaÈû einer Klausel in der
oÈ sterreichischem Beitrittsakte soll die Kommission bei nationalen UÈ bergangsregelungen flexibel
vorgehen, mit denen die Umstrukturierung im Bereich der Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse erleichtert werden soll. In Anwendung dieser Klausel hat die Kommission juÈ ngst
verschiedenen Beihilfen fuÈ r Investitionen zur Umstrukturierung der oÈ sterreichischen StaÈrkeproduk-
tion zugestimmt, die nicht zu einer KapazitaÈ tssteigerung fuÈ hrten. Die Investitionen in diesem Falle
bewirken jedoch eine spuÈ rbare ErhoÈ hung der StaÈrkeproduktion des Unternehmens Agrana. Aus
diesem Grund konnte die Kommission nicht den oÈ sterreichische Argumenten zustimmen, daû diese
Beihilfe in Anwendung der FlexibilitaÈ tsklausel bewilligt werden sollte. GemaÈû Artikel 87 Absatz 3 c)
liegt es im Ermessen der Kommission, daruÈ ber zu befinden, ob eine staatliche Beihilfe im
gemeinsamen Interesse liegt. Nach einer Untersuchung gemaÈû dem Verfahren nach Artikel 88
Absatz 2 und PruÈ fung der von der oÈ sterreichischen Regierung und von Dritten vorgebrachten
Bemerkungen kam die Kommission zu dem Ergebnis, daû die GewaÈhrung einer Beihilfe, die zu einem
weiteren Ausbau der KapazitaÈ ten im StaÈrkesektor beitragen wuÈ rde, nicht als im gemeinsamen
Interesse liegend angesehen werden konnte. Sie beruÈ cksichtigte dabei, daû bereits vor der GewaÈhrung
jeglicher Beihilfen die Investitionen getaÈ tigt und die Produktionsanlagen betriebsbereit waren, so daû
die Beihilfe zur DurchfuÈ hrung der Investitionen und FoÈ rderung der Entwicklung dieses Wirtschafts-
zweiges offenbar nicht erforderlich war. TatsaÈchlich hatte das freie Spiel der MarktkraÈfte zu dem
gleichen Ergebnis gefuÈ hrt.
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In bezug auf einen anderen Mitgliedstaat beschloû die Kommission, einem Beihilfevorhaben
Schwedens zuzustimmen, mit dem das Unternehmen Agroetanol AB fuÈ r die Herstellung von 50 000 l
Bioethanol eines Wertes zwischen 80 und 150 Mio. SEK (9-17 Mio. ECU) fuÈ r fuÈ nf Jahre (und
moÈ glicher VerlaÈngerungen von zwei Jahren) von der Energiesteuer befreit werden soll. Die
Kommission empfahl den schwedischen BehoÈ rden eine AÈ nderung der Beihilfe, um den Kostenunter-
schied der Erzeugung aus Bioethanol und fossilen Brennstoffen in dem Freistellungszeitraum zu
beruÈ cksichtigen, damit im Falle von AÈ nderungen bei diesem Unterschied die Steuerbefreiung
verringert werden kann und das Unternehmen keine uÈ ber den Unterschiedsbetrag der Produktions-
kosten gegenuÈ ber fossilen Brennstoffen hinausgehende Beihilfen erhaÈ lt. Bioethanol wird aus
erneuerbaren EnergietraÈgern (Getreide) erzeugt und auf niedriger Stufe mit herkoÈ mmlichen
Treibstoffen gemischt; die Mischung kann in normalen Fahrzeugen ohne Vornahme von AÈ nderungen
verwendet werden. Verglichen mit fossilen Brennstoffen weist Bioethanol bessere Umweltmerkmale
vor allem hinsichtlich des Schadstoffausstoûes auf, da es im wesentlichen kohlendioxydneutral ist. In
ihrer Entscheidung hat die Kommission auf das gemeinsame Interesse an der Erschlieûung
wettbewerbsfaÈhiger erneuerbarer EnergietraÈger betont, die in Zukunft u.a. zu einer geringeren
AbhaÈngigkeit bei der Einfuhr fossiler EnergietraÈger und einem Abbau der Emission von Treibhaus-
gasen fuÈ hren soll, von denen Kohlendioxyd der wichtigste Schadstoff ist. Die Zusage der schwedischen
BehoÈ rden, daû sie das Vorhaben im Hinblick auf die Befristung der Steuerbefreiung uÈ berwachen und
auswerten werden, und die Tatsache, daû es sich gemessen an dem Gesamttreibstoffverbrauch in
Schweden hierbei um geringe Mengen handelt, haben die Kommission davon uÈ berzeugt, daû diese
Beihilfe fuÈ r ein Pilotvorhaben gewaÈhrt wird. Dies ist eine Voraussetzung fuÈ r die steuerliche
Freistellung derartiger Vorhaben gemaÈû der Richtlinie 92/81/EWG des Rates vom 31. Oktober 1992
uÈ ber die Harmonisierung der Zusammensetzung der MineraloÈ lsteuern. Hinsichtlich der IntensitaÈ t der
Beihilfe hat die Kommission angesichts ihrer begrenzten Verfahrensbefugnisse im Rahmen der Regeln
fuÈ r staatliche Beihilfen den Grundsatz der Gemeinschaftlichen Leitlinien fuÈ r staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen aus dem Jahr 1994 angewandt, wonach Beihilfen fuÈ r erneuerbare EnergietraÈger nicht
uÈ ber die zusaÈtzlichen Produktionskosten gegenuÈ ber fossilen Brennstoffen hinausgehen sollten. In
diesem Fall ist zwar nicht davon auszugehen, daû die Steuerbefreiung zu einem uÈ bermaÈûigen
Ausgleich fuÈ hrt, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daû das beguÈ nstigte Unternehmen seine
Kosteneffizienz z.B. durch die bessere Ausnutzung der ProduktionskapazitaÈ t, die technische
Entwicklung und den Verkauf eines bezogen auf den Absatzanteil von Dieselkraftstoff groÈ ûeren
Anteils an Bioethanol als Zusatz fuÈ r Benzin erhoÈ ht. Die Kommission hat deshalb gemaÈû Artikel 88
Absatz 1 beschlossen, Schweden die AÈ nderung der Beihilfe zu empfehlen, um diese Faktoren
beruÈ cksichtigen zu koÈ nnen.

Bei einer mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarenden staatlichen Beihilfe zur FoÈ rderung
des Schaffleischsektors, die von Frankreich im Widerspruch zu Artikel 28 EGV gewaÈhrt wurde, haben
die franzoÈ sischen BehoÈ rden im Jahr 1998 den Nachweis erbracht, daû die mit Entscheidung aus dem
Jahr 1997 angeordnete RuÈ ckforderung der ausgezahlten Beihilfen (zuzuÈ glich Zinsen ab dem Zeitpunkt
der GewaÈhrung gemaÈû den marktuÈ blichen ZinssaÈ tzen) tatsaÈchlich erfolgt ist, so daû der Fall nunmehr
zu den Akten gelegt werden kann.

BER. WETTB. 1998

266 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



2.9. Sonstige Sektoren

Chemieindustrie

Deutschland

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

Am 25. November beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Beihilfen Deutschlands zugunsten der Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH abzuschlieûen.
Dieses Unternehmen wurde am Standort des vormaligen Chemiekombinats Leuna, dessen Produk-
tionsanlagen privatisiert und an uÈ ber 100 verschiedene Investoren verkauft worden waren, neu
geguÈ ndet. Infraleuna, das sich uÈ berwiegend in staatlichem Besitz befindet, hat die Aufgabe, die
Infrastrukturen des Standortes Leuna zugunsten der dort angesiedelten Unternehmen zu verwirkli-
chen und zu verwalten. Auûerdem wurde das Unternehmen mit der Sanierung des Standortes
beauftragt, die den staatlichen BehoÈ rden oblag, nachdem sie die GrundstuÈ cke zum Marktpreis eines
sanierten GelaÈndes verkauft hatten. Die Kommission hat sich von der UnmoÈ glichkeit vergewissert,
einen Privatinvestor fuÈ r die Infrastrukturen zu finden, so daû die GruÈ ndung von Infreleuna die einzige
LoÈ sung fuÈ r die DurchfuÈ hrung der verschiedenen Aufgaben der staatlichen BehoÈ rden war. Somit stellte
die Ausstattung dieses Unternehmens mit Startkapital in HoÈ he von 1,018 Mrd. DEM
(521,63 Mio. ECU) keine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV dar. Der nicht bezifferte
Bestandteil des Zuschusses von 150 Mio. DEM (76,6 Mio. ECU) fuÈ r Umweltschutzmaûnahmen ist eine
staatliche Beihilfe, die mit den Bestimmungen des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen zu vereinbaren ist. Auûerdem hatte sich die Kommission davon uÈ berzeugt, daû die neu
an diesem Standort angesiedelten Unternehmen fuÈ r die Leistungen der Infraleuna einen markt-
uÈ blichen fuÈ r die zukuÈ nftige Finanzierung des Unternehmens bestimmten Preis bezahlen soll und somit
keine Beihilfe erhalten.

Textilsektor

Frankreich

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

Die Kommission beschloû am 4. November, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 einzustellen, das
sie wegen der dem Unternehmen ¹Les Filatures de Roubaixª in Form eines Zuschusses und eines
Beteiligungsdarlehens unrechtmaÈûig gewaÈhrten Beihilfen eroÈ ffnet hatte 138. Die Kommission gelangte
zu dem Ergebnis, daû der Zuschuû von 22 Mio. FRF (3,35 Mio. ECU) nur als eine regionale
Investitionsbeihilfe in HoÈ he von 7,77 Mio. FRF (1,17 Mio. ECU) entsprechend dem HoÈ chstbetrag fuÈ r
Regionalbeihilfen von 35 % fuÈ r KMU zu rechtfertigen war, und daû andererseits das Beteiligungs-
darlehen von 18 Mio. FRF (2,74 Mio. ECU) eine Betriebsbeihilfe in HoÈ he von 1,46 Mio. FRF
(0,22 Mio. ECU) gemaÈû dem Unterschiedsbetrag zwischen dem gewaÈhrten und dem Marktzinssatz
darstellte. Die Kommission hat deshalb beschlossen, dem Teil der Beihilfe entsprechend 7,77 Mio. FRF
zuzustimmen, jedoch die RuÈ ckzahlung der uÈ brigen Beihilfe eines Betrages von 14,23 Mio. FRF
(2,17 Mio. ECU) zuzuÈ glich Zinsen sowie die Aufhebung des Beteiligungsdarlehens anzuordnen, dessen

137 C 18/97.
138 C 50/97.
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Satz wenigstens dem Bezugszinssatz von 8,28 % entsprach, der zum Zeitpunkt des Darlehens
anwendbar war.

Papierindustrie

Frankreich

Vorzugstarife von EDF zugunsten bestimmter Papierunternehmen 139

Am 20. Mai beschloû die Kommission im Anschluû an eine Beschwerde, ein Verfahren nach Artikel 88
Absatz 2 gegenuÈ ber vermuteten Beihilfen zugunsten der Papierunternehmen Condats, Cascades,
Lancey, Gromelle und Sibille in Form von Vorzugstarifen des staatliche Stromerzeugers ElectriciteÂ de
France (EDF) zu eroÈ ffnen. EDF hatte diesen Papierunternehmen einen Vorschuû fuÈ r den Einbau
eines elektrischen Infrarot-Trockenofens gewaÈhrt. Dieser Vorschuû soll dem Nachlaû fuÈ r die
Strommenge entsprechen, die von dem Trockenofen waÈhrend der Laufzeit des Liefervertrages von
normalerweise sechs Jahren verbraucht wird. Der aktualisierte Gesamtwert der TarifnachlaÈsse belaÈuft
sich auf wenigstens 6,45 Mio. ECU. Mit diesem Verfahren will die Kommission mehrere Punkte
klarstellen, die anhand der vorliegenden Unterlagen und AuskuÈ nfte nicht ermittelt werden konnte: (1)
ob mit diesen PreisnachlaÈssen die Grenzkosten und ein Teil der Fixkosten durch EDF gedeckt werden;
(2) ob EDF damit versucht, neue Abnehmer unter den Groûverbrauchern von Strom an sich zu
binden, (3) ob andere Abnehmer, die sich in einer vergleichbaren Lage befinden, dadurch
benachteiligt werden und (4) ob sonstige VerfaÈ lschungen des innergemeinschaftlichen Wettbewerbs
zwischen den Herstellern von elektrischen oder sonstigen Trockenanlagen einerseits und den
Stromlieferanten und den Anbietern anderer Energiequellen andererseits bestehen, und schlieûlich,
ob die beguÈ nstigten Papierhersteller einen Vorschuû von EDF erhalten haben.

Haushalt- und ElektrogeraÈ te

Spanien

MAGEFESA und Nachfolger

Am 14. Oktober beschloû die Kommission, ein Verfahren mit einer ablehnenden Entscheidung
abzuschlieûen, das sie am 16. Juli 1997 in Anwendung von Artikel 88 Absatz 2 gegenuÈ ber den
Beihilfen an die Unternehmensgruppe Magefesa und einige ihrer Nachfolgeunternehmen eroÈ ffnet
hatte 140. Mit dieser Entscheidung wurde die Unvereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt festgestellt und ihre RuÈ ckforderung angeordnet. Die Gruppe Magefesa hatte bereits eine fuÈ r
unvereinbar erklaÈrte Beihilfe im Jahr 1989 erhalten. Mit der Entscheidung vom 14. Oktober stellt die
Kommission fest, daû ihre Entscheidung aus dem Jahr 1989 nicht durchgefuÈ hrt wurde, da die
unrechtmaÈûig gewaÈhrte Beihilfe nicht von den beguÈ nstigten Unternehmen zuruÈ ckgefordert worden
war. Diese zweite ablehnende Entscheidung bezieht sich auf Beihilfen, die den Unternehmen der
Gruppe seit Erlaû der Entscheidung von 1989 in Form der fortdauernden Nichterhebung von Steuern
und Sozialabgaben in HoÈ he von insgesamt 13,15 Mrd. ESP (78,82 Mio. ECU) bis zu dem Zeitpunkt
gewaÈhrt wurden, als diese Unternehmen den Konkurs anmeldeten und ihre TaÈtigkeiten endguÈ ltig
einstellten. Selbst wenn einige Maûnahmen dieser Beihilfe im Einklang mit regionalen Beihilfe-
regelungen stehen sollten, wuÈ rde die kumulierende Wirkung der nicht beigetriebenen Beihilfe seit

139 C 39/98 (ex NN 53/98).
140 C 44/97.
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1989 und der seither gewaÈhrten Beihilfe die Handelsbedingungen in einem mit dem Gemeinsamen
Markt nicht zu vereinbarenden Maûe beeintraÈchtigen.

Italien

Seleco SpA 141

Am 4. Februar beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 zu erweitern, das sie
im Jahr 1994 wegen Beihilfen zugunsten des in der Verbraucherelektronik taÈ tigen Unternehmens
Seleco eingeleitet hatte. Die Erweiterung bezieht sich auf neue Finanzmaûnahmen der oÈ ffentlichen
Gesellschaften Italtel, Friulia SpA und Rel, die seit 1994 Seleco zugute gekommen sein sollen und
Beihilfeelemente enthalten koÈ nnten. Es handelt sich dabei um Beteiligungen von Italtel an Friulia
SpA, Darlehen in HoÈ he von wenigstens 12,3 Mio. ECU und den RuÈ ckkauf durch Seleco von
10,28 Mio. ECU einer Schuld von 33,85 Mio. ECU gegenuÈ ber Rel.

Kupfer, Blei, Zink

Italien

Enirisorse 142

Am 25. November hat die Kommission beschlossen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV
gegenuÈ ber einer neuen Beihilfe in Form einer KapitalzufuÈ hrung von 68,67 Mio. ECU der italienischen
BehoÈ rden zugunsten des in den Bereichen Kupfer, Blei und Zink taÈtigen Unternehmens Enirisorse mit
einer ablehnenden Entscheidung abzuschlieûen. Darin wird festgestellt, daû es sich um eine staatliche
Beihilfe handelt, da sich die italienischen BehoÈ rden, die eine Liquidierung von Enirisorse bereits
beschlossen hatten und damit keine Verzinsung aus diesem Kapital erwarten konnten, nicht gemaÈû
dem Grundsatz eines privaten Geldgebers in einer Marktwirtschaft verhalten haben. Mit der
Entscheidung wurde die RuÈ ckforderung der unrechtmaÈûig gewaÈhrten Beihilfe zuzuÈ glich Zinsen seit
GewaÈhrung angeordnet.

Dokumentenpapier und MuÈ nzen

Italien

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato und kontrollierte Unternehmen 143

Am 28. Oktober beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber
den Beihilfen zugunsten der Gruppe Poligrafico zu eroÈ ffnen; hierbei handelt es sich um das Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (Poligrafico) und die von ihm kontrollierten Unternehmen, deren
TaÈtigkeiten aus der Herstellung von Papier und Banknotenpapier, GebuÈ hrenmarken und Briefmarken,
der VeroÈ ffentlichung der staatlichen Dokumente sowie von kulturellen und literarischen Werken
nationalen Interesses besteht. Ohne die gewaÈhrten Beihilfen haÈtten die beguÈ nstigten Unternehmen

141 C 46/94; ABl. C 155 vom 20.5.1998; EroÈ ffnung des urspruÈ nglichen Verfahrens, siehe XXIV. Bericht uÈ ber die
Wettbewerbspolitik, S. 559.

142 C 90/97.
143 NN 95/97.
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der Gruppe erhebliche Verluste gemacht und waÈren in Schwierigkeiten geraten. Es handelt sich dabei
einerseits um eine KapitalerhoÈ hung in HoÈ he von 156,5 Mio. ECU, die Poligrafico zugunsten des
Unternehmens Cartieri Miliani vorgenommen hat und andererseits um die Zahlung kuÈ nstlich
uÈ berhoÈ hter Preise im Rahmen von AusschlieûlichkeitsvertraÈgen zwischen dem Staat und Poligrafico
insbesondere mit dem Unternehmen Verres, der zu einem Gewinn zwischen 66 und 139 Mio. ECU
gefuÈ hrt hat. Um die Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt zu gewaÈhrleisten, muÈ ssen die
Voraussetzungen der Leitlinien fuÈ r Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten erfuÈ llt sein.

Energie

DaÈnemark

Maûnahmen zugunsten des Erdgassektors in DaÈnemark 144

Am 29. Juli stimmte die Kommission einer steuerlichen Maûnahmen zugunsten der Erdgaswirtschaft
in DaÈnemark zu. Die Steuerbefreiung wird den fuÈ nf Erdgas-Versorgungsunternehmen und dem
oÈ ffentlichen Unternehmen DANGAS gewaÈhrt, seitdem diese Unternehmen die Verteilung von Erdgas
Anfang der 80er Jahre aufgenommen haben. Der von den Haushalten fuÈ r Erdgas zu zahlende Preis
entspricht dem Preis fuÈ r HeizoÈ l, doch da Erdgas nicht besteuert wurde, durften die regionalen
Verteilungsgesellschaften und DANGAS eine sogenannte ¹Schattensteuerª einbehalten. Diese
Steuerbefreiung war erforderlich, um den Aufbau und die Erweiterung des Erdgas-Versorgungs-
systems zu ermoÈ glichen. Wegen des RuÈ ckgangs der OÈ lpreise und der geringer als erwartet
ausgefallenen Umstellung der Haushalte von OÈ l auf Gas sind bei den fuÈ nf regionalen Versorgungs-
gesellschaften und DANGAS Schulden in HoÈ he von 2,35 Mrd. ECU (17,4 Mrd. DKK) aufgelaufen.
Die daÈnischen BehoÈ rden haben zugesagt, dieses System erneut anzumelden, wenn die Richtlinie uÈ ber
die Liberalisierung von Erdgas im Jahr 2000 umgesetzt sein wird. Da der Hauptbestandteil der
Steuerbefreiung zum 31.12.2000 auslaufen wird, wird diese Befreiungsregelung der Kommission im
Jahr 2000 ohnehin zu melden sein. Die Kommision hat beschlossen, dieser Beihilfe zuzustimmen, da
die regionalen Versorgungsgesellschaften und DANGAS durch behoÈ rdlichen Akt mit der Durch-
fuÈ hrung einer Aufgabe der Daseinsvorsorge im Sinne von Artikel 86 Absatz 2 betraut wurden, naÈmlich
dem Aufbau eines Erdgas-Versorgungsnetzes und der Verteilung von Erdgas. Die von der Kommission
vorgenommene Untersuchung hat gezeigt, daû die fuÈ nf Versorgungsgesellschaften und DANGAS
bisher mit der steuerlichen Befreiung keine uÈ ber den Ausgleich hinausgehenden Betrag erhalten
haben und bis zum Jahr 2000 auch nicht erhalten werden. Eine wichtige ErwaÈgung war auch, daû diese
Maûnahmen vor der Liberalisierung des Gasmarktes uÈ berpruÈ ft werden und daû die daÈnische
Regierung den wirtschaftlichen Vorteil der fuÈ nf Versorgungsgesellschaften und von DANGAS
tatsaÈchlich eingeschraÈnkt hat.

Deutschland

Braunkohlen-Heizzentrale in Cottbus 145

Am 9. Dezember beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 abzuschlieûen
und einer Beihilfe von 49,5 Mio. DEM (25,2 Mio. ECU) fuÈ r den Bau eines braunkohlebetriebenen
Heizwerks in Cottbus zuzustimmen. Bei diesem Vorhaben wird eine neuartige Technik der
Braunkohleverbrennung eingesetzt, fuÈ r die eine zusaÈtzliche gemeinschaftliche Beihilfe im Rahmen

144 N 449/97 A und NN 50/98; ABl. C 308 vom 8.10.1998.
145 C 59/97.
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des Programmes THERMIE gewaÈhrt wurde. Angesichts der guÈ nstigen Auswirkungen dieses
Vorhabens auf die Regionalentwicklung und BeschaÈftigung und seiner unbedeutenden Auswirkungen
auf den Brennstoffmarkt hat die Kommission die Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt feststellen koÈ nnen.

Irland

Erweiterung des irischen Erdgasnetzes 146

Am 6. Mai stimmte die Kommission eine Investitionsbeihilfe von 72,3 Mio. ECU (57 Mio. IEP) zur
FoÈ rderung des Ausbaus des irischen Erdgasnetzes um 355 km zu, mit dem das bestehende
Versorgungsnetz um beinahe 50 % erweitert wird. Die Beihilfe uÈ berschreitet nicht die fuÈ r die
betreffenden FoÈ rdergebiete in Irland geltenden HoÈ chstsaÈ tze und ist deshalb mit dem Gemeinsamen
Markt zu vereinbaren.

Niederlande

Beihilfen zugunsten von 624 nahe der deutschen Grenze gelegenen Tankstellen 147

Am 3. Juni hat die Kommission ein Verfahren wegen der Beihilfen in HoÈ he von 56,57 Mio. ECU
eroÈ ffnet, die von der niederlaÈndischen Regierung 624 nahe der deutschen Grenze gelegenen
Tankstellen gewaÈhrt wurden, um deren Verluste aufgrund einer zum 1. Januar 1998 erfolgten
ErhoÈ hung der Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff auszugleichen. Die HoÈ he der Beihilfen ermittelt
sich gemaÈû der gelieferten Dieselmenge und nimmt mit der Entfernung der Tankstelle von der
deutschen Grenze ab. Die Kommission hatte zum einen Zweifel an der Anwendbarkeit der De-
minimis-Regel, da die niederlaÈndische Regierung nicht nachgewiesen hat, daû es sich bei den
Tankstellen um eigenstaÈndige Betriebe handelt und die Beihilfen sich deshalb nicht kumulierend
auswirken koÈ nnten, und zum anderen, ob diese Maûnahme Auswirkungen auf den Handel und den
Wettbewerb zwischen Mitgliedstaaten haben koÈ nnte.

Finnland

Stromkabel von Schweden zu den AÊ land-Inseln 148

Am 14. Oktober beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrung einer Beihilfe
von 48 Mio. FIM (8 Mio. ECU) fuÈ r die Verlegung eines neuen Stromkabels zwischen Schweden und
den AÊ land-Inseln zu erheben, mit dem das bestehende Kabel ersetzt und der Bedarf der Inseln
waÈhrend der naÈchsten 20 Jahre gedeckt werden soll. Die Beihilfe wird der halbstaatliche
Stromversorgungsgesellschaft KraftnaÈt AÊ land als EigentuÈ merin des Kabels gewaÈhrt, die mit dem
Bau des Netzes, dem Anschluû der Verbraucher und der Lieferung von Strom betraut ist. Die
Kommission kam zu dem Ergebnis, daû die KraftnaÈt AÊ land auferlegte Grundversorgungsverpflichtung
als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne von Artikel 86 Absatz 2 EGV
angesehen werden kann, und daû die Entwicklung der Handelsbeziehungen nicht in einem dem

146 N 704/97; ABl. C 253 vom 12.8.1998.
147 C 43/98 (ex 558/97); ABl. C 307 vom 7.10.1998.
148 N 18/98; ABl. C 392 vom 16.12.1998.
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gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Maûe beeintraÈchtigt wird, da saÈmtliche Verteiler und
Verbraucher, die Strom in Schweden beziehen moÈ chten, Zugang zu dem neuen Kabel haben werden.

Schweden

Beihilferegelungen zugunsten von Forschung und Entwicklung im Energiesektor 149

Am 11. MaÈrz hat die Kommission drei Beihilferegelungen zugestimmt, mit denen verschiedene
Forschungs- und Entwicklungsmaûnahmen im Energiesektor eines Umfangs von 607 Mio. ECU
gefoÈ rdert werden. Diese Maûnahmen sind Bestandteil einer umfassenden Neuordnung der
schwedischen Energiepolitik im Hinblick auf die FoÈ rderung der nachhaltigen Entwicklung umwelt-
freundlicher EnergietraÈger. Mit diesen Regelungen sollen die Grundlagenforschung und vorwett-
bewerbliche Forschungsprojekte von Unternehmen, Forschungsinstituten und UniversitaÈ ten zur
Erschlieûung verschiedener erneuerbarer EnergietraÈger unterstuÈ tzt werden.

Tourismus

OÈ sterreich

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

Am 22. April stimmte die Kommission einer Investitionsbeihilfe von 4,8 Mio. ECU fuÈ r den Bau eines
Sanatoriums in dem in einem FoÈ rdergebiet gelegenen Bad Windischgarsten zu, nachdem sie ermittelt
hatte, daû weder in dem betreffenden Markt in dieser Region noch in Nachbargebieten uÈ berschuÈ ssige
KapazitaÈ ten vorhanden sind, und daû vielmehr von einem Mangel an Betten ausgegangen werden
kann. Die Beihilfe liegt unterhalb der in dieser Region zulaÈssigen IntensitaÈ tshoÈ chstgrenze.

Italien

Gesetz 25/93 der Region Sizilien 151

Am 3. Juni hat die Kommission beschlossen, das gegenuÈ ber dem Gesetz Nr. 25/93 der Region Sizilien
uÈ ber beschaÈftigungsfoÈ rdernde Maûnahmen (Artikel 51, 114, 117 und 119) eroÈ ffnete Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EGV einzustellen. Hinsichtlich der FoÈ rdermaûnahmen zugunsten der Reise-
veranstalter fuÈ r die BefoÈ rderung von Touristen nach Sizilien hatte sich herausgestellt, daû angesichts
der Funktionsweise dieses Systems die unmittelbaren Auswirkungen der Beihilfe als Finanzvorteile
von den beguÈ nstigten ReisebuÈ ros an die Touristen und damit die Endverbraucher weitergegeben
werden. Dennoch konnte bei dieser Maûnahme nicht das Vorhandensein einer Beihilfe zugunsten des
Fremdenverkehrs in der Region Sizilien insgesamt im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV
ausgeschlossen werden. Die Kommission hat dieser Beihilfe zugestimmt, weil es sich bei der Region
Sizilien um ein FoÈ rdergebiet gemaÈû Artikel 88 Absatz 2 EGV handelt und die von den italienischen
BehoÈ rden vorgelegten Angaben eine unzureichende Entwicklung des sizilianischen Fremdenverkehrs
nachweisen.

149 N 710/97, N 711/97, N 712/97; ABl. C 169 vom 4.6.1998.
150 N 507/96; ABl. C 290 vom 18.9.1998.
151 C 21/97.
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Vereinigtes KoÈnigreich

Tourismusfonds 152

Am 22. Dezember hat die Kommission der DurchfuÈ hrung einer Beihilferegelung zur UnterstuÈ tzung
von Investitionen im Fremdenverkehr in Nordirland zugestimmt, nachdem sie festgestellt hatte, daû
die HoÈ chstgrenzen fuÈ r die GewaÈhrung von Regionalbeihilfen eingehalten waren. FuÈ r den Zeitraum
1998 bis 2003 wurden fuÈ r diese Maûnahmen 135 Mio. ECU bereitgestellt.

Gesundheitswesen

Italien

Rettungsbeihilfe an Case di Cura Riunite s.r.l. 153

Am 18. Februar hat die Kommission beschlossen, keine Einwendungen gegen das Vorhaben der
italienischen BehoÈ rden zu erheben, der Case di Cura, einem oÈ ffentlichen Erbringer von medizinischen
Dienstleistungen, eine staatliche BuÈ rgschaft fuÈ r neue Darlehen eines HoÈ chstbetrags von 20,5 Mio. ECU
zu erteilen. FuÈ r die BuÈ rgschaft wird eine marktuÈ bliche GebuÈ hr von 1,35 % jaÈhrlich erhoben. Diese
Maûnahme wird nicht von Artikel 87 Absatz 1 erfaût, da sie dem Unternehmen keine wirtschaftlichen
Vorteile verleiht, sondern vielmehr einige der finanziellen Nachteile ausgleicht, die von den staatlichen
BehoÈ rden dem Unternehmen zugefuÈ gt wurden, indem sie ihre faÈ lligen Schulden nicht bezahlt haben.
Auûerdem war die VerfaÈ lschung des Wettbewerbs als gering anzusehen, da der Handel auf dem Markt
fuÈ r medizinische Dienstleistungen zwischen Mitgliedstaaten unerheblich ist.

Telekommunikationsdienste

Belgien

Hermes Europe Railtel 154

Am 7. April beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen einer
staatlichen BuÈ rgschaft der flaÈmischen RegionalbehoÈ rden in HoÈ he von 50 % eines Darlehens von
50 Mio. ECU zu eroÈ ffnen, das von Privatbanken der Hermes Europe Railtel (HER) gewaÈhrt worden
ist. HER ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen dem amerikanischen Telekommunikations-
unternehmen GTS und dem niederlaÈndischen Unternehmen HIT Rail B.V., das sich zu einem der
europaweit fuÈ hrenden Anbieter in einem erst juÈ ngst liberalisierten Markt entwickeln soll. HER
moÈ chte uÈ ber sein Netz eine groûe Palette grenzuÈ bergreifender Telekommunikationsdienstleistungen
der Spitzentechnik erbringen und zu diesem Zweck entlang der Eisenbahnschienen ein Glasfasernetz
errichten, das bis Mitte 1998 sechs Mitgliedstaaten und die Schweiz miteinander verbinden und nach
seiner Fertigstellung in ganz Europa seine Leistungen anbieten soll. Die Investitionskosten in
nichtgefoÈ rderten Gebieten des flaÈmischen Landesteiles betragen 64 Mio. ECU. Die Kommission
bezweifelt, ob die BuÈ rgschaft zu Marktbedingungen erteilt worden ist. Hinzu kommt, daû die Beihilfe
keinem mittelstaÈndischen Unternehmen gewaÈhrt wird, und daû es sich um ein Gebiet handelt, das

152 N 533/98.
153 N 461/97; ABl. C 149 vom 15.5.1998.
154 C 29/98 (ex N 544/97); ABl. C 291 vom 19.9.1998, Competition Newsletter 2/1998, S. 83.
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weder durch Arbeitslosigkeit noch durch WirtschaftsschwaÈche gekennzeichnet ist. WaÈren diese beiden
Voraussetzungen erfuÈ llt, haÈ tte die Kommission diese staatliche BuÈ rgschaft guÈ nstiger beurteilen
koÈ nnen.

Postwesen

Italien

Ente Poste Italiane 155

Am 14. Juli beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 gegenuÈ ber den
Beihilfen zu eroÈ ffnen, die dem oÈ ffentlichen Postunternehmen Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni, spaÈ ter Ente Poste Italiane und, seit Februar 1998, Ente Poste S.p.A. in
verschiedener Form in den vergangenen Jahren gewaÈhrt worden sind. Ente Poste befolgt kein
analytisches BuchfuÈ hrungssystem, mit dem die Kosten und Einnahmen gemaÈû vorbehaltenen bzw.
dem Wettbewerb freigegebenen GeschaÈftsbereichen getrennt ausgewiesen werden. Nach vorliegenden
SchaÈtzungen koÈ nnten die den italienischen Postunternehmen in den vergangenen 30 Jahren gewaÈhrten
Beihilfen einen Betrag von 20 Mrd. ECU uÈ berschreiten. Derjenige Teil der Beihilfen, mit denen die
aufgrund der Pflichtleistungen des oÈ ffentlichen Betreibers zusaÈtzlich entstandenen Kosten aus-
geglichen werden oder die vor der Liberalisierung der Postdienste gewaÈhrt wurden, koÈ nnten mit dem
Gemeinsamen Markt zu vereinbaren sein. Da sich seither herausgestellt hat, daû der Ente Poste eine
zusaÈtzliche Beihilfe in Form des Verzichts auf Forderungen eines Betrages von 2,65 Mrd. ECU gewaÈhrt
wurde, hat die Kommission am 16. September beschlossen, auch diese Maûnahme in das am 14. Juli
eroÈ ffnete Verfahren einzubeziehen.

Tief- und Straûenbau

Italien

SocietaÁ Italiana per Condotte S.p.A 156 und Italstrade S.p.A. 157

Am 16. September beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV
abzuschlieûen, das sie gegenuÈ ber den in den Jahren 1995 und 1997 von den Tiefbaunternehmen SocietaÁ

Italiana per Condotte S.p.A und Italstrade S.p.A erhaltenen Beihilfen, eroÈ ffnet hatte. Diese
Tochtergesellschaften der Gruppe Iritecna/Fintecna hatten bereits im Rahmen des Umstrukturie-
rungsplanes der Gruppe genehmigte Beihilfen in HoÈ he von 56 bzw. 231 Mio. ECU erhalten. Entgegen
der Kommissionsentscheidung betreffend Iritecna wurden im Hinblick auf die Privatisierung beiden
Unternehmen zwischen 1995 und 1997 neue Beihilfen in HoÈ he von 84 Mio. ECU fuÈ r Condotte und
91 Mio. ECU fuÈ r Italstrade gewaÈhrt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daû die Vereinbarkeit
dieser neuen Beihilfen nur im Rahmen einer GesamtpruÈ fung saÈmtlicher gewaÈhrten Beihilfen ermittelt
werden koÈ nnte, was jedoch eine erneute PruÈ fung der Vereinbarkeit der bereits genehmigten Beihilfen
erforderlich macht.

155 C 47/98 (ex NN 41/98); ABl. C 367 vom 27.11.1998.
156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
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Hierbei gelangte die Kommission zu der Auffassung, daû trotz des Verstoûes gegen die Entscheidung
betreffend Iritecna sowohl die bereits genehmigten als auch die neuen Beihilfen fuÈ r mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden koÈ nnen, da sie den Leitlinien fuÈ r Beihilfen an
Unternehmen in Schwierigkeiten entsprechen und geeignet sind, die langfristige RentabilitaÈ t der
beiden Unternehmen wiederherzustellen. Sie hat ihre Zustimmung jedoch davon abhaÈngig gemacht,
daû die Privatisierung der beiden Gesellschaften durch den Verkauf der letzten Anteile von Fintecna
an ihrem Gesellschaftskapital in der vorgeschriebenen Frist abgeschlossen wird und daû die
italienischen BehoÈ rden regelmaÈûig Berichte uÈ ber die Wirtschafts- und Finanzlage und den Stand
der Privatisierung der beiden Unternehmen vorlegen.

Kino und Fernsehen

Frankreich

Beihilferegelung zur FoÈ rderung der Spielfilmproduktion 158

Am 3. Juni hat die Kommission einem Programm zur FoÈ rderung der Herstellung franzoÈ sischer
Spielfilme gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 d) zugestimmt. Dieses Programm ist mit Jahresmitteln von rund
60 Mio. ECU ausgestattet und sieht die automatische FoÈ rderung jedes in Frankreich hergestellten und
ein kulturelles Interesse aufweisenden Filmes vor. Dieses neue nach vereinfachten und harmonisierten
Regeln erstellte Programm erleichtert auch internationale Koproduktionen. Die Kommission hat die
angemeldete Regelung anhand dreier allgemeiner Kriterien gepruÈ ft, um ein Gleichgewicht zwischen
den Zielen der kuÈ nstlerischen SchoÈ pfung und der Entfaltung der audiovisuellen Industrie herzustellen:

Ð die IntensitaÈ t der Beihilfen muû auf hoÈ chstens 50 % beschraÈnkt werden, um die einer
Marktwirtschaft entsprechenden wirtschaftlichen Anreize zu geben und ein gegenseitiges UÈ ber-
bieten der Mitgliedstaaten zu verhindern;

Ð die Beihilfe muû in bezug auf die mit der Herstellung der Filme verbundenen spezifischen
AktivitaÈ ten moÈ glichst neutral sein und darf keine PraÈmien fuÈ r bestimmte TaÈtigkeiten vorsehen und

Ð der Hersteller muû die Freiheit haben, wenigstens 20 % des Filmbudgets in einem oder mehreren
anderen Mitgliedstaaten auszugeben, ohne dieses Teils der Beihilfe verlustig zu gehen.

Niederlande

Beihilferegelung zur FoÈ rderung der Filmproduktion 159

Am 25. November beschloû die Kommission, keine EinwaÈnde gegen die Beihilfen fuÈ r die
Filmproduktion in den Niederlanden zu erheben. Diese Regelung einer geringen BeihilfeintensitaÈ t
entspricht den allgemeinen Kriterien fuÈ r die Zustimmung zu Beihilfen zugunsten der Filmproduktion,
wie sie von der Kommission im Mai 1998 mit ihrer Entscheidung zu den franzoÈ sischen Filmproduk-
tionsbeihilfen festgelegt wurden, d.h. die BeihilfeintensitaÈt von 50 % je Film darf nicht uÈ berschritten
werden, und der Hersteller muû die Freiheit haben, wenigstens 20 % des Budgets fuÈ r die Produktion in

158 N 3/98; ABl C 279 vom 8.9.1998.
159 N 486/97.
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anderen Mitgliedstaaten zu verwenden, ohne des Gesamtbetrags der Beihilfe verlustig zu gehen. Die
mit 15 Mio. HFL (6,27 Mio. ECU) ausgestattete Regelung ist fuÈ r eine Zeitraum von 5 Jahren befristet.

Buchwesen

Frankreich

Beihilfen fuÈ r die CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

Am 10. Juni hat die Kommission beschlossen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Beihilfe der franzoÈ sischen Regierung an die CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF)
einzustellen und diese Beihilfe in Anwendung der kulturellen Ausnahme in Artikel 87 Absatz 3 d) zu
genehmigen. Die CELF erhaÈ lt diese Beihilfe, um Kleinbestellungen auslaÈndischer BuchhaÈndler zu
bedienen und damit den Lesern in diesen LaÈndern zu ermoÈ glichen, franzoÈ sische BuÈ cher zu einem
vertretbaren Preis zu beziehen. Nach einer eingehenden PruÈ fung des betreffenden Marktes und der
TaÈtigkeiten von CELF ist die Kommission zu der Schluûfolgerung gelangt, daû mit dieser Beihilfe ein
ausschlieûlich kulturelles Ziel verfolgt wird und sie nicht der Subventionierung anderer GeschaÈfts-
taÈ tigkeiten der CELF dient.

Wettspiele

Frankreich

Paris Mutuel Urbain (PMU) 161

Am 6. Mai hat die Kommission beschlossen, das im Jahr 1991 eroÈ ffnete Verfahren zu erweitern, mit
dem die Maûnahmen Frankreichs zugunsten des PMU und von Pferderenngesellschaften untersucht
wurden. Dieser Beschluû erging im Anschluû an die Teilaufhebung der von der Kommission im Jahr
1993 erlassenen Entscheidung durch das Gericht erster Instanz. Mit dieser Entscheidung hatte die
Kommission bestimmten Beihilfen gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 c) zugestimmt und bei einigen anderen
Maûnahmen befunden, daû es sich nicht um Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 handelte 162. In
seinem Urteil hatte das Gericht den ersten Teil der Kommissionsentscheidung bestaÈ tigt, den zweiten
Teil jedoch aufgehoben. Im Zuge dieses Urteils hat die Kommission folglich beschlossen, die
betreffenden Maûnahmen in das im Jahr 1991 eroÈ ffnete Verfahren einzubeziehen.

160 C 39/96 (ex NN 127/92); EroÈ ffnung des Verfahrens siehe XXVI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, S. 262.
161 C 51/90 (ex 100/90); ABl. C 253 vom 12.8.1998; EroÈ ffnung des urspruÈ nglichen Verfahrens siehe XXI. Bericht

uÈ ber die Wettbewerbspolitik, Ziff. 339.
162 Rs. T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Kommission, Slg. 1997; endguÈ ltige Entscheidung der Kommission siehe XXIII.

Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, Ziff. 542.
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RuÈ stung

Belgien

Beihilfen zugunsten der zivilen TaÈ tigkeiten der Gruppe Herstal 163

Am 3. Juni hat die Kommission einer Beihilfe von 4 Mio. ECU zur FoÈ rderung der zivilen TaÈtigkeiten
der Gruppe Herstal zugestimmt, die Waffen und Munition fuÈ r militaÈrische und zivile Zwecke herstellt.
Die Beihilfe zur FoÈ rderung des Sozialplanes bei der Neuausrichtung der TaÈtigkeiten der Gruppe steht
im Einklang mit den Leitlinien fuÈ r Beihilfen zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten.

3. Horizontale Beihilfen

3.1. Beihilfen fuÈ r den Umweltschutz und die Energieeinsparung

Belgien

Sidmar 164

Am 25. MaÈrz hat die Kommission der GewaÈhrung einer Umweltschutzbeihilfe an das Stahlunter-
nehmen Sidmar zugestimmt. Die Beihilfe besteht aus einem Zuschuû von 26,2 Mio. ECU fuÈ r ein
Investitionsvorhaben von 179 Mio. ECU bestehend aus vier Projekten zur Verringerung der
Umweltbelastungen durch die ProduktionstaÈtigkeiten von Sidmar und zur Anpassung an die neuen
Umweltschutznormen.

Deutschland

a) Entbindung der GeorgsmarienhuÈ tte GmbH von Umweltschutzauflagen 165

Am 29. Juli erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung zu der Freistellung der
GeorgsmarienhuÈ tte GmbH von Umweltschutzauflagen bei der Entsorgung und Verwertung von
Industriestaub. Die Kommission hielt die nicht angemeldete Beihilfe von 31,52 Mio. ECU
(61,64 Mio. DEM), die zwischen 1994 und 1995 gewaÈhrt wurde, fuÈ r unrechtmaÈûig und mit dem
Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren, weshalb sie deren RuÈ ckforderung angeordnet hat. Es hatte
sich herausgestellt, daû die GeorgsmarienhuÈ tte den Gewerbestaub nicht verwertet hatte und dies auch
nicht tun wuÈ rde, nachdem sie zu der Schluûfolgerung gelangt war, daû eine Verwertung unwirtschaft-
lich waÈre.

b) Riedel-de HaeÈn 166

Am 22. Dezember beschloû die Kommission, mit einer ablehnenden Entscheidung das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EGV abzuschlieûen, das sie wegen Investitionsbeihilfen in HoÈ he von 8 Mio. DEM

163 N 227/98; ABl C 277 vom 5.9.1998.
164 N 675/97; ABl. C 300 vom 29.9.1998.
165 C 46/97 (ex NN 86/97); EroÈ ffnung des Verfahrens, siehe XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
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(4 Mio. ECU) zugunsten des im Chemiebereich taÈtigen Unternehmens Riedel-de HaeÈn eroÈ ffnet hatte.
Da es sich um ein groûes auûerhalb eines FoÈ rdergebiets ansaÈssigen Unternehmen handelt, das fuÈ r
Investitionsbeihilfen nicht in Betracht kommt, haben die deutschen BehoÈ rden diese Maûnahmen als
Umweltschutzbeihilfe dargestellt. Die Kommission hat jedoch festgestellt, daû die Kriterien des
Gemeinschaftsrahmens fuÈ r Umweltschutzbeihilfen in diesem Fall nicht erfuÈ llt sind, da es sich um eine
Neuinvestition handelt, und daû nicht nachgewiesen wurde, daû bestimmte Kosten allein aus
UmweltgruÈ nden und nicht aus allgemein wirtschaftlichen ErwaÈgungen entstanden sind, die der
BeguÈ nstigte auf jeden Fall haÈtte vornehmen muÈ ssen. Die Kommission hat deshalb die RuÈ ckforderung
der Beihilfen zuzuÈ glich Zinsen seit GewaÈhrung angeordnet.

Italien

a) Servola SpA 167

Die Kommission beschloû am 1. Juli, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 in bezug auf die
Beihilfen von 22 Mrd. ITL (11,36 Mio. ECU) einzustellen, die von der italienischen Regierung der
Servola SpA fuÈ r die DurchfuÈ hrung von Umweltschutzinvestitionen gewaÈhrt werden sollten. Bei der
EroÈ ffnung des Verfahrens hatte die Kommission Bedenken an der Vereinbarkeit der Beihilfen in HoÈ he
von 14 Mrd. ITL (2,23Mio. ECU) geaÈuûert, da die entsprechenden Investitionen gemaÈû dem
Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Umweltschutzbeihilfen nicht fuÈ r eine FoÈ rderung in Betracht kamen.
Nachdem die italienische Regierung von der GewaÈhrung der Beihilfen fuÈ r diesen Teil der Investitionen
Abstand genommen hat, hat die Kommission das Verfahren einstellen und dem Restbetrag der
Beihilfen zustimmen koÈ nnen.

b) Cartiere del Garda 168

Am 29. Juli 1998 stimmte die Kommission Beihilfen von 1,9 Mio. ECU zugunsten des Unternehmens
Cartiere del Garda fuÈ r die DurchfuÈ hrung von Umweltschutzbeihilfen zu. Das in einer Fremdenver-
kehrsregion gelegene Unternehmen hatte beschlossen, Investitionen von 6,5 Mio. ECU zur Reinigung
der in den Gardasee eingeleiteten AbwaÈsser und fuÈ r den Schallschutz im Zusammenhang mit der
ProduktionstaÈ tigkeit vorzunehmen. Durch diese Maûnahmen kann ein hoÈ heres als durch die geltenden
Normen vorgeschriebenes Umweltschutzniveau erzielt werden, ohne daû sich dadurch die
ProduktivitaÈ t des Unternehmens erhoÈ ht. Die Kommission konnte somit feststellen, daû die Beihilfen
mit den Rahmenbestimmungen fuÈ r staatliche Umweltschutzbeihilfen in Einklang stehen.

Niederlande

a) ¹GruÈne ElektrizitaÈ tª 169

Am 6. Mai stimmte die Kommission einer Beihilferegelung zu, mit der die Verwendung von Strom
gefoÈ rdert werden soll, der durch erneuerbare Energiequellen erzeugt wird. Die Regelung betrifft einen
bis 1.1.2003 befristeten, die geltende Energiesteuer ersetzenden Nulltarif. Sie soll die Strom-
versorgungsunternehmen dazu anregen, ihren Kunden ¹gruÈ neª ElektrizitaÈ t anzubieten. Zur gruÈ nen
ElektrizitaÈ t zaÈhlt der aus Windkraft, Sonnenenergie, kleinen Wasserkraftwerken oder durch Biomasse-

167 C 22/96.
168 N 658/97; ABl. C 308 vom 8.10.1998.
169 N 752/97; ABl. C 244 vom 4.8.1998.
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Anlagen erzeugte Strom. Die jaÈhrlich hierfuÈ r bereitzustellenden Mittel sind mit 13,5 Mio. ECU
angesetzt.

b) Investitionsbeihilfe fuÈ r die Raffinerie NEREFCO zur Verringerung von CO2-Emissionen 170

Am 17. Juni beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in bezug auf die
Investitionsbeihilfen von 6,7 Mio. ECU fuÈ r den Einbau einer prozeûintegrierten Gasturbine in die
Raffinerie NEREFCO zu eroÈ ffnen. Die Verwendung dieser Gasturbinen in Heizkraftwerken fuÈ hrt zu
einer spuÈ rbaren Verbesserung der Energieeffizienz und zu niedrigeren CO2-Emissionen gegenuÈ ber der
herkoÈ mmlichen getrennten Erzeugung von WaÈrme und Strom. Die Kommission hatte Bedenken, ob
die Beihilfe mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien fuÈ r Umweltschutz uÈ bereinstimmen wuÈ rde, wonach
die FoÈ rdermittel auf die zur Verwirklichung der Umweltziele zusaÈtzlich erforderlichen Investitions-
kosten beschraÈnkt sein muÈ ssen. Auûerdem will die Kommission ermitteln, ob die mit dem neuen
System verbundenen Energieeinsparungen bei der Berechnung der zu gewaÈhrenden Beihilfe
entsprechend beruÈ cksichtigt worden sind.

c) Kfz-Verschrottungssystem 171

Am 29. Juli stellte die Kommission fest, daû es sich bei dem Kfz-Verschrottungssystem nicht um eine
staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EGV handelt. Mit diesem System soll
gewaÈhrleistet werden, daû abwrackreife Fahrzeuge moÈ glichst umweltfreundlich entsorgt werden. Das
System ist auf die Entsorgung von Altstoffen beschraÈnkt, fuÈ r die es gegenwaÈrtig keine wirtschaftliche
und umweltfreundliche Verwertung gibt. Den Verwertungsunternehmen, die lediglich ein angemes-
senes Entgelt fuÈ r ihre TaÈtigkeit erhalten, entsteht mit diesem System kein unentgeltlicher Vorteil.

OÈ sterreich

a) Schmid Schraubenwerke 172

Die Entscheidung vom 17. Juni 1998 betrifft Zuweisungen von 350 000 ECU fuÈ r die Sanierung des
BetriebsgelaÈndes der Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H., wo in der Vergangenheit Umwelt-
schaÈden durch eine Chrombeschichtungsanlage entstanden sind, die von 1965 bis 1992 in Betrieb war.
Die im April 1996 durchgefuÈ hrten Untersuchungen ergaben eine schwere Kontaminierung der BoÈ den.
Dabei stellte sich heraus, daû das Verursacherprinzip als Grundlage fuÈ r die Beurteilung staatlicher
Umweltschutzbeihilfen durch die Kommission nicht angewandt werden konnte, da das verursachende
Unternehmen nicht mehr bestand. Der gegenwaÈrtige EigentuÈ mer hatte keine Kontrolle uÈ ber das
GrundstuÈ ck zum Zeitpunkt der Verursachung der SchaÈden, auch kam er nicht in den Genuû der mit
der kontaminierenden TaÈtigkeit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile. Auûerdem wurde beim
Verkauf des GelaÈndes dessen Verschmutzung nicht offengelegt, so daû der KaÈufer keine Verant-
wortung fuÈ r die Sanierung uÈ bernommen hat. Von einem Erwerb mit der Auflage zur Sanierung war
deshalb nicht auszugehen. Der Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H. ist somit kein Vorteil im Sinne
von Ziffer 3.2.2 der Leitlinien fuÈ r Umweltschutzbeihilfen erwachsen, weshalb die Kommission
befunden hat, daû es sich bei den entsprechenden Maûnahmen nicht um staatliche Beihilfen im Sinne
von Artikel 87 EGV handelt.

170 C 44/98 (ex N 708/97); ABl. C 334 vom 31.10.1998.
171 N 656/97; ABl. C 308 vom 8.10.1998.
172 N 856/97; ABl. C 308 vom 8.10.1998.
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b) Kiener Deponie Bachmanning 173

Am 9. Dezember beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen einer
Beihilfe an das Unternehmen ATLAS, der EigentuÈ merin eines kontaminierten GelaÈndes in
OberoÈ sterreich, abzuschlieûen. Die Beihilfe besteht aus der UÈ bernahme der Kosten zur Dekontami-
nierung der Deponie durch das Spezialunternhemen ASA in HoÈ he von 23 Mio. ECU. Die Kommission
hat festgestellt, daû dieser Kostenansatz und die Bezahlung von ASA zu Marktbedingungen erfolgt
sind, und daû die UÈ bernahme dieser Kosten durch den Staat keine Beihilfe darstellt, sofern der
entsprechende Betrag bei dem Unternehmen mit allen legalen Mitteln beigetrieben wird.

Vereinigtes KoÈnigreich

NFFO Ð Erneuerbare EnergietraÈ ger 174

Am 29. Juli genehmigte die Kommission die fuÈ nfte NFFO-Regelung in England und Wales als
VerlaÈngerung der bestehenden erstmals im Jahr 1990 genehmigten Regelung. Die Beihilfe wird mittels
eines Vertrags gewaÈhrt, der mit einer Reihe von Auflagen beim Erwerb von mit erneuerbaren
Energiequellen erzeugtem Strom versehen zwischen den oÈ ffentlichen Stromversorgern und Erzeugern
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen geschlossen wird. Die Beihilfe in Form eines Zuschusses
ist beschraÈnkt auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Kosten beim Erwerb von mit erneuerbaren
Energiequellen erzeugtem Strom und den angenommenen Kosten des Erwerbs von Strom, der durch
fossile Brennstoffe erzeugt wird. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daû es sich hierbei um eine
Betriebsbeihilfe handelt, die jedoch schrittweise abgebaut wird; auûerdem hat sie beruÈ cksichtigt, daû
die Regelung nach 5 Jahren ab dem Datum der Entscheidung erneut angemeldet wird und mit den
gemeinschaftlichen Leitlinien fuÈ r staatliche Umweltschutzbeihilfen in Einklang steht. FuÈ r die
Haushaltsjahre 1997-98 und 1998-90 wurden Mittel in HoÈ he von insgesamt 383 Mio. ECU hierfuÈ r
bereitgestellt.

3.2. Forschung und Entwicklung

Deutschland

a) Sican-Gruppe und Projektpartner, Niedersachsen 175

Am 11. MaÈrz beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in bezug auf
Beihilfen zu eroÈ ffnen, die seit 1990 der Sican-Gruppe und deren Projektpartnern fuÈ r FuE-TaÈtigkeiten
im Mikroelektroniksektor gewaÈhrt werden. Die Kommission bezweifelt, ob diese Beihilfe die
Voraussetzungen des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r FuE-Beihilfen erfuÈ llt. Anhand der vorliegenden
Informationen ist es nicht moÈ glich, die Beihilfe bestimmten Forschungsprojekten zuzuordnen, das
Stadium der gefoÈ rderten Forschungsarbeiten zu ermitteln, den Betrag und die IntensitaÈ t der Beihilfe
festzustellen und die Notwendigkeit sowie den Anreizeffekt der Beihilfe nachzuweisen.

173 C 24/98 (ex N 663/97); ABl. C 201 vom 27.6.1998.
174 N 153/98; ABl. C 300 vom 29.9.1998.
175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 und NN 170/97; ABl. C 307 vom 7.10.1998, Competition Newsletter 2/98, S. 86.

BER. WETTB. 1998

280 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



b) Marine-Forschungsprogramm 176

Am 11. MaÈrz stimmte die Kommission einem Programm zur Koordinierung verschiedener in
Deutschland im Bereich der Marineforschung durchgefuÈ hrter Maûnahmen zu, die zur Entwicklung
eines gemeinsamen Konzeptrahmens fuÈ r diese TaÈtigkeiten beitragen. Mit dem Programm wird im
wesentlichen die von UniversitaÈten durchgefuÈ hrte Grundlagenforschung gefoÈ rdert. Eine vorhaben-
sbezogene FoÈ rderung ist auch fuÈ r Unternehmen, insbesondere KMU vorgesehen. FuÈ r dieses
Programm wurden Mittel in HoÈ he von 43,3 Mio. ECU bereitgestellt, wovon 11,5 bis 12,8 Mio. der
VorhabensunterstuÈ tzung dienen sollen.

c) AÈ nderung und VerlaÈngerung der Regelung ¹Beihilfen fuÈ r marktorientierte nichtuniversitaÈ re
Forschungsinstitute des Freistaats Sachsen 177

Am 1. Juli beschloû die Kommission, der VerlaÈngerung bis Ende 1999 und der Anpassung an den
neuen FuE-Gemeinschaftsrahmen 178 einer erstmals im Jahr 1995 genehmigten Regelung zuzustim-
men, mit der die LeistungsfaÈhigkeit nichtuniversitaÈrer, gewinnorientierter Forschungsinstitute im
Freistaat Sachsen durch die Modernisierung wissenschaftlicher AusruÈ stungen und technischer
Infrastrukturen erhoÈ ht werden soll. FuÈ r die Jahre 1996-1999 wurden fuÈ r diese Regelung Mittel in
HoÈ he von 10,5 Mio. ECU bereitgestellt.

d) AÈ nderung und VerlaÈngerung der Regelung ¹Innovative technologieorientierte
Kooperationsvorhabenª des Freistaats Sachsen 179

Am 1. Juli genehmigte die Kommission die VerlaÈngerung der vorgenannten Regelung bis Ende 1999
und ihre Anpassung an den neuen FuE-Gemeinschaftsrahmen sowie an die neue KMU-Definition 180.
Mit dieser Regelung soll eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und oÈ ffentlichen
Forschungseinrichtungen im Bereich der Forschung und Entwicklung gefoÈ rdert werden, die zur
Entwicklung neuer Produkte und Verfahren in Zukunftstechnologien beitragen. FuÈ r 1996-1999 wurden
Mittel von 90 Mio. ECU hierfuÈ r bereitgestellt.

e) Beihilfe zur FoÈ rderung der InnovationsfaÈhigkeit von KMU 181

Am 16. September hat die Kommission beschlossen, einer Beihilferegelung zur FoÈ rderung der
InnovationsfaÈhigkeit von KMU zuzustimmen, mit der die einschlaÈgigen Vorschriften des Gemein-
schaftsrahmens fuÈ r FuE-Beihilfen beachtet werden. FuÈ r diese bis 2003 befristete Regelung wurden
Mittel von insgesamt 510 Mio. ECU bereitgestellt. Die FoÈ rdermittel sind zu 75 % fuÈ r Unternehmen,
uÈ berwiegend KMU, und zu 25 % fuÈ r Forschungsinstitute bestimmt, die mit den gefoÈ rderten
Unternehmen zusammenarbeiten.

176 NN 19/97; ABl. C 156 vom 21.5.98.
177 NN 31/98.
178 ABl. C 45 vom 17.2.1996.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 ABl. L 107 vom 30.4.1996.
181 N 357/98; ABl. C 363 vom 25.11.1998.
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Spanien

Regionalbeihilferegelung fuÈ r Forschung und Entwicklung Ð Kastilien und LeoÂn 182

Am 18. Februar stimmte die Kommission einer Beihilferegelung zu, die sich auf saÈmtliche im
Gemeinschaftsrahmen aufgezaÈhlte FuE-TaÈtigkeiten erstreckt. Die auf die Jahre 1998 bis 2000
befristete Regelung wurde mit Mitteln von 2 Mio. ECU jaÈhrlich ausgestattet.

Frankreich

a) RoÈhren Ð Hydroformung 183

Am 4. Februar stimmte die Kommission einer FuE-Beihilfe zugunsten des Forschungszentrums ¹Tubes
et Formes fuÈ r die Fortentwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Stahlteilen aus RoÈ hren und
Hohlstahlprofilen (Stahlsektor auûerhalb EGKS) durch die Hydroformungstechnik zu. Das
Forschungsvorhaben befindet sich in der vorwettbewerblichen Entwicklungsphase. Die Beihilfe
besteht aus einem ruÈ ckzahlbaren Zuschuû von 11,4 Mio. FRF (1,74 Mio. ECU) und hat eine IntensitaÈ t
von 19,5 %.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

Am 6. Mai hat die Kommission einer FuE-Beihilfe Frankreichs in HoÈ he von 14,95 Mio. ECU fuÈ r die
Errichtung einer Pilotproduktion im Rahmen eines EUREKA-Projekts zugestimmt, mit der
integrierte Schaltungen auf PlaÈ ttchen eines Durchmessers von 300 mm, der geltenden elektronischen
NormgroÈ ûe ab dem Jahr 2002, hergestellt werden sollen. Deutschland und die Niederlande sind
ebenfalls an diesem EUREKA-Projekt beteiligt. Mit der Beihilfe werden folgende teilnehmenden
Unternehmen gefoÈ rdert: SGS Thomson, SocieÂteÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM und RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Phase II 185

Am 29. Juli genehmigte die Kommission eine Regelung zur Entwicklung numerischer Fernsehsysteme
einer verbesserten QualitaÈ t fuÈ r die elektronische Filmherstellung und die Videokommunikation. Die
Regelung, die mit Mitteln von 15,5 Mio. ECU bei foÈ rderbaren Kosten von 39,5 Mio. ECU ausgestattet
wurde, hat eine Laufzeit bis Ende 1998. Die beguÈ nstigten Unternehmen sind Thomson Multmedia,
Philips Electronique Grand Public, Philips Composants, Thomcast-Matra Communication, Enertec-
Schlumberger Industries und Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

Am 22. Dezember beschloû die Kommission, gegen die GewaÈhrung von ZuschuÈ ssen von 98 Mio. ECU
fuÈ r ein Forschungsprogramm keine Einwendungen zu erheben, mit dem Grundlagenforschung und
Industrieforschung von mehreren Industrieunternehmen und oÈ ffentlichen Forschungseinrichtungen

182 N 766/97; ABl. C 111 vom 9.4.1998.
183 N 721/97; ABl. C 396 vom 19.12.1998.
184 N 38/98; ABl. C 244 vom 4.8.1998.
185 N 640/97; ABl. C 308 vom 8.10.1998.
186 N 264/98.
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gemeinsam durchgefuÈ hrt wird; die Vorschriften des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r FuE-Beihilfen werden
eingehalten. Aufgabe dieses Recmes bezeichneten Programms ist die Entwicklung einer neuen
Generation von Schaltkreisen. An dem Vorhaben beteiligt sind die Unternehmen STMicroelectonics
und L'Air Liquide, TCEC, SETEC und Alcatel.

Frankreich und Niederlande

COMMEND (Eureka 1549) 187

Am 7. April stimmte die Kommission Beihilfen fuÈ r das im Juli 1996 als ¹EUREKA-Vorhaben 1549ª
eingeleitete FuE-Vorhaben COMMEND zu. Mit diesem Vorhaben sollen MoÈ glichkeiten der
Zusammenschaltung verschiedener Arten von digitalen AusruÈ stungen, Netzen und Dienstleistungen
beim Verbraucher (z. B. Fernsehen, Personencomputer, digitale VideouÈ bertragung, Telekommunika-
tionsnetze, fortgeschrittene Kabelnetze, digitale Aufzeichnungen) erforscht werden. Dabei soll die
Machbarkeit derartiger Systeme erkundet und ein Vorschlag fuÈ r europaÈ ische Normen, Protokolle und
FuÈ hrungsstrukturen ausgearbeitet werden. Das Vorhaben betrifft die industrielle Grundlagenfor-
schung. Innovierend ist das COMMEND-Vorhaben insoweit, als die Zusammenschaltung verschiede-
ner Arten von AusruÈ stungen, Netzen und Dienstleistungen als Ausgangspunkt der Forschung
genommen wird. An diesem Vorhaben sind Frankreich, die Niederlande, Deutschland, OÈ sterreich und
Belgien beteiligt. Bis zum Jahr 2000 belaufen sich die Gesamtkosten der verschiedenen Partner auf
126 Mio. ECU. Die Kommission hat folgenden Beihilfen zugestimmt: Frankreich 13 Mio. ECU fuÈ r
Thomson MultimeÂdia und 13,6 Mio. ECU fuÈ r Philips Electronique Grand Public; Niederlande:
13,4 Mio. ECU fuÈ r Nederlandse Philips Bedrijven BV. Die Beihilfen werden in Form von direkten
ZuschuÈ ssen bis zu einem HoÈ chstbetrag von 50 % der foÈ rderbaren Kosten gewaÈhrt.

Italien

Steuermaûnahmen zur FoÈ rderung der Forschung und Entwicklung von Industrieunternehmen 188

Am 11. MaÈrz genehmigte die Kommission eine Beihilferegelung zugunsten von kleinen und
mittelstaÈndischen Unternehmen, mit der vorwettbewerbliche FuE-TaÈtigkeiten von Industrieunter-
nehmen gefoÈ rdert werden sollen. Die Beihilfe wird in Form von Steuergutschriften gewaÈhrt. FuÈ r die
auf die Jahre 1998 und 1999 befristete Regelung wurden Mittel von 178 Mio. ECU jaÈhrlich
bereitgestellt.

Niederlande

a) OceÂ N.V. 189

Am 11. MaÈrz beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in bezug auf das
Vorhaben der niederlaÈndischen Regierung zu eroÈ ffnen, eine Beihilfe von 23 Mio. ECU der OceÂ N.V.
fuÈ r die Entwicklung eines Tintenstrahl-Farbdruckers zu gewaÈhren. Im Jahr 1994 hatte OceÂ einen
Zuschuû von 3,2 Mio. ECU fuÈ r ein Tintenstrahlvorhaben in dem Zeitraum 1994-1996 im Rahmen einer

187 N 664/97 Frankreich, N 506/97 Niederlande; ABl. C 192 vom 19.6.1998.
188 N 655/97; ABl. C 236 vom 28.7.1998.
189 C 18/98 (ex N 939/96); ABl. C 270 vom 29.9.1998.
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¹Regelung zur unternehmensorientierten TechnikfoÈ rderung 190 erhalten. Es bestehen Zweifel, ob
dieses neue zwischen 1997 und 2001 durchzufuÈ hrende FuE-Vorhaben fuÈ r die GewaÈhrung von
FoÈ rdermitteln im Sinne der Regeln fuÈ r staatliche FuE-Beihilfen in Betracht kommt. Bei den zu
foÈ rdernden Maûnahmen handelt es sich offensichtlich um ein Arbeitsprogramm zur Entwicklung von
Prototypen bis zur Produktionsreife und zu deren Vorbereitung fuÈ r die Serienfertigung. Eine
Anreizwirkung, mit der das Unternehmen zur DurchfuÈ hrung von Forschungsarbeiten ermuntert wird,
die es ungefoÈ rdert nicht vornehmen wuÈ rde, ist hierbei nicht zu erkennen.

b) Projekt Fokker 70 191

Die Kommission beschloû am 17. Juni, das Verfahren betreffend eine FuE-Beihilfe zugunsten des
Vorhabens Fokker 70 einzustellen, weil nach der Einstellung der Zahlungen durch Fokker am
23. Januar 1996 und der zwei Monate darauf erfolgten KonkurseroÈ ffnung die niederlaÈndische
Regierung zusagte, gemaÈû den Vorschriften des niederlaÈndischen Rechts Beihilfen von insgesamt
103 Mio. ECU zugunsten des Fokker 70-Vorhabens zuruÈ ckzufordern. Diese Beihilfe wurde fuÈ r die
Entwicklung eines zivilen Transportflugzeuges des Typs Fokker 70, eine Weiterentwicklung des Typs
Fokker 100 gewaÈhrt, wofuÈ r FuE-Kosten von insgesamt 163 Mio. ECU im Jahr 1993 angesetzt waren.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

Am 29. Juli beschloû die Kommission, einer Beihilfe von 88 Mio. ECU fuÈ r das Vorhaben Medea T601
(EUREKA 1535/ATLAS) zuzustimmen. Mit dieser Beihilfe soll die Beteiligung niederlaÈndischer
Unternehmen an diesem internationalen FuE-Kooperationsvorhaben gefoÈ rdert werden. Die beguÈ n-
stigten Unternehmen sind ASML, ASMI und Philips Semiconductor. Die Beihilfe besteht aus
ZuschuÈ ssen von 43,4 Mio. ECU und Darlehen von 45 Mio. ECU.

OÈ sterreich

Siemens Bauelemente OHG 193

Am 7. Januar beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 fuÈ r die geplante
GewaÈhrung eines Beihilfepakets an Siemens zur UmruÈ stung seines Halbleiterwerkes in Villach (kein
FoÈ rdergebiet) fuÈ r die Herstellung von Hochleistungs-Halbleitern zu eroÈ ffnen. Das angemeldete
Beihilfepaket von 27 Mio. ECU umfaût Beihilfen von 25,5 Mio. ECU fuÈ r Forschung und Entwicklung
und von 1,7 Mio. ECU (23 Mio. ATS) fuÈ r Umweltschutz- und Ausbildungsmaûnahmen. Nach
Auffassung der Kommission haben die oÈ sterreichischen BehoÈ rden die Anreizwirkung der vorgese-
henen FuE-Beihilfe, deren Notwendigkeit und die FoÈ rderbarkeit des Vorhabens als ¹vorwett-
bewerbliche EntwicklungstaÈ tigkeitª nicht nachgewiesen. Auûerdem muû nachgewiesen werden, daû
die Beihilfen fuÈ r Maûnahmen gewaÈhrt werden, mit denen die gesetzlichen Auflagen uÈ bertroffen
werden. Schlieûlich ist zu ermitteln, ob es sich bei den Ausbildungsmaûnahmen um eine spezifische
oder eine allgemeinberufliche Unterrichtung handelt.

190 Siehe Jahresbericht 1994 zur Regelung P. B.T.S. und Schreiben der niederlaÈndischen BehoÈ rden vom 28.02.96.
191 NN 28/94.
192 N 135/98; ABl. C 308 vom 8.10.1998.
193 C 84/97 (ex N 509/96); ABl. C 203 vom 30.6.1998, S. 7.
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Vereinigtes KoÈnigreich

Groûtriebwerksprogramme von Rolls-Royce 194

Am 25. MaÈrz stimmte die Kommission einer FuE-Beihilfe an Rolls-Royce fuÈ r die Entwicklung einer
neuen Generation von drei Flugzeugtriebwerken mit hoher Schubkraft zu, die Ableitungen der
bestehenden Trent-Triebwerke darstellen. Die Beihilfe ergeht in Form eines ruÈ ckzahlbaren Zuschusses
von 200 Mio. GBP (297 Mio. ECU), der in den Jahren 1988 bis 2001 ausgezahlt wird. Die
Gesamtkosten der FuE-Programme belaufen sich auf 736 Mio. GBP (1,095 Mrd. ECU). Voraussetzung
fuÈ r die GewaÈhrung der Mittel ist, daû Rolls-Royce eine Reihe von Leistungsvorgaben erfuÈ llt. Bei
Nichterzielung von ausschlaggebenden Bestandteilen des FuE-Programmes koÈ nnte die GewaÈhrung
weiterer staatlicher Mittel versagt werden. Die Kommission hat festgestellt, daû die geplante
Investition unter weitestgehend kommerziellen Bedingungen mit der EinschraÈnkung getaÈ tigt wird, daû
ein Risiko der NichterfuÈ llung von Teilen des Programmes gegeben ist. Die Anreizwirkung der Beihilfe
war darin zu erkennen, daû ohne staatliche FoÈ rdermittel das Unternehmen nicht in der Lage gewesen
waÈre, sich die Gelder auf den KapitalmaÈrkten zu beschaffen, um das FuE-Programm durchfuÈ hren zu
koÈ nnen.

3.3. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe

Belgien

Sunparks International NV

Am 30. September beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen eine Umstrukturierungsbei-
hilfe fuÈ r den Betreiber von Allwetterferienparks, Sunpark International NV, zu erheben 195. Der
Umstrukturierungsplan fuÈ r Sunpark sieht folgende Maûnahmen vor: kostensenkende Maûnahmen,
strategische Neuausrichtung der Parks und die finanzielle Umstrukturierung. Die belgischen BehoÈ rden
werden zwei Darlehen zu 75 % verbuÈ rgen. Die IntensitaÈ t der Beihilfe betraÈgt 360 Mio. BEF
(8,8 Mio. ECU). Die Kommission hat den erheblichen Beitrag der BeguÈ nstigten und die Machbarkeit
des Umstrukturierungskonzepts beruÈ cksichtigt. Die belgischen BehoÈ rden haben zugesagt, daû es sich
hierbei um die letzte Beihife zugunsten von Sunpark handelt.

Deutschland

a) Brockhausen Holze GmbH 196

Am 4. Februar beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Beihilfen von 2,5 Mio. ECU in Form einer stillen Partnerschaft und von BuÈ rgschaften an das im
Gieûereisektor taÈ tige, im Freistaat Sachsen angesiedelte Unternehmen Brockhausen Holze zu
eroÈ ffnen. Bei ihrem derzeitigen Kenntnisstand hegt die Kommission erhebliche Zweifel an der
Vereinbarkeit der im Rahmen vorangehender von ihr genehmigter Regelungen gewaÈhrten Beihilfen,
die offenbar nicht die Voraussetzungen fuÈ r deren Anwendung erfuÈ llen.

194 N 17/98; ABl. C 228 vom 21.7.98; Competition Newsletter 2/98, S. 85.
195 N 205/98; ABl. C 384 vom 10.12.1998.
196 C 5/98 (ex NN 54/97); ABl. C 144 vom 9.5.1998.
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b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

Am 11. MaÈrz beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der im
Jahr 1997 gewaÈhrten Beihilfe von 30 Mio. ECU und der noch nicht gewaÈhrten Beihilfe von
4,76 Mio. ECU zugunsten der im Bereich KraÈne und HebeausruÈ stungen taÈtigen, im Land Brandenburg
angesiedelten Kranbau Eberswalde GmbH zu eroÈ ffnen. Bei ihrem derzeitigen Kenntnisstand hat die
Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfen mit den Leitlinien fuÈ r Beihilfen zur
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten insbesondere im Hinblick auf
die GuÈ ltigkeit des Umstrukturierungsplanes und den Abbau uÈ berschuÈ ssiger KapazitaÈ ten.

c) Weida Leder GmbH und Tochtergesellschaft SchloûmuÈhlenweg 198

Am 11. MaÈrz beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen der Beihilfen
von 18,5 Mio. ECU zugunsten der Umstrukturierung der Weida Leder GmbH und ihrer
Tochtergesellschaft SchloûmuÈ hlenweg zu eroÈ ffnen. Beide Unternehmen sind im Gerbereisektor taÈ tig
und im Land ThuÈ ringen angesiedelt. Bei ihrem derzeitigen Kenntnisstand hegt die Kommission
ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfen mit den Leitlinien fuÈ r Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

Am 7. April beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen Beihilfen
von 47 Mio. ECU zugunsten der Privatisierung und Umstrukturierung der im Gieûereisektor taÈtigen
und in Brandenburg angesiedelten Wildauer Kurbelwelle GmbH zu eroÈ ffnen. Bei ihrem derzeitigen
Kenntnisstand hat die Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Beihilfen einerseits
mit der Anwendung der Treuhandregelung und andererseits den Leitlinien fuÈ r Beihilfen zur Rettung
und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten insbesondere im Hinblick auf die
Wiedererlangung der langfristigen UnternehmensrentabilitaÈ t.

e) SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG 200

Am 22. April hat die Kommission beschlossen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 einzustellen,
das wegen einer Umstrukturierungsbeihilfe von 5,5 Mio. ECU an das im Konkurs befindliche
Gieûereiunternehmen SHB Stahl- und Hartguûwerke BoÈ sendorf AG im Freistaat Sachsen eroÈ ffnet
worden war. Die Kommission war zu dem Ergebnis gelangt, daû die Voraussetzungen der Leitlinien
fuÈ r Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten insbesondere
hinsichtlich der Gestaltung und Anwendung des Umstrukturierungsplanes nicht eingehalten wurden.
Deshalb hat sie die Unvereinbarkeit der Beihilfen festgestellt und deren RuÈ ckforderung angeordnet.

197 C 22/98 (ex NN 9/98); ABl. C 353 vom 19.11.1998.
198 C 19/98 (ex NN 30/97); ABl. C 256 vom 14.8.1998.
199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97); ABl. C 377 vom 5.12.1998.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96); EroÈ ffnung des Verfahrens siehe XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik,

Competition Newsletter 2/98, S. 86.

BER. WETTB. 1998

286 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



f) Triptis Porzellan GmbH 201

Ebenfalls am 22. April beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 einzustellen,
das wegen der Beihilfen in Form des Verzichts auf Forderungen in HoÈ he von 4,1 Mio. ECU und
staatlicher BuÈ rgschaften von 90 % fuÈ r ein Darlehens von 13 Mio. ECU an die im Porzellansektor taÈ tige
und sich im Konkurs befindende Triptis Porzellan GmbH in ThuÈ ringen eroÈ ffnet worden war. Die
Kommission hat die Unvereinbarkeit der Beihilfen mit den Leitlinien fuÈ r die Rettung und
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten vor allem hinsichtlich der Gestaltung des
Umstrukturierungsplanes festgestellt.

g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Am 13. und 20. Mai hat die Kommission Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten von Herborn &
Breitenbach und von SKET EDV zugestimmt. In beiden FaÈ llen konnte die Vereinbarkeit der Beihilfen
mit den Leitlinien fuÈ r Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten festgestellt werden. Das im Maschinenbausektor taÈ tige Unternehmen
Herborn & Breitenbach besteht aus mehreren neu zusammengefuÈ hrten Gesellschaften, die
Bestandteil der SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM) waren. Zum Zeitpunkt der
EroÈ ffnung des Gesamtvollstreckungsverfahrens gegenuÈ ber SKET SMM wurde Herborn &
Breitenbach Ð eine Tochtergesellschaft von SKET SMM Ð aus der Gruppe SKET SMM herausgeloÈ st
und der Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben uÈ bertragen. GegenuÈ ber den SKET
SMM vor der Gesamtvollstreckung gewaÈhrten Beihilfen hatte die Kommission ein Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 eroÈ ffnet und im Jahr 1997 eine ablehnende Entscheidung erlassen. Diese
Entscheidung erstreckte sich nicht auf die Beihilfen zugunsten von Herborn & Breitenbach, das nicht
in das Gesamtvollstreckungsverfahren einbezogen war. Im Anschluû an die ablehnende Entscheidung
wurde das Verfahren aufgespalten und fortgefuÈ hrt, um die zugunsten von Herborn & Breitenbach
gewaÈhrten Beihilfen getrennt bewerten zu koÈ nnen. GegenuÈ ber den ZuschuÈ ssen von 11 Mio. ECU und
den BuÈ rgschaften von insgesamt 1,6 Mio. ECU, die waÈhrend der Umstrukturierung gemaÈû den
aufeinanderfolgenden PlaÈnen von Herborn & Breitenbach gewaÈhrt wurden und mit der Privatisierung
im Jahr 1998 haÈtten abgeschlossen sein sollen, hat die Kommission eine ablehnende Entscheidung
erlassen.

SKET EDV wurde nach der Einleitung des Gesamtvollstreckungsverfahrens als getrennte rechtliche
Einheit gegruÈ ndet. Es ist die Fortsetzung des Datenverarbeitungssystems von SKET SMM und wurde
von der BvS im Sommer 1997 privatisiert. Die Kommission hat beschlossen, gegen die ZuschuÈ sse von
2,4 Mio. ECU zur Begleitung einer umfassenden Umstrukturierung dieses Unternehmens keine
Einwendungen zu erheben.

h) CD Albrechts GmbH 204

Am 3. Juni hat die Kommission beschlossen, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der
Beihilfen von 185 Mio. ECU an die im Land ThuÈ ringen angesiedelte CD Albrechts GmbH, die
Kompaktdisks und elektronische AusruÈ stungen herstellt, zu eroÈ ffnen. Bei ihrem jetzigen Kenntnis-

201 C 35/97 (ex NN 129/96); EroÈ ffnung des Verfahrens siehe XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik,
Competition Newsletter 2/98, S. 87.

202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
204 C 42/98 (ex NN 54/97); ABl. C 390 vom 15.12.1998.
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stand hat die Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfe mit den Leitlinien fuÈ r
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, insbesondere
hinsichtlich der Wiedererlangung der RentabilitaÈ t des Unternehmens.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

Am 29. Juli beschloû die Kommission, ein Verfahren wegen einer Umstrukturierungsbeihilfe in Form
eines Zuschusses von 9,31 Mio. DEM (4,65 Mio. ECU) zugunsten der Graphischen Maschinenbau
GmbH in Berlin, einer Tochtergesellschaft der Koenig & Bauer-Albert AG, zu eroÈ ffnen. Die
Graphische Maschinenbau GmbH stellt Zeitungsdruckmaschinen her. GegenwaÈrtig bezweifelt die
Kommission, ob die im Umstrukturierungsplan vorgesehenen Maûnahmen die langfristige RentabilitaÈ t
des Unternehmens wiederherstellen wuÈ rden; auch hegt sie Zweifel, ob diese Beihilfen fuÈ r die
Umstrukturierung der Graphischen Maschinenbau GmbH unbedingt erforderlich sind. Die
Kommission ist der Auffassung, daû der Umstrukturierungsplan in seiner jetzigen Form in keinem
VerhaÈ ltnis zu den foÈ rderbaren Kosten steht und nicht ausschlieûlich einem Unternehmen in
Schwierigkeiten gemaÈû den Leitlinien fuÈ r Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen zugute kommen
koÈ nnte. Um die Vereinbarkeit der vorgesehenen Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt zu ermitteln,
ist deshalb eine genaue PruÈ fung der Maûnahmen erforderlich.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

Am 16. September beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrungen von
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung des Unternehmens Ingenieur und Maschinenbau GmbH
(IMG) im Rahmen seiner Privatisierung zu erheben 206. Das Spezialgebiet von IMG sind
automatisierte Systeme fuÈ r Werften. Das Unternehmen gehoÈ rte von 1993 bis 1996 der Gruppe
Bremer Vulkan an und wurde nach deren Konkurs aus der Gruppe herausgeloÈ st. IMG erhielt Beihilfen
in Form einer staatlichen BuÈ rgschaft eines Betrages von 15 Mio. DEM (7,5 Mio. ECU) und eines
Forderungsverzichts in HoÈ he von 13,5 Mio. DEM (7 Mio. ECU). In Anwendung der Leitlinien fuÈ r
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten hat die
Kommission die Vereinbarkeit dieser Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt festgestellt und dabei
beruÈ cksichtigt, daû die neuen EigentuÈ mer nunmehr fuÈ r die Finanzierung der TaÈtigkeiten der
Gesellschaft aufkommen werden.

k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

Am 30. September beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die GewaÈhrung einer
Beihilfe zur Umstrukturierung des Textilunternehmens Rawe GmbH & Co KG zu erheben. Die
Kommisison hatte sich davon uÈ berzeugt, daû die Voraussetzungen der Leitlinien fuÈ r Beihifen an
Unternehmen in Schwierigekeiten erfuÈ llt waren. Die Beihilfe ergeht in Form einer staatlichen
BuÈ rgschaft fuÈ r ein Darlehen von 15,4 Mio. DEM (7,7 Mio. ECU).

205 C 54/98 (ex N 101/98); ABl. C 336 vom 4.11.1998.
206 NN 23/98; ABl. C 351 vom 18.11.1998
207 N 394/98; ABl. C 384 vom 10.12.1998.
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l) Rackwitz Aluminium GmbH

Am 11. November beschloû die Kommission, keine Einwendungen gegen die Umstrukturierungsbei-
hife an die Rackwitz Aluminium GmbH zu erheben 208. Dieses in den neuen BundeslaÈndern gelegene
Unternehmen ist im Bereich des Stampfens und Pressens von wiederverwertetem Aluminium taÈtig.
Das Unternehmen wurde im Jahr 1993 von der Treuhandanstalt privatisiert, muûte jedoch Anfang
1997 den Konkurs anmelden. Im Dezember 1997 uÈ bernahm die Norsk Hydro Deutschland GmbH,
eine 100 %-Tochtergesellschaft des groûen norwegischen Aluminiumherstellers Norsk Hydro ASA,
die RACKWITZ GmbH. Damit konnte ein Vergleichsverfahren eroÈ ffnet werden. Norsk Hydro
Deutschland GmbH hat eine Umstrukturierungsplan ausgearbeitet, der die langfristige RentabilitaÈ t
des Unternehmens wiederherstellen kann. Der Investor wird hierfuÈ r insgesamt 35 Mio. ECU
(69,6 Mio. DEM) bis zum Jahr 2000 bereitstellen. Die BvS und der Freistaat Sachsen haben ihrerseits
auf Forderungen in HoÈ he von 5,5 Mio. ECU (10,8 Mio. DEM) gegenuÈ ber RACKWITZ verzichtet. Die
KapazitaÈ t des Pressenwerkes wird um 55 % verringert. Die Beihilfen sind auf das fuÈ r die
Wiederherstellung der RentabilitaÈ t erforderliche Mindestmaû beschraÈnkt.

m) Draiswerke GmbH 209

Am 25. November beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 abzuschlieûen
und einer Umstrukturierungsbeihilfe an die Draiswerke GmbH Mannheim zuzustimmen. Die
Beihilfen bestanden aus einem Darlehen von 0,4 Mio. ECU (0,8 Mio. DEM) der Stadt Mannheim
und einer staatlichen BuÈ rgschaft von 50 % fuÈ r ein Darlehen von 3 Mio. ECU der Landeskreditanstalt
Baden-WuÈ rttemberg. Die Draiswerke stellen Spezialmaschinen fuÈ r folgende Wirtschaftszweige her:
Chemie, Beschichtung, Nahrungsmittel, Papier, Arzneimittel, Detergenzien und Keramik. Die
Kommission konnte die Vereinbarkeit mit den Leitlinien fuÈ r Rettungs- und Umstrukturierungsbei-
hilfen feststellen. GemaÈû dem vorgelegten Umstrukturierungsplan haben die Draiswerke die
KapazitaÈ ten abgebaut und das Produktangebot verkleinert, so daû sich die Aussichten fuÈ r eine
langfristige RentabilitaÈ t guÈ nstig entwickeln.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Alt) und Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

Am 25. November hat die Kommission beschlossen, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2
gegenuÈ ber den neuen Beihilfen an das Unternehmen Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Alt)
und an die neue Gesellschaft Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG, die nach EroÈ ffnung des
Konkursverfahrens zur UÈ bernahme des Vertriebs der Schmierstoffe von Addinol Alt gegruÈ ndet wurde,
abzuschlieûen. Es handelt sich dabei um bereits gewaÈhrte Beihilfen von 7 Mio. DEM (3,6 Mio. ECU)
und vorgesehene Beihilfen von 40,05 Mio. DEM (20,52 Mio. ECU). Die Kommission stellte fest, daû
diese Beihilfen nicht den Leitlinien fuÈ r Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten insbesondere im
Hinblick auf die langfristige RentabilitaÈ t der BeguÈ nstigten und den Beitrag der privaten Anteilseigner,
der gemessen am staatlichen Beitrag auûerordentlich gering war, entsprachen. Die Kommission hat
deshalb die RuÈ ckforderung der Beihilfe von 7 Mio. DEM zuzuÈ glich Zinsausgleich angeordnet und die
GewaÈhrung der vorgesehenen 40,05 Mio. DEM untersagt. Da es sich um neue Beihilfen handelte, hat
die Kommission auch beschlossen, die Vereinbarkeit der bereits genehmigten Rettungsbeihilfen
zugunsten von Addinol Alt erneut zu pruÈ fen. Sie kam zu dem Ergebnis, daû die Vereinbarkeit dieser
Beihilfen gewaÈhrleistet war.

208 NN 76/98.
209 C 27/98 (ex NN 41/97).
210 C 11/98.
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o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

Am 9. Dezember hat die Kommission beschlossen, mit ablehnender Entscheidung das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EGV gegenuÈ ber einer Beihilfe von 2 Mio. DEM (1 Mio. ECU) zur
GewaÈhrleistung des UÈ berlebens der Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH abzuschlieûen. Sie kam
zu dem Ergebnis, daû diese Beihilfe nicht den Leitlinen fuÈ r Beihilfen an Unternehmen in
Schwierigkeiten entsprach, weshalb sie deren RuÈ ckforderung mit allen rechtlichen Mitteln zuzuÈ glich
Zinsen seit GewaÈhrung anordnete.

Spanien

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

Am 7. April hat die Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 in bezug auf Beihilfen
eroÈ ffnet, die dem oÈ ffentlichen Unternehmen Babcock Wilcox EspanÄ a, das schluÈ sselfertige Fabriken,
Industrieanlagen und UmweltausruÈ stungen herstellt, unrechtmaÈûig gewaÈhrt wurden. Die Beihilfen in
HoÈ he von 122 Mio. ECU wurden in Form zweier KapitalzufuÈ hrungen von oÈ ffentlichen Holdinggesell-
schaften gewaÈhrt. Die Kommission hat ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Beihilfen gemaÈû
den Leitlinien vor allem hinsichtlich der Wiederherstellung der RentabilitaÈ t des Unternehmens.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

Am 14. Juli erlieû die Kommission eine teilweise ablehnende Entscheidung in bezug auf eine
Umstrukturierungsbeihilfe an Fabricantes Vascos de Herramientas S.A., einem Hersteller von
Handwerkzeugen, der im Jahr 1995 Konkurs angemeldet hatte. Die Beihilfe war im Jahr 1992 in
Form einer staatlichen BuÈ rgschaft fuÈ r einen Betrag von 5 Mio. ECU gewaÈhrt worden. Diese
BuÈ rgschaft war der Kommission nicht gemeldet worden. Auûerdem vermutete die Kommission, daû
im Rahmen des Konkursverfahrens Beihilfen gewaÈhrt wurden. Im Verlauf des Verfahrens nach Artikel
88 Absatz 2 legten die spanischen BehoÈ rden Nachweise dafuÈ r vor, daû der Konkurs von Fabricantes
Vascos ordnungsgemaÈû durchgefuÈ hrt wurde. Die Kommission schloû daraus, daû hierfuÈ r keine
Beihilfen gewaÈhrt wurden. Hinsichtlich der im Jahr 1992 erteilten BuÈ rgschaft eines Betrages von 5
Mio. ECU kam die Kommission zu dem Ergebnis, daû es sich um eine unrechtmaÈûig gewaÈhrte Beihilfe
handelte, die mit dem Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbaren war, da die spanischen BehoÈ rden
keinen tragfaÈhigen Umstrukturierungsplan vorgelegt hatten, der ausgehend von realistischen
Annahmen die langfristige RentabilitaÈt des Unternehmens haÈtte wiederherstellen koÈ nnen. Angesichts
der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens war der Gesamtbetrag des von der BuÈ rgschaft
erfaûten Darlehens als Beihilfe anzusehen. Die Kommission forderte die spanischen BehoÈ rden deshalb
auf, den gesamten Betrag zuzuÈ glich Zinsen zuruÈ ckzufordern.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

Am 14. Juli erlieû die Kommission eine teilweise ablehnende Entscheidung in bezug auf die dem
Unternehmen Porcelanas del Norte S.A.L. in Pamplona gewaÈhrten Umstrukturierungsbeihilfen. Das
Unternehmen wurde im Jahr 1995 aufgeloÈ st, seine GeschaÈftstaÈ tigkeiten jedoch von dem Unternehmen

211 C 7/95.
212 C 33/98 (ex NN 33/98); ABl. C 249 vom 8.8.1998.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95); Einleitung des Verfahrens siehe XXVI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik.
214 C 32/97 (ex NN 188/95); EroÈ ffnung des Verfahrens siehe XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik.
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¹Comercial Europa de Porcelanas S.A.L.ª weitergefuÈ hrt. Die Maûnahmen, in bezug auf die von der
Kommission ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 3 eroÈ ffnet wurde, bestanden aus einer UÈ bernahme
der von oÈ ffentlichen BehoÈ rden anlaÈûlich des Konkursverfahrens von Porcelanas del Norte gewaÈhrten
Betrages von 18 Mio. ECU, InvestitionszuschuÈ ssen von 3 000 ECU je geschaffenem Arbeitsplatz und
einem Darlehen in HoÈ he von 4,5 Mio. ECU. Im Verlauf des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 kam
die Kommission zu folgenden Schluûfolgerungen: Bei der SchuldenuÈ bernahme von 3,1 Mrd. ESP
wurden keine Beihilfen unrechtmaÈûig gewaÈhrt, da die spanischen Vorschriften uÈ ber Unternehmens-
konkurse vollstaÈndig eingehalten wurden und eine andere Art der Liquidierung hoÈ here Verluste fuÈ r
den Staat bedingt haÈtte. Die InvestitionszuschuÈ sse von 3.000 ECU je geschaffenem Arbeitsplatz
wurden im Rahmen einer genehmigten und damit vorhandenen Beihilferegelung gewaÈhrt. Das
Darlehen von 4,5 Mio. ECU war jedoch nicht mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinbaren, da es
nicht die Wiederherstellung der langfristigen RentabilitaÈ t des Unternehmens gewaÈhrleisten konnte.
Die Kommission forderte deshalb die spanischen BehoÈ rden auf, das Darlehen zuzuÈ glich Zinsen
zuruÈ ckzufordern.

Frankreich

a) SocieteÂ francàaise de production 215

Am 21. Januar beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV in bezug auf
die Beihilfen zugunsten der Umstrukturierung der SocieteÂ francàaise de production einzustellen. Die
Beihilfe bestand aus Mitteln von 182 Mio. ECU fuÈ r die industrielle und von 197 Mio. ECU fuÈ r die
finanzielle Umstrukturierung. Die SocieteÂ de production wird in Zukunft unter Marktbedingungen
taÈtig sein; auûerdem wird der Umstrukturierungsplan die RentabilitaÈt des Unternehmens bis zum Jahr
2000 wiederherstellen. Den franzoÈ sischen BehoÈ rden wurde die Auflage erteilt, gemaÈû ihrer
Zusicherung im Rahmen des Umstrukturierungsplans Personal abzubauen.

b) Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten von Gooding Electronique (GESA) 216 und Beihilfe
zugunsten von Cofidur fuÈ r die UÈ bernahme von GESA 217

Am 25. Februar beschloû die Kommission, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EGV wegen der im
Jahr 1994 der Gooding Electronique gewaÈhrten Umstrukturierungsbeihilfen von 5,44 Mio. ECU zu
eroÈ ffnen. Das Unternehmen befindet sich seit 1995 in einer gerichtlich angeordneten Sanierung. Das
Verfahren umfaût auch die Beihilfen von 0,69 Mio. ECU zugunsten von Cofidur fuÈ r die UÈ bernahme
einer vormaligen GESA-Fabrik im Rahmen des Sanierungsverfahrens. In beiden FaÈ llen hegt die
Kommission Zweifel, ob die Voraussetzungen fuÈ r die GewaÈhrung von Umstrukturierungsbeihilfen an
ein Unternehmen in Schwierigkeiten gemaÈû den gemeinschaftlichen Leitlinien erfuÈ llt sind.

Italien

Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r Keller SpA und Keller Meccanica SpA 218

Am 1. Juli erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung in bezug auf ein zinsguÈ nstiges
Darlehen von 33,839 Mrd. ITL (17,48 Mio. ECU) an die Keller SpA und ein zinsguÈ nstiges Darlehen

215 C 13/97 (ex NN 12/97); ABl. L 205 vom 22.7.1998.
216 C 14/98 (ex NN 19/95); ABl. C 179 vom 11.6.1998; Competition Newsletter 2/98, S. 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97); ABl. C 198 vom 24.6.1998; Competition Newsletter 2/98, S. 84.
218 C 14/97 (ex NN 15/97).
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von 6,5 Mrd. ITL (3,36 Mio. ECU) an die Keller Meccanica SpA, und forderte die italienischen
BehoÈ rden auf, das in diesen zinsguÈ nstigen Darlehen enthaltene Beihilfeelement zuruÈ ckzufordern. Im
Gegensatz zu den italienischen BehoÈ rden war die Kommission der Auffassung, daû beide
zinsguÈ nstigen Darlehen nicht in den Anwendungsbereich der genehmigten regionalen Beihilfe-
regelungen fielen. Somit handelte es sich fuÈ r die Kommission um neue Einzelmaûnahmen, die nicht im
Rahmen genehmigter Regelungen gewaÈhrt wurden. Die zinsguÈ nstigen Darlehen konnten nicht als
Umstrukturierungsbeihilfe gemaÈû den gemeinschaftlichen Leitlinien genehmigt werden, da die
ErfuÈ llung bestehender AuftraÈge nicht als Umstrukturierungsplan, der machbare, kohaÈrente und
weitreichende Maûnahmen zur Wiederherstellung der langfristigen RentabilitaÈ t des Unternehmens
vorsehen muû, angesehen werden kann. Das Ziel der Maûnahme bestand vielmehr darin, beide
Unternehmen in einer begrenzten UÈ bergangszeit aufrechtzuerhalten, bis ein privater Erwerber
gefunden werden konnte. Auch konnten die Maûnahmen nicht als Rettungsbeihilfe genehmigt
werden, da sie nicht auf den fuÈ r die Ermittlung der Zukunftsaussichten des Unternehmens
erforderlichen Mindestzeitraum begrenzt waren.

OÈ sterreich

Rettungsbeihilfe fuÈ r Actual Maschinenbau AG 219

Am 1. Juli erlieû die Kommission eine ablehnende Entscheidung zu der VerlaÈngerung eines
Rettungsdarlehens von 1,1 Mio. ECU an die Actual Maschinenbau AG, das urspruÈ nglich im Jahr 1997
fuÈ r lediglich sechs Monate genehmigt worden war. Die Actual Maschinenbau AG ist auûerhalb eines
FoÈ rdergebiets in Amsfelden (NiederoÈ sterreich) angesiedelt und stellt Werkzeugmaschinen her.
Entgegen den Auflagen der urspruÈ nglichen Entscheidung wurde das Rettungsdarlehen nicht bis Ende
Juli 1997 zuruÈ ckgezahlt. Auûerdem gab es keinen Nachweis dafuÈ r, daû auûergewoÈ hnliche GruÈ nde
vorlagen, die eine VerlaÈngerung des Darlehens rechtfertigen, und daû das Unternehmen in der Lage
sein wuÈ rde, einen Umstrukturierungsplan zu erstellen. Schlieûlich war zu bedenken, daû der
internationale Wettbewerb auf dem Werkzeugmaschinenmarkt mit seinem hohen Ausfuhranteil
besonders ausgepraÈgt ist. Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens muûte der
Gesamtbetrag des Darlehens als Beihilfe eingestuft werden. Deshalb ordnete die Kommission die
RuÈ ckforderung des Darlehens zuzuÈ glich Zinsen an.

Portugal

a) Staatliche BuÈ rgschaften fuÈ r Bankdarlehen (SGEEB) 220

Am 20. Mai stimmte die Kommission einer Beihilferegelung bestehend aus staatlichen BuÈ rgschaften
fuÈ r Bankdarlehen zu, mit denen die Finanzierung von Maûnahmen zur finanziellen Konsolidierung
und gewerblichen Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten erleichtert werden soll. Die
Beihilfen ergehen in Form von staatlichen BuÈ rgschaften fuÈ r Bankdarlehen zugunsten von Unter-
nehmen in finanziellen Schwierigkeiten im Rahmen eines Umstrukturierungsprojekts, der zu einer
finanziellen Sanierung des Unternehmens fuÈ hren muû. FuÈ r diese FoÈ rdermaûnahme in Betracht
kommen saÈmtliche Unternehmen, deren finanzielle EigenstaÈndigkeit weniger als 15 % im Verlauf der
beiden letzten GeschaÈftsjahre, deren finanzielle Belastung jedoch mehr als 6 % des Umsatzes in diesen
beiden GeschaÈftsjahren betrug, und/oder die Verluste im Verlauf der vergangenen fuÈ nf GeschaÈftsjahre

219 C 62/97 (ex N 494/97); ABl. L 316 vom 25.11.1998; EroÈ ffnung des Verfahrens siehe XXVII. Bericht uÈ ber die
Wettbewerbspolitik.
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zu verzeichnen hatten. Je nach Zusammensetzung der Bankdarlehen betraÈgt der Umfang der
BuÈ rgschaft zwischen 25 und 50 % des nicht von tatsaÈchlichen BuÈ rgschaften gedeckten Darlehens-
betrages (Kapital plus Zinsen) bei einem HoÈ chstbetrag von 5 Mio. ECU je BeguÈ nstigtem. Im Falle von
Beihilfen eines Betrages von weniger als 500.000 ECU zugunsten von kleinen und mittelgroûen
Unternehmen koÈ nnte der vom Staat verbuÈ rgte Darlehensanteil 75 % erreichen. Die Kommission hat
sich davon uÈ berzeugt, daû mit dieser Regelung tatsaÈchlich Unternehmen gefoÈ rdert werden, die nicht in
der Lage sind, aus eigenen oder bei ihren AktionaÈren besorgten Mitteln oder uÈ ber marktgaÈngigen
Darlehen ihre RentabilitaÈ t wiederherzustellen, und daû die Regelung mit den gemeinschaftlichen
Leitlinien fuÈ r staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in
Schwierigkeiten uÈ bereinstimmt.

b) Beihilferegelung zur Modernisierung von Unternehmen (SIRME) 221

Am 22. Dezember genehmigte die Kommission die Regelung SIRME zur Finanzierung von
Maûnahmen der finanziellen Konsolidierung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierig-
keiten im Hinblick auf deren UÈ bernahme durch wirtschaftlich gesunde Unternehmen oder deren
eigene Angestellte. Die Beihilfen bestehen im wesentlichen aus der Beteiligung am Gesellschafts-
kapital der erwerbenden Unternehmen im Rahmen eines Vertrags zur Konsolidierung und Umstruk-
turierung, der zur finanziellen Gesundung des erworbenen Unternehmens fuÈ hren soll. Sie sind auf
5 Mio. ECU je BeguÈ nstigten beschraÈnkt. Die Beteiligungen unterliegen folgenden BeschraÈnkungen:
Laufzeit von hoÈ chstens 8 Jahren, Erwerb von hoÈ chstens 25 % des Gesellschaftskapitals und 1/3 des
Stammkapitals, Beteiligung des erwerbenden Unternehmens in gleicher HoÈ he. Die Kommission hat
sich davon uÈ berzeugt, daû diese den SGEEB ergaÈnzende Regelung den Voraussetzungen zur
GewaÈhrung von Umstrukturierungsbeihilfen gemaÈû den einschlaÈgigen Leitlinien entspricht.

3.4. BeschaÈftigungs- und Ausbildungsbeihilfen

Belgien

Techspace Aero und Cockerill Mechanical Industries

Am 16. September beschloû die Kommission, gegenuÈ ber einer Ausbildungsbeihilfe keine Ein-
wendungen zu erheben, die den von Arbeitslosigkeit wegen der Umstellung von militaÈrischen auf
zivile TaÈtigkeiten bedrohten BeschaÈftigten von Techspace Aero und Cockerill Mechanical Industries
zugute kommen 222. In einer Kofinanzierung mit dem europaÈ ischen Sozialfonds und der Region
Wallonien erhaÈ lt Techspace Aero 12,5 Mio. BEF (326 000 ECU) und Cockerill 22,6 Mio. BEF
(588 000 ECU). Die Kommission gelangte zu dem Ergebnis, daû diese Maûnahmen den BeschaÈftigten
zusaÈtzliche MoÈ glichkeiten der Qualifizierung bieten, die auch in anderen Unternehmen genutzt
werden koÈ nnen.

221 NN 100/98 (ex N 393/98).
222 N 563/97.
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DaÈnemark

Beihilferegelung zugunsten der BeschaÈ ftigung von Personen mit Schwierigkeiten bei der Eingliederung
in den Arbeitsmarkt 223

Am 6. Mai und 14. Juli hat die Kommission auf der Grundlage der Leitlinien fuÈ r BeschaÈftigungs-
beihilfen einer Beihilferegelung von unbegrenzter Geltungsdauer zugestimmt, fuÈ r die im Jahr 1998
Mittel von 127 Mio. ECU bereitgestellt wurden. Mit diesen Maûnahmen soll die Eingliederung von
Personen gefoÈ rdert werden, die besondere Schwierigkeiten mit der EinfuÈ gung in den Arbeitsmarkt
haben.

Italien

a) Beihilferegelung der Region Sizilien zugunsten der BeschaÈ ftigung 224

Am 25. Februar hat die Kommission beschlossen, einer Beihilferegelung zugunsten von Unternehmen
in Sizilien zuzustimmen, die eine Freistellung von den Sozialabgaben bei der Schaffung neuer
NettoarbeitsplaÈ tze und die Umwandlung ungesicherter in feste ArbeitsplaÈ tze vorsieht. Die Beihilfe je
geschaffenem oder stabilisiertem Arbeitsplatz soll durchschnittlich 22.000 ECU betragen. FuÈ r diese
Regelung wurden Mittel in HoÈ he von 76,5 Mio. ECU bereitgestellt. Die Kommission hat festgestellt,
daû diese Beihilfen zur Schaffung zusaÈtzlicher ArbeitsplaÈ tze in einem FoÈ rdergebiet mit den
Gemeinschaftlichen Leitlinien fuÈ r BeschaÈftigungsbeihilfen in Einklang stehen. Hinsichtlich der
Beihilfen zur Stabilisierung unsicherer ArbeitsplaÈ tze ist die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, daû
sie zwar in den Leitlinien nicht ausdruÈ cklich vorgesehen sind, jedoch im Einklang mit den
Schluûfolgerungen des EuropaÈ ischen BeschaÈftigungsrates vom November 1997 zur StabilitaÈ t der
BeschaÈftigung beitragen. Angesichts des geschaffenen Mehrwerts aufgrund der Entstehung stabiler,
zuvor nicht bestehender ArbeitsplaÈ tze stuft die Kommission diese Maûnahmen fuÈ r mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar ein.

b) PraÈmie fuÈ r die Aufrechterhaltung von ArbeitsplaÈ tzen 225

Die Kommission genehmigte am 25. November die VerlaÈngerung fuÈ r die Jahre 2000 und 2001 einer
Beihilferegelung zur Erleichterung der Sozialabgaben bei der Aufrechterhaltung von bedrohten
ArbeitsplaÈ tzen. Die Regelung gilt zugunsten von Unternehmen in den Regionen Kalabrien, Sizilien,
Sardinien, Basilicata, Apulien und Kampanien und sieht PraÈmien zugunsten von geringqualifizierten
BeschaÈ ftigungsverhaÈ ltnissen vor. FuÈ r diese VerlaÈ ngerung wurden Mittel von 1,7 Bio. ITL
(876 Mio. ECU) bereitgestellt, womit sich die Gesamtmittel dieser urspruÈ nglich 1997 genehmigten
Regelung auf 3,7 Bio. ITL (1,91 Mrd. ECU) belaufen.

223 N 111/98; ABl. C 270 vom 29.9.1998; N 117/98; ABl. C 314 vom 13.10.1998.
224 N 692/97; ABl. C 130 vom 28.4.1998, Competition Newsletter 2/98, S. 82.
225 N 562/98; ABl. C 409 vom 30.12.1998.
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Schweden

a) Maûnahmen zugunsten der BeschaÈ ftigung 226

Am 16. Dezember beschloû die Kommission, keine Einwendungen wegen einer Regelung zugunsten
der BeschaÈftigung zu erheben, mit denen Unternehmen durch Subventionen ermuntert werden sollen,
Langzeitarbeitslose einzustellen. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, daû es sich hierbei nicht um
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 handelt, da die Regelung in saÈmtlichen
Sektoren anwendbar ist und jegliches Unternehmen, das die Voraussetzungen erfuÈ llt, fuÈ r eine
Subvention in Betracht kommt.

b) Ausbildungsmaûnahmen 227

Aus den im vorstehenden Absatz genannten GruÈ nden entschied die Kommission ebenfalls am
16. Dezember, daû eine schwedische Regelung zugunsten der Ausbildung keine staatliche Beihilfe
darstellt.

3.5. Beihilfen fuÈ r kleine und mittelgroûe Unternehmen

Deutschland

a) Steuerfreie AbschreibungsruÈ ckstellung fuÈ r UnternehmensgruÈnder 228

Am 29. Juli stimmte die Kommission teilweise einer Regelung zugunsten von kleinen und
mittelstaÈndischen Unternehmen zu, die Anreize zur Bildung einer steuerfreien AbschreibungsruÈ ck-
stellung und einer zinsfreien SteuerruÈ ckstellung vorsieht, um die GruÈ ndung neuer Unternehmen zu
foÈ rdern. Die entgangenen Steuereinnahmen werden fuÈ r die Jahre 1997-99 mit 104 Mio. ECU angesetzt.
Die Kommission beschloû jedoch gleichzeitig, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 in bezug auf die
Anwendung dieser Regelung auf empfindliche Wirtschaftszweige zu eroÈ ffnen. Da es sich um eine
allgemeine Steuerregelung handelt, bestehen ernsthafte Zweifel, ob die deutschen BehoÈ rden nach
nationalem Recht dazu befugt sind, Unternehmen dieser Sektoren von der Anwendung der Regelung
auszunehmen.

b) MiûbraÈuchliche Anwendung des thuÈ ringischen Programms zugunsten von KMU-Investitionen in
der Vergangenheit 229

Mit Entscheidung vom 26. November 1993 hatte die Kommission den Programmen des Landes
ThuÈ ringen zugunsten von Investitionen von KMU zugestimmt. Beihilfen an Unternehmen in
Schwierigkeiten waren davon foÈ rmlich ausgeschlossen. Wegen ihrer Zweifel an der korrekten
Anwendung dieser Regelung in der Vergangenheit hat die Kommission mit Entscheidung vom
8. April 1998 zur VerlaÈngerung dieser Regelung von der deutschen Regierung die erforderlihcen
AuskuÈ nfte angefordert. Da keine zufriedenstellende Antwort eingegangen ist, hat die Kommission am
25. November beschlossen, ein Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 wegen der Anwendung dieser

226 N 52/98.
227 N 53/98.
228 C 56/98 (ex NN 42/98); ABl. C 334 vom 31.10.1998.
229 C 69/98 (ex NN 118/98).
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Regelung in der Vergangenheit zu eroÈ ffnen, und die deutsche Regierung aufgefordert, ihr saÈmtliche
Informationen vorzulegen, um ermitteln zu koÈ nnen, ob die Zweifel an der korrekten Anwendung
zutreffen.

Griechenland

Operationelles Programm fuÈ r die Industrie in ruÈ ckstaÈndigen Regionen und Gemeinschaftsinitiative
fuÈ r KMU 230

Am 29. Juli genehmigte die Kommission zwei Beihilferegelungen zur Umsetzung von Struk-
turfondsprogrammen zugunsten von KMU in Griechenland, um deren technische Innovation und
betriebliche Umorganisation zu foÈ rdern. Gleichzeitig beschloû die Kommission, ein Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 in bezug auf staatliche Beihilfen fuÈ r die Errichtung und den Betrieb von
Verteilzentren in LaÈndern auûerhalb der EuropaÈ ischen Union zu eroÈ ffnen. Nach Auffassung der
Kommission handelte es sich hierbei um eine untersagte Ausfuhrbeihilfe.

3.6. Beihilfen fuÈ r auslaÈndische Direktinvestitionen

Niederlande

Hilfen fuÈ r Investitionen in SchwellenlaÈndern 231

Am 6. Mai genehmigte die Kommission die Regelung ¹Hilfe fuÈ r Investitionen in SchwellenlaÈndernª,
mit der niederlaÈndischen KMU geholfen werden soll, in SchwellenlaÈndern zu investieren, um damit
zur Entwicklung einer dauerhaften wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Unternehmen in diesen
LaÈndern beizutragen. Die Beihilfe ergeht in Form nachrangiger Darlehen der Nationale Investerings-
bank, einer staatseigenen Finanzeinrichtung mit besonderer Zielsetzung. Die Darlehen haben einen
Umfang zwischen 45.000 und 2,2 Mio. ECU. Die vom Staat hierfuÈ r gewaÈhrten BuÈ rgschaften erfassen 90
bis 95 % der ausstehenden BetraÈge. Die Investeringsbank zahlt fuÈ r jede BuÈ rgschaft eine jaÈhrliche
GebuÈ hr von 1 % des verbuÈ rgten Betrages. FuÈ r die Regelung wurden Mittel von insgesamt 116 Mio.
ECU bereitgestellt.

OÈ sterreich

LiftgmbH 232

Am 14. Oktober beschloû die Kommission, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 gegenuÈ ber einer
Beihilfe an die LiftgmbH, einer Tochtergesellschaft der international taÈtigen Gruppe Doppelmayer
abzuschlieûen und die GewaÈhrung eines zinsguÈ nstigen Darlehens von 0,13 Mio. ECU eines
BeihilfeaÈquivalents in gleicher HoÈ he in Anwendung des ¹ERP Internationalisierungsprogrammsª
fuÈ r eine Investition in China zu untersagen. Die Kommission stellte fest, daû die Beihilfe fuÈ r ein
Groûunternehmen bestimmt war, dessen Wettbewerber ausschlieûlich europaÈ ische Unternehmen sind
und das bereits in China solide vertreten war. Die Notwendigkeit einer Beihilfe war somit nicht
gegeben, zumal die LiftgmbH bereits die Produktion in gemieteten Anlagen aufgenommen hatte. Da

230 C 50/98 (ex N 607/a/97).
231 N 503/97; ABl. C 257 vom 15.8.1998.
232 C 77/98 (ex N 99/97).
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China ein strategisch bedeutender Markt ist, haÈtte diese wenn auch geringe Beihilfe zu einer
VerfaÈ lschung des Wettbewerbs zwischen Mitgliedstaaten in einem dem Gemeinsamen Interesse
zuwiderlaufenden Maûe gefuÈ hrt.

3.7. Steuerliche Beihilfe

Irland

Steuerliche Beihilfe 233

Im Juli 1998 schlug die Kommission Irland eine Reihe zweckdienlicher Maûnahmen gemaÈû Artikel 88
Absatz 1 EGV im Anschluû an eine Untersuchung verschiedener Gesichtspunkte des irischen
KoÈ rperschaftssteuersystems vor. Die Kommission war zu dem Ergebnis gelangt, daû KoÈ rperschafts-
steuerregelungen im Dubliner Internationalen Finanzdienstleistungszentrum (IFSC) und der Steuer-
freizone Flughafen Shannon (SCAZ) Betriebsbeihilfen darstellten, denen nicht mehr zugestimmt
werden konnte, nachdem Irland seinen Status gemaÈû Artikel 87 Absatz 3 a) verloren hatte. Auûerdem
befand die Kommission, daû die Vorzugsbehandlung von gewerblichen gegenuÈ ber Dienstleistungs-
unternehmen im irischen KoÈ rperschaftssteuersystem, die zuvor als allgemeine Maûnahme angesehen
wurde, nicht nur eine staatliche Beihilfe darstellt, sondern daruÈ ber hinaus eine Betriebsbeihilfe, die
aufzuheben war. Die fuÈ r die Aufhebung der beanstandeten Vorschriften des irischen KoÈ rperschafts-
steuersystems vorgeschlagenen Maûnahmen beruÈ cksichtigten die erworbenen Rechte und berech-
tigten Erwartungen der Unternehmen. Diese Rechte bestehen bis zum Jahr 2010 fuÈ r die BeguÈ nstigten
des Vorzugssteuersatzes fuÈ r gewerbliche Unternehmen gemaÈû der ICT-Regelung und bis zum Jahr
2005 fuÈ r die Regelungen ISFSC und SCAZ fort. Auûerdem sehen die Maûnahmen UÈ bergangs-
regelungen vor, in deren Rahmen eine begrenzte Anzahl von NeuzugaÈngern zugelassen werden,
welche die Regelung jedoch nur bis zum Jahr 2002 in Anspruch nehmen duÈ rfen.

B Ð Von der Kommission vorgeschlagene oder angenommene neue
Rechtsvorschriften und Mitteilungen bzw. Bekanntmachungen

1 Bekanntmachung der Kommission uÈ ber die Anwendung der
Wettbewerbsregeln auf den Postsektor und uÈ ber die Beurteilung bestimmter
staatlicher Maûnahmen betreffend Postdienste

1998 C 39/2 (6.2)

2 Mitteilung der Kommission zur AÈ nderung des Gemeinschaftsrahmens fuÈ r
staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen

1998 C 48/2 (13.2)

3 Leitlinien fuÈ r staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 1998 C 74/9 (10.3)

4 Mitteilung der Kommission uÈ ber die VerlaÈngerung der Geltungsdauer der
Leitlinien fuÈ r staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten

1998 C 74/31 (10.3)

5 Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten uÈ ber die Regionalpolitik
und die Wettbewerbspolitik

1998 C 90/3 (26.3)

6 Multisektoraler Regionalbeihilferahmen fuÈ r groûe Investitionsvorhaben 1998 C 107/7 (7.4.)

7 Vorschlag fuÈ r eine Verordnung (EG) des Rates zur AÈ nderung der Verordnung
Nr. 3094/95 des Rates und damit zur weiteren VerlaÈngerung der Anwendung
von Regelungen der Siebten Richtlinie des Rates uÈ ber Beihilfen fuÈ r den
Schiffbau

1998 C 114/13 (15.4)

8 Vorschlag fuÈ r eine Verordnung (EG) des Rates uÈ ber eine Neuregelung der
Beihilfen fuÈ r den Schiffbau

1998 C 114/4 (15.4)

233 E 1/98 und E 2/98; ABl. C 395 vom 18.12.1998.
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9 Vorschlag fuÈ r eine Verordnung (EG) des Rates uÈ ber Vorschriften fuÈ r die
Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags

1998 C 116/13 (16.4)

10 Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 uÈ ber die Anwendung
der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur GruÈ ndung der EuropaÈischen
Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen

1998 L 142/1 (14.5)

11 Richtlinie 98/29/EG des Rates vom 7. Mai 1998 zur Harmonisierung der
wichtigsten Bestimmungen uÈ ber die Exportkreditversicherung zur Deckung
mittel- und langfristiger GeschaÈfte

1998 L 148/22 (19.5)

12 Verordnung (EG) Nr. 1540/98 des Rates vom 29. Juni 1998 zur Neuregelung
der Beihilfen fuÈ r den Schiffbau

1998 L 202/1 (18.7)

13 Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Ausbildungsbeihilfen 1998 C 343/10 (11.11)2

14 Verordnung (EG) Nr. 2468/98 des Rates vom 3. November 1998 uÈ ber die
Kriterien und Bedingungen fuÈ r die Strukturmaûnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Fischerei und Aquakultur sowie der Verarbeitung und
Vermarktung der entsprechenden Erzeugnisse

1998 L 312/9
(20.11)

15 Mitteilung der Kommission uÈ ber die Anwendung der Vorschriften uÈ ber
staatliche Beihilfen auf Maûnahmen im Bereich der direkten
Unternehmensbesteuerung

1998 C 384/3 (10.12)

16. Nationale FoÈ rdergebietsbevoÈ lkerungshoÈ chstgrenzen im Rahmen der
Ausnahmebestimmungen des Artikels 92 Absatz 3 Buchstaben a) und c) EG-
Vertrag fuÈ r den Zeitraum 2000 bis 2006

1999 C 16/5 (21.1)

17. Mitteilung der Kommission uÈ ber die VerlaÈngerung der Geltungsdauer des
Beihilfekodexes fuÈ r die Kunstfaserindustrie

1999 C 24/18 (29.1)

C Ð Staatliche Beihilfen in anderen Bereichen als der Landwirtschaft, der
Fischerei, dem Verkehr und dem Kohlenbergbau

1. Beihilfen, die die Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erachtet hat,
ohne das foÈ rmliche PruÈ fverfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag bzw. Artikel 6
Absatz 5 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS zu eroÈ ffnen

Deutschland

N 285/9711111 07-01-98 Programm ¹Impulse fuÈ r die Wirtschafª des Landes
Nordrhein-Westfalen

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 551/97 07-01-98 Richtlinie zur FoÈ rderung von
Demonstrationsvorhaben fuÈ r den Aufbau einer
Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur (Land Bremen)

ABl. C 47 vom 12.02.98

N 793/97 07-01-98 Beihilfen fuÈ r KMU von besonderer wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitischer Bedeutung (Land Hamburg)

ABl. C 70 vom 06.03.98

N 274/97, N 276/97 21-01-98 Beihilferegelungen des Landes Berlin fuÈ r die
NeugruÈ ndung von Unternehmen durch Erwerbslose
und die Schaffung von ArbeitsplaÈtzen im
Umweltsektor (N 274/97) und fuÈ r die Schaffung von
ArbeitsplaÈtzen in KMU (N 276/97); Kofinanzierung
durch den EuropaÈischen Sozialfonds [Ziel 2]

ABl. C 89 vom 25.03.98

N 277/97, N 278/97,
N 279/97, N 282/97,
N 283/97, N 284/97

21-01-98 Beihilferegelung des Landes Nordrhein-Westfalen fuÈ r
die Schaffung von ArbeitsplaÈ tzen; Kofinanzierung
durch den EuropaÈischen Sozialfonds [Ziel 2]

ABl. C 89 vom 25.03.98

N 420/97, NN 106/97 21-01-98 Aufstockung der Haushaltsmittel des
Konsolidierungsfonds des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

ABl. C 89 vom 25.03.98

N 717/97 21-01-98 KreditbuÈ rgschaft fuÈ r Alexandra Pusch und Irene
Wattler (Berlin)

N 718/97 28-01-98 FoÈ rderung der Teilnahme von KMU aus den neuen
BundeslaÈndern an Messen in Deutschland

ABl. C 188 vom 17.06.98
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N 280/97 03-02-98 Richtlinien des Landes Bremen fuÈ r die GewaÈhrung
von Integrationsbeihilfen; Kofinanzierung durch den
EuropaÈ ischen Sozialfonds [Ziel 2]

ABl. C 188 vom 17.06.98

NN 109/97 04-02-98 Finanzmaûnahmen der BvS zugunsten der
VogtlaÈndischen Kabelwerk GmbH (VOKA)

ABl. C 89 vom 25.03.98

N 758/97, NN 3/98 04-02-98 Beihilfe zugunsten der FINOW Rohrleitungssystem-
und Anlagenbau GmbH

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 466/97 17-02-98 Beihilfeprogramm des Landes ThuÈ ringen fuÈ r
Unternehmen mit marktnaher FuE

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 370/97 17-02-98 Mittelaufstockung des ThuÈ ringer
Konsolidierungsfonds fuÈ r Unternehmen in
Schwierigkeiten

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 709/97 17-02-98 FoÈ rderung innovativer, wirtschaftsnaher Forschungs-,
Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben zum
Aufbau der Informationsgesellschaft im Land Berlin

ABl. C 111 vom 09.04.98

N 764/97 17-02-98 Maûnahmen zur Begrenzung energiebedingter
Umweltbelastungen (Brandenburg)

ABl. C 111 vom 09.04.98

N 320b/97 18-02-98 ZinsguÈ nstige Darlehen der KfW fuÈ r Beteiligungen an
Unternehmen in den von der Krise im
Steinkohlensektor betroffenen Gebieten Nordrhein-
Westfalens und des Saarlandes

ABl. C 111 vom 09.04.98

N 748/97 18-02-98 Privatisierung der Ingenieur und Anlagenbau GmbH
(IAB)

ABl. C 130 vom 28.04.98

NN 3/97 18-02-98 Beihilfe fuÈ r die Stentex GmbH ABl. C 156 vom 21.05.98

N 803/97 25-02-98 Beihilfen fuÈ r den Schiffbau: Umstrukturierung und
Privatisierung der Volkswerft GmbH Stralsund
(zweite Beihilfetranche)

N 7/98 25-02-98 Rettungsbeihilfe fuÈ r die Hagenuk Telecom GmbH ABl. C 192 vom 19.06.98

N 493/97 02-03-98 AÈ nderung und VerlaÈngerung der Forschungs- und
Entwicklungsbeihilferegelung des Landes Sachsen fuÈ r
die BeschaÈftigung von Innovationsassistenten

ABl. C 281 vom 10.09.98

N 485/97 04-03-98 Richtlinie zur FoÈ rderung der Technologieforschung
der Unternehmen des Landes ThuÈ ringen

ABl. C 188 vom 17.06.98

N 591/97 04-03-98 VerlaÈngerung und AÈ nderung des regionalen
WirtschaftsfoÈ rderungsprogramms des Landes
Nordrhein-Westfalen

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 515/97 10-03-98 Richtlinie zur FoÈ rderung von Investitionen fuÈ r den
Aufbau einer Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur (Land
Bremen)

ABl. C 169 vom 04.06.98

NN 19/97 11-03-98 Meeresforschungsprogramm ABl. C 156 vom 21.05.98

NN 157/97 11-03-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die GebruÈ der
Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i.
G.v., Aue

ABl. C 156 vom 21.05.98

N 578/97 19-03-98 AÈ nderung der Beihilferegelung zur Verbesserung der
Absatzbedingungen fuÈ r forst- und holzwirtschaftliche
Erzeugnisse (ThuÈ ringen)

ABl. C159 vom 26.05.98

NN 88/96 25-03-98 Maûnahmen zur FoÈ rderung der Kraft-WaÈrme-
Kopplung

ABl. C 188 vom 17.06.98

NN 90/96 25-03-98 Programm fuÈ r erneuerbare Energien - Wind ABl. C 188 vom 17.06.98
N 587/97 25-03-98 Regionalbeihilfe fuÈ r die Automobilindustrie - Adam

Opel AG, Bochum
ABl. C 213 vom 09.07.98

NN 132/97 25-03-98 Vertragsmanagement der BvS fuÈ r die Plasta Erkner
Kunstharzfabrik GmbH

ABl. C 236 vom 28.07.98

N 367/97 27-03-98 Programm der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
"Rationelle Energieverwendung und Nutzung
unerschoÈ pflicher Energiequellen"

ABl. C 192 vom 19.06.98

N 418/97 27-03-98 Richtlinien zur FoÈ rderung von Vorhaben der
hamburgischen Innovationsstiftung

ABl. C159 vom 26.05.98

N 484/97 20-05-98 Beihilfe fuÈ r die Stahlwerk ThuÈ ringen GmbH ABl. C 253 vom 12.08.98
NN 126/97 20-05-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die SKET

Maschinenbau EDV GmbH
N 79/98 27-05-98 ErhoÈ hung der Mittel und AÈ nderung des

Konsolidierungsprogramms des Landes Brandenburg
ABl. C 281 vom 10.09.98
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N 108/98 03-06-98 Investitionsbeihilfe fuÈ r die Rohrwerke Muldenstein
GmbH (Nicht-EGKS-Stahl)

ABl. C 392 vom 16.12.98

N 142/98 03-06-98 Beihilfe fuÈ r die Maschinenbau Halberstadt GmbH ABl. C 392 vom 16.12.98
N 208/98 03-06-98 VerlaÈngerung von Beihilferegelungen fuÈ r den

Schiffbau 1998
N 30/98 03-06-98 Arbeit und Technologie ABl. C 257 vom 15.08.98

NN 15/98 03-06-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Autek
Schaltanlagenbau GmbH

ABl. C 392 vom 16.12.98

N 113/98 08-06-98 FuE-Beihilfe Rheinland-Pfalz ABl. C 257 vom 15.08.98

N 794/97 10-06-98 KMU-Zinszuschuûprogramm ABl. C 257 vom 15.08.98

N 34/98 10-06-98 FoÈ rderleitlinien der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 96/98 17-06-98 LehrstellenfoÈ rderprogramm des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

N 207/98 30-06-98 Innovative Technologien und Systeme fuÈ r die virtuelle
Produktentstehung (VIP)

ABl. C 371 vom 01.12.98

NN 104/96,
NN 140/96

01-07-98 Beihilfe fuÈ r die Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE)

NN 30/98 01-07-98 AÈ nderung und VerlaÈngerung der FuE-
Beihilferegelung des Landes Sachsen: Innovative
technologieorientierte Verbundprojekte

NN 31/98 01-07-98 AÈ nderung und VerlaÈngerung der FuE-
Beihilferegelung des Landes Sachsen: Beihilfen fuÈ r
auûeruniversitaÈre wirtschaftsnahe
Forschungseinrichtungen

N 197/98 01-07-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die Thyssen Krupp Stahl
GmbH

ABl. C 392 vom 16.12.98

N 256/98 03-07-98 Programm zur FoÈ rderung der Anwendung von
Umwelttechnologien: Programm fuÈ r FuE-
Verbundprojekte (Land Bremen)

ABl. C 371 vom 01.12.98

N 175/98 09-07-98 Programm des Landes Sachsen-Anhalt zur FoÈ rderung
der Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren
Unternehmen

NN 6/98 14-07-98 ZusaÈtzliche finanzielle Maûnahmen
(Vertragsmanagement) fuÈ r die Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15-07-98 Richtlinie zum Landesprogramm zur
QualifizierungsfoÈ rderung fuÈ r die bremische Wirtschaft

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 317/98 N 318/98 15-07-98 Beteiligungskapital fuÈ r Forschung und Entwicklung in
KMU, Programmbereich "Zusatzinvestitionen im
Hinblick auf die MarkteinfuÈ hrung"

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 134/98 22-07-98 KMU-FoÈ rderprogramm des Saarlandes ABl. C 308 vom 08.10.98

N 733/97 29-07-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die DK Recycling und
Roheisen GmbH

ABl. C 289 vom 17.09.98

N 802/97 29-07-98 Umstrukturierung und Privatisierung der MTW-
Schiffswerft Wismar (zweite Beihilfetranche)

N 152/98 29-07-98 Investititionsbeihilfe fuÈ r die FSG (Flensburger
Schiffbau-Gesellschaft)

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 228/98 29-07-98 Umstrukturierung und Privatisierung der Island
Polymer Industries GmbH

N 279/98 29-07-98 Beihilfe fuÈ r die CGF (Grossenhainer Gesenk- und
Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29-07-98 Entwicklungshilfe gemaÈû Artikel 4 Absatz 7 der
Siebenten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den Schiffbau

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 255/98 03-09-98 Programm zur FoÈ rderung der Anwendung von
Umwelttechnologien - Pilotanlagen

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 329/98 08-09-98 Umweltschutzforschung ABl. C 363 vom 25.11.98

N 289/98 16-09-98 Staatliche Garantien zur FoÈ rderung von Beteiligungen
an kleinen und mittleren Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft (Nordrhein-Westfalen)

ABl. C 363 vom 25.11.98

N 357/98 16-09-98 Beihilfen zur FoÈ rderung der InnovationsfaÈhigkeit von
KMU

ABl. C 363 vom 25.11.98
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NN 23/98 16-09-98 Umstrukturierung und Privatisierung der Ingenieur
und Maschinenbau GmbH [IMG] (Rostock)

ABl. C 351 vom 18.11.98

NN 32/98 16-09-98 AÈ nderung und VerlaÈngerung der FuE-Regelung des
Landes Sachsen

ABl. C 314 vom 13.10.98

N 299/98 17-09-98 Bayerisches RegionalfoÈ rderprogramm fuÈ r die
gewerbliche Wirtschaft

ABl. C 363 vom 25.11.98

N 394/98 30-09-98 Beihilfe fuÈ r die Rawe GmbH & Co ABl. C 384 vom 10.12.98
N 150a/98 05-10-98 Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt uÈ ber die

GewaÈhrung von Zuwendungen zur FoÈ rderung der
eigenstaÈndigen Regionalentwicklung

N 254/98 08-10-98 KMU-FoÈ rderung (Bremen) ABl. C 384 vom 10.12.98
NN 51/98 14-10-98 Finanzielle Maûnahmen zugunsten der Niles

Werkzeugmaschinen GmbH
N 269/98 29-10-98 AÈ nderung einer FuE-Regelung des Landes ThuÈ ringen

zur FoÈ rderung wirtschaftsnaher
Forschungseinrichtungen

ABl. C 351 vom 18.11.98

N 543/98 29-10-98 FoÈ rderung der Teilnahme von KMU aus den neuen
BundeslaÈndern (einschlieûlich Berlin-Ost) an Messen
und Ausstellungen im Jahr 1999

N 567/98 10-11-98 AÈ nderung der Richtlinien des Landes Sachsen zur
MittelstandsfoÈ rderung

NN 76/98 11-11-98 Beihilfe fuÈ r die Rackwitz Aluminium Gmbh (Sachsen)

N 853/97 16-11-98 ERP-Innovationsprogramm
N 32/98 25-11-98 Beihilfe fuÈ r die Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH

N 354/98 09-12-98 Beihilfe fuÈ r die Opel Restrukturierungsgesellschaft
mbH (Kaiserslautern)

N 550/98 09-12-98 Beihilfe fuÈ r Daimler-Benz Ludwigsfelde (Projekt
NCV1)

N 628/98 09-12-98 VerlaÈngerung der BuÈ rgschaftsregelung des Landes
Brandenburg fuÈ r Investitionsvorhaben in Polen

N 519/98 21-12-98 EDV-Systeme

N 130/98 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die SWM Werkzeugmaschinen GmbH &
Co. KG

N 220/98 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die SYSMA Antriebstechnik GmbH

NN 80/98 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die WATIS BAU GmbH

OÈ sterreich

N 824/97 07-01-98 Saatgut-Finanzierungsprogramm ABl. C 70 vom 06.03.98

N 28/98 10-02-98 Beihilfe aus dem FGG-Studienfonds ABl. C 257 vom 15.08.98
N 520/97 19-02-98 NiederoÈ sterreichisches Startfinanzierungsmodell ABl. C159 vom 26.05.98

N 809/97 27-03-98 Saatgut-Finanzierungsprogramm 2002 ABl. C159 vom 26.05.98

N 812/97 07-04-98 Richtlinien fuÈ r BeschaÈftigungsbeihilfen ABl. C 192 vom 19.06.98

N 51/98 15-04-98 Wiener Strukturverbesserungsprogramm ABl. C 192 vom 19.06.98
N 507/96 22-04-98 Beihilfe fuÈ r die Kurzentrum Bad Windischgarsten

GmbH & Co KG
ABl. C 290 vom 18.09.98

N 837/96 06-05-98 Beihilfe fuÈ r die Fahrzeug- und Motor- Akustik F&E
GmbH & CoKG

ABl. C 208 vom 04.07.98

NN 20/97 06-05-98 Richtlinien zur FoÈ rderung der Nutzung von Biomasse
zu energetischen Zwecken (Land Voralberg)

ABl. C 228 vom 21.07.98

N 109/98 27-05-98 Richtlinien fuÈ r die Regionalisierung ABl. C 257 vom 15.08.98

N 253/98 14-07-98 Investitionsbeihilfe an Voest-Alpine Stahlrohr
Kindberg GmbH (Nicht-EGKS-Stahlsektor)

ABl. C 392 vom 16.12.98

N 611/97 29-07-98 Beihilfe fuÈ r die Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH
(Graz)

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 292/98 18-09-98 Kompetenzzentren ªKplusº ABl. C 363 vom 25.11.98

N 482/98 28-10-98 RegionalfoÈ rdergebietskarte 1999 ABl. C 396 vom 19.12.98

NN 43/98 25-11-98 Beihilfe fuÈ r die TIS GmbH
N 494/98 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die OÈ sterreichische Salinen AG

(Vorhaben "Erlebnis-Salzbergwerk Hallstatt")
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Belgien

N 550/97 07-01-98 GeringfuÈ gige AÈ nderung der ACE-Regelung
(Hennegau)

ABl. C 65 vom 28.02.98

N 554/97 04-02-98 Staatliche Beihilfe an Opel Belgium fuÈ r ein
Ausbildungsprojekt in Antwerpen

ABl. C 208 vom 04.07.98

N 608/97 17-02-98 P.O. INTERREG II (1994-1999) Wallonien
UnterstuÈ tzung der Entwicklung der Unternehmen

ABl. C 111 vom 09.04.98

N 905/96 19-02-98 Investitionsbeihilferegelung zugunsten
marktorientierter Unternehmen der Sozialwirtschaft
(ESM)
(Meuse-Vesdre, Wallonien)

N 334/97 19-02-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r die Unternehmen der
Region Ittre-Tubize

N 84/98 04-03-98 FADDAF: Fonds fuÈ r BetriebsgruÈ ndungen,
Diversifizierung und Entwicklung in den Ardennen -
Famenne

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 675/97 25-03-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r SIDMAR ABl. C 392 vom 16.12.98
N 469/97 15-05-98 Zulassung und Finanzierung der

Eingliederungsunternehmen (Region BruÈ ssel-
Hauptstadt)

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 227/98 03-06-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Herstal-Gruppe ABl. C 277 vom 05.09.98
NN 177/97 01-07-98 Beihilfe fuÈ r die Louis de Poortere-Gruppe

N 233/98 03-09-98 AÈ nderung der Rechtsverordnung vom 1.7.1993
(Region BruÈ ssel-Hauptstadt)

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 131/98 14-09-98 AÈ nderung der Beihilferegelung zur FoÈ rderung von
FuE in Groûunternehmen und KMU (Limburg und
Turnhout)

N 563/97 16-09-98 Ausbildungsbeihilfe fuÈ r Techspace Aero und Cockerill
Mechanical Industries, Kofinanzierung durch den ESF
im Rahmen des Programms Konver II 1994-1997

NN 178/97 16-09-98 Beihilfe fuÈ r Verlipack (Wallonische Region)
N 777/97 30-09-98 Beihilferegelung fuÈ r gemeinsame Forschungszentren ABl. C 371 vom 01.12.98

N 205/98 30-09-98 Beihilfe fuÈ r Sunparks International N.V. ABl. C 384 vom 10.12.98

N 240/98 30-09-98 Maûnahme zugunsten der KMU in der Region
BruÈ ssel-Hauptstadt

ABl. C 384 vom 10.12.98

N 248/98 18-12-98 KONVER BruÈ ssel - SABCA-Projekte

DaÈ nemark

N 483/97 21-01-98 Maûnahmen zugunsten von Unternehmen, die aÈ ltere
Arbeitnehmer beschaÈftigen

ABl. C 70 vom 06.03.98

N 45/98 04-02-98 Beihilfen fuÈ r den Schiffbau: Fortschreibung von drei
Beihilferegelungen im Jahr 1998 (1. ZinszuschuÈ sse, 2.
staatliche BuÈ rgschaften, 3. BuÈ rgschaften fuÈ r das letzte
Schiff)

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 845/97 31-03-98 Maûnahmen fuÈ r FuE zur Energieeinsparung ABl. C 192 vom 19.06.98
N 111/98 06-05-98 Maûnahmen im Bereich der Sozialdienste ABl. C 270 vom 29.09.98

N 61/98 08-06-98 Maûnahmen zur Entwicklung umweltfreundlicher
Produkte

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 229/98 10-06-98 AÈ nderung von Maûnahmen fuÈ r eine effiziente
Energienutzung

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 42/98 30-06-98 Maûnahmen zugunsten erneuerbarer Energiequellen ABl. C 257 vom 15.08.98

N 117/98 14-07-98 Maûnahmen fuÈ r die Rehabilitation von Personen, die
Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt haben

ABl. C 314 vom 13.10.98

N 449a/97 NN 50/98 29-07-98 Maûnahmen zugunsten des Erdgassektors ABl. C 308 vom 08,10.98
Art. 90 Abs. 2 EG-
Vertrag
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Spanien

N 189a/97, N 189b/97 12-01-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r KMU in Form von
ZuschuÈ ssen bei Transaktionen mit
Kreditgenossenschaften (Andalusien)

ABl. C 58 vom 24.02.98

N 266/97 21-01-98 AÈ nderung der Regelung N 551/94 uÈ ber
Regionalbeihilfen zur FoÈ rderung von Investitionen
und zur Steigerung der WettbewerbsfaÈhigkeit
(Kastilien-La Mancha)

ABl. C 103 vom 04.04.98

N 422/97 04-02-98 Beihilfen fuÈ r KMU im Bereich des Fremdenverkehrs
(Andalusien)

ABl. C 99 vom 01.04.98

N 153/97 04-02-98 AÈ nderung der Investitionsbeihilferegelung (N 348/95)
zur FoÈ rderung der Industriezweige

ABl. C 99 vom 01.04.98

N 187/97 04-02-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r neue Unternehmen
sowie fuÈ r die Erweiterung oder Modernisierung fuÈ r
die im besonderen TaÈtigkeitsgebiet der ªFranja
pirõÂtica de Huelvaº (Andalusien) angesiedelten
Unternehmen

ABl. C 99 vom 01.04.98

N 72/98 17-02-98 VerlaÈngerung der Investitionsbeihilferegelung (N 102/
97) fuÈ r die Umstellung der in bestimmten
FoÈ rdergebieten gelegenen Industriegebiete mit
ruÈ cklaÈufiger Entwicklung (Andalusien, Asturien,
Kantabrien, Kastilien und LeoÂ n, Estremadura,
Galicien, Murcia, Baskenland)

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 388/97 18-02-98 Beihilferegelung fuÈ r KMU des
Fremdenverkehrsektors in DonÄ ana (Andalusien)

ABl. C 111 vom 09.04.98

N 766/97 18-02-98 Regionalbeihilferegelung fuÈ r Forschung und
Entwicklung (Kastilien und LeoÂ n)

ABl. C 111 vom 09.04.98

NN 83/97 25-03-98 Beihilferegelung zur Entwicklung und Verbesserung
der Vermarktungsstrukturen (Andalusien)

ABl. C 192 vom 19.06.98

N 191/97 07-04-98 Regionalbeihilferegelung zur FoÈ rderung des Bergbaus
(Andalusien)

ABl. C 198 vom 24.06.98

N 148a/98 06-05-98 Regionale Beihilferegelung zur FoÈ rderung des
Umweltschutzes (Kantabrien)

ABl. C 213 vom 09.07.98

N 404/97 06-05-98 Beihilfe fuÈ r FASA Renault - Valladolid ABl. C 208 vom 04.07.98

N 270/97 15-05-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r neue Unternehmen
und die VergroÈ ûerung oder Modernisierung
bestehender Unternehmen im Sonderaktionsgebiet
der Provinz JaeÂn (Andalusien)

ABl. C 213 vom 09.07.98

N 398/97 15-05-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r neue Unternehmen
und die VergroÈ ûerung oder Modernisierung
bestehender Unternehmen im "Technologiepark
Andalusiens" in Malaga

ABl. C 213 vom 09.07.98

N 186/98 02-06-98 Beihilfe fuÈ r Technologie-Projekte (Madrid) ABl. C 257 vom 15.08.98

NN 150/97 29-07-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r Productos Tubulares

N 370/98 03-09-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r mittelstaÈndische
Handelsunternehmen
(Ceuta und Melilla)

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 371/98 03-09-98 Investitionsbeihilferegelung fuÈ r mittelstaÈndische
Tourismusunternehmen (Ceuta und Melilla)

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 345/98 23-09-98 Maûnahmen zugunsten der Unternehmen in
Aragonien

ABl. C 363 vom 25.11.98

N 488/97 30-09-98 Regionalbeihilferegelung fuÈ r KMU (Estremadura) ABl. C 396 vom 19.12.98

N 295/98 30-09-98 Fortschreibung der Investitionsbeihilferegelung fuÈ r
die GruÈ ndung, VergroÈ ûerung und Modernisierung von
Unternehmen im Sonderaktionsgebiet "BahõÂa de
CaÂdiz" und "Jerez de la Frontera"

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 296/98 30-09-98 Fortschreibung der Investitionsbeihilferegelung fuÈ r
die GruÈ ndung, VergroÈ ûerung und Modernisierung von
Unternehmen im Sonderaktionsgebiet "Campo de
Gibraltar"

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 347a/98 14-12-98 UnternehmensfoÈ rdernde Maûnahmen (Madrid)
N 298/98 22-12-98 VerlaÈngerung der Regionalbeihilferegelung fuÈ r

Investitionen (N529/96) (Baskenland)
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N 399/98 22-12-98 FoÈ rderung fester ArbeitsplaÈtze (Aragonien)

Finnland

N 741/97 17-02-98 Beihilfe zur FoÈ rderung erneuerbarer Energien ABl. C 156 vom 21.05.98

N 66/98 03-06-98 Staatliche Beihilfe fuÈ r Anlagen zur
ElektrizitaÈ tserzeugung aus Holz oder Brennholz und
Beihilfe fuÈ r kleine Kraftwerke

ABl. C 264 vom 21.08.98

N 278/98 17-09-98 AÈ nderung von zwei Beihilferegelungen zur FoÈ rderung
von KMU:
Maûnahme 1: Beihilfe fuÈ r Kleinunternehmen,
Maûnahme 2: Beihilfe zur FoÈ rderung von KMU

ABl. C 330 vom 28.10.98

N 18/98 14-10-98 Beihilfe fuÈ r die Investition in eine Stromleitung von
Schweden nach AÊ land

ABl. C 392 vom 16.12.98

N 462/98 09-12-98 Investitionsbeihilfe fuÈ r Ricdon OY

N 583/98 09-12-98 Regelung zur beschleunigten Abschreibung

N 602/98 18-12-98 VerlaÈngerung der auftragsbezogenen Beihilferegelung
fuÈ r den Schiffbau fuÈ r 1998

Frankreich

N 672/97 04-02-98 VerlaÈngerung der steueraÈhnlichen Abgabe, die auf
bestimmte ErdoÈ lerzeugnisse zugunsten des
franzoÈ sischen ErdoÈ linstituts (IFP) erhoben wird, fuÈ r
die Jahre 1998-2002

ABl. C 192 vom 19.06.98

N 721/97 18-02-98 FuE-Beihilfe fuÈ r "Tubes et Formes" (Nicht-EGKS-
Stahl)

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 664/97 07-04-98 Beihilfe fuÈ r das Projekt COMMEND: Eureka 1549 ABl. C 192 vom 19.06.98

N 132/98 15-04-98 Finanz-Ingeneering INTERREG II fuÈ r die Regionen
Hennegau/Nord-Pas-de-Calais/Pikardie

ABl. C 188 vom 17.06.98

N 38/98 06-05-98 Einzelbeihilfe im Rahmen der Regelung MEDEA T
601 - EUREKA 1535

ABl. C 244 vom 04.08.98

N 3/98 03-06-98 FoÈ rderung der Filmproduktion ABl. C 279 vom 08.09.98
N 349/98 22-07-98 Fortschreibung des Dekrets uÈ ber eine steueraÈhnliche

Abgabe auf Maschinenbauerzeugnisse von 1999 bis
2003

N 640/97 29-07-98 FuE-Beihilfe fuÈ r ADTT Phase 2 - EUREKA 1711 ABl. C 308 vom 08.10.98
N 485/98 30-09-98 FuE-Beihilfe fuÈ r Sollac (EGKS-Stahl)

N 438/98 16-12-98 Beihilfe fuÈ r die Toyota-Niederlassung in Valenciennes
- Onnaing

N 264/98 22-12-98 Programm RECMES: Verbundforschung im Bereich
Mikroelektronik

N 369/98 22-12-98 RuÈ ckzahlbarer Zuschuû an AeÂrospatiale fuÈ r das
Programm Airbus A340-500/600

Griechenland

NN 135/97 NN 136/
97

18-02-98 Beihilfen fuÈ r das Unternehmen Halyvourgia
Thessalias

NN 139/97 07-04-98 Beihilfen fuÈ r SIDENOR (Eisen- und Stahlindustrie)
N 212/98 08-06-98 VerlaÈngerung des Schiffbaubeihilfegesetzes bis

31.Dezember 1998
ABl. C 392 vom 16.12.98

N 162/98 25-09-98 Modernisierung und Verbesserung der internationalen
WettbewerbsfaÈhigkeit mittelstaÈndischer Handels- und
Dienstleistungsunternehmen

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 344/98 11-11-98 Investitionsbeihilfe an die Werft "Elefsis Shipbuilding
and Industrial Enterprises S.A."

N 249/98 09-12-98 Beihilfe fuÈ r Industriegebiete
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NN 137/97 16-12-98 Beihilfen fuÈ r das Stahlwerk des Unternehmens
SOVEL

NN 59a/98 22-12-98 Regionalentwicklungsgesetz 2601/98

Irland

N 704/97 06-05-98 Beihilfe zur Erweiterung des irisches Erdgasnetzes ABl. C 253 vom 12.08.98

Italien

N 659a/97 07-01-98 Maûnahmen zum Erwerb neuer Werkzeugmaschinen ABl. C 70 vom 06.03.98

N 264/97 21-01-98 Maûnahmen des Docup 1997/99 (Latium) ABl. C 103 vom 04.04.98

N 657/97 21-01-98 Maûnahmen zugunsten neuer Unternehmer (Trient) ABl. C 130 vom 28.04.98
N 734/97 21-01-98 PIC-RESIDER II ABl. C 103 vom 04.04.98

N 807/97 17-02-98 Neubewilligung der Mittel im Rahmen des
Regionalgesetzes 26/95 zur FoÈ rderung allgemeiner
Investitionsvorhaben (Friaul-Julisch-Venetien)

ABl. C 111 vom 09.04.98

N 461/97 18-02-98 Rettungsbeihilfe fuÈ r Case di Cura Riunite ABl. C 149 vom 15.05.98

N 692/97 25-02-98 Regionalgesetz 30/97 - BeschaÈftigungswirksame
Maûnahmen

ABl. C 130 vom 28.04.98

N 58/98 10-03-98 P.I.C. KONVER - VerlaÈngerung der Geltungsdauer ABl. C 188 vom 17.06.98

N 655/97 11-03-98 Steuermaûnahmen zur FoÈ rderung der Innovation in
Industrieunternehmen

ABl. C 236 vom 28.07.98

N 666/97 27-03-98 VerlaÈngerung und AÈ nderung des Regionalgesetzes Nr.
25 vom 9.6.1994 - Vorschriften uÈ ber den laÈndlichen
Tourismus

ABl. C 188 vom 17.06.98

N 97/98 31-03-98 VerlaÈngerung des Systems der Befreiung von den
Sozialabgaben fuÈ r die Schaffung neuer ArbeitsplaÈtze
bis zum 31.12.1999

ABl. C 188 vom 17.06.98

N 726/97 07-04-98 Beihilfe fuÈ r IFFA SpA [Isotta Fraschini Fabbrica
Automobil]

ABl. C 240 vom 31.07.98

N 54/98 06-05-98 Interventionsprogramme fuÈ r Abfallrecycling und -
beseitigung. Billigung der oÈ ffentlichen AnkuÈ ndigung
der BeihilfegewaÈhrung an private Unternehmer

ABl. C 253 vom 12.08.98

N 26/98 14-07-98 Neue Maûnahme zur BeschaÈftigungsfoÈ rderung
(ersetzt die "Lex Marcora")

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 98/98 15-07-98 Erleichterungen fuÈ r KMU ABl. C 308 vom 08.10.98
N 658/97 29-07-98 Beihilfen fuÈ r das Unternehmen Cartiere del Garda ABl. C 308 vom 08.10.98

N 169/98 29-07-98 Investitionsbeihilfe fuÈ r Capello Tubi Spa H1

N 346/98 16-09-98 Beihilfen fuÈ r die Dienstleistungsgenossenschaft CATA
- Artikel13 Regionalgesetz 39/97

ABl. C 314 vom 13.10.98

N 280/98 17-09-98 Dienstleistungen fuÈ r KMU (Trient) ABl. C 363 vom 25.11.98

N 291/98 17-09-98 Maûnahmen fuÈ r KMU, Umweltschutz und FuE
(Friaul-Julisch-Venetien)

ABl. C 363 vom 25.11.98

N 77/98 18-09-98 Programm LEADER II (Venetien) ABl. C 314 vom 13.10.98
N 151a/98 N 151b/98 25-09-98 BeschaÈftigungsfoÈ rdernde Maûnahmen - FoÈ rderung

der BeschaÈftigung von Personen, die sich auf dem
Arbeitsmarkt in einer schwierigen Lage befinden
(Friaul-Julisch-Venetien)

ABl. C 371 vom 01.12.98

N 784/97 30-09-98 Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen zugunsten der
Schiffswerft Nuovi Cantiere Apuiana

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 786/97 30-09-98 Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen zugunsten der
Schiffswerft Vittoria Spa

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 157/98 30-09-98 Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen zugunsten der
Schiffswerft Visentini

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 158/98 30-09-98 Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen zugunsten der
Schiffswerft Orlando

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 159/98 30-09-98 Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen zugunsten des
Schiffbauunternehmens C.R.N.

ABl. C 409 vom 30.12.98
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N 161/98 30-09-98 Regionalbeihilfen fuÈ r Investitionen zugunsten der
Schiffswerft De Poli

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 163/98 30-09-98 Beihilfe fuÈ r Novalis Fibres ABl. C 384 vom 10.12.98
N 818/97 05-10-98 Investitionsbeihilfen fuÈ r Unternehmen (Umbrien) ABl. C 396 vom 19.12.98

N 50/98 09-10-98 Automatische Beihilfen

N 419/98 09-10-98 PIC INTERREG II Italien - Slowenien. Maûnahme
3,2
Dienstleistungen fuÈ r Unternehmen"

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 170/98 14-10-98 Investitionsbeihilfe fuÈ r INOX TECH S.p.A (Nicht-
EGKS-Stahl)

N 187/98 22-10-98 Maûnahmen fuÈ r Fremdenverkehrsunternehmen -
Artikel 6 des Gesetzes Nr.6 vom 30.1.1998

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 340a/96 28-10-98 BeschaÈftigungsfoÈ rdernde Maûnahmen -
Regionalgesetz 33/96 (Sizilien)

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 226/98 28-10-98 Schaffung eines Garantiefonds fuÈ r KMU ABl. C 396 vom 19.12.98

N 272/98 10-11-98 Beihilfen fuÈ r den Fremdenverkehr (Sardinien) ABl. C 396 vom 19.12.98

N 103/98 11-11-98 Beihilferegelung fuÈ r den Schiffbau fuÈ r 1998 und
Garantiesonderfonds fuÈ r Schiffbaukredite

N 469/98 16-11-98 DOCUP Ziel 2: Maûnahmen 1,4, Beihilfen fuÈ r KMU-
Investitionen zugunsten des Umweltschutzes und der
Sicherheit (Marken)

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 67a/98 23-11-98 Anwendung der neuen KMU-Definition auf
bestehende Beihilferegelungen
(Industrieunternehmen)

N 562/98 25-11-98 Beihilfe zur Sicherung der BeschaÈftigung in Gebieten
gemaÈû Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a EG-Vertrag

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 566/98 03-12-98 RuÈ ckzahlbare VorschuÈ sse auf Investitionen kleiner
und mittlerer Unternehmen (Piemont)

NN 171/97, NN 67/
98

09-12-98 Beihilfen fuÈ r Unternehmen in erdbebengeschaÈdigten
Gebieten; Hilfe fuÈ r die Opfer von Naturkatastrophen

N 810/97 22-12-98 Heraufsetzung des Haushalts und Ausdehnung der
aufgrund des Gesetzes 488/92 eingefuÈ hrten
Beihilferegelung auf den Fremdenverkehr

N 433/98 22-12-98 Wiederbelebung der durch das Erdbeben in Umbrien
beeintraÈchtigten WirtschaftstaÈ tigkeiten

Luxemburg

N 595/97 04-02-98 Forschungsprogramm COMET Phase 2. Beihilfe fuÈ r
die Stahlunternehmen ProfilARBED S.A. und ARES
S.A.

ABl. C 211 vom 07.07.98

Niederlande

N 513/97, N 754/97,
N 755/97

04-02-98 AÈ nderungen des Umweltsteuergesetzes ABl. C 156 vom 21.05.98

N 502/97 20-02-98 Internationale industrieorientierte
Technologieprogramme

ABl. C 156 vom 21.05.98

N 624/97 25-03-98 Beihilfe fuÈ r Hoogovens Staal BV (FuE-Projekt
ªZyklonkonverterofenº)

ABl. C 211 vom 07.07.98

N 506/97 07-04-98 Beihilfe fuÈ r das Projekt COMMEND: Eureka 1549 ABl. C 192 vom 19.06.98
N 840/97 07-04-98 Beihilfe zur Reduzierung der CO2-Emissionen ABl. C 198 vom 24.06.98

N 20/98 07-04-98 Ausdehnung des Zuschusses fuÈ r SpuÈ lwasser im
Umweltsteuergesetz

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 119/98 27-04-98 AÈ nderungen des BeschaÈftigungsfoÈ rderprogramms
Flevoland 1997

ABl. C 169 vom 04.06.98

N 503/97 06-05-98 Maûnahmen zur FoÈ rderung der Investitionen von
KMU auf neuen MaÈrkten

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 752/97 06-05-98 Maûnahmen zur verstaÈrkten Nutzung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen

ABl. C 244 vom 04.08.98
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N 55/98 03-06-98 Investitionszuschuû fuÈ r nichtgewerbliche
NachwaÈrmeinfrastrukturen

ABl. C 257 vom 15.08.98

N 813/97 17-06-98 Integrierte Abfallbehandlungseinheiten ABl. C 264 vom 21.08.98
N 95/98 17-06-98 Biomasse-Heizkraftwerkprojekt in Lelystad ABl. C 257 vom 15.08.98

N 753/97 14-07-98 Befreiung von MuÈ llverbrennungsanlagen von der
Energiesteuer

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 330/98 15-07-98 AÈ nderung der allgemeinen
Investitionsbeihilferegelung fuÈ r die Nordniederlande

ABl. C 277 vom 08.09.98

N 262/98 22-07-98 UnternehmensfoÈ rderung in den Nordniederlanden
1998

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 342/98 22-07-98 Beratung uÈ ber effiziente Energienutzung und
Umweltschutz

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 716/97 29-07-98 Beihilfe zur Kohlendioxidreduktion (Projekt "Gamma
Utility Centre Europoort")

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 750/97 29-07-98 Abschreibungsregelung - Lelystad (Flevoland) ABl. C 277 vom 08.09.98

N 129/98 29-07-98 Zuschuû fuÈ r die Schaffung von ArbeitsplaÈ tzen
(Twente)

ABl. C 396 vom 19.12.98

N 135/98 29-07-98 FuE-Beihilfe: MEDEA T 601 - EUREKA 1535/Atlas ABl. C 308 vom 08.10.98

N 303/98 16-09-98 Entwicklungshife an China gemaÈû Artikel 4 Absatz 7
der Siebenten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r den
Schiffbau

ABl. C 409 vom 30.12.98

N 415/98 17-09-98 VerlaÈngerung der Schiffbaubeihilferegelung bis zum
31.Dezember1998

N 473/98 17-09-98 AÈ nderung der Investitionsbeihilferegelung fuÈ r die
Nordniederlande

N 206/98 28-10-98 Investitionsbeihilfe fuÈ r die Werft Barkmeijer Stroobos

N 486/97 25-11-98 FoÈ rderung der Filmproduktion
NN 136/98 09-12-98 EntschaÈdigung fuÈ r RegenschaÈden

N 751/97, NN 184/97 22-12-98 Nullsatz fuÈ r Restbrennstoffe

N 65/98 22-12-98 Beihilferegelung fuÈ r die Energieversorgung in der
Gemeinwirtschaft und anderen Branchen

N 107/98 22-12-98 Entwicklungshilfe an Indonesien gemaÈû Artikel 4
Absatz 7 der Siebenten Richtlinie uÈ ber Beihilfen fuÈ r
den Schiffbau

N 589a/98 22-12-98 VerlaÈngerung der gesetzlichen CO2-/Energiesteuer

Portugal

NN 36/97 11-03-98 Ausbildungsbeihilfe fuÈ r Autoeuropa ABl. C 208 vom 04.07.98

N 89/98 11-03-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r M. Carmona & IrmaÄos,
S.A.

N 90/98 25-03-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r CONFINCA S.A.

N 128/98 25-03-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r Subvidouro Crl

N 82/98 20-05-98 Staatliche BuÈ rgschaften fuÈ r Bankdarlehen (SGEEB) ABl. C 363 vom 25.11.98
N 232/98 30-06-98 AÈ nderung des KMU-Aktionsprogramms der

Gemeinschaft
ABl. C 308 vom 08.10.98

N 202/98 01-07-98 Beihilfe fuÈ r Exporplas S.A. ABl. C 264 vom 21.08.98

N 388/98 03-09-98 PEDIPII - Erweiterter Anwendungsbereich der
Maûnahme 3,5 (UnterstuÈ tzung von Kleinvorhaben zur
Modernisierung von Unternehmen) in SIR-Gebieten
(Regionale Anreizregelung)

ABl. C 308 vom 08.10.98

N 203/98 30-09-98 Beihilfe fuÈ r Verto Portugal ABl. C 384 vom 10.12.98
N 201/98 09-12-98 Beihilfe fuÈ r FITOR S.A.

N 363/98 09-12-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r DRAGAPOR S.A.

N 577/98 09-12-98 AÈ nderung der Maûnahme A 2 des operationellen
Programms RETEX

NN 100/98 22-12-98 Programm SIRME zur Modernisierung der
Unternehmen
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Vereinigtes KoÈ nigreich

N 616/97 10-03-98 Beratungsprogramm fuÈ r Schottland ABl. C159 vom 26.05.98

NN 161/97 25-03-98 Nutzung frei verfuÈ gbarer Mittel durch die TECs
(Training and Enterprise Councils) und CCTEs
(Chambers of Commerce, Training and Enterprise)

ABl. C 236 vom 28.07.98

N 17/98 25-03-98 Rolls-Royce-Groûmotoren-Programme ABl. C 228 vom 21.07.98

N 141/98 20-05-98 BuÈ rgschaftsregelung fuÈ r den Markteintritt
(Nordirland)

N 115/98 27-05-98 Smart Wales ABl. C 264 vom 21.08.98
NN 2/98 01-07-98 Welsh Development Agency: Hypothekenkredit -

Garantieregelung
N 230/98 27-07-98 Fortsetzung von SMART und SPUR in Schottland ABl. C 300 vom 29.09.98

N 153/98 29-07-98 Verwendung nichtfossiler Brennstoffe fuÈ r erneuerbare
EnergietraÈger

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 218/98 29-07-98 Regional- und Ausbildungsbeihilfe an Jaguar Cars Ltd
fuÈ r ein Investitionsprojekt in Halewood (Merseyside)

ABl. C 270 vom 29.09.98

N 210/98 30-09-98 FuE-Beihilfe - Seagate Strategic Research Programme ABl. C 384 vom 10.12.98

N 365/98 30-09-98 Investitionsbeihilfe fuÈ r die Schiffswerft Kvaerner
Govan Ltd

N 374/98 30-09-98 New Deal: Regelung fuÈ r die BeschaÈftigungsfoÈ rderung ABl. C 384 vom 10.12.98

NN 117/97 14-10-98 FuE-Beihilfe fuÈ r British Steel (EGKS-Stahl)
N 420/98 11-11-98 Regionale Investitionsbeihilfe fuÈ r LVD Limited

N 410/98 22-12-98 Employment loan fund

N 533/98 22-12-98 Fonds zur FoÈ rderung des Tourismus (Nordirland)

Schweden

N 65/97 21-01-98 FoÈ rdergebietskarte ABl. C 89 vom 25.03.98

N 77/97 02-02-98 Maûnahmen zugunsten der KMU ABl. C 130 vom 28.04.98

N 710/97 11-03-98 Maûnahmen zugunsten der FuE im Energiesektor ABl. C 169 vom 04.06.98
N 711/97 11-03-98 Energietechnologiefonds ABl. C 169 vom 04.06.98

N 712/97 11-03-98 Maûnahmen zugunsten der Energietechnik ABl. C 169 vom 04.06.98

N 110/98 17-06-98 AÈ nderung und VerlaÈngerung der Regionalbeihilfe-
Regelung fuÈ r die vom Strukturwandel betroffenen
Gebiete

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 843/97 22-07-98 OÈ rtliche Investitionsvorhaben fuÈ r eine verstaÈrkte
umweltgerechte Entwicklung der Gesellschaft

ABl. C 300 vom 29.09.98

N 116/98 27-07-98 Beihilfe zugunsten von KMU ABl. C 308 vom 08.10.98

N 52/98 16-12-98 BeschaÈftigungsfoÈ rdernde Maûnahmen

N 53/98 16-12-98 AusbildungsfoÈ rdernde Maûnahmen
N 650/98 22-12-98 Beihilfen fuÈ r kleine Unternehmen

2. FaÈ lle, in denen die Kommission ohne EroÈ ffnung eines foÈ rmlichen PruÈ fverfahrens zu dem
Schluû gelangte, daû keine Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag oder
Artikel 1 Absatz 2 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS vorliegt

Deutschland

N 337/98 01-07-98 Zufuhr von Risikokapital zum Eigenkapital der
Stahlwerke Bremen GmbH durch ihren oÈ ffentlichen
Gesellschafter Hanseatische Industriebeteiligungen
GmbH

ABl. C 392 vom 16.12.98

N 276/98 22-07-98 Programm des Landes ThuÈ ringen: Grundfinanzierung
ausgewaÈhlter wirtschaftsnaher
Forschungseinrichtungen

ABl. C 289 vom 17.09.98
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NN 83/98 14-10-98 Erwerb der Preussag Stahl AG durch das Land
Niedersachsen

ABl. C 392 vom 16.12.98

OÈ sterreich

N 546/97 03-06-98 Beihilfe fuÈ r die Mobil Oil Austria AG ABl. C 290 vom 18.09.98

N 856/97 17-06-98 Zuschuû an die Schmid Schraubenwerke fuÈ r
Maûnahmen zur Altlastensanierung

ABl. C 409 vom 30.12.98

Belgien

N 277/98 30-06-98 Sozialversicherung fuÈ r Bergleute und Gleichgestellte ABl. C 308 vom 08.10.98

Spanien

N 639/97 21-01-98 Vertrag uÈ ber den Verkauf der staatseigenen
INESPAL-Gruppe an den ALCOA-Konzern

ABl. C 211 vom 07.07.98

Italien

N 348/98 11-11-98 Maûnahmen zugunsten des Baus und der Vermietung
von Sozialwohnungen - Provinz Trient

Niederlande

N 656/97 29-07-98 VerlaÈngerung der Regelung fuÈ r die Entsorgung von
Autowracks

ABl. C 308 vom 08.10.98

Vereinigtes KoÈ nigreich

N 624/98 22-12-98 Verfahren fuÈ r die Darlehensvergabe der Student
Loans Company Ltd.

3. FaÈ lle, in denen die Kommission fuÈ r die gesamte oder einen Teil der Beihilfe das
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eingeleitet hat

Deutschland

NN 54/97 (C 5/98) 04-02-98 Beihilfe fuÈ r die Brockhausen Holze GmbH ABl. C 144 vom 09.05.98

N 237/97, NN 151/97
(C 8/98)

18-02-98 Beihilfe fuÈ r die BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

ABl. C 219 vom 15.07.98

NN 176/97 (C 9/98) 18-02-98 Finanzielle Maûnahmen bei der UÈ bernahme der
Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH durch die
LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co.KG

ABl. C 252 vom 12.08.98

N 783/96 N 225/97
NN 70/97 (C 11/98)

25-02-98 Beihilfe fuÈ r die ADDINOL MineraloÈ l GmbH ABl. C 186 vom 16.06.98

NN 191/97 (C 15/98) 25-02-98 Beihilfe fuÈ r die Kranbau KoÈ then GmbH ABl. C 338 vom 06.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11-03-98 Beihilfe fuÈ r die Weida Leder GmbH ABl. C 256 vom 14.08.98

NN 166/97 NN 169/
97 NN 170/97 (C 20/
98)

11-03-98 Forschungs- und Entwicklungsbeihilfe fuÈ r die SICAN-
Gruppe und ihre Partner im Bereich Mikroelektronik

ABl. C 307 vom 07.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11-03-98 Beihilfe fuÈ r die Kranbau Eberswalde GmbH ABl. C 353 vom 19.11.98
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NN 41/97 (C 27/98) 25-03-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Draiswerke GmbH ABl. C 207 vom 03.07.98
N 771/97, NN 18/98
(C 30/98)

07-04-98 Beihilfe fuÈ r die Wildauer Kurbelwelle GmbH ABl. C 377 vom 05.12.98

N 573/97, N 588/97
(C 34/98)

22-04-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, die IMA
Maschinenfabrik Klessmann GmbH und die IMA
Wehrmann. Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die
Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 40/98 20-05-98 Multisektoraler Regionalbeihilferahmen fuÈ r groûe
Investitionsvorhaben

ABl. C 171 vom 05.06.98

NN 54/95 (C 42/98) 03-06-98 Beihilfe fuÈ r die Errichtung der CD Albrechts GmbH ABl. C 390 vom 15.12.98

NN 45/97 (C 45/98) 17-06-98 Bereits angewandte BuÈ rgschaftsrichtlinien des Landes
Brandenburg vom 5.9.1991 und 22.8.1994

ABl. C 369 vom 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29-07-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Graphischer
Maschinenbau GmbH

ABl. C 336 vom 04.1.98

NN 42/98 (C 56/98) 29-07-98 Steuerfreie Ansparabschreibung fuÈ r ExistenzgruÈ nder ABl. C 334 vom 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die Saxonylon Textil GmbH
NN 113/98 (C 66/98) 25-11-98 Verstoû der Kvaerner Werft GmbH gegen

KapazitaÈtsbeschraÈnkungen
NN 118/98 (C 69/98) 25-11-98 MiûbraÈuchliche Verwendung des

Investitionsprogramms des Landes ThuÈ ringen
zugunsten von KMU in der Vergangenheit

N 702/97 (C 72/98) 09-12-98 Investitionszulagengesetz 1999 zugunsten der neuen
BundeslaÈnder einschlieûlich Berlins

ABl. C Teilweise
EroÈ ffnung des
Verfahrens

N 100/98 (C 84/98) 22-12-98 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe
ªVerbesserung der regionalen Wirtschaftsstrukturº

ABl. C Teilweise
EroÈ ffnung des
Verfahrens

NN 106/98 (C 85/98) 22-12-98 Unrichtige Anwendung der "De-minimis"-Regelung
im Rahmen des ThuÈ ringer Konsolidierungsprogramms
vom 20. Juli 1993

NN 137/98 (C 87/98) 22-12-98 Unrichtige Anwendung der "de-minimis"-Regelung
im Rahmen des ThuÈ ringer Darlehensprogramms fuÈ r
KMU vom 24. Januar 1996

OÈ sterreich

NN 162/97 (C 3/98) 21-01-98 Richtlinien des Wirtschaftsservice Burgenland
Aktiengesellschaft (WIBAG) fuÈ r die Beteiligungen an
Unternehmen

ABl. C 154 vom 19.05.98

N 895/96 (C 23/98) 25-03-98 Beihilfe fuÈ r KNP Leykam (Gratkorn) ABl. C 296 vom 24.09.98

N 663/97 (C 24/98) 25-03-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die Kiener Deponie
Bachmanning

ABl. C 201 vom 27.06.98

NN 74/98 (C 52/98) 29-07-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Ergee Textilwerk
GmbH

ABl. C 298 vom 26.09.98

NN 189/97 (C 61/98) 14-10-98 Beihilfe fuÈ r die Lenzing Lyocell GmbH & Co KG ABl. C 9 vom 13.01.99

Belgien

N 544/97 (C 29/98) 07-04-98 Beihilfe fuÈ r Hermes Europe Railtel N.V. ABl. C 291 vom 19.09.98

N 263/98 (C 67/98) 25-11-98 Beihilfe fuÈ r die Decochim S.A.

Spanien

N 749/97 (C 13/98) 25-02-98 Beihilfe fuÈ r AG TUBOS Europa S.A. (StahlroÈ hren) ABl. C 156 vom 21.05.98

N 851/97 (C 25/98) 25-03-98 Beihilfe fuÈ r den Chemiefaserhersteller BRILEÂ N S.A. ABl. C 199 vom 25.06.98

NN 33/98 (C 33/98) 07-04-98 Beihilfe fuÈ r das Unternehmen Babcock Wilcox
EspanÄ a S.A.

ABl. C 249 vom 08.08.98
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Finnland

NN 20/98 (C 55/98) 29-07-98 Gesetz zur beschleunigten Abschreibung von
Investitionen in FoÈ rdergebieten

ABl. C 377 vom 05.12.98
teilweise EroÈ ffnung des
Verfahrens

Frankreich

N 445/97 (C 12/98) 25-02-98 Beihilfen an Cofidur fuÈ r die UÈ bernahme des
ehemaligen Gooding (ex-Grundig)-Betriebs in
Creutzwald

ABl. C 198 vom 24.06.98

NN 19/95 (C 14/98) 25-02-98 Beihilfen an Gooding Consumer Electronics Ltd im
Rahmen der UÈ bernahme des ehemaligen Grundig-
Betriebs in Creutzwald

ABl. C 179 vom 11.06.98

N 124/98 (C 37/98) 20-05-98 Entwicklungshilfe an FranzoÈ sisch-Polynesien gemaÈû
Artikel 4 Absatz 7 der Siebenten Richtlinie uÈ ber
Beihilfen fuÈ r den Schiffbau

ABl. C 307 vom 07.10.98

NN 52/98 (C 38/98) 20-05-98 Beihilfen fuÈ r die Kimberley-Scott-Gruppe ABl. C 301 vom 30.09.98

NN 53/98 (C 39/98) 20-05-98 Beihilfen von EDF an bestimmte Unternehmen der
Papierindustrie

Griechenland

N 607a/97 (C 50/98) 29-07-98 Staatliche Beihilferegelungen fuÈ r KMU
(Operationelles Programm Industrie - Maûnahme
1,4.2: Gebiete mit ruÈ cklaÈufiger industrieller
Entwicklung und Gemeinschaftsinitiative fuÈ r KMU)

Italien

NN 10/98 (C 16/98) 11-03-98 Beihilfen an die Banco di Sicilia und die Sicilcassa ABl. C 297 vom 25.09.98
NN 79/96 (C 26/98) 25-03-98 Maûnahmen zugunsten von Genossenschaften ABl. C 382 vom 09.12.98

N 783/97, N 160/98
(C 35/98)

22-04-98 Regionale Investitionsbeihilfen aufgrund des
italienischen Gesetzes 488/92 fuÈ r die Errichtung von
zwei neuen Schiffswerften (Oristano und Belvedere
Marittimo)

ABl. C 307 vom 07.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14-07-98 Beihilfen fuÈ r Ente Poste Italiane ABl. C 367 vom 27.11.98
NN 60/98 (C 48/98) 14-07-98 KapitalerhoÈ hung und andere Maûnahmen zugunsten

verschiedener von den regionalen
Holdinggesellschaften Emsa, Sigma und Intex
kontrollierter Unternehmen

ABl. C 403 vom 23.12.98

NN 164/97, NN 75/
98 (C 49/98)

22-07-98 Verschiedene Gesetze zur BeschaÈftigungsfoÈ rderung ABl. C 384 vom 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28-10-98 Beihilfen an das Instituto Poligraphico e Zecca dello
Stato und die von ihm kontrollierten Unternehmen

N 693/97, NN 130/98
(C 71/98)

09-12-98 Vorschriften fuÈ r die Erneuerung und Errichtung von
Gewerbegebieten durch die SIRAP SpA ,Vorschriften
fuÈ r Gemeinden bei der Zuteilung gewerblicher
GrundstuÈ cke und Lagerhallen

NN 128/98 (C 77/98) 09-12-98 Deckung der Verluste der Werft INMA durch die
staatliche Holdinggesellschaft ITAINVEST (vormals
GEPI)

NN 135/98 (C 86/98) 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die Sangalli Vetro S.p.A.
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Niederlande

N 939/96 (C 18/98) 11-03-98 Entwicklung von Farbtintenstrahldruckern ABl. C 270 vom 29.09.98

N 558/97 (C 43/98) 03-06-98 Beihilfe fuÈ r 624 Tankstellen in der NaÈhe der deutschen
Grenze

ABl. C 307 vom 07.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17-06-98 Prozeûintegrierte Gasturbine in der NEREFCO-
Raffinerie

ABl. C 334 vom 31.10.98

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14-10-98 Beihilfe an COTESI - Companhia de texteÃ is sinteÂticos
S.A.

ABl. C 405 vom 24.12.98

4. FaÈ lle, in denen die Kommission fuÈ r die gesamte oder einen Teil der Beihilfe das
Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS eingeleitet hat

Deutschland

N 204/98 (C 41/98) 03-06-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die ESF Elbestahlwerk
Feralpi GmbH

ABl. C 240 vom 31.07.98

N 261/98 (C 73/98) 09-12-98 Beihilfe fuÈ r die Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH
(Umweltschutzmaûnahmen)

Italie

N 791/97 (C 46/98) 01-07-98 Umweltschutz- und Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen an Acciaerie di Bolzano

ABl. C 269 vom 28.08.98

5. FaÈ lle, in denen die Kommission fuÈ r die gesamte oder einen Teil der Beihilfe ein
Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 84 EGKS-Vertrag eingeleitet hat

Deutschland

C 55/94 et C 41/95 16-12-98 Beihilfen zugunsten der Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke
GmbH - RuÈ ckforderung rechtswidriger Beihilfen

6. FaÈ lle, in denen die Kommission fuÈ r die gesamte oder einen Teil der Beihilfe ein
Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag ausgeweitet hat

Deutschland

C 42/97 14-07-98 Beihilfe fuÈ r die Everts Erfurt GmbH (ThuÈ ringen) ABl. C 377 vom 05.12.98
C 23/97 29-07-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Lautex GmbH ABl. C 387 vom 12.12.98

C 61/97 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die ELPRO AG (Berlin)

Espagne

C 76/97 06-05-98 Beihilfe fuÈ r DEMESA (Daewoo Electronics
Manufacturing Espana SA)

ABl. C 266 vom 25.08.98
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Frankreich

C 51/90 06-05-98 Beihilfe fuÈ r das Wettunternehmen Pari Mutuel Urbain
[PMU]

ABl. C 253 vom 12.08.98

C 42/96 14-07-98 SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit (SMC):
KapitalerhoÈ hung um 2,900 Mio. FRF und BuÈ rgschaft
in HoÈ he von 400 Mio. FRF

ABl. C 249 vom 08.08.98

Italien

C 46/94 04-02-98 Beihilfen fuÈ r das Unternehmen SELECO SpA de
Pordenone

ABl. C 155 vom 20,05.98

C 47/98 16-09-98 Beihilfen fuÈ r Ente Poste Italiane ABl. C 367 vom 27.11.98

7. Einstweilige Entscheidungen mit der Aufforderung an den Mitgliedstaat, dem
Auskunftsverlangen der Kommission nachzukommen

Deutschland

NN 142/97 07-04-98 Pogramm des Landes ThuÈ ringen zugunsten von
Investitionen von KMU

C 63/97 03-06-98 Beihilfe fuÈ r das auûerhalb der FoÈ rdergebiete
angesiedelte Groûunternnehmen Riedel-de HaeÈn AG

NN 97/98 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
Alkali)

NN 120/98 09-12-98 MiûbraÈuchliche Anwendung der Regelung des
ThuÈ ringer Industriebeteiligungsfonds

Italien

C 46/94 02-12-98 Beihilfe fuÈ r die Seleco S.p.a.

8. Beihilfen, die die Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklaÈrt und
das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag durch eine abschlieûende
Entscheidung eingestellt hat

Deutschland

C 16c/95 13-05-98 Beihilfe fuÈ r die Herborn & Breitenbach GmbH
(vormals Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 01-07-98 Beihilfe fuÈ r die Chemieanlagenbau Stassfurt AG

C 72/97 30-09-98 Beihilfe fuÈ die SKET Verseilmaschinenbau GmbH
C 8/98 14-10-98 Beihilfe fuÈ r die BIOTEC Biologische

Naturverpackungen GmbH
ABl. C 387 vom 12.12.98

C 5/97 et NN 102/97 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die Neptun Industrie Rostock GmbH

C 27/98 25-11-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Draiswerke GmbH

C 59/97 09-12-98 Beihilfe fuÈ r das Braunkohlekraftwerk Cottbus

Spanien

C 13/98 28-10-98 Beihilfe fuÈ r den StahlroÈ hrenhersteller AG TUBOS
Europa SA
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Frankreich

C 39/96 10-06-98 Beihilfe fuÈ r die CoopeÂrative d'exportation du livre
francàais

C 42/96 14-10-98 Staatliche UnterstuÈ tzung fuÈ r die SMC (SocieÂ teÂ
Marseillaise de CreÂdit)

Italien

C 22/96 01-07-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die Servola SpA

Niederlande

C 59/96 29-07-98 Entwicklung eines digitalen Photokopierers mit hoher
Kopierleistung (OS120)

Portugal

C 17/97 04-02-98 Beihilfe fuÈ r den Chemiefaserhersteller CORDEX SA
(Companhia industrial Textil SA)

Schweden

C 66/97 21-01-98 Annahme der in bezug auf die neuen Kfz-
Rahmenbestimmungen vorgeschlagenen
zweckdienlichen Maûnahme

ABl. C 122 vom 21,04.98

9. Beihilfen, die die Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erachtet und
das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 der Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS durch eine
abschlieûende Entscheidung eingestellt hat

Deutschland

C 85/97 09-12-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling

Italien

C 46/98 28-10-98 Umweltschutz- und Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfe an Acciaerie di Bolzano

10. Beihilfen, die die Kommission unter Vorbehalt als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erachtet und das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag durch eine
an Bedingungen geknuÈ pfte Entscheidung eingestellt hat

Deutschland

C 18/97 25-11-98 Beihilfe fuÈ r die InfraLeuna Infrastruktur und Service
GmbH
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OÈ sterreich

C 24/98 09-12-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die Kiener Deponie
Bachmanning

Frankreich

C 13/97 21-01-98 Umstrukturierungsbeihilfen fuÈ r die SFP (SocieÂ teÂ
Francàaise de Production)

ABl. L 205 vom 22.07.98

C 47/96 20-05-98 Maûnahmen zur finanziellen UnterstuÈ tzung des CreÂdit
Lyonnais

ABl. L 221 vom 08.08.98

Italien

C 21/97 03-06-98 Regionalgesetz Nr. 25/93 (Artikel 51, 114, 117 und
119) - Maûnahmen zur BeschaÈftigungsfoÈ rderung
(Sizilien)

C 40/96 29-07-98 Maûnahmen zur Sanierung, Umstrukturierung und
Privatisierung des Kreditinstituts Banco di Napoli

C 38/97 16-09-98 SocietaÁ Italiana per Condotte d¹Acqua SpA
(Condotte) - KapitalerhoÈ hungen und Privatisierung

C 39/97 16-09-98 Italstrade SpA - KapitalerhoÈ hungen und
Privatisierung

11. Beihilfen, die die Kommission fuÈ r nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
erachtet und das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag durch eine
ablehnende oder teilweise ablehnende Entscheidung eingestellt hat

Deutschland

C 16/97 21-01-98 Steuererleichterung gemaÈû § 52 (8) des deutschen
Einkommensteuergesetzes

ABl. L 212 vom 30.07.98

C 14/92 25-02-98 Beihilfe an die Bremer Vulkan AG uÈ ber Krupp und
Hibeg

ABl. L 316 vom 25.11.98

C 22/97 25-02-98 Entwicklungshilfe an Indonesien gemaÈû Artikel 4
Absatz 7 der Siebenten Richtlinie uÈ ber Beihilfen im
Schiffbau

C 52/97 25-02-98 26.Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Bund/
LaÈnder zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur; IntensitaÈten von Beihilfen fuÈ r die
Telearbeit

C 9/97 22-04-98 Beihilfe an die SHB Stahl- und Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22-04-98 Beihilfe an die Triptis Porzellan GmbH i. GV

C 37/96 06-05-98 25. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur":
Ausdehnung der FoÈ rderbarkeit der
Anschaffungskosten von immateriellen
WirtschaftsguÈ tern fuÈ r Groûunternehmen durch
Regionalbeihilfen

ABl. L 316 vom 25.11.98

C 40/98 14-07-98 Multisektoraler Regionalbeihilferahmen fuÈ r groûe
Investitionsvorhaben

ABl. L 304 vom 14.11.98

C 7/96 22-07-98 Spillover von Umstrukturierungsbeihilfen fuÈ r die
MTW-Schiffswerft und die Volkswerft an andere
Unternehmen der Bremer Vulkan Verbund AG

C 46/97 29-07-98 Freistellung der GeorgsmarienhuÈ te GmbH (EGKS-
Stahl) von Umweltschutzauflagen

C 11/98 25-11-98 Beihilfe fuÈ r die ADDINOL MineraloÈ l GmbH
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C 7/95 09-12-98 Beihilfe fuÈ r die Maschinenenfabrik Sangerhausen
(Samag)

C 63/97 22-12-98 Beihilfe fuÈ r die Riedel-de HaeÈn AG

OÈ sterreich

C 62/97 01-07-98 Fortschreibung der Rettungsbeihilfe fuÈ r die Actual
Maschinenbau AG

ABl. L 316 vom 25.11.98

C 77/97 14-10-98 AuslaÈndische Direktinvestition zugunsten der
LiftgmbH

C 52/98 22-12-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Ergee Textilwerk
GmbH

Spanien

C 52/96 14-07-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die FAHAVE S.A. und
ihre Nachfolger

C 32/97 14-07-98 Beihilfe fuÈ r "Porcelanas del Norte S.A.L." (PONSAL)
/ "Commercial Europa de Porcelanas S.A.L."
(COMEPOR)

C 44/97 14-10-98 Beihilfe fuÈ r die Unternehmen der MAGEFESA-
Gruppe und ihre Nachfolger

C 68/97 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die SNIACE S.A.

Frankreich

C 44/96 22-07-98 Beihilfen fuÈ r einen Teil der SocieÂteÂ De Banque
Occidentale (SDBO) uÈ ber das Consortium De
ReÂalisation (CDR)

C 50/97 04-11-98 Investitions- und Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r
"Nouvelle Filature LainieÁre de Roubaix"

Italien

C 27/97 13-05-98 Steuervorteile gemaÈû Gesetz Nr. 549/95
(Automobilindustrie, Chemiefaserindustrie und
Schiffbau)

C 14/97 01-07-98 Umstrukturierungsbeihilfen fuÈ r die Unternehmen
Keller SpA und Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97, C
31/97

16-09-98 Maûnahmen zugunsten von Genossenschaften gemaÈû
dem italienischen Gesetz Nr. 49/85 (sog. Marcora-
Gesetz)

C 55/97 11-11-98 ZusaÈtzliche Beihilfe zugunsten der Schiffswerft INMA
fuÈ r zwei AuftraÈge uÈ ber den Umbau von
Passagierschiffen

C 90/97 25-11-98 KapitalerhoÈ hung bei Enirisorse Spa

Niederlande

C 41/96 21-01-98 Beihilfe zur Errichtung eines
Wasserstoffsuperoxidwerks in Delfzijl

ABl. L 171 vom 17.06.98
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12. Beihilfen, die die Kommission fuÈ r nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
erachtet und das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 4 der Entscheidung Nr. 3855/91/
EGKS durch eine ablehnende Entscheidung eingestellt hat

Deutschland

C 60/97 14-07-98 Beihilfe fuÈ r die Eisen- und Stahlwalzwerke RoÈ tzel
GmbH (EGKS)

C 75/97 11-11-98 Beihilfe fuÈ r die ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

Luxemburg

C 25/94 17-06-98 Umweltschutzbeihilfen fuÈ r die ProfilARBED SA
(EGKS)

13. FaÈ lle, in denen die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
eingestellt hat, da das entsprechende Beihilfevorhaben von dem Mitgliedstaat
zuruÈ ckgezogen wurde

Deutschland

C 34/98 16-09-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die Torwegge
Holztechnik GmbH & Co KG, die IMA
Maschinenfabrik Klessmann GmbH und die IMA
Wehrmann. Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die
Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 25/97 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die DoÈ rries Scharmann Technologie
GmbH

OÈ sterreich

C 23/98 09-12-98 Beihilfe an KNP Leykam, Gratkorn

Italien

C 3/97 14-07-98 Maûnahmen im Zusammenhang mit der Vergabe
oÈ ffentlicher AuftraÈge - FristverlaÈngerung:
Regionalgesetz 25/93 - Artikel 31 (Sizilien)

ABl. C 395 vom 18.12.98

Luxemburg

C 36/97 11-03-98 Forschungs- und Entwicklungsprogramm der
Stahlunternehmen ProfilARBED S.A. und ARES
S.A. fuÈ r 1995/96

ABl. C 125 vom 23.04.98

Niederlande

C 36/96 22-04-98 Halbleitersysteme fuÈ r die Multimedia-Technik ABl. C 311 vom 10.10.98
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14. FaÈ lle, in denen die Kommission das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 5 der
Entscheidung Nr. 2496/96/EGKS eingestellt hat, da das entsprechende
Beihilfevorhaben von dem Mitgliedstaat zuruÈ ckgezogen wurde

Deutschland

C 41/98 09-12-98 Umweltschutzbeihilfe fuÈ r die ESF Elbestahlwerk
Feralpi GmbH

15. FaÈ lle, in denen die Kommission zweckdienliche Maûnahmen nach Artikel 88 Absatz 1
EG-Vertrag vorgeschlagen hat

Irland

E 1/98 E 2/98 22-07-98 Irische KoÈ rperschaftsteuer: Internationales
Finanzdienstleistungszentrum (IFSC) Dublin und
Steuerfreizone Flughafen Shannon (SCAZ)

ABl. C 395 vom 18.12.98

Vereinigtes KoÈ nigreich

E 2/97 01-07-98 Geeignete Maûnahmen zur Entscheidung der
Kommission (N 31/95, Single Regeneration Budget)
uÈ ber die Maûnahmen der englischen Partnerschaften
im Rahmen des Partnerschaftsinvestitionsprogramms

16. FaÈ lle, in denen der Mitgliedstaat bereit war, bestehende Beihilferegelungen den gemaÈû
Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag vorgeschlagenen zweckdienlichen Maûnahmen
anzupassen

Schweden

C 48/97 25-03-98 Beihilfe fuÈ r die Volvo Truck Corporation in Umea ABl. C 215 vom 10.07.98

17. FaÈ lle, in denen die Kommission beschlossen hat, gemaÈû Artikel 88 Absatz 2 EG-
Vertrag den Gerichtshof anzurufen

Belgien

C 14/96 14-07-98 OpeÂration Maribel bis/ter
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18. Sonstige Entscheidungen der Kommission

Deutschland

C 52/97 22-07-98 26. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe Bund/
LaÈnder zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur; IntensitaÈten von Beihilfen fuÈ r die
Telearbeit

Korrigendum zur
Entscheidung vom
25.02.98

N 499/97 14-10-98 Privatisierung der Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

Korrigendum zur
Entscheidung vom
16.12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die Kranbau Eberswalde GmbH Korrigendum zur
Entscheidung vom
11.03.98

NN 104/96, NN 140/
96

11-11-98 Beihilfe fuÈ r die Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE) Korrigendum zur
Entscheidung vom
01.07.98

C 11/98 16-12-98 Beihilfe fuÈ r die ADDINOL MineraloÈ l GmbH Korrigendum zur
Entscheidung vom
25.11.98

Spanien

C 52/96 22-12-98 Umstrukturierungsbeihilfe fuÈ r die FAHAVE S.A. und
ihre Nachfolger

Korrigendum zur
Entscheidung vom
14.07.98

Frankreich

N 3/98 29-07-98 FoÈ rderung der Filmproduktion ABl. C 279 vom 08,09.98,
AÈ nderung der
Entscheidung vom
03.06.98

C 47/96 18-11-98 Maûnahmen zur finanziellen UnterstuÈ tzung des CreÂdit
Lyonnais (PruÈ fung der Wiederauflebensklausel)

Artikel 1 Absatz 3
Buchstabe c der
Entscheidung vom
20.05.98

Italien

N 737/97 25-02-98 PraÈmien fuÈ r die Erhaltung von ArbeitsplaÈtzen in den
Gebieten nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe a EG-
Vertrag

Korrigendum zur
Entscheidung vom
03.12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15-04-98 Beihilfen zugunsten der Banco di Sicilia und der
Sicilcassa

Korrigendum zur
Entscheidung vom
11,03.98 ABl. C 297 vom
25.09.98

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

14-10-98 Maûnahmen zugunsten von Genossenschaften gemaÈû
dem Gesetz Nr. 49/85 (sog. Marcora-Gesetz)

Korrigendum zur
Entscheidung vom
16.09.98

NN 89/98 28-10-98 Beihilfe fuÈ r die IRI S.p.A. in Form einer VerlaÈngerung
der unbegrenzten staatlichen BuÈ rgschaft
(Vereinbarung Andreatta/Van Miert)

Verfahren eingestellt

N 50/98 30-11-98 Automatische Beihilfen Korrigendum zur
Entscheidung vom
9.10.98
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Niederlande

NN 28/94 17-06-98 F&E-Beihilfe fuÈ r das Projekt FOKKER 70 Verfahren eingestellt

Schweden

C 48/97 07-04-98 Beihilfe fuÈ r die Volvo Truck Corporation in Umea Korrigendum zur
Entscheidung vom
25,03.98, ABl. C 215 vom
10.07.98

D Ð Staatliche Beihilfen in anderen Bereichen

1. In der Landwirtschaft

1.1. FaÈ lle, in denen die Kommission keine EinwaÈnde erhoben hat

OÈ sterreich

23.1.1998 STEIERMARK: MASSNAHMEN FUÈ R LANDWIRTSCHAFTLICHE
ARBEITNEHMER

ABL. C 136 vom 1.5.1998

6.2.1998 NIEDEROÈ STERREICH: MASSNAHMEN FUÈ R DEN ANKAUF
MAÈ NNLICHER ZUCHTTIERE (SCHAFBOÈ CKE)

ABL. C 130 vom 28.4.1998

27.2.1998 AUSGLEICH DER WINZERN DURCH FROST ENTSTANDENEN
EINBUSSEN

ABL. C 181 vom 12.6.1998

1.4.1998 TECHNISCHE AÈ NDERUNGEN DER SONDERRICHTLINIE
WEINABSATZ- UND ± STRUKTURFOÈ RDERUNG

ABL. C 188 vom 17.6.1998

15.4.1998 SALZBURG: GRUNDWASSERSCHUTZ UND SCHUTZ VON
WILDKRAÈ UTERN

ABL. C 232 vom 24.7.1998

23.4.1998 ZUSCHUÈ SSE ZU VERSICHERUNGSPRAÈ MIEN (WEINBAU) ABL. C 232 vom 24.7.1998

29.4.1998 STEIERMARK: BEIHILFE FUÈ R DEN UMWELTSCHUTZ ABL. C 266 vom 25.8.1998
29.4.1998 NIEDEROÈ STERREICH: DORFERNEUERUNG ABL. C 232 vom 24.7.1998

29.4.1998 INVESTITIONSBEIHILFEN FUÈ R GEWAÈ CHSHAÈ USER ABL. C 232 vom 24.7.1998

3.6.1998 TIROL: FOÈ RDERUNG VON MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG
DER QUALITAÈ T UND DES HYGIENEWERTS VON MILCH UND
MILCHERZEUGNISSEN

ABL. C 266 vom 25.8.1998

30.7.1998 NIEDEROÈ STERREICH: NIEDERLASSUNGSBEIHILFEN FUÈ R
JUNGLANDWIRTE

ABL. C 329 vom
27.10.1998

9.9.1998 BEIHILFEREGELUNG ZUR FOÈ RDERUNG VON INVESTITIONEN
UND DIENSTLEISTUNGEN IM AGRARSEKTOR

ABL. C 361 vom
24.11.1998

24.9.1998 PROGRAMM ¹GRUNDWASSER 2000ª

Belgien

12.1.1998 AN DEN HAUSHALTSFONDS FUÈ R ROHSTOFFE ABZUFUÈ HRENDE
ABGABEN UND BEITRAÈ GE

ABL. C 147 vom 13.5.1998

13.1.1998 FLAÈ MISCHE REGION: BEIHILFE FUÈ R STADT- UND
LANDPLANUNG UND VERBESSERUNG DER OÈ FFENTLICHEN
INFRASTRUKTUR

ABL. C 136 vom 1.5.1998

24.2.1998 WALLONISCHE REGION: BESONDERE MASSNAHMEN FUÈ R
RINDFLEISCH

ABL. C 136 vom 1.5.1998

4.5.1998 ENTWURF EINES KOÈ NIGLICHEN DEKRETS UÈ BER DEN VON
ERZEUGERN VON ZIERPFLANZEN ZU LEISTENDEN
JAHRESBEITRAG

ABL. C 232 vom 24.7.1998
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8.5.1998 BEIHILFEN UND ZWANGSBEITRAÈ GE IM RAHMEN DES
BELGISCHEN FONDS FUÈ R DIE TIERISCHE GESUNDHEIT UND
ERZEUGUNG IM SCHWEINEFLEISCHSEKTOR

ABL. C 188 vom 17.6.1998

8.7.1998 MASSNAHMEN FUÈ R DEN OBSTBAU ABL. C 329 vom
27.10.1998

4.8.1998 KOÈ NIGLICHE VERORDNUNG UÈ BER DIE GEBUÈ HREN FUÈ R DIE
AUSSTELLUNG VON PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNISSEN

ABL. C 330 vom
28.10.1998

10.11.1998 VERKAUFSFOÈ RDERUNG VON AGRARPRODUKTEN ABl. C 54 vom 25.2.1999

Deutschland

8.1.1998 THUÈ RINGEN: ZINSVERBILLIGUNG BEI
BETRIEBSMITTELKREDITEN FUÈ R LAND- UND
FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

ABL. C 147 vom 13.5.1998

8.1.1998 THUÈ RINGEN: MASSNAHME ZUR FOÈ RDERUNG DER PRIVATEN
BERATUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER UND
GARTENBAULICHER UNTERNEHMEN

ABL. C 147 vom 13.5.1998

8.1.1998 SACHSEN: MASSNAHME ZUR FOÈ RDERUNG VON
INVESTITIONEN IN BETRIEBSGEBAÈ UDE FUÈ R DIE
TIERHALTUNG

ABL. C 147 vom 13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: VERMARKTUNG OÈ KOLOGISCH
ERZEUGTER PRODUKTE

ABL. C 130 vom 28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SUBVENTIONEN AN UNTERNEHMEN
DER OÈ KOLOGISCHEN LANDBEWIRTSCHAFTUNG

ABL. C 130 vom 28.4.1998

17.2.1998 THUÈ RINGEN: BUÈ RGSCHAFT FUÈ R EIN UNTERNEHMEN ZUR
VERARBEITUNG VON GEFLUÈ GELFLEISCH

ABL. C 130 vom 28.4.1998

17.2.1998 SACHSEN: MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER
UMWELTSITUATION IN LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBEN

ABL. C 149 vom 15.5.1998

17.2.1998 NORDRHEIN-WESTFALEN: BEIHILFE FUÈ R EINE
UMWELTGERECHTE LANDBEWIRTSCHAFTUNG

ABL. C 130 vom 28.4.1998

24.2.1998 RAHMENPLAN 1998-2001 UÈ BER DIE GEMEINSCHAFTSAUFGABE
¹VERBESSERUNG DER AGRARSTRUKTUR UND DES
KUÈ STENSCHUTZESª

ABL. C 149 vom 15.5.1998

4.5.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: INVESTITIONSBEIHILFE FUÈ R
DIE KLAUS GMBH

ABL. C 266 vom 25.8.1998

29.5.1998 RHEINLAND-PFALZ: GEMEINSCHAFTSINITIATIVE LEADER II ABL. C 266 vom 25.8.1998

1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: FOÈ RDERUNG DER LAÈ NDLICHEN
REGIONALENTWICKLUNG

ABL. C 321 vom
20.10.1998

30.7.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: PROGRAMM ZUR
FOÈ RDERUNG VON INVESTITIONEN IN
WASSERWIRTSCHAFTLICHE BAUVORHABEN

ABL. C 329 vom
27.10.1998

28.8.1998 ENTWURF EINES GESETZES ZUR AÈ NDERUNG DES
FORSTABSATZFONDSGESETZES

ABL. C 361 vom
24.11.1998

24.9.1998 NIEDERSACHSEN: GEMEINSCHAFTSINITIATIVE LEADER II ABL. C 363 vom
25.11.1998

24.9.1998 BAYERN: INVESTITIONEN IN DER ERNAÈ HRUNGSWIRTSCHAFT ABL. C 361 vom
24.11.1998

16.10.1998 NIEDERSACHSEN: BEIHILFE IM RAHMEN DER
GEMEINSCHAFTSINITIATIVE LEADER II

ABl. C 21 vom 26.1.1999

21.10.1998 RHEINLAND-PFALZ: INVESTITIONSFOÈ RDERUNG IM
AGRARSEKTOR

ABl. C 21 vom 26.1.1999

27.10.1998 BAYERN: BAYERISCHES KULTURLANDSCHAFTSPROGRAMM
(KULAP-A)

28.10.1998 MECKLENBURG-VORPOMMERN: FOÈ RDERUNG VON
INVESTITIONEN IN DIE FORSTWIRTSCHAFT

ABl. C 21 vom 26.1.1999

30.10.1998 BAYERN: ALM/ALPWIRTSCHAFT ABl. C 21 vom 26.1.1999

30.11.1998 SACHSEN: PROGRAMM FUÈ R UMWELTGERECHTE
LANDWIRTSCHAFT

ABl. C 47 vom 20.2.1999

11.12.1998 SACHSEN-ANHALT: RICHTLINIE UÈ BER DIE GEWAÈ HRUNG VON
ZUWENDUNGEN ZUR FOÈ RDERUNG DER
REGIONALENTWICKLUNG

ABl. C 47 vom 20.2.1999

11.12.1998 RHEINLAND-PFALZ: GEMEINSCHAFTSINITIATIVE LEADER II ABl. C 47 vom 20.2.1999
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21.12.1998 SACHSEN: MASSNAHMEN ZUR FOÈ RDERUNG DES ABSATZES
LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE

ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 BAYERN: VERBESSERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER
STRUKTUREN Ð RAIN AM LECH NORDRHEIN-WESTFALEN:
FOÈ RDERUNG DES OÈ KOLOGISCHEN LANDBAUS

ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: LEADER II ABl. C 60 vom 2.3.1999
ABl. C 47 vom 20.2.1999

DaÈ nemark

23.1.1998 BEIHILFE FUÈ R DIE BERATUNG IM FORSTSEKTOR ABL. C 130 vom 28.4.1998

23.1.1998 BEIHILFE FUÈ R ENTWICKLUNG UND SCHUTZ VON WAÈ LDERN ABL. C 130 vom 28.4.1998

21.2.1998 VERBESSERUNG DER EFFIZIENZ DER AGRARSTRUKTUR

24.2.1998 BEIHILFE FUÈ R ENTWICKLUNGSVORHABEN FUÈ R
OÈ KOLOGISCHEN LANDBAU

ABL. C 149 vom 15.5.1998

20.8.1998 BESTEUERUNG VON SCHAÈ DLINGSBEKAÈ MPFUNGSMITTELN
UND BEIHILFEN IM AGRARSEKTOR

ABL. C 329 vom
27.10.1998

28.10.1998 BEIHILFEN ZUGUNSTEN DES TIERSCHUTZES ABl. C 21 vom 26.1.1999

Spanien

5.2.1998 ASTURIEN: BEIHILFEN ZUR FOÈ RDERUNG NEUER
TECHNOLOGIEN FUÈ R MASCHINEN UND
LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSRUÈ STUNG

ABL. C 136 vom 1.5.1998

17.2.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEN ZUR UNTERSTUÈ TZUNG VON
VIEHMESSEN

ABL. C 149 vom 15.5.1998

17.2.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEMASSNAHMEN FUÈ R DIE
INDUSTRIALISIERUNG UND DIE VERMARKTUNG VON AGRAR-
UND ERNAÈ HRUNGSERZEUGNISSEN

ABL. C 149 vom 15.5.1998

17.2.1998 MURCIA: UMSTRUKTURIERUNG DES VON DER DUÈ RRE
GESCHAÈ DIGTEN REBLANDS

ABL. C 149 vom 15.5.1998

25.2.1998 BALEAREN: MASSNAHMEN ZUR FOÈ RDERUNG DER
AGRARPRODUKTION

ABL. C 188 vom 17.6.1998

27.2.1998 RIOJA: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON GENOSSENSCHAFTEN
IM AGRARSEKTOR

ABL. C 181 vom 12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER
AGRARPRODUKTION

ABL. C 181 vom 12.6.1998

19.3.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEN FUÈ R
RINDERHALTUNGSBETRIEBE

ABL. C 188 vom 17.6.1998

19.3.1998 MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON VEREINIGUNGEN VON
KARTOFFELERZEUGERN

ABL. C 188 vom 17.6.1998

26.3.1998 KANTABRIEN: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON
GENOSSENSCHAFTEN IM AGRARSEKTOR

ABL. C 188 vom 17.6.1998

7.4.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON
GENOSSENSCHAFTEN UND ERZEUGERVEREINIGUNGEN

ABL. C 181 vom 12.6.1998

23.4.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEN FUÈ R DIE VERARBEITUNG
UND VERMARKTUNG VON ERZEUGNISSEN DER LAND- UND
ERNAÈ HRUNGSWIRTSCHAFT

ABL. C 232 vom 24.7.1998

23.4.1998 KASTILIEN-LA MANCHA: BEIHILFEN FUÈ R
LANDWIRTSCHAFTLICHE GENOSSENSCHAFTEN

ABL. C 232 vom 24.7.1998

29.4.1998 KASTILIEN-LA MANCHA: BEIHILFEN FUÈ R
ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN UND BRANCHENUÈ BERGREIFENDE
ORGANISATIONEN

ABL. C 232 vom 24.7.1998

4.5.1998 KANTABRIEN: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHER FAMILIENBETRIEBE

ABL. C 266 vom 25.8.1998

29.5.1998 MADRID: BEIHILFEMASSNAHMEN FUÈ R DIE TIERZUCHT ABL. C 266 vom 25.8.1998
3.6.1998 GALICIEN: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN

LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN
ABL. C 266 vom 25.8.1998
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16.6.1998 BEIHILFEMASSNAHMEN IM AGRARSEKTOR ABL. C 321 vom
20.10.1998

24.6.1998 KANTABRIEN: REGIONALBEIHILFEN FUÈ R DEN
UMWELTSCHUTZ

ABL. C 321 vom
20.10.1998

24.6.1998 MADRID: INVESTITIONSBEIHILFEN FUÈ R DIE
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

ABL. C 321 vom
20.10.1998

1.7.1998 MADRID: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON BERGGEBIETEN ABL. C 321 vom
20.10.1998

20.7.1998 KANARISCHE INSELN: BEIHILFEMASSNAHMEN IM
MILCHSEKTOR

ABL. C 329 vom
27.10.1998

22.7.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEN ZUR VERBESSERUNG VON
BEWAÈ SSERUNGSANLAGEN

ABL. C 329 vom
27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: VERBESSERUNG DER INFRASTRUKTUR FUÈ R DEN
GESUNDHEITSSCHUTZ DER TIERE IN VIEHZUCHTBETRIEBEN

ABL. C 330 vom
28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MASSNAHMEN ZUR FOÈ RDERUNG
LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE

ABL. C 330 vom
28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: SCHUTZ UND FOÈ RDERUNG DER QUALITAÈ T VON
NAHRUNGSMITTELN

ABL. C 363 vom
25.11.1998

4.8.1998 MURCIA: BEIHILFEN AN UNTERNEHMEN DER
KONSERVENINDUSTRIE

ABL. C 330 vom
28.10.1998

4.8.1998 VALENCIA: MASSNAHMEN ZUR FOÈ RDERUNG DER
AUSBILDUNG IM AGRARSEKTOR

ABL. C 330 vom
28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER
AGRARPRODUKTION

ABL. C 330 vom
28.10.1998

4.8.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEN ZUGUNSTEN DES
UNTERNEHMENS APPACALE SA

ABL. C 330 vom
28.10.1998

21.9.1998 KATALONIEN: BEIHILFEN ZUR HERSTELLUNG VON
MILCHERZEUGNISSEN

ABL. C 361 vom
24.11.1998

21.9.1998 MURCIA: VERBESSERUNG DER VERARBEITUNG UND
VERMARKTUNG VON AGRARERZEUGNISSEN

ABL. C 361 vom
24.11.1998

2.10.1998 WIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN ZUGUNSTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHER ZUSAMMENSCHLUÈ SSE

ABl. C 21 vom 26.1.1999

28.10.1998 BEIHILFEN ZUR VERBESSERUNG DER VERARBEITUNGS- UND
VERMARKTUNGSBEDINGUNGEN FUÈ R
LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE

ABl. C 24 vom 29.1.1999

6.11.1998 KATALONIEN: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON KMU ABl. C 16 vom 21.1.1999

10.11.1998 VALENCIA: BEIHILFEN ZUR SANIERUNG VON
ZITRUSFRUCHTPFLANZUNGEN

ABl. C 16 vom 21.1.1999

17.11.1998 KASTILIEN UND LEOÂ N: BEIHILFEN ZUR
WIEDERBEPFLANZUNG VON REBFLAÈ CHEN

ABl. C 47 vom 20.2.1999

21.12.1998 MADRID: MASSNAHMEN FUÈ R UNTERNEHMEN ABl. C 60 vom 2.3.1999
21.12.1998 KATALONIEN: BEIHILFE AN DAS UNTERNEHMEN INDULERIDA

S.A.
ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 MADRID: MASSNAHMEN ZUR FOÈ RDERUNG VON
ZUSAMMENSCHLUÈ SSEN FUÈ R INTEGRIERTE
PFLANZENSCHUTZBEHANDLUNGEN IN DER
LANDWIRTSCHAFT

ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIEN: BEIILFE AN DAS UNTERNEHMEN AZUCARES
ESPECIALES S.A.

ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 RIOJA: PILOTPROGRAMM DER
ERZEUGERZUSAMMENSCHLUÈ SSE

ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 KATALONIEN: BEIHILFE AN DAS UNTERNEHMEN AGROLES
SCCL

ABl. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 GALICIEN: MASSNAHMEN FUÈ R DEN EIGENTUMSERWERB
DURCH MIETER

ABl. C 47 vom 20.2.1999
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Frankreich

28.4.1998 BEIHILFEN UND STEUERAÈ HNLICHE ABGABEN ZUGUNSTEN
DES NATIONALEN BERUFSVERBANDS FUÈ R SAÈ MEREIEN, SAAT-
UND PFLANZENGUT (GNIS)

ABL. C 232 vom 24.7.1998

4.8.1998 BEIHILFE FUÈ R LIKOÈ R- UND BRANNTWEINHERSTELLER ABL. C 330 vom
28.10.1998

21.9.1998 VERLAÈ NGERUNG DER BEIHILFEREGELUNG DES
BRANCHENUÈ BERGREIFENDEN FACHZENTRUMS FUÈ R OBST
UND GEMUÈ SE

ABL. C 361 vom
24.11.1998

23.10.1998 BEIHILFE ZUR VERBESSERUNG DER
SCHWEINEFLEISCHQUALITAÈ T IN BERGGEBIETEN

ABl. C 16 vom 21.1.1999

Finnland

24.2.1998 FOÈ RDERUNG DER ERZEUGNISSE AUS OÈ KOLOGISCHEM
LANDBAU

ABL. C 149 vom 15.5.1998

30.9.1998 BEIHILFEREGELUNG FUÈ R DIE VERARBEITUNG UND
VERMARKTUNG VON AGRARERZEUGNISSEN

ABl. C 21 vom 26.1.1999

14.10.1998 BEIHILFEN FUÈ R FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN
(AÊ LAND)

ABl. C 21 vom 26.1.1999

Griechenland

26.2.1998 FORSCHUNGSBEIHILFE IM ZUCKERRUÈ BENSEKTOR IM
RAHMEN DER GEMEINSCHAFTSINITIATIVE INTERREG II

ABL. C 149 vom 15.5.1998

1.4.1998 MASSNAHMEN FUÈ R BAUMWOLLERZEUGER ZUM AUSGLEICH
DER 1997 DURCH UÈ BERSCHWEMMUNGEN ENTSTANDENEN
SCHAÈ DEN

ABL. C 188 vom 17.6.1998

1.4.1998 MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON ERZEUGERN, DIE 1997
DURCH REGEN, FROST ODER TROCKENHEIT
BEEINTRAÈ CHTIGT WURDEN

ABl. C 232 vom 24.7.1998

1.4.1998 MASSNAHMEN FUÈ R ERZEUGER, DIE 1996 VON
UÈ BERSCHWEMMUNGEN UND NIEDERSCHLAÈ GEN BETROFFEN
WAREN

ABL. C 188 vom 17.6.1998

29.5.1998 MASSNAHMEN ZUGUNSTEN DER 1997 DURCH UNGUÈ NSTIGE
WITTERUNGSVERHAÈ LTNISSE GESCHAÈ DIGTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE

ABL. C 266 vom 25.8.1998

4.6.1998 ERGAÈ NZENDE MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON
JUNGLANDWIRTEN

ABL. C 266 vom 25.8.1998

14.8.1998 ENTSCHAÈ DIGUNG DER DURCH DIE UNWETTER 1997 UND 1998
VERURSACHTEN EINBUSSEN

ABL. C 330 vom
28.10.1998

28.10.1998 ENTSCHAÈ DIGUNG VON ERZEUGERN, DEREN KARTOFFELN
DURCH BAKTERIENBEFALL VERNICHTET WURDEN

ABL. C 16 vom 21.1.1999

6.11.1998 MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON BETRIEBEN, DIE DURCH DIE
UNGUÈ NSTIGEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN IM MAÈ RZ-APRIL
1998 GESCHAÈ DIGT WURDEN

ABL. C 16 vom 21.1.1999

10.11.1998 BEIHILFE FUÈ R LANDWIRTE, DEREN BETRIEBE 1997 DURCH
BRAÈ NDE BESCHAÈ DIGT WURDEN

ABL. C 21 vom 26.1.1999

Italien

8.1.1998 WERBEMASSNAHMEN FUÈ R DEN AGRARSEKTOR ABL. C 147 vom 13.5.1998

12.1.1998 EMILIA-ROMAGNA: MASSNAHMEN ZUR
QUALITAÈ TSVERBESSERUNG IM
AGRARNAHRUNGSMITTELSEKTOR

ABL. C 147 vom 13.5.1998

27.1.1998 LATIUM: BEIHILFE AN ZUSAMMENSCHLUÈ SSE VON
ERZEUGERN OÈ KOLOGISCHER PRODUKTE

ABL. C 130 vom 28.4.1998
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6.2.1998 SIZILIEN: BEIHILFEN FUÈ R BODENVERBESSERUNGSARBEITEN
UND DIE ERRICHTUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER GEBAÈ UDE

ABL. C 147 vom 13.5.1998

17.2.1998 PIEMONT: NORMEN FUÈ R DIE ENTWICKLUNG DES
OÈ KOLOGISCHEN LANDBAUS

ABL. C 149 vom 15.5.1998

17.2.1998 WERBEMASSNAHMEN FUÈ R DEN AGRARSEKTOR ABL. C 149 vom 15.5.1998
24.2.1998 BRANCHENVEREINBARUNG FUÈ R DIE VERARBEITUNG VON

KARTOFFELN (1997)
ABL. C 149 vom 15.5.1998

17.3.1998 FRIAUL-JULISCH-VENETIEN: REFINANZIERUNG BESTIMMTER
BEIHILFEMASSNAHMEN (ART. 24 ABS. 21 UND 22 REGIONALES
HAUSHALTSGESETZ 10/97)

ABL. C 181 vom 12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDEI: BEIHILFEN FUÈ R DEN KAUF WEIBLICHER
ZUCHTRINDER

ABL. C 232 vom 24.7.1998

20.4.1998 FRIAUL-JULISCH-VENETIEN: REGIONALE MASSNAHMEN IM
AGRARSEKTOR (ENTWURF REGIONALGESETZ NR. 252-A)

ABL. C 232 vom 24.7.1998

23.4.1998 TOSKANA: REGIONALES SCHUTZPROGRAMM FUÈ R
EINHEIMISCHE VIEHRASSEN

ABL. C 232 vom 24.7.1998

29.4.1998 TOSKANA: MASSNAHMEN, UM JUNGLANDWIRTEN DEN
ZUGANG ZUR LANDWIRTSCHAFTLICHEN TAÈ TIGKEIT, ZU
LANDWIRTSCHAFTLICHEN DIENSTEN UND ZU MITTELN IM
RAHMEN DER FOÈ RDERUNG DES LAÈ NDLICHEN RAUMS ZU
ERLEICHTERN

ABL. C 232 vom 24.7.1998

7.5.1998 UNTERSTUÈ TZUNG DES VORHABENS RISO 2000 ABL. C 188 vom 17.6.1998

2.6.1998 STAATLICHES PROGRAMM FUÈ R DURCH BSE GESCHAÈ DIGTE
VIEHALTUNGSBETRIEBE

ABL. C 232 vom 24.7.1998

4.6.1998 SARDINIEN: RETTUNGS- UND
UMSTRUKTURIERUNGSBEIHILFEN

ABL. C 270 vom 29.8.1998

2.7.1998 AGROMONETAÈ RE AUSGLEICHSMASSNAHMEN ABL. C 321 vom
20.10.1998

3.7.1998 CAMPOSOLE-PROJEKT ABL. C 329 vom
27.10.1998

22.7.1998 AOSTATAL: INVESTITIONSBEIHILFEN FUÈ R
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE

ABL. C 329 vom
27.10.1998

24.7.1998 VENETIEN: PLAN ZUM SCHUTZ UND ZUR VERBESSERUNG DER
GEWAÈ SSER IM EINZUGSGEBIET DER LAGUNE VON VENEDIG

ABL. C 329 vom
27.10.1998

30.7.1998 SIZILIEN: SCHUTZ WILDLEBENDER TIERE UND
JAGDORDNUNG (ART.6 DES REGIONALGESETZES NR. 33)

ABL. C 329 vom
27.10.1998

7.8.1998 UNTERSTUÈ TZUNG DES PARMACOTTO-PROJEKTS Ð
INTERVENTION IM RAHMEN DER RIS

ABL. C 361 vom
24.11.1998

7.8.1998 UNIBON SALUMI-PROJEKT ABL. C 330 vom
28.10.1998

20.8.1998 LIGURIEN: BEIHILFEN FUÈ R LANDWIRTSCHAFTLICHE
BETRIEBE IM RAHMEN DES PGI Ð LEADER II

ABL. C 329 vom
27.10.1998

22.9.1998 PIEMONT: INVESTITIONSBEIHILFEN FUÈ R DIE VERARBEITUNG
VON AGRARERZEUGNISSEN

ABL. C 363 vom
25.11.1998

30.9.1998 UNTERSTUÈ TZUNG DES QUARGENTAN-PROJEKTS Ð
INTERVENTION IM RAHMEN DER RIS

ABL. C 21 vom 26.1.1999

2.10.1998 WERBE- UND ABSATZFOÈ RDERUNGSMASSNAHMEN FUÈ R
QUALITAÈ TSWEIN

ABL. C 21 vom 26.1.1999

15.10.1998 MARKEN: BEIHILFEMASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON
BERGGEBIETEN

ABL. C 21 vom 26.1.1999

16.10.1998 MARKEN: OÈ KOLOGISCHER LANDBAU ABL. C 21 vom 26.1.1999

21.10.1998 SARDINIEN: INVESTITIONSBEIHILFE FUÈ R
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE

ABL. C 16 vom 21.1.1999

28.10.1998 EMILIA-ROMAGNA: BUÈ RGSCHAFTSGENOSSENSCHAFTEN IM
AGRARSEKTOR

ABL. C 16 vom 21.1.1999

23.11.1998 SIZILIEN: SCHUTZ WILDLEBENDER TIERE UND
JAGDORDNUNG

(REGIONALGESETZ NR. 33 AUSSER ART.6)

8.12.1998 TOSKANA: FOÈ RDERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER
RESSOURCEN

ABL. C 47 vom 20.2.1999

8.12.1998 TOSKANA: PROGRAMM LEADER II Ð BEIHILFE ZUGUNSTEN
VON QUALITAÈ TSERZEUGUNG IM SEKTOR LANDWIRTSCHAFT

ABL. C 47 vom 20.2.1999
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14.12.1998 LIGURIEN: NEUE VORSCHRIFTEN FUÈ R DIE LANDWIRTSCHAFT
IN BERGGEBIETEN

ABL. C 60 vom 2.3.1999

21.12.1998 BEIHILFE ZUR FOÈ RDERUNG DER ENTWICKLUNG DES
AGRARSEKTORS IM MEZZOGIORNO

ABL. C 60 vom 2.3.1999

22.12.1998 APULIEN: ZINSVERBILLIGTE KREDITE ABL. C 47 vom 20.2.1999
30.12.1998 MARKEN: BEIHILFE FUÈ R JUNGLANDWIRTE ABL. C 60 vom 2.3.1999

Irland

23.4.1998 ENTSCHAÈ DIGUNG FUÈ R DIE DURCH DAS UNWETTER 1997
VERURSACHTEN EINBUSSEN

ABL. C 232 vom 24.7.1998

17.11.1998 NIEDERLASSUNGSBEIHILFE FUÈ R JUNGLANDWIRTE ABL. C 47 vom 20.2.1999
8.12.1998 ENTSCHAÈ DIGUNG FUÈ R FUTTERVERLUSTE ABL. C 47 vom 20.2.1999

Luxemburg

30.1.1998 PRAÈ MIE FUÈ R DIE ERHALTUNG DES NATUÈ RLICHEN
LEBENSRAUMS UND DER LANDSCHAFT

ABL. C 181 vom 12.6.1998

Niederlande

20.1.1998 AÈ NDERUNG DER STEUERAÈ HNLICHEN ABGABEN ZUR
FINANZIERUNG VON FORSCHUNGSBEIHILFEN IM
FUTTERMITTELSEKTOR

ABL. C 147 vom 13.5.1998

17.2.1998 BEIHILFE UND STEUERAÈ HNLICHE ABGABEN ZUR
VORBEUGUNG GEGEN UND BEKAÈ MPFUNG VON
RINDERKRANKHEITEN UND FUÈ R FORSCHUNG IM
MILCHSEKTOR

ABL. C 147 vom 13.5.1998

17.2.1998 BEIHILFE UND STEUERAÈ HNLICHE ABGABEN ZUR
BEKAÈ MPFUNG VON KRANKHEITEN IM SCHWEINESEKTOR

ABL. C 147 vom 13.5.1998

17.2.1998 BEIHILFE UND STEUERAÈ HNLICHE ABGABEN FUÈ R DIE
WERBUNG FUÈ R MILCH UND MILCHERZEUGNISSE

ABL. C 136 vom 1.5.1998

18.2.1998 BEIHILFE FUÈ R VERSICHERUNGEN GEGEN PFLANZEN- UND
TIERKRANKHEITEN UND SCHLECHTE WETTERBEDINGUNGEN

ABL. C 136 vom 1.5.1998

24.2.1998 INVESTITIONSBEIHILFE ZUR FOÈ RDERUNG DER VERWENDUNG
VON FLACHSFASERN UND RINGELBLUMENOÈ L FUÈ R NICHT ZUR
ERNAÈ HRUNG BESTIMMTE ZWECKE

ABL. C 136 vom 1.5.1998

24.2.1998 BEIHILFE FUÈ R FORSCHUNGSARBEITEN UÈ BER DIE
VERWENDUNG VON PFLANZENERZEUGNISSEN FUÈ R NICHT
ZUR ERNAÈ HRUNG BESTIMMTE ZWECKE

ABL. C 136 vom 1.5.1998

24.2.1998 BEIHILFEN UND STEUERAÈ HNLICHE ABGABEN FUÈ R DIE
FORSCHUNG UND WERBUNG FUÈ R KALBFLEISCH

ABL. C 136 vom 1.5.1998

24.2.1998 ANKAUFSREGELUNG FUÈ R DEN SCHWEINESEKTOR ABL. C 136 vom 1.5.1998

13.3.1998 VERSUCHE MIT PRAÈ MIEN UND ABGABEN IM
ZUSAMMENHANG MIT MINERALSTOFFBILANZEN

ABL. C 181 vom 12.6.1998

29.7.1998 BEFRISTETE REGELUNG FUÈ R DIE PRIVATE
BEWIRTSCHAFTUNG VON NATURRAÈ UMEN

ABL. C 329 vom
27.10.1998

31.8.1998 VERBESSERUNG DER EFFIZIENZ DER AGRARSTRUKTUR ABL. C 361 vom
24.11.1998

1.9.1998 BEIHILFEMASSNAHMEN IM BEREICH OBST UND GEMUÈ SE ABL. C 329 vom
27.10.1998

30.10.1998 SOZIOOÈ KONOMISCHER PLAN FUÈ R DIE SCHWEINEHALTUNG ABL. C 21 vom 26.1.1999

3.11.1998 UÈ BERNAHME DER MASSNAHMEN DER ¹LANDBOUWSCHAPª
DURCH DIE ¹HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUWª

ABL. C 21 vom 26.1.1999

10.11.1998 FONDS FUÈ R STAÈ RKEKARTOFFELN/SCHUTZ DES
STAÈ RKEKARTOFFELANBAUS

ABL. C 21 vom 26.1.1999

18.11.1998 FINANZIELLE BEIHILFE IM RAHMEN DER
UMSTRUKTURIERUNG DES SEKTORS SCHWEINEFLEISCH

ABL. C 16 vom 21.1.1999
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7.12.1998 BEIHILFEREGELUNG FUÈ R DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN
FORSCHUNGSDIENST

ABL. C 47 vom 20.2.1999

21.12.1998 EINMALIGE MASSNAHME ZUR BESEITIGUNG
DIOXINBELASTETER ZITRUSPELLETS UND FUTTERMITTEL

ABL. C 47 vom 20.2.1999

Portugal

12.1.1998 BEIHILFE ZUR ABSATZFOÈ RDERUNG BEI REGIONALEN
ERZEUGNISSEN

ABL. C 147 vom 13.5.1998

15.10.1998 PROGRAMM LEADER II ABL. C 21 vom 26.1.1999

26.10.1998 MASSNAHMEN ZUGUNSTEN LANDWIRTSCHAFTLICHER
BETRIEBE, DIE VON DEN UÈ BERSCHWEMMUNGEN IM OKTOBER
UND NOVEMBER 1997 BETROFFEN WAREN

ABL. C 21 vom 26.1.1999

30.12.1998 ABSATZFOÈ RDERUNGSMASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON OBST
UND GEMUÈ SE

ABL. C 42 vom 17.2.1999

Schweden

8.1.1998 FOÈ RDERUNG DER BIOLOGISCHEN VIELFALT AUF ACKERLAND ABL. C 147 vom 13.5.1998
26.2.1998 AGROMONETAÈ RE AUSGLEICHSMASSNAHMEN ABL. C 149 vom 15.5.1998

14.9.1998 PROGRAMM FUÈ R DEN UMWELTSCHUTZ IN DER
LANDWIRTSCHAFT Ð VOM AUSSTERBEN BEDROHTE
LANDRASSEN

ABL. C 361 vom
24.11.1998

Vereinigtes KoÈ nigreich

2.3.1998 AGROMONETAÈ RE AUSGLEICHSMASSNAHMEN ABL. C 149 vom 15.5.1998

23.4.1998 AGROMONETAÈ RE AUSGLEICHSBEIHILFE Ð REGELUNG FUÈ R
DEN SCHAFFLEISCHSEKTOR

ABL. C 188 vom 17.6.1998

29.5.1998 MOORLAND SCHEME Ð BEIHILFEREGELUNG FUÈ R
HEIDEGEBIETE

ABL. C 266 vom 25.8.1998

1.7.1998 ENGLAND: PROGRAMM ZUM SCHUTZ VON GEBIETEN MIT
EMPFINDLICHER UMWELT Ð WALDGEBIETE

ABL. C 321 vom
20.10.1998

24.7.1998 PROGRAMM ZUR VERBESSERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER
BETRIEBE UND DES LAÈ NDLICHEN RAUMS

ABL. C 329 vom
27.10.1998

14.8.1998 BEIHILFEREGELUNG FUÈ R DIE FORSTWIRTSCHAFT ABL. C 361 vom
24.11.1998

22.9.1998 NORDIRLAND: SCHUTZ UND FOÈ RDERUNG DER QUALITAÈ T
VON NAHRUNGSMITTELN

ABL. C 330 vom
28.10.1998

28.10.1998 ENTSCHAÈ DIGUNG FUÈ R AN SCRAPIE ERKRANKTE SCHAFE UND
ZIEGEN

ABL. C 21 vom 26.1.1999

30.11.1998 SOFORTHILFE Ð ENTSCHAÈ DIGUNG FUÈ R
TIERFUTTERVERLUSTE AUF DEN SCHOTTISCHEN INSELN

ABL. C 47 vom 20.2.1999

21.12.1998 BEIHILFE IM RINDFLEISCHSEKTOR ABL. C 60 vom 2.3.1999
30.12.1998 AGROMONETAÈ RE AUSGLEICHSMASSNAHMEN Ð AÈ NDERUNG

DER RINDFLEISCHREGELUNG
ABL. C 47 vom 20.2.1999

1.2. FaÈ lle, in denen das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eingeleitet wurde

Belgien

10.11.1998 FLAÈ MISCHE REGION: FOÈ RDERUNG LANDWIRTSCHAFTLICHER
ERZEUGNISSE
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Deutschland

30.3.1998 ENTEIGNUNGS- UND AUSGLEICHSLEISTUNGSGESETZ ABL. C 215 vom 10.7.1998

Frankreich

2.12.1998 BEIHILFE ZUGUNSTEN DER SCHWEINEPRODUKTION

Griechenland

20.5.1998 BEIHILFEN ZUGUNSTEN VON GENOSSENSCHAFTEN UND
UNTERNEHMEN FUÈ R DIE RUÈ CKZAHLUNG VON KREDITEN

10.11.1998 BEIHILFE FUÈ R OBST- UND GEMUÈ SEBAUERN (1997) ABL. C 396 vom
19.12.1998

4.12.1998 MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON JUNGLANDWIRTEN ABl. C 22 vom 27.1.1999

Italien

12.1.1998 LIGURIEN: BEIHILFEN ZUGUNSTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN

ABL. C 101 vom 3.4.1998

12.2.1998 AOSTATAL: VERLAÈ NGERUNG BESTIMMTER
BEIHILFEREGELUNGEN MIT REGIONALER ZIELSETZUNG IN
DEN SEKTOREN VERARBEITUNG UND VERMARKTUNG
LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE

ABL. C 85 vom 20.3.1998

13.2.1998 SIZILIEN: GARANTIEFONDS FUÈ R DEN SEKTOR OBST UND
GEMUÈ SE

ABL. C 86 vom 21.3.1998

17.2.1998 INVESTITIONSBEIHILFEN FUÈ R DEN ERWERB VON MASCHINEN ABL. C 100 vom 2.4.1998

8.5.1998 BEIHILFE AN CENTRALE DI LATTE DI ROMA ACCL ABL. C 206 vom 2.7.1998

20.5.1998 AÈ NDERUNGEN DES GARANTIEFONDS ZUGUNSTEN DER
UNTER ZIEL 1 FALLENDEN KMU (UMSCHULDUNG)

ABL. C 245 vom 5.8.1998

17.8.1998 VENETIEN: ZINSVERBILLIGTE KREDITE IN DER
LANDWIRTSCHAFT

ABL. C 309 vom 9.10.1998

29.9.1998 TOSKANA: BEIHILFEN ZUM SCHUTZ UND ZUR VERBESSERUNG
DER RINDERRASSE CHIANINA (1997-1999)

ABL. C 390 vom
15.12.1998

Irland

25.2.1998 BEIHILFEN ZUR FOÈ RDERUNG DES SEETRANSPORTS VON
IRISCHEM VIEH NACH KONTINENTALEUROPA

ABL. C 142 vom 7.5.1998

Portugal

20.8.1998 UMSTRUKTURIERUNGS- UND PRIVATISIERUNGSPLAÈ NE DER
UNTERNEHMEN EPAC UND SILOPOR

ABL. C 363 vom
25.11.1998
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1.3. FaÈ lle, in denen die Kommission das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag eingestellt
hat

Italien

24.6.1998 LIGURIEN: BEIHILFEN ZUGUNSTEN
LANDWIRTSCHAFTLICHER GENOSSENSCHAFTEN

ABl. L 117 vom 5.5.1999

26.10.1998 RAVENNA: BEIHILFEN ZUGUNSTEN VON AGRITERMINALE
S.P.A. ± REGIONALGESETZ N 236/93

20.11.1998 MOLISE: MASSNAHMEN ZUGUNSTEN VON
GENOSSENSCHAFTEN

1.4. FaÈ lle, in denen die Kommission eine an Bedingungen geknuÈ pfte Entscheidung nach Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag getroffen hat

Italien

17.8.1998 BEIHILFE MIT REGIONALER ZIELSETZUNG

27.10.1998 BEIHILFEN FUÈ R DEN ERWERB NEUER MASCHINEN

1.5. FaÈ lle; in denen die Kommission eine ablehnende abschlieûende Entscheidung nach Artikel 88
Absatz 2 EG-Vertrag getroffen hat

Deutschland

2.7.1998 VERARBEITUNG UND VERMARKTUNG
LANDWIRTSCHAFTLICHER ERZEUGNISSE

ABl. L 60 vom 9.3.1999

OÈ sterreich

27.10.1998 BEIHILFE ZUGUNSTEN DER AGRANA STAERKE GMBH

Spanien

14.12.1998 BEIHILFEN ZUGUNSTEN DER HIJOS DE ANDRES MOLINA S.A.
HAMSA

Griechenland

1.9.1998 BEIHILFE ZUGUNSTEN DER LINSENANBAUER IM
VERWALTUNGSBEZIRK LEVKAS

ABl. L 32 vom 5.2.1999

Italien

29.7 199 LATIUM: BEIHILFEMASSNAHMEN FUÈ R AGRARKULTUREN
(GESETZE 44/89 UND 57/92)

ABl. L 86 vom 30.3.1999

6.8.1998 SIZILIEN: INITIATIVEN ZUR FOÈ RDERUNG UND
VERBESSERUNG DES ZITRUSFRUCHTANBAUS
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1.6. FaÈ lle; in denen die Kommission eine bestehende Regelung nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag
uÈ berpruÈ ft hat

Schweden

14.10.1998 BEFREIUNG DES UNTERNEHMENS AGROETANOL VON DER
ENERGIE- UND CO2-STEUER

1.7. Entscheidungen des Rates nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

ENTSCHEIDUNG DES RATES UÈ BER DIE UÈ BERNAHME DER SCHULDEN BESTIMMTER LANDWIRTE
BEI DER GRIECHISCHEN AGRARBANK DURCH DEN GRIECHISCHEN STAAT

2. Fischerei

2.1. Beihilfen, die die Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erachtet hat, ohne das
PruÈ fverfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag zu eroÈ ffnen

Deutschland

N 603/97 12/03/98 Betrieb fuÈ r die Garnelenverarbeitung C 146/98 vom 12/05/98

N 847/98 06/03/98 Direktvermarktung von Fischereierzeugnissen C 107/98 vom 07/04/98

N 22/B/98 15/06/98 FoÈ rderung des Absatzes von Fischereierzeugnissen
Mecklenburg-Vorpommern

C 236/98 vom 28/07/98

N 44/98 05/06/98 Beihilfe an das Unternehmen Gottfried Friedrichs KG
(Hamburg)

C 213/98 vom 09/07/98

N 194/98 15/06/98 Modernisierung und Verbesserung der Verarbeitungs- und
Vermarktungsbedingungen fuÈ r Fischereierzeugnisse (Schleswig-
Holstein)

C 236/98 vom 28/07/98

N 476/98 17/11/98 FoÈ rderung der Fischerei (Rheinland-Pfalz)

Belgien

N 365/97 11.02.98 Investitions- und Niederlassungsbeihilfen im Sektor Fischerei
und Aquakultur

C 103/98 vom 04/04/98

DaÈ nemark

N 73/98 12/03/98 Beihilfen fuÈ r den Bau von Fischereifahrzeugen C 111/98 vom 09/04/98

N 74/98 03/04/98 Modernisierung von Fischereifahrzeugen C 156/98 vom 21/05/98
N 574/97 16/01/98 Fonds, der aus parafiskalischen Abgaben gespeist wird C 51/98 vom 18/02/98

Spanien

N 180/98 20/08/98 VoruÈ bergehende Einstellung der Ringwaden- und der
Schleppnetzfischerei (Region Murcia)

C 308/98 vom 08/10/98

N 219/98 24/07/98 VoruÈ bergehende Einstellung der FangtaÈtigkeit (Abkommen mit
Marokko)

C 308/98 vom 08/10/98

N 265/98 09/07/98 Investitionsbeihilfe fuÈ r den Aquakultursektor (Galicien) C 308/98 vom 08/10/98
N 304/98 04/08/98 Erneuerung und Modernisierung der Fischereiflotte (Galicien) C 308/98 vom 08/10/98
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N 144/
A/96

23/01/98 Gesetz 19/1994 (Regelung fuÈ r die wirtschaftliche und
steuerliche Behandlung der Kanarischen Inseln)

Finnland

N 173/98 24/07/98 Beihilfen fuÈ r die Lachszucht

Frankreich

NN
146/95

06/07/98 Provence Alpes CoÃ te d'Azur Ð Modernisierung kollektiv
genutzter GebaÈude fuÈ r Anlandungen und Bau der
Auktionshalle von Saumaty

C 253/98 vom 12/08/98

Griechenland

N 660/97 02/03/98 Programme PESCA C 111/98 vom 09/04/98

N 86/B/98 20/07/98 Starthilfe fuÈ r Jungfischer C 330/98 vom 28/01/98

Irland

N 306/98 30/07/98 Anschaffung gebrauchter Fischereifahrzeuge C 330/98 vom 28/10/98

N 343/98 30/07/98 Maûnahmen im Weiûfischfang C 330/98 vom 28/10/98

N 407/98 27/08/98 Aus- und Weiterbildungsmaûnahmen in der Heringsfischerei C 330/98 vom 28/10/98

Italien

N 334/
A/96

02/03/98 Beihilfen an Fischkonservenfabriken (Sizilien) C 130/98 vom 28/04/98

N 923/96 06/07/98 Beihilfen im Sektor Fischerei und Aquakultur (Sardinien)

N 819/97 18/08/98 Investitionen der Fischereiunternehmen im Fettfischfang
(Abruzzen)

C 330/98 vom 28/10/98

N 825/97 15/05/98 Beihilfen fuÈ r Weichtierfischer (Abruzzen) C 192/98 vom 19/06/98

Niederlande

N 765/97 17/11/98 Pilotprojekt zum Fang von Plattfischen (Barentssee)

N 775/97 20/01/98 BetrugsbekaÈmpfung C 351/98 vom 18/11/98
N 2/98 08/07/98 Verringerung der FangkapazitaÈ t im Ijsselmeer C 351/98 vom 18/11/98

N 37/98 01/04/98 Fischfang mit kanadischen Zweischiffwadennetzen C 146/98 vom 12/05/98

N 425/98 14/10/98 Beihilfen fuÈ r die Verarbeitung und Vermarktung von
Fischereierzeugnissen

C 363/98 vom 25/11/98

Vereinigtes KoÈ nigreich

N 85/98 01/04/98 UnterstuÈ tzung des Fischereisektors im SuÈ dwesten Schottlands
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative PESCA

C 146/98 vom 12/05/98

N 147/98 6/04/98 Beihilfen fuÈ r den Fischereisektor im Rahmen des Schottland-
Programms (Aberdeenshire) der Gemeinschaftsinitiative
PESCA

C 156/98 vom 21/05/98
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3. Verkehr

3.1. Nichtanwendbarkeit von Artikel 87

N 517/98 VK South Wales freight terminal 22.12.1998

3.2. FaÈ lle, in denen die Kommission keine EinwaÈnde erhoben hat

N 592/97 D Seeverkehr 21.01.1998

NN 155/97 E Wirtschafts- und Steuerregelung fuÈ r die Kanarischen Inseln 04.02.1998

N 350/97 I Seeschiffahrtsunternehmen 18.02.1998
N 78/98 UK SMART 25.03.1998

N 8/98 NL Seeverkehr 22.04.1998

N 350/98 SE Schiffbau 01.07.1998

NN 17/98 DK DSB Rederi (Port de Nyborg) 01.07.1998
NN 28/98 D FinanzbeitraÈge 98 29.07.1998

N 387/98 E Flugverkehr Kanarische Inseln 29.07.1998

N 414/98 P Flugverkehr Madeira 29.07.1998

N 436/98 F Binnenschiffahrt 02.10.1998
N 511/98 F Vorruhestandsregelung fuÈ r Seeleute der Handelsmarine 28.10.1998

N 396/98 D Tonnagesteuer 25.11.1998

N 231/98 NL Umweltschutzmaûnahmen im Luftverkehr 11.11.1998

N 553/98 IRL Maûnahmen zugunsten von Seeleuten 09.12.1998
N 379/98 F Gewerbesteuer fuÈ r Seeschiffahrtsunternehmen 09.12.1998

N 518/98 F Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung bei
Seeschiffahrtsunternehmen

09.12.1998

N 598/98 NL Terminal Born 09.12.1998

N 576/98 UK CTRL 22.12.1998

3.3. EroÈ ffnung des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2

NN 98/97 B Maûnahmen zugunsten von Handelsmarine und Unternehmen
des Baggersektors

21.01.1998

NN 188/97 AT Tauern-Autobahn 04.02.1998

NN 12/98 E Trasmediterranea 18.02.1998

N 403/97 I Umstrukturierung des StraûenguÈ terverkehrs 25.03.1998

N 9/98 F Brittany Ferries 07.04.1998
NN 64/97 F Brittany Ferries 07.04.1998

N 701/97 NL Binnenschiffahrt 14.10.1998

NN 115/98 E Plan Renove II 28.10.1998

N 421/97 I Hafensektor 22.12.1998
N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marrittima 09.12.1998

3.4. Ablehnende abschlieûende Entscheidungen

C 10/96 B Flughafen Ostende 21.01.1998

C 86/97 IRL Sozialabgaben von Seeleuten 09.12.1998

3.5. BefuÈ rwortende abschlieûende Entscheidungen

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998

C 14/94 G Olympic Airways 29.07.1998
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E Ð Urteile der Gemeinschaftsgerichte

1. Gericht erster Instanz

Rechts-
sache

Parteien Datum VeroÈ ffentlichung

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd./Kommission 27.01.98 Slg. 1998, II-1

T-107/96 Pantochim/Kommission & Frankreich 17.02.98 Slg. 1998, II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production/Kommission

18.02.98 Slg. 1998, II-355

T-129/96 Preussag Stahl/Kommission 31.03.98 Slg. 1998, II-609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften/
Kommssion

02.04.98 Slg. 1998, II-641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Kommission 30.04.98 Slg. 1998, II-717

T-16/96 Cityflyer Express/Kommission 30.04.98 Slg. 1998, II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria/Rat 16.06.98 Slg. 1998, II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways u.a. & British Midland Airways/
Kommission

25.06.98 Slg. 1998, II-2405

T-11/95 BP Chemicals & VK/Kommission 15.09.98

T-140/95 Ryanair/Kommission u.a. 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA /Kommission &
Frankreich

15.09.98

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) /
Kommission u.a.

15.09.98

T-188/95 Waterleiding Maatschappij ¹Noord-West Brabant/
Kommission

16.09.98

2. Gerichtshof

Rechts-
sache

Parteien Datum VeroÈ ffentlichung

C-280/95 Kommission/Italien 29.01.98 Slg. 1998, I-259

C-309/95 Kommission/Rat & Frankreich 19.02.98 Slg. 1998, I-655

C-174/97P FFSA u.a./Kommission 25.03.98 Slg. 1998, I-1303

C-367/95P Kommission & Frankreich u.a./Sytraval & Brinsk's
France

02.04.98 Slg. 1998, I-1719

C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido u.a./Ente Poste Italiane 07.05.98 Slg. 1998, I-2629

C-415/96 Spanien/Kommission 12.11.98

C-200/97 Ecotrade Srl/Altifornie e Ferriere di Servola Sp
(AFS)

01.12.98
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F Ð Vollzug von Entscheidungen der Kommission uÈ ber die RuÈ ckerstattung von Beihilfen

1. Commission decisions (DG IV) ordering the recovery of aid (1983-1997) not yet implemented

MS Bezeichnung Datum der
Entscheidung Amtsblatt Beihilfeform

Erstattungs-
betrag

(Mio. ECU)

Stand

Anmerkungen
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B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) Kapitalzufuhr 13,27 x Vertragsverletzungsklage der
Kommission. EuGH-Urteil zugunsten
der Kommission (21.2.1990, Rs. C-74/
89). Letztes Urteil eines innerstaatli-
chen Gerichts 1994. Berufung anhaÈngig.
Erstattungsbetrag auf Sperrkonto.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) Kapitalzufuhr 5,41 x Vertragsverletzungsklage der
Kommission. EuGH-Urteil zugunsten
der Kommission (9.4.1987, Rs. 5/86);
Nichtvollstreckung des Urteils 5/86
(19.2.1991, RS. C-375/89). Berufung
anhaÈngig. Erstattungsbetrag auf
Sperrkonto.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) Zuschuû 1,5 x Firma hat ihren Betrieb 1989 eingestellt
und wurde 1994 aufgeloÈ st.
Verfahren vor innerstaatlichem Gericht
gegen die Firmenleitung.

D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Zuschuû 1,53 x EuGH-Urteil zugunsten der
Kommission (24.2.1987, Rs. 310/85);
Urteil eines innerstaatlichen Gerichts
zugunsten der Kommission; deutsche
SteuerbehoÈ rde fordert Investitionszula-
ge zuruÈ ck. Beihilfe des Landes:
Verfahren vor innerstaatlichem Gericht
anhaÈngig.
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MS Bezeichnung Datum der
Entscheidung Amtsblatt Beihilfeform

Erstattungs-
betrag

(Mio. ECU)

Stand

Anmerkungen
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D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Zuschuû 4,18 x Vertragsverletzungsklage der
Kommission. EuGH-Urteil zugunsten
der Kommission (2.2.1989, Rs. C-94/87).
Verfahren vor innerstaatlichem Gericht
anhaÈngig. Siehe auch EuGH-Urteil
vom 20.3.1997, Rs. C-24/95

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) Zuschuû 1,05 x Vertragsverletzungsklage der
Kommission. EuGH-Urteil zugunsten
der Kommission (20.9.1990, Rs. C-5/89).
Pflicht zur RuÈ ckerstattung von inner-
staatlichen Gerichten bestaÈ tigt.
Verfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht anhaÈngig.

G Ausfuhrsteuer-er-
maÈûigungen

3.5.1989 L 394 (1989) ErmaÈûigung der
KoÈ rperschaft-steu-
er fuÈ r Ausfuhrge-
schaÈfte

unbe-sti-
mmt

x Vertragsverletzungsklage der
Kommission. EuGH-Urteil zugunsten
der Kommission (10.6.1993, Rs. C-183/
91)

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) Zuschuû 0,96 x EuGH-Urteil zugunsten der
Kommission (5.3.1993, Rs. C-102/92)

E Hytasa (jetzt
Mediterraneo
Tecnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

Kapitalzufuhr 26 x
x

Entscheidung durch den EuGH
teilweise aufgehoben (14.9.1994, Rs. C-
278/92). Neue Entscheidung der
Kommission vom 18.9.1996 beim
EuGH anhaÈngig (Rs. C-415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) Zuschuû;
DarlehensbuÈ rg-sc-
haft, Zinssub-
vention,
GrundstuÈ cks-sche-
nkung

Unbe-sti-
mmt

x EuGH-Urteil zugunsten der
Kommission (14.1.1997, Rs. C-169/95).
Insolvenz der Firma. Klage der Firma
gegen RuÈ ckerstattungsanordnung der
Verwaltung.
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D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(Entschei-dungen
II und III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

Darlehen

Darlehen

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH in Konkurs. Der
beizutreibende Betrag im Konkursver-
fahren angemeldet

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) ZinsverguÈ nstigtes
Darlehen

ca. 82 x Verfahren beim GEI (Rs. T-234/95) und
EuGH (Rs. C-404/95). Klage der
Regierung vor einem innerstaatlichen
Gericht. Beihilfe zum Teil ruÈ ckerstattet.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) Zuschuû 3,5 x Urteil des GEI vom 31,3.98 (Rs. T-129/
96): Klage abgewiesen. Berufung von
Preussag vor dem EuGH (Rs. C-210/
98P)

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) ZinsverguÈ nstigtes
Darlehen; Schul-
denstundung

Unbe-sti-
mmt

x Beihilfe an FOGASA teilweise
ruÈ ckerstattet, demnaÈchst
RuÈ ckerstattung des Restbetrags.
Berufung der Gesellschaft vor einem
innerstaatlichen Gericht gegen die
RuÈ ckerstattung der Beihilfen
betreffend die soziale Sicherheit.
Verfahren vor dem EuGH (Rs. C-342/
96).

B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

Senkung der
Sozial-versicheru-
ngs-abgaben

Unbe-sti-
mmt

x Klage Belgiens beim EuGH gegen die
Entscheidung vom 4,12.96 (C-75/97).
Klage der Kommission wegen Nicht-
vollstreckung der Entscheidung am
21,10.98 (C-378/98).
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D Steuersub-ventio-
nen West-Berlin

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Steuervorteile Unbe-sti-
mmt

x Mitteilung der deutschen BehoÈ rden
uÈ ber die Vollstreckung der
Entscheidung. Mitteilung wird noch
gepruÈ ft. Die Notwendigkeit der
RuÈ ckerstattung haÈngt von etwaigen
innerstaatlichen Verfahren ab.

F Plan Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

Senkung der
Sozial-versicheru-
ngs-abgaben

Unbe-sti-
mmt

x Klage Frankreichs beim EuGH gegen
die Entscheidung vom 9,4.97 (C-251/97)

D Steuersub-ventio-
nen ex-DDR (8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

SteuerpraÈmien Unbe-sti-
mmt

x RuÈ ckerstattung erfolgt gegenwaÈrtig

D Land Sachsen-
Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

BuÈ rgschaften Unbe-sti-
mmt

x EroÈ rterung der RuÈ ckerstattungsmoda-
litaÈ ten fuÈ r eine Beihilfe in Form von
BuÈ rgschaften zugunsten von
Unternehmen in Schwierigkeiten
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2. RuÈ ckforderungsentscheidungen der Kommission (GDIV) 1998

MS Fallbe-zeichnung Datum der
Entschei-dung Amtsblatt Beihilfeform Erstattungsbetrag

(Mio. ECU) Anmerkungen

D Einkommen-st-
euergesetz

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

SteuerverguÈ n-stigung Unbestimmt Stand der RuÈ ckerstattung wird
gegenwaÈrtig gepruÈ ft: Anwendung des
Gesetzes vorbehaltlich der
Genehmigung der Kommission; bisher
wurde keine Beihilfe gewaÈhrt

NL FMC 21.1.1998 L 171 (17,6.98) ZuschuÈ sse, subventionierter
Landverkauf

2,85 Entscheidung vollstreckt (Einstellung
der zeitlich gestaffelten ZuschuÈ sse)

D TeÂleÂtravail 25,2.98 22,7.98
(Berich-tigung)

Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Die deutschen BehoÈ rden haben am
22,12.98 und 7,1.99 bestaÈtigt, daû im
Anwendungsbereich des Verbots keine
Beihilfe gewaÈhrt worden ist

D Entwicklungs-
hilfe Indonesien

25.2.1998 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Darlehen, Zuschuû 5,7 Verfahren teilweise beendet

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(siehe oben
1993) 25.2.1998

L 316 (25,11.98) Darlehen, Zuschuû 126 Mio. DEM (63
Mio. ECU)

Firma in Konkurs. Deutschland hat
RuÈ ckerstattung verlangt.

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Beteiligung des Konsolidie-
rungs-fonds des Landes
Sachsens: Zuschuû, Kredit

5 Mio. DEM (2,5 Mio.
ECU) 4,5 Mio.

DEM (2,25 Mio.
ECU) 1,5 Mio.

DEM (0,75 Mio.
ECU)

Firma in Konkurs. Forderungsverzicht
des Staates. Absprache mit der
Kommission uÈ ber die RuÈ ckerstattung
der Zinsen (wie vorgesehen)

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Forderungsver-zicht;
BuÈ rgschaf-ten

34,75 Mio. DEM (rund
17 Mio. ECU

Firma in Konkurs. Forderungsverzicht
des Staates. Absprache mit der
Kommission uÈ ber die RuÈ ckerstattung
der Zinsen (wie vorgesehen)

I Steuer-senkun-
gen

13,5.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Steuersenkungen Unbestimmt Italien versucht in Erfahrung zu bringen,
welche Unternehmen eine Beihilfe
erhalten haben

I BeschaÈftigung
in Sizilien

3,6.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Darlehen Unbestimmt Angesichts der Form der Beihilfe, des
geringen Beihilfebetrags und der
Anwendung von ProzentsaÈtzen wird
eine RuÈ ckerstattung schwierig sein

L ProfilARBED 17,6.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

91,95 Mio. LUF Luxemburg ist von der Kommission
aufgefordert worden, mit der
RuÈ ckerstattung zu beginnen
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MS Fallbe-zeichnung Datum der
Entschei-dung Amtsblatt Beihilfeform Erstattungsbetrag

(Mio. ECU) Anmerkungen

I Keller & Keller
Meccanica

1,7.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

ZinsguÈ nstige Darlehen 2,62 Die oÈ ffentlichen Banken haben die
Beihilfen von den betreffenden
Gesellschaften zuruÈ ckverlangt. Eine
Antwort steht noch aus

OÈ Actual
Maschinenbau

1,7.98 L 316 (25,11.98) ZinsguÈ nstiges Darlehen 1,1

D Eisen- und
Stahlwalz-werk-
e RoÈ tzel

14,7.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

BuÈ rgschaft 6,14 Firma in Konkurs. Forderungsverzicht
des Staates.

E Favahe 14,7.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

BuÈ rgschaften 6 Favahe in Konkurs. Forderungsverzicht
des Staates

E Ponsal 14,7.98 L 29 (3,2.99) Darlehen 5 In der Abwicklung. Die Entscheidung
uÈ ber die RuÈ ckerstattung der von der
Regierung von Navarra gewaÈhrten
Kredite wird gegenwaÈrtig vollstreckt

D MTW 22,7.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Darlehen und Zuschuû 402 Firma in Konkurs; keine Mittel fuÈ r die
RuÈ ckerstattung verfuÈ gbar, aber der
Betrag wurde im Konkursverfahren
angemeldet

F SDBO 22,7.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Kapitalauf-stockung 36 Notifizierung der RuÈ ckerstattung durch
die franzoÈ sischen BehoÈ rden. Die GD IV
stellt die RuÈ ckerstattungsmodali-taÈten
in Frage.

D Georgmarien-
huÈ tte

29,7.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Zuschuû 31,15 bzw. 18,77

E Magefesa I &II 1) 20,12.89 2)
14,10.98

1) L 5 (1991) 2)
Noch nicht
veroÈ ffentlicht

1) DarlehensbuÈ rg-schaften,
zinsguÈ n-stige Darlehen,
ZuschuÈ sse 2) Keine Zahlung
von Sozialversi-cherungsab-
gaben und -beitraÈgen

1) 7,2 2) Unbe-stimmt 1)Negativentscheidung betreffend die
neue Beihilfe. Erneute Anordnung in
der neuen Entscheidung. 2) Noch keine
Antwort der spanischen BehoÈ rden.

E SNIACE 28,10.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

ZinsverguÈ nstigung Unbestimmt Noch keine Antwort der spanischen
BehoÈ rden.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Zuschuû und Beteiligungs-
darlehen

2,17 Frist zur Herstellung der KonformitaÈt:
17,1.99. Wird vollstreckt/Klage moÈ glich
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MS Fallbe-zeichnung Datum der
Entschei-dung Amtsblatt Beihilfeform Erstattungsbetrag

(Mio. ECU) Anmerkungen

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11,11.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

ZuschuÈ sse, BuÈ rgschaften 4,8 6,14 Nichtigkeitsklage des Unternehmens
vor dem GEI (T-6/99)

D SAMAG 9,12.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

ZuschuÈ sse 1 Noch keine Antwort der deutschen
BehoÈ rden

D Riedel-De
HaeÈn

22,12.98 Noch nicht
veroÈ ffentlicht

Zuschuû 4 Erwartung der Antwort der deutschen
BehoÈ rden fuÈ r den 21,3.99
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*IV Ð INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

Bericht der Kommission an den Rat und das EuropaÈische Parlement uÈ ber die Umsetzung
des Abkommens zwischen den EuropaÈ ischen Gemeinschaften und der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika uÈ ber die Anwendung ihrer Wettbewerbsregeln,
1. Januar Ð 31. Dezember 1998

1. EinfuÈ hrung

Am 23.9.1991 hat die Kommission mit der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein
Abkommen uÈ ber die Anwendung ihrer Wettbewerbsregeln 234 (im folgenden ¹das Abkommen von
1991) geschlossen. Durch gemeinsamen Beschluû des Rates und der Kommission vom 10.4.1995 235

wurde dieses Abkommen genehmigt und fuÈ r anwendbar erklaÈrt.

Am 8.10.1996 verabschiedete die Kommission ihren ersten Bericht uÈ ber die Umsetzung des
Abkommens, der sich auf den Zeitraum vom 10.4.1995 bis zum 30.6.1996 236 bezog. Der zweite
Bericht betraf die Zeit vom 1.7. bis zum 31.12.1996 237, womit das Kalenderjahr 1996 voll abgedeckt
war. Der dritte Bericht betraf das ganze Kalenderjahr 1997 238, und der hiermit vorgelegte vierte
Bericht erstreckt sich auf das Kalenderjahr vom 1.1. bis zum 31.12.1998. Dieser Bericht sollte in
Verbindung mit dem ersten Bericht gelesen werden, in dem die Vorteile und zugleich auch die
Grenzen einer Zusammenarbeit diese6r Art im einzelnen dargelegt sind.

2. Die Zusammenarbeit Zwischen der EG und den USA:
Bisherige Ergebnisse

Im Zeitraum von April 1995 bis Dezember 1998 hat die Umsetzung des Abkommens von 1991 zu
Kontaktaufnahmen in mehr als 200 WettbewerbsfaÈ llen gefuÈ hrt.

In allen FaÈ llen gegenseitigen Interesses ist es zur Norm geworden, von vorn herein Kontakt
aufzunehmen, um Ansichten auszutauschen und gegebenenfalls eine Koordinierung der Durch-
setzungsmaûnahmen anzustreben. Beide Seiten bemuÈ hen sich, wo immer angebracht, um Koordinie-
rung ihrer AnsaÈtze zur Definition der relevanten MaÈrkte und zu moÈ glichen Abhilfemaûnahmen (um
sicherzustellen, daû sie einander nicht widersprechen) und zu bestimmten, fuÈ r die Interpretation von
VertraÈgen oder die Wirksamkeit von Abhilfemaûnahmen relevanten Punkten des internationalen
Rechts. Bei der diesbezuÈ glichen Zusammenarbeit geht es u.a. um eine Synchronisierung der
Untersuchungen und Nachforschungen. Sie soll die Tatbestandsermittlung wirkungsvoller machen
und mithelfen zu vermeiden, daû, Unternehmen, die im Verdacht stehen, gegen Kartellbestimmungen
zu verstoûen, im Territorium der gegen sie ermittelnden BehoÈ rde Beweismaterial vernichten, nachdem
die entsprechende BehoÈ rde auf der anderen Seite des Atlantik in der gleichen Sache aktiv geworden
ist.

234 Abkommen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Kommission der
EuropaÈ ischen Gemeinschaften uÈ ber die Anwendung ihrer Wettbewerbsregeln (ABl. L.95 vom 27.4.1955, S.47-
50).

235 Siehe ABl. L.95 vom 27.4.1995, S.45-46.
236 KOM(96) 479 endg., siehe XXVI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, S.299-311.
237 KOM(97) 346 endg., siehe XXVI. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, S.312-318.
238 KOM(98) 510 endg., siehe XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, S.317-327.
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Im Fall Sabre/Amadeus erschien es geboten, die ¹Positive Comity-Bestimmung (Artikel V des
Abkommens von 1991) erstmals formell in Anspruch zu nehmen. Aufgrund einer von dem US-
amerikanischen rechnergestuÈ tzten Reservierungssystem SABRE vorgebrachten Beschwerde wegen
angeblicher Diskriminerung forderte das Justizministerium der USA (US Department of Justice Ð
hiernach ¹DoJ) die Kommission auf, Ermittlungen uÈ ber den Betrieb des von einigen europaÈ ischen
Fluglinien erstellte Reservierungssystem AMADEUS anzustellen. Die Kommission untersucht diesen
Fall derzeit in enger Zusammenarbeit mit dem DoJ. NaÈhere Einzelheiten sollen nach Abschluû des
Falles in einem ersten US/EG-Kooperationsbericht veroÈ ffentlicht werden.

2.1. UnternehmenszusammenschluÈ sse

Seit der Verabschiedung der Fusionskontrollverordnung ist die Zahl der der Kommission angezeigten
ZusammenschluÈ sse fast in jedem Jahr scharf abgestiegen. Sowohl 1997 als auch 1998 ist die Zahl der
gemeldeten FaÈlle gegenuÈ ber dem jeweiligen Vorjahr um mehr als 30% angestiegen.

Abgesehen von der zunehmenden Zahl der FaÈ lle ist aus einer Reihe von Anzeichen zu schlieûen, daû
die derzeitige Fusionswelle eine voÈ llig neue, globale Dimension besitzt. TatsaÈchlich hat sich die
Zusammenarbeit zwischen den USA und der EG in FusionsfaÈ llen deutlich intensiviert.

In einer Reihe von EinzelfaÈ llen hat sich die internationale Zusammenarbeit als wirkungsvoll erwiesen.
Ein besonders gutes Beispiel praktischer Kooperation bot der Fall Worldcom / MCI, bei dem die mit
dem Fall betrauten Teams beider Seiten reibungslos zusammenarbeiteten. Es kam zu gemeinsamen
Verhandlungen der Vertreter des EuropaÈischen Kommission und des DoJ der USA mit den Parteien,
in deren Verlauf letztere sich bereiterklaÈrten, einen KaÈufer fuÈ r die Internet-AktivitaÈten von MCI zu
suchen und diesen GeschaÈftsbereich vor dem Vollzug der geplanten Fusion abzustoûen. Aufgrund
dieser VerpflichtungserklaÈrung gab die Kommission am 8.Juli 1998 gruÈ nes Licht fuÈ r die Transaktion,
und nach Billigung durch das DoJ und die FCC (Federal Communications Commission) wurde das
Internet-GeschaÈft von MCI an Cable & Wireless verkauft. Die Fusion wurde im September 1998
genehmigt. Eine aÈhnliche Zusammenarbeit hat es auch in zahlreichen anderen FaÈ llen gegeben.

Diese Zusammenarbeit ist in der Tat sehr weitreichend: sie erstreckt sich auf die Zeitplanung, die
Marktdefinition (z.B. kamen die Kommission und die Federal Trade Commission (FTC) im Fall
Boeing / McDonnell Douglas zu der gleichen Produktdefinition ¹groûe Verkehrsflugzeuge), die
Abhilfemaûnahmen und die EinschaÈtzung der wettbewerbswidrigen Wirkungen. Die US-amerikani-
schen KartellbehoÈ rden haben zudem an einigen, von der Kommission durchgefuÈ hrten AnhoÈ rungen
(Guinness / Grand Metropolitan, Boeing / MDD und WorldCom / MCI) als Beobachter
teilgenommen, und die Kommission pruÈ ft derzeit die MoÈ glichkeiten fuÈ r ihre Beamten, unter
aÈhnlichen Bedingungen und mit Zustimmungen der Parteien an bestimmten entscheidenden
ZusammenkuÈ nften der US-WettbewerbsbehoÈ rden mit den an den Verfahren nach US-amerikanischem
Kartellrecht beteiligten Unternehmen teilzunehmen.

Zu beruÈ cksichtigen ist auch die besondere KomplexitaÈt der Behandlung von FaÈ llen, an denen mehr als
zwei WettbewerbsbehoÈ rden beteiligt sind. Ein Zusammenwirken von z.B. vier oder mehr BehoÈ rden
kann weit schwieriger zu organisieren sein als eine bloûe transatlatische Kommunikation. Hier besteht
nicht nur ein hoÈ heres Risiko abweichender Entscheidungen, es ist auch eher moÈ glich, daû die
einzelnen BehoÈ rden einfach nicht in der Lage sind, die wirtschaftliche Tragweite aller Aspekte der
betreffenden Transaktion voll zu erkennen. In einigen FaÈ llen war tatsaÈchlich die Genehmigung
mehrerer WettbewerbsbehoÈ rden erforderlich (z.B. bei der Fusion Price Waterhouse / Coopers &
Lybrand). In solchen FaÈ llen haben die verschiedenen beteiligten Stellen ihre Ermittlungen koordiniert.
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Keine der beiden vorerwaÈhnten moÈ glichen Gefahren ist bisher eingetreten. Es trifft zu, daû das
Ergebnis der Verfahren in einigen wenigen FaÈ llen (z.B. im Fall Boeing) unterschiedlich war, bei den
endguÈ ltigen Entscheidungen hat es aber noch keinen Konflikt gegeben.

2.2. Kartelle

Vom US Department of Justice ist in der Vergangenheit mehrfach angeregt worden, zur Erleichterung
der Zusammenarbeit in KartellfaÈ llen in der GD IV eine Kontaktstelle fuÈ r bedeutendere internationale
KartellfaÈ lle einzurichten. Es ist zu erwarten, daû das im Rahmen der neuen Struktur der GD IV
geschaffene Referat Kartelle 239 in der Lage sein wird, als ein solcher Ansprechpunkt fuÈ r die mit
strafrechtlichen Ermittlungen betrauten Beamten des DoJ zu dienen. Dies sollte die Zusammenarbeit
in Kartellsachen erleichtern, kann aber natuÈ rlich keineswegs alle Probleme loÈ sen.

Im Gegensatz zu der hervorragenden Zusammenarbeit mit des US-BehoÈ rden in FusionsfaÈ llen stoÈ ût die
GD IV bei der Zusammenarbeit in Kartellsachen auf erhebliche Schwierigkeiten - hauptsaÈchlich
wegen der Vertraulichkeitsregeln. Die GD IV erhaÈlt in FaÈ llen mit ¹Schuldbekenntnissenª vorab keine
Mitteilung uÈ ber die getroffene Regelung, unsere ¹Kronzeugen-Politik ist nicht genuÈ gend abgestimmt
und wir haben Schwierigkeiten bei der Planung gemeinsamer Ermittlungen.

Zum Thema der Vorabinformationen (wenn keine VerzichterklaÈrung existiert, was in solchen FaÈ llen
zumeist zutrifft) ist klar, daû das DoJ in vielen FaÈ llen wegen der Geheimhaltungsvorschriften
auûerstande ist, die im Abkommen zwischen der EG und den USA vorgesehene Vorabmitteilung zu
liefern. Die Situation koÈ nnte verbessert werden, wenn eine zwischen den USA und der EG zu
treffende bilaterale Vereinbarung im Sinne der 1998 ergangenen Empfehlung der OECD uÈ ber die
wirksame BekaÈmpfung von ¹hard core-Kartellen 240 es den US-BehoÈ rden und der Kommission
ermoÈ glichen wuÈ rde, vertrauliche Informationen untereinander auszutauschen. Zweifellos waÈren die
Maûnahmen der EG und der USA gegen ernsthafte VerstoÈ ûe (z.B. hard core-Kartelle) wirkungsvoller,
wenn wir vertrauliche Informationen gemeinsam nutzen koÈ nnten.

Zudem zeigt ein Vergleich der in der EG praktizierten ¹Kronzeugen-Regelung mit dem ¹corporate
immunity-System der USA Unterschiede, die zu praktischen Problemen fuÈ hren koÈ nnten. Zur LoÈ sung
dieser Probleme erscheint es angezeigt, eine gemeinsame Strategie anzustreben.

2.3. Miûbrauch beherrschender Stellungen

Eines der besten Beispiele fuÈ r die Zusammenarbeit mit den USA in einem Fall von Miûbrauch einer
beherrschenden Marktstellung ist der Fall Microsoft von 1993, der Ð nach intensiven Verhandlungen,
an denen neben Vertretern des Unternehmens eine Gruppe hoÈ herer Beamter der EuropaÈ ischen
Kommission und des US Department of Justice teilnahmen Ð im Jahr 1994 dazu fuÈ hrte, daû sich
Microsoft zu einer AÈ nderung seiner Lizensierungspraktiken verpflichtete. Die Verhandlungen fuÈ hrten
auûerdem zur Unterzeichnung eines Vergleichs, mit dem Microsoft die vom DoJ erhobenen Klagen
beilegen konnte.

Diese Verhandlungen uÈ ber die von Microsoft abgegebene VerpflichtungserklaÈrung bilden einen
Meilenstein in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der EG-Kommission und dem
Department of Justice der Vereinigten Staaten. Im Verlauf der von der GD IV bzw. dem DoJ

239 IP/98/1060, BruÈ ssel, 3.12.1998.
240 C(98)35 endg.
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durchgefuÈ hrten Ermittlungen verzichtete das Unternehmen auf den ihm hinsichtlich der beiden
WettbewerbsbehoÈ rden zustehenden Vertraulichkeitsschutz und ermoÈ glichte so den Austausch von
Informationen zwischen den beiden BehoÈ rden. Es folgten eine Anzahl von Kontakten zwischen der
GD IV und dem DoJ; ein koordiniertes Vorgehen wurde erarbeitet und es wurde beschlossen,
gemeinsam mit Microsoft zu verhandeln. Zu diesem Zweck wurden sowohl in BruÈ ssel als auch in
Washington DC dreiseitige GespraÈche gefuÈ hrt, die schlieûlich zu der erwaÈhnten VerpflichtungserklaÈ -
rung von Microsoft gegenuÈ ber beiden BehoÈ rden fuÈ hrten.

Obwohl diese gemeinsame Aktion unabhaÈngig von dem 1991 abgeschlossenenen Abkommen uÈ ber die
Zusammenarbeit in Wettbewerbssachen durchgefuÈ hrt wurde (dessen RechtsguÈ ltigkeit zu diesem
Zeitpunkt noch vom Gerichtshof gepruÈ ft wurde), ist sie doch insofern als ein wichtiges Modell fuÈ r die
Zukunft anzusehen, als sie zeigt, wie die beiden BehoÈ rden ihre BemuÈ hungen kombinieren koÈ nnen, um
sich erfolgreich gegenuÈ ber multinationalen Groûunternehmen durchzusetzen. Der Erfolg dieses
gemeinsamen Vorgehens war zugleich ein deutliches Signal an alle multinationalen Unternehmen Ð
gleich in welchen Bereichen sie taÈ tig sind.

Ein weiteres Beispiel fuÈ r erfolgreiche Zusammenarbeit sind die 1996 gefuÈ hrten Ermittlungen in die
GeschaÈftspraktiken von Nielsen, eines Erbringers von Einzelhandel-Informationsdiensten.

3. Das ¹Positive Comity-Abkommen (EG/USA) von 1998

Anerkanntermaûen ist mit dem Abkommen von 1991 ein solider und durchaus zufriedenstellender
Rahmen fuÈ r die Zusammenarbeit geschaffen worden. Aus der zunehmenden Integration der
transatlantischen (und globalen) MaÈrkte ergab sich jedoch die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit
zwischen der EU und den USA auf dem Wettbewerbsgebiet zu erweitern, zu vertiefen und zu
intensivieren. Zudem war zweifellos klar, daû gewisse Konflikte durch umfassendere Anwendung der
sog. ¹Positive Comity-GrundsaÈtze vermieden werden koÈ nnen.

GestuÈ tzt auf ein Mandat des Rates hat die Kommission mit der Regierung der Vereinigten Staaten ein
Abkommen ausgehandelt, in dem die entsprechenden Bestimmungen des Abkommens von 1991
verstaÈrkt werden. Das Ergebnis dieser Verhandlungen, das ¹Positive Comity-Abkommen (EG / USA)
von 1998 241 wurde am 4.6.1998 in Washington unterzeichnet und ist am gleichen Tage in Kraft
getreten.

Wie das Abkommen von 1991, aÈndert auch das ¹Positive Comity-Abkommen von 1998 keine
bestehenden Rechtvorschriften, und es erfordert auch keine AÈ nderungen des geltenden Rechts. Es
schafft jedoch die Vermutung, daû eine ¹Partei, deren Belange durch wettbewerbswidrige Verhaltens-
weisen im gesamten Gebiet der anderen Partei oder in einem wesentlichen Teil desselben
beeintraÈchtigt werden, ¹die eigenen Durchsetzungsmaûnahmen normalerweise zugunsten der Durch-
setzungsmaûnahmen der anderen Partei aufschieben oder aussetzen wird. Dies soll vor allem dann
geschehen, wenn die fraglichen wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen ¹keine direkten, spuÈ rbaren
und normalerweise voraussehbaren Auswirkungen auf die Verbraucher im Gebiet der ihre
Maûnahmen aufschiebenden oder aussetzenden Partei haben.

241 Abkommen zwischen den EuropaÈ ischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika uÈ ber die Anwendung der ¹Positive Comity-GrundsaÈ tze bei der Durchsetzung ihrer Wettbewerbsregeln.
ABl. L 173 vom 18.6.1998, S.26-31
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Diese Aufschiebungsvermutung tritt nur ein, wenn die Partei in dem Gebiet, in dem die
wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen auftreten, fuÈ r die Verfolgung dieser Verhaltensweisen
zustaÈndig und bereit ist, die Sache aktiv und unverzuÈ glich zu betreiben. Hat eine Partei die
Behandlung eines solchen Falles uÈ bernommen, ist sie gehalten, die BehoÈ rden der anderen Partei uÈ ber
den Fortgang des Verfahrens laufend zu informieren, soweit dies im Rahmen der fuÈ r sie geltenden
Bestimmungen zum Schutz der Vertraulichkeit moÈ glich ist.

Das neue Abkommen ist insofern eine wichtige Weiterentwicklung, als sich die EuropaÈische Union
und die Vereinigten Staaten in ihr verpflichten, in bestimmten Situationen bei der Durchsetzung
kartellrechtlicher Maûnahmen zusammenzuarbeiten, statt nach extraterritorialer Anwendung ihres
jeweiligen eigenen Kartellrechts zu streben.

3.1. Schutz vertraulicher Informationen

Nach ihrer 1. ErklaÈrung von 1995 242 hat die Kommission in einer neuen, bei der Verabschiedung des
gemeinsamen Beschlusses des Rates und der Kommission uÈ ber den Abschluû des ¹Positive Comity-
Abkommens am 29.5.1998 abgegebenen ¹ErklaÈrung zur Vertraulichkeit von Informationen folgendes
festgestellt (z.T. freie UÈ bersetzung):

Ð ¹Die ErklaÈrung der Kommission vom April 1995 zur Vertraulichkeit von Informationen und die
beiderseitigen Schreiben vom 31.Mai und 31.Juli uÈ ber die Auslegung des Abkommens von 1991
sind in vollem Umfang auf dieses Abkommen anzuwenden.

Ð Nach Artikel VII dieses Abkommens bleibt das bestehende Recht unveraÈndert guÈ ltig, und das
Abkommen muû im Einklang mit diesem bestehenden Recht ausgelegt werden. Dieses
Abkommen kann daher den WettbewerbsbehoÈ rden der Parteien keine Befugnisse zur Vornahme
irgendwelcher Handlungen verleihen, uÈ ber die sie nicht bereits verfuÈ gen. Daraus folgt u.a., daû die
Kommission den BehoÈ rden der Vereinigten Staaten von Amerika nur dann Informationen
uÈ bermitteln darf, wenn dies vom Gemeinschaftsrecht gedeckt ist.

Ð In diesem Abkommen wird festgestellt, daû es unter UmstaÈnden angebracht sein kann, der anderen
Partei Informationen zur VerfuÈ gung zu stellen, um sie uÈ ber die zur Durchsetzung des
Wettbewerbsrechts eingeleiteten AktivitaÈ ten zu unterrichten. Hierzu ist anzumerken, daû
vertrauliche Informationen nur mit Zustimmung der jeweiligen Informationsquelle uÈ bermittelt
werden koÈ nnen. Nach dem Gemeinschaftsrecht genieûen die der Kommission anvertrauten
Informationen ein hohes Schutzniveau, und daher wird es notwendig sein, im Einzelfall genau zu
pruÈ fen, ob die erteilte Zustimmung ausreicht, um die Kommission von ihrer Geheimhaltungspflicht
zu entbinden, die sich aus den allgemeinen GrundsaÈtzen des Gemeinschaftsrechts, der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der EuropaÈischen Gemeinschaften und insbesondere aus Artikel 20
Ansatz 2 der Verordnung Nr. 17 des Rates ergibt.

242 Von der Kommission dem Rat am 10.4.1995 bei der Verabschiedung des gemeinsamen Beschusses des Rates und
der Kommission uÈ ber das Inkrafttreten des EG/US-Abkommens von 1991 vorgelegt; veroÈ ffentlicht unter Punkt 3
des 3. Berichts uÈ ber die Zusammenarbeit EG/US, KOM(98)510 endg.; vgl. XXVII. Bericht uÈ ber die
Wettbewerbspolitik, S. 317-327.
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3.2. Transparenz gegenuÈ ber den betroffenen Mitgliedstaaten

UÈ ber AktivitaÈten im Rahmen der Zusammenarbeit aufgrund des EG/US-Abkommens von 1991
werden die betroffenden Mitgliedstaaten gemaÈû der 1. ErklaÈrung der Kommission an den Rat von
1995 243 laufend informiert. In einer neuen, bei der Verabschiedung des gemeinsamen Beschlusses des
Rates und der Kommission uÈ ber den Abschluû des ¹Positive Comity-Abkommens am 29.5.1998
abgegebenen ¹ErklaÈrung zur Transparenz hat die Kommission folgendes festgestellt (z.T. freie
UÈ bersetzung):

Ð ¹Die GrundsaÈtze der Transparenz, die die Beziehungen zwischen der Kommission und den
Mitgliedstaaten bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln bestimmen, und die u.a. in der
Ratsverordnung Nr. 17, in der ErklaÈrung der Kommission uÈ ber die Transparenz vom April 1995
und in dem interpretierenden Briefwechsel zum Abkommen von 1991 vom 31. Mai und 31.Juli 1995
niedergelegt sind, sind auf dieses Abkommen voll anzuwenden.

Ð Die Mitgliedstaaten, deren Interessen betroffen sind, werden Ð sobald dies vernuÈ nftigerweise
moÈ glich ist Ð uÈ ber alle Ersuchen der BehoÈ rden der Vereinigten Staaten von Amerika zur
Untersuchung oder Abhilfe wettbewerbswidriger Verhaltensweisen und uÈ ber alle Verfahren
benachrichtigt, die die Kommission aufgrund eines Ersuchens der US-BehoÈ rden gemaÈû Artikel III
dieses Abkommens eroÈ ffnet.

Ð Die Mitgliedstaaten, deren Interessen betroffen sind, werden Ð sobald dies vernuÈ nftigerweise
moÈ glich ist Ð uÈ ber Ersuchen um Untersuchung wettbewerbswidriger Verhaltensweisen benach-
richtigt, die an die BehoÈ rden der Vereinigten Staaten gerichtet werden.

Ð Die Mitgliedstaaten, deren Interessen betroffen sind, werden Ð sobald dies vernuÈ nftigerweise
moÈ glich ist Ð benachrichtigt, wenn die Kommission oder die BehoÈ rden der Vereinigten Staaten
Durchsetzungsmaûnahmen gemaÈû Artikel IV Absatz 2 dieses Abkommens aufschieben oder
aussetzen oder solche Maûnahmen gemaÈû Artikel IV Absatz 4 dieses Abkommens einleiten oder
wiederaufnehmen.

Ð Wenn die Kommission auf Ersuchen der BehoÈ rden der Vereinigten Staaten von Amerika gemaÈû
Artikel III dieses Abkommens ein Verfahren eroÈ ffnet, werden die betroffenen Unternehmen
spaÈtestens bei der Mitteilung der Beschwerdepunkte oder der nach Artikel 19 Absatz 3 der
Ratsverordnung Nr. 17 erfolgenden oÈ ffentlichen Bekanntmachung uÈ ber das Vorliegen dieses
Ersuchens unterrichtet.

Ð Der jaÈhrliche Bericht der Kommission an das EuropaÈische Parlament und den Rat uÈ ber die
Anwendung des Abkommens von 1991 soll auch die Anwendung dieses Abkommens umfassen,
einschlieûlich aller FaÈ lle, in denen aufgrund der Abkommen Informationen ausgetauscht wurden.

243 Von der Kommission dem Rat am 10.4.1995 bei der Verabschiedung des gemeinsamen Beschusses des Rates und
der Kommission uÈ ber das Inkrafttreten des EG/US-Abkommens von 1991 vorgelegt; veroÈ ffentlicht unter Punkt 4
des 3. Berichts uÈ ber die Zusammenarbeit EG/US, KOM(98)510 endg.; vgl. XXVII. Bericht uÈ ber die
Wettbewerbspolitik, S. 317-327.
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3.3. Anwendung des Abkommens von 1998

In der Zeit vom Inkrafttreten des ¹Positive Comity-Abkommens am 29.5.1998 bis zum 31.12.1998 sind
weder von den USA noch von der EG aufgrund dieses Abkommens irgendwelche Ersuchen gestellt
worden.

4. Fallspezifische Zusammenarbeit im jahr 1998

Bei den nachstehend aufgefuÈ hrten FaÈ llen handelt es sich um diejenigen, die direkt unter das
Abkommen zwischen der EG und den USA fallen und auf Seiten der USA entweder vom DoJ oder
von der FTC bearbeitet werden. Daneben gibt es einige WettbewerbsfaÈ lle, die in den USA von
anderen BehoÈ rden bearbeitet werden, z.B. vom Verkehrsministerium (US Department of
Transportation Ð DoT), der Bundesschiffahrtskommission (Federal Maritime Commission Ð FTC)
oder dem Handelsministerium (US Department of Commerce Ð DoC). Diese BehoÈ rden arbeiten
formell nicht direkt mit der Kommission zusammen, sondern lediglich indirekt, zumeist uÈ ber das DoJ.
Zwischen der Kommission und diesen BehoÈ rden bestehen informelle Kontakte. Diese FaÈ lle sind
jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Berichts.

4.1. Statistische Angaben

a) Zahl der von der Kommission und den US-BehoÈrden notifizierten FaÈlle

In der Zeit vom 1.Januar 1998 bis zum 31.Dezember 1998 sind seitens der Kommission insgesamt
zweiundfuÈ nfzig Notifizierungen erfolgt. Sie gliedern sich in Fusions- und sonstige FaÈ lle, die in Anhang
1 getrennt aufgefuÈ hrt sind.

Im gleichen Zeitraum erhielt die Kommission von den US-BehoÈ rden insgesamt sechsundvierzig
Notifizierungen. Vierundzwanzig dieser Mitteilungen kamen vom DoJ und zweiundzwanzig von der
FTC. Eine Liste dieser FaÈ lle, ebenfalls aufgeteilt in Fusions- und sonstige FaÈ lle, findet sich in Anhang 2.

In beiden Richtungen ging es bei der Mehrzahl der mitgeteilten FaÈ lle um Fusionen. Von der
Kommission wurden dreiundvierzig Fusionen angezeigt, von den US-BehoÈ rden neununddreiûig.

Diese Angaben beziehen sich auf die Zahl der FaÈlle, in denen zumindest eine Mitteilung erfolgte, und
nicht auf die Gesamtzahl der einzelnen Notifizierungen. Nach Artikel II des Abkommens erfolgen
solche Mitteilungen in verschiedenen Stadien des Verfahrens, sodaû es vorkommen kann, daû mehrere
Mitteilungen gemacht werden, die sich auf den gleichen Fall beziehen.

Tabelle 1 zeigt die Zahl der in der Zeit vom 1.Januar 1998 bis zum 31.Dezember 1998 aufgrund des GE/
US-Abkommens von 1991 mitgeteilten FaÈ lle. Tabelle 2 zeigt die zahlenmaÈûige Entwicklung der
insgesamt seit dem 23.September 1991 mitgeteilten FaÈ lle.
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Tabelle 1

Zahl der notifizierten FaÈ lle Ð 1998

Jahr Mitteilungen der EG:
Kommission

Mitteilungen der US-
BehoÈ rden:

Davon:
FusionsfaÈ lle

FTC DoJ

1998 52 22 24 43(EG) + 39(US)

Tabelle 2

Zahl der notifizierten FaÈ lle Ð 1991-1998

Jahr Mitteilungen der EG:
Kommission

Mitteilungen der US-
BehoÈ rden:

Davon:
FusionsfaÈ lle

FTC DoJ

1991 5 10 2 (=12) 3(EG) + 9(US)

1992 26 20 20 (=40) 11(EG) + 31(US)

1993 44 22 18 (=40) 20(EG) + 20(US)

1994 29 16 19 (=35) 18(EG) + 20(US)

1995 42 14 21 (=35) 31(EG) + 18(US)

1996 48 20 18 (=38) 35(EG) + 27(US)

1997 42 12 24 (=36) 30(EG) + 20(US)

1998 52 22 24 (=46) 43(EG) + 39(US)

b) Notifizierungen der Kommission an die Mitgliedstaaten

In dem intepretierenden Schreiben der Kommission an die Vereinigten Staaten sowie in der ErklaÈrung
der Kommission zur Transparenz vom 10.April 1995 (s.oben, unter Punkt 3.2) ist festgestellt, daû die
Kommission nach Benachrichtigung der US-amerikanischen WettbewerbsbehoÈ rden den oder die
Mitgliedstaat(en), deren Interessen betroffen sind, von der an die US-BehoÈ rden gesandten
Notifizierung in Kenntnis setzt. Wenn die Kommission von den US-BehoÈ rden Notizifierungen erhaÈlt,
werden diese unverzuÈ glich den zustaÈndigen Referaten der GD IV und gleichzeitig in Kopie den
Mitgliedstaaten Mitgliedstaaten zugeleitet, deren Interessen ggf. betroffen sind. Umgekehrt sendet die
GD IV bei Notifizierungen an die US-BehoÈ rden zeitgleich Kopien an den oder die Mitgliedstaat(en),
deren Interessen betroffen sind.

In den meisten FaÈ llen benachrichtigen die US-BehoÈ rden gemaÈû der OECD-Empfehlung 244 die
Mitgliedstaaten auch direkt. Im Berichtszeitraum gingen 35 Notifizierungen an das Vereinigte
KoÈ nigreich, 17 an Deutschland, 11 an die Niederlande, 8 an Frankreich, je 3 an Spanien und Schweden,
2 an Italien und je 1 an DaÈnemark, Finnland und Irland.

244 UÈ berarbeitete Empfehlung des OECD-Rats vom 27./28.Juli 1995 zur Zusammenarbeit der MitgliedslaÈnder bei
der BekaÈmpfung wettbewerbswidriger, den internationalen Handel beeintraÈchtigender GeschaÈftspraktiken.
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4.2. Materielle Aspekte der fallspezifischen Zusammenarbeit 245

Das Jahr 1998 war einerseits gekennzeichnet durch eine anhaltend hohe AktivitaÈ t auf dem Gebiet der
UnternehmenszusammenschluÈ sse und -uÈ bernahmen und zum anderen durch die immer groÈ ûeren
Dimensionen der angekuÈ ndigten Transaktionen. WaÈhrend des ganzen Jahres gab es eine schier
ununterbrochene Kette von AnkuÈ ndigungen immer groÈ ûerer Fusionen globalen Maûstabs.

Zu Anfang des Jahres galt als Fusion mit dem groÈ ûten angegebenen Wert der Zusammenschluû von
Worldcom / MCI, fuÈ r den ein Wert von 37 Mrd.US$ genannt wurde. Im Laufe des Jahres wurde dieser
Betrag mehrfach durch Fusionen mit noch hoÈ heren angegebenen Werten uÈ bertroffen, z.B. in den
FaÈ llen Travelers Group / Citicorp, BP / Amoco und Exxon / Mobil, und ebenso auch bei den Fusionen
SBC / Ameritech, Daimler-Benz / Chrysler und American Home Products / Monsanto. OÈ ffentliche
Aufmerksamkeit erregten 1998 auch die FaÈlle Price Waterhouse / Coopers & Lybrand und KPMG /
Ernst & Young sowie eine Reihe von kleineren ZusammenschluÈ ssen, deren Auswirkungen uÈ ber ihr
jeweiliges Heimatgebiet hinausreichten.

Nicht alle groûen Fusionen muÈ ssen in Europa angemeldet werden. SBC / Ameritech war z.B. ein Fall,
der nicht in die ZustaÈndigkeit der EG fiel. Da aber die meisten der oben genannten Zusammen-
schluÈ sse internationale und haÈufig sogar globale Ausmaûe hatten, muûten sie zumeist bei mehreren
KartellbehoÈ rden angemeldet werden, u.a. bei denen der EG und der USA.

Man mag vermuten, daû groûe UnternehmenszusammenschluÈ sse schon allein ihrer GroÈ ûe wegen
normalerweise eine umfassendere Zusammenarbeit erfordern, was aber nicht notwendigerweise
zutrifft. Einige der groÈ ûeren FaÈ lle fielen zwar rein technisch in den Geltungsbereich des EG-
Wettbewerbsrechts, hatten aber keine oder nur geringe Auswirkungen auf den Wettbewerb in Europa.
Der Grund hierfuÈ r kann darin liegen, daû das Hauptzentrum der AktivitaÈ ten des neugebildeten
Konzerns auûerhalb Europas liegt, wie z.B. im Fall Travelers Group / Citicorp, oder daû die sich
zusammenschlieûenden Parteien aus Heimatmarkt-Positionen in ihren jeweiligen Territorien kamen
und sich nur unbedeutende wettbewerbswirksame UÈ berschneidungen ergaben. In den FaÈ llen Daimler-
Benz / Chrysler und BP / Amoco waren die einzelnen Parteien jeweils hauptsaÈchlich in ihrem eigenen
Heimatkontinent taÈ tig, waÈhrend sie im Territorium ihres Partners nicht oder nur gering vertreten
waren, sodaû keine oder nur marginale UÈ berschneidungen auftraten.

In solchen FaÈ llen bleibt es normalerweise bei einer begrenzten Zusammenarbeit, die typischerweise
darin besteht, daû die mit der Bearbeitung des Falls betrauten Beamten in der EG und den USA
miteinander Kontakt aufnehmen, sich uÈ ber uÈ ber ihren jeweiligen Zeitplan informieren und vielleicht
auch uÈ ber die Definition des produktmaÈûig und raÈumlich relevanten Markts diskutieren.

In einer anderen Kategorie von FaÈ llen kann es sein, daû die EG und die USA den produktmaÈûigen
und raÈumlichen Markt unterschiedlich beurteilen, die Zusammenarbeit aber nuÈ tzlich finden, um
herauszufinden, weshalb diese Unterschiede bestehen, und darin eine BestaÈ tigung fuÈ r den eigenen
Standpunkt zu finden. American Home Products / Monsanto und Hoffmann-La Roche / Boehringer
Mannheim waren FaÈ lle, in denen die Wettbewerbsbedingungen in Europa anders gelagert waren als in
den USA. Aber auch bei unterschiedlichen produktmaÈûigen und raÈumlichen MaÈrkten und folglich
abweichender Wettbewerbsanalyse kann es FaÈ lle geben, in denen eine gewisse Koordinierung der

245 Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die bei der Behandlung der FaÈlle aufgetretenen Aspekte der
Zusammenarbeit von EG und USA. NaÈhere Informationen uÈ ber die einzelnen FaÈlle finden sich im XXVII.
Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik.
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Behandlung und der Abhilfemaûnahmen wuÈ nschenswert erscheint. So ist es z.B. in den FaÈ llen
Hoffmann-La Roche / Boehringer Mannheim und Halliburton / Dresser zu Diskussionen uÈ ber
moÈ gliche Abhilfen gekommen.

Eine substanziellere Zusammenarbeit in der Bewertungsphase kann zustandekommen, wenn der
raÈumliche Umfang der Produkt- oder DienstleistungsmaÈrkte die ganze Welt umfaût oder sowohl die
Vereinigten Staaten als auch Europa einschlieût. In solchen FaÈ llen sind die BehoÈ rden beider Seiten
daran interessiert, fuÈ r DurchgaÈngigkeit der Definition des Produkt- oder Dienstleistungsmarkts zu
sorgen und zu erfahren, ob die jeweils andere BehoÈ rde glaubt, daû ein ernsthafter Wettbewerbsfall
vorliegt. In den FaÈllen Price Waterhouse / Coopers & Lybrand, Worldcom / MCI, Wolters-Kluwer /
Reed-Elsevier, Exxon / Shell und Marsh & McLennan / Sedgewick gab es Diskussionen zu Fragen der
Definition der ProduktmaÈrkte und deren raÈumlicher Ausdehnung, die primaÈr zur BestaÈtigung der
analytischen AnsaÈtze der einzelnen BehoÈ rden dienen sollten.

Es kommt immer haÈufiger vor, daû sich die mit der Bearbeitung der FaÈlle betrauten Beamten
routinemaÈûig um eine VerzichterklaÈrung bemuÈ hen, die es den BehoÈ rden zu ermoÈ glicht, vertrauliche
Informationen untereinander auszutauschen. Vielfach liegt der Hauptnutzen nicht so sehr in der
MoÈ glichkeit des Informationsaustauschs als im Wegfall von BeschraÈnkungen, die einem freien und
ungehinderten Dialog der BehoÈ rden im Wege standen. Ein solcher Austausch kann z.B. Miû-
verstaÈndnissen vorbeugen, die sonst entstehen koÈ nnen, wenn die Position oder die Absichten der
Sachbearbeiter im anderen Gebiet nicht nicht richtig verstanden werden. Und wenn die Zusammen-
arbeit in die Ermittlungsphase hineinreicht, kann ein koordinierter Ansatz dazu beitragen, die
Belastung der anmeldenden Parteien und Dritter zu reduzieren. Durch Zusammenarbeit bei der
Festlegung der Abhilfemaûnahmen kann man schlieûlich den Anmeldenden helfen, ein ¹Doppel-
verfahren zu vermeiden, in dem sie gezwungen waÈren, die Abhilfen nacheinander auszuhandeln, was
u.U. bedeuten koÈ nnte, daû sie gegenuÈ ber der zweiten BehoÈ rde weitere ZugestaÈndnisse machen
muÈ ssen, um eine Transaktion genehmigt zu erhalten, die von der ersten bereits abgesegnet wurde.

Um einen solchen Dialog produktiv zu gestalten, ist es wichtig, ihn in einem moÈ glichst fruÈ hen Stadium
des Bewertungsprozesses zu ermoÈ glichen. Bei fruÈ heren BemuÈ hungen um VerzichterklaÈrungen war
immer wieder zu beobachten, daû die Verhandlungen mit den Parteien uÈ ber die an diese
VerzichterklaÈrung geknuÈ pften Bedingungen sich so lange hinziehen konnten, daû der Vorteil einer
anschlieûenden Zusammenarbeit verlorenging. Die Kommission hat daher eine neue Initiative
gestartet, indem sie die anmeldenden Parteien auffordert, ein vorbereitetes ¹Standard-VerzichterklaÈ -
rungs-Formular zu unterzeichnen, um auf diese Weise den Zeitaufwand fuÈ r Verhandlungen uÈ ber die
Bedingungen auf ein Minimum zu reduzieren.

In einigen wenigen FaÈ llen ist die Zusammenarbeit einen Schritt weiter gefuÈ hrt und auf die
Koordinierung der ErmittlungstaÈ tigkeit ausgedehnt worden. Obwohl beide BehoÈ rden fortfahren, die
Befragung Dritter eigenstaÈndig zu handhaben, koÈ nnen sie doch miteinander besprechen, wer
kontaktiert werden soll und welche Fragen gestellt werden sollten. Im Fall Worldcom / MCI wurde
die Bewertung erheblich erleichtert durch die bereitwillige Mitwirkung zahlreicher Unternehmen, die
auf Parallenanfragen der EG- und US-BehoÈ rden antworteten und es ihnen gestatteten, die
Informationen untereinander auszutauschen, oder beiden Seiten die gleichen Informationen lieferten.

Die Zusammenarbeit kann sogar noch weiter gehen. In den FaÈ llen Worldcom / MCI und Exxon / Shell
wurde die Zusammenarbeit, die bereits in der Bewertungsphase begonnen hatte, bis zu den
Diskussionen uÈ ber Abhilfemaûnahmen fortgesetzt. Im Fall Worldcom / MCI wurden uÈ ber die Abhilfen
dreiseitige Verhandlungen zwischen den Parteien und den beiden BehoÈ rden gefuÈ hrt. Auûerdem
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wurden von dem fuÈ r den Fall zustaÈndigen US Department of Justice (DoJ) und der Kommission
gemeinsame Markttests fuÈ r eine erste Reihe von Abhilfen durchgefuÈ hrt. Das fuÈ hrte u.a. dazu, daû ein
Mitglied des mit der Bearbeitung dieses Falls betrauten Teams der GD IV in den DienstraÈumen des
DoJ zugegen war, um an den Markttests des DoJ teilzunehmen. Im Fall Exxon / Shell wurden die
moÈ glichen Abhilfen zwischen den EG- und US-BehoÈ rden ausgiebig eroÈ rtert, bevor beide Seiten zu
einem endguÈ ltigen Urteil fanden.

Bisher sind nur wenige FaÈ lle aktenkundig geworden, in denen auch hinsichtlich der DurchfuÈ hrung der
angebotenen VerpflichtungserklaÈrungen eine Zusammenarbeit stattgefunden hat, aber dies ist
moÈ glicherweise ein Bereich fuÈ r die zukuÈ nftige Weiterentwicklung. Im Fall Worldcom / MCI hat es
einen Briefwechsel zwischen der EG und den USA gegeben, in dem die Kommission das DoJ um
Mitwirkung hinsichtlich der von den Parteien beiden BehoÈ rden gegenuÈ ber abgegebenen Ver-
pflichtungserklaÈrungen bat. Das DoJ bestaÈ tigte, daû man alle notwendigen und geeigneten Schritte
unternehmen werde, um diese VerpflichtungserklaÈrungen zu bewerten und, wenn sie fuÈ r ausreichned
angesehen werden, ihre volle und wirksame Umsetzung zu erreichen. Ein gutes Beispiel fuÈ r
Zusammenarbeit in diesem Bereich war der Fall Halliburton / Dresser. Dieser Fall war in der EG in
der ersten Phase freigegeben worden, waÈhrend es in den USA etwas laÈnger dauerte, da hier
verschiedene ernsthafte Probleme aufgetreten waren. Eines der Probleme betraf den Markt fuÈ r
BohrfluÈ ssigkeiten. Obwohl dieser Markt fuÈ r die Kommission ebenso wie fuÈ r das DoJ relevant war, kam
man zu der Feststellung, daû die Antitrust Division in den USA fuÈ r die Behandlung dieses Falles
besser plaziert war, zumal es um die VeraÈuûerung von in den Vereinigten Staaten gelegenen
VermoÈ genswerten ging. Die Kommission hielt daraufhin engen Kontakt zu ihren US-Partnern und
vertraute auf deren Verfolgung der geforderten Ausgliederung als Entscheidungselement fuÈ r die
Freigabe des Falls in Phase 2. In der Folgezeit wurde die Kommission von der Antitrust Division voll
uÈ ber den gesamten Verlauf des Ausgliederungsprozesses informiert.

5. Fazit

Die praktische Umsetzung des zwischen der EG und den USA bestehenden zweiseitigen Abkommens
von 1991 war bisher sehr erfolgreich. Die AnsaÈtze der beiderseitigen KartellaufsichtsbehoÈ rden sind im
wesentlichen eher konvergierend als divergierend. Die Erfahrung hat gezeigt, daû die Zusammen-
arbeit mit den Vereinigten Staaten nicht nur eine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit ist,
wenn die beiden WettbewerbsbehoÈ rden in der Lage sein wollen, dem immer groÈ ûer werdenden
Problem grenzuÈ berschreitender WettbewerbsbeschraÈnkungen wirkungsvoll entgegenzutreten.

Die Notwendigkeit dieser Zusammenarbeit wird unterstrichen durch die groûe Bedeutung der
hauptsaÈchlich betroffenen Wirtschaftszweige (Verkehr, Telekommunikation, Pharmazeutika, Compu-
ter usw.) und durch das Ausmaû der RuÈ ckwirkungen kartellrechtlicher Entscheidungen auf diese
SchluÈ sselindustrien.

Es ist klar, daû die MoÈ glichkeit abweichender Beurteilungen durch diese Abkommen nicht
ausgeraÈumt wird, zumal die verschiedenen BehoÈ rden weiterhin das Recht haben, unabhaÈngig
voneinander eigene Analysen anzustellen und eigene Entscheidungen zu treffen. VerstaÈ rkte
Zusammenarbeit traÈgt jedoch dazu bei, die Wirksamkeit und Effizienz des Wettbewerbsrechts sowohl
der EG als auch der USA zu verbessern und die Risiken abweichender Entscheidungen zu verringern.
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ANHANG 1
NOTIFIZIERUNGEN DER EUROPAÈ ISCHEN KOMMISSION AN DIE

WETTBEWERBSBEHOÈ RDEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
1.1.1998 Ð 31.12.1998

FusionsfaÈ lle 246:

01 Fall Nr. IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02 Fall Nr. IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03 Fall Nr. IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04 Fall Nr. IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05 Fall Nr. IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06 Fall Nr. IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07 Fall Nr. IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08 Fall Nr. IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09 Fall Nr. IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10 Fall Nr. IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11 Fall Nr. IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12 Fall Nr. IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13 Fall Nr. IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14 Fall Nr. IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15 Fall Nr. IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16 Fall Nr. IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17 Fall Nr. IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18 Fall Nr. IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

246 Wegen der Geheimhaltungsvorschriften sind in dieser Liste nur Untersuchungen namentlich aufgefuÈ hrt, die
oÈ ffentlich bekanntgemacht wurden.
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19 Fall Nr. IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

20 Fall Nr. IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21 Fall Nr. IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22 Fall Nr. IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23 Fall Nr. IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24 Fall Nr. IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25 Fall Nr. IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26 Fall Nr. IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27 Fall Nr. IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28 Fall Nr. IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29 Fall Nr. IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30 Fall Nr. IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31 Fall Nr. IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32 Fall Nr. IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33 Fall Nr. IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34 Fall Nr. IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35 Fall Nr. IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36 Fall Nr. IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37 Fall Nr. IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ and Bank America/NC

38 Fall Nr. IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39 Fall Nr. IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40 Fall Nr. IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41 Fall Nr. IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42 Fall Nr. IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43 Fall Nr. IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Sonstige FaÈ lle 247

01 Fall Nr. IV/36.638 Ð FIA/FOA

02 Fall Nr. IV/36696 Ð Parallelprodukte von DuPont Paints and Pigments

03 Fall Nr. IV/36890 Ð UÈ berwachung der VerpflichtungserklaÈrung von Digital vom 8.10.1997

04 Fall Nr. IV/36702 Ð Untersuchung der Vereinbarungen u. d. Marktverhaltens der Iomega Corp.

05 Fall Nr. IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish und Newcastle

06 Fall Nr. IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07 Fall Nr. IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08 Fall Nr. IV/36545 Ð Aminoacids

09 Fall Nr. IV/37174 Ð Das Premier Partner Program von Network Solutions

247 Wegen der Geheimhaltungsvorschriften sind in dieser Liste nur Untersuchungen namentlich aufgefuÈ hrt, die
oÈ ffentlich bekanntgemacht wurden.
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ANHANG 2
NOTIFIZIERUNGEN DER WETTBEWERBSBEHOÈ RDEN

DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA AN DIE EUROPAÈ ISCHE
KOMMISSION 1.1.1998 Ð 31.12.1998

FusionsfaÈ lle 248

01 siehe Fuûnote

02 DuPont/Degussa

03 T &N PLC/Federal-Mogul

04 Engine Alliance

05 Flir/Spectra

06 GNK/Armstrong

07 Sentrachem/Dow

08 Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09 Siemens/FPG

10 Wolters Kluwer/Thomson

11 Nutone/Nortek

12 SC Investments/Andes

13 Sungard/Rolfe & Nolan

14 Wolters Kluwer/Waverly

15 ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16 Harsco/Pandrol Jackson

17 Coloniale/Parmalat/Kinnett

18 Boeing-McDonnell Douglas helicopter business

248 Wegen der Geheimhaltungsvorschriften sind in dieser Liste nur Untersuchungen namentlich aufgefuÈ hrt, die
oÈ ffentlich bekanntgemacht wurden.

BER. WETTB. 1998

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN 355



19 PMSI/Cognizant

20 Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21 Worldcom/MCI

22 Reed Elsevier/Matthew Bender

23 Crosfield ICI/Grace

24 siehe Fuûnote

25 ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26 Alcatel/DSC

27 American Home Products/Monsanto

28 Pearson/Viacom

29 Wandel & Goltermann/Wavetek

30 Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31 Giant Food/Ahold

32 Jefferson Smurfit/Stone Container

33 Halliburton/Dresser

34 siehe Fuûnote

35 BP/Amoco

36 siehe Fuûnote

37 Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38 Sulzer/Guidant

39 AT & T/BT

40 siehe Fuûnote
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41 Exxon/Shell

42 Marsh & McLennan/Sedgwick

Sonstige FaÈ lle 249

01 ICI Explosives

02 siehe Fuûnote

03 siehe Fuûnote

04 siehe Fuûnote

05 siehe Fuûnote

06 siehe Fuûnote

07 siehe Fuûnote

249 Wegen der Geheimhaltungsvorschriften sind in dieser Liste nur Untersuchungen namentlich aufgefuÈ hrt, die
oÈ ffentlich bekanntgemacht wurden.
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V Ð DIE ANWENDUNG DES WETTBEWERBSRECHTS IN DEN
MITGLIEDSTAATEN

Das vorliegende Kapitel stuÈ tzt sich auf die BeitraÈge der WettbewerbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten.
Eingehendere Informationen uÈ ber die TaÈtigkeiten der genannten BehoÈ rden sind in den nationalen
Berichten enthalten, die von den meisten BehoÈ rden erstellt werden.

A Ð Gesetzgeberische Entwicklungen

Es ist festzustellen, daû die Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften an das Gemeinschaftsrecht
1998 weiter fortgesetzt wurde, auch wenn diese Angleichung in einigen FaÈ llen nur partiell ist. Die
neuen Wettbewerbsgesetze DaÈnemarks und der Niederlande, die sich eng an das Gemeinschaftsrecht
anlehnen, traten am 1. Januar 1998 in Kraft. In Deutschland und im Vereinigten KoÈ nigreich wurden
neue Wettbewerbsgesetze angenommen, die dem Gemeinschaftsrecht weitestgehend nachgebildet
sind. In Luxemburg, OÈ sterreich und Schweden denkt man weiter uÈ ber dieses Thema nach. Die neuen
finnischen Rechtsvorschriften fuÈ r UnternehmenszusammenschluÈ sse orientieren sich am europaÈ ischen
Modell. Interessante verfahrenstechnische Neuregelungen sind in Belgien, Schweden und Spanien zu
verzeichnen.

In den sechs nachstehend genannten Mitgliedstaaten wurde das Wettbewerbsrecht 1998 nicht
modifiziert: Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, OÈ sterreich und Portugal.

Deutschland

Am 28. Mai 1998 nahm der Deutsche Bundestag nach dreijaÈhriger Arbeit die sechste Novelle des
Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen (im folgenden GWB) an. Der Gesetzestext, der seit
mehr als 40 Jahren in Kraft ist, wurde im Rahmen dieser Reform vollstaÈndig uÈ berarbeitet, die darin
enthaltenen Bestimmungen wurden verstaÈrkt und verstaÈndlicher formuliert. Im wesentlichen brachte
die Reform eine vorsichtige Angleichung an das gemeinschaftliche Kartellrecht, verbunden mit einem
verbesserten Schutz des Wettbewerbs, den das Gesetz insgesamt gewaÈhrleistet.

Nach der Reform betrifft das Kartellverbot bereits den Abschluû von wettbewerbsbeschraÈnkenden
Vereinbarungen, nicht mehr nur ihre Umsetzung. Die Liste der Vereinbarungen und BeschluÈ sse, die
vom Kartellverbot freigestellt werden koÈ nnen, wurde gekuÈ rzt und das Freistellungsverfahren
vereinfacht. In bezug auf bestimmte Formen der Zusammenarbeit wurde in UÈ bereinstimmung mit
Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag ein zusaÈtzlicher Freistellungstatbestand in das Gesetz aufgenommen.

Nach den neuen Rechtsvorschriften ist der Miûbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in
UÈ bereinstimmung mit Artikel 82 EG-Vertrag unmittelbar gesetzlich verboten, so daû geschaÈdigte
Unternehmen selbst ihre Rechte vor einem Zivilgericht geltend machen koÈ nnen. Die Ermitt-
lungsbefugnisse der KartellbehoÈ rden im Hinblick auf VerstoÈ ûe durch marktbeherrschende Unter-
nehmen wurden gestaÈrkt. Der Zugang zu Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen wird durch
eine allgemeine Darstellung des Sachverhalts im Rahmen des GWB geregelt. Nach den neuen
Rechtsvorschriften ist es marktbeherrschenden Unternehmen untersagt, Waren unter Einstandspreis
anzubieten, es sei denn, dies ist sachlich gerechtfertigt oder nur gelegentlich der Fall.
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Im Hinblick auf die Fusionskontrolle ist gemaÈû der Reform das Vorsorgeprinzip anzuwenden, d.h.
ZusammenschluÈ sse sind im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht vor dem Vollzug anzumelden.
Dritte koÈ nnen die Freigabe von ZusammenschluÈ ssen gerichtlich anfechten.

Die Zahl der Wirtschaftsbereiche, auf die das Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen keine
Anwendung findet (Landwirtschaft, Banken und Versicherungen, Verkehr) wurde deutlich verringert.
Die Ausnahmeregelungen fuÈ r den Energiesektor (ElektrizitaÈ t und Gas) wurde im Rahmen der Reform
des Energiewirtschaftsrechts bereits im MaÈrz 1998 aufgehoben. Der Sport wurde in die Liste der
Sektoren aufgenommen, die nicht unter das Gesetz fallen, somit ist die zentrale Vermarktung von
Fernsehsenderechten durch SportverbaÈnde zulaÈssig. Angesichts der gesellschaftspolitischen Verant-
wortung dieser VerbaÈnde (FoÈ rderung der Jugend und des Amateursports) muû sichergestellt werden,
daû sie uÈ ber eine angemessene finanzielle Grundlage verfuÈ gen.

Die GWB-Novelle ist am 1. Januar 1999 in Kraft getreten.

OÈ sterreich

1998 begann in OÈ sterreich die Diskussion uÈ ber eine Novellierung des nationalen Wettbewerbsrechts.
Im Hinblick auf den institutionellen Aufbau werden verschiedene LoÈ sungen in Betracht gezogen
(StaÈrkung der Befugnisse des Kartellgerichts, Schaffung eines unabhaÈngigen Kartellamts). Diskus-
sionsgegenstand ist daruÈ ber hinaus auch eine grundlegende Angleichung an das EG-Wettbewerbs-
recht. Zwar wurde noch keine endguÈ ltige Entscheidung getroffen, aber es herrscht EinmuÈ tigkeit
daruÈ ber, daû das Prinzip der Verfahrenseinleitung auf dem Verwaltungsweg gestaÈrkt werden muû.

Belgien

Das belgische Wettbewerbsgesetz vom 5. August 1991 stuÈ tzt sich weitgehend auf das Wettbewerbsrecht
der Gemeinschaft. Somit ist die Angleichung des belgischen Rechts an das EG-Recht in diesem
Bereich bereits vollzogen.

DaruÈ ber hinaus ist vorgesehen, daû die belgischen WettbewerbsbehoÈ rden gegebenenfalls erforderliche
Entscheidungen uÈ ber die ZulaÈssigkeit von Vereinbarungen oder uÈ ber die miûbraÈuchliche Ausnutzung
einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt, die gemaÈû Artikel 84 EG-Vertrag in ihre
ZustaÈndigkeit fallen, im Einklang mit Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 des Vertrages und mit den im
belgischen Wettbewerbsgesetz vorgeschriebenen Verfahren treffen muÈ ssen.

1998 wurden zwei ergaÈnzende DurchfuÈ hrungsverordnungen veroÈ ffentlicht. Der KoÈ nigliche Erlaû vom
22. Januar 1998 zur Einreichung von Beschwerden und AntraÈgen gemaÈû Artikel 23 Absatz 1
Buchstaben c) und d) des Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen vom 5. August 1991
(veroÈ ffentlicht im Moniteur Belge vom 24.4.1998) regelt das Verfahren zur Einreichung von
Beschwerden. GemaÈû diesem KoÈ niglichen Erlaû sind Beschwerden in achtfacher Ausfertigung
einzureichen und muÈ ssen eine ausfuÈ hrliche und verstaÈndliche Beschreibung der betreffenden
wettbewerbswidrigen Praktiken enthalten. DaruÈ ber hinaus muÈ ssen sie durch entsprechende Unter-
lagen ausreichend belegt sein.

Der zweite KoÈ nigliche Erlaû vom 22. Januar 1998 zur AÈ nderung des KoÈ niglichen Erlasses vom 15. MaÈrz
1993 uÈ ber die Verfahren zum Schutz des Wettbewerbs, des KoÈ niglichen Erlasses vom 23. MaÈrz 1993
uÈ ber AntraÈge und Anmeldungen gemaÈû den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschraÈnkungen vom 5. August 1991 und des KoÈ niglichen Erlasses vom 23. MaÈrz 1993 uÈ ber die
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Anzeige von ZusammenschluÈ ssen gemaÈû Artikel 12 des Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen
vom 5. August 1991 (Moniteur Belge vom 24.4.1998) zielt einerseits auf eine Verbesserung des
Zusammenwirkens der fuÈ r die Umsetzung des Wettbewerbsgesetzes zustaÈndigen Stellen ab und legt
andererseits fest, daû Unternehmen im Rahmen eines Zusammenschluûverfahrens erst dann gegen die
Entscheidung des Wettbewerbsrates bezuÈ glich der Einleitung einer zweiten PruÈ fungsphase Berufung
einlegen koÈ nnen, wenn sie zuvor Berufung gegen die endguÈ ltige Entscheidung des Wettbewerbsrates
uÈ ber die ZulaÈssigkeit oder UnzulaÈssigkeit des Zusammenschlusses Berufung eingelegt haben.

DaÈnemark

Wie im XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik angekuÈ ndigt, trat am 1. Januar 1998 ein neues
Wettbewerbsgesetz in Kraft - das Gesetz Nr. 384 vom 10. Juni 1997. Dieses Gesetz enthaÈ lt ein
allgemeines Verbot wettbewerbsbehindernder Vereinbarungen sowie ein Verbot des Miûbrauchs einer
den Markt beherrschenden Stellung, die den Verboten gemaÈû Artikel 81 und 82 EG-Vertrag
entsprechen. Die daÈnischen WettbewerbsbehoÈ rden koÈ nnen die Verbote gemaÈû Artikel 81 Absatz 1
und Artikel 82 EG-Vertrag nicht direkt anwenden.

Der UÈ bergang zum Verbotsprinzip stellt eine systemische AÈ nderung des daÈnischen Wettbewerbsrechts
dar, das kuÈ nftig im Einklang mit der Praxis der Kommission sowie der Rechtsprechung des Gerichts
erster Instanz und des Gerichtshofs angewendet wird.

Im Rahmen des neuen Wettbewerbsgesetzes wurde daruÈ ber hinaus das Prinzip der EinzelzustaÈndigkeit
eingefuÈ hrt, das besagt, daû Vereinbarungen, die auf Gemeinschaftsebene freigestellt wurden,
automatisch nicht unter das im Wettbewerbsgesetz festgelegte allgemeine Verbot wettbewerbs-
beschraÈnkender Vereinbarungen fallen.

Das allgemeine Verbot gilt auch nicht fuÈ r Vereinbarungen, die gewisse Schwellenwerte nicht
uÈ berschreiten und demzufolge von geringfuÈ giger Bedeutung sind.

Wie auf Unionsebene ist es vorbehaltlich der Anmeldung bei der zustaÈndigen WettbewerbsbehoÈ rde
moÈ glich, ein Negativattest oder eine Einzelfreistellung zu erwirken.

Am 1. Juli 1998 wurden 845 Anmeldungen von Vereinbarungen registriert, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Gesetzes am 1. Januar 1998 vorlagen.

AnlaÈûlich der Annahme des neuen Wettbewerbsgesetzes gab der Minister fuÈ r Handel und Industrie
acht Gruppenfreistellungen gemaÈû den Gemeinschaftsfreistellungen sowie eine Gruppenfreistellung
speziell fuÈ r Einzelhandelsketten bekannt.

Das fuÈ r private und staatliche Unternehmen gleichermaûen geltende Wettbewerbsgesetz wird vom
Wettbewerbsrat (¹KonkurrenceraÊdet¹) angewandt, der aus 19 Mitgliedern besteht. Das Sekretariat des
Wettbewerbsrats, die Wettbewerbsdirektion (¹Konkurrencestyrelsenª), ist fuÈ r die tagtaÈgliche Anwen-
dung des Gesetzes sowie fuÈ r die Zusammenarbeit mit der EuropaÈ ischen Kommission in Fragen von
gemeinsamem Interesse zustaÈndig.

Gegen Entscheidungen auf der Grundlage des Wettbewerbsgesetzes koÈ nnen der Beschwerdeausschuû
fuÈ r Wettbewerbsangelegenheiten (¹Konkurrenceankenñvnetª) und in letzter Instanz die Gerichte
angerufen werden.
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VorsaÈtzliche oder grob fahrlaÈssige VerstoÈ ûe gegen die im Wettbewerbsgesetz festgelegten Verbote
ziehen Strafmaûnahmen in Form von Geldbuûen nach sich. Bei VerstoÈ ûen gegen das Verbot des
Miûbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung koÈ nnen jedoch nur dann Geldbuûen verhaÈngt
werden, wenn waÈhrend der vorangegangenen fuÈ nf Jahre wegen eines aÈhnlichen Verstoûes eine
VerfuÈ gung erlassen wurde. GemaÈû den ErwaÈgungen, die dem Gesetz zugrunde liegen, wurde es
daruÈ ber hinaus als nicht der strafrechtlichen Tradition DaÈnemarks entsprechend eingeschaÈtzt, ebenso
hohe Strafen vorzuschlagen, wie bei VerstoÈ ûen gegen die Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft
verhaÈngt werden.

Das neue Wettbewerbsgesetz enthaÈ lt keine Bestimmungen uÈ ber die Fusionskontrolle, sieht jedoch vor,
daû UnternehmenszusammenschluÈ sse bei der Wettbewerbsdirektion zu melden sind, wenn die
UmsatzerloÈ se der beteiligten Unternehmen insgesamt 50 Mio. DKK uÈ berschreiten. Eine Verpflichtung
zur Anmeldung besteht jedoch nur dann, wenn mindestens eines der beteiligten Unternehmen seinen
Sitz in DaÈnemark hat.

Spanien

Am 27. Februar wurde das KoÈ nigliche Dekret Nr. 295/1998 uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft in Spanien angenommen. Durch diese Norm, deren Ausarbeitung 1997
begann, wird das KoÈ nigliche Dekret Nr. 1882/86 vom 29. August 1986 im Hinblick auf die Anwendung
der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die nationalen WettbewerbsbehoÈ rden geaÈndert. Die
UÈ berarbeitung des Dekrets war wegen der AÈ nderungen der entsprechenden Regelungen, die sich seit
seinem Inkrafttreten ergeben hatten, erforderlich geworden.

Das neue Dekret beinhaltet folgende AÈ nderungen:

i. Es legt das Verfahren zur Untersuchung und Entscheidung von FaÈ llen fest, die nach den
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft zu pruÈ fen sind.

ii. Es beseitigt die fehlende AngleichungsmoÈ glichkeit des KoÈ niglichen Dekrets Nr. 1882/86, das im
Hinblick auf die ZustaÈndigkeit der nationalen WettbewerbsbehoÈ rden fuÈ r die Anwendung des
Gemeinschaftsrechts eine ausfuÈ hrliche AufzaÈhlung der 1986 geltenden gemeinschaftlichen
Vorschriften enthielt. Nach dem neuen Dekret erfolgt die Zuweisung der Kompetenzen ¹ratione
materiaeª, d.h. je nach Gegenstand.

iii. In bezug auf UnternehmenszusammenschluÈ sse legt des KoÈ nigliche Dekret fest:

Ð FuÈ r Entscheidungen uÈ ber ZusammenschluÈ sse, die von der Kommission gemaÈû Artikel 9 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (geaÈndert durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97)
an die spanischen BehoÈ rden verwiesen wurden, sowie fuÈ r Entscheidungen daruÈ ber, inwieweit es
zweckmaÈûig ist, die Anwendung von Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
des Rates anzuordnen, ist das Wettbewerbsgericht zustaÈndig;

Ð FuÈ r die PruÈ fung der Verfahren der Anwendung von Artikel 9 und Artikel 22 Absatz 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 ist die Wettbewerbsdienststelle (Servicio de Defensa de la
Competencia Ð SDC) zustaÈndig;
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Ð FuÈ r die Genehmigung Ð mit oder ohne Bedingungen und Auflagen Ð bzw. das Verbot von
UnternehmenszusammenschluÈ ssen von gemeinschaftsweiter Bedeutung, die in UÈ bereinstim-
mung mit Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates von der Kommission an ihn
verwiesen wurden, ist der Ministerrat zustaÈndig, dem es daruÈ ber hinaus obliegt, die
entsprechenden Maûnahmen gemaÈû Artikel 21 Absatz 3 der genannten Verordnung zu treffen.

iv. FuÈ r Verfahren aufgrund von VerstoÈ ûen gegen Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 gelten folgende
ZustaÈndigkeiten:

Die Durchsetzung der Artikel 81 Absatz 1, Artikel 82 sowie des abgeleiteten Rechts in Spanien ist
Sache des Wettbewerbsgerichts;

Die PruÈ fung der Verfahren der Anwendung der Artikel 81 Absatz 1 und 82 sowie des abgeleiteten
Rechts obliegt der Wettbewerbsdienststelle (SDC).

v. Die Generaldirektion Wettbewerb ist fuÈ r die Zusammenarbeit zwischen den spanischen BehoÈ rden
und der Kommission in Fragen der Anwendung der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft in
Spanien zustaÈndig.

vi. Im KoÈ niglichen Dekret sind unter anderem die Befugnisse der spanischen Verwaltungsbedien-
steten festgelegt, die in UÈ bereinstimmung mit den gemeinschaftlichen Vorschriften Kontrollen und
Ermittlungen bei in Spanien ansaÈssigen Unternehmen durchfuÈ hren.

vii. Schlieûlich enthaÈ lt des KoÈ nigliche Dekret genaue Bestimmungen uÈ ber Schweigepflicht und
Vertraulichkeit in bezug auf die Unterlagen zu den gemaÈû dem Dekret selbst untersuchten FaÈ llen.

Mit dem Gesetz Nr. 66/97 vom 30. Dezember 1997 uÈ ber steuerliche, verwaltungstechnische und soziale
Maûnahmen (BoletõÂn Oficial del Estado vom 31. Dezember) wurde das Gesetz Nr. 16/89 uÈ ber den
Schutz des Wettbewerbs geaÈndert. So sind in dem neu aufgenommenen Artikel 56 HoÈ chstfristen fuÈ r
die Verfahrensstufen vor der Wettbewerbsdienststelle und dem Wettbewerbsgericht festgelegt. Diese
Fristen gelten nur fuÈ r Verfahren, die nach dem 1. Januar 1998 eingeleitet wurden. Bei Verfahren vor
der Wettbewerbsdienststelle und dem Wettbewerbsgericht ist eine Frist von achtzehn bzw. zwoÈ lf
Monaten einzuhalten, nach deren Ablauf das Verfahren hinfaÈ llig wird.

Finnland

Das finnische Parlament nahm am 24. MaÈrz 1998 ein Gesetz (303/1998) zur AÈ nderung des Gesetzes
uÈ ber WettbewerbsbeschraÈnkungen (480/1992) an. Die AÈ nderung trat am 1. Oktober 1998 in Kraft.

Die wichtigste Neuregelung war die Aufnahme von Bestimmungen zur Kontrolle von Unterneh-
mensuÈ bernahmen. Die Bestimmungen gelten fuÈ r UÈ bernahmen, wenn der Gesamtumsatz der
beteiligten Unternehmen 2 Mrd. FIM und der Umsatz von mindestens zwei beteiligten Unternehmen
150 Mio. FIM uÈ bersteigt. Eine weitere Voraussetzung ist, daû das von der UÈ bernahme betroffene
Unternehmen in Finnland taÈtig ist. Die Kontrolle von UnternehmensuÈ bernahmen erstreckt sich auf
alle Sektoren.
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FuÈ hrt die Transaktion zur Entstehung oder zu VerstaÈrkung einer beherrschenden Stellung, durch die
der Wettbewerb auf dem finnischen Markt oder einem wesentlichen Teil dieses Marktes erheblich
behindert wird, kann das Wettbewerbsamt (Kilpailuvirasto) dem Wettbewerbsrat (Kilpailuneuvosto)
das Verbot der Transaktion vorschlagen. KoÈ nnen die schaÈdlichen Auswirkungen der UÈ bernahme
verhindert werden, indem fuÈ r deren Realisierung Bedingungen gestellt werden, muû das Wett-
bewerbsamt diese Bedingungen mit den Beteiligten aushandeln.

UnternehmensuÈ bernahmen sind dem Wettbewerbsamt innerhalb einer Woche zu melden. Dieses muû
spaÈtestens einen Monat nach Erhalt der Meldung mitteilen, ob die betreffende Transaktion einer
eingehenden PruÈ fung unterzogen wird. Der Vorschlag fuÈ r ein Verbot der Transaktion ist dem
Wettbewerbsrat innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluû des Wettbewerbsamtes zur
DurchfuÈ hrung einer PruÈ fung zu uÈ bermitteln. Der Wettbewerbsrat muû seine Entscheidung innerhalb
von drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Vorschlags treffen. Die UÈ bernahme kann nicht vor Abschluû
des Verfahrens erfolgen, sofern nicht eine gesonderte Genehmigung fuÈ r ihren Vollzug vorliegt. Das
Verbot des Vollzugs der UnternehmensuÈ bernahme verfaÈ llt, wenn der Wettbewerbsrat nicht innerhalb
eines Monats ab Erhalt des Vorschlags des Wettbewerbsamts oder ab dem Datum der Einreichung
einer Beschwerde eine anderslautende Entscheidung trifft.

FuÈ r UnternehmensuÈ bernahmen im Bereich der Energiewirtschaft gibt es unter anderem eine
Sonderbestimmung, nach der der Wettbewerbsrat auf Vorschlag des Wettbewerbsamtes eine
UÈ bernahme in diesem Sektor untersagen kann, wenn diese auf Landesebene im Bereich der
Versorgungsnetze zu einem Marktanteil von mehr als 25 % fuÈ hrt. Diese Bestimmung betrifft den
Betrieb der 400-Volt-Netze, bei denen die schaÈdlichen Auswirkungen der vertikalen Integration am
deutlichsten erkennbar sind.

Das Ministerium fuÈ r Industrie und Handel erlieû am 1. Juli 1998 eine Entscheidung uÈ ber die
Verpflichtung zur Anmeldung von UnternehmensuÈ bernahmen (499/1998) sowie eine Entscheidung
uÈ ber die Berechnung der UmsatzerloÈ se der an UnternehmensuÈ bernahmen beteiligten Unternehmen
(498/1998). Diese Entscheidungen traten am 1. Oktober 1998 in Kraft. Am 15. September 1998
veroÈ ffentlichte das Wettbewerbsamt eine Mitteilung uÈ ber die Kontrolle von UnternehmensuÈ ber-
nahmen.

DaruÈ ber hinaus enthaÈ lt das Gesetz uÈ ber WettbewerbsbeschraÈnkungen in seiner geaÈnderten Fassung
(303/1998) eine Bestimmung uÈ ber geringfuÈ gige BeeintraÈchtigungen des Wettbewerbs: Wenn die
BeschraÈnkung nur eine geringe Auswirkung auf den Wettbewerb hat, kann auf Maûnahmen durch das
Wettbewerbsamt verzichtet werden. Am 17. September 1998 veroÈ ffentlichte das Wettbewerbsamt eine
Mitteilung uÈ ber geringfuÈ gige WettbewerbsbeschraÈnkungen.

Um den rechtlichen Schutz der Unternehmen zu verbessern, wurde in das Gesetz eine Bestimmung
zum Negativattest aufgenommen. Es besteht die MoÈ glichkeit, beim Wettbewerbsamt ein Negativattest
fuÈ r die im Gesetz uÈ ber WettbewerbsbeschraÈnkungen verankerten Verbote zu beantragen. Aus-
genommen hiervon ist das Verbot des Miûbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. Am 30.
September 1998 veroÈ ffentlichte das Wettbewerbsamt Vorschriften fuÈ r die Beantragung einer
Freistellung bzw. eines Negativattests.

GemaÈû der neu in das Gesetz uÈ ber WettbewerbsbeschraÈnkungen aufgenommenen Schadenersatz-
bestimmung sind Unternehmen, die vorsaÈ tzlich oder fahrlaÈssig gegen das Gesetz uÈ ber Wettbewerbs-
beschraÈnkungen oder gegen die kraft dieses Gesetzes erlassenen Bestimmungen oder Verordnungen
verstoûen, verpflichtet, SchaÈden zu ersetzen, die sie anderen Unternehmen verursacht haben. Die
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Bestimmung zielt auf eine klare Regelung des Schadenersatzes fuÈ r durch WettbewerbsbeschraÈnkungen
entstandene SchaÈden ab, insbesondere in FaÈllen, in denen es zwischen dem Verursacher und dem
betroffenen Unternehmen kein Einvernehmen erzielt werden kann. Schadenersatzforderungen
werden von den ordentlichen Gerichten gepruÈ ft, die ein Gutachten des Wettbewerbsamtes einholen
koÈ nnen.

Irland

Die WettbewerbsbehoÈ rde (¹Competition Authorityª) veroÈ ffentlichte eine Entscheidung: ¹Category
Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellersª, Entscheidung Nr. 528
vom 4. Dezember 1998. Die Gruppenfreistellung gilt vom 1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember 2003.

Luxemburg

Die vom Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle fuÈ r Wirtschaftsrecht des
Centre de Recherche Public durchgefuÈ hrten Untersuchungen im Hinblick auf die Novellierung des
Gesetzes vom 17. Juni 1970 uÈ ber wettbewerbswidrige Handelspraktiken sind im Verlauf des Jahres
1998 gut vorangekommen. Es wurde eine umfassende Erhebung unter Verbrauchern und in
Fachkreisen durchgefuÈ hrt. Die sehr konstruktiven Beratungen ermoÈ glichten es, die ReformplaÈne vor
dem Hintergrund der tatsaÈchlichen Probleme zu beleuchten, mit denen sich die Wirtschaftsakteure auf
ihren jeweiligen MaÈrkten konfrontiert sehen. Mit dem anspruchsvollen Projekt soll nachgewiesen
werden, daû das Wettbewerbsrecht in einen umfassenderen Kontext eingebunden werden muû, damit
es mit den Rechtsvorschriften uÈ ber unlauteren Wettbewerb und Verbraucherschutz im Einklang steht.

Der luxemburgische Wirtschaftsminister miût der Aktualisierung der Wettbewerbspolitik, die im
Rahmen der Dezentralisierung der Gemeinschaftsverfahren in den kommenden Jahren verstaÈrkt zur
Anwendung kommen wird, eine sehr groûe Bedeutung bei. Das Reformprojekt duÈ rfte in der zweiten
HaÈlfte des Jahres 1999 den Beratungs- und Entscheidungsinstanzen vorgelegt werden.

Niederlande

Im Januar 1998 definierte die niederlaÈndische Regierung die GrundsaÈtze fuÈ r die (allgemeine und
individuelle) Kontrolle der liberalisierten oÈ ffentlichen Dienstleistungen und legte ihre diesbezuÈ gliche
Position auf der Grundlage des am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen allgemeinen Wettbewerbs-
gesetzes und im Kontext der Liberalisierung in diesem Bereich fest. Es galt, die Grundlagen des
Systems genau festzulegen, um eine Aufsplitterung der Kontrollfunktion auf verschiedene Stellen
sowie WiderspruÈ che bei der Anwendung der Wettbewerbsregeln zu vermeiden.

GrundsaÈtzlich sind die Niederlande nicht fuÈ r die Schaffung spezifischer Regelungen:

Die Annahme besonderer Vorschriften fuÈ r einen bestimmten Sektor parallel zu dem fuÈ r alle
Wirtschaftsbereiche geltenden Wettbewerbsgesetz kommt nur dann in Frage, wenn das allgemeine
System es nicht erlaubt, das gewuÈ nschte Ergebnis zu erzielen. Die Notwendigkeit von Sonder-
regelungen ist einer regelmaÈûigen UÈ berpruÈ fung zu unterziehen, die grundsaÈtzlich im Abstand von drei
Jahren erfolgen muû.

Wenn die Notwendigkeit besteht, spezifische Vorschriften anzuwenden, so ist fuÈ r die UÈ berwachung
ihrer Umsetzung nicht zwangslaÈufig eine gesonderte Regulierungsinstanz erforderlich. Diese Rolle
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kann dem allgemeinen Kontrollorgan, d.h. der niederlaÈndischen WettbewerbsbehoÈ rde (Nederlandse
Mededingingsautoriteit bzw. NMa) oder einer der ihr angeschlossenen Kammern uÈ bertragen werden.

Die verwaltungstechnische Beziehung zwischen der niederlaÈndischen WettbewerbsbehoÈ rde und
etwaigen anderen Kontrollorganen ist sorgfaÈ ltig festzulegen. Im Hinblick auf bestimmte Entschei-
dungen muû sich ein fuÈ r spezielle Aufgaben zustaÈndiges Kontrollorgan mit der WettbewerbsbehoÈ rde
verstaÈndigen, insbesondere wenn die Gefahr besteht, daû gewisse Begriffe des Wettbewerbsrechts
unterschiedlich ausgelegt werden.

Die von der Regierung aufgestellten Grundprinzipien haben nunmehr im Rahmen von Gesetzen,
GesetzentwuÈ rfen und AbsichtserklaÈrungen Gestalt angenommen.

Das neue Telekommunikationsgesetz ist in Kraft getreten, und ein neues Postgesetz ist in
Vorbereitung. Es wurde ein gesondertes Kontrollorgan eingesetzt: die unabhaÈngige Post- und
TelekommunikationsbehoÈ rde (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit - OPTA). Die
Regierung will die OPTA verpflichten, bestimmte Entscheidungen im Einvernehmen mit der NMa zu
treffen.

Auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes von 1998 wurde eine Stelle ins Leben gerufen
(Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet - DTE), die fuÈ r die Umsetzung und UÈ berwachung
dieses Gesetzes zustaÈndig ist. Diese Stelle trifft bestimmte Entscheidungen im Einvernehmen mit der
NMa. Bei der DTE handelt es sich um eine der NMa angeschlossene Kammer.

GemaÈû dem Gesetzentwurf fuÈ r den Gassektor ist fuÈ r diesen Bereich kein spezielles Kontrollorgan
vorgesehen; die UÈ berwachungsaufgaben sollen durch die NMa wahrgenommen werden.

Auch fuÈ r den Bereich des oÈ ffentlichen Nah- und Regionalverkehrs soll kein gesondertes Kontrollorgan
geschaffen werden, vielmehr ist beabsichtigt, die spezifischen Befugnisse der NMa zu uÈ bertragen.

Vereinigtes KoÈnigreich

Am 9. November 1998 erhielt der Entwurf des britischen Wettbewerbsgesetzes (Competition Act 1998)
die KoÈ nigliche Zustimmung (Royal Assent). Mit diesem Gesetz soll das britische Wettbewerbsrecht
gestaÈrkt werden, indem das derzeitige System weitgehend durch zwei Verbote ersetzt wird, die den
Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages sehr nahekommen: Das erste Verbot bezieht sich auf
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, BeschluÈ sse von Unternehmensvereinigungen und aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen, durch die der Wettbewerb unterbunden, beschraÈnkt oder
verfaÈ lscht und der Handel im Vereinigten KoÈ nigreich beeintraÈchtigt werden kann. Gegenstand des
zweiten Verbots sind Verhaltensweisen, die dem Miûbrauch einer beherrschenden Stellung gleich-
kommen und die ebenfalls geeignet sind, den Handel im Vereinigten KoÈ nigreich zu beeintraÈchtigen.
UÈ berwiegen die Vorteile solcher Vereinbarungen die wettbewerbsbeschraÈnkenden Auswirkungen,
sieht das Gesetz Ausnahmen vor.

Die in dem Gesetz vorgesehenen Verbote treten am 1. MaÈrz 2000 in Kraft und ersetzen von diesem
Zeitpunkt an das Gesetz von 1976 uÈ ber WettbewerbsbeschraÈnkungen (Restrictive Trade Practices
Act 1976), das Gesetz von 1976 uÈ ber Wiederverkaufspreise (Resale Prices Act 1976) sowie groûe Teile
des Wettbewerbsgesetzes von 1980 (Competition Act 1980). Durch dieses Gesetz werden die
Befugnisse des Generaldirektors der britischen WettbewerbsbehoÈ rde im Hinblick auf Sanktionen,
Kontrollen und Umsetzung gestaÈrkt, einschlieûlich des Rechts zur VerhaÈngung von Geldbuûen und

BER. WETTB. 1998

366 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



zur Anordnung einstweiliger Maûnahmen. FuÈ r die Anwendung und Umsetzung des Gesetzes sind der
Generaldirektor und gleichzeitig, was die reglementierten Sonderbereiche betrifft, die Regulierung-
sinstanzen fuÈ r Telekommunikation, Gas und ElektrizitaÈ t, Wasserversorgung und Abwasserauf-
bereitung sowie Schienenverkehr zustaÈndig. Eine neue BehoÈ rde, die ¹Competition Commissionª,
wird an Stelle der derzeit bestehenden Monopol- und Fusionskommission (Monopolies and Mergers
Commission) eingesetzt. Sie uÈ bernimmt auch die PruÈ fung von Beschwerden gegen Entscheidungen des
Generaldirektors und der Regulierungsinstanzen.

Das geltende britische Wettbewerbsrecht bleibt noch bis zum 1. MaÈrz 2000 in Kraft. Dahingegen wird
der Restrictive Trade Practices Act nur noch in modifizierter Form angewandt und schreibt eine
foÈ rmliche Anmeldung von Preisabreden beim Generaldirektor vor. Dieser ist, wenn er die
angemeldten Vereinbarungen als wettbewerbsbeschraÈnkend einstuft, auch weiterhin befugt, deren
Ersatz durch andere Vereinbarungen zu verlangen.

Das neue Gesetz zielt unter anderem auf eine moÈ glichst weitgehende Angleichung der nationalen
Wettbewerbsvorschriften an die Vorschriften der Gemeinschaft ab. In Artikel 60 ist festgelegt, daû die
britischen BehoÈ rden bei der LoÈ sung von Wettbewerbsproblemen versuchen muÈ ssen, die GrundsaÈtze
des EG-Vertrags und der europaÈ ischen Rechtsprechung einzuhalten, soweit dies angesichts der
bestehenden Unterschiede moÈ glich ist.

Das neue Gesetz hat keine direkten Auswirkungen auf die in Groûbritannien geltenden Vorschriften
fuÈ r UnternehmenszusammenschluÈ sse, die weiterhin nach den einschlaÈgigen Bestimmungen des
Verbraucherschutz- und Wettbewerbsgesetzes von 1973 (Fair Trading Act 1973) bewertet werden.
Vereinbarungen, die zu UnternehmenszusammenschluÈ ssen im Sinne des Gesetzes von 1973 fuÈ hren,
sind ebenso wie BeschraÈnkungen, die als Nebenabreden zu solchen Vereinbarungen anzusehen sind,
grundsaÈtzlich vom Anwendungsbereich des Gesetzes von 1998 ausgeschlossen. Die Regierung hat die
Absicht bekundet, die Wirksamkeit der derzeitigen britischen Vorschriften fuÈ r Unternehmens-
zusammenschluÈ sse neu zu uÈ berpruÈ fen. DemnaÈchst soll zu dieser Frage ein Diskussionspapier
veroÈ ffentlicht werden.

Schweden

Am 1. Juli 1998 traten AÈ nderungen des Wettbewerbsgesetzes in Kraft. FuÈ r bestimmte Entscheidungen
der WettbewerbsbehoÈ rde (Konkurrensverket) wurde die ZustaÈndigkeit fuÈ r die Einlegung von
Rechtsmitteln geaÈndert. Gegen Nichteinmischungs- und Freistellungsentscheidungen sowie Verwal-
tungsanordnungen ist beispielsweise kuÈ nftig direkt beim letztinstanzlichen Gericht, das heiût beim
Handelsgericht (Marknadsdomstolen) Berufung einzulegen. Zuvor waren diese Entscheidungen vor
dem Stockholmer Gericht erster Instanz (Stockholms tingsraÈ tt) anzufechten. Durch diese AÈ nderung
soll es den betroffenen Unternehmen ermoÈ glicht werden, schneller eine endguÈ ltige Entscheidung zu
erlangen.

Zugleich wurden der WettbewerbsbehoÈ rde umfassendere MoÈ glichkeiten zum Erlaû ¹einstweiliger
Maûnahmenª eingeraÈumt. Seit dem 1. Juli 1998 koÈ nnen Entscheidungen dieser Art bereits bei
Vorliegen ¹besonderer GruÈ ndeª getroffen werden, waÈhrend zuvor ¹auûergewoÈ hnliche GruÈ ndeª
erforderlich waren, wie zum Beispiel die Gefahr der VerdraÈngung eines Konkurrenten.

Auch die Verfahrensvorschriften der WettbewerbsbehoÈ rde wurden geaÈndert. So muû diese beispiels-
weise kuÈ nftig innerhalb von hoÈ chstens einem Jahr uÈ ber einen Freistellungsantrag entscheiden,
waÈhrend zuvor keine Frist festgelegt war.
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Vor dem Hintergrund der derzeit von der Kommission durchgefuÈ hrten Arbeiten beschloû die
Regierung, die Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r Franchisevereinbarungen bis zum 30. Juni 2000 zu
verlaÈngern. Die Gruppenfreistellungsverordnungen fuÈ r Spezialisierungs- sowie fuÈ r Forschungs- und
Entwicklungsvereinbarungen wurden ihrerseits bis zum 30. Juni 2001 verlaÈngert.

Eine von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe untersucht unter anderem die Struktur des
Wettbewerbsgesetzes im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen kleinen Unternehmen. Im
Rahmen dieser Arbeiten wird auch die Gruppenfreistellungsverordnung zugunsten von Einzelhan-
delsketten uÈ berpruÈ ft, die eine schwedische Besonderheit darstellt.

Andererseits wurden im Ergebnis einer von Regierungsstellen durchgefuÈ hrten Studie AÈ nderungen
bezuÈ glich der Verordnungen uÈ ber die Fusionskontrolle vorgeschlagen. Die WettbewerbsbehoÈ rde hat
diese VorschlaÈge, die auf eine weitere Harmonisierung des nationalen Rechts mit dem Gemein-
schaftsrecht abzielen, im wesentlichen unterstuÈ tzt.

B Ð Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft durch die
nationalen BehoÈ rden

GegenwaÈrtig sind die WettbewerbsbehoÈ rden von sieben Mitgliedstaaten (DaÈnemark, Finnland, Irland,
Luxemburg, OÈ sterreich, Schweden, Vereinigtes KoÈ nigreich) nicht zur direkten Anwendung des
Artikels 81 Absatz 1 und des Artikels 82 EG-Vertrag befugt. In Schweden wird die MoÈ glichkeit, die
nationale WettbewerbsbehoÈ rde mit dieser Befugnis auszustatten, jedoch von einer Regierungskom-
mission erneut gepruÈ ft.

1998 wurden der Artikel 81 Absatz 1 und der Artikel 82 EG-Vertrag von den WettbewerbsbehoÈ rden
Deutschlands, Frankreichs, Spaniens und Italiens angewandt. Artikel 84 EG-Vertrag wurde von der
WettbewerbsbehoÈ rde des Vereinigten KoÈ nigreichs angewandt. Von den franzoÈ sischen und nieder-
laÈndischen BehoÈ rden liegen Meldungen uÈ ber die Anwendung von Artikel 9 der Fusionskontrollver-
ordnung vor. Letztere haben sich im Hinblick auf die Anwendung der Artikel 81 und 82 ebenso wie die
daÈnische WettbewerbsbehoÈ rde auf die Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den WettbewerbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten berufen.

Dieses Kapitel enthaÈ lt daruÈ ber hinaus einen UÈ berblick uÈ ber Entscheidungen gemaÈû dem jeweiligen
nationalen Recht, die von den WettbewerbsbehoÈ rden Belgiens, Finnlands, OÈ sterreichs, Portugals und
Schwedens hauptsaÈchlich wegen ihrer gemeinschaftsweiten Bedeutung gemeldet wurden. ErwaÈhnt
werden auch Gerichtsurteile, die in Berufungsverfahren gegen Entscheidungen der Wettbewerbs-
behoÈ rden ergangen sind.

Deutschland

WaÈhrend des Berichtszeitraums wandte das Bundeskartellamt die Wettbewerbsregeln der Gemein-
schaft in vier FaÈllen an.

Im Rahmen eines Verfahrens, das auf der Grundlage von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag wegen der
Preisempfehlungen fuÈ r den Spediteur-Sammelgutverkehr eingeleitet wurde, hat das Bundeskartellamt
die Duldung der Empfehlungen nunmehr bis zur Streichung des Ausnahmetatbestandes von § 99
Absatz 2 des Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen (GWB) befristet, die mit dem Inkrafttreten
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der 6. GWB-Novelle am 1. Januar 1999 wirksam wird. ZunaÈchst hatte das Bundeskartellamt ein Verbot
der vom Bundesverband Spedition und Lagerei e.V. angemeldeten Preisempfehlungen angekuÈ ndigt.

Die Verfahren wegen des Verstoûes gegen die Artikel 81 und 82 durch die Gesamtbedarfsdek-
kungsklauseln in GasbelieferungsvertraÈgen konnten eingestellt werden, nachdem die betreffenden
Gasversorgungsunternehmen auf die Anwendung dieser Klauseln verzichtet hatten.

Das Bundeskartellamt leitete gegen die Deutsche Bahn AG, die DFO (Deutsche FaÈhrgesellschaft
Ostsee-mbH) und die Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH ein Verfahren gemaÈû Artikel 82
EG-Vertrag und §§ 22 und 26 GWB wegen der Verweigerung der Mitbenutzung der FaÈhrhafenanlagen
Puttgarden durch konkurrierende FaÈhrunternehmen ein.

Das Bundeskartellamt stuft die Weigerung der Deutschen Telekom AG, den BeschwerdefuÈ hrern im
Hinblick auf die Offline-Nutzung saÈmtliche ihr zur VerfuÈ gung stehenden Daten zu uÈ bermitteln, als
wettbewerbswidriges Verhalten ein. Es vertritt die Meinung, daû die unvollstaÈndige ZurverfuÈ gung-
stellung dieser Daten an Dritte den Zugang potentieller Konkurrenten zum Markt fuÈ r Auskunfts-
dienste und TelefonbuÈ cher spuÈ rbar behindert. Ebenso behindert auch das besonders
wettbewerbswidrige System der VerguÈ tung fuÈ r die Bereitstellung von Kundendaten eine wirksame
Konkurrenz auf dem Markt fuÈ r die oben genannten Produkte. Es wurde ein Verfahren auf der
Grundlage von Artikel 82 EG-Vertrag in Verbindung mit §§ 47 und 26 GWB eingeleitet.

WaÈhrend des Berichtszeitraums bestaÈ tigte der Bundesgerichtshof ein Verbot des Bundeskartellamts;
ein weiteres, vor dem Berliner Kammergericht anhaÈngiges Verfahren konnte abgeschlossen werden:

Der Bundesgerichtshof bestaÈ tigte die Untersagung der DurchfuÈ hrung des Gesellschaftsvertrags der
Carpartner Autovermietung GmbH (Carpartner) und der zwischen den Gesellschaftern und
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherern abgeschlossenen KooperationsvertraÈge, die auf der Grundlage
von § 1 GWB und Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag erlassen wurde. Nach EinschaÈtzung des
Bundesgerichtshofs werden durch die GruÈ ndung von Carpartner durch sechs Versicherungsgesell-
schaften zwecks BuÈ ndelung ihrer Nachfrage nach dem Abschluû bilateraler VertraÈge mit Autover-
mietern fuÈ r das UnfallersatzgeschaÈft die AusweichmoÈ glichkeiten der Marktgegenseite beschraÈnkt.

Dank der Aufhebung des Demarkationsvertrages zwischen Ruhrgas und Thyssengas konnte das in
dieser Sache vor dem Kammergericht Berlin anhaÈngige Verfahren eingestellt werden. Das
Kammergericht hat in der Folge seinen 1996 an den EuropaÈ ischen Gerichtshof gerichteten
Vorlagebeschluû zuruÈ ckgezogen.

OÈ sterreich

In der Sache Oscar Bronner gegen Mediaprint, die in OÈ sterreich seit 1995 und zwischenzeitlich durch
ein Vorabentscheidungsersuchen auch vor dem EuropaÈ ischen Gerichtshof anhaÈngig ist, hat das
Kartellgericht in bezug auf den Vorwurf der Festlegung von Dumpingpreisen eine endguÈ ltige
Entscheidung getroffen, die vom Obersten Gerichtshof bestaÈ tigt wurde (1 Ok 5/98). Unter
gebuÈ hrender BeruÈ cksichtigung der Rechtsprechung des EuropaÈ ischen Gerichtshofs, schaÈtzte das
Kartellgericht ein, daû die kurzzeitige spektakulaÈre Senkung der Preise fuÈ r die VeroÈ ffentlichung von
Stellenangeboten in den auflagenstaÈrksten oÈ sterreichischen Tageszeitungen keine wettbewerbswidrige
Maûnahme im Dienstleistungsbereich darstellt. Der BeschwerdefuÈ hrer konnte nicht nachweisen, daû
die beklagte Partei eine gezielte VerdraÈngungsstrategie verfolgt. Folglich kann der Verlag (beklagte
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Partei) seine Inseratepreise, die durch einstweilige Anordnung voruÈ bergehend eingefroren waren,
nunmehr wieder frei festsetzen.

Was die zweite Beschwerde anlangt, mit der der BeschwerdefuÈ hrer geltend machte, daû die Aufnahme
in das einzige in OÈ sterreich bestehende Hauszustellungs-Vertriebssystem fuÈ r Tageszeitungen der
beklagten Partei eine wesentliche Erleichterung darstellt, hat der EuropaÈische Gerichtshof am 26.
November 1998 seine Vorabentscheidung getroffen 250. Der Gerichtshof hat fuÈ r Recht erkannt, daû die
Entscheidung des nationalen Gerichts zwar auf § 35 des oÈ sterreichischen Kartellgesetzes, und nicht auf
Artikel 82 EG-Vertrag basiert, sich jedoch ein Konflikt zwischen nationalem und Gemeinschaftsrecht
ergeben koÈ nne, so daû die Vorabentscheidung berechtigt sei und daû im vorliegenden Fall aufgrund
des Bestehens anderer MoÈ glichkeiten des Zeitungsvertriebs, die Verweigerung des Zugangs zu einem
Hauszustellungssystem keine miûbraÈuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im
Sinne von Artikel 82 darstellt. Die diesbezuÈ gliche Entscheidung des Kartellgerichts steht noch aus.

Mit seiner Entscheidung 16Ok7/98 setzte der Oberste Gerichtshof als Kartellobergericht eine vom
Kartellgericht getroffene Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens bezuÈ glich der Anmeldung eines
das gesamte oÈ sterreichische Staatsgebiet umfassenden Systems zur Abfallbeseitigung auûer Kraft. In
UÈ bereinstimmung mit Artikel 81 Absatz 3 war 1994 auch der Kommission Mitteilung uÈ ber dieses
System gemacht worden. Aufgrund der Einstellungsentscheidung wurde eine Entscheidung der
Kommission erforderlich, die das Verfahren noch nicht offiziell eingeleitet hatte. Das Kartelloberge-
richt fuÈ hrte zur BegruÈ ndung seiner Entscheidung an, daû das nationale Kartellrecht parallel zu dem
diesbezuÈ glich geltenden Gemeinschaftsrecht anwendbar sei. Da eine etwaige Genehmigung der
EuropaÈ ischen Kommission als alleinige Grundlage fuÈ r die Entscheidung der nationalen BehoÈ rde nicht
ausreiche, koÈ nne ein gemaÈû oÈ sterreichischem Kartellrecht eingeleitetes Verfahren nicht eingestellt
werden.

Belgien

In einem Berufungsverfahren gegen eine Entscheidung des Wettbewerbsrates entschied das
Berufungsgericht in BruÈ ssel, daû die Preisbindung fuÈ r EinzelhaÈndler unzulaÈssig ist. Der Wettbewerbs-
rat hatte 1997 festgestellt, daû die Preisbindung fuÈ r EinzelhaÈndler eine wettbewerbsbeschraÈnkende
Absprache darstelle, die nicht freigestellt werden koÈ nne. Das Berufungsgericht in BruÈ ssel hat die
Entscheidung des Wettbewerbsrates bestaÈ tigt, nachdem es zu der Schluûfolgerung gelangt war, daû bei
dem betreffenden Preisbindungssystem die Verbraucher an den Vorteilen keinen gerechten Anteil
haben, so daû eine Freistellung ausgeschlossen sei.

Das bedeutendste Fusionsvorhaben, uÈ ber das der Wettbewerbsrat 1998 zu entscheiden hatte, war der
im April 1998 angemeldete Unternehmenszusammenschluû, durch den Cognizant weltweit die
Kontrolle uÈ ber Pharmaceutical Marketing Services (PMSI) erlangt haÈtte. Da erhebliche Zweifel an der
RechtmaÈûigkeit dieser Transaktion bestanden, wurde sie dahingehend abgeaÈndert, daû nunmehr IMS
bestimmte GeschaÈ ftsbereiche von PMSI uÈ bernehmen sollte, darunter die europaÈ ischen und
japanischen Tochtergesellschaften, nicht jedoch die belgischen Tochtergesellschaften, fuÈ r die ein
Aktienkaufoptionsplan vorgesehen war. Der Zusammenschluû wurde am 14. Dezember 1998 vom
Wettbewerbsrat mit der BegruÈ ndung untersagt, daû er zu einer VerstaÈrkung der beherrschenden
Stellung von IMS auf dem belgischen Markt fuÈ r Marktstudien und Erhebungen uÈ ber den Absatz von
pharmazeutischen Erzeugnissen fuÈ hren wuÈ rde.

250 Rechtssache C-7/97.
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Da die Kaufoption fuÈ r eine der Tochtergesellschaften bereits anlaÈûlich der zweiten Phase ausgeuÈ bt
worden war, verpflichtete der Wettbewerbsrat die Parteien zur AufloÈ sung des Zusammenschlusses und
zum Verkauf der erworbenen Aktien.

DaÈnemark

GemaÈû der Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den
WettbewerbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten pruÈ fte der Wettbewerbsrat eine Beschwerde, die von der
Kommission an ihn verwiesen wurde. Diese Beschwerde betraf ein Rundschreiben, das der daÈnische
Verband der Kraftfahrzeug-VertragshaÈndler (Danmarks Automobilforhandler Forening - DAF) an
seine Mitglieder versandt hatte.

In diesem Rundschreiben erklaÈrte der DAF, die individuelle Freiheit seiner Mitglieder zur Festlegung
der Preise und Rabatte sei so zu interpretieren, daû es ganz legal sei, von KaÈufern, die aus einem
anderen Land der EuropaÈischen Union stammen, eine hoÈ here Anzahlung zu verlangen.

Somit forderte der DAF die daÈnischen VertragshaÈndler auf, gegenuÈ ber nichtdaÈnischen KaÈufern
generell eine Preisdifferenzierung vorzunehmen.

GemaÈû Artikel 6 des Wettbewerbsgesetzes sind FachverbaÈnden solche Initiativen untersagt, da sie zu
einer einheitlichen Verhaltensweise bei der Preisfestsetzung und zur BeschraÈnkung des Verkaufs auf
bestimmte Kundengruppen fuÈ hren koÈ nnen.

Der Wettbewerbsrat hat den DAF angewiesen, diese Aufforderung zuruÈ ckzunehmen und den
VertragshaÈndlern ein weiteres Rundschreiben zu uÈ bersenden, in dem die Aussagen uÈ ber Anzahlungen
beim Verkauf an EU-BuÈ rger berichtigt werden.

Spanien

Der Rechtsstreit zwischen den Unternehmen ARCO und Repsol entstand durch die Vereinbarungen
uÈ ber die Abtretung der im Besitz von ARCO Chemicals befindlichen Aktien am Werk von
Puertollano, das Eigentum einer Gesellschaft ist, die jeweils zu 50 % den beiden Unternehmen gehoÈ rt.
In diesem Werk wurde in den 60er Jahren ein Verfahren zur gemeinsamen Produktion von
Propylenoxid und Styrolmonomer entwickelt. AnlaÈûlich der Abtretung seiner Aktien im Jahre 1986
legte ARCO eine HoÈ chstgrenze fuÈ r den Ausbau der ProduktionskapazitaÈ t durch Repsol fest. Als
Repsol angesichts der ausgezeichneten wirtschaftlichen und oÈ kologischen Ergebnisse dieses Verfah-
rens die Produktion mit Hilfe der Errichtung eines Werkes in Tarragona erweitern wollte, war dies
Anlaû zu einem lang andauernden Konflikt zwischen den beiden Unternehmen, der an zahlreichen
Fronten ausgefochten wurde.

ARCO legte bei der Internationalen Handelskammer in Paris Beschwerde gegen Repsol ein und
benachrichtigte die GD IV von diesen Vereinbarungen, um eine Freistellung gemaÈû Artikel 81
Absatz 3 zu erlangen. Repsol legte seinerseits bei der Wettbewerbsdienststelle (SDC) und bei der
GD IV Beschwerde gegen ARCO ein, da diese Vereinbarungen nach Meinung des Unternehmens
gegen das spanische Wettbewerbsgesetz sowie gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag verstoûen.
Folglich haben die SDC und die GD IV Verfahren wegen wettbewerbsbeschraÈnkenden Verhaltens
eingeleitet (Sache Nr. IV/36.233 der GD IV und Sache Nr. 1454/96 der SDC).
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Aus der Presse erfuhr die SDC, daû die beiden Parteien zu einer Einigung gelangt waren, durch die der
lang andauernde Streit zwischen ihnen beigelegt und die wichtigsten WettbewerbsbeschraÈnkungen
beseitigt werden konnten. Sie leitete ein vertrauliches Ermittlungsverfahren ein (Sache Nr. 1742/97),
um die KompatibilitaÈ t der neuen Vereinbarungen zu pruÈ fen, die der GD IV gemeldet wurden (Sache
Nr. IV/36.838).

Die GD IV stellte beide Verfahren Anfang 1998 ein. Die SDC entschied nach PruÈ fung der neuen
Vereinbarungen und nach ZuruÈ cknahme der Beschwerden seitens der Parteien am 26. Februar 1998
ebenfalls auf Beendigung des Verfahrens Nr. 1454/96 und stellte das vertrauliche Ermittlungsverfahren
Nr. 1742/97 am 5. Januar ein.

Am 26. Mai 1997 beschloû das Wettbewerbsgericht, die von der SDC auf Antrag des
BeschwerdefuÈ hrers Mc Lane vorgeschlagene Sicherungsmaûnahme zu ergreifen und Tabacalera zur
Auflage zu machen, an Mc Lane in einem Zeitraum von sechs Monaten zu nicht diskriminierenden
Bedingungen die unter ihrem Warenzeichen hergestellten Tabakwaren zu liefern.

Tabacalera besitzt auf dem relevanten Markt, Tabakherstellung und Tabakvertrieb in Spanien, das
Monopol und nimmt im Groûvertrieb und in der Einfuhr von Tabakwaren de facto eine beherrschende
Stellung ein. Der Beschwerde zufolge konnte Mc Lane trotz der 1995 erhaltenen erforderlichen
Genehmigung fuÈ r den Betrieb eines Vertriebsunternehmens diese TaÈtigkeit nicht ausuÈ ben, da die
Tabacalera die Belieferung des Unternehmens mit den von ihr hergestellten Produkten ablehnte und
die Tabacalera auûerdem mit anderen Tabakherstellern AlleinvertriebsvertraÈge abgeschlossen hatte.

Die Entscheidung des Wettbewerbsgerichts wurde Tabacalera am 29. Mai 1997 mitgeteilt. Mit
Anordnung vom 30. Juli 1997 verpflichtete das Gericht Tabacalara, Mc Lane innerhalb von zehn Tagen
ein Lieferangebot zu unterbreiten. FuÈ r jeden Tag der NichterfuÈ llung wurde eine Verzugsstrafe in HoÈ he
von 150 000 ESP festgelegt.

Am 18. November berief sich Tabacalera darauf, daû Verhandlungsangebote fuÈ r die Lieferung von
Tabakwaren an Mc Lane vorlaÈgen, auf die das letztgenannte Unternehmen nicht geantwortet habe.
Das Gericht ersuchte die SDC, das Vorliegen entsprechender Angebote zu bestaÈ tigen und
gegebenenfalls mitzuteilen, ob die Entscheidung des Gerichts nachweislich umgesetzt wurde. Die
SDC setzte das Gericht davon in Kenntnis, daû die fraglichen Angebote und Antworten dieselben
seien, die ihr bereits vorgelegen hatten, und daû in Ermangelung jeglicher neuen Belege Grund zu der
Annahme bestehe, daû Tabacalera der Entscheidung nicht nachgekommen sei.

Am 4. Februar 1998 verurteilte das Gericht Tabacalera wegen der NichterfuÈ llung seiner Entscheidung
vom 26. Mai 1997 zur Zahlung einer Verzugsstrafe in HoÈ he von 15 450 000 ESP.

Mit Urteil vom 15. Juli 1998 beschloû das Gericht, den von der SDC auf Ersuchen der
BeschwerdefuÈ hrer FederacioÂ n EspanÄ ola de Hoteles (FEH), AgrupacioÂ n Hotelera de las Zonas
TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A. (Sol MeliaÂ), Ciga International Hotels Corporation
S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A. (Cigahotels) und NH Hoteles S.A. (NH Hoteles)
gestellten Antrag auf Einleitung von Sicherungsmaûnahmen abzulehnen. Diese Maûnahmen zielten
darauf ab, EGEDA die Erhebung der von dieser Einrichtung im Dezember 1997 unter Punkt 1.A.3 der
GebuÈ hrentafel fuÈ r das Recht der Hersteller audiovisueller Aufzeichnungen auf Genehmigung der
VervielfaÈ ltigung und auf Zahlung einer entsprechenden VerguÈ tung fuÈ r die oÈ ffentliche UÈ bertragung
(Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe f) Gesetz uÈ ber das geistige Eigentum) und Wiedergabe (Artikel 20
Absatz 2 Buchstabe g) Gesetz uÈ ber das geistige Eigentum) bekanntgegebenen GebuÈ hren - unabhaÈngig
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von der Art und Weise der Einziehung - sowie die Erhebung der vor Dezember 1997 bekanntge-
gebenen GebuÈ hren fuÈ r die Wiedergabe von in Sendungen und/oder UÈ bertragungen von Rundfunk-
anstalten enthaltenen Werken und audiovisuellen Aufzeichnungen in Hotels zu untersagen.

EGEDA verwaltet die Rechte der Hersteller audiovisueller Werke. In dieser Angelegenheit gestehen
die BeschwerdefuÈ hrer der Einrichtung nicht das Recht zu, irgendwelche GebuÈ hren fuÈ r die
UÈ bertragung von uÈ ber die Fernsehantennen der Hotels empfangenen Programmen in die Hotel-
zimmer zu erheben, da sie der Auffassung sind, daû es sich in diesem Fall nicht um die ¹oÈ ffentliche
Wiedergabeª (Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe g)) oder ¹UÈ bertragungª (Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe f)) von Funk- bzw. Fernsehsendungen im Sinne des Gesetzes uÈ ber das geistige Eigentum
handelt und sie gegen diese Interpretation tatsaÈchlich in zahlreichen Verfahren vor ordentlichen
Gerichten Einspruch erhoben haben.

Das Gericht stellte fest, daû hier nicht die Bedingungen eines Prima-facie-Falls in Verbindung mit
einer besonderen Dringlichkeit fuÈ r die Einleitung von Sicherungsmaûnahmen vorliegen.

Das Gericht hat der von der SDC vorgeschlagenen Sicherungsmaûnahme stattgegeben, die
Anwendung einer der allgemeinen GeschaÈftsbedingungen der Glaxo Wellcome S.A und ihrer
Tochtergesellschaften fuÈ r den Zeitraum von sechs Monaten auszusetzen. Des weiteren erachtete es das
Gericht fuÈ r notwendig, den BeschwerdefuÈ hrern - dem Verband der spanischen Exporteure
pharmazeutischer Erzeugnisse, dem Unternehmerverband der Pharmagenossenschaften sowie der
Spain Pharma S.A. - eine selbstschuldnerische BuÈ rgschaft in HoÈ he von 600 Mio. ESP fuÈ r den Fall
aufzuerlegen, daû die Sicherheitsmaûnahme nicht durch die endguÈ ltige Entscheidung im Rahmen
dieses Verfahrens bestaÈ tigt wird.

Am 6. MaÈrz 1998 uÈ bersandte die Vertriebsabteilung von Glaxo den GroûhaÈndlern eine neue Fassung
der allgemeinen GeschaÈftsbedingungen fuÈ r die von dieser Gruppe vertriebenen pharmazeutischen
Spezialerzeugnisse und teilte ihnen mit, daû diese am 9. MaÈrz 1998 in Kraft treten. In diesen
allgemeinen GeschaÈftsbedingungen, die der Festlegung des vertraglichen Rahmens fuÈ r den Verkauf
von pharmazeutischen Spezialerzeugnissen an ArzneimittelgroûhaÈndler dienen, sind zwei unter-
schiedliche Preislisten enthalten, die je nach Bestimmungsort der Erzeugnisse gelten. Mit diesen neuen
Bedingungen wollte Glaxo die von einigen spanischen GroûhaÈndlern durchgefuÈ hrten Parallelaus-
fuhren in andere LaÈnder der Gemeinschaft einschraÈnken, in denen die Arzneimittelpreise hoÈ her sind.
Die Preisunterschiede zwischen den beiden Listen beliefen sich auf bis zu 2 500 %.

Am 6. MaÈrz meldete Glaxo die neuen allgemeinen GeschaÈftsbedingungen bei der EuropaÈ ischen
Kommission an und beantragte ein Negativattest oder hilfsweise eine Freistellung nach Artikel 81
Absatz 3 EG-Vertrag. Vom 13. MaÈrz an stellte Glaxo die Belieferung der GroûhaÈndler ein, die die
allgemeinen GeschaÈftsbedingungen nicht unterzeichnet hatten.

Am 22. April 1998 leitete die SDC ein Verfahren aufgrund von Verhaltensweisen ein, die gegen die
Artikel 1 und 7 des spanischen Wettbewerbsgesetzes (LDC) und gegen Artikel 81 Absatz 1 EG-
Vertrag verstoûen. In einer Mitteilung der GD IV an Glaxo bezuÈ glich der von dem Unternehmen
angemeldeten Vereinbarung, wird nach vorlaÈufiger PruÈ fung eingeschaÈtzt, daû die betreffende
Vereinbarung anscheinend WettbewerbsbeschraÈnkungen enthaÈ lt oder nach sich zieht, die nicht mit
Artikel 81 Absatz 1 vereinbar sind und fuÈ r die auch nicht die Ausnahmebestimmungen von Artikel 81
Absatz 3 geltend gemacht werden koÈ nnen.
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In Anerkennung der von der Kommission geltend gemachten Kriterien, die vom Gerichtshof in seinem
Urteil vom 11. Januar 1990 in der Rechtssache Sandoz 251 bestaÈ tigt wurden, gelangte das Gericht zu der
Schluûfolgerung, daû, insoweit die neuen GeschaÈftsbedingungen, wie von Glaxo selbst eingeraÈumt, auf
die BeschraÈnkung der Ausfuhr pharmazeutischer Spezialerzeugnisse spanischer Herkunft abzielen,
gepruÈ ft werden sollte, ob das Vorliegen eines Verstoûes gegen Artikel 81 Absatz 1 und somit eines
Prima-facie-Falls ausreichend belegt wurde, um unbeschadet des letztendlichen Ausgangs der
Hauptsache Sicherungsmaûnahmen zu genehmigen.

DaruÈ ber hinaus wies das Gericht darauf hin, daû die neuen GeschaÈ ftsbedingungen fuÈ r die
Unternehmen, die die Erzeugnisse von Glaxo vertreiben, die Wettbewerbsbedingungen auf dem
Groûhandelsmarkt fuÈ r pharmazeutische Spezialerzeugnisse spuÈ rbar veraÈndern, was Auswirkungen auf
die Unternehmen hat bzw. haben kann, unabhaÈngig davon, ob diese die GeschaÈftsbedingungen
unterzeichnet haben.

Die Sicherungsmaûnahme trat jedoch erst im Dezember 1998 in Kraft, dem Zeitpunkt, zu dem die
BeschwerdefuÈ hrer die festgesetzte BuÈ rgschaft eingeloÈ st haben.

Am 14. Dezember erklaÈrte das Gericht in der Sache Ondas Ramblas / AGEDI, daû fuÈ r eine gemaÈû
Artikel 6 LDC bzw. Artikel 82 EG-Vertrag verbotene Verhaltensweise, wie sie die SDT dem Verband
fuÈ r die Verwaltung geistiger Eigentumsrechte (AGEDI) vorgeworfen hat, kein Beweis vorliegt.

Nach Meinung des SDC stellten die vom AGEDI durchgesetzten unangemessenen Preise und die
Einforderung von Zusatzbedingungen, die in keinem direkten VerhaÈltnis zu der betreffenden Leistung
stehen, Verhaltensweisen dar, die gegen Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a) und b) LDC und Artikel 82
Buchstaben a) und b) EG-Vertrag verstoûen. Daher war die SDC der Meinung, der AGEDI habe die
beherrschende Stellung miûbraucht, die er auf dem Gebiet der Dienstleistungen zur Verwaltung der
Rechte der Hersteller von Tonaufnahmen anlaÈûlich der oÈ ffentlichen Rundfunkwiedergabe ihrer
musikalischen Werke innehat.

Das Verfahren wurde aufgrund der Beschwerde eines privaten Radiosenders, Ondas Ramblas, wegen
der Auferlegung eines Vertrages zur Genehmigung der UÈ bertragung und Wahrnehmung geistiger
Eigentumsrechte durch den AGEDI eingeleitet. Der betreffende Vertrag war zwischen dem AGEDI
und dem spanischen Verband fuÈ r kommerziellen Rundfunk (AERC) ausgehandelt worden, dem die
meisten der privaten Rundfunksender angehoÈ ren. In ihm war die Zahlung von LizenzgebuÈ hren durch
die Sender in AbhaÈngigkeit von ihren Werbeeinnahmen festgelegt. Offenbar besteht ein Zusammen-
hang zwischen der HoÈ he der LizenzgebuÈ hren und den Einschaltquoten der einzelnen Sender. Ondas
Ramblas lehnte den vom AERC ausgehandelten Mustervertrag ab, da der Sender ihn als
diskriminierend ansah, weil der von den einzelnen Sendern zu entrichtende Betrag nicht nach dem
Umfang der gesendeten Musik, sondern nach der HoÈ he der Betriebseinnahmen berechnet wird.

In seinem Urteil stellt das Gericht fest, daû die Bestimmungen des Vertrages, der Ondas Ramblas vom
AGEDI vorgeschlagen wurde, sich aus den zwischen dem AGEDI und dem AERC abgeschlossenen
Vereinbarungen ergeben und daû angesichts der Mitgliedschaft von Ondas Ramblas im AERC kein
Grund besteht, einen Miûbrauch in Form der Erzwingung des besagten Vertrages anzunehmen, da
Tarifverhandlungen zur Festlegung der VerguÈ tung von geistigen Eigentumsrechten nach dem Gesetz
uÈ ber das geistige Eigentum zulaÈssig sind. Nach Auffassung des Gerichts besteht auch kein Anlaû, zu
pruÈ fen, ob bestimmte in dem Vertrag festgelegte GebuÈ hren einen Miûbrauch darstellen, da diese in

251 Rechtssache C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA / Kommission, Slg. 1990, S. I-45.
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etwa den GebuÈ hren anderer VerbaÈnde von Inhabern geistiger Eigentumsrechte sowie den in anderen
Mitgliedstaaten erhobenen GebuÈ hren entsprechen.

Finnland

Wie im XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 252 dargelegt, verpflichtete der Wettbewerbsrat
Valio Oy mit seiner Entscheidung vom 24. Oktober 1997 zur Zahlung einer Strafe in HoÈ he von 5 Mio.
FIM wegen miûbraÈuchlicher Ausnutzung seiner beherrschenden Stellung auf dem finnischen Markt fuÈ r
fluÈ ssige Molkereierzeugnisse. Im Rahmen eines von Valio angewandten Rabattsystems erhielten die
HaÈndler PreisnachlaÈsse auf die Durchschnittspreise fluÈ ssiger Molkereierzeugnisse auf der Grundlage
des Durchschnittswerts aller von Valio gelieferten Erzeugnisse. Um einen groÈ ûtmoÈ glichen Preisnach-
laû zu erzielen, sah sich der HaÈndler somit gezwungen, saÈmtliche Molkereierzeugnisse von Valio zu
beziehen, mit der Folge, daû die Kunden an dieses Unternehmen gebunden und die Wettbewerber vom
Markt ausgeschlossen wurden. Die je nach der Gesamtmenge der von den HaÈndlern abgenommenen
Waren gewaÈhrte VermarktungsunterstuÈ tzung 253, die zum Teil eine Diskriminierung der HaÈndler
untereinander darstellte, hatte aÈhnliche Auswirkungen. Mit seiner Entscheidung vom 11. November
1998 wies das Oberste Verwaltungsgericht (¹Korkein hallinto-oikeus¹) die Berufung von Valio gegen
die Entscheidung des Wettbewerbsrats (¹Kilpailuneuvostoª) ab.

In seiner Entscheidung stellte das Oberste Verwaltungsgericht fest, daû die Marktsituation und -
aktivitaÈ ten von Valio nach den Anforderungen des finnischen Wettbewerbsrechts und der Vorschriften
der EuropaÈ ischen Gemeinschaft in bezug auf eine marktbeherrschende Stellung sowie unter
BeruÈ cksichtigung der Entscheidungen eines Unternehmens zu beurteilen sind, das eine solche
Stellung innehat. Das Oberste Verwaltungsgericht gelangte, wie zuvor auch der Wettbewerbsrat, zu
der EinschaÈtzung, daû sich Valio des Miûbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung gemaÈû Artikel 7
Punkte 2 und 4 des Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen und Artikel 82 EG-Vertrag schuldig
gemacht hat.

In seiner am 17. Dezember 1998 erlassenen Entscheidung in bezug auf Ajasto Oy stellte der
Wettbewerbsrat fest, daû die Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 82 kein Hindernis fuÈ r die
Anwendung des nationalen Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen in derselben Sache darstellt.
In ihrem Vorschlag an den Wettbewerbsrat hatte die WettbewerbsbehoÈ rde die Auffassung vertreten,
daû sich Ajasto des Miûbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des Artikels 7 des
finnischen Gesetzes schuldig gemacht hat. Nach Meinung von Ajasto war das nationale Recht
aufgrund der moÈ glichen Auswirkungen der betreffenden Verhaltensweise auf den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten in diesem Fall nicht anwendbar. Der Wettbewerbsrat stellte unter Bezugnahme
auf die Entscheidungen des EuropaÈ ischen Gerichtshofs in den Rechtssachen Walt Wilhelm (14/68) und
Guerlain (253/78 und 1 bis 3/79) fest, daû die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft und das nationale
Recht parallel anwendbar sind. Die betreffenden Vorschriften ergaÈnzen sich auch im Hinblick auf die
Kontrolle und Ahndung des Miûbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. AusdruÈ cklichen
Ausnahmen wurde in gesonderten Rechtsvorschriften, zum Beispiel zur Kontrolle von Unterneh-
mensuÈ bernahmen, Rechnung getragen. Ajasto hat sich auch dem Vorschlag der BehoÈ rde zur
Beseitigung der marktbeherrschenden Stellung und des Miûbrauchs widersetzt. Die PruÈ fung der Sache
dauert an.

252 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 1997, S. 385.
253 Auf finnisch ¹Markkinointirahaª. Es handelt sich um einen Betrag, den der Hersteller, in diesem Fall Valio, den

Groûabnehmern zur VerfuÈ gung stellt und den die HaÈndler dazu verwenden sollen, die Erzeugnisse des
Herstellers bei den Verbrauchern bekannt zu machen.
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Mit seiner Entscheidung vom 30. MaÈrz 1998 lehnte der Wettbewerbsrat den Freistellungsantrag von
Turun Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO) ab. Der Wettbewerbsrat war ebenso wie zuvor die
WettbewerbsbehoÈ rde der Meinung, daû eine Zusammenarbeit zwischen den Busverkehrsunternehmen
bei der Preisfestsetzung und Marktaufteilung im Rahmen einer Vereinbarung uÈ ber die gemeinsame
Preisfestsetzung gegen das Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen verstoÈ ût und eine Freistellung
somit nicht in Frage kommt. Auf der Grundlage einer Vereinbarung vergab die Stadt Turku AuftraÈge
fuÈ r Verkehrsleistungen ohne Ausschreibung direkt an die Unternehmen, die Mitglied von TLO sind.

In seiner Entscheidung hat der Wettbewerbsrat der Tatsache Rechnung getragen, daû in den letzten
Jahren auf dem finnischen Busverkehrsmarkt eine steigende Konkurrenz seitens der anderen
Mitgliedstaaten zu verzeichnen war. Mit der Aufrechterhaltung eines Kartells zwischen den
Unternehmern und der freihaÈndigen Vergabe wurden Ziele verfolgt und Auswirkungen hervorgerufen,
die Artikel 81 und 49 EG-Vertrag sowie den Richtlinien zur Vergabe oÈ ffentlicher AuftraÈge
zuwiderlaufen. FuÈ r Verhaltensweisen dieser Art, die eine Abschottung des Marktes bewirken und
Konkurrenz aus anderen Mitgliedstaaten verhindern, kann keine Genehmigung erteilt werden. Der
Wettbewerbsrat stellte fest, daû ein Rechtspflegeorgan gemaÈû Artikel 10 EG-Vertrag keine
Entscheidung kraft des nationalen Gesetzes treffen darf, die in offenkundigem Widerspruch zu den
sich aus dem Beitritt ergebenden Verpflichtungen stehen, an die Finnland gebunden ist.

Die WettbewerbsbehoÈ rde hat mit ihrer Entscheidung vom 4. Dezember 1998 nicht die von K-
kauppiasliitto und Kesko Oyj beantragte Freistellung fuÈ r eine Zusammenarbeit bezuÈ glich der
Einzelhandelspreise fuÈ r Produktlinien erteilt, die zum Grundsortiment der Ketten K-laÈhikauppa, K-
market, K-supermarket, Citymarket und Anttila gehoÈ ren. Auch im Hinblick auf die Harmonisierung
der uÈ brigen Verkaufs- und Lieferbedingungen, der Einkaufspreise und der sonstigen Einkaufs-
bedingungen wurde keine Freistellung erteilt. Nach EinschaÈtzung der BehoÈ rde hatten die Antrag-
steller keine ausreichenden FreistellungsgruÈ nde vorgelegt, wie von Artikel 19 des Gesetzes gegen
WettbewerbsbeschraÈnkungen gefordert. Der bedeutende Marktanteil der K-Gruppe am Handel mit
GuÈ tern des taÈglichen Bedarfs (fast 40 %) hat bei der Ablehnung durch die BehoÈ rde ebenfalls eine
Rolle gespielt.

Frankreich

1998 wurde ein Urteil wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens gemaÈû Artikel 82 EG-Vertrag gegen ein
Unternehmen erlassen, das im Bereich StadtmoÈ bel taÈ tig ist. Es handelt sich um eine Entscheidung 254

bezuÈ glich der Praktiken der Firma Decaux, die insbesondere in einer Reihe von Klauseln uÈ ber die
stillschweigende VerlaÈngerung des Vertrages mit einer Kommunalverwaltung und diesbezuÈ glichen
Zusatzvereinbarungen bestehen, welche auf eine willkuÈ rliche VerlaÈngerung der Vertragsdauer
abzielen. Die betreffenden Verhaltensweisen wurden als Miûbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung im Sinne von Artikel 82 gewertet, da sie Konkurrenzunternehmen aus anderen Mit-
gliedstaaten vom Zugang zum Markt fuÈ r die Lieferung von Stadtinformationsanlagen fuÈ r franzoÈ sische
StaÈdte ausschlossen.

DaruÈ ber hinaus sind zwei Urteile des Berufungsgerichts in Paris zu erwaÈhnen, das fuÈ r Beschwerden
gegen Entscheidungen des Wettbewerbsrates zustaÈndig ist.

254 Entscheidung Nr. 98-D-52 vom 7. Juli 1998.
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In der ersten Sache 255 bestaÈ tigte das Gericht auf der Grundlage von Artikel 81 die vom
Wettbewerbsrat verhaÈngten Sanktionen gegenuÈ ber den Unternehmen France TeÂ leÂcom und Transpac
wegen der Vereinbarung zur BeguÈ nstigung der Transpac-Technologie zum Nachteil der von British
Telecom-France vorgeschlagenen VSAT-LoÈ sung. Auch die von Transpac gewaÈhrten NachlaÈsse auf den
Preis fuÈ r die Leistung wurden auf der Grundlage von Artikel 82 als wettbewerbswidriges Verhalten des
marktbeherrschenden Anbieters France TeÂ leÂcom und seiner Tochtergesellschaft Transpac eingestuft.

In der zweiten Sache 256 bestaÈtigte das Gericht eine Entscheidung des Wettbewerbsrates, mit der
Alleinvertriebsklauseln, die den VertriebshaÈndlern einen absoluten Gebietsschutz gewaÈhren, gemaÈû
Artikel 81 fuÈ r unzulaÈssig erklaÈrt wurden.

Italien

GemaÈû Artikel 54 des Gesetzes Nr. 52 vom 6. Februar 1996 ist die WettbewerbsbehoÈ rde berechtigt, im
Rahmen der dezentralen Anwendung des Artikels 81 Absatz 1 und des Artikels 82 EG-Vertrag die ihr
fuÈ r die Anwendung der nationalen Antitrustverordnung zu Gebote stehenden Befugnisse und
Verfahren einzusetzen. Im Verlauf des Jahres 1998 leitete die BehoÈ rde auf der Grundlage der
Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft zwei Ermittlungsverfahren ein.

Das erste Verfahren (Consorzio industrie fiammiferi), das am 5. November 1998 eroÈ ffnet wurde,
betrifft eventuelle VerstoÈ ûe gegen Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 auf dem italienischen Markt fuÈ r
Streichholzherstellung und -groûhandel. Insbesondere werden die mutmaûlich abgestimmten
Handelspraktiken italienischer Streichholzhersteller sowie Verhaltensweisen in Frage gestellt, die
geeignet sind, den Zugang von Wettbewerbern aus dem Inland und aus anderen LaÈndern der
Gemeinschaft zum Markt zu beschraÈnken. Das Verfahren soll am 31. MaÈrz 1999 abgeschlossen
werden.

Das zweite Verfahren (Unapace / ENEL), das am 12. November 1998 eingeleitet wurde, betrifft einen
mutmaûlichen Verstoû gegen Artikel 82 durch ENEL in Form von Verhaltensweisen, die moÈ glicher-
weise geeignet sind, den Zugang von Wettbewerbern aus dem Inland und aus anderen LaÈndern der
Gemeinschaft zum Energieversorgungsmarkt zu beschraÈnken. Das Verfahren soll am 20. Mai 1999
abgeschlossen werden.

Die BehoÈ rde erlieû 1998 die ersten zwei Entscheidungen in bezug auf Unternehmenszusammen-
schluÈ sse, die gemaÈû Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 von der Kommission an sie
verwiesen worden waren.

Im ersten Fall handelt es sich um den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle der Firma Gruppo GS, eines
in Italien taÈ tigen Einzelhandelsunternehmens, das Lebensmittel, KoÈ rperpflegemittel und Haushalts-
waren vertreibt, durch den bisherigen Alleininhaber und PromodeÁs. Nach Abschluû der Transaktion
haÈtten die beteiligten Unternehmen mit einem Marktanteil von 40 bis 85 % in bestimmten lokalen
EinzelhandelsmaÈrkten eine marktbeherrschende Stellung innegehabt. Die BehoÈ rde genehmigte den
Zusammenschluû unter dem Vorbehalt, daû die beteiligten Unternehmen sich verpflichten, in
Gebieten, in denen sich nachteilige Auswirkungen fuÈ r die Konkurrenz ergeben koÈ nnten, eine
bestimmte Anzahl von Verkaufsstellen abzutreten.

255 Urteil des Berufungsgerichts in Paris vom 19. Mai 1998 ¹France TeÂleÂcom-Transpacª.
256 Urteil des Berufungsgerichts in Paris vom 23. Januar 1998 ¹Tradition et perspectives-Prospectionª.
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Bei dem zweiten Zusammenschluû handelt es sich um den Erwerb der gemeinsamen Kontrolle der
Firma Unifarma Distribuzione durch Alleanza Salute Italia. Die beiden Unternehmen sind auf dem
Gebiet des Groûhandels mit pharmazeutischen und parapharmazeutischen Erzeugnissen taÈ tig. Da
Wettbewerber vorhanden sind, die in ausreichendem Maûe AktivitaÈ ten entwickeln, und keine
wesentlichen BeschraÈnkungen fuÈ r den Marktzugang bestehen, wird nach EinschaÈtzung der BehoÈ rde
durch den Zusammenschluû keine marktbeherrschende Stellung begruÈ ndet, durch die der Wettbewerb
im Bereich des regionalen Groûhandels mit pharmazeutischen und parapharmazeutischen Erzeugnis-
sen ausgeschaltet oder beeintraÈchtigt werden koÈ nnte.

Luxemburg

Der Wirtschaftsminister rief in mehreren FaÈllen die Wettbewerbskommission (Commission des
Pratiques Commerciales Restrictives - CPCR) an, um sie auf die neuen Aufgaben vorzubereiten, die
ihr moÈ glicherweise nach Inkrafttreten der geplanten Reform des Wettbewerbsgesetzes zufallen. Die
zwei interessantesten FaÈlle, die der Wettbewerbskommission vorgelegt wurden, betreffen die Bereiche
Telekommunikation und GaststaÈ ttengewerbe.

Im ersten Fall geht es um die zwischen den Telekommunikationsbetreibern frei ausgehandelten
AbrechnungsgebuÈ hren, mit denen sich diese die Weiterleitung von AuslandsgespraÈchen zum
EmpfaÈnger verguÈ ten lassen. Die AbrechnungsgebuÈ hren waren Gegenstand einer vorlaÈufigen PruÈ fung
durch die Kommission, die das Verfahren eingestellt hat, damit im Zuge der Dezentralisierung die
nationalen BehoÈ rden den Fall uÈ bernehmen und eine auf nationalem Recht beruhende Entscheidung
treffen. Die PruÈ fung des Falls soll im ersten Halbjahr 1999 abgeschlossen werden.

Der zweite Fall beruht auf einer Beschwerde gegen Praktiken im Zusammenhang mit der
Zahlungsweise in GaststaÈ tten. Angesichts der langwierigen und komplizierten Ermittlungen ist mit
einem Abschluû der Angelegenheit nicht vor Mai 1999 zu rechnen.

Niederlande

Bei einer groûen Zahl von FaÈ llen, die von der niederlaÈndischen WettbewerbsbehoÈ rde NMa zu pruÈ fen
waren, fand eine Abstimmung mit der Generaldirektion Wettbewerb statt. In diesem Zusammenhang
war die Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbe-
werbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten von Nutzen. Als besonders effizient und wertvoll erwies sich die
Zusammenarbeit auf personeller Ebene, nicht nur im Hinblick auf eine entsprechende Koordinierung
zwischen der Kommission und der NMa, sondern auch, wenn es darum geht zu verhindern, daû die
jeweils guÈ nstigste Instanz angerufen wird.

Die NMa unterbreitete der Generaldirektion Wettbewerb eine Reihe praktischer VorschlaÈge, um diese
Zusammenarbeit noch effizienter zu gestalten. Dies wurde von seiten der Generaldirektion
Wettbewerb positiv aufgenommen.

Die NMa ist zur Anwendung des Artikels 81 Absatz 1 und des Artikels 82 EG-Vertrag befugt, hat
davon jedoch im Jahre 1998 noch keinen Gebrauch gemacht. Bei der Anwendung der nationalen
Wettbewerbsvorschriften laÈût sie sich weitestgehend von der Rechtsprechung der Gemeinschaft leiten.
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Fusionskontrolle

Im Anschluû an eine diesbezuÈ gliche Mitteilung der Niederlande verwies die Kommission den Fall
Vendex-KBB, soweit der niederlaÈndische Einzelhandel mit Nichtnahrungsmitteln betroffen ist, gemaÈû
Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 an die NMa. Im Hinblick auf die uÈ brigen TaÈtigkeiten
von Vendex und KBB erklaÈrte die Kommission das Zusammenschluûvorhaben mit dem Gemeinsamen
Markt fuÈ r vereinbar. Die NMa untersuchte, ob WarenhaÈuser und Einkaufszentren einen gesonderten
Markt darstellen. Sie gelangte zu der Schluûfolgerung, daû dies nicht der Fall sei, da alle dort
angebotenen Waren auch in FachgeschaÈften erhaÈ ltlich und WarenhaÈuser und Einkaufszentren somit
einer starken Konkurrenz ausgesetzt seien. Zwar unterschieden sie sich von FachgeschaÈften, dieser
Unterschied hindere aber den Verbraucher nicht daran, die betreffenden Waren in FachgeschaÈften
einzukaufen, wenn sie in WarenhaÈusern und Einkaufszentren zu einem hoÈ heren Preis angeboten
werden. Bei Produkten wie SaÈuglingskleidung, DamenunterwaÈsche, Schmuck- und Lederwaren
betraÈgt der gemeinsame Marktanteil von Vendex und KBB 19 bis 40 %. Nach EinschaÈtzung der NMa
sind die beiden Unternehmen somit nicht marktbeherrschend, da durch andere WarenhaÈuser nach wie
vor eine ausreichende Konkurrenz gegeben sei. DaruÈ ber hinaus sei die Schwelle fuÈ r den Marktzugang
bei den untersuchten Produkten nicht besonders hoch. Die NMa pruÈ fte auûerdem, ob Vendex / KBB
eine marktbeherrschende Stellung als Nachfrager fuÈ r VerkaufsflaÈchen der Spitzenkategorie einnimmt.
Die Untersuchung ergab, daû es sich beim Markt fuÈ r 1A-VerkaufsflaÈchen um einen Anbietermarkt
handelt. Angesichts des begrenzten Angebots solcher VerkaufsflaÈchen und der staÈndig wachsenden
Nachfrage, die insbesondere von FilialgeschaÈften ausgeht, befinden sich die Anbieter in einer
Machtposition. Obwohl Vendex und KBB in den groûen Einkaufszentren der Niederlande stark
vertreten sind, erwaÈchst ihnen dadurch im Hinblick auf den Erwerb neuer VerkaufsflaÈchen kein
Vorteil gegenuÈ ber anderen Ladenketten. FuÈ r die Vermieter von VerkaufsflaÈchen ist der Preis das
entscheidende Kriterium. Ferner haben sie keinerlei Interesse daran, von einem einzigen bedeutenden
Mieter abhaÈngig zu sein. In ErwaÈgung all dieser Aspekte entschied der Generaldirektor der NMa, dem
geplanten Zusammenschluû zuzustimmen, ohne an die Genehmigung irgendwelche Bedingungen zu
knuÈ pfen.

Portugal

Im Jahre 1998 gab es keinen Fall der Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch den Wettbewerbsrat
(¹Conselho da ConcorreÃnciaª).

Hingegen leitete der Wettbewerbsrat zwei Verfahren gemaÈû dem nationalen Recht (Verordnung
Nr. 371/93 vom 24. Oktober 1993) ein. In dem einem Verfahren geht es um die GruÈ ndung eines
gemeinsamen Unternehmens (FarminduÂ stria) durch den Nationalen Apothekenverband und die Stada
Arzneimittel AG zum Zwecke der Herstellung und des Vertriebs von Generika. Das andere Verfahren
betrifft das auf die Aufteilung des Marktes ausgerichtete abgestimmte Verhalten einer Gruppe von
vier Unternehmen, die im Bereich medizinische Gase taÈ tig sind.

In keinem Verfahren wurden Geldbuûen verhaÈngt.

DaruÈ ber hinaus erteilte der Wettbewerbsrat drei Negativatteste im Hinblick auf die Bewertung von
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die in den Bereichen Seeverkehr, alkoholfreie GetraÈnke und
diaÈ tetische Erzeugnisse taÈ tig sind.
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1998 leitete die Generaldirektion fuÈ r Handel und Wettbewerb vier Verfahren wegen der Verletzung
der nationalen Wettbewerbsvorschriften in den Bereichen Flachglas, Bereitstellung von BoÈ rsenin-
formationen, im audiovisuellen Sektor und im Bereich diaÈtetische Erzeugnisse ein.

Bei der Generaldirektion gingen 29 Anmeldungen von UnternehmenszusammenschluÈ ssen ein, von
denen sie 19 in den nachstehend genannten Sektoren genehmigte: Industrie (8), Handel (5)
Dienstleistungen (6). Zwei dieser UnternehmenszusammenschluÈ sse, die den industriellen Sektor
betreffen, wurden auch in anderen Mitgliedstaaten angemeldet. So wurde ein Unternehmens-
zusammenschluû in der Maschinen- und AusruÈ stungsbranche in Belgien, Irland und im Vereinigten
KoÈ nigreich angemeldet, waÈhrend ein anderer Zusammenschluû im Bereich der chemischen Industrie
in Belgien, Deutschland, Griechenland und im Vereinigten KoÈ nigreich angemeldet wurde.

Vereinigtes KoÈnigreich

Im Competition Act 1998 ist die direkte Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag nicht
vorgesehen.

Die Untersuchung der geplanten Alllianz zwischen British Airways und American Airlines im
Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 84 EG-Vertrag wurde vom Vereinigten KoÈ nigreich
fortgefuÈ hrt. Parallel dazu wurde das Vorhaben im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen
des Fair Trading Act in bezug auf UnternehmenszusammenschluÈ sse untersucht und von der
Kommission im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 85 gepruÈ ft.

Der ¹Director General of Fair Tradingª (DGFT) hat den Minister fuÈ r Handel und Industrie (Secretary
of State for Trade and Industry) weiterhin bezuÈ glich der 1997 vom Vereinigten KoÈ nigreich
angenommenen Verordnungen zur Umsetzung der Richtlinie 94/62/EG uÈ ber Verpackungen und
VerpackungsabfaÈ lle beraten. Im Verlauf des Jahres 1998 erfuÈ llten fuÈ nf Programme zur Angleichung
bezuÈ glich der RuÈ ckfuÈ hrung von Verpackungen die wettbewerbsrechtlichen Anforderungen und
wurden vom Minister nach Abstimmung mit dem Generaldirektor genehmigt. Die Firma Glaspak Ltd
hat ihren Genehmigungsantrag zuruÈ ckgezogen, nachdem sie vom Generaldirektor davon in Kenntnis
gesetzt worden war, daû ihr Programm die Anforderungen der wettbewerbsrechtlichen PruÈ fung nicht
erfuÈ llt.

Schweden

Die schwedische WettbewerbsbehoÈ rde (¹Konkurrenceverketª) ist nicht berechtigt, Artikel 81 und 82
EG-Vertrag anzuwenden. Die Regierung hat jedoch einen Berichterstatter eingesetzt, der diese Frage
pruÈ fen und 1999 einen diesbezuÈ glichen Bericht vorlegen soll.

Einer der erwaÈhnenswerten FaÈ lle, in denen das nationale Recht zur Anwendung kam, ist die Sache
Posten Sverige AB 257. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, daû es beabsichtigt, fuÈ r wichtige
kommerzielle Sendungen unterschiedliche GebuÈ hren zu berechnen, und zwar einerseits fuÈ r die
BefoÈ rderung zwischen bestimmten Orten und andererseits fuÈ r die BefoÈ rderung zwischen bestimmten
Orten und dem uÈ brigen Staatsgebiet. Die WettbewerbsbehoÈ rde stellte fest, daû diese Maûnahme einen
moÈ glichen Miûbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen kann, und untersagte die neue
GebuÈ hrenfestsetzung. Nachdem das Unternehmen gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt
hatte, kam das Handelsgericht (¹Marknadsdomstolenª) zu der Schluûfolgerung, daû die Anzeige

257 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 1997, S. 388.
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unterschiedlicher GebuÈ hren als eine Form des Miûbrauchs einzustufen sei. Nach seiner EinschaÈtzung
hatte das Unternehmen zwar objektive nachgewiesene GruÈ nde fuÈ r die Anwendung unterschiedlicher
GebuÈ hren fuÈ r die BefoÈ rderung zwischen bestimmten Orten und dem uÈ brigen Staatsgebiet, die
Notwendigkeit unterschiedlicher GebuÈ hren fuÈ r die BefoÈ rderung zwischen bestimmten Orten hatte sie
jedoch nicht belegt. Folglich genehmigte das Gericht die von dem Unternehmen geplanten GebuÈ hren
fuÈ r die BefoÈ rderung von Sendungen zwischen bestimmten Orten und dem uÈ brigen Staatsgebiet, stufte
jedoch die zweite Maûnahme als Miûbrauch ein.

1997 rief die WettbewerbsbehoÈ rde das Stockholmer Gericht erster Instanz (¹Stockholms tingsraÈttª) an
und beantragte ein Verbot der Beteiligung des Baustoffunternehmens Optiroc am Kapital des
Konkurrenzunternehmens StaÊbruken. Beide Unternehmen sind im wesentlichen im Bereich der
Baustoffherstellung taÈ tig. Die WettbewerbsbehoÈ rde machte geltend, daû Optiroc durch den
Zusammenschluû eine wettbewerbswidrige marktbeherrschende Stellung erlangen wuÈ rde, da dieser
dem Unternehmen einen etwa 80 %igen Anteil an bestimmten MaÈrkten sichern wuÈ rde und der
Wettbewerb bei der Einfuhr unbedeutend ist. Das Gericht schloû sich dem Standpunkt der
WettbewerbsbehoÈ rde nicht an und wies den Antrag auf ein Verbot der Transaktion ab. Gegen diese
Entscheidung legte die WettbewerbsbehoÈ rde beim Handelsgericht Berufung ein, das die Entscheidung
jedoch bestaÈ tigte. Bei dieser Gelegenheit stellte das Handelsgericht fest, daû sich die PruÈ fung eines
Zusammenschluûvorhabens nicht ausschlieûlich auf die unmittelbaren Auswirkungen der betreffenden
Transaktion auf den Wettbewerb erstrecken duÈ rfe, sondern auf einer umfassenden EinschaÈtzung
beruhen muÈ sse, bei der auch andere besonders bedeutsame Interessen beruÈ cksichtigt werden. So trug
das Gericht in diesem Fall der Notwendigkeit einer Umstrukturierung und dem gewachsenen
internationalen Konkurrenzdruck Rechnung. DaruÈ ber hinaus war es der Auffassung, daû die
MoÈ glichkeiten des Marktzugangs zufriedenstellend seien und die KaÈufer (Baufirmen und Baustoff-
haÈndler) gegenuÈ ber den Lieferbetrieben (Optiroc) uÈ ber eine groûe Nachfragemacht verfuÈ gen.

DaruÈ ber hinaus entschied das Handelsgericht, daû die umfassende Zusammenarbeit zwischen den
groûen Unternehmen der holzverarbeitenden Industrie Stora, MoDo und MunksjoÈ in SuÈ dschweden im
Rahmen der gemeinsamen Firma Sydved 258 nach dem Wettbewerbsgesetz untersagt und das
Unternehmen innerhalb der vom Gericht festgesetzten Frist zu entflechten ist. Die Zusammenarbeit
betraf den gemeinsamen Einkauf von Bauholz. Sie hatte eine Abschaffung des Preiswettbewerbs
zwischen den drei Unternehmen zur Folge und bewirkte, daû die Lieferfirmen ihre Waren nicht an nur
eines der drei Unternehmen liefern und die Kunden nicht von nur einem der drei Unternehmen
kaufen konnten.

1996 hatte die WettbewerbsbehoÈ rde eine Klage gegen die staatliche Eisenbahngesellschaft (Statens
JaÈrnvaÈgar - SJ) angestrengt, weil das Unternehmen mit dem Angebot zur Erlangung des oÈ ffentlichen
Auftrags fuÈ r den Betrieb des Eisenbahnregionalverkehrs seine marktbeherrschende Stellung
miûbraucht hatte. Der Miûbrauch bestand im wesentlichen darin, daû ein zu niedriger Preis angesetzt
wurde 259. Die Eisenbahngesellschaft (SJ) erhielt den Zuschlag, weil sie das Angebot ihres
Konkurrenten BK TaÊg, eines kleineren Unternehmens, unterboten hatte. Das Angebot von SJ belief
sich auf 23,5 Mio. SEK. Das Gericht erster Instanz gelangte zu der Schluûfolgerung, daû einerseits die
Betriebskosten fuÈ r SJ insgesamt mehr als 30 Mio. SEK und die variablen Kosten mindestens
29 Millionen betragen und daû es SJ andererseits bekannt sein muûte, daû sein Angebot unter diesen
BetraÈgen liegt. Da der von SJ festgelegte Preis niedriger war als seine variablen Kosten, lag nach
EinschaÈtzung des Gerichts die Vermutung nahe, daû das Unternehmen mit diesem zu geringen Preis
darauf abzielte, einen oder mehrere Konkurrenten zu verdraÈngen oder zumindest deren Position

258 XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 1997, S.387.
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erheblich zu schwaÈchen. DaruÈ ber hinaus legte SJ keinen Beweis vor, der geeignet gewesen waÈre, diese
Vermutung zu widerlegen. Das Gericht erster Instanz gelangte zu dem Schluû, daû SJ widerrechtlich
einen zu niedrigen Preis festgesetzt hatte und verhaÈngte gegen das Unternehmen eine Geldbuûe in
HoÈ he von 8 Mio. SEK. SJ legte gegen das Urteil Berufung ein.

Die WettbewerbsbehoÈ rde erhob Klage gegen Scandinavian Airlines System (SAS) und beantragte die
VerhaÈngung einer Geldbuûe in HoÈ he von 10 Mio. SEK aufgrund der Weigerung von SAS, mit Nordic
European Airways (NEA), einem wesentlich kleineren Konkurrenzunternehmen, eine Interlining-
Vereinbarung abzuschlieûen. Das Gericht erster Instanz gab dem Antrag der BehoÈ rde statt und
erkannte in seinem Urteil darauf, daû SAS nachweislich den Abschluû eine Interlining-Vereinbarung
mit NEA bewuût abgelehnt hat, um den Wettbewerb zu beschraÈnken, bzw. daû SAS sich der
moÈ glicherweise durch seine Weigerung bedingten WettbewerbsbeschraÈnkung zumindest bewuût war.
Unter Hinweis auf die kurzzeitige Dauer (etwa acht Monate) und den begrenzten Umfang der durch
den Verstoû verursachten Auswirkungen verhaÈngte das Gericht jedoch eine niedrigere Geldbuûe als
von der BehoÈ rde gefordert. Sowohl SAS als auch die WettbewerbsbehoÈ rde legten beim Handelsgericht
gegen das Urteil Berufung ein.

Die WettbewerbsbehoÈ rde erhob Klage gegen das Sprengstoffunternehmen Nitro Nobel AB und
beantragte die VerhaÈngung einer Geldbuûe in HoÈ he von 5 Mio. SEK. Die BehoÈ rde war der
Auffassung, daû das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung miûbraucht hatte, indem es
einer Verkaufsgesellschaft, um den Wettbewerb bei der Einfuhr auszuschalten und um einige seiner
Kunden durch einen Alleinbezugsvertrag zu binden, vorteilhaftere Bedingungen als anderen
Abnehmern gewaÈhrt hat. Das Stockholmer Gericht erster Instanz gab der WettbewerbsbehoÈ rde in
einem 1998 erlassenen Urteil lediglich in bezug auf die AlleinvertretungsvertraÈge recht und verhaÈngte
deshalb eine niedrigere Geldbuûe als von dieser gefordert. Beide Parteien legten beim Handelsgericht
gegen das Urteil Berufung ein.

C Ð Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft durch die
Gerichte der Mitgliedstaaten

In diesem Abschnitt sind nicht die Gerichtsurteile zur RechtmaÈûigkeit der Entscheidungen der
nationalen WettbewerbsbehoÈ rden enthalten. Diese Urteile wurden bereits im vorangegangenen
Abschnitt angefuÈ hrt (Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft durch die nationalen
BehoÈ rden).

Lediglich die WettbewerbsbehoÈ rden von sechs Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien,
Niederlande, OÈ sterreich und Vereinigtes KoÈ nigreich) teilten Gerichtsentscheidungen mit, in denen die
Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft angewandt oder dem EuropaÈischen Gerichtshof Vorab-
entscheidungsersuchen vorgelegt wurden.
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Deutschland

Von den deutschen Zivilgerichten wurden folgende Urteile erlassen, in denen das Wettbewerbsrecht
der Gemeinschaft angewandt und uÈ ber die das Bundeskartellamt informiert wurde:

1 Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 13.1.1998, Rs. 11 U (Kart) 33/97, (P-080/97)

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FeÂdeÂration internationale de l'automobile (FIA), Paris

Da es sich hierbei nicht um eine dringliche Angelegenheit handelt, wurde der Antragsgegnerin
nicht durch einstweilige VerfuÈ gung untersagt zu behaupten, sie sei Inhaberin der Fernsehrechte an
bestimmten Motorsportveranstaltungen. Da ein Antrag auf Erteilung eines Negativattests und/
oder einer Freistellung gemaÈû Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag vorliegt, wurde nicht vorgeschlagen,
das Verfahren einzustellen.

2 Landgericht Stuttgart, Urteil vom 5.3.1998, Rs. 17 O 344/96, (P-052/96)

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

Die KlaÈgerin hat keinen Anspruch auf die Belieferung mit ParfuÈ meriewaren, da die Rechtsvor-
schrift nicht auf die Beklagte anwendbar und die Diskriminierung begruÈ ndet ist (§ 26 Absatz 2
erster und zweiter Satz, § 35 GWB, Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit § 823
Absatz 2 BGB).

3 Landgericht Berlin, Urteil vom 17.3.1998, Rs. 16 O 642/97, (P-072/98)

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

Der Beklagten wird durch einstweilige VerfuÈ gung untersagt, in ihrem Kiosk Speiseeis anderer
Hersteller als der KlaÈgerin zu verkaufen (Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag; Artikel 3 Buchstabe d)
der Verordnung (EWG) Nr. 1984/83).

4 Landgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 20.3.1998, Rs. 38 O 22/98, (P-054/98)

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Kein Anspruch auf Unterlassung auf der Grundlage von § 35 GWB, §§ 1004 und 823 Absatz 2 BGB
in Verbindung mit Artikel 81 EG-Vertrag gegen Krankenkassen, da gemaÈû SGBV fuÈ r die
Festsetzung von FestbetraÈgen Ermessensfreiheit besteht (einstweilige VerfuÈ gung).

5 Landgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 20.3.1998, Rs. 38 O (Kart) 126/97, (P-179/097)

Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Hamburg

Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf

Der Tarif ¹T-InterConnectª der DTAG verstoÈ ût weder gegen § 26 Absatz 2 GWB noch gegen
Artikel 82 EG-Vertrag, da die DTAG im Bereich der ausschlieûlich auf den Internetzugang
ausgerichteten Dienste (abgesehen von den Online-Diensten) keine marktbeherrschende Stellung
innehat.
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6 Oberlandesgericht Leipzig, Urteil vom 8.4.1998, Rs. 7 U 2980/97, (P-092/98)

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser- und Abwassergesellschaft mbH i.L.; Magdeburg

Das regionale Wasserversorgungsunternehmen ist nicht berechtigt, von den Wasserversorgungs-
gesellschaften die Erstattung der im Rahmen des Wasserversorgungsvertrages geleisteten
Zahlungen zu verlangen (§ 22 GWB in Verbindung mit § 138 BGB; § 22 Absatz 4 und 5,
§ 103 GWB; Artikel 82 EG-Vertrag in Verbindung mit § 134 BGB).

7 Landgericht NuÈ rnberg-FuÈ rth, Urteil vom 22.4.1998, Rs. 3 O 11298/95, (P-004/96)

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

Der mit dem Dualen System abgeschlossene Dienstleistungsvertrag uÈ ber die Bereitstellung und
den Betrieb eines Systems zur Erfassung und Sortierung gebrauchter handelsuÈ blicher Verpak-
kungen verstoÈ ût gegen § 1 GWB und Artikel 81 EG-Vertrag.

8 Landgericht Hannover, Urteil vom 23.4.1998, Rs. 21 O 146/96 (Kart), (P-175/96)

Autohof Bismark GmbH, MuÈ nster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Kein Anspruch auf Unterlassung gegen die Versicherung, die ihre Dienstleistungen beim Ersatz
von Unfallwagen auf der Grundlage eigener Preislisten berechnet, da die Rechtsvorschrift nicht auf
die KlaÈgerin anwendbar ist.

9 Landgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 29.4.1998, Rs. 12 O (Kart) 95/97, (P-057/97)

Langnese-Iglo GmbH, Hamburg

Kioland GmbH & Co. KG. MuÈ hlheim u.a.

Anstiftung zum Vertragsbruch durch die Beklagte; diese veranlaûte Kioskbetreiber zur KuÈ ndigung
ihres Vertrages, indem sie zu Unrecht behauptete, daû die mit der KlaÈgerin abgeschlossenen
VertraÈge gegen das Kartellrecht verstoûen (§ 1 UWG; Artikel 81 und 82 EG-Vertrag; VO 1984,
83).

10 Landgericht MuÈ nchen I, Urteil vom 29.4.1998, Rs. 7 HKO 17070/96

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. ParfuÈ merie KG; MuÈ nchen

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

Die KlaÈgerin ist berechtigt, auf der Grundlage des Depot-Belieferungsvertrages, der uÈ blicherweise
zwischen der Beklagten und EinzelhaÈndlern abgeschlossen wird, mit Kosmetikprodukten beliefert
zu werden (Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit § 823 Absatz 2 und § 249 erster Satz
BGB).

11 Landgericht MuÈ nchen 1, Urteil vom 7.5.1998, Rs. 4 HKO 11297/97, (P-119/97)

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, MuÈ nchen

Flughafen MuÈ nchen GmbH, MuÈ nchen

Weder Artikel 82 EG-Vertrag noch § 26 Absatz 2 GWB begruÈ nden ein Recht der KlaÈgerin, auf
dem Flughafen MuÈ nchen den Platz eines Dienstleisters (¹into-planeª) einzunehmen oder als
zusaÈtzlicher Anbieter von Abfertigungsleistungen fuÈ r Dritte aufzutreten.
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12 Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.5.1998, Rs. KZR 23/96, (P-023/95)

City ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Die Schutzfunktion von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit § 823 BGB garantiert
kein Recht auf Belieferung; der Bundesgerichtshof entschied uÈ ber die Erheblichkeit eines
Vorvertrags fuÈ r das Recht auf Belieferung mit Depot-Kosmetikprodukten (§ 26 Absatz 2 in
Verbindung mit § 35 GWB).

13 Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.5.1998, Rs. KZR 25/96, (P-061/95)

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

Durch die Schutzfunktion von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit § 823 BGB wird
kein Recht auf Belieferung garantiert; analog dazu begruÈ ndet auch § 26 Absatz 2 in Verbindung
mit § 35 GWB kein Recht der KlaÈgerin auf Belieferung mit einem Produktsortiment und/oder
Markenartikeln, da mit dieser kein Vertrag abgeschlossen wurde.

14 Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.5.1998, Rs. KZR 24/96, (P-044/91)

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Deutsche LancoÃ me GmbH, Bonn

Die Schutzfunktion von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag in Verbindung mit § 823 BGB garantiert
kein Recht auf Belieferung. Der Bundesgerichtshof entschied uÈ ber die Erheblichkeit eines
Vorvertrags fuÈ r das Recht auf Belieferung mit Depot-Kosmetikprodukten (§ 26 Absatz 2 in
Verbindung mit § 35 GWB).

15 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 16.6.1998, Rs. U (Kart) 15/97, (P-178/96)

1. British Telecommunications plc, London; 2. VIAG Interkom GmbH & Co.

1. Deutsche Telekom AG, Bonn; 2. ATLAS Deutschland

Den Beklagten, deren gemeinsames Unternehmen ¹Global Oneª seine TaÈtigkeit noch vor
Inkrafttreten der Freistellungsentscheidungen der Kommission aufgenommen hatte, wurde die
Zahlung einer EntschaÈdigung an die KlaÈgerinnen auferlegt (Artikel 81 EG-Vertrag).

16 Landgericht Rostock, Urteil vom 2.7.1998, Rs. 3 O 284/97, (P-147/97)

Stadtwerke Neustrelitz GmbH, Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

Die KlaÈgerin ist nicht berechtigt, nach dem RuÈ ckkauf des oÈ rtlichen Stromversorgungsunterneh-
mens durch die Beklagte eine Herabsetzung des Strompreises zu fordern, der im Rahmen einer
langfristigen Vereinbarung mit der Beklagten festgesetzt wurde (§ 26 Absatz 2 und § 35 GWB,
Artikel 81, 82 und 86 EG-Vertrag).

17 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 11.8.1998, Rs. U (Kart) 3/98, (P-042/98)

Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, KoÈ ln

Rechtswirksamkeit eines Lizenzvertrages, nach dem die Verwendung des ¹GruÈ nen Punktesª in
jedem Fall gebuÈ hrenpflichtig ist, auch bei Verpackungen, die nicht an private Endverbraucher und
Kleinunternehmen verkauft werden (§ 26 Absatz 2 GWB, Artikel 81 EG-Vertrag).
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18 Landgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 28.8.1998, Rs. 38 O 84/97 (Kart), (P-108/97)

Intersan, Institut f. pharm. u. klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, sowie die SpitzenverbaÈnde anderer Krankenkassen

Kein Anspruch auf Unterlassung gemaÈû Artikel 81 und 82 EG-Vertrag gegen die Festlegung von
FestbetraÈgen, da die KlaÈgerin nicht vom Handel zwischen den Mitgliedstaaten betroffen ist und die
Beklagte kein Unternehmen darstellt (Artikel 81 und 82 EG-Vertrag, §§ 1004 und 823 BGB, § 1
UWG).

19 Oberlandesgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 28.8.1998, Rs. U (Kart) 19/98, (P-054/98)

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Der Hersteller medizinischer GeraÈte konnte durchsetzen, daû es den SpitzenverbaÈnden der
Krankenkassen nicht laÈnger gestattet ist, einen Festbetrag festzusetzen (§ 823 Absatz 2 und
(analog) § 1004 BGB in Verbindung mit Artikel 81 Absatz 1 und 2 EG-Vertrag; einstweilige
VerfuÈ gung).

20 Landgericht DuÈ sseldorf, Urteil vom 28.8.1998, Rs. 38 O 74/97 (Kart), (P-097/97)

GoÈ decke AG, Berlin

AOK Bundesverband, Bonn, und SpitzenverbaÈnde anderer Krankenkassen

Die KlaÈgerin kann die SpitzenverbaÈnde der Krankenkassen (Beklagte) nicht dazu zwingen, die
Anpassung des Festbetrages zu unterlassen, da die Beklagte nicht den Status eines Unternehmens
hat und die Rechtsvorschriften nicht auf die KlaÈgerin anwendbar sind (Artikel 81 EG-Vertrag in
Verbindung mit § 35 GWB und §§ 823 und 1004 BGB); gegen das Urteil kann Berufung eingelegt
werden.

OÈ sterreich

Die Entscheidungen der Gerichte waren 1998 von ausschlaggebender Bedeutung fuÈ r die Anwendung
des Wettbewerbsrechts. Durch ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs wurde eine Bestimmung des
Apothekengesetzes auûer Kraft gesetzt, nach der der Bedarf an zusaÈtzlichen Apotheken in
AbhaÈngigkeit von der Zahl der zu versorgenden Personen zu pruÈ fen war, da diese Verpflichtung
einen Verstoû gegen die Gewerbefreiheit darstellte. Diese Entscheidung duÈ rfte eine VerstaÈrkung des
Wettbewerbs im Apothekensektor nach sich ziehen.

Das Landesgericht Korneuburg traf eine strafrechtliche Entscheidung in einer Betrugssache im
Zusammenhang mit der Vergabe oÈ ffentlicher AuftraÈge und Preisabreden: Es konnte in dem
betreffenden Fall nachweisen, daû durch den Betrug ein direkter Schaden in HoÈ he von mehreren
Millionen Schilling entstanden war. Im Rahmen dieser Entscheidung wurde das geltende Strafmaû fuÈ r
Betrug (Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren und Ersatz des verursachten Schadens) auch auf
Preisabreden angewandt, was zu einer faktischen VerschaÈrfung des Wettbewerbsrechts fuÈ hrte. Die
Staatsanwaltschaften von Wien und von Korneuburg erhoben Klage gegen Preisabreden im
Zusammenhang mit der Vergabe oÈ ffentlicher AuftraÈge: Ein Bauunternehmen hatte die Bieterlisten
auf betruÈ gerische Weise an sich gebracht oder erworben, stellte Erkundigungen bei den potentiellen
Konkurrenten an und erhoÈ hte anschlieûend die Preise. Die Unternehmen, die bei der Vergabe nicht
beruÈ cksichtigt wurden, erhielten Zahlungen in HoÈ he von 1 % des GeschaÈftsabschlusses, fuÈ r die fiktive
Rechnungen ausgestellt wurden. Bei den zeitgleich in mehr als 80 Unternehmen durchgefuÈ hrten
Ermittlungen des Fahndungsdienstes fuÈ r Finanzdelikte wurden Unterlagen gefunden, die noch vor
dem Termin fuÈ r die Angebotsabgabe die Namen der Bieter sowie die HoÈ he ihres Angebots enthielten.
Aus anderen Unterlagen ging hervor, daû das Bauunternehmen SBG fuÈ r Rechnung von Konkurrenz-
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unternehmen die HoÈ he der Gebote festgesetzt hat. Insgesamt wurde gegen 22 Personen Anklage
erhoben. Der GeschaÈftsfuÈ hrer des betreffenden Unternehmens, SBG, wurde wegen Betrugs insgesamt
zu einer siebenjaÈhrigen Freiheitsstrafe sowie zur Zahlung einer Geldbuûe in HoÈ he von 30 Mio. ATS
verurteilt; zahlt er diese Summe nicht, kann die Freiheitsstrafe ersatzweise um ein Jahr verlaÈngert
werden. Alle Personen, die die Bieterlisten weitergegeben haben, wurden wegen der Verletzung des
Dienstgeheimnisses zu Freiheitsstrafen zwischen sechs und acht Monaten mit BewaÈhrung verurteilt.
Die Urteile sind derzeit noch nicht rechtskraÈftig. Die geschaÈdigten Gemeinden fordern von den
Bietern die Erstattung der Schadensumme; es wurden bereits erhebliche BetraÈge gezahlt. Die AnwaÈlte
der verurteilten Unternehmer machten geltend, daû es sich hier nicht um Betrug, sondern um einen
Verstoû gegen das Kartellgesetz handele, der im HoÈ chstfall mit einer Geldstrafe in HoÈ he von
360 TagessaÈ tzen zu ahnden sei. Die Staatsanwaltschaft erwiderte, daû bei Absprachen zwischen
Unternehmen im Zusammenhang mit oÈ ffentlichen Ausschreibungen dem Bieter das Vorhandensein
eines Wettbewerbs vorgetaÈuscht werde; im Falle des Bekanntwerdens solcher Absprachen werde die
Ausschreibung fuÈ r unguÈ ltig erklaÈrt und die betreffenden Unternehmen in den meisten FaÈ llen von der
Liste der zugelassenen Unternehmer gestrichen. Folglich handle es sich im Falle eines nachweislich
vorliegenden Schadens um Betrug, der mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet wird.

DaruÈ ber hinaus betrafen mehrere der vor den nationalen (Handels-) Gerichten eingeleiteten
Verfahren die direkte Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag und/oder Artikel 82 auf Vereinba-
rungen uÈ ber den Vertrieb von Kraftfahrzeugen. So erkannte der Oberste Gerichtshof in seiner
Entscheidung 4Ob165/98 vom 30. Juni 1998 fuÈ r Recht, daû ein Leasingunternehmen, welches zu einer
Kraftfahrzeugkette mit einem Marktanteil von mehr als 20 % gehoÈ rt und WartungsvertraÈge fuÈ r etwa
8 000 Fahrzeuge abgeschlossen hat, nicht uÈ ber eine marktbeherrschende Stellung im Bereich
Kraftfahrzeugreparaturen verfuÈ gt, und daû die Stornierung von AuftraÈgen an ein nicht mehr dem
Kraftfahrzeugvertriebssystem angehoÈ rendes Unternehmen keinen Boykott darstellt.

Weitere Verfahren betrafen die direkte Anwendbarkeit der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag (z. B. OBH
2Ob237/98 vom 24.9.1998, Lotto-Totto-Verkaufsstelle). Die Gerichte waren jedoch der Auffassung,
daû kein Beleg fuÈ r den Tatbestand des Miûbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung vorliege. In
der betreffenden Sache hatte sich ein in Monopolstellung befindliches Unternehmen geweigert, einem
Tabakladen eine Online-Einrichtung zur Registrierung von Lottoscheinen zur VerfuÈ gung zu stellen.

Bei einem Verfahren bezuÈ glich der Weigerung einer Filmvertriebsgesellschaft mit marktbeherr-
schender Stellung, ein Kino zu beliefern, stuÈ tzte sich die BeweisfuÈ hrung unter anderem auf Artikel 82
EG-Vertrag in Verbindung mit dem Grundsatz der ¹guten Sittenª im Sinne des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (4Ob214/97). Das Gericht gelangte letztendlich zu der EinschaÈtzung, daû die
Verweigerung der Belieferung an sich gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstoÈ ût.

Frankreich

ErwaÈhnenswert sind zwei Urteile des Cour de cassation, die die Rechtsprechung des EuGH bestaÈ tigen.

In der ersten Sache 260 schloû sich der Cour de cassation der Rechtsprechung des EuGH vom
17. Februar 1993 in den verbundenen Rechtssachen Camulrac und Cancava an, nach der Organic, die
Verwaltungsstelle fuÈ r die Einziehung der allgemeinen SozialbeitraÈge (Contribution Sociale de
SolidariteÂ - CSG), eine ausschlieûlich soziale Aufgabe erfuÈ llt und demzufolge kein Unternehmen im
Sinne der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag darstellt.

260 Cour de cassation, Kammer fuÈr Sozialsachen, 5. Februar 1998, ¹ORGANICª.
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In der zweiten Sache 261 bestaÈ tigte der Cour de cassation die Anwendung der De-minimis-Regel durch
den Cour d'Appel de Paris in einem Verfahren gegen einen Lieferer von Luxusartikeln, dessen
vertikale Vertriebsvereinbarung in Frage gestellt wurde. Der betreffende Lieferer hatte einen
Marktanteil von nur 0,5 %. Der Cour de Cassation entschied, daû die Unterlassung der Anmeldung
bei der Kommission in diesem Fall keine Folgen fuÈ r die ZulaÈssigkeit des Vertrages gemaÈû Artikel 81
hat.

1998 hatte der Conseil d'EÂ tat keinen Anlaû, Entscheidungen oder verwaltungsrechtliche VertraÈge auf
der Grundlage der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft fuÈ r unwirksam zu erklaÈren. Indessen
bestaÈtigte er in einem Urteil zur Ablehnung eines Rechtsmittels 262 seine Rechtsprechung bezuÈ glich
der Einbeziehung dieser Vorschriften in den Rechtsbereich, der unter die ZustaÈndigkeit der
Verwaltungsgerichte faÈ llt.

Italien

1) Entscheidungen der nationalen Gerichte

In seinem Urteil Nr. 791 vom 11. Juli 1998 (bezuÈ glich der GebuÈ hren des Verbands der
Anwaltskammern (Consiglio Nazionale Forense)) verfuÈ gte das Berufungsgericht Turin (¹Corte
d'Appello di Torinoª) die Aufhebung der AnwaltsgebuÈ hren, die laut Gesetz vom Verband der
Anwaltskammern festgelegt und durch Ministerialerlaû bestaÈ tigt werden, insoweit als diese fuÈ r nicht
mit Artikel 10 und 81 Absatz 1 vereinbar befunden wurden. Insbesondere vertrat das Berufungsge-
richt, gestuÈ tzt auf das Urteil des Gerichtshofs vom 18. Juni 1998 in der Sache C-35/96, Kommission /
Italienische Republik (Zollabfertiger), die Auffassung, daû die AnwaltstaÈ tigkeit unter den Begriff des
Unternehmens im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag faÈ llt, und setzte den Verband der
Anwaltskammern einer Unternehmensvereinigung gleich.

2) Vorabentscheidungsersuchen

1998 wurden dem EuropaÈ ischen Gerichtshof vier Vorabentscheidungsersuchen gemaÈû Artikel 234
EG-Vertrag vorgelegt. Sie betrafen die Vereinbarkeit von nationalen Vorschriften oder von
Verhaltensweisen bestimmter Unternehmen mit Artikel 81, 82 und 86 EG-Vertrag 263.

Von den genannten Vorabentscheidungsersuchen ist insbesondere das des Berufungsgerichts Turin
erwaÈhnenswert, bei dem es um die Frage der Anwendbarkeit von Artikel 82 EG-Vertrag auf
Verhaltensweisen von Automobilherstellern im Zusammenhang mit der Geltendmachung von
gewerblichen und geistigen Eigentumsrechten an ihren eigenen Ersatzteilen geht.

Niederlande

Die niederlaÈndischen Gerichte haben das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft im Rahmen der
nachstehend genannten Entscheidungen angewandt. Dabei ist unter anderem zu vermerken, daû die
niederlaÈndischen Richter auch bei Anwendung des neuen Wettbewerbsgesetzes eine Auslegung der

261 Cour de cassation, Kammer fuÈr Handelssachen, 13. Januar 1998, ¹GIFT SHOP / BOUCHERONª.
262 CE, 1. April 1998 - Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation priveÂe.
263 Berufungsgericht Turin, Beschluû vom 19.11.1997-16.1.1998; Verwaltungsgericht der Lombardei, Beschluû vom

28.1.1998-23.6.1998; Gericht erster Instanz Florenz, Beschluû vom 20.6.1998; Gericht erster Instanz Genua,
Beschluû vom 26.9.1998.
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Artikel 81 und 82 vornehmen, da das niederlaÈndische Gesetz auf den Wettbewerbsregeln der
Gemeinschaft basiert.

Ð Landgericht Arnhem (¹Rechtbank Arnhemª), 1. April 1998, Schuurmans gegen Banken
Champignons BV
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; Wettbewerbsklausel im UÈ bernahmevertrag eines
im Bereich der Champignon- und Spargelproduktion taÈ tigen Unternehmens; keine Unvereinbar-
keit mit Artikel 81 Absatz 1; gemaÈû Artikel 2 der Verordnung Nr. 26 ist Artikel 81 Absatz 1 auf
Vereinbarungen dieser Art nicht anwendbar.

Ð Landgericht Rotterdam (¹Rechtbank Rotterdamª), 1. April 1998, Onderlinge Waarborgmaat-
schappij Zorg en Zekerheid gegen Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; die Krankenversicherung kann hier als
Unternehmen im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 betrachtet werden, da sie neben ihrem
gesetzlichen Auftrag Zusatzversicherungen anbietet. Die Tatsache, daû sie in gesetzlichem Auftrag
handelt, ist diesbezuÈ glich irrelevant.

Ð Landgericht Leeuwarden (¹Rechtbank Leeuwardenª), 9. April 1998, Beheer Miedema BV gegen
Kapenga Beheer BV
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; es wird geltend gemacht, daû es sich um eine
Vereinbarung handele (Gebietsschutz), die nicht mit Artikel 81 Absatz 1 vereinbar sei. Der
betreffende Markt entspricht hoÈ chstens einem Teil von Leeuwarden. Artikel 81, der fuÈ r Artikel 6
des Wettbewerbsgesetzes als Vorlage diente, zielt auf einen raÈumlichen Markt einer gewissen
GroÈ ûe ab. GemaÈû der Rechtsprechung des Gerichtshofs gilt Artikel 81 Absatz 1 nicht fuÈ r jeden
noch so begrenzten raÈumlichen Markt.

Ð Oberlandesgericht Arnhem (¹Gerechtshof Arnhemª), 14. April 1998, Coenders gegen Louis Nagel
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; gemaÈû der Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r
Alleinvertriebsvereinbarungen (Verordnung (EWG) Nr. 1983/83) ist es zulaÈssig, einem Wieder-
verkaÈufer die Verpflichtung aufzuerlegen, daû er keine konkurrierenden Produkte verkaufen darf.
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) ist nicht anwendbar, da er auf konkurrierende Produkte anderer
Marken abzielt. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) ist ebenfalls nicht anwendbar, weil es sich bei den
Produkten, um die es in dem Vertrag geht, ausschlieûlich um neue Produkte handelt. Das Verbot
der Einfuhr von neuwertigen gebrauchten Traktoren im Rahmen eines Alleinwiederverkaufs-
vertrags faÈ llt demzufolge nicht unter die Gruppenfreistellung.
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Ð Amtsgericht Groningen (¹Kantongerecht Groningenª), 20. Mai 1998 (Zwischenurteil vom
4. Februar 1998), Hendrik van der Woude gegen Stichting Beatrixoord
Rahmentarifvertrag fuÈ r den Krankenhaussektor; Der KlaÈger vertritt die Auffassung, daû die
Bestimmung, die eine Abweichung vom Rahmentarifvertrag untersagt, in Verbindung mit der
Bestimmung, nach der ein Arbeitnehmer nur dann Anspruch auf eine Erstattung der Krankheits-
kosten durch den Arbeitgeber hat, wenn er eine Versicherung bei dem in diesem Rahmentarif-
vertrag festgelegten Versicherer abschlieût, mit Artikel 81 Absatz 1 unvereinbar ist. Der Richter
hat diesbezuÈ glich ein Vorabentscheidungsersuchen gestellt, da es fuÈ r ihn im Hinblick auf die
Entscheidung dieser Frage von Bedeutung ist, ob der Versicherer als Unternehmen im Sinne von
Artikel 81 Absatz 1 angesehen werden kann.

Ð Landgericht Utrecht (¹Rechtbank Utrechtª), 17. Juni 1998, WAC Centraal Bureau BV gegen
Toonen
Beschwerde wegen einer Regelung, die bei der Kommission angemeldet wurde, um eine
Freistellung zu erwirken; nach Ansicht des Gerichts ist eine Freistellung der betreffenden
Regelung nach Artikel 81 Absatz 3 nicht ausgeschlossen. Das Gericht haÈ lt es fuÈ r angebracht, die
Entscheidung der Kommission abzuwarten.

Ð Landgericht 's Hertogenbosch (¹Rechtbank 's-Hertogenboschª), 19. Juni 1998, MTV Europe gegen
Combivisie Regio
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; Rechtsstreit zwischen einem Programmanbieter
und einem Kabelnetzbetreiber; Feststellung des Bestehens einer gemeinsamen marktbeherrschen-
den Stellung mehrerer Kabelnetzbetreiber in den Niederlanden im Sinne von Artikel 82. In dem
betreffenden Fall ist nicht festzustellen, daû der Kabelnetzbetreiber seine marktbeherrschende
Stellung miûbraucht.

Ð Oberlandesgericht Amsterdam (¹Gerechtshof Amsterdamª), 9. Juli 1998, Van der Neut (Neutrol)
gegen Primagaz
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; Alleinbezugsklausel; keine Vereinbarung im
Sinne von Artikel 81 Absatz 1; die Klausel ist lediglich Bestandteil der Vereinbarungen mit den
Abnehmern, d.h. den Endverbrauchern, bei denen es sich nicht um Unternehmen im Sinne von
Artikel 81 Absatz 1 handelt.

Ð Landgericht Arnhem (¹Rechtbank Arnhemª), 17. September 1998, Heineken Nederland BV gegen
Mega Company u.a.
Antrag auf Erlaû einer einstweiligen VerfuÈ gung; die Gruppenfreistellung fuÈ r Alleinbezugsverein-
barungen (Verordnung (EWG) Nr. 1984/83) ist nicht anwendbar; tatsaÈchlich entstehen dem
WiederverkaÈufer keine besonderen wirtschaftlichen oder finanziellen Vorteile. Die Wettbewerbs-
beschraÈnkung infolge der sich auf zehn Jahre erstreckenden Alleinbezugsverpflichtung fuÈ r Bier ist
nicht gerechtfertigt.
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Ð Landgericht Amsterdam (¹Rechtbank Amsterdamª) 30. September 1998, Free Record Shop BV
gegen Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)

Einstweilige GuÈ ltigkeit der KVB-GeschaÈ ftsordnung, die vor dem 1. November 1962 zur
Freistellung gemaÈû Artikel 81 Absatz 3 angemeldet worden war. Die GeschaÈftsordnung wurde
anschlieûend abgeaÈndert, und es wurden Vorabentscheidungsfragen gestellt, die der EuropaÈische
Gerichtshof in seinem Urteil vom 24. April 1997 beantwortete. Das Gericht gelangte daraufhin zu
dem Schluû, daû die einstweilige GuÈ ltigkeit der GeschaÈftsordnung nicht laÈnger bestehen bleiben
kann, wenn gleichzeitig zwei Kriterien erfuÈ llt sind: 1. Die AÈ nderungen ziehen eine Wettbewerbs-
beschraÈnkung bzw. eine VerschaÈrfung oder Erweiterung von WettbewerbsbeschraÈnkungen nach
sich. Ist dies der Fall, dann duÈ rfen 2. die AÈ nderungen nicht als neue, von der Vereinbarung
abweichende BeschraÈnkungen einzustufen sein, die die Struktur der Vereinbarung in keiner Weise
beruÈ hren. Da das letztgenannte Kriterium im vorliegenden Fall nicht erfuÈ llt ist, bleibt die
einstweilige GuÈ ltigkeit der GeschaÈftsordnung bestehen.

Ð Berufungsinstanz fuÈ r Wirtschaftsstreitigkeiten (¹College van Beroep voor het Bedrijfslevenª),
7. Oktober 1998, Stolp International BV gegen Productschap Tuinbouw

Die Entscheidung der Productschap 264, WerbegebuÈ hren zu erheben, verstoÈ ût nicht gegen
Artikel 81 Absatz 1, da Entscheidungen, nicht firmengebundene Werbekampagnen fuÈ r bestimmte
Produkte durchzufuÈ hren, nicht als unter das Verbot von Artikel 81 Absatz 1 fallend einzustufen
sind. Somit enthaÈ lt das Urteil keine Entscheidung daruÈ ber, ob eine Productschap ein Unternehmen
im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 ist.

Ð Kassationshof (¹Hoge Raad¹), 20. November 1998, Johnson Wax GmbH gegen Novem Trading
International BV

Alleinvertriebsvereinbarung; die Vereinbarung als solche verstoÈ ût nicht gegen Artikel 81 Absatz 1,
da sie fuÈ r eine (Gruppen-)Freistellung gemaÈû der Verordnung (EWG) Nr. 1983/83 oder fuÈ r eine
individuelle Freistellung nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag in Betracht kommt. Eine Klausel,
die den Verkauf der betreffenden Produkte nach Ablauf des Vertrages fuÈ r drei Monate untersagt,
stellt in diesem Fall keine ¹wettbewerbsbeschraÈnkende Maûnahmeª im Sinne von Artikel 2
Absatz 2 der genannten Gruppenfreistellungsverordnung dar.

Vereinigtes KoÈnigreich

1998 entschied der Court of Appeal uÈ ber zwei FaÈ lle im Zusammenhang mit der Bezugsbindung fuÈ r
Biere, Trent Taverns Ltd / Sykes und Gibbs Mew plc und Centric Pub Company Ltd /
Graham Gemmell: In diesen zwei FaÈ llen versuchten die Betreiber von Schankwirtschaften, die
solchen Bezugsbindungsklauseln unterliegen, vergeblich, das Gericht zu uÈ berzeugen, daû die
fraglichen Vereinbarungen gegen Artikel 81 Absatz 1 verstoûen und demzufolge null und nichtig sind.

264 Bei den ¹Productschappenª handelt es sich um BerufsverbaÈnde von Herstellern, die in der jeweiligen Branche
eine gewisse wirtschaftliche Macht innehaben. Es gibt sie vor allem im Bereich der Landwirtschaft.
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D Ð DurchfuÈ hrung der Bekanntmachung von 1993 uÈ ber die
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Gerichten der
Mitgliedstaaten

ZunaÈchst soll auf zwei bereits vor 1998 ergangene, aber nicht im XXVI. 265 und XXVII. 266 Bericht
uÈ ber die Wettbewerbspolitik enthaltene Antworten auf Fragen eingegangen werden, die von
nationalen Gerichten gemaÈû der Mitteilung von 1993 uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den nationalen Gerichten bei der Anwendung der Artikel 81 und 82 267 gestellt
wurden 268.

Im ersten Fall handelt es sich um die Antwort des zustaÈndigen stellvertretenden Generaldirektors der
Generaldirektion Wettbewerb vom 1. August 1996 auf Fragen des VizepraÈsidenten des Rechtbank van
Koophandel te Brussel. Die betreffenden Fragen wurden im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit
zwischen einer Vertriebsgesellschaft fuÈ r parapharmazeutische Erzeugnisse einerseits und einem
Hersteller solcher Erzeugnisse, der auch pharmazeutische Erzeugnisse herstellt, sowie einem
Apothekerverband andererseits gestellt. Die Antwort wurde auf Antrag des Gerichts vom 26. Juni
1996 erteilt, der der Kommission, wie in der Bekanntmachung (Ziffer 42) vorgesehen, durch
Vermittlung der Parteien, vorgelegt wurde. ZunaÈchst ersuchte das Rechtbank van Koophandel um
eine Auskunft das Verfahren betreffend, naÈmlich ob die Kommission beabsichtige, auf die Beschwerde
des Vertriebsunternehmens hin ein Verfahren gegen den Hersteller einzuleiten. DaruÈ ber hinaus
ersuchte das Gericht die Kommission um Stellungnahme, inwieweit eine mutmaûliche Absprache
zwischen dem Hersteller und dem Apothekerverband, in deren Rahmen der Hersteller seinen Willen
bekundet, seine Waren ausschlieûlich in Apotheken zu vertreiben, mit Artikel 81 vereinbar ist. Aus der
Antwort ging hervor, daû auch die Vertriebsgesellschaft fuÈ r parapharmazeutische Erzeugnisse bei der
Kommission Beschwerde gegen den Hersteller und den Apothekerverband eingelegt hatte. Diese
betraf ebenfalls eine Nebenabrede, die offenbar zwischen Herstellern parapharmazeutischer
Erzeugnisse und einem Apothekerverband einerseits sowie zwischen den betreffenden Herstellern
und Apothekern andererseits getroffen wurde, um in Belgien den Vertrieb parapharmazeutischer
Erzeugnisse auûerhalb von Apotheken auszuschlieûen oder zu beschraÈnken. Aus der Antwort ging
hervor, daû es, damit die Kommission sich Klarheit uÈ ber den gesamten Sachverhalt im Zusammenhang
mit der betreffenden Nebenabrede und den diesbezuÈ glichen Kontext verschaffen konnte, erforderlich
gewesen war, am 26. und 27. Juni 1996 PruÈ fungen gemaÈû Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17
durchzufuÈ hren. Es wurde darauf hingewiesen, daû die dabei erhaltenen Unterlagen derzeit noch
gepruÈ ft werden. Wenn tatsaÈchlich nachgewiesen werde, daû die angezeigten Vereinbarungen bestehen
und/oder entsprechende Praktiken angewandt werden, dann koÈ nne dies gemaÈû dem Urteil des
Gerichts erster Instanz in der Sache Vichy (Urteil vom 27. Februar 1992, Rs. T-19/91) einen Verstoû
gegen Artikel 81 Absatz 1 darstellen.

Des weiteren handelt es sich um eine Antwort des Generaldirektors der Generaldirektion Wettbewerb
vom 8. April 1997 auf eine Anfrage des Senats fuÈ r Verwaltungssachen (¹Sala de contencioso-
administrativoª) (sechste Kammer) des spanischen Gerichtshofs (¹Audiencia nacionalª) vom 17. MaÈrz
1997. Dem spanischen Gerichtshof ging es in dieser Anfrage einerseits um die UÈ bersendung der

265 S. 373-375.
266 S. 396-397.
267 ABl. C 39 vom 13. Februar 1993, S. 6.
268 Wenn man die Zusammenfassung der vorangegangenen Antworten im XXIV. Bericht (Ziff. 51) und die

vorliegende Zusammenfassung hinzufuÈ gt, sind alle bis zum heutigen Tag von der Kommission erteilten
Antworten in den Jahresberichten uÈ ber die Wettbewerbspolitik enthalten.
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Kopien von Vereinbarungen, die von der Kommission in aÈhnlichen FaÈ llen wie dem ihm vorliegenden
gepruÈ ft wurden, und andererseits um die Erlangung von Informationen uÈ ber das Vorhandensein von
Unterlagen bezuÈ glich dieser Vereinbarungen. Die Anfragen betrafen die Berufung eines Sport-
verbandes, der von einer Fernsehanstalt unterstuÈ tzt wurde, gegen eine Entscheidung des Wettbe-
werbsgerichts (¹Tribunal de Defensa de la Competenciaª), das eine Vereinbarung uÈ ber die Rechte an
der FernsehuÈ bertragung an bestimmten von dem betreffenden Verband organisierten Sportveranstal-
tungen fuÈ r nicht mit dem spanischen Wettbewerbsgesetz (Gesetz Nr. 16/1989) vereinbar befunden
hatte. In seiner Antwort stellte der Generaldirektor fest, daû keine direkte Verbindung zwischen den
vom Gerichtshof genannten Vereinbarungen und dem Fall bestehe, der Gegenstand des bei ihm
anhaÈngigen Beschwerdeverfahrens sei. Daher gebe es Bedenken im Hinblick auf die Vertraulichkeit.
Der Generaldirektor uÈ bermittelte dem Verweisungsgericht eine Kopie der gemaÈû Artikel 19 Absatz 3
der Verordnung Nr. 17 an das Amtsblatt ergangenen Mitteilung in bezug auf aÈhnliche FaÈ lle sowie eine
Kopie der zum Abschluû der betreffenden FaÈ lle veroÈ ffentlichten Pressemitteilung. Diese FaÈlle seien
Gegenstand eines Verwaltungsschreibens in bezug auf Artikel 81 Absatz 3 gewesen, und die
Freistellung sei damit begruÈ ndet worden, daû die Fernsehanstalt, der die Exklusivrechte an der
UÈ bertragung in dem betreffenden Land gewaÈhrt wurden, gerade erst auf dem damals in Entstehung
begriffenen Markt fuÈ r direkte SatellitenuÈ bertragungen ins Leben gerufen worden war, was ein
alleiniges Senderecht fuÈ r einen Zeitraum gerechtfertigt habe, der ausreichte, um ihr den Zugang zu
diesem Markt zu erleichtern. Im Hinblick auf andere FaÈlle von VertraÈgen uÈ ber den Erwerb von
Senderechten fuÈ r Sportveranstaltungen wies der Generaldirektor darauf hin, daû die Anmeldung einer
Vereinbarung zwischen einem Sportverband eines anderen Mitgliedstaats und einer Fernsehanstalt zu
keiner endguÈ ltigen Stellungnahme der Kommission gefuÈ hrt habe. Im Anschluû an den Konkurs des
Senders seien die UÈ bertragungsrechte an andere in dem betreffenden Mitgliedstaat taÈtige Fernseh-
anstalten weiterverkauft worden.

1998 beantwortete die Generaldirektion Wettbewerb der Kommission vier Anfragen, die von
nationalen Gerichten gemaÈû der Mitteilung von 1993 gestellt wurden.

Am 4. August 1998 beantwortete der Direktor der Direktion A (Wettbewerbspolitik, Koordinierung,
internationale Angelegenheiten und Beziehungen zu den uÈ brigen Organen) ein Schreiben des
Urkundsbeamten des Gerechtshof te 's-Hertogenbosch vom 14. Juli 1997 zu Fragen dieses Gerichts im
Rahmen eines Rechtsstreits zwischen einem Landwirt und einer landwirtschaftlichen Genossenschaft.
Der Landwirt vertrat die Auffassung, daû sein Ausschluû aus der Genossenschaft gegen Artikel 81
Absatz 1 EG-Vertrag sowie gegen Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26 des Rates verstoûe. Die
Fragen des Gerechtshof betrafen in erster Linie faktische Angaben zur Struktur des Viehmarktes
(Rinder und Schweine) und des Fleischmarktes. In Beantwortung dieser Anfrage wurden dem
niederlaÈndischen Gericht zwei Berichte uÈ ber die Situation des Rind- bzw. Schweinefleischmarktes in
der EuropaÈ ischen Union uÈ bermittelt. Daû so lange Zeit bis zur Erteilung einer Antwort an den
Gerechtshof verging, ist auf die VerzoÈ gerung bei der Erstellung der Marktvoraussagen zur Annahme
des letztgenannten Berichts zuruÈ ckzufuÈ hren, der schlieûlich am 29. Juli 1998 gebilligt wurde. Ferner
stellte der Gerechtshof die Frage, ob die Kommission eine Untersuchung bezuÈ glich der Vereinbarkeit
der Satzung der betreffenden Genossenschaft mit Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag eingeleitet habe
oder einzuleiten beabsichtige. Die Kommission verneinte dies und erklaÈrte in diesem Zusammenhang,
sie habe sich ein vorlaÈufiges Urteil uÈ ber die Vereinbarkeit der beanstandeten Satzungsbestimmungen
mit Artikel 81 Absatz 1 gebildet, und aufgrund dieser EinschaÈtzung sei keine Untersuchung
vorgesehen. Schlieûlich fragte der Gerechtshof, welche Auffassung die Kommission bezuÈ glich der
Vereinbarkeit der betreffenden Satzung mit Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26 vertrete.
Hilfsweise ersuchte er die Kommission, ihm die Kriterien fuÈ r die Anwendung dieser Bestimmung zu
uÈ bermitteln, um die Gefahr auszuschlieûen, daû er bei der Entscheidung des Rechtsstreits in die
Entscheidungsbefugnisse der Kommission eingreift. In Beantwortung dieser Fragen teilte die
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Kommission mit, sie koÈ nne angesichts der Tatsache, daû sie keine Untersuchung uÈ ber die
Vereinbarkeit der fraglichen Statutsbestimmungen mit Artikel 81 Absatz 1 eingeleitet habe, nicht
beurteilen, ob diese Bestimmungen mit Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung Nr. 26 im Einklang stehen.
Im Hinblick auf die Kriterien fuÈ r die Anwendung dieses Artikels erinnerte die Kommission zunaÈchst
daran, daû bei Geltendmachung der Nichtigkeit einer Bestimmung der Satzung einer landwirtschaft-
lichen Genossenschaft wegen des Verstoûes gegen Artikel 81 Absatz 1 im Rahmen eines Verfahrens
vor einem nationalen Gericht, wenn die Genossenschaft sich auf Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 26 beruft, der nationale Richter die Nichtigkeit der angefochtenen Bestimmung gemaÈû Artikel 81
Absatz 2 erklaÈren kann, sofern die betreffende Bestimmung offenkundig nicht mit Artikel 81 Absatz 1
vereinbar ist und auch nicht die Voraussetzungen fuÈ r die Anwendung von Artikel 2 Absatz 1 der
Verordnung Nr. 26 oder fuÈ r eine Freistellung gemaÈû Artikel 81 Absatz 3 erfuÈ llt. Ferner stellte die
Kommission fest, daû die Genossenschaft sich im vorliegenden Fall aufgrund des Bestehens einer
gemeinsamen Marktorganisation fuÈ r Schweinefleisch nicht auf die erste der in UÈ bereinstimmung mit
Artikel 2 Absatz 1 vom Verbot gemaÈû Artikel 81 Absatz 1 freizustellenden Gruppen berufen und
geltend machen kann, daû die fragliche Bestimmung Bestandteil einer nationalen Marktorganisation
sei. Im Hinblick auf die zweite Ausnahme gemaÈû Artikel 2 Absatz 1, die Notwendigkeit der
Bestimmung fuÈ r die Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik gemaÈû Artikel 33 EG-
Vertrag, erklaÈrte die Kommission eine Antwort fuÈ r uÈ berfluÈ ssig, wenn die beanstandeten Satzungsbe-
stimmungen die Bedingungen fuÈ r die in Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 26 vorgesehene
Ausnahme erfuÈ llen. Die Kommission erklaÈrte den Sinn dieser Bedingungen auf der Grundlage der
Rechtsprechung des EuropaÈischen Gerichtshofs und ihrer eigenen Entscheidungspraxis 269.

Am 3. Dezember 1998 beantwortete der zustaÈndige Direktor das Auskunftsersuchen des PraÈsidenten
des Tribunal de Commerce de Paris und des fuÈ r das Gemeinschaftsrecht zustaÈndigen KammerpraÈ-
sidenten dieses Gerichts vom 30. September 1998. Dieses Ersuchen betraf die gerichtlichen Klagen
mehrerer GroûhaÈndler gegen das Bestandsverwaltungssystem eines bedeutenden Pharmaherstellers,
das nach Meinung der betreffenden GroûhaÈndler gegen Artikel 81 verstoÈ ût. Da dem Tribunal de
Commerce bekannt war, daû dieses System bei der Kommission angemeldet wurde, ging es dem
Gericht darum, wenn nicht die Entscheidung der Kommission in bezug auf die Anmeldung, so doch
zumindest den voraussichtlichen Termin ihrer Beantwortung zu erfahren. Wenn mit einer Antwort erst
nach 1998 zu rechnen sei, ersuchte das Gericht um ErklaÈrung der uÈ blichen Praxis in bezug auf das
einschlaÈgige Gemeinschaftsrecht. Die Kommission bestaÈ tigte, die Anmeldung des oben genannten
Systems, das fuÈ r die wichtigsten pharmazeutischen Produkte des betreffenden Herstellers gelte,
erhalten zu haben. Ferner teilte sie mit, daû ihr Beschwerden von GroûhaÈndlern aus mehreren
Mitgliedstaaten gegen dieses System vorliegen. Die Kommission erlaÈuterte, daû sie die PruÈ fung der
Anmeldung und der damit zusammenhaÈngenden Beschwerden aktiv verfolge, daû jedoch derzeit nicht
abzuschaÈtzen sei, wann sie in der Lage sein werde, ihren diesbezuÈ glichen Standpunkt festzulegen. In
diesem Kontext erwaÈhnte sie, daû ihre Entscheidung 96/478/EG (Adalat Ð ABl. L 201 vom 9.8.1996)
die Regelung bestimmter juristischer Fragen beinhalte, die sich wahrscheinlich auch in der fraglichen
Rechtssache stellen, und daû diese Entscheidung noch vor dem Gericht erster Instanz anhaÈngig sei.
Was die uÈ bliche Praxis in bezug auf das einschlaÈgige Gemeinschaftsrecht anlangt, verwies der
zustaÈndige Direktor auf bestimmte Wettbewerbssachen im Pharmasektor. Dabei handelte es sich um
die bereits erwaÈhnte Entscheidung Adalat, die Entscheidung 80/1283/EWG (Johnson & Johnson Ð
ABl. L 377 vom 31.12.1980), die Entscheidung 87/409/EWG (Sandoz Ð ABl. L 222 vom 10.8.1987), die
vom EuropaÈischen Gerichtshof in der Rechtssache 277/87 (Slg. 1990, S. I-45) bestaÈ tigt wurde, sowie um
die Sache Organon, die ohne foÈ rmliche Entscheidung abgeschlossen wurde, da das beschuldigte

269 Rechtssache 61/80, Stremsel- en Kleurselfabriek, Slg. 1981, S. 851, EntscheidungsgruÈ nde 12ff; Rechtssache C-399/
93, Oude Luttikhuis, Slg. 1995, S. I-4515, EnscheidungsgruÈ nde 28 und 31; Entscheidung der Kommission vom 23.
Dezember 1992, ABl. L 183 vom 26.7.1993, S. 1; Rechtssache Campina, XXI. Jahresbericht uÈ ber die
Wettbewerbspolitik 1991, Ziff. 83f.
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Unternehmen das gegen Artikel 81 verstoûende Verhalten im Anschluû an die Mitteilung der
Beschwerdepunkte eingestellt hat. (XXV. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik, Ziff. 37f). DaruÈ ber
hinaus wurden bestimmte Sachen im Zusammenhang mit der Anwendung von Artikel 28 EG-Vertrag
erwaÈ hnt, insbesondere die verbundenen Rechtssachen C-267/95, Merck & Co. Inc. e.a. /
Primecrown Ltd, und C-268/95, Beecham Group plc / Europharm of Wothing Ltd (Slg. 1996 S. I-
6285), sowie die Rechtssache 16/74 Centrafarm BV und Adriaan de Peijper / Winthrop BV (Slg. 1974,
S. 1183).

Am 22. Dezember 1998 beantwortete der zustaÈndige Direktor das Auskunftsersuchen des Juzgado de
Primera Instancia Numero Tres in Madrid vom 16. Juni 1998. Bei diesem Gericht war ein Rechtsstreit
zwischen einer MineraloÈ lgesellschaft und einem TankstellenpaÈchter anhaÈngig. Im Hinblick auf die
Urteilsfindung stellte das Gericht die Frage, ob die Kommission eine Entscheidung uÈ ber die
Vereinbarkeit des betreffenden Vertrages mit der Verordnung (EWG) Nr. 1984/83 getroffen habe.
Ferner ersuchte es um eine Kopie saÈmtlicher Unterlagen der Kommission im Zusammenhang mit der
Anmeldung bestimmter TankstellenpachtvertraÈge durch die MineraloÈ lgesellschaft. Der Direktor
antwortete, daû das 1993 eingeleitete Verfahren wegen der betreffenden VertraÈge im Juni 1994
eingestellt wurde, nachdem diese an das geltende Gemeinschaftsrecht angepaût worden waren. Er
erklaÈrte, daû dem an dem Verfahren beteiligten TankstellenpaÈchter mit Schreiben vom 1. MaÈrz 1994,
abgeschickt am 18. MaÈrz, die AÈ nderung der Berechnungsweise fuÈ r die Vertragsdauer mitgeteilt
worden war. Auûerdem stellte der Direktor fest, daû die UÈ bermittlung einer Kopie saÈmtlicher
Unterlagen zur Anmeldung, die im vorliegenden Fall acht BaÈnde umfassen, kein uÈ bliches Verfahren
der Zusammenarbeit mit den nationalen GerichtsbehoÈ rden darstelle. Er erklaÈrte sich jedoch bereit,
unter UmstaÈnden erneuten Anfragen des Gerichts zu entsprechen, insoweit ihm dies das allgemeine
Prinzip der verwaltungstechnischen Sorgfalt gestatte, wobei er gegebenenfalls die erforderlichen
Vorsichtsmaûnahmen zur Wahrung der etwaigen Vertraulichkeit der erbetenen Informationen treffen
werde.

Am selben Tag beantwortete derselbe Direktor Fragen des Juzgado de Primera Instancia e Instruccion
in Baeza zu einem gleichgelagerten Rechtsstreit. In diesem Fall ging es um die Vereinbarkeit des
betreffenden Tankstellenpachtvertrages mit der Verordnung (EWG) Nr. 1984/83. Der Direktor
vermerkte, daû der PaÈchter dieser Tankstelle kein Schreiben zur AbaÈnderung seines Vertrages mit der
MineraloÈ lgesellschaft erhalten habe, nachdem bestimmte VertraÈge dieser Art im Juni 1994 geaÈndert
worden waren. Er stellte jedoch fest, daû der betreffende Vertrag offenbar bereits den AÈ nderungen
entsprach, die anderen TankstellenpaÈchtern per Formschreiben mitgeteilt wurden. Des weiteren wies
er darauf hin, daû in Anbetracht der Tatsache, daû die Gruppenfreistellungsverordnungen unter
anderem auf die Erleichterung der Anwendung von Artikel 81 durch die nationalen Gerichte abzielen,
dem Gericht im vorliegenden Fall alle erforderlichen Mittel zur VerfuÈ gung stuÈ nden, um uÈ ber die
Vereinbarkeit des Vertrages mit der Verordnung (EWG) Nr. 1984/83 zu entscheiden. Die Antwort des
Direktors im Hinblick auf die UÈ bermittlung einer Kopie saÈmtlicher Anmeldeunterlagen der
MineraloÈ lgesellschaft entsprach der, die er dem Gericht in Madrid gegeben hatte.
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Anhang
Stand der Umsetzung der Bestimmungen der Artikel 81 und 82

durch die nationalen WettbewerbsbehoÈ rden

EinfuÈ hrung:

1. Diese Zusammenfassung betrifft ausschlieûlich die Umsetzung der Bestimmungen der
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die VerwaltungsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten, nicht durch die
Gerichte, da die betreffenden Artikel direkt anwendbar sind und daher ausnahmslos durch die
Gerichte der einzelnen Mitgliedstaaten durchgesetzt werden koÈ nnen.

2. FuÈ r ihre Anwendung durch die VerwaltungsbehoÈ rden gelten die in Artikel 84 EG-Vertrag und
Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung Nr. 17 festgelegten EinschraÈnkungen zugunsten der Kommission.

ANWENDUNG
JA/NEIN

RECHTSGRUNDLAGE/ERGAÈ NZENDE ERLAÈ UTERUNG

BELGIEN JA Art. 53 des Gesetzes (¹Loi/Wetª) vom 5.8.1991, in Kraft seit dem 1.4.1993:
Gegebenenfalls notwendige Entscheidungen der belgischen BehoÈ rden
gemaÈû Art. 84 EGV uÈ ber die ZulaÈssigkeit von Vereinbarungen und uÈ ber
die miûbraÈuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im
Gemeinsamen Markt, werden von den gemaÈû diesem Gesetz zustaÈndigen
BehoÈ rden in UÈ bereinstimmung mit Art. 81 Absatz 1 und Art. 82 EGV auf
der Grundlage der in diesem Gesetz vorgeschriebenen Verfahren und
Sanktionen getroffen.

DAÈ NEMARK NEIN

DEUTSCH-
LAND

JA § 47 des Gesetzes gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen (GWB)
Im Hinblick auf die AusuÈ bung der Befugnisse, die den BehoÈ rden der
Mitgliedstaaten durch die Art. 84 und 85 EGV und durch die auf Art. 83
dieses Vertrages beruhenden Verordnungen uÈ bertragen werden, ist das
Bundeskartellamt fuÈ r die Anwendung des GWB zustaÈndig.

FINNLAND NEIN Die vom Ministerium fuÈ r Handel und Industrie eingesetzte Arbeitsgruppe
entschied sich gegen diese MoÈ glichkeit (Bericht vom Januar 1997).

FRANK-
REICH

JA Art. 56a der Verordnung (¹Ordonnanceª) vom 1.12.1986 in der Fassung
des Gesetzes vom 2.12.1992
Der fuÈ r Wirtschaft zustaÈndige Minister und die Bediensteten seiner
Abteilung einerseits und der ¹Conseil de la Concurrence¹
(Wettbewerbsrat) andererseits haben die Befugnis zur Anwendung der
Art. 81 und 82 EGV, so wie sie normalerweise die Befugnis fuÈ r die
Umsetzung des franzoÈ sischen Wettbewerbsgesetzes innehaben.

GRIECHEN-
LAND

JA Art. 13 Buchst. b Abs. 3 des Gesetzes Nr. 703/1977 uÈ ber den Schutz des
freien Wettbewerbs (¹Nomos peri prostassias tou elephterou
antagonismouª) in der Fassung des Gesetzes Nr. 2296/1995: Die
Wettbewerbskommission und ihr Sekretariat sind fuÈ r die DurchfuÈ hrung
der Aufgaben zustaÈndig, die den nationalen BehoÈ rden der Mitgliedstaaten
gemaÈû den Art. 84 und 85 EGV sowie durch die Verordnungen gemaÈû
Art. 83 dieses Vertrags in Verbindung mit anderen darin enthaltenen
Bestimmungen zur UÈ bertragung von Befugnissen zugewiesen werden. Zur
Wahrnehmung dieser Aufgaben verfuÈ gen die Wettbewerbs-kommission
und ihr Sekretariat uÈ ber die Befugnisse, die ihnen fuÈ r die Anwendung des
vorliegenden Gesetzes uÈ bertragen werden.

IRLAND NEIN

ITALIEN JA Art. 54 Abs. 5 des Gesetzes ¹Legge comunitaria 1994ª : Die
WettbewerbsbehoÈ rde (¹AutoritaÁ garante della concorrenzaª) wendet
Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 EGV kraft der ihr durch das italienische
Wettbewerbsgesetz (Gesetz Nr. 287 vom 10. Oktober 1990) uÈ bertragenen
Befugnisse an.
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LUXEM-
BURG

NEIN

NIEDER-
LANDE

JA Wettbewerbsgesetz (¹Mededingingswet) vom 22. Mai 1997, Art. 88: Der
Direktor der WettbewerbsbehoÈ rde (¹Mededingings-autoriteit) uÈ bt die
Befugnisse gemaÈû den auf Art. 83 EGV beruhenden Verordnungen im
Hinblick auf die Anwendung von Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 EGV aus.

OÈ STER-
REICH

NEIN

PORTUGAL JA Art. 12 Abs. 2 der gesetzesvertretenden Verordnung (¹Decreto-leiª) Nr.
371 vom 29. Oktober 1993: Die Generaldirektion fuÈ r Wettbewerb und
Preise ist zur DurchfuÈ hrung der Aufgaben befugt, fuÈ r die die BehoÈ rden der
Mitgliedstaaten gemaÈû den Verordnungen auf der Grundlage von Art. 83
EGV zustaÈndig sind.

SCHWEDEN NEIN

SPANIEN JA KoÈ niglicher Erlaû (¹Real Decretoª) Nr. 295 vom 27. Februar 1998 uÈ ber die
Anwendung der EG-Wettbewerbsregeln in Spanien:
Art. 1 : Das Wettbewerbsgericht (¹Tribunal de Defensa de la
Competenciaª) ist fuÈ r die Anwendung von Art. 81 Abs. 1 und Art. 82
EGV zustaÈndig.
Art. 3: Das Amt fuÈ r den Schutz des Wettbewerbs (¹Servicio de Defensa de
la Competenciaª) ist fuÈ r die PruÈ fung der Verfahren zur Umsetzung von
Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 EGV zustaÈndig.

VEREINIGTES
KOÈ NIGREICH

NEIN

Fazit:

1. In acht der 15 Mitgliedstaaten sind die VerwaltungsbehoÈ rden zur direkten Anwendung der
Artikel 81 und 82 befugt, in den uÈ brigen sieben dagegen nicht.

2. Bei den acht Mitgliedstaaten, deren BehoÈ rden zur direkten Anwendung der Artikel 81 und 82
befugt sind, handelt es sich um Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, die
Niederlande, Portugal und Spanien. Die sieben Mitgliedstaaten, bei denen dies nicht der Fall ist,
sind DaÈnemark, Finnland, Irland, Luxemburg, OÈ sterreich, Schweden und das Vereinigte KoÈ nigreich.
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VI Ð STATISTIK

A Ð Artikel 81, 82 und 86 EG-Vertrag + Artikel 65 EGKS-Vertrag

1. TaÈtigkeiten 1998

1.1. Neueingeleitete Verfahren

Art Anzahl Anteil in %

Anmeldungen 216 42

Beschwerden 192 38

Ex officio 270 101 20

INSGESAMT 509 100

1.2. Abgeschlossene Verfahren

Erledigt durch foÈ rmliche Entscheidung Erledigt durch formlose Entscheidung

Verstoû gegen Artikel 82 mit Geldbuûe 1 Verwaltungsschreiben Art. 81 Abs. 1 77

Freistellung 0 Verwaltungsschreiben Art. 81Abs. 3 75

ZuruÈ ckweisung der Beschwerde 24 ZuruÈ ckweisung der Beschwerde 100

Keine EinwaÈnde 7 Einstellung des Verfahrens 278

Verstoû gegen Artikel 65 EGKS 1 Verwaltungsschreiben 9

Entscheidung nach Artikel 86 9

INSGESAMT 42 INSGESAMT 539

2. UÈ bersicht uÈ ber die letzten vier Jahre

2.1. ZahlenmaÈûige Entwicklung

Am Jahresende anhaÈngige FaÈlle

95 96 97 98

Anmeldungen 625 726 589 538

Beschwerden 371 368 450 441

Ex officio 121 127 223 225

INSGESAMT 1 117 1 221 1 262 1204

270 Verfahren, die die Kommission von Amts wegen eingeleitet hat.

BER. WETTB. 1998

STATISTIK 399



2.2. EingaÈnge

NeueingaÈnge

95 96 97 98

Anmeldungen 360 206 221 216

Beschwerden 114 159 177 192

Ex officio 47 82 101 101

INSGESAMT 521 447 499 509

2.3. AusgaÈnge

Abgeschlossene Verfahren

95 96 97 98

FoÈ rmliche Entscheidungen 14 21 27 42

Formlose Entscheidungen 403 367 490 539

INSGESAMT 417 388 517 581

B Ð Fusionskontrollverordnung

1. Anmeldungen

94 95 96 97 98

Angemeldete ZusammenschluÈ sse 95 110 131 172 235

ZuruÈ ckgezogene Anmeldungen 6 4 6 9 9

FoÈ rmliche abschlieûende
Entscheidungen 91 109 125 142 238

2. Entscheidungen nach Artikel 6

94 95 96 97 98

Artikel 6.1.a 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

Artikel 6.1.b 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

Artikel 6.1.c 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

INSGESAMT 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

FaÈ lle, in denen Unternehmen die
Entscheidung in Phase 1 akzep-
tierten 2 3 0 2 12
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3. Entscheidungen nach Artikel 8

94 95 96 97 98

Artikel 8.2 mit Bedingungen und
Auflagen

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

Artikel 8.2 ohne Bedingungen
und Auflagen

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

Artikel 8.3 Verbot 1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

INSGESAMT 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

Artikel 8.4: Trennungsanordnung 2 0

Artikel 8.5: Widerruf fruÈ herer
Entscheidungen

4. Verweisungen

94 95 96 97 98

Artikel 9 (an einen Mitgliedstaat) 1 0 3 7 4

Artikel 22.3 (an die Kommission) 1

5. Verfahrensentscheidungen

94 95 96 97 98

Aussetzung des Vollzugs
(Artikel 7.2)

12 12 17 36 10

Beendigung der Aussetzung
(Artikel 7.2)

1 2 3 5 13

UnvollstaÈndige Anmeldung
(Artikel 4.2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2367/90)

2 2 5 17 20

C Ð Staatliche Beihilfen

1. NeueingaÈnge 1998

Landwirt-
schaft

Verkehr Fischerei Kohle Sonstige INSGE-
SAMT

Angemeldete
Beihilfen

N 276 34 45 6 342 703 82.32 %

Nicht
angemeldete
Beihilfen

NN 32 10 7 0 97 146 17.10 %

Bestehende
Beihilfen

E 0 0 0 0 5 5 0.58 %

Insgesamt 308 44 52 6 444 854 100 %

36.06 % 5.15 % 6.09 % 0.70 % 52 % 100 %
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2. Am 31.12.1998 zur PruÈ fung anstehende FaÈ lle

Landwirt-
schaft

Verkehr Fischerei Kohle Sonstige INSGE-
SAMT

Angemeldete
Beihilfen

N 125 14 19 3 130 291 42.67 %

Nicht
angemeldete
Beihilfen

NN 102 12 15 0 78 207 30.35 %

Bestehende
Beihilfen

E 24 2 0 0 9 35 5.13 %

Laufende
Verfahren

C 55 14 4 0 76 149 21.85 %

Insgesamt 306 42 38 3 293 682

44.87 % 6.16 % 5.57 % 0.44 % 42.96 % 100 %

3. 1998 im Rahmen des jeweiligen Registers behandelte FaÈ lle

3.1. Durch Entscheidung der Kommission abgeschlossene FaÈlle

Landwirt-
schaft

Verkehr Fischerei Kohle Sonstige INSGE-
SAMT

Angemeldete Beihilfen N 207 22 38 3 317 587

Nicht angemeldete
Beihilfen

NN 17 9 0 0 86 112

Bestehende Beihilfen E 2 0 0 0 3 5

Laufende Verfahren C 38 4 0 0 65 107

Insgesamt 264 35 38 3 471 811

3.2. Durch Streichung aus dem Register erledigte FaÈ lle

Landwirt-
schaft

Verkehr Fischerei Kohle Sonstige INSGE-
SAMT

Auf Antrag des Mitgliedstaats 13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Sonstige 30 8 5 0 26 69

Insgesamt 43 13 6 0 114 176

Die Zahl der bearbeiteten FaÈlle ist hoÈ her als die Zahl der Kommissionsentscheidungen, da viele
Entscheidungen mehrere FaÈ lle betrefen.
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4. Entscheidungen der Kommission 1998

Landwirtschaft Verkehr Fischerei Kohle Sonstige INSGESAMT

Keine EinwaÈnde 204 19 38 4 308 573 73,08 %

Entscheidun-
gen im
Rahmen edes
foÈ rmlichen
PruÈ fverfah-
rens

Verfahrens-
eroÈ ffnung

25 11 0 0 66 102 13 %

Positiv-
entscheidung

5 2 0 2 16 25 3,18 %

Negativ-
entscheidung

6 2 0 1 31 40 5,10 %

Mit
Bedingungen
und Auflagen

2 0 0 0 8 10 1,27 %

Zweckdienliche Maûnahmen 2 0 0 0 3 5 0,68 %

Sonstige Entscheidungen 0 1 0 0 28 29 3,69 %

Insgesamt 244 35 380 7 460 784 100%

31,12 % 4,46 % 4,85 % 0,90 % 58,67 % 100 %

5. Entwicklung 1989- 1998

Entscheidungen im Jahr ... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Keine EinwaÈnde 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

Entscheidun-
gen im
Rahmen des
foÈ rmlichen
PruÈ fverfah-
rens

Verfahrens-
eroÈ ffnung

36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positivent-
scheidung

21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negativent-
scheidung

16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Mit
Bedingungen
und Auflagen

0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Zweckdienliche
Maûnahmen/sonstige
Entscheidungen

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Insgesamt 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460
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6. Entscheidungen je Mitgliedstaat

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Keine EinwaÈnde 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Entschei-
dungen Im
Rahmen des
FoÈ rmlichen
PruÈ f-
Verfahrens

Verfahrens-
eroÈ ffnung*

29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Positivent-
scheidung

8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

Negativent-
scheidung**

15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Mit
Bedingun-
gen und
Auflagen

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Zweckdienliche
Maûnahmen

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Sonstige
EntScheidungen***

12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Insgesamt 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* Einschlieûlich Ausweitung von Verfahren;
** Einschlieûlich teilweise ablehnende Entscheidungen
*** Einschlieûlich Anordnungen, Anrufung des Gerichtshofs oder Rats, RuÈ cknahme der Anmeldung,

sprachliche Revision, Berichtigung einer fruÈ heren Entscheidung.
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VII Ð STUDIEN

Die GD IV hat im Berichtsjahr dreizehn Studien in Auftrag gegeben. Acht dieser Studien werden im
Laufe des Jahres 1999 abgeschlossen. Von den fuÈ nf bereits abgeschlossenen Studien muÈ ssen vier
vertraulich und in diesem Bericht also unerwaÈhnt bleiben. Auûerdem wurde eine andere vertrauliche
Studie angefertigt, von der lediglich der Titel genannt werden kann:

PRUÈ FUNG DER ENERGIEVERTRAÈ GE IM RAHMEN DER STAATLICHEN BEIHILFE
NR. C 83/97 SOW/BUNA SOW LEUNA OLEFINVERBUND GMBH (BSL), DEUTSCHLAND
(SACHSEN-ANHALT)

Auûerdem wurden 1998 sieben im Vorjahr in Auftrag gegebene Studien abgeschlossen. Eine dieser
Studien, die einen Wettbewerbsfall betrifft, muû vertraulich und in diesem Bericht also unerwaÈhnt
bleiben. Im uÈ brigen wurden drei andere vertrauliche Studien angefertigt, von denen lediglich der Titel
erwaÈhnt werden kann:

STUDIE UÈ BER DIE POLITIK DER WETTBEWERBSBEHOÈ RDEN DER MITGLIEDSTAATEN
BETREFFEND HORIZONTALE KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN ZWISCHEN UNTER-
NEHMEN
STUDIE UÈ BER DEN EINZELHANDELSMARKT FUÈ R TREIB- UND AÈ HNLICHE STOFFE FUÈ R
KRAFTFAHRZEUGE
BEWERTUNG UND ENTWICKLUNG DER IN DER VERORDNUNG NR. 1617/93/EWG FUÈ R
TARIFKONSULTATIONEN IM PERSONENLUFTVERKEHR IN DER GEMEINSCHAFT VOR-
GESEHENEN FREISTELLUNG

Die drei anderen Studien, die 1998 abgeschlossen wurden, werden nachstehend zusammengefaût:

STUDIE UÈ BER DIE AUSGEWOGENHEIT DER RECHTE UND PFLICHTEN UND UÈ BER DIE
FINANZIELLEN MITTEL DER OÈ FFENTLICHEN UND PRIVATEN FERNSEHANSTALTEN
IN OÈ STERREICH, FINNLAND, SCHWEDEN, NORWEGEN, LIECHTENSTEIN UND ISLAND

Die Studie befaût sich mit den Rechtsvorschriften, den FernsehmaÈrkten und ihrer Entwicklung sowie
den verschiedenen Fernsehsendern und untersucht die Kosten und Einnahmen in Verbindung mit den
Dienstleistungsverpflichtungen der oÈ ffentlichen und privaten Fernsehanstalten und den diesen
Anstalten eingeraÈumten Vorrechten. Die Analyse beschraÈnkt sich allerdings auf die Anstalten, die
die FernsehmaÈrkte zwischen 1994 und 1997 wirtschaftlich erheblich beeinfluût haben.

Hauptgegenstand der Studie ist, die Verpflichtungen und Vorrechte der Fernsehanstalten und ihre
finanziellen Auswirkungen auf die nationalen und internationalen MaÈrkte festzustellen. Das
gesammelte Datenmaterial hat ergeben, daû die Dienstleistungsverpflichtungen der Fernsehanstalten
entweder gesetzlich geregelt sind oder informell von hoÈ heren Instanzen auferlegt werden. Die
oÈ ffentlichen und privaten Fernsehanstalten unterscheiden sich sowohl von ihrer Eigentumsstruktur als
auch vom Umfang ihrer Verpflichtungen voneinander, wobei jedoch nirgendwo eine genaue
Definition der oÈ ffentlichen Dienstleistungsverpflichtung besteht.

Ein weiteres Ergebnis dieser Studie ist, daû die oÈ ffentlichen Fernsehanstalten teilweise oder ganz
durch die GebuÈ hren finanziert werden, die saÈmtliche Privathaushalte, die uÈ ber ein FernsehgeraÈt
verfuÈ gen, zu zahlen haben. Die einschlaÈgigen Rechtsvorschriften sehen ausdruÈ cklich vor, daû die
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oÈ ffentlichen Fernsehanstalten aufgrund der Tatsache, daû saÈmtliche Zuschauer zur Zahlung von
GebuÈ hren verpflichtet sind, ihrerseits verpflichtet sind, ihre Programme, die den PraÈferenzen
saÈmtlicher Zuschauer gerecht werden sollten, an saÈmtliche Privathaushalte zu senden. Die oÈ ffentliche
Dienstleistungsverpflichtung erstreckt sich daher nicht nur auf selektive Kultur- und Bildungs-
programme jedweder Art, sondern auch auf Programme, die sehr viele Zuschauer anziehen sollen. Aus
diesem Grunde konkurrieren die oÈ ffentlichen und privaten Fernsehanstalten immer staÈrker mitein-
ander, um saÈmtliche Zuschauerkreise zu erreichen und ihnen die groÈ ûtmoÈ gliche Programmauswahl
anzubieten.

Diese Feststellungen lassen folgendes erkennen:

Ð Die oÈ ffentlichen Dienstleistungsverpflichtungen sind nicht so definiert, daû eine quantitative
Untersuchung oder eine Veranschlagung moÈ glich sind;

Ð bei der Auslegung der oÈ ffentlichen Dienstleistungsverpflichtungen besteht ein groûer Spielraum;

Ð die BuchfuÈ hrung bestimmter Fernsehanstalten ist nicht transparent und laÈût folglich keine
eingehende Analyse zu.

Eine tiefergreifende Untersuchung der Kosten-/Einnahmenstruktur der oÈ ffentlichen und privaten
Fernsehanstalten setzt also die Abgrenzung klarer und genauer Verpflichtungen voraus.

Diese Studie wird nicht veroÈ ffentlicht.

STUDIE UÈ BER DIE ANWENDUNG DER VORSCHRIFTEN UÈ BER STAATLICHE BEIHILFEN
DURCH DIE NATIONALEN GERICHTE

ErschoÈ pfende Umfrage und Untersuchung betreffend die Anwendung der Vorschriften uÈ ber staatliche
Beihilfen durch die nationalen Gerichte im Anschluû an Beschwerden von Wettbewerbern,
BeihilfeempfaÈngern oder nationalen BehoÈ rden (RuÈ ckzahlungen, ...) in jedem Mitgliedstaat.

Die Kommission hat 1995 eine Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen ihr und den
nationalen Gerichten im Bereich der staatlichen Beihilfen angenommen. Darin wird auf die in den
Mitgliedstaaten in diesem Bereich bestehenden AktionsmoÈ glichkeiten hingewiesen. In bestimmten
FaÈ llen koÈ nnen die nationalen Gerichte mutmaûliche VerstoÈ ûe gegen die Beihilfevorschriften besser
untersuchen. Anhand der Rechtsprechung der nationalen Gerichte wird untersucht, inwieweit die
verschiedenen Teilnehmer im Beihilfesektor auf diese MoÈ glichkeiten zuruÈ ckgreifen und wo Probleme
bestehen.

Die Studie befaût sich zunaÈchst mit den verschiedenen FaÈllen, mit denen ein nationales Gericht befaût
werden kann:

Ð FaÈlle, die die direkte Wirkung des Artikels 88 Absatz 3 betreffen;

Ð die verschiedenen Klagen im Rahmen der Vollstreckung oder Nichtvollstreckung einer
Entscheidung, mit der die RuÈ ckzahlung einer Beihilfe angeordnet wird (Mitgliedstaat, Beihilfe-
empfaÈnger, Wettbewerber, ...);
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Ð die verschiedenen KlagemoÈ glichkeiten der Wettbewerber gegen die GuÈ ltigkeit der Kommission-
sentscheidungen (insbesondere im Falle der Genehmigung von Beihilferegelungen).

Der Hauptteil der Studie besteht aus fuÈ nfzehn Kapiteln (ein Kapitel je Mitgliedstaat), die eine
UÈ bersicht uÈ ber die KlagemoÈ glichkeiten in der Rechtsordnung des jeweiligen Mitgliedstaates und eine
Liste der verschiedenen AnwendungsfaÈ lle der Artikel 87/88 des EG-Vertrages ebenso wie eine
Zusammenfassung jedes Einzelfalls enthalten.

Abschlieûend wird die nationale Rechtsprechung in bezug auf den Sachverhalt und die Schluû-
folgerungen einer vergleichenden kritischen Analyse unterzogen.

Die Studie gelangt hinsichtlich der Beihilfepolitik zu mehreren wichtigen Ergebnissen:

In allen Mitgliedstaaten bestehen Rechtsmittel fuÈ r den Schutz Dritter.

Trotzdem ist die Zahl der BeihilfefaÈ lle vor den nationalen Gerichten sehr gering.

Die Instrumente bestehen, werden aber nicht hinreichend in Anspruch genommen. Folglich stellt sich
die Frage, auf welche Weise die nationalen Rechtsmittel bekannt gemacht und ihre Anwendung
gefoÈ rdert werden koÈ nnen.

Nur in zwei FaÈ llen, in denen Wettbewerber Klage gegen eine unzulaÈssige Beihilfe erhoben haben, hat
deren TaÈtigwerden zu dem mit der Klage angestrebten wirtschaftlichen Ziel gefuÈ hrt.

Schadenersatzklagen der Wettbewerber gegen einen Mitgliedstaat sind zwar in allen Mitgliedstaaten
moÈ glich; wegen der Schwierigkeit, den kausalen Zusammenhang zwischen Verstoû und Schaden
nachzuweisen, besteht diese MoÈ glichkeit allerdings nur in der Theorie.

Diese Studie wird veroÈ ffentlicht.

ABHILFEN IM EU-WETTBEWERBSRECHT: POLITIK UND PRAXIS DER EUROPAÈ ISCHEN
KOMMISSION

Diese Studie betrifft die Verpflichtungszusagen in WettbewerbsfaÈ llen im Anwendungsbereich der
Fusionskontrollverordnung und der Artikel 81/82 EG-Vertrag. Sie wurde in drei Teile gegliedert:

Ð Einen theoretischen Teil, der eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Aspekte wettbewerbs-
rechtlicher Probleme, eine Klassifizierung der moÈ glichen Abhilfen und eine praktische sowie
rechtliche WuÈ rdigung dieser Abhilfen enthaÈlt;

Ð eine vergleichende wirtschaftliche und rechtliche Untersuchung der diesbezuÈ glichen internationa-
len Praxis anderer WettbewerbsbehoÈ rden in und auûerhalb der EU;

Ð eine tiefgreifende qualitative und quantitative Untersuchung mehrerer fruÈ herer FaÈlle.

BER. WETTB. 1998

STUDIEN 407



Die Studie gelangt zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:

Ð Die Abhilfen sollten auf die Marktzutrittsschranken abzielen und diese vermindern oder
beseitigen, um Wettbewerb durch NeuzugaÈnge herzustellen;

Ð dabei sollte nicht nur ein neuer Wettbewerber auf den Plan treten, sondern echter Wettbewerb
hergestellt werden;

Ð strukturelle Abhilfen sind zu unterstuÈ tzen, weil sie effizienter sind;

Ð mehrere Wettbewerbsprobleme und die jeweiligen Abhilfen;

Ð die Wirksamkeit von Geldbuûen unter bestimmten UmstaÈnden;

Ð die Kommissionspolitik entspricht der gegenwaÈrtigen wirtschaftlichen Betrachtungsweise in
Kartellfragen.

Diese Studie wird nicht veroÈ ffentlicht.
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VIII Ð DIE REAKTIONEN AUF DEN XXVII. BERICHT

A Ð EuropaÈ isches Parlament

1. Entschlieûung zum XXVII. Bericht der Kommission uÈ ber die Wettbewerbspolitik Ð
1997 (SEK(98)0636 Ð C4-0379)98)

Das EuropaÈische Parlament

Ð in Kenntnis des XXVII. Berichts der Kommission uÈ ber die Wettbewerbspolitik Ð 1997
(SEK(98)0636 Ð C4-0379/98)

Ð in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten uÈ ber die Regionalpolitik und
die Wettbewerbspolitik (C(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð in Kenntnis des Sechsten Berichts der Kommission uÈ ber staatliche Beihilfen in der EuropaÈ ischen
Union im verarbeitenden Gewerbe und in einigen weiteren Sektoren (KOM(98)0417),

Ð unter Hinweis auf seine Entschlieûungen vom 13. November 1996 272 zu dem XXV. Bericht der
Kommission uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1995) und vom 18. Juli 1997 273 zum GruÈ nbuch der
Kommission zur EG-Wettbewerbspolitik gegenuÈ ber vertikalen WettbewerbsbeschraÈnkungen,

Ð in Kenntnis des Berichts des Ausschusses fuÈ r Wirtschaft, WaÈhrung und Industriepolitik sowie der
Stellungnahme des Ausschusses fuÈ r Recht und BuÈ rgerrechte (A4-0421/98),

A. in der ErwaÈgung, daû sich die Wettbewerbspolitik der EU auf die heutigen RealitaÈten einstellen
muû, waÈhrend ¹die heutigen Texte und Praktiken im wesentlichen auf die 60er Jahre, also auf den
Beginn des Gemeinsamen Marktesª, zuruÈ ckgehen,

B. in der ErwaÈgung, daû es im Bereich der Wettbewerbs-Rechtsvorschriften Handlungsbedarf
gibt, wenn bestimmte prioritaÈre Zielsetzungen der EuropaÈischen Union erreicht werden sollen,
naÈmlich wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt, ein angemessenes Niveau bei Forschung und
Entwicklung, Schutz unserer Umwelt, Wachstum der KMU sowie die strukturelle Anpassung,

C. in der ErwaÈgung, daû die gute Entwicklung des Wettbewerbs und das BemuÈ hen um gleiche
Chancen fuÈ r alle Unternehmen wesentliche Vorbedingungen fuÈ r das reibungslose Funktionieren des
Binnenmarktes darstellen, insbesondere im Gefolge der EinfuÈ hrung der einheitlichen WaÈhrung,

D. in der ErwaÈgung, daû der Gerichtshof in seinem Urteil vom 18. Juni 1998 in der Rechtssache C-
35/96 befunden hat, daû Freiberufler Unternehmer sind und damit wie alle anderen Unternehmen den
Wettbewerbsregeln gemaÈû den Artikeln 85 und 86 des Vertrags unterliegen, womit er die bereits in der
Vergangenheit von der EU-Kommission praktizierte Auslegung bekraÈftigt hat,

271 ABl. C 152 vom 18.5.1998, S. 3
272 ABl. C 362 vom 2.12.1996, S. 135
273 ABl. C 286 vom 22.9.1997, S. 326 und 347
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E. in der ErwaÈgung, daû die BeschraÈnkungen fuÈ r einen Wettbewerb auf einem freien Markt aus
Eingriffen des Staates, den wechselseitigen AbhaÈngigkeiten zwischen den nationalen Volkswirt-
schaften sowie aus der Notwendigkeit, den regionalen und sozialen Zusammenhalt zu bewahren,
herruÈ hren,

F. in der ErwaÈgung, daû die WaÈhrungsunion ein hoÈ heres Maû an Kontrolle in bezug auf moÈ gliche
Wettbewerbsverzerrungen erfordert, um den Binnenmarkt zu sichern; dies gilt insbesondere fuÈ r
staatliche Beihilfen, die von Mitgliedstaaten, die an der gemeinsamen WaÈhrung teilnehmen, vergeben
werden,

G. in der ErwaÈgung, daû die derzeitige Struktur der Kommission und ihre derzeitigen Ressourcen
immer noch nicht ausreichen, um Praktiken, die fuÈ r den fairen Wettbewerb schaÈdlich sind,
entgegenzutreten,

H. in der ErwaÈgung, daû die Sicherstellung des Wettbewerbs innerhalb der WaÈhrungsunion eine
verstaÈrkte Koordinierung zwischen den Dienststellen der Kommission und den WettbewerbsbehoÈ rden
der Mitgliedstaaten erfordert,

I. in der ErwaÈgung, daû die GewaÈhrung staatlicher Beihilfen unter Miûachtung des EG-Vertrags
kontraproduktiv ist, daû sie ineffiziente Unternehmen gegenuÈ ber effizienten beguÈ nstigt, den
Wettbewerb zwischen Regionen und Unternehmen verzerrt, und daû solche Beihilfen zu einer
uÈ bermaÈûigen Belastung der Staatshaushalte fuÈ hren,

J. in der ErwaÈgung, daû Beitrittsverhandlungen mit osteuropaÈ ischen Staaten begonnen haben, bei
denen dem UÈ bergangscharakter dieser Volkswirtschaften sowie den Auswirkungen der Wettbewerbs-
vorschriften auf deren Entwicklung Rechnung getragen werden muû,

1. begruÈ ût den XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik und betrachtet ihn als ein nuÈ tzliches
Dokument, das geeignet sein koÈ nnte, als Rechenschaftslegung der Kommission in bezug auf ihre im
Vertrag verankerten Pflichten und Verantwortlichkeiten zu dienen; damit wird die Wettbewerbspolitik
der Gemeinschaft der OÈ ffentlichkeit verstaÈrkt nahegebracht; unterstuÈ tzt in diesem Zusammenhang die
GD IV der Kommission bei ihren Bestrebungen um eine Ausstattung mit angemessenen personellen
Ressourcen sowie mit den geeigneten rechtlichen Instrumenten;

2. ermutigt die Kommission und die Mitgliedstaaten weiterhin, ihre Ressourcen besser zu
koordinieren und zu integrieren, um zu einem effizienten EU-System und zu einer Struktur zu
kommen, mit der der freie Wettbewerb gesichert werden kann;

3. glaubt, daû ein weitergehender Austausch von Personal zwischen der Kommission und den
einzelstaatlichen BehoÈ rden geeignet waÈ re, die Wissensbasis und die Qualifikationen fuÈ r die
Behandlung komplexer WettbewerbsfaÈ lle sowohl fuÈ r die Mitgliedstaaten als auch fuÈ r die Kommission
zu verbessern; wuÈ rdigt die Arbeiten der Kommission und ihres Personals, insbesondere auf dem
Gebiet der Fusionen, das einen politisch sensiblen Bereich darstellt;

In bezug auf die demokratische Kontrolle

4. fordert die Kommission auf, sich formell dazu zu verpflichten, dem EuropaÈ ischen Parlament
saÈmtliche EntwuÈ rfe von VorschlaÈgen der Kommission zur Umsetzung im Bereich der gemeinschaft-
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lichen Wettbewerbspolitik zu uÈ bermitteln, beispielsweise EntwuÈ rfe fuÈ r Gruppenfreistellungen gemaÈû
Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages und Initiativen der Kommission auf der Grundlage von Artikel 90
Absatz 3 des Vertrages in bezug auf staatliche Unternehmen;

5. wuÈ rdigt durchaus die derzeit hervorragende QualitaÈ t des Dialogs mit der Kommission, und
insbesondere mit dem zustaÈndigen Mitglied der Kommission, fordert jedoch zu einem weiteren
Ausbau der demokratischen Kontrolle der Wettbewerbspolitik in der EuropaÈischen Union auf;
fordert, daû die regelmaÈûigen Informationstreffen, die bereits zwischen dem Kommissionsmitglied fuÈ r
Wettbewerbspolitik und dem zustaÈndigen Ausschuû des EuropaÈ ischen Parlaments stattfinden, hinfort
zur Standardpraxis werden, und zwar mit einem zeitlichen Rhythmus von mindestens einem Treffen
alle drei Monate, im Einvernehmen zwischen dem betreffenden Ausschuû und dem Mitglied der
Kommission;

6. fordert im Rahmen des Jahresberichts groÈ ûere Anstrengungen, um die Auswirkungen der
Wettbewerbspolitik auf andere Politikbereiche zu bewerten, insbesondere auf die Sozial-, Regional-
und Umweltpolitik;

7. fordert die Kommission auf, eine Diskussion uÈ ber die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften
auf die reglementierten freien Berufe einzuleiten und hierbei der besonderen Rolle Rechnung zu
tragen, die einige freie Berufe im allgemeinen Interesse der Gesellschaft erfuÈ llen;

In bezug auf die Anwendung der Artikel 85 und 86

8. wiederholt seinen Standpunkt, wie er in seiner Entschlieûung vom 18. Juli 1997 zum GruÈ nbuch
der Kommission uÈ ber vertikale BeschraÈnkungen zum Ausdruck gebracht worden ist;

9. begruÈ ût die neue De-minimis-Bekanntmachung vom 15. Oktober 1997; moÈ chte die Zu-
sicherung erhalten, daû diese Bekanntmachung zu Rechtssicherheit, insbesondere fuÈ r die KMU, bei
den Kriterien fuÈ r vertikale und horizontale Vereinbarungen fuÈ hren wird;

10. fordert die Kommission auf, eine Analyse der De-minimis-Schwelle fuÈ r Vereinbarungen von
geringerer Bedeutung vorzulegen, um ihre Feststellung zu untermauern, daû derartige Vereinbarungen
keine wesentlichen Auswirkungen auf den Wettbewerb oder auf den innergemeinschaftlichen Handel
haben, waÈhrend sie andererseits den buÈ rokratischen Aufwand und die Kosten fuÈ r die KMU
minimieren; ersucht ferner darum, daû die kuÈ nftigen Berichte uÈ ber die Wettbewerbspolitik aufzeigen,
wie die Kommission mit der De-minimis-Bekanntmachung in bestimmten FaÈllen verfaÈhrt;

11. stimmt mit der Kommission daruÈ ber uÈ berein, daû die KMU selten einen wesentlichen Einfluû
auf den grenzuÈ berschreitenden Handelsverkehr haben werden;

12. ist jedoch der festen UÈ berzeugung, daû die neue De-minimis-Bekanntmachung nicht zu einer
¹Renationalisierungª der Wettbewerbspolitik fuÈ hren sollte; im Zuge der EinfuÈ hrung der einheitlichen
WaÈhrung muû dafuÈ r gesorgt werden, daû die Wettbewerbspolitik auf einer supranationalen Ebene
bleibt, und daû eine Partnerschaft zwischen der Kommission und dem Parlament aufrechterhalten
wird, um die Chancengleichheit der Unternehmen in allen Mitgliedstaaten sowie eine transparente
Politik zu gewaÈhrleisten;
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13. erinnert an seine Entschlieûung zum GruÈ nbuch uÈ ber vertikale BeschraÈnkungen, insbesondere
in bezug auf folgende Punkte:

Ð eventuelle Heranziehung anderer Parameter als der Marktanteile beim Schwellenwert;

Ð eine Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r den Selektivvertrieb;

Ð ein System, nach dem das unterste Marktsegment unter Zugrundelegung der De-minimis-
Bekanntmachung von dem Verbot nach Artikel 85 Absatz 1 freigestellt ist;

Ð die Obergrenze fuÈ r die De-minimis-Regel soll der Schwellenwert fuÈ r den Anwendungsbereich der
Gruppenfreistellungen sein;

In bezug auf den Miûbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

14. erinnert an den Standpunkt, den es in seiner Entschlieûung vom 13. November 1996 274

eingenommen hat, insbesondere an die Ziffern 2, 3 und 4, und fordert die Kommission auf, auf der
Grundlage des Kriteriums der EigentumsverhaÈ ltnisse folgende Bereiche zu pruÈ fen: Kampfpreise und
andere unfaire Praktiken, rechtliche und sonstige Hindernisse auf dem Gebiet der Telekommunikation
sowohl bei der mobilen Kommunikation als auch bei der Kommunikation uÈ ber Satelliten sowie bei den
Online-Diensten, ferner in den Bereichen Medien, Luftverkehr, Banken und Finanzen;

15. glaubt, daû die Kommission geeignete Leitlinien und Kriterien, speziell im Hinblick auf die
KMU, zur Festlegung des relevanten Marktes in der Verordnung uÈ ber die Wettbewerbspolitik
veroÈ ffentlichen sollte, um es den KMU zu erlauben, ihre Position in bezug auf ihr jeweiliges Produkt
und die geographischen MaÈrkte zu bewerten und zu pruÈ fen, ob weitere rechtliche Nachforschungen
empfehlenswert sind;

In bezug auf staatliche Monopole und den Vertrag von Amsterdam

16. begruÈ ût die geforderte PruÈ fung der Auswirkungen des Vertrags von Amsterdam auf die
Wettbewerbspolitik, insbesondere bei Artikel 7d uÈ ber Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse, durch die Kommission; glaubt, daû damit der bestmoÈ gliche Rahmen fuÈ r die Schaffung
von ArbeitsplaÈ tzen geboten wird; dies bekraÈftigt die Rolle der Gemeinschaft in ihrem Beitrag zur
FoÈ rderung der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, ohne daû die bestehende Kompetenzver-
teilung zwischen Kommission und Mitgliedstaaten angetastet wird;

17. glaubt, daû die kuÈ nftige Entwicklung einer liberalisierten Wettbewerbspolitik auf der
Grundlage des Vertrags von Amsterdam mit der Entwicklung einer verstaÈrkten Verbraucherpolitik
gekoppelt werden sollte, damit die Verbraucher in die Lage versetzt werden, Vorteile aus der
Preistransparenz im Gebiet der einheitlichen WaÈhrung zu ziehen; glaubt, daû auch die Verbraucher in
denjenigen Staaten, die nicht an der gemeinsamen WaÈhrung teilnehmen, von den europaweiten
Preissenkungen, die aus der verbesserten Preistransparenz resultieren, Vorteile ziehen sollten;

18. ist der Auffassung, daû der Verbraucherschutz die Grundlage aller Maûnahmen im Bereich der
Wettbewerbspolitik der EuropaÈ ischen Union bilden muû; diese muû nicht nur die Zunahme der

274 ABl. C 362 vom 2.12.1996, S. 135
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Angebote, die dem Verbraucher zur VerfuÈ gung stehen, sondern auch deren QualitaÈ t aufmerksam im
Auge behalten;

19. macht darauf aufmerksam, daû die Wettbewerbspolitik zur Schaffung von ArbeitsplaÈtzen
beitragen muû, und zwar durch die Verbesserung des Systems der Mittelzuteilung;

In bezug auf staatliche Beihilfen

20. erinnert an die Hauptergebnisse der VI. Untersuchung uÈ ber staatliche Beihilfen fuÈ r den
Zeitraum 1994-1996:

a) der Gesamtbetrag der Beihilfen belief sich fuÈ r den Zeitraum 1994-96 durchschnittlich nahezu
auf 84.000 Mio ECU, wobei diese SchaÈtzung wegen fehlender Angaben der Mitgliedstaaten
uÈ ber die Ausgaben im Agrarsektor noch zu niedrig liegen; auf der Basis des verfuÈ gbaren
Datenmaterials machen die staatlichen Beihilfen mindestens 1,4% des EUR 15-BIP aus. Dies
entspricht 573 ECU pro beschaÈftigtem Arbeitnehmer und 2,6% der Staatsausgaben;

b) der Gesamtbetrag der Beihilfen liegt bei einigen Mitgliedstaaten aÈuûerst hoch;

c) ungefaÈhr 46% des Gesamtbetrags der Beihilfen (d.h. 38.318 Mio ECU im Durchschnitt fuÈ r den
Zeitraum 1994-96) gingen in das verarbeitende Gewerbe; dabei sind die DisparitaÈten beim
Beihilfeniveau zwischen den Mitgliedstaaten extrem groû; in Prozent der WertschoÈ pfung ist das
hoÈ chste Beihilfeniveau noch neunmal so groû wie das niedrigste; laÈût man dieses Niveau der
Beihilfen fuÈ r das verarbeitende Gewerbe zu, und konzentriert es sich auf bestimmte
Mitgliedstaaten, so schafft man damit ein Potential fuÈ r Wettbewerbsverzerrungen;

d) die staatlichen Beihilfen an das verarbeitende Gewerbe verteilten sich wie folgt: 30% fuÈ r
horizontale Ziele (d.h. FuE, Umweltschutz, KMU, Handel, Energieeinsparung usw.), 13% fuÈ r
Schiffbau, Stahl und andere Sektoren, sowie 56% fuÈ r regionale Ziele; die Beihilfen fuÈ r
horizontale Ziele sind von 40% des Gesamtbetrags der Beihilfen im Zeitraum 1988-90 (EUR
12) auf ungefaÈhr 30% im Zeitraum 1994-96 (EUR 15) gefallen, waÈhrend sektorspezifische
Interventionen leicht angestiegen sind; dieser Trend sollte umgekehrt werden, da sektorale
Ziele moÈ glicherweise noch groÈ ûere verzerrende Auswirkungen haben als horizontale Ziele;

21. bekraÈftigt erneut seine BefuÈ rwortung staatlicher Beihilfen, die als im gemeinsamen Interesse
liegend erachtet werden, beispielsweise in den Bereichen FuE, KMU, Ausbildung, Energieeinsparung
und Umweltschutz; stellt jedoch fest, daû diese Art von Beihilfen zuruÈ ckgegangen ist, wohingegen der
Umfang der Beihilfen an einzelne Unternehmen angestiegen ist;

22. nimmt die Beziehungen zwischen staatlichen Beihilfen und Wettbewerbspolitik, wie in der
Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten vom 17. MaÈrz 1998 dargelegt, zur Kenntnis; sieht
ebenfalls die Notwendigkeit einer verbesserten Konsistenz zwischen nationalen BeihilfeplaÈnen,
BeihilfeplaÈnen der Union und der Wettbewerbspolitik;

23. glaubt nichtsdestoweniger, daû das Volumen des Gesamtbetrags der Beihilfen in der
Gemeinschaft betraÈchtlich ist und eine stabile Tendenz aufweist, welche den fairen Wettbewerb
verzerrt, nicht mit dem Binnenmarkt vertraÈglich ist und das Engagement der EU fuÈ r einen freien
Weltmarkt untergraÈbt;

BER. WETTB. 1998

DIE REAKTIONEN AUF DEN XXVII. BERICHT 413



24. fordert die EinfuÈ hrung eines veroÈ ffentlichten und regelmaÈûig aktualisierten Registers, das
saÈmtliche staatlichen Beihilfen enthaÈlt, einschlieûlich der im Rahmen von Gruppenfreistellungen
gewaÈhrten staatlichen Beihilfen; damit erhielten Dritte Informationen uÈ ber den Umfang staatlicher
Beihilfen, und die Kommission wuÈ rde in die Lage versetzt, genaue und aktuelle Zahlenangaben uÈ ber
staatliche Beihilfen zu liefern; glaubt, daû die Kommission auch auf ihrer Web-site saÈmtliche
Vereinbarungen uÈ ber staatliche Beihilfen auffuÈ hren sollte, einschlieûlich der Individualverein-
barungen im Rahmen von Gruppenfreistellungen, sobald sie getroffen worden sind, und zwar unter
Angabe der beteiligten Unternehmen, des Zwecks der Beihilfe, des Beihilfebetrags sowie der Orte, an
denen diese Beihilfen ausgezahlt werden; diese Information sollte in allen europaÈ ischen Amssprachen
vorliegen; glaubt, daû uÈ ber diese Seite Dritten ferner eine einfache MoÈ glichkeit zur VerfuÈ gung gestellt
werden sollte, um Beschwerden uÈ ber einzelne staatlichen Beihilfen in unabhaÈngiger Form untersuchen
zu lassen;

25. begruÈ ût den Erlaû der ¹ErmaÈchtigungsverordnungª, die aus der Sicht der Kommission zu einer
besseren Verwaltung bestimmter Bereiche der Wettbewerbspolitik beitragen soll, und ist der Ansicht,
daû die Kommission den GrundsaÈtzen, die in der Bekanntmachung von 1997 uÈ ber die ¹Vereinba-
rungen von geringer Bedeutungª festgelegt sind, verbindlichen Charakter verleihen sollte;

26. begruÈ ût den bevorstehenden Erlaû einer ¹Verfahrensverordnungª fuÈ r staatliche Beihilfen sowie
die Tatsache, daû diese neue Garantien fuÈ r den Schutz der Rechte Dritter beinhaltet, und weist auf die
Notwendigkeit hin, eine gewisse KohaÈrenz und HomogenitaÈ t in bezug auf den Rechtsschutz, den das
gemeinschaftliche Wettbewerbsrecht Unternehmen und Privatpersonen einraÈumt, unbeschadet des
Grundsatzes der Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu wahren;

27. ist der Auffassung, daû die Kontrolle der staatlichen Beihilfen fuÈ r die Regionen im
Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt gesehen werden und der
Rechtsbegriff der aÈuûersten Randlage in die Berechnung der MittelansaÈtze Eingang finden muû;

28. glaubt, daû die VeroÈ ffentlichung einer ¹Anzeigetafelª (scoreboard) aÈhnlich wie beim
Binnenmarkt sinnvoll waÈre, um deutlich aufzuzeigen, welche Mitgliedstaaten die hoÈ chsten und
welche die niedrigsten Beihilfeniveaus gewaÈhren;

29. schlaÈgt vor, daû auch StabilitaÈts- und Konvergenzprogramme unter Einschluû der Ziele der
staatlichen Haushaltsplanung WettbewerbsuÈ berlegungen unterworfen werden sollten, um zu ver-
meiden, daû ein Mitgliedstaat in exzessiver Weise staatliche Beihilfen gewaÈhrt;

30. betont die Notwendigkeit, in die Untersuchungen uÈ ber staatliche Beihilfen und Wettbewerb wie
Beihilfen wirkende und den Wettbewerb verzerrende Steuerbefreiungen oder SteuerverguÈ nstigungen
staÈrker als bisher einzubeziehen und zu verbieten;

In bezug auf die internationale Zusammenarbeit

31. glaubt, daû die Faktoren, die fuÈ r die Globalisierung bestimmend sind Ð technologischer
Fortschritt, Deregulierung der MaÈrkte, Liberalisierung der SchluÈ sselsektoren und Intensivierung des
Austausches von GuÈ tern und Kapital Ð die Wirksamkeit der europaÈ ischen Politik in ihrer
traditionellen Form, darunter auch die Wettbewerbspolitik, beeinflussen;

BER. WETTB. 1998

414 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



32. ist der Auffassung, daû die Interdependenz, die sich aus der Globalisierung der Produktion, der
Verteilung und der Austauschbeziehungen ergibt, sowie die ausgepraÈgte internationale Dimension der
Wettbewerbsproblematik ein neues Vorgehen der EU im Bereich der Wettbewerbspolitik erfordern;

33. befuÈ rwortet eine verstaÈrkte Rolle der Welthandelsorganisation (WTO) in der internationalen
Wettbewerbspolitik; fordert den Rat deshalb auf, der Kommission das Mandat zu erteilen Ð unter
BeruÈ cksichtigung des Abkommens zwischen der EU und der Regierung der USA uÈ ber die Anwendung
der jeweiligen Wettbewerbsgesetze sowie des erfolgreichen Ausgangs der GespraÈche uÈ ber den
Zusammenschluû von McDonnell Douglas und Boeing -, Verhandlungen zu fuÈ hren mit dem Ziel einer
multilateralen Vereinbarung zum internationalen Wettbewerbsrecht in Form eines Zusatzabkommens
zur Errichtung der Welthandelsorganisation, das folgende Regelungen enthalten muû:

a) die Aufstellung einheitlicher Mindeststandards zur Verhinderung wettbewerbswidrigen
Verhaltens, wie die Bildung von Kartellen, den Miûbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
oder vertikale und horizontale WettbewerbsbeschraÈnkungen;

b) die Verpflichtung aller Unterzeichnerstaaten zur Errichtung einer unabhaÈngigen Wettbewerbs-
behoÈ rde (independent regulatory), die fuÈ r die Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen
Mindeststandards Sorge traÈgt, und die Bereitstellung eines Mechanismus der Zusammenarbeit
der nationalen WettbewerbsbehoÈ rden, der fuÈ r Angleichung sorgt;

c) die Verpflichtung aller Unterzeichnerstaaten, ihr nationales Wettbewerbsrecht nur dann auf
Sachverhalte auûerhalb ihres Territorium anzuwenden, wenn dies eindeutig im oÈ ffentlichen
Interesse (public interest) liegt;

d) die Verankerung des Grundsatzes des ¹positive comity¹, wie er in den Artikeln III bis V des
Abkommens zwischen den EuropaÈischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika uÈ ber die Anwendung der ¹positive comityª Ð GrundsaÈtze bei der
Durchsetzung ihrer Wettbewerbsregelungen niedergelegt ist, auch auf der Ebene der
Internationalen Welthandelsorganisation;

e) eine Ausweitung des in dem Abkommen uÈ ber die Errichtung der Internationalen Welthan-
delsorganisation niedergelegten Streitbeilegungsmechanismus auf Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit der Durchsetzung der internationalen wettbewerbsrechtlichen Mindeststandards;

34. ist der Ansicht, daû der Handelspolitische PruÈ fmechanismus gemaÈû Artikel III Absatz 4 in
Verbindung mit Annex 3 des Abkommens zur Errichtung der Internationalen Welthandelsorganisa-
tion um die Verpflichtung eines gepruÈ ften Unterzeichnerstaates erweitert werden muû, so daû auf
Verlangen eines Vertragsstaates ein Bericht uÈ ber das Funktionieren der nationalen Wettbewerbs-
ordnung eines anderen Staates zu erstellen ist;

35. glaubt, daû die Aufnahme der mittel- und osteuropaÈischen Staaten in die EU zu Spannungen in
bezug auf die Annahme der Rechtsvorschriften fuÈ r den Wettbewerb fuÈ hren koÈ nnte; begruÈ ût deshalb
die UnterstuÈ tzung der Kommission in bezug auf die Anwendung von Anti-Kartell-Bestimmungen in
diesen LaÈndern;

36. beauftragt seinen PraÈsidenten, diese Entschlieûung der Kommission und dem Rat zu
uÈ bermitteln.
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2. Antwort der Kommission auf die EntschlieaÃung des EuropaÈ ischen Parlaments zum
XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik

Berichterstatterin: Frau Karin RIIS-JéRGENSEN

EP-Nr.: A4-0421/98

Annahme des Berichts: 9. Februar 1999

Gegenstand:

Bericht der Kommission uÈ ber die Wettbewerbspolitik

ZustaÈndiger Ausschuû:

Ausschuû fuÈ r Wirtschaft, WaÈhrung und Industriepolitik

Hintergrund der Entschlieûung;

Die Kommission hat dem EuropaÈ ischen Parlament mit Schreiben vom 16. April 1998 den XXVII.
Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 1997 uÈ bermittelt.

Der PraÈsident des EuropaÈ ischen Parlaments hat in der Sitzung vom 1. Juli 1998 bekanntgegeben, daû
er den Bericht dem Ausschuû fuÈ r Wirtschaft, WaÈhrung und Industriepolitik zur PruÈ fung und dem
Ausschuû fuÈ r Recht und BuÈ rgerrechte zur Stellungnahme zugeleitet hat.

Der Ausschuû fuÈ r Wirtschaft, WaÈhrung und Industriepolitik ernannte Frau Riis-Jùrgensen in seiner
Sitzung vom 21. Januar 1998 zur Berichterstatterin.

Der Ausschuû hat den Entwurf des Berichts in seinen Sitzungen vom 26. Mai, 24. September und
10. November 1998 gepruÈ ft.

In der letzten Sitzung hat er den Entschlieûungsantrag einstimmig angenommen.
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Das EuropaÈ ische Parlament Die Kommission

Ð in Kenntnis des XXVII. Berichts der Kommission
uÈ ber die Wettbewerbspolitik - 1997 (SEK(98)0636 Ð
C4-0379/98),

Ð in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an die
Mitgliedstaaten uÈ ber die Regionalpolitik und die
Wettbewerbspolitik (C(1998)0673 Ð C4-0247/98),

Ð in Kenntnis des Sechsten Berichts der Kommission
uÈ ber staatliche Beihilfen in der EuropaÈischen Union
im verarbeitenden Gewerbe und in einigen weiteren
Sektoren (KOM(98)0417),

Ð unter Hinweis auf seine Entschlieûungen vom 13.
November 1996 zu dem XXV. Bericht der
Kommission uÈ ber die Wettbewerbspolitik und vom
18. Juli 1997 zum GruÈ nbuch der Kommission zur
EG-Wettbewerbspolitik gegenuÈ ber vertikalen Wett-
bewerbsbeschraÈnkungen,

Ð in Kenntnis des Berichts des Ausschusses fuÈ r
Wirtschaft, WaÈhrung und Industriepolitik sowie der
Stellungnahme des Ausschusses fuÈ r Recht und
BuÈ rgerrechte (A4-00421/98),

A. in der ErwaÈgung, daû sich die Wettbewerbspolitik
der EuropaÈ ischen Union auf die heutigen
RealitaÈten einstellen muû, waÈhrend ¹die heutigen
Texte und Praktiken im wesentlichen auf die
sechziger Jahre, also auf den Beginn des
Gemeinsamen Marktesª, zuruÈ ckgehen,

Die Kommission teilt die Auffassung des EuropaÈ ischen
Parlaments, daû es notwendig ist, die Gesetzgebung und
die Entscheidungspraxis im gemeinschaftlichen Wett-
bewerbsrecht zu aktualisieren. Sie hat zu diesem Zweck
vor zwei Jahren einen Modernisierungsprozeû
eingeleitet.

B. in der ErwaÈ gung, daû es im Bereich der
Wettbewerbs-Rechtsvorschriften Handlungsbedarf
gibt, wenn bestimmte prioritaÈre Zielsetzungen der
EuropaÈ ischen Union erreicht werden sollen,
n aÈ m l i c h w i r t s c h a f t l i c h e r u n d s o z i a l e r
Zusammenhalt, ein angemessenes Niveau bei
Forschung und Entwicklung, Schutz unserer
Umwelt, Wachstum der Klein- und Mittelunter-
nehmen (KMU) sowie strukturelle Anpassung,

Die Kommission teilt die Auffassung des EuropaÈ ischen
Parlaments, daû zur Verwirklichung der vom Parlament
zitierten Ziele der EuropaÈ ischen Union wirksame
Wettbewerbsvorschriften von Bedeutung sind.

C. in der ErwaÈgung, daû die gute Entwicklung des
Wettbewerbs und das BemuÈ hen um gleiche
Chancen fuÈ r alle Unternehmen wesentliche
Vo r b e d i n g u n g e n f uÈ r d a s r e i b u n g s l o s e
Funktionieren des Binnenmarktes darstellen,
insbesondere im Gefolge der EinfuÈ hrung der
einheitlichen WaÈhrung,

Ebenso wie das EuropaÈ ische Parlament vertritt auch die
Kommission die Auffassung, daû fuÈ r den Erfolg des
Binnenmarkts, insbesondere nach EinfuÈ hrung der
einheitlichen WaÈhrung, die Entwicklung eines Wettbe-
werbsumfelds unbedingt notwendig ist.

D. in der ErwaÈgung, daû der Gerichtshof in seinem
Urteil vom 18. Juni 1998 in der Rechtssache C-35/
96 befunden hat, daû Freiberufler Unternehmer
sind und damit wie alle anderen Unternehmen den
Wettbewerbsregeln gemaÈû den Artikeln 85 und 86
des Vertrags unterliegen, womit er die bereits in
der Vergangenheit von der Kommission
praktizierte Auslegung bekraÈftigt hat,

Die Kommission stimmt der Auffasung des Parlaments
bezuÈ glich der Bedeutung des Urteils des Gerichtshofs in
der Rechtssache C-35/96 zu.
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E. in der ErwaÈgung, daû die BeschraÈnkungen fuÈ r
einen Wettbewerb auf einem freien Markt aus
Eingriffen des Staates, den wechselseitigen
AbhaÈngigkeiten zwischen den nationalen Volks-
wirtschaften sowie aus der Notwendigkeit, den
regionalen und sozialen Zusammenhalt zu
bewahren, herruÈ hren,

Auch die Kommission will dem Grundsatz des
regionalen und sozialen Zusammenhalts Rechnung
tragen.

F. in der ErwaÈ gung, daû die Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion ein hoÈ heres Maû an Kontrolle in
bezug auf moÈ gliche Wettbewerbsverzerrungen
erfordert, um den Binnenmarkt zu sichern; dies
gilt insbesondere fuÈ r staatliche Beihilfen, die von
Mitgliedstaaten, die an der gemeinsamen WaÈhrung
teilnehmen, vergeben werden,

Auch die Kommission vertritt die Auffassung, daû die
Kontrolle der staatlichen Beihilfen verstaÈrkt werden
muû, allerdings unabhaÈngig von jedweder WaÈhrung.
Die Auswirkungen staatlicher Beihilfen auf den
Gemeinsamen Markt haÈngen naÈmlich nicht von der
WaÈhrung ab. Bei einer gemeinsamen WaÈhrung werden
allerdings WettbewerbsverfaÈ lschungen sichtbarer.

G. in der ErwaÈgung, daû die derzeitige Struktur der
Kommission und ihre derzeitigen Ressourcen
immer noch nicht ausreichen, um Praktiken, die
fuÈ r den fairen Wettbewerb schaÈdlich sind, ent-
gegenzutreten,

Die Kommission stellt fest, daû in bestimmten TaÈtig-
keitsbereichen die Arbeitsbelastung erheblich
zugenommen hat, und sie wird alle erdenklichen
Maûnahmen ergreifen, um die Mittel der betreffenden
Dienststellen zu verstaÈrken.

H. in der ErwaÈgung, daû die Sicherstellung des
Wettbewerbs innerhalb der WaÈhrungsunion eine
verstaÈ rkte Koordinierung zwischen den
Dienststellen der Kommission und den Wettbe-
werbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten erfordert,

Wie das EuropaÈ ische Parlament ist auch die
Kommission davon uÈ berzeugt, daû eine staÈ rkere
Koordinierung zwischen ihren Dienststellen und den
mit dem Wettbewerb in den Mitgliedstaaten
beauftragten BehoÈ rden wichtig ist. Ein gutes Beispiel
fuÈ r diese VerstaÈ rkung ist die Anwendung ihrer
Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit mit den
nationalen WettbewerbsbehoÈ rden in FaÈ llen, die in den
Anwendungsbereich der Artikel 85 und 86 fallen.

I. in der ErwaÈgung, daû die GewaÈhrung staatlicher
Beihilfen unter Miûachtung des EG-Vertrags
kontraproduktiv ist, daû sie ineffiziente
Unternehmen gegenuÈ ber effizienten beguÈ nstigt,
den Wettbewerb zwischen Regionen und
Unternehmen verzerrt, und daû solche Beihilfen
zu einer uÈ bermaÈûigen Belastung der Staatshaus-
halte fuÈ hren,

Die Kommission haÈ lt den Begriff des ¹Wettbewerbs
zwischen Regionenª in bezug auf Regionalbeihilfen
nicht fuÈ r gerechtfertigt. Sie vertritt allerdings die
Auffassung, daû die GewaÈhrung von Beihilfen in
bestimmten FaÈllen zu Entscheidungen in bezug auf die
Standortwahl von Investitionen fuÈ hren kann, durch die
bestimmte Regionen gegenuÈ ber anderen grundlos
bevorteilt werden. Die Kommission will daher in
UÈ bereinstimmung mit den Vertragsvorschriften, die
neben einem grundsaÈ tzlichen Beihilfeverbot eng
auszulegende Ausnahmen vorsehen, fuÈ r eine
wirksamere Kontrolle der Regionalbeihilfen sorgen.

J. in der ErwaÈgung, daû Beitrittsverhandlungen mit
osteuropaÈ ischen Staaten begonnen haben, bei
denen dem UÈ bergangscharakter dieser Volkswirt-
schaften sowie den Auswirkungen der Wettbe-
werbsvorschriften auf deren Entwicklung
Rechnung getragen werden muû,

Die Kommission vertritt die Auffassung, daû die
Gemeinschaftsvorschriften zu einer schrittweisen
Anwendung der WettbewerbsgrundsaÈ tze vor dem
Beitritt hinfuÈ hren (zum Beispiel durch eine
progressive Anwendung der Freistellungs-vorschriften).

1. begruÈ ût den XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbe-
werbspolitik und betrachtet ihn als ein nuÈ tzliches
Dokument, das geeignet sein koÈ nnte, als Rechen-
schaftslegung der Kommission in bezug auf ihre im
Vertrag verankerten Pflichten und Verantwortlich-
keiten zu dienen; damit wird die Wettbewerbs-
politik der Gemeinschaft der OÈ ffentlichkeit
verstaÈ rkt nahegebracht; unterstuÈ tzt in diesem
Zusammenhang die GD IV der Kommission bei
ihren Bestrebungen um eine Ausstattung mit
angemessenen personellen Ressourcen sowie mit
den geeigneten rechtlichen Instrumenten;

Die Kommission freut sich, daû das EuropaÈ ische
Parlament mit der QualitaÈ t des Berichts uÈ ber die
Wettbewerbspolitik zufrieden ist und diesen als
nuÈ tzlich erachtet. Sie teilt seine Auffassung, wonach
der Bericht der Information und Transparenz
gegenuÈ ber der von ihm vertretenen OÈ ffentlichkeit
dient. Sie freut sich insbesondere uÈ ber die
UnterstuÈ tzung des EuropaÈischen Parlaments, was die
VerstaÈ rkung ihrer personellen Mittel und die
Aktualisierung ihrer Rechtsinstrumente betrifft.

2. ermutigt die Kommission und die Mitgliedstaaten
weiterhin, ihre Ressourcen besser zu koordinieren
und zu integrieren, um zu einem effizienten EU-
System und zu einer Struktur zu kommen, mit der
der freie Wettbewerb gesichert werden kann;

Die Kommission verpflichtet sich weiterhin zu einer
engen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten im
Interesse eines fairen Wettbewerbs, insbesondere durch
Beamtenaustausche zwischen der Gemeinschaft und
den Mitgliedstaaten.
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3. glaubt, daû ein weitergehender Austausch von
Personal zwischen der Kommission und den ein-
zelstaatlichen BehoÈ rden geeignet waÈ re, die
Wissensbasis und die Qualifikationen fuÈ r die
Behandlung komplexer WettbewerbsfaÈ lle sowohl
fuÈ r die Mitgliedstaaten als auch fuÈ r die
Kommission zu verbessern; wuÈ rdigt die Arbeiten
der Kommission und ihres Personals, insbesondere
auf dem Gebiet der Fusionen, das einen politisch
sensiblen Bereich darstellt;

in bezug auf die demokratische Kontrolle

4. fordert die Kommission auf, sich formell dazu zu
verpflichten, dem EuropaÈ ischen Parlament
saÈ mtliche EntwuÈ rfe von VorschlaÈ gen der
Kommission zur Umsetzung im Bereich der
gemeinschaftlichen Wettbewerbspolitik zu
uÈ bermitteln, beispielsweise EntwuÈ rfe fuÈ r Grup-
penfreistellungen gemaÈû Artikel 85 Absatz 3 des
Vertrages und Initiativen der Kommission auf der
Grundlage von Artikel 90 Absatz 3 des Vertrages
in bezug auf staatliche Unternehmen;

Die Kommission uÈ bermittelt bereits die EntwuÈ rfe von
Gruppenfreistellungsverordnungen nach Artikel 85
Absatz 3 dem Vorsitzenden des zustaÈ ndigen
Ausschusses des EuropaÈ ischen Parlaments zur
Information und EroÈ rterung. Dies betrifft allerdings
nur von der Kommission angenommene und zur
VeroÈ ffentlichung im Amtsblatt bestimmte Verord-
nungsentwuÈ rfe, nicht aber fruÈ here EntwuÈ rfe, bei
denen es sich lediglich um informelle EntwuÈ rfe der
Kommissionsdienst-stellen handelt. Im Rahmen des
Artikels 90 Absatz 3 kommt die Kommission lediglich
den aufgrund des Vertrages bereits bestehenden Ver-
pflichtungen nach. Auch im Wege der Richtlinie wendet
sie lediglich bereits bestehende Vorschriften an und
schafft keine neuen Verpflichtungen fuÈ r die in den
Anwendungsbereich des Artikels 90 fallenden
Unternehmen. Die Kommission uÈ bermittelt aber auch
die RichtlinienentwuÈ rfe nach Artikel 90 Absatz 3 dem
Vorsitzenden des zustaÈ ndigen Ausschusses des
EuropaÈ ischen Parlaments zur Information und
EroÈ rterung. Dies ist nur nach Annahme eines Richt-
linienentwurfs durch die Kommission moÈ glich und
bezieht sich selbstverstaÈndlich nicht auf informelle
EntwuÈ rfe der Kommissionsdienststellen.

5. wuÈ rdigt durchaus die derzeit hervorragende
QualitaÈt des Dialogs mit der Kommission, und
insbesondere mit dem zustaÈndigen Mitglied der
Kommission, fordert jedoch zu einem weiteren
Ausbau der demokratischen Kontrolle der Wett-
bewerbspolitik in der EuropaÈ ischen Union auf;
fordert, daû die regelmaÈûigen Informationstreffen,
die bereits zwischen dem Kommissionsmitglied fuÈ r
Wettbewerbspolitik und seinem zustaÈ ndigen
Ausschuû stattfinden, hinfort zur Standardpraxis
werden, und zwar mit einem zeitlichen Rhythmus
von mindestens einem Treffen alle drei Monate, im
Einvernehmen zwischen dem betreffenden
Ausschuû und dem Mitglied der Kommission;

Die regelmaÈûig stattfindenden Informationstreffen
zwischen dem zustaÈndigen Ausschuû des EuropaÈ ischen
Parlaments und dem fuÈ r Wettbewerb zustaÈndigen
Kommissionsmitglied haben sich fuÈ r beide Organe als
aÈ uûerst nuÈ tzlich und positiv herausgestellt ; sie
verstaÈrken die Transparenz bei der DurchfuÈ hrung der
Wettbewerbspolitik. Aus diesem Grunde vertritt die
Kommission die Auffassung, daû diese Treffen
fortgefuÈ hrt werden muÈ ssen.

6. fordert im Rahmen des Jahresberichts groÈ ûere
Anstrengungen, um die Auswirkungen der Wett-
bewerbspolitik auf andere Politikbereiche zu
bewerten, insbesondere auf die Sozial-, Regional-
und Umweltpolitik;

Die Kommission nimmt von der Forderung des
EuropaÈ ischen Parlaments nach einer besseren
Bewertung der Auswirkungen der Wettbewerbspolitik
auf die anderen Politikfelder der Gemeinschaft und
insbesondere auf die Sozial-, Regional- und
Umweltpolitik in ihrem Jahresbericht Kenntnis. Sie
verpflichtet sich, den WuÈ nschen des Parlaments bei der
Abfassung des naÈchsten Berichts nach MoÈ glichkeit
gerecht zu werden, weist jedoch darauf hin, daû im
XXVII. Bericht bereits Bemerkungen zu diesen
Bereichen gemacht werden.

7. fordert die Kommission auf, eine Diskussion uÈ ber
die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften auf
die reglementierten freien Berufe einzuleiten und
hierbei der besonderen Rolle Rechnung zu tragen,
die einige freie Berufe im allgemeinen Interesse
der Gesellschaft erfuÈ llen;

Die Kommission findet den Vorschlag des Parlaments
interessant, vertritt jedoch die Auffassung, daû keine
Dringlichkeit besteht, eine diesbezuÈ gliche EroÈ rterung
einzuleiten, da in diesem Bereich die Zahl der FaÈ lle
weiterhin begrenzt bleibt.

BER. WETTB. 1998

DIE REAKTIONEN AUF DEN XXVII. BERICHT 419



in bezug auf die Anwendung der Artikel 85 und 86 EGV

8. wiederholt seinen Standpunkt, wie er in seiner
obengenannten Entschlieûung vom 18. Juli 1997
zum GruÈ nbuch der Kommission uÈ ber vertikale
BeschraÈnkungen zum Ausdruck gebracht worden
ist;

siehe Punkt 13.

9. begruÈ ût die neue De-minimis-Bekanntmachung
vom 15. Oktober 1997; moÈ chte die Zusicherung
erhalten, daû diese Bekanntmachung zu Rechts-
sicherheit, insbesondere fuÈ r die KMU, bei den
Kriterien fuÈ r vert ikale und horizontale
Vereinbarungen fuÈ hren wird;

Die Kommission versichert dem Parlament, daû die De-
minimis-Bekanntmachung die Rechtssicherheit,
insbesondere der KMU, in bezug auf die Kriterien fuÈ r
vertikale und horizontale Vereinbarungen verstaÈrken
wird, da diese Kriterien praÈzesiert und die De-minimis-
Schwelle fuÈ r vertikale Vereinbarungen von 5 auf 10 %
angehoben werden sollen.

10. fordert die Kommission auf, eine Analyse der De-
minimis-Schwelle fuÈ r Vereinbarungen von
geringer Bedeutung vorzulegen, um ihre
Feststellung zu untermauern, daû derartige
Ve r e i n b a r u n g e n k e i n e w e s e n t l i c h e n
Auswirkungen auf den Wettbewerb oder auf den
innergemeinschaftlichen Handel haben, waÈhrend
sie andererseits den buÈ rokratischen Aufwand und
die Kosten fuÈ r die KMU minimieren; ersucht
ferner darum, daû die kuÈ nftigen Berichte uÈ ber die
Wet tbewer bspol i t ik aufze igen , wie die
K o m m i s s i o n m i t d e r D e - m i n i m i s -
Bekanntmachung in bestimmten FaÈllen verfaÈhrt;

Die Kommission vertritt die Auffassung, daû die in der
Bekanntmachung in Zahlen ausgedruÈ ckten und auf
ihrer Erfahrung beruhenden Kriterien bereits ihre
Fe s t s t e l l u n g u n t e r m a u e r n , d a û d e r a r t i g e
Vereinbarungen keine wesentlichen Auswirkungen auf
den Wettbewerb oder den innergemeinschaftlichen
Handel haben und gleichzeitig den buÈ rokratischen
Aufwand und die Kosten fuÈ r die KMU minimieren.
Sie kann versichern, daû in den kuÈ nftigen Wettbewerbs-
berichten beschrieben wird, wie die Kommission mit
der De-minimis-Bekanntmachung verfaÈ hrt; dieser
Aspekt wird bereits im Bericht fuÈ r 1998 (XXVIII.
Bericht) beruÈ cksichtigt.

11. stimmt mit der Kommission daruÈ ber uÈ berein, daû
die KMU selten einen wesentlichen Einfluû auf
den grenzuÈ berschreitenden Handelsverkehr haben
werden;

Das EuropaÈ ische Parlament stimmt der Feststellung der
Kommission zu, daû die KMU nur selten den innerge-
meinschaftlichen Handel beeinflussen; die Kommission
nimmt von dieser Zustimmung Kenntnis.

12. ist jedoch der festen UÈ berzeugung, daû die neue
De-minimis-Bekanntmachung nicht zu einer
¹Renationalisierungª der Wettbewerbspolitik
fuÈ hren sollte; im Zuge der EinfuÈ hrung der
einheitlichen WaÈ hrung muû dafuÈ r gesorgt
werden, daû die Wettbewerbspolitik auf einer
supranationalen Ebene bleibt, und daû eine
Partnerschaft zwischen der Kommission und dem
Parlament aufrechterhalten wird, um die Chancen-
gleichheit der Unternehmen in allen Mitgliedstaa-
ten sowie eine transparente Polit ik zu
gewaÈhrleisten;

Die Kommission teilt die Auffassung des EuropaÈ ischen
Parlaments, daû fuÈ r die Unternehmen in saÈmtlichen
Mitgliedstaaten gleiche Wettbewerbsbedingungen und
transparente Politiken gewaÈhrleistet werden muÈ ssen.
Ihrer Ansicht nach werden bestimmte Wettbewerbs-
verzerrungen durch die EinfuÈ hrung des Euro sichtbarer
w e r d e n . D i e A n n a h m e d e r D e - m i n i m i s -
Bekanntmachung ist das Ergebnis eines umfassenden
Konsens mit den Mitgliedstaaten. Daher duÈ rfte es
aÈuûerst unwahrscheinlich sein, daû dieselben Mitglied-
staaten versuchen sollten, auf nationaler Ebene
Vereinbarungen zu ahnden, die in den Anwendungsbe-
reich der EU-Bekanntmachung fallen. Vereinbarungen,
die aufgrund ihres gefaÈhrlichen Charakters nicht in den
Anwendungsbereich der Bekanntmachung fallen,
werden sich die Kommission sowie die BehoÈ rden und
Gerichte der Mitgliedstaaten arbeitsmaÈûig teilen. Die
Kommission ¹wird gegen diese Vereinbarungen daher
nur einschreiten, wenn das Interesse der Gemeinschaft
es verlangt, insbesondere dann, wenn diese
Vereinbarungen das ordnungsgemaÈûe Funktionieren
des Binnenmarkts gefaÈhrdenª. In allen anderen FaÈ llen
ist sie ¹jedoch der Auffassung, daû es in erster Linie den
BehoÈ rden und Gerichten der Mitgliedstaaten obliegtª,
sich mit diesen Vereinbarungen zu befassen und ihnen
gegenuÈ ber vorrangig das Gemeinschaftsrecht
anzuwenden, was fuÈ r die Gerichte saÈmtlicher Mit-
gliedstaaten und die BehoÈ rden in den meisten Mit-
gliedstaaten moÈ glich ist.

13. erinnert an seine obengenannte Entschlieûung
vom 18. Juli 1997 zum GruÈ nbuch uÈ ber vertikale
BeschraÈ nkungen, insbesondere in bezug auf
folgende Punkte:
Ð eventuelle Heranziehung anderer Parameter

als der Marktanteile beim Schwellenwert,

Die Kommission hat nach MoÈ glichkeit der vom
Parlament im Thyssen-Bericht zum Ausdruck
gebrachten Stellungnahme bei der Abfassung der
Folgedokumente zum GruÈ nbuch Rechnung getragen.
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Ð eine Gruppenfreistellungsverordnung fuÈ r den
Selektivvertrieb,

Ð ein System, nach dem das unters te
Marktsegment unter Zugrundelegung der De-
minimis-Bekanntmachung von dem Verbot
nach Artikel 85 Absatz 1 EGV freigestellt ist,

Zu diesen Folgedokumenten (einer Mitteilung der
Kommission (KOM(1998) 544 endg.) und einem
Vorschlag fuÈ r zwei Ratsverordnungen KOM(1998) 546
endg.)) soll das Parlament seine Stellungnahme
abgeben.

Ð die Obergrenze fuÈ r die De-minimis-Regel soll
der Schwellenwert fuÈ r den Anwendungsbereich
der Gruppenfreistellungen sein;

in bezug auf den Miûbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung

14. erinnert an den Standpunkt, den es in seiner
obengenannten Entschlieûung vom 13. November
1996 eingenommen hat, insbesondere an die
Ziffern 2, 3 und 4, und fordert die Kommission
auf, auf der Grundlage des Kriteriums der Eigen-
tumsverhaÈ ltnisse folgende Bereiche zu pruÈ fen:
Kampfpreise und andere unfaire Praktiken,
rechtliche und sonstige Hindernisse auf dem
Gebiet der Telekommunikation sowohl bei der
mobilen Kommunikation als auch bei der
Kommunikation uÈ ber Satelliten sowie bei den
Online-Diensten, ferner in den Bereichen
Medien, Luftverkehr, Banken und Finanzen;

Das EuropaÈische Parlament ersucht die Kommission
nochmals, daû sie in bestimmten Wirtschaftszweigen bei
der PruÈ fung unfairer Preise oder anderer diskriminie-
render Wettbewerbspraktiken das ¹Kriterium der Ei-
gentumsverhaÈ ltnisseª anwendet. Da es sich bei den vom
Parlament in diesem Zusammenhang erwaÈ hnten
Sektoren uÈ berwiegend um ehemalige Staatsmonopole
handelt, scheinen die oÈ ffentlichen Unternehmen und
der Staat als AktionaÈr gemeint zu sein.

Unfaire Preise oder diskriminierende Praktiken werden
generell im Rahmen der von Artikel 86 erfaûten
Praktiken (Miûbrauch einer beherrschenden Stellung)
untersucht. Werden diese Praktiken von einem
oÈ ffentlichen Unternehmen angewandt, so gelangt in
ihrem Fall ebenfalls Artikel 86 zur Anwendung. Im
uÈ brigen kann die Kommission gleichzeitig Artikel 90
anwenden, wenn der Staat als TraÈger der oÈ ffentlichen
Gewalt in irgendeiner Weise daran beteiligt ist. Daher
vertritt die Kommission die Auffassung, daû die
¹EigentumsverhaÈltnisseª kein stichhaltiges Kriterium
fuÈ r die Beurteilung der Anwendung des gemeinschaft-
lichen Wettbewerbsrechts ist.

15. glaubt, daû die Kommission geeignete Leitlinien
und Kriterien, speziell im Hinblick auf die KMU,
zur Festlegung des relevanten Marktes in der
Verordnung uÈ ber die Wettbewerbspolitik veroÈ f-
fentlichen sollte, um es den KMU zu erlauben, ihre
Position in bezug auf ihr jeweiliges Produkt und
die geographischen MaÈrkte zu bewerten und zu
pruÈ fen, ob weitere rechtliche Nachforschungen
empfehlenswert sind;

Die Kommission macht das Parlament darauf
aufmerksam, daû die Bekanntmachung uÈ ber die
Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wett-
bewerbsrechts der Gemeinschaft fuÈ r alle Unternehmen
unabhaÈngig von ihrer MarktgroÈ ûe, also auch fuÈ r KMU
gilt. Deshalb wird sie keine gesonderte Mitteilung fuÈ r
KMU veroÈ ffentlichen.
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16. fordert die Kommission auf, seinem zustaÈndigen
Ausschuû eine umfassende UÈ bersicht uÈ ber die
Auswirkungen des Liberalisierungs- und Privati-
sierungsprozesses in der Telekommunikation und
in der Energiewirtschaft in den verschiedenen
Mitgliedstaaten auf die Wettbewerbspolitik
vorzulegen und dabei insbesondere auf die Eigen-
tumsverhaÈ ltnisse und den uÈ bermaÈûigen Einfluû
bestimmter Groûunternehmen auf die BeschluÈ sse
uÈ ber die kuÈ nftige Entwicklung der beiden
Branchen einzugehen; fordert eine PruÈ fung des
moÈ glichen Miûbrauchs beherrschender Stellungen
und der in Anbetracht der technologischen
UÈ berschneidung zwischen den beiden Branchen
bestehenden Querverbindungen; fordert ferner
eine PruÈ fung von Querverbindungen zwischen
den beiden genannten Branchen und dem
Banksektor;

Die Liberalisierung wird von den Kommissionsdienst-
stellen mit der gebotenen Strenge und Transparenz
uÈ berwacht. Im Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik
wird regelmaÈûig auf den Stand der Liberalisierung in
den verschiedenen Wirtschaftszweigen eingegangen.

Im Telekommunikationssektor fuÈ hrt die Kommission
seit mehreren Jahren und in verstaÈrktem Maûe seit dem
1. Januar 1998 Untersuchungen uÈ ber die OÈ ffnung fuÈ r
den Wettbewerb durch. So hat sie im Laufe des Jahres
1998 zwei Berichte uÈ ber die DurchfuÈ hrung der
Liberalisierungsrichtlinien erstellt. Diese Berichte
wurden veroÈ ffentlicht (KOM(1998)80 und KOM(1998)
594). Die Kommission hat im Anschluû an diese
Untersuchungen Vertragsverletzungsverfahren gegen
mehrere Mitgliedstaaten eroÈ ffnet. Auûerdem sorgt sie
dafuÈ r, daû die ehemaligen Monopolinhaber die
b e h e r r s c h e n d e n S t e l l u n g e n , uÈ b e r d i e s i e
moÈ glicherweise noch verfuÈ gen, nicht miûbraÈuchlich
ausnutzen oder den Wettbewerb aufgrund von
Vereinbarungen behindern. Auf diese Weise wurden
mehrere Verfahren eingeleitet und Entscheidungen
angenommen. Dasselbe gilt im Bereich der Zusammen-
schluÈ sse. Diese Entscheidungen werden im Amtsblatt
veroÈ ffentlicht, im Competition Policy Newsletter
erwaÈ hnt und im Jahresbericht zusammenfassend
dargestellt.

Im Energiesektor ist die Liberalisierung soeben
vollzogen worden. Im naÈchsten Jahresbericht (1998)
wird ausfuÈ hrlich daruÈ ber berichtet werden.

Die Kommission vertritt daher die Auffassung, daû eine
strenge Kontrolle des Liberalisierungsverlaufs und die
Transparenz ihrer TaÈtigkeit in diesem Bereich somit
gesichert sind. Sollten etwaige Beziehungen zwischen
den Telekommunikationsbetreibern, den Energieerzeu-
gern, den Banken oder anderen Wirtschaftsteilnehmern
zu wettbewerbsbeschraÈnkenden Vereinbarungen oder
MiûbraÈuchen beherrschender Stellungen fuÈ hren, so
wuÈ rde die Kommission selbstverstaÈndlich aufgrund der
geltenden Vorschriften ohne vorherige Untersuchung
sofort taÈtig werden. Sie hat zum Beispiel die Anwen-
dungsmodalitaÈ ten einer Vereinbarung zwischen dem
Telekommunikationsbetreiber CeÂgeÂ tel und der SNCF
untersucht.

Auûerdem fuÈ hrt die Kommission regelmaÈ ûig
Untersuchungen uÈ ber die europaÈischen Netzindustrien
durch, um die Auswirkungen der Deregulierung zu
bewerten. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel
die Untersuchung ¹Europe's Networkª zu nennen.

in bezug auf staatliche Monopole und den Vertrag von
Amsterdam

17. begruÈ ût die geforderte PruÈ fung der Auswirkungen
des Vertrags von Amsterdam auf die Wettbe-
werbspolitik, insbesondere bei Artikel 7d uÈ ber
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse, durch die Kommission; glaubt,
daû damit der bestmoÈ gliche Rahmen fuÈ r die
Schaffung von ArbeitsplaÈtzen geboten wird; dies
bekraÈ ftigt die Rolle der Gemeinschaft in ihrem
Beitrag zur FoÈ rderung der Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse, ohne daû die bestehende
Kompetenzverteilung zwischen Kommission und
Mitgliedstaaten angetastet wird;

Das EuropaÈ ische Parlament begruÈ ût es, daû die
Kommission seinem Antrag auf PruÈ fung der
Auswirkungen des Vertrages von Amsterdam auf die
Wettbewerbspolitik stattgegeben hat. Die Kommission
ist hieruÈ ber erfreut. Sie stimmt der Lesung des
Artikels 7d durch das EuropaÈische Parlament zu, das
das zwischen den Befugnissen der Kommission und
denjenigen der Mitgl iedstaaten bestehende
Gleichgewicht hervorhebt.

BER. WETTB. 1998

422 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



18. glaubt, daû die kuÈ nftige Entwicklung einer libe-
ra l i s ier ten Wettbewerbspol i t ik mit der
Entwicklung einer verstaÈrkten Verbraucherpolitik
gekoppelt werden sollte, damit die Verbraucher in
die Lage versetzt werden, Vorteile aus der Preis-
transparenz im Gebiet der einheitlichen WaÈhrung
zu ziehen; glaubt, daû auch die Verbraucher in
denjenigen Staaten, die nicht an der gemeinsamen
WaÈ hrung teilnehmen, von den europaweiten
Preissenkungen, die aus der verbesserten Preis-
transparenz resultieren, Vorteile ziehen sollten;

Die Kommission teilt die Auffassung des EuropaÈ ischen
Parlaments bezuÈ glich der Notwendigkeit, eine Informa-
tionspolitik zu entwickeln, die den Erfolg der
einheitlichen WaÈ hrung bei den Verbrauchern
gewaÈhrleistet. TatsaÈchlich muÈ ssen die Verbraucher der
Union in die Lage versetzt werden, aus der Preistrans-
parenz, die durch den Euro mit Sicherheit entsteht und
gefoÈ rdert wird, Vorteile zu ziehen.

19. ist der Auffassung, daû der Verbraucherschutz die
Grundlage aller Maûnahmen im Bereich der
Wettbewerbspolitik der EuropaÈ ischen Union
bilden muû; diese muû nicht nur die Zunahme
der Angebote, die dem Verbraucher zur VerfuÈ gung
stehen, sondern auch deren QualitaÈt aufmerksam
im Auge behalten;

Die Kommission stimmt dem EuropaÈ ischen Parlament
zu, daû der Verbraucher der eigentliche Nutznieûer des
Wettbewerbs sein muû und folglich Wettbewerbs- und
Verbraucherschutz miteinander verflochten sind. So hat
zum Beispiel die OÈ ffnung der Telekommunikations-
maÈrkte durch die Zunahme des Angebots, und die
FoÈ rderung der Innovation sowie der QualitaÈ t der
Produkte und Dienstleistungen positive Wirkungen fuÈ r
den Wettbewerb erzeugt.

20. macht darauf aufmerksam, daû die Wettbewerbs-
politik zur Schaffung von ArbeitsplaÈtzen beitragen
muû, und zwar durch die Verbesserung des
Systems der Mittelzuteilung;

Die Kommission stimmt der Auffassung zu, daû die
Wettbewerbspolitik zur FoÈ rderung der BeschaÈftigung
beitragen sollte. TatsaÈchlich ist eine wettbewerbsfaÈhige
Wirtschaft in einem unverfaÈ lschten Wettbewerbsumfeld
die beste Garantie fuÈ r eine nachhaltige Entwicklung der
BeschaÈftigung.

in bezug auf staatliche Beihilfen

21. erinnert an die Hauptergebnisse der sechsten
Untersuchung uÈ ber staatliche Beihilfen fuÈ r den
Zeitraum 1994-1996:
a) der Gesamtbetrag der Beihilfen belief sich fuÈ r

den Zeitraum 1994-96 durchschnittlich nahezu
auf 84 000 Mio ECU, wobei diese SchaÈtzung
wegen fehlender Angaben der Mitgliedstaaten
uÈ ber die Ausgaben im Agrarsektor noch zu
niedrig liegen; auf der Basis des verfuÈ gbaren
Datenmaterials machen die staatlichen
Beihilfen mindestens 1,4% des EUR 15-BIP
aus, was 573 ECU pro beschaÈ ftigtem
Arbeitnehmer und 2,6% der Staatsausgaben
entspricht;

Die Kommission begruÈ ût das Interesse des Parlaments
am 6. Bericht uÈ ber staatliche Beihilfen in der Union.

b) der Gesamtbetrag der Beihilfen liegt bei
einigen Mitgliedstaaten aÈuûerst hoch;

c) ungefaÈhr 46% des Gesamtbetrags der Beihilfen
(d.h. 38 318 Mio ECU im Durchschnitt fuÈ r den
Zeitraum 1994-96) gingen in das verarbeitende
Gewerbe; dabei sind die DisparitaÈ ten beim
Beihilfeniveau zwischen den Mitgliedstaaten
extrem groû; in Prozent der WertschoÈ pfung ist
das hoÈ chste Beihilfeniveau noch neunmal so
groû wie das niedrigste; laÈût man dieses Niveau
der Beihilfen fuÈ r das verarbeitende Gewerbe zu,
und konzentriert es sich auf bestimmte Mit-
gliedstaaten, so schafft man damit ein Potential
fuÈ r Wettbewerbsverzerrungen;
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d) die staatlichen Beihilfen an das verarbeitende
Gewerbe verteilten sich wie folgt: 30% fuÈ r
horizontale Ziele (d.h. FuE, Umweltschutz,
KMU, Handel, Energieeinsparung usw.), 13%
fuÈ r Schiffbau, Stahl und andere Sektoren, sowie
56% fuÈ r regionale Ziele; die Beihilfen fuÈ r
horizontale Ziele sind von 40% des
Gesamtbetrags der Beihilfen im Zeitraum
1988-90 (EUR 12) auf ungefaÈ hr 30% im
Zeitraum 1994-96 (EUR 15) gefallen, waÈhrend
sektorspezifische Interventionen leicht
angest iegen sind ; dieser Trend sollte
umgekehrt werden, da sektorale Ziele
moÈ glicherweise noch groÈ ûere verzerrende
Auswirkungen haben als horizontale Ziele;

22 bekraÈ ftigt erneut seine BefuÈ rwortung staatlicher
Beihilfen, die als im gemeinsamen Interesse
liegend erachtet werden, beispielsweise in den
Bereichen FuE, KMU, Ausbildung, Energieein-
sparung und Umweltschutz; stellt jedoch fest, daû
diese Art von Beihilfen zuruÈ ckgegangen ist,
wohingegen der Umfang der Beihilfen an
einzelne Unternehmen angestiegen ist;

Die Kommission teilt die Auffassung des Parlaments
unter der Voraussetzung, daû bestimmte dieser
Beihilfen keinen Anlaû zu MiûbraÈ uchen geben
(Forschung und Entwicklung, Ausbildung) bzw. durch
ihren Umfang die Liberalisierung bestimmter MaÈrkte
wie des ElektrizitaÈ tsmarktes (Umweltschutz) nicht in
Frage stellen; in diesem Zusammenhang weist sie auf
die Annahme eines Gemeinschaftsrahmens fuÈ r
staatliche Ausbildungsbeihilfen im Juli 1998 hin. Sie
macht im uÈ brigen hinsichtlich der Entwicklung der
horizontalen und der Einzelbeihilfen dieselbe
Feststellung wie das Parlament.

23. nimmt die Beziehungen zwischen staatlichen
Beihilfen und Wettbewerbspolitik, wie sie in der
obengenannten Mitteilung der Kommission vom
17. MaÈrz 1998 dargelegt sind, zur Kenntnis; sieht
ebenfalls die Notwendigkeit einer verbesserten
Konsistenz zwischen nationalen BeihilfeplaÈnen,
BeihilfeplaÈnen der Union und der Wettbewerbs-
politik;

Die Kommission hat hierzu nichts weiter zu bemerken.

24. glaubt nichtsdestoweniger, daû das Volumen des
Gesamtbetrags der Beihilfen in der Gemeinschaft
betraÈchtlich ist und eine stabile Tendenz aufweist,
welche den fairen Wettbewerb verzerrt, nicht mit
dem Binnenmarkt vertraÈ glich ist und das
Engagement der EuropaÈ ischen Union fuÈ r einen
freien Weltmarkt untergraÈbt;

TatsaÈ chlich ist das Gesamtbeihilfevolumen aÈuûerst
hoch. Die Kommisison fuÈ hrt hieruÈ ber GespraÈche mit
den Mitgliedstaaten. Das Kontrollsystem im Bereich
der staatlichen Beihilfen ist allerdings so angelegt, daû
die Kommission immer nur eine einzelne Beihilfere-
gelung oder eine Einzelbeihilfe auf ihre Vereinbarkeit
mit dem Gemeinsamen Markt untersucht. Bei einer
solchen Untersuchung kann den anderen Zuwendungen
des betreffenden Mitgliedstaates an andere
Unternehmen nicht Rechnung getragen werden.

Die Kommission befaût sich bereits mit staatlichen
Beihilfen in Form von Steuerregelungen. Sie hat ihre
diesbezuÈ gliche Auffassung und Strategie in einer am 11.
November 1998 angenommenen Mitteilung dargelegt.
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25. fordert die EinfuÈ hrung eines veroÈ ffentlichten und
regelmaÈûig aktualisierten Registers, das saÈmtliche
staatlichen Beihilfen enthaÈlt, einschlieûlich der im
Rahmen von Gruppenfreistellungen gewaÈhrten
staatlichen Beihilfen; damit erhielten Dritte
Informationen uÈ ber den Umfang staatlicher
Beihilfen, und die Kommission wuÈ rde in die Lage
versetzt, genaue und aktuelle Zahlenangaben uÈ ber
staatliche Beihilfen zu liefern ; vertritt die
Auffassung, daû die Kommission auch auf ihrer
Website saÈmtliche Vereinbarungen uÈ ber staatliche
Beihilfen auffuÈ hren sollte, einschlieûlich der In-
dividualvereinbarungen im Rahmen von Gruppen-
freistellungen, sobald sie getroffen worden sind,
und zwar unter Angabe der beteiligten
Unternehmen, des Zwecks der Beihilfe, des Bei-
hilfebetrags sowie der Orte, an denen diese
Beihilfen ausgezahlt werden; diese Information
sollte in allen europaÈ ischen Amtssprachen
vorliegen; glaubt, daû uÈ ber diese Site Dritten
ferner eine einfache MoÈ glichkeit zur VerfuÈ gung
gestellt werden sollte, um Beschwerden uÈ ber
einzelne staatlichen Beihilfen in unabhaÈngiger
Form untersuchen zu lassen;

Der Kommissionsbericht uÈ ber staatliche Beihilfen, der
sich auf die jaÈhrliche Berichterstattung der Mitglied-
staaten stuÈ tzt, enthaÈ lt eingehende Angaben uÈ ber HoÈ he
und Struktur der in den Mitgliedstaaten gewaÈhrten
Beihilfen. Ab 1998 wird dieser Bericht, der in allen
Amtssprachen auf Internet abrufbar ist, jaÈ hrlich
veroÈ ffentlicht. Auûerdem werden alle Entscheidungen
im Amtsblatt veroÈ ffentlicht, das ebenfalls auf Internet
abrufbar ist. Diese enthalten die vom EuropaÈ ischen
Parlament gewuÈ nschten Informationen.

Im Bereich der Gruppenfreistellungen hat die
Kommission detaillierte Vorschriften fuÈ r die Mitglied-
staaten vorgesehen, um die Transparenz und eine
a u s r e i c h e n d e Ko n t r o l l e d e r B e i h i l f e n z u
gewaÈhrleisten. Was beispielsweise die DurchfuÈ hrung
von Beihilferegelungen oder auûerhalb einer Beihilfe-
regelung gewaÈ hrte Einzelbeihilfen, die aufgrund
einschlaÈ giger Verordnungen freigestellt wurden,
betrifft , so muÈ ssen die Mitgliedstaaten der
Ko m m i s s i o n h i e r uÈ b e r z u s a m m e n f a s s e n d e
Darstellungen uÈ bermitteln, die im Amtsblatt
veroÈ ffentlicht werden.

Zur Verbesserung des Informationszugangs kann die
OÈ ffentlichkeit den Wettbewerbsbericht, der alle Ein-
zelbeihilfeentscheidungen auflistet und einen
umfassenden UÈ berblick uÈ ber die bedeutenden
BeihilfefaÈ lle gibt, auch auf Internet abrufen. Die
Kommission ist weiter darum bemuÈ ht, den Zugang
zum Informationsmaterial uÈ ber staatliche Beihilfen zu
verbessern.

26. begruÈ ût den Erlaû der ¹ErmaÈ chtigungsver-
ordnungª , die aus der Sicht der Kommission zu
einer besseren Verwaltung bestimmter Bereiche
der Wettbewerbspolitik beitragen soll, und ist der
Ansicht, daû die Kommission den GrundsaÈ tzen,
die in der Bekanntmachung von 1997 uÈ ber die
¹Vereinbarungen von geringer Bedeutungª
festgelegt sind, verbindlichen Charakter verleihen
sollte

27. begruÈ ût den bevorstehenden Erlaû einer
¹Verfahrensverordnungª fuÈ r staatliche Beihilfen
sowie die Tatsache, daû diese neue Garantien fuÈ r
den Schutz der Rechte Dritter beinhaltet, und
weist auf die Notwendigkeit hin, eine gewisse
KohaÈrenz und HomogenitaÈ t in bezug auf den
Rechtsschutz, den das gemeinschaftliche Wettbe-
werbsrecht Unternehmen und Privatpersonen
einraÈ umt, unbeschadet des Grundsatzes der
Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu wahren;
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28. ist der Auffassung, daû die Kontrolle der
staatlichen Beihilfen fuÈ r die Regionen im
Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt gesehen werden und der
Rechtsbegriff der aÈuûersten Randlage in die
Berechnung der MittelansaÈ tze Eingang finden
muû;

In gleichem Maûe wie das EuropaÈ ische Parlament
vertritt auch die Kommission die Auffassung, daû die
Wirksamkeit der Regionalbeihilfen als Instrument fuÈ r
die Regionalentwicklung gewaÈhrleistet werden muû.
Durch die RegionalbeihilfefaÈhigkeit erhalten naÈmlich
die betreffenden Regionen im Vergleich zu den anderen
nicht foÈ rderfaÈhigen Regionen einen relativen Vorteil.
Durch eine zu groûe Ausdehnung dieser BeihilfefaÈhig-
keit wuÈ rde dieser relative Vorteil zunichte gemacht; die
Beihilfen wuÈ rden ihre Wirkung verlieren und die
Ressourcen schlecht verteilt. Aus diesem Grunde hat
die Kommission beschlossen, den gegenwaÈ rtigen
FoÈ r d e r g e b i e t s - B e v oÈ l k e r u n g s p l a f o n d u m 4
Prozentpunkte auf insgesamt 42,7 % herabzusetzen.
B e s o n d e r e B e d e u t u n g k o m m t i n d i e s e m
Zusammenhang den neuen Leitlinien fuÈ r staatliche
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung und insbesondere
der Herabsetzung der zulaÈssigen BeihilfeintensitaÈten
fuÈ r groûe Unternehmen zu. Auf diese Weise sollen die
durch Beihilfen verursachten Wettbewerbsverzerrun-
gen unter gleichzeitiger Wahrung des Zusammenhalts
reduziert werden. Abgesehen von dieser allgemeinen
Herabsetzung der IntensitaÈten hat die Kommission
genaue Vorschriften fuÈ r die Staffelung der HoÈ chstinten-
sitaÈten je nach Schwere und Umfang der Regional-
probleme aufgestellt.

Im uÈ brigen erkennt die Kommission an, daû die
Regionen in aÈ uûerster Randlage aufgrund ihrer
geographischen Situation mit einer Reihe anhaltender
Nachteile konfrontiert sind. Deswegen sehen die
Leitlinien fuÈ r staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung vor, daû Beihilfen zur Kompensierung
eines Teils der BefoÈ rderungsmehrkosten in allen
Regionen in aÈuûerster Randlage, die in den Anwen-
dungsbereich einer der regionalen Ausnahmebestim-
mungen fallen, zulaÈssig sind. Auûerdem koÈ nnen dort
hoÈ here BeihilfeintensitaÈten gewaÈhrt werden, naÈmlich
bis 65 % netto in FoÈ rdergebieten nach Artikel 93.3.a)
und bis 30 % netto in FoÈ rdergebieten nach
Artikel 92.3.c).

29. glaubt , daû die VeroÈ f fent l ichung eines
¹scoreboardª aÈhnlich wie beim Binnenmarkt
sinnvoll waÈre, um deutlich aufzuzeigen, welche
Mitgliedstaaten die hoÈ chsten und welche die
niedrigsten Beihilfeniveaus gewaÈhren;

Der ungefaÈhre Charakter der Informationen uÈ ber das
allgemeine Beihilfeniveau, insbesondere in der
Landwirtschaft, waÈre nicht geeignet, die absoluten
Unterschiede zwischen den verschiedenen staatlichen
Beihilfeniveaus darzustellen, und wuÈ rde die Ergebnisse
eines solchen ¹scoreboardª zu verfaÈ lschen drohen.
Auûerdem waÈre dies ein undifferenzierter Ansatz, bei
dem die Grundlagen der verschiedenen staatlichen
Beihilferegelungen nicht erkennbar wuÈ rden. Um aber
Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten anstellen zu
koÈ nnen, wurde der Begriff eines ¹scoreboardª in die
Berichte uÈ ber staatliche Beihilfen eingefuÈ hrt.
Allerdings werden die Daten wie bei Wirtschaftsstati-
stiken zu verschiedenen Wirtschaftsindikatoren in
Beziehung gesetzt, um irrefuÈ hrende Informationen zu
vermeiden.

30. schlaÈgt vor, daû auch StabilitaÈ ts- und Konvergenz-
programme unter Einschluû der Ziele der
staatlichen Haushaltsplanung WettbewerbsuÈ berle-
gungen unterworfen werden sollten, um zu
vermeiden, daû ein Mitgliedstaat in exzessiver
Weise staatliche Beihilfen gewaÈhrt;

siehe Punkt 23.

31. betont die Notwendigkeit, in die Untersuchungen
uÈ ber staatliche Beihilfen und Wettbewerb Steuer-
befreiungen oder SteuerverguÈ nstigungen, die wie
Beihilfen wirken und den Wettbewerb verzerren,
staÈrker als bisher einzubeziehen und zu verbieten;

Die Kommission hat sich tatsaÈ chlich mit diesem
Problem befaût. Ihre Auffassung hat sie im November
1998 in einer Mitteilung uÈ ber die Anwendung der
Beihilfevorschriften auf Maûnahmen im Bereich der
direkten Unternehmensbesteuerung dargelegt.
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32. fordert die GD IV der Kommission auf, bezuÈ glich
der ¹stranded costsª seinem zustaÈ ndigen
Ausschuû eine eingehende Analyse der
Auswirkungen der in der Richtlinie zur Liberali-
s ierung des Energiemarktes (96/92/EG)
enthaltenen Vorschriften vorzulegen; fordert die
Kommission dringend auf, dafuÈ r Sorge zu tragen,
daû diese Vorschriften nicht regelwidrigen
staatlichen Beihilfen Vorschub leisten, und
unterstreicht, daû die Interessen der Verbraucher
geschuÈ tzt werden muÈ ssen;

Die GD IV, die GD XVII und der Juristische Dienst
arbeiten gemeinsam an der Frage der UÈ bergangsmaû-
nahmen, die sich aus Artikel 24 der Richtlinie 96/92/EG
ergeben, und der ¹stranded costsª. Die Richtlinie
gestattet als solche keine staatlichen Beihilfen:
Folglich muÈ ûten UÈ bergangsmaûnahmen, die mit
staatlichen Beihilfen einhergehen, der Komission
gemaÈû Artikel 93 EG-Vertrag notifiziert werden.

Die Kommission wird derartige staatliche Beihilfemaû-
nahmen nach Maûgabe ihrer Wettbewerbspolitik
untersuchen und dafuÈ r sorgen, daû sich diese
Beihilfen nicht nachteilig auf die Ziele des
Gemeinsamen Markts auswirken.

33. betrachtet die Billigung des Grundsatzes, daû die
Kosten des UÈ bergangs zum Wettbewerb im
Stromsektor als EntschaÈ digungszahlungen
anzuerkennen sind, die vor allem zu Lasten der
Verbraucher gehen, als schwerwiegenden
juristischen PraÈzedenzfall fuÈ r die Gesamtheit der
Liberalisierungsprozesse; fordert die Kommission
auf, eingehend die MoÈ glichkeit zu pruÈ fen, daû
einige der Regelungen fuÈ r den UÈ bergang zum
We t t b e w e r b i m S t r o m s e k t o r v o n d e n
U n t e r n e h m e n z u r Fi n a n z i e r u n g n e u e r
Investitionen benutzt werden koÈ nnen, die den
freien Wettbewerb und das Auftauchen neuer
Wettbewerber im Energie- und im Telekommuni-
kationssektor verhindern;

in bezug auf die internationale Zusammenarbeit

34. g laubt , daû die Faktoren, d ie fuÈ r die
Globalisierung bestimmend sind Ð technologi-
scher Fortschritt, Deregulierung der MaÈrkte, Li-
beralis ierung der SchluÈ sselsektoren und
Intensivierung des Austausches von GuÈ tern und
Kapital Ð die Wirksamkeit der europaÈ ischen
Politik in ihrer traditionellen Form, darunter
auch die Wettbewerbspolitik, beeinflussen;

Die Kommission teilt die Auffassung des EuropaÈ ischen
Parlaments hins icht l ich des Einf lusses der
Globalisierung auf die Wettbewerbspolitik.

35. ist der Auffassung, daû die Interdependenz, die
sich aus der Globalisierung der Produktion, der
Verteilung und der Austauschbeziehungen ergibt,
sowie die ausgepraÈgte internationale Dimension
der Wettbewerbsproblematik ein neues Vorgehen
der EuropaÈischen Union im Bereich der Wettbe-
werbspolitik erfordern;

Diese Verflechtung bedeutet nicht nur, daû die
bi laterale Zusammenarbeit im Bereich des
Wettbewerbs verstaÈrkt werden muû, sondern auch,
daû ein multilateraler Rechtsrahmen geschaffen
werden muû.
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36. befuÈ rwortet eine verstaÈrkte Rolle der Welthan-
delsorganisation (WTO) in der internationalen
Wettbewerbspolitik; fordert den Rat deshalb auf,
der Kommission das Mandat zu erteilen Ð unter
BeruÈ cksichtigung des Abkommens zwischen der
EuropaÈischen Union und der Regierung der USA
uÈ ber die Anwendung der jeweiligen Wettbewerbs-
gesetze sowie des erfolgreichen Ausgangs der
GespraÈ che uÈ ber den Zusammenschluû von
McDonnell Douglas und Boeing -, Ver-
handlungen zu fuÈ hren mit dem Ziel einer
multilateralen Vereinbarung zum internationalen
Wettbewerbsrecht in Form eines Zusatzabkom-
mens zur Errichtung der Welthandelsorganisation,
das folgende Regelungen enthalten muû:

a) die Aufstellung einheitlicher Mindeststandards
zur Verhinderung wettbewerbswidrigen
Verhaltens, wie die Bildung von Kartellen, den
Miûbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
oder vertikale und horizontale Wettbewerbs-
beschraÈnkungen;

Die Kommission teilt in jeder Beziehung die Auffassung
des Parlaments, daû die Handelsverhandlungen auf den
Wettbewerb ausgedehnt werden muÈ ssen.

Die Annahme von Mindestvorschriften ist allerdings
nicht immer moÈ glich. Daher bevorzugt die Kommission
einen flexibleren Ansatz, der darauf abzielt, gemeiname
Konzepte zur BekaÈ mpfung wettbewerbswidriger
Praktiken, die den Handelsverkehr und die Investi-
tionstaÈ tigkeit beeinflussen, zu entwickeln. Dieser
Ansatz saÈhe folgende MoÈ glichkeiten vor:

Ð Verbot der Praktiken, die normalerweise von
LaÈndern mit Wettbewerbsvorschriften geahndet
werden (Preiskartelle; Absprachen bei der Auf-
tragsvergabe, Marktaufteilung usw...).

b) die Verpflichtung aller Unterzeichnerstaaten
zur Errichtung einer unabhaÈngigen Wettbe-
werbsbehoÈ rde (independent regulatory), die
fuÈ r die Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen
Mindeststandards Sorge traÈ gt, und die
Bereitstellung eines Mechanismus der
Zusammenarbeit der nationalen Wettbewerbs-
behoÈ rden, der fuÈ r Angleichung sorgt;

Ð Aufstellung von Kriterien zur Beurteilung von
Praktiken, die auf eine geringere Konvergenz
abzielen (vertikale BeschraÈnkungen, MiûbraÈuche
beherrschender Stellungen usw....).

c) die Verpflichtung aller Unterzeichnerstaaten,
ihr nationales Wettbewerbsrecht nur dann auf
Sachverhalte auûerhalb ihres Territorium
anzuwenden, wenn dies eindeutig im
oÈ ffentlichen Interesse (public interest) liegt;

d) die Verankerung des Grundsatzes des ¹ positive
comityª , wie er in den Artikeln III bis V des
Abkommens zwischen den EuropaÈ ischen
Gemeinschaften und der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika uÈ ber die
Anwendung der ¹ positive comityª -
GrundsaÈtze bei der Durchsetzung ihrer Wett-
bewerbsregelungen niedergelegt ist, auch auf
der Ebene der Welthandelsorganisation;

e) eine Ausweitung des in dem Abkommen uÈ ber
die Errichtung der Welthandelsorganisation
niedergelegten Streitbeilegungsmechanismus
auf Streitigkeiten im Zusammenhang mit der
Durchsetzung der internationalen wettbewerbs-
rechtlichen Mindeststandards;

37. ist der Ansicht, daû der handelspolitische PruÈ fme-
chanismus gemaÈ û Artikel III Absatz 4 in
Verbindung mit Anhang 3 des Abkommens zur
Errichtung der Welthandelsorganisation um die
Verpflichtung eines gepruÈ ften Unterzeichnerstaa-
tes erweitert werden muû, so daû auf Verlangen
eines Vertragsstaates ein Bericht uÈ ber das
Funktionieren der nationalen Wettbewerbsord-
nung eines anderen Staates zu erstellen ist;

Ein unter der Leitung der WTO zustandegekommener
i n t e r n a t i o n a l e r R e c h t s r a h m e n m uÈ û t e e i n e
Verpflichtung fuÈ r alle MitgliedslaÈnder vorsehen, Wett-
bewerbsregeln und -strukturen zu schaffen. In diesem
Kontext muÈ ûten die WettbewerbsbehoÈ rden verpflichtet
sein, einen Jahresbericht zu veroÈ ffentlichen, durch den
sie u. a. nachweisen koÈ nnten, daû sie ihrer
Verpflichtung nachgekommen sind. Die VeroÈ ffentli-
chung des Jahresberichts koÈ nnte also ohne AÈ nderung
des Anhangs 3 zur Pflicht gemacht werden.
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38. glaubt, daû die Aufnahme der mittel- und ost-
europaÈ ischen Staaten in die EuropaÈische Union zu
Spannungen in bezug auf die Annahme der
Rechtsvorschriften fuÈ r den Wettbewerb fuÈ hren
koÈ nnte; begruÈ ût deshalb die UnterstuÈ tzung der
Kommission in bezug auf die Anwendung von
Anti-Kartell-Bestimmungen in diesen LaÈndern;

Das EuropaÈische Parlament begruÈ ût die UnterstuÈ tzung,
die den MOEL im Hinblick auf die Anwendung der
Wettbewerbsvorschriften zuteil wird. Die Kommission
ist hieruÈ ber erfreut.

39. beauftragt seinen PraÈ sidenten, diese Ent-
schlieûung der Kommission und dem Rat zu
uÈ bermitteln.

B Ð Wirtschafts- und Sozialausschuû

1. Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum XXVII. Bericht uÈ ber die
Wettbewerbspolitik 1997 (SEK (1998) 636 endg.)

Die Kommission beschloû am 24. April 1998 gemaÈû Artikel 198 des EG-Vertrags, den Wirtschafts- und
Sozialausschuû mit folgender Vorlage zu befassen: XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik 1997
(SEK (1998) 636 endg.).

Die mit den vorbereitenden Arbeiten beauftragte Fachgruppe Binnenmarkt, Produktion und
Verbrauch nahm ihre Stellungnahme am 19. Januar 1999 an. Berichterstatter war Herr SEPI.

Der Ausschuû verabschiedete auf seiner 360. Plenartagung (Sitzung vom 27. Januar 1999) mit 37 gegen
3 Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme:

1. Einleitung

1.1 Der Wirtschafts- und Sozialausschuû weiû es insbesondere zu schaÈtzen, daû dem XXVII.
Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik ein Vorwort von Kommissionsmitglied van Miert
vorangestellt ist, in dem die Perspektiven, Rolle und allgemeinen Ziele dieses Bereichs
dargestellt werden.

1.2 Der Ausschuû hat sich naÈmlich stets dafuÈ r ausgesprochen, die Arbeit der Kommission im
Bereich der Wettbewerbspolitik als Instrument zur Verfolgung der allgemeinen wirtschafts-
politischen Zielsetzungen der EU und nicht als Selbstzweck zu betrachten.

1.3 In zahlreichen Stellungnahmen 275 zu den fruÈ heren Berichten uÈ ber die Wettbewerbspolitik
wurde hervorgehoben, daû eine allzu formaljuristische Auffassung dieser Politik vermieden und
eine staÈrkere Abstimmung auf die Dynamik des Wirtschaftslebens und der europaÈ ischen
Gesellschaft angestrebt werden muÈ ssen.

1.4 Daher ist die Ð unseres Erachtens nicht bloû rein formale Ð Neuerung herauszustreichen,
derzufolge versucht wird, aus dem Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik nicht nur einen

275 ¹Berichte uÈ ber die Wettbewerbspolitikª:
1996, Berichterstatter Herr SIMPSON, ABl. C 73 vom 9.3.1998;
1995, Berichterstatter Herr BAGLIANO, ABl. C 75 vom 10.03.1997 und
1994, Berichterstatter Herr SEPI, ABl. C 39 vom 12.02.1995.
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Rechenschaftsbericht uÈ ber das Vorgehen der zustaÈndigen Organe zu machen, sondern auch die
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen, innerhalb derer sich die Kommission zu bewegen gedenkt.

1.5 Dies scheint uns naÈmlich eine wichtige Botschaft an die Wirtschaftsakteure und ganz allgemein
an die europaÈ ischen BuÈ rger zu sein, die diese bei ihren Entscheidungen beruÈ cksichtigen
koÈ nnen.

1.6 Ein solches Vorgehen ist uÈ berdies gerade zu einem Zeitpunkt besonders wichtig, in dem die
wirtschaftliche Integration durch die WWU, die Vollendung des Binnenmarktes und die sich
abzeichnende Erweiterung der EU einen qualitativen Sprung macht.

1.7 Ebenso wichtig ist es in dieser Hinsicht, daû die Systematisierung der Rechtsetzung fortgefuÈ hrt
wird, damit die Anwendung des Vertrags perfekter und kohaÈrenter wird.

1.8 DaruÈ ber hinaus ist in diesen einleitenden Bemerkungen hervorzuheben, daû die Globalisierung
der MaÈrkte fuÈ r einige Produkte und Dienstleistungen immer mehr Bedeutung gewinnt. Dieser
Tatsache ist bei der Bewertung der tatsaÈchlichen Anwendung der Vertragsartikel immer mehr
Beachtung zu schenken, da sich diese Entwicklung noch in ihrer Anfangsphase befand, als die
Vertragsartikel verfaût wurden.

1.9 Die Kommission muû daher den auf den internationalen MaÈrkten taÈ tigen europaÈ ischen
Unternehmen Rechnung tragen und die Vorschriften unter BeruÈ cksichtigung dieses breiteren
Rahmens anwenden.

1.10 Der Ausschuû weist darauf hin, daû seine Stellungnahme zu lange nach den im Bericht der
Kommission behandelten Ereignissen abgegeben wird, und bittet daher um eine VerkuÈ rzung
der Fristen fuÈ r die Vorlage und UÈ bermittlung zwischen Kommission und WSA, damit die
Stellungnahme den uÈ brigen Institutionen fruÈ her zugeleitet und eine groÈ ûere Resonanz erzielt
werden kann.

2. Der Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik

2.1 Wie gesagt ist diesem Bericht ein politisches Vorwort des zustaÈndigen Kommissionsmitglieds
van Miert vorangestellt, in dem der Zusammenhang zwischen der Wettbewerbspolitik und den
wirtschaftspolitischen Grundzielen der EU hervorgehoben wird.

2.2 Der Bericht nimmt den durch den Vertrag von Amsterdam entstandenen neuen Rahmen zur
Kenntnis, insbesondere den neuen Artikel 7 d) zu Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse und deren Rolle bei der FoÈ rderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts.

2.3 Die Kommission fordert eine Modernisierung der Wettbewerbspolitik, die ¹im wesentlichen auf
(...) den Beginn des Gemeinsamen Marktesª zuruÈ ckgehe.

2.4 Hinsichtlich der Kartellpolitik wird in dem Bericht die ModernisierungsbemuÈ hung hervor-
gehoben, sowohl hinsichtlich der vertikalen WettbewerbsbeschraÈnkungen, die noch 1998 durch
konkrete rechtsetzende Maûnahmen abgeschlossen werden sollten, als auch hinsichtlich der
horizontalen Vereinbarungen, mit deren Neufassung soeben begonnen wurde. Damit werde
¹ein dreifaches Ziel verfolgt: erstens die Anpassung der Rechtsinstrumente an die Markt-
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gegebenheiten und damit VerstaÈrkung ihrer Effizienz (...); zweitens (...) Transparenz; drittens
die Befolgung des SubsidiaritaÈ tsprinzipsª.

2.5 Zur Kontrolle von UnternehmenszusammenschluÈ ssen verweist der Bericht auf die AÈ nderung
der Verordnung Nr. 4064/89 des Rates. Durch diese AÈ nderung und insbesondere durch die neue
Begriffsbestimmung des ¹Gemeinschaftsunternehmensª und die BestaÈ tigung des Grundsatzes
der einheitlichen ZustaÈndigkeit fuÈ r grenzuÈ berschreitende UnternehmenszusammenschluÈ sse
werde diese Verordnung einfacher und effizienter.

2.6 Hervorzuheben ist die Bedeutung der Bekanntmachung der Kommission uÈ ber die neue
Begriffsbestimmung der ¹Vereinbarungen von geringerer Bedeutungª, die gewoÈ hnlich nicht in
den Anwendungsbereich von Artikel 85 Absatz 1 EG-Vertrag fallen.

2.7 Ein weiterer innovativer Aspekt ist die Festlegung der praktischen ModalitaÈ ten fuÈ r die
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den einzelstaatlichen WettbewerbsbehoÈ rden,
fuÈ r die der Grundsatz der ZustaÈndigkeit einer einzigen BehoÈ rde gilt.

2.8 Im Bereich der staatlichen Beihilfen wurden bedeutende Rechtsetzungsinitiativen ergriffen, so
ein Verordnungsvorschlag uÈ ber horizontale staatliche Beihilfen und ein weiterer von 1998 uÈ ber
die auf staatliche Beihilfen anwendbaren Verfahren. Zu derselben Thematik hat die
Kommission eine Mitteilung veroÈ ffentlicht, mit dem Ziel, ¹die Anwendung der Vorschriften
uÈ ber staatliche Beihilfen (steuerlicher Art) zu praÈzisieren und zu verbessern, um die
WettbewerbsverfaÈ lschungen im Binnenmarkt zu reduzierenª 276.

2.9 Die Kommission erklaÈrt, die EU-Erweiterung fuÈ hre unvermeidlich zu erheblichen Schwierig-
keiten bei der Kontrolle staatlicher Beihilfen.

2.10 1997 fand eine besonders lebhafte ¹KontrolltaÈ tigkeitª statt. Die neu eingetragenen FaÈ lle, mit
denen sich die Kommission befaûte, beliefen sich auf 1.338, was einer deutliche Zunahme (von
92 FaÈllen gegenuÈ ber 1996) entspricht; die Zahl der neuen BeihilfefaÈ lle ist zwar konstant
geblieben, doch wurden wesentlich mehr Zusammenschluûvorhaben angemeldet (+ 31%).
1165 FaÈ lle davon wurden durch eine Entscheidung abgeschlossen.

2.11 Die Kommission unterstreicht an mehreren Stellen die Erfolge, die im Bereich der
Liberalisierung der Dienstleistungen der Daseinsvorsorge unter Wahrung ¹des Grundsatzes
des Zugangs aller BuÈ rger der Unionª zu diesen Diensten erzielt wurden. Die groÈ ûten
Fortschritte seien im Verkehrs- und im Telekommunikationssektor zu verzeichnen. Das
Hauptproblem fuÈ r die Zukunft sei die Liberalisierung des Energiesektors.

2.12 Die Kommission hebt in ihrem Bericht die zwei wesentlichen Probleme der internationalen
Beziehungen hervor, naÈmlich die UÈ bernahme der Wettbewerbsvorschriften durch die
BeitrittslaÈnder und die Zusammenarbeit mit auûereuropaÈ ischen WettbewerbsbehoÈ rden,
insbesondere der US-amerikanischen KartellbehoÈ rde.

276 ABl. C 384 vom 10.12.1998.
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3. Allgemeine Bemerkungen

3.1 Im politischen Vorwort wird der Wille der GD IV hervorgehoben, uÈ ber die WettbewerbsfaÈ -
higkeit auch die allgemeinen sozialen Zielsetzungen der EU zu verfolgen; daraus laÈût sich
schlieûen, daû dieser Aspekt in der Vergangenheit bisweilen vernachlaÈssigt wurde. Der
Wirtschafts- und Sozialausschuû hat seinerseits zwar die groûen Verdienste der GD IV in dem
BemuÈ hen um Modernisierung der europaÈ ischen Wirtschaft und Gesellschaft auch der Sicht der
Vorteile fuÈ r den Verbraucher anerkannt, jedoch einen uÈ bertriebenen Formalismus festgestellt,
und fordert die Kommission daruÈ ber hinaus auf, sich weiter dafuÈ r einzusetzen, daû die
Ergebnisse ihrer Arbeiten in der OÈ ffentlichkeit publik gemacht werden.

3.2 Die WWU, wie es im Vorwort heiût, und der Binnenmarkt, wie wir hinzufuÈ gen moÈ chten,
werden zu einer breiten Umstrukturierung der Wirtschaftsstrukturen fuÈ hren; dadurch nehmen
die UnternehmenszusammenschluÈ sse zwangslaÈufig zu, was fuÈ r die europaÈ ische Wettbewerbs-
faÈhigkeit auf einigen WeltmaÈrkten nicht unbedingt negativ ist, jedoch ergibt sich daraus die
Notwendigkeit einer groÈ ûeren Wachsamkeit, um Nachteile von den Verbrauchern und anderen
Marktteilnehmern abzuwenden.

3.3 Der Ausschuû moÈ chte hervorheben, daû in den naÈchsten Jahren innere (WWU, Binnenmarkt
usw.) wie auch aÈuûere VeraÈnderungen (Erweiterung, internationale Zusammenarbeit) eine
Reflexion uÈ ber das VerhaÈltnis zwischen den neuen Aufgaben und den zu ihrer ErfuÈ llung
notwendigen Mitteln erforderlich machen, da die neuen Aufgaben und die zunehmende
KomplexitaÈt der bereits uÈ bernommenen nach mehr HandlungsfaÈhigkeit verlangen.

3.4 Nach Ansicht des Ausschusses erfordert die derzeitige Lage eine ReformbemuÈ hung in vier
Richtungen: eine effizientere Arbeitsorganisation, eine probate Auswahl der auf europaÈ ischer
Ebene zu behandelnden FaÈ lle, eine Dezentralisierung von der europaÈ ischen zur nationalen
Ebene und die Verabschiedung klarerer und kohaÈrenterer Vorschriften.

3.5 Eine notwendige, aber nicht hinlaÈngliche Voraussetzung fuÈ r eine ¹Konvergenz der Preise nach
untenª ist eine effizientere Kontrolle, denn diesen Vorteil erwarten die europaÈ ischen BuÈ rger
und Verbraucher von der WaÈhrungsunion.

3.6 DaruÈ ber hinaus macht der Ausschuû die Kommission darauf aufmerksam, daû die vorherzu-
sehende Zunahme von Unternehmenskonzentrationen und -fusionen die Umsetzung neuer
Vorschriften unerlaÈûlich macht; es muÈ ssen soziale Instrumente bereitgestellt werden, die die
sich daraus ergebenden Umstrukturierungen erleichtern und sozial abfedern; auûerdem muû
die Bildung mehr oder weniger deutlicher Kartelle, die durch die einheitliche WaÈhrung
erleichtert werden koÈ nnte, kontrolliert werden.

3.7 Im Sinne einer effizienten BeschaÈftigungspolitik empfiehlt der Gipfel von Luxemburg eine
Orientierung an Beihilferegelungen, die die wirtschaftliche Effizienz und BeschaÈftigung
foÈ rdern, ohne zu Wettbewerbsverzerrungen zu fuÈ hren. Was die Festlegung dieser Orientie-
rungen betrifft, so muû die Kommission, auch aus wettbewerbspolitischer Sicht, dringend ihre
Vorstellungen formulieren und die geeigneten Instrumente zu ihrer Umsetzung definieren.

3.8 In der Einleitung wird dieses Erfordernis zur Kenntnis genommen, ohne jedoch LoÈ sungsansaÈtze
bereitzustellen; insbesondere ist unklar, ob dieses Ziel als indirektes Ergebnis der steigenden
WettbewerbsfaÈhigkeit gesehen werden soll oder ob, wie sich aus dem Gipfel von Luxemburg zu
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ergeben scheint, im Rahmen des Ziels der BeschaÈftigungsfoÈ rderung neue Kriterien fuÈ r
Maûnahmen der Kommission ausgearbeitet werden.

3.9 Die Notwendigkeit einer Modernisierung der Instrumente und Verfahren besteht im uÈ brigen
auch hinsichtlich der Liberalisierung der oÈ ffentlichen Dienstleistungen; hier muû zur
Anwendung von Artikel 7 d) des Vertrags von Amsterdam das Gleichgewicht zwischen den
MarktkraÈften und dem Zugang der BuÈ rger zu den Dienstleistungen genauer geklaÈrt werden.

3.10 Ein Kapitel, das in der Vergangenheit der ausschlieûlichen SouveraÈnitaÈ t der Mitgliedstaaten
vorbehalten war, heute jedoch aufgrund der gemeinsamen WaÈhrung und des zunehmenden
Wettbewerbsdrucks auch fuÈ r die Gemeinschaft von erheblichem Interesse ist, betrifft den
Bereich Steuerwesen und SozialbeitraÈge, fuÈ r den einige Mitgliedstaaten eine Koordinierung
fordern; anderenfalls befuÈ rchtet der Ausschuû schwere Wettbewerbsverzerrungen sowie eine
Steuerentwicklung, die den Faktor Arbeit staÈrker belastet, waÈhrend die Besteuerung von
FinanzertraÈgen gesenkt wuÈ rde.

3.11 Jedenfalls wird die Ausweitung des dreiseitigen Dialogs zwischen allen betroffenen Parteien
uÈ ber diese neuen Themen der Gemeinschaftspolitik immer dringlicher, auch mit Blick auf die
Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Sozial- und Industriepolitiken der EU.

3.12 Die Wettbewerbspolitik der EuropaÈ ischen Union muû ein dynamisches, marktorientiertes
Instrument sein und daher das Augenmerk auf die Analyse und Beschluûfassung richten, um
fuÈ r neue Situationen geruÈ stet zu sein (wie es die Kommission selbst in Ziffer 2.3 einraÈumt). Dies
gilt z.B. fuÈ r die Konzentration im KonsumguÈ tervertriebsektor und das dadurch entstehende
wirtschaftliche AbhaÈngigkeitsverhaÈ ltnis gegenuÈ ber der Industrie, die Lage der Verteidigungs-
industrie oder bestimmte Branchenvereinbarungen uÈ ber Mindesttarife. Und dies gilt auch dann,
wenn diese Sektoren heikle Aspekte aufweisen, die sich auf die allgemeine WettbewerbsfaÈ -
higkeit auswirken koÈ nnen.

3.13 Nach dem Fall McDonnell Douglas/Boeing stellt sich in zahlreichen anderen Sektoren das
Problem der internationalen Kontrollen im Bereich einiger Rohstoffe und einiger Hoch-
technologiesektoren; eine globale Wettbewerbspolitik erfordert auch internationale Kon-
trollinstrumente. Der Ausschuû fordert die Kommission auf, die laufenden Verhandlungen in
diesem Sinne fortzufuÈ hren.

3.14 Einige Technologiesektoren in auûereuropaÈ ischen Wirtschaftsregionen genieûen eine viel
umfangreichere und vielseitigere staatliche UnterstuÈ tzung als dies in der EU der Fall ist. Nach
Ansicht des Ausschusses muû sich die Kommission fragen, ob sich die Gemeinschaft nicht mit
aÈhnlichen industriepolitischen Instrumenten ausstatten sollte, um zu vermeiden, daû die
europaÈ ische Industrie in diesen Sektoren, die fuÈ r die Wirtschaft von strategischer Bedeutung
sind (Raumfahrt, RuÈ stung, Luftfahrt) und einen weltweiten Markt haben, benachteiligt wird.
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4. Besondere Bemerkungen

4.1 In zahlreichen Stellungnahmen 277 (staatliche Beihilfen, vertikale WettbewerbsbeschraÈnkungen
usw.) hat der Ausschuû bereits zu einzelnen Rechtsetzungsakten und Mitteilungen der
Kommission Stellung bezogen. In dieser Stellungnahme soll darauf nicht mehr eingegangen
werden, sondern es wird lediglich die GuÈ ltigkeit der fruÈ heren Stellungnahme bestaÈtigt. Es ist
jedoch zu unterstreichen, daû die rechtsetzenden (Verordnungen und Richtlinien) und
aÈhnlichen (Mitteilungen) Initiativen der Kommission ein immer groÈ ûeres Gewicht bekommen
als die Rechtsprechung, wie es der Ausschuû ja auch in fruÈ heren Stellungnahmen gefordert
hatte 278.

4.2 Zur Zeit besteht die Tendenz, einen Teil der Wettbewerbspolitik auf die nationalen BehoÈ rden
zu dezentralisieren. Der Ausschuû ist damit einverstanden, soweit es darum geht, eine HaÈufung
von Verfahren in BruÈ ssel zu vermeiden; dies erfordert jedoch einen Prozeû der Harmonisierung
der Vorschriften und die Schaffung von WettbewerbsbehoÈ rden in allen Mitgliedstaaten, die
uÈ ber die gleichen substantiellen Befugnisse verfuÈ gen, wie sie der Kommission in den VertraÈgen
uÈ bertragen werden; die Mitgliedstaaten sollen dafuÈ r Sorge tragen, daû die Dezentralisierung
nicht zu einem Auseinanderdriften und zur InkohaÈrenz bei der Anwendung der Rechtsakte
fuÈ hrt.

4.3 Der Ausschuû bemerkt in diesem Zusammenhang, daû die in Absatz 12 des Berichts erwaÈhnte
Bekanntmachung der Kommission den Mitgliedstaaten gegenuÈ ber keinen obligatorischen
Charakter hat; daher ist vor allem in den FaÈ llen groÈ ûte Aufmerksamkeit erforderlich, in denen
die nationalen BehoÈ rden nicht uÈ ber geeignete Instrumente verfuÈ gen, um die europaÈische
Vorschrift durchzusetzen.

4.3.1 DiesbezuÈ glich muÈ ssen nach Ansicht des Ausschusses die neuen VerordnungsvorschlaÈge und die
Politik der vertikalen BeschraÈnkungen staÈrker die Marktgegebenheiten denn abstrakte
juristische Definitionen beruÈ cksichtigen.

4.4 Der Ausschuû hebt die Notwendigkeit hervor, ein breit angelegtes Projekt zur Erneuerung der
Regelungen in die Wege zu leiten, das der Praxis der Kommission und der Rechtsprechung des
Gerichtshofs rechtsetzende Substanz verleiht, den europaÈ ischen BuÈ rgern RationalitaÈ t und
Transparenz bietet und es den BeitrittslaÈndern ermoÈ glicht, sich rasch anzupassen. In diesem
Sinne sind die KommissionsvorschlaÈge zu begruÈ ûen, insbesondere der Vorschlag zu den
Kontroll- und Sanktionsverfahren bei unerlaubten staatlichen Beihilfen, da er den Weg zu einer
Interventionsmethode weist, die die handelsrechtlichen Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten ausgleichen soll.

4.5 Zu Themen wie dem Steuerwesen oder den Sozialabgaben muû hingegen unter BeruÈ ck-
sichtigung des oben Gesagten und der von der Kommission eingenommenen Haltungen eine
gruÈ ndliche Reflexion in die Wege geleitet werden, die auf einen Verordnungsentwurf fuÈ r den

277 Staatliche Beihilfen: ABl. C 129 vom 27.4.1998;
Wettbewerbspolitik/vertikale BeschraÈnkungen: ABl. C 295 vom 29.9.1997;
Beihilfen fuÈ r den Schiffbau: ABl. C 129 vom 27.4.1998;
Verteidigungsindustrie: ABl. C 284 vom 14.9.1998;
GruÈ nbuch oÈ ffentliches Auftragswesen: ABl. C 287 vom 22.9.1997.

278 Staatliche Beihilfen: ABl. C 129 vom 27.4.1998;
Wettbewerbspolitik/vertikale BeschraÈnkungen: ABl. C 295 vom 29.9.1997.
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unlaÈngst von der Kommission angekuÈ ndigten ¹Verhaltenskodexª unter dem Aspekt des
Wettbewerbs abzielt. Der Ausschuû schickt sich an, seinerseits einen Beitrag zu dieser Debatte
zu leisten, und hofft, daû diese bald mit konkreten Ergebnissen abgeschlossen werden kann.

4.6 Die Fristen fuÈ r Entscheidungen sind bisweilen zu lang. Daher betont der Ausschuû die
Notwendigkeit, in allen Anwendungsbereichen dieser Politik HoÈ chstfristen fuÈ r den Abschluû
des Entscheidungsprozesses festzusetzen.

4.7 Zur statistischen Bilanz weist der Ausschuû darauf hin, daû im Vergleich zu 1996 mehr
Unternehmenskonzentrationen angemeldet, aber weniger Rechtsverletzungen verzeichnet
wurden; bei den staatlichen Beihilfen ist das Gegenteil der Fall. Dies haÈngt natuÈ rlich von der
Beschleunigung bestimmter Wirtschaftsprozesse ab, aber dennoch stellt sich die Frage, ob die
Probleme der staatlichen Beihilfen nicht neu gepruÈ ft werden sollten, vor allem im Lichte der
erwaÈhnten Umstrukturierungsprozesse.

4.8 In bezug auf staatliche Beihilfen mit regionalpolitischer Zielsetzung gemaÈû Artikel 92 Absatz 3
des Vertrags nimmt der Ausschuû den Kommissionsvorschlag zur Kenntnis, dem zufolge die im
Rahmen der Strukturfonds gemaÈû den Zielen 1 und 2 foÈ rderfaÈhigen Gebiete mit den nationalen
FoÈ rdergebieten uÈ bereinstimmen sollten. Zwar akzeptiert der Ausschuû diesen Grundsatz
generell, weist jedoch zugleich darauf hin, daû eine verstaÈrkte nationale FoÈ rderung zur
verstaÈrkten Konzentration von EU-Strukturfondsmitteln fuÈ hren kann, und moÈ chte daher
betonen, staatliche Beihilfen mit regionalpolitischer Zielsetzung gemaÈû Artikel 92 Absatz 3
EGV als separates Instrument der nationalen Wirtschaftspolitik zu behandeln, das ein
Mitgliedstaat in begruÈ ndeten FaÈ llen nach seinem Ermessen einsetzen kann.

4.9 In diesem Zusammenhang darf nicht verschwiegen werden, daû die staatlichen Beihilfen unter
der geltenden Regelung und trotz der rigorosen BemuÈ hungen der Kommission weiterhin ein
starkes Ungleichgewicht zugunsten der groÈ ûeren LaÈnder aufweisen.

4.10 Zur Konkretisierung der AnkuÈ ndigung im Jahresbericht 279 veroÈ ffentlichte die Kommission im
November 1998 eine ¹Rahmenregelung uÈ ber Ausbildungsbeihilfenª, durch die neue Regeln
und Verfahren geschaffen werden; dabei wird davon ausgegangen, daû einige Ausbildungsbei-
hilfen staatlichen Beihilfen gleichgesetzt werden koÈ nnen. Die Kommission fuÈ hrt in dem Text
den vagen Begriff der Ausbildung im Interesse des Unternehmens ein.

4.11 Im heutigen Zeitalter der Informationsgesellschaft, in der das lebenslange Lernen von
entscheidender Bedeutung ist, koÈ nnte eine Reduzierung oder Erschwerung der Ausbildung fuÈ r
Arbeitnehmer entgegen den vom EuropaÈischen Rat auf verschiedenen Gipfeltreffen verlaut-
barten BeschaÈftigungs- und Ausbildungszielen die Einhaltung der bis Ende 1999 - dem letzten
Jahr des laufenden Programmplanungszeitraums der Strukturfonds - bestehenden Verpflich-
tungen noch weiter erschweren.

4.12 DaruÈ ber hinaus ist die qualitative Verschiebung der oÈ ffentlichen Beihilfen auf horizontale Ziele
wie Forschung, KMU und Berufsbildung zu beguÈ nstigen und sind gleichzeitig oÈ ffentliche
Beihilfen zu den Betriebskosten zu reduzieren.

279 Ziffer 293
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4.13 Der unlaÈngst erfolgte Abschluû eines Abkommens mit den amerikanischen KartellbehoÈ rden
wird vom Ausschuû mit Genugtuung aufgenommen; auf der Ebene der OECD und der WTO
muÈ ssen jedoch noch weitere Anstrengungen unternommen werden, um zu einer wirklich
internationalen Regelung und deren tatsaÈchlicher Anwendung zu gelangen.

4.14 Um ihre in diesem Bereich immer umfangreicheren Befugnisse bewaÈltigen zu koÈ nnen, sollte
sich die Kommission mit einem einschlaÈgigen Forschungsinstrumentarium ausstatten, sowohl
innerhalb der Kommission als auch durch die FoÈ rderung spezifischer externer Forschung.

4.15 Abgesehen vom Jahresbericht, der fuÈ r die Betroffenen immer nuÈ tzlicher zu werden scheint,
muû der Informationsfluû im Jahresverlauf erhoÈ ht werden, um besonders bedeutende
Initiativen vorzustellen und die Studien bekanntzumachen, die zur Identifizierung der
wichtigsten FaÈlle durchgefuÈ hrt wurden.

4.16 Der Ausschuû ist davon uÈ berzeugt, daû noch harte Arbeit zu leisten ist, bis die BeitrittslaÈnder
uÈ ber die in den Mitgliedstaaten angewendeten Wettbewerbspolitiken verfuÈ gen, obwohl die
Kommission erhebliche Anstrengungen in diese Richtung unternimmt. WuÈ rden diese Politiken
allzu rigoros angewandt, so haÈtten sie dramatische soziale Folgen; wuÈ rden sie jedoch nicht
angewandt, so kaÈme es zu sehr weitreichenden Wettbewerbsverzerrungen. Deshalb wird eine
UÈ bergangsphase gefordert, die nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die sozialen
Aspekte beruÈ cksichtigt, die die Erweiterung auch in diesem Bereich hat.

4.17 Hinsichtlich der Verhandlungen im Rahmen der WTO und der bilateralen Abkommen sind
stets die ILO-UÈ bereinkommen uÈ ber die Arbeitsbedingungen zu beruÈ cksichtigen, die mit den
Welthandelsregeln in Verbindung gebracht werden muÈ ssen.

BruÈ ssel, den 27. Januar 1999

Die PraÈsidentin des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Der GeneralsekretaÈr des Wirtschafts- und Sozialausschusses
Patrick VENTURINI

BER. WETTB. 1998

436 ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN IN DER EUROPAÈ ISCHEN UNION



2. Antwort der Kommission auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses
zum XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik

XXVII. Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik (1997) ±
SEK (1998)/636 endg.)

Berichterstatter: M. Sepi

Stellungnahme des WSA Stellungnahme der Kommission

1. Einleitung

1.1 Der Wirtschafts- und Sozialausschuû weiû es
insbesondere zu schaÈ tzen, daû dem XXVII.
Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik ein Vorwort
von Kommiss ionsmitgl ied VAN MIERT
vorangestellt ist, in dem die Perspektiven, Rolle
und allgemeinen Ziele dieses Bereichs dargestellt
werden.

1.2 Der Ausschuû hat sich naÈ mlich stets dafuÈ r
ausgesprochen, die Arbeit der Kommission im
Bereich der Wettbewerbspolitik als Instrument zur
Verfolgung der allgemeinen wirtschaftspolitischen
Zielsetzungen der EU und nicht als Selbstzweck zu
betrachten.

Die Kommission teilt die Auffassung des WSA, daû die
Wettbewerbspol i t ik zur Verwirkl ichung der
allgemeinen wirtschaftlichen Zielsetzungen der
Gemeinschaft beitraÈgt.

1.3 In zahlreichen Stellungnahmen zu den fruÈ heren
Berichten uÈ ber die Wettbewerbspolitik wurde
hervorgehoben, daû eine allzu formaljuristische
Auffassung dieser Politik vermieden und eine
staÈrkere Abstimmung auf die Dynamik des Wirt-
schaftslebens und der europaÈischen Gesellschaft
angestrebt werden muÈ ssen.

Die Kommission hat dieser Forderung stattgegeben und
ab 1995 ihren Bericht so gestaltet, daû er einen staÈrker
politisch ausgerichteten, unformelleren Teil enthaÈ lt.
Allerdings darf nicht uÈ bersehen werden, daû die Wett-
bewerbspolitik im wesentlichen in der Anwendung der
Rechtsvorschriften zum Schutze des Wettbewerbs
besteht. Der Bericht muû daher dem doppelten Gebot
der Transparenz und Strenge gerecht werden, wodurch
er stellenweise einen formaleren Ton erhaÈ lt.

1.4 Daher ist die Ð unseres Erachtens nicht bloû rein
formale Ð Neuerung herauszustreichen,
derzufolge versucht wird, aus dem Bericht uÈ ber
die Wettbewerbspolitik nicht nur einen Rechen-
schaftsbericht uÈ ber das Vorgehen der zustaÈndigen
Organe zu machen, sondern auch die Zukunfts-
perspektiven aufzuzeigen, innerhalb derer sich die
Kommission zu bewegen gedenkt.

Die Kommission freut sich, daû der WSA das Vorwort
des Kommissionsmitglieds Van Miert so positiv
aufnimmt. Der Ausschuû hat diese Neuerung richtig
interpretiert, deren Ziel darin besteht, die Wettbe-
werbspolitik vor dem Hintergrund der groûen
Zielsetzungen der Gemeinschaft darzustellen.

Der Ausschuû hebt hervor, daû die Kommission die
Globalisierung der MaÈrkte besonders aufmerksam
verfolgen muû. Die Kommission ist fuÈ r ihren Teil
unbedingt davon uÈ berzeugt. Deswegen wird ihre
internationale TaÈtigkeit im Bereich des Wettbewerbs
im Vorwort des naÈchsten Berichts im Mittelpunkt
stehen.

1.5 Dies scheint uns naÈmlich eine wichtige Botschaft
an die Wirtschaftsakteure und ganz allgemein an
die europaÈischen BuÈ rger zu sein, die diese bei
ihren Entscheidungen beruÈ cksichtigen koÈ nnen.

Siehe 1.4

1.6 Ein solches Vorgehen ist uÈ berdies gerade zu einem
Zeitpunkt besonders wichtig, in dem die wirt-
schaftliche Integration durch die WWU,die
Vollendung des Binnenmarktes und die sich
abzeichnende Erweiterung der EU einen
qualitativen Sprung macht.

Siehe 1.4

1.7 Ebenso wichtig ist es in dieser Hinsicht, daû die
Systematisierung der Rechtsetzung fortgefuÈ hrt
wird, damit die Anwendung des Vertrags
perfekter und kohaÈrenter wird.
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1.8 DaruÈ ber hinaus ist in diesen einleitenden
B e m e r k u n g e n h e r v o r z u h e b e n , d aû d i e
Globalisierung der MaÈrkte fuÈ r einige Produkte
und Dienstleistungen immer mehr Bedeutung
gewinnt. Dieser Tatsache ist bei der Bewertung
der tatsaÈchlichen Anwendung der Vertragsartikel
immer mehr Beachtung zu schenken, da sich diese
Entwicklung noch in ihrer Anfangsphase befand,
als die Vertragsartikel verfaût wurden.

Siehe 1.4

1.9 Die Kommission muû daher den auf den inter-
nationalen MaÈ rkten taÈ tigen europaÈ ischen
Unternehmen Rechnung tragen und die
Vorschriften unter BeruÈ cksichtigung dieses
breiteren Rahmens anwenden.

Siehe 1.4

1.10 Der Ausschuû weist darauf hin, daû seine
Stellungnahme zu lange nach den im Bericht der
Kommission behandelten Ereignissen abgegeben
wird, und bittet daher um eine VerkuÈ rzung der
Fristen fuÈ r die Vorlage und UÈ bermittlung zwischen
Kommission und WSA, damit die Stellungnahme
den uÈ brigen Institutionen fruÈ her zugeleitet und
eine groÈ ûere Resonanz erzielt werden kann.

Die Kommission erinnert daran, daû der Wettbewerbs-
bericht des Vorjahres im allgemeinen Ende MaÈrz/
Anfang April des laufenden Jahres angenommen wird
und die Organe sofort eine Kopie des angenommenen
Berichts erhalten. Es duÈ rfte schwierig sein,
insbesondere wegen der Konsultationen zwischen den
Dienststellen und der UÈ bersetzung ein derartiges
Dokument fruÈ her zu erstellen.

2. Der Bericht uÈ ber die Wettbewerbspolitik

2.1 Wie gesagt ist diesem Bericht ein politisches
Vorwort des zustaÈndigen Kommissionsmitglieds
VAN MIERT vorangestellt, in dem der
Zusammenhang zwischen der Wettbewerbspolitik
und den wirtschaftspolitischen Grundzielen der
EU hervorgehoben wird.

Antwort wie zu 1.4. und 1.9.

2.2 Der Bericht nimmt den durch den Vertrag von
Amsterdam entstandenen neuen Rahmen zur
Kenntnis, insbesondere den neuen Artikel 7 d) zu
Diensten von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse und deren Rolle bei der FoÈ rderung des
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts.

Die Kommission nimmt von dieser Feststellung
Kenntnis.

2.3 Die Kommission fordert eine Modernisierung der
Wettbewerbspolitik, die ¹im wesentlichen auf (...)
den Beginn des Gemeinsamen Marktes¹
zuruÈ ckgehe.

2.4 Hinsichtlich der Kartellpolitik wird in dem Bericht
die ModernisierungsbemuÈ hung hervorgehoben,
sowohl hinsichtlich der vertikalen Wettbewerbs-
beschraÈnkungen, die noch 1998 durch konkrete
rechtsetzende Maûnahmen abgeschlossen werden
sollten, als auch hinsichtlich der horizontalen
Vereinbarungen, mit deren Neufassung soeben
begonnen wurde. Damit werde ¹ein dreifaches
Ziel verfolgt: erstens die Anpassung der Rechts-
instrumente an die Marktgegebenheiten und damit
VerstaÈrkung ihrer Effizienz (...); zweitens (...)
Transparenz; drittens die Befolgung des Subsidia-
ritaÈ tsprinzipsª.

2.5 Zur Kontrolle von Unternehmenszusammen-
schluÈ ssen verweist der Bericht auf die AÈ nderung
der Verordnung Nr. 4064/89 des Rates. Durch
diese AÈ nderung und insbesondere durch die neue
Begriffsbestimmung des ¹Gemeinschaftsunterneh-
mensª und die BestaÈtigung des Grundsatzes der
einheitlichen ZustaÈndigkeit fuÈ r grenzuÈ berschrei-
tende UnternehmenszusammenschluÈ sse werde
diese Verordnung einfacher und effizienter.
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2.6 Hervor zuheben is t d ie Bed eutung d er
Bekanntmachung der Kommission uÈ ber die neue
Begriffsbestimmung der ¹Vereinbarungen von
geringerer Bedeutungª, die gewoÈ hnlich nicht in
den Anwendungsbereich von Artikel 85 Absatz 1
EG-Vertrag fallen.

2.7 Ein weiterer innovativer Aspekt ist die Festlegung
d e r p r a k t i s c h e n M o d a l i t aÈ t e n f uÈ r d i e
Zusammenarbeit zwischen der Kommission und
den einzelstaatlichen WettbewerbsbehoÈ rden, fuÈ r
die der Grundsatz der ZustaÈ ndigkeit einer
einzigen BehoÈ rde gilt.

2.8 Im Bereich der staatlichen Beihilfen wurden
bedeutende Rechtsetzungsinitiativen ergriffen, so
ein Verordnungsvorschlag uÈ ber horizontale
staatliche Beihilfen und ein weiterer von 1998
uÈ ber die auf staatliche Beihilfen anwendbaren
Verfahren. Zuderselben Thematik hat die
Kommission eine Mitteilung veroÈ ffentlicht, mit
dem Ziel, ¹die Anwendung der Vorschriften uÈ ber
staatliche Beihilfen (steuerlicher Art) zu
praÈzisieren und zu verbessern, um die Wettbe-
werbsverfaÈ lschungen im Binnenmarkt zu
reduzierenª.

Die vom Ausschuû zitierte Mitteilung betrifft
insbesondere die Anwendung der Vorschriften uÈ ber
staatliche Beihilfen auf Maûnahmen im Bereich der
direkten Unternehmensbesteuerung.

2.9 Die Kommission erklaÈ rt, die EU-Erweiterung
fuÈ hre unvermeidlich zu erheblichen Schwierigkei-
ten bei der Kontrolle staatlicher Beihilfen.

2.10 1997 fand eine besonders lebhafte ¹KontrolltaÈtig-
keitª statt. Die neu eingetragenen FaÈ lle, mit denen
sich die Kommission befaûte, beliefen sich auf 1
338, was einer deutlichen Zunahme (von 92 FaÈllen
gegenuÈ ber 1996) entspricht; die Zahl der neuen
BeihilfefaÈ lle ist zwar konstant geblieben, doch
wurden wesentlich mehr Zusammenschluûvorha-
ben angemeldet (+ 31 %). 1 165 FaÈ lle davon
wurden durch eine Entscheidung abgeschlossen.

Die starke Zunahme der Zahl der der gemeinschaft-
lichen Fusionskontrolle unterliegenden Zusammen-
s c h l u û v o r h a b en h a t 1 99 8 i m B er e i c h d e r
Entscheidungen zu einem Rekord gefuÈ hrt (65 % mehr
Entscheidungen als im Vorjahr), was erneut beweist,
wie notwendig eine Anpassung der von der Kommission
angewandten Regeln und der fuÈ r diese Aufgabe
verwendten Mittel an die rasche wirtschaftliche
Entwicklung ist.

2.11 Die Kommission unterstreicht an mehreren Stellen
die Erfolge, die im Bereich der Liberalisierung der
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge unter
Wahrung ¹des Grundsatzes des Zugangs aller
BuÈ rger der Unionª zu diesen Diensten erzielt
wurden. Die groÈ ûten Fortschritte seien im
Verkehrs- und im Telekommunikationssektor zu
verzeichnen. Das Hauptproblem fuÈ r die Zukunft
sei die Liberalisierung des Energiesektors.

Der WSA gibt in diesem Bereich die Bemerkungen der
Kommission wortgetreu wieder.

2.12 Die Kommission hebt in ihrem Bericht die zwei
wesentlichen Probleme der internationalen
Beziehungen hervor, naÈmlich die UÈ bernahme der
Wettbewerbsvorschriften durch die BeitrittslaÈnder
und die Zusammenarbeit mit auûereuropaÈischen
WettbewerbsbehoÈ rden, insbesondere der US-
amerikanischen KartellbehoÈ rde.

TatsaÈchlich vertritt die Kommission die Auffassung, daû
die Beziehungen zu den MOEL und zu den
amerikanischen WettbewerbsbehoÈ rden (naÈmlich dem
Justizministerium und der Federal Trade Commission)
ein wichtiger Aspekt sind. Die Zusammenarbeit mit
den USA in diesem Bereich war eng und konstruktiv
und hat zur LoÈ sung zahlreicher schwieriger FaÈ lle
beigetragen. UÈ ber die Ergebnisse dieser anhaltenden
Zusammenarbeit hat die Kommission regelmaÈûig in
folgenden Berichten an den Ausschuû und das
Parlament berichtet: Erster Bericht betreffend den
Zeitraum vom 10.4.95 (Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Abkommens von 1991) bis 30.6.96, zweiter Bericht
betreffend den Zeitraum vom 1.7.96 bis 31.12.96 und
dritter Bericht betreffend den Zeitraum vom 1.1.97 bis
31.12.97.
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3. Allgemeine Bemerkungen

3.1 Im politischen Vorwort wird der Wille der GD IV
hervorgehoben, uÈ ber die WettbewerbsfaÈhigkeit
auch die allgemeinen sozialen Zielsetzungen der
EU zu verfolgen; daraus laÈût sich schlieûen, daû
dieser Aspekt in der Vergangenheit bisweilen
vernachlaÈ ssigt wurde. Der Wirtschafts- und
Sozialausschuû hat seinerseits zwar die groûen
Verdienste der GD IV in dem BemuÈ hen um
Modernisierung der europaÈ ischen Wirtschaft und
Gesellschaft auch der Sicht der Vorteile fuÈ r den
Ve r b r a u c h e r a n e r k a n n t , j e d o c h e i n e n
uÈ bertriebenen Formalismus festgestellt, und
fordert die Kommission daruÈ ber hinaus auf, sich
weiter dafuÈ r einzusetzen, daû die Ergebnisse ihrer
Arbeiten in der OÈ ffentlichkeit publik gemacht
werden.

Offensichtlich besteht zwischen der Kommission und
dem WSA ein MiûverstaÈndnis. TatsaÈchlich hat die
Kommission im Rahmen ihrer Wettbewerbspolitik
stets die allgemeinen sozialen Zielsetzungen der
Gemeinschaft verfolgt. Dabei geht es ihr in erster
Linie darum, daû der europaÈ ische Verbraucher aus
einem dynamischen Wettbewerb, sei es in Form
niedrigerer Preise, technologischer Innovation oder
eines vielfaÈ ltigen Angebots von Waren und Dienst-
leistungen, Nutzen zieht. Durch ihren Beitrag zur
Vers taÈ rkung der WettbewerbsfaÈ h igke i t der
europaÈ ischen Wirtschaft foÈ rdert die Wettbewerbspolitik
der Gemeinschaft die Schaffung oder Aufrechterhal-
tung stabiler und dauerhafter ArbeitsplaÈtze.

Der WSA stellt bei den ModernisierungsbemuÈ hungen
einen uÈ bertriebenen Formalismus fest. Die Kommission
muû sich gegen eine derartige WuÈ rdigung ihrer seit
einigen Jahren unternommenen BemuÈ hungen zur
AnnaÈherung ihrer Rechts- und Verwaltungsinstrumente
an die WirtschaftsrealitaÈt verwehren. Sie verweist in
diesem Zusammenhang u.a. auf ihre De-minimis-
Bekannmachung und die Revision ihrer Politik im
Bereich der vertikalen BeschraÈnkungen. Selbstver-
staÈndlich bleibt ein ¹formalerª Rahmen, insoweit sich
die TaÈtigkeit der Kommission auf Vertragsbestimungen,
Verordnungen und eine umfassende Rechtsprechung
stuÈ tzt, denen sie Rechnung tragen muû.

Schlieûlich fordert der WSA die Kommission zu einer
Verbesserung ihrer InformationstaÈ tigkeit auf.
Abgesehen von dem Jahresbericht veroÈ ffentlicht die
Kommission viermal jaÈ hrlich eine Fachzeitschrift
(Competition Policy Newsletter), gibt regelmaÈ ûig
Pressemitteilungen Ð insbesondere uÈ ber Internet Ð
heraus und macht ihre Entscheidungen im Amtsblatt
bekannt; die Vertreter der Kommission und an erster
Stelle das fuÈ r Wettbewerb zustaÈndige Kommissionsmit-
glied nehmen zahlreiche Einladungen an, um die
Wettbewerbspolitik zu erlaÈutern. Deswegen moÈ chte
die Kommission vom WSA wissen, welche weiteren
BemuÈ hungen sie unternehmen soll.

3.2 Die WWU, wie es im Vorwort heiût, und der
Binnenmarkt, wie wir hinzufuÈ gen moÈ chten,
werden zu einer breiten Umstrukturierung der
Wirtschaftsstrukturen fuÈ hren; dadurch nehmen die
UnternehmenszusammenschluÈ sse zwangslaÈufig zu,
was fuÈ r die europaÈische WettbewerbsfaÈhigkeit auf
einigen WeltmaÈrkten nicht unbedingt negativ ist,
jedoch ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer
groÈ ûeren Wachsamkeit, um Nachteile von den
Verbrauchern und anderen Marktteilnehmern
abzuwenden.

Die Beobachtung des Ausschusses hat sich 1998 nicht
nur aufgrund der Zunahme der Gesamtzahl der
kontrollierten Zusammenschluûvorhaben, sondern
auch durch die Zahl der wettbewerbspolitisch proble-
matischen ZusammenschluÈ sse bestaÈ tigt ; dies hat
entweder eine eingehende Untersuchung oder bereits
in der ersten Phase der Untersuchung Abhilfen
erforderlich gemacht.

3.3 Der Ausschuû moÈ chte hervorheben, daû in den
naÈchsten Jahren innere (WWU, Binnenmarkt usw.)
wie auch aÈuûere VeraÈnderungen (Erweiterung,
internationale Zusammenarbeit) eine Reflexion
uÈ ber das VerhaÈltnis zwischen den neuen Aufgaben
und den zu ihrer ErfuÈ llung notwendigen Mitteln
erforderlich machen, da die neuen Aufgaben und
die zunehmende KomplexitaÈ t der bereits
uÈ bernommenen nach mehr HandlungsfaÈhigkeit
verlangen.

Die Kommission ist sich der neuen Herausforderungen
fuÈ r ihre Dienststellen angesichts der Mittelverknappung
vollauf bewuût.
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3.4 Nach Ansicht des Ausschusses erfordert die
derzeitige Lage eine ReformbemuÈ hung in vier
Richtungen: eine effizientere Arbeitsorganisation,
eine probate Auswahl der auf europaÈischer Ebene
zu behandelnden FaÈlle, eine Dezentralisierung von
der europaÈ ischen zur nationalen Ebene und die
Verabschiedung klarerer und kohaÈ renterer
Vorschriften.

Die Kommission unterstuÈ tzt die ReformvorschlaÈge des
WSA, zumal diese von der Kommission bereits
untersucht bzw. durchgefuÈ hrt werden. Rein arbeits-
organisatorisch bemuÈ ht sich die Kommission
fortwaÈhrend um eine Anpassung ihrer Strukturen an
die SachzwaÈnge der Kontrolle: Die Schaffung einer
zweiten Direktion fuÈ r staatliche Beihilfen bzw. die
Schaffung eines Referats ¹Kartelleª sind juÈ ngste
Beweise hierfuÈ r . Was die Auswahl der zu
bearbeitenden VorgaÈ nge betrifft, so hat die
Kommission damit begonnen, ihre KontrolltaÈ tigkeit
aufgrund ihrer neuen De-minimis-Bekanntmachung
und der Revision ihrer Politik im Bereich der
vertikalen BeschraÈ nkungen auf die FaÈ lle zu
konzentrieren, die fuÈ r die Gemeinschaft offensichtlich
von Bedeutung sind. Auûerdem hat sie die Wettbe-
wserbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten in einer
Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit zwischen
ihren Dienststellen und den nationalen BehoÈ rden
aufgefordert, sich aktiver am Dezentralisierungsprozeû
zu beteiligen. Schlieûlich hat die Kommission in den
letzten Jahren zur Verbesserung der Transparenz und
der KohaÈ renz des gemeinschaftlichen Regelwerks
bestehende Rechtsinstrumente vereinfacht und ihre
Entscheidungspraxis in Bekanntmachungen praÈzisiert
(z.B. Bekanntmachungen in Verbindung mit der
Revision der Fusionskontrollverordnung oder mit der
Liberalisierung des Telekommunikationssektors).
A l l e r d i n g s s i n d w e i t e r e Ve r b e s s e r u n g e n
wuÈ nschenswert und werden im Laufe des Jahres 1999
diesbezuÈ gliche VorschlaÈge unterbreitet.

3.5 Eine notwendige, aber nicht hinlaÈ ngliche
Voraussetzung fuÈ r eine ¹Konvergenz der Preise
nach unten¹ ist eine effizientere Kontrolle, denn
diesen Vorteil erwarten die europaÈischen BuÈ rger
und Verbraucher von der WaÈhrungsunion.

Die Kommission teilt die Auffassung des Ausschusses.
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3.6 DaruÈ ber hinaus macht der Ausschuû die
Kommission darauf aufmerksam, daû die vorher-
zusehende Zunahme von Unternehmenskonzen-
trationen und -fusionen die Umsetzung neuer
Vorschriften unerlaÈûlich macht; es muÈ ssen soziale
Instrumente bereitgestellt werden, die die sich
daraus ergebenden Umstrukturierungen
erleichtern und sozial abfedern; auûerdem muû
die Bildung mehr oder weniger deutlicher
Kartelle, die durch die einheitliche WaÈhrung
erleichtert werden koÈ nnte, kontrolliert werden.

Im Bereich der Kontrolle von Kartellen, die die
Errichtung der WWU behindern koÈ nnten, war die
Kommission in den letzten Monaten besonders streng,
da sie gegen mehrere Preiskartelle und Absprachen
uÈ ber andere GeschaÈ ftsbedingungen Geldbuûen
verhaÈngt hat. Im uÈ brigen hat sie ein neues mit der
Ahndung der Kartelle beauftragtes Referat geschaffen.

Nach Auffassung der Kommission werden fuÈ r die
verstaÈrkte TaÈtigkeit im Bereich der Fusionskontrolle
eher mehr personelle Mittel oder eine Umstrukturie-
rung der Dienststellen als die Annahme neuer
Vorschriften, wie der Ausschuû vorschlaÈgt, benoÈ tigt.
Die Verordnung uÈ ber die Kontrolle von Unterneh-
menszusammenschluÈ ssen ist ein uÈ beraus wirksames
Instrument zur vorherigen Kontrolle der Fusions- und
UÈ bernahmeentwicklungen, insbesondere seitdem
aufgrund der Revision von 1997 mehr FlexibilitaÈ t
besteht, da die beteiligten Unternehmen bereits in der
ersten Phase der Untersuchung Verpflichtungen
eingehen und Abhilfen vorschlagen koÈ nnen. Die
Verordnung laÈût sich noch im Bedarfsfalle verbessern,
insbesondere durch eine Straffung und Vereinfachung
der Verfahren. Dies wird Gegenstand der naÈchsten
Revision sein. Die Kommission und die nationalen
WettbewerbsbehoÈ rden fuÈ hren bereits diesbezuÈ gliche
GespraÈche.

Der Ausschuû fordert abschlieûend die Bereitstellung
sozialer Instrumente im Rahmen der Fusionskontrolle.
Die Kommission teilt das Anliegen des Ausschusses,
wonach ZusammenschluÈ sse allen Wirtschaftsteilneh-
mern zugute kommen muÈ ssen. Dies entspricht im
uÈ brigen dem ErwaÈgungsgrund 13 der Verordnung,
wonach sich die Kommission bei ihrer Beurteilung an
dem allgemeinen Rahmen der Verwirklichung der
grundlegenden Ziele des Vertrages, einschlieûlich des
Ziels der StaÈrkung des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts der Gemeinschaft orientieren muû.
Der Kommission ist allerdings an einer kohaÈrenten
Fusionskontrollverordnung gelegen, die der Wettbe-
werbsanalyse den Vorzug gibt. AnlaÈûlich der Revision
der Verordnung wurde diese Wahl nicht in Frage
gestellt.

3.7 Im Sinne einer effizienten BeschaÈftigungspolitik
empfiehlt der Gipfel von Luxemburg eine
Orientierung an Beihilferegelungen, die die wirt-
schaftliche Effizienz und BeschaÈftigung foÈ rdern,
ohne zu Wettbewerbsverzerrungen zu fuÈ hren. Was
die Festlegung dieser Orientierungen betrifft, so
muû die Kommission, auch aus wettbewerbspoli-
tischer Sicht, dringend ihre Vorstellungen
formulieren und die geeigneten Instrumente zu
ihrer Umsetzung definieren.

Die Kommission teilt die Auffassung, daû die Wettbe-
werbspolitik zur FoÈ rderung der BeschaÈftigung beitragen
sollte. Schlieûlich ist eine wettbewerbsfaÈhige Industrie
unter unverfaÈ lschten Wettbewerbsbedingungen die
beste Garantie fuÈ r eine nachhaltige Entwicklung der
BeschaÈftigung.

3.8 In der Einleitung wird dieses Erfordernis zur
K e n n t n i s g e n o m m e n , o h n e j e d o c h
LoÈ sungsansaÈ tze bereitzustellen; insbesondere ist
unklar, ob dieses Ziel als indirektes Ergebnis der
steigenden WettbewerbsfaÈhigkeit gesehen werden
soll oder ob, wie sich aus dem Gipfel von
Luxemburg zu ergeben scheint, im Rahmen des
Ziels der BeschaÈftigungsfoÈ rderung neue Kriterien
fuÈ r Maûnahmen der Kommission ausgearbeitet
werden.
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3.9 Die Notwendigkeit einer Modernisierung der
Instrumente und Verfahren besteht im uÈ brigen
auch hinsichtlich der Liberalisierung der
oÈ ffentlichen Dienstleistungen; hier muû zur
Anwendung von Artikel 7 d) des Vertrags von
Amsterdam das Gleichgewicht zwischen den
MarktkraÈften und dem Zugang der BuÈ rger zu
den Dienstleistungen genauer geklaÈrt werden.

Die Kommission teilt das Anliegen des Ausschusses,
wonach die Liberalisierung mit der Aufrechterhaltung
eines hochwertigen Universaldienstes fuÈ r alle BuÈ rger
der Union einhergehen muû. Sie verfolgt dieses Ziel mit
BestaÈndigkeit. Allerdings haÈ lt sie neue Rechts- oder
Verfahrensinstrumente nicht fuÈ r notwendig. Die
b e s t e h e n d e n Vo r s c h r i f t e n r e i c h e n f uÈ r d ie
GewaÈhrleistung eines Gleichgewichts zwischen Univer-
saldienst und Wettbewerb aus. Der Telekommunika-
tionssektor ist hierfuÈ r ein besonderer Beweis.

3.10 Ein Kapitel, das in der Vergangenheit der aus-
schlieûlichen SouveraÈnitaÈ t der Mitgliedstaaten
vorbehalten war, heute jedoch aufgrund der
gemeinsamen WaÈhrung und des zunehmenden
Wettbewerbsdrucks auch fuÈ r die Gemeinschaft
von erheblichem Interesse ist, betrifft den
Bereich Steuerwesen und SozialbeitraÈge, fuÈ r den
einige Mitgliedstaaten eine Koordinierung
fordern; anderenfalls befuÈ rchtet der Ausschuû
schwere Wettbewerbsverzerrungen sowie eine
Steuerentwicklung, die den Faktor Arbeit staÈrker
belastet , waÈ hrend die Besteuerung von
FinanzertraÈgen gesenkt wuÈ rde.

Die Kommission teilt die Auffassung, daû eine gewisse
Koordinierung zwischen Besteuerung und sozialer
Sicherheit in den Mitgliedstaaten zum ordnungsgemaÈ-
ûen Funktionieren des Gemeinsamen Markts beitragen
koÈ nnte. In diesem Kontext kommt den Arbeiten der
Gruppe Verhaltenskodex besondere Bedeutung bei.

3.11 Jedenfalls wird die Ausweitung des dreiseitigen
Dialogs zwischen allen betroffenen Parteien uÈ ber
diese neuen Themen der Gemeinschaftspolitik
immer dringlicher, auch mit Blick auf die
Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Sozial-
und Industriepolitiken der EU.

Die Kommission vertritt die Auffassung, daû ein Dialog
zwischen den interessierten Kreisen uÈ ber die neuen
wettbewerbspolitischen Entwicklungen sehr nuÈ tzlich ist.
Aus diesem Grunde berichtet sie dem EuropaÈ ischen
Parlament und dem Wirtschafts- und Sozialausschuû, in
dem alle Wirtschafts- und Sozialkreise vertreten sind,
regelmaÈûig uÈ ber ihre Arbeiten.

3.12 Die Wettbewerbspolitik der EuropaÈischen Union
muû ein dynamisches, marktorientiertes
Instrument sein und daher das Augenmerk auf
die Analyse und Beschluûfassung richten, um fuÈ r
neue Situationen geruÈ stet zu sein (wie es die
Kommission selbst in Ziffer 2.3 einraÈumt). Dies
gilt z. B. fuÈ r die Konzentration im KonsumguÈ ter-
vertriebsektor und das dadurch entstehende wirt-
schaftliche AbhaÈngigkeitsverhaÈltnis gegenuÈ ber der
Industrie, die Lage der Verteidigungsindustrie
oder bestimmte Branchenvereinbarungen uÈ ber
Mindesttarife. Und dies gilt auch dann, wenn
diese Sektoren heikle Aspekte aufweisen, die
sich auf die allgemeine WettbewerbsfaÈhigkeit
auswirken koÈ nnen.

Die europaÈ ische Wettbewerbspolitik ist tatsaÈchlich in
der Lage, ihre Rechtsinstrumente und Entscheidungs-
praxis auf die Marktentwicklung abzustellen. Dies laÈût
sich anhand zahlreicher Beispiele belegen: So hat sie
kuÈ rzlich bei ZusammenschluÈ ssen im Bereich des Groû-
handelsvertriebs den Risiken in Verbindung mit einer
zu groûen Nachfragemacht Rechnung getragen, und bei
der Revision ihrer Politik im Bereich der vertikalen
BeschraÈnkungen versucht sie in staÈrkerem Maûe wirt-
schaftliche Kriterien zu beruÈ cksichtigen und die
MarktrealitaÈ t besser zu erfassen. Andere Beispiele
sind die Begleitmaûnahmen zur Liberalisierung des
Telekommunikationssektors, bei der sich neue und
komplizierte analytische Probleme stellen, oder auf
internationaler Ebene die Unterzeichnung der Positive
Comity-Abkommen mit den Vereinigten Staaten von
Amerika, die aufgrund der Globalisierung der
Wirtschaft notwendig geworden sind. Dies sind
Beweise fuÈ r die AnpassungsfaÈhigkeit der Kommission.

3.13 Nach dem Fall McDonnell Douglas/Boeing stellt
sich in zahlreichen anderen Sektoren das Problem
der internationalen Kontrollen im Bereich einiger
Rohstoffe und einiger Hochtechnologiesektoren;
eine globale Wettbewerbspolitik erfordert auch
internationale Kontrollinstrumente. DerAusschuû
fordert die Kommission auf, die laufenden
Verhandlungen in diesem Sinne fortzufuÈ hren.

Was Vorhaben (Vereinbarungen, BuÈ ndnisse oder
Fusionen) zwischen auf internationalen MaÈrkten in
egal welchem Sektor taÈtigen Unternehmen betrifft, so
wird die Kommission weiterhin fuÈ r Recht sorgen, sofern
die Vorhaben innerhalb der EuropaÈ ischen Union
durchgefuÈ hrt werden, und die Wettbewerbsregeln des
Vertrages in ihrer Gesamtheit anwenden wie im
Boeing/MDD-Fall. Auûerdem bemuÈ ht sich die
Kommission nachdruÈ cklich um die Festlegung inter-
nationaler Kartellvorschriften im Rahmen der WTO.
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3.14 Einige Technologiesektoren in auûereuropaÈischen
Wirtschaftsregionen genieûen eine viel
umfangreichere und vielseitigere staatliche
UnterstuÈ tzung als dies in der EU der Fall ist.
Nach Ansicht des Ausschusses muû sich die
Kommission fragen, ob sich die Gemeinschaft
nicht mit aÈ hnlichen industriepolit ischen
Instrumenten ausstatten sollte, um zu vermeiden,
daû die europaÈische Industrie in diesen Sektoren,
die fuÈ r die Wirtschaft von strategischer Bedeutung
sind (Raumfahrt, RuÈ stung, Luftfahrt) und einen
weltweiten Markt haben, benachteiligt wird.

4. Besondere Bemerkungen

4.1 In zahlreichen Stellungnahmen (staatliche
Beihilfen, vertikale WettbewerbsbeschraÈnkungen
usw.) hat der Ausschuû bereits zu einzelnen
Rechtsetzungsakten und Mitteilungen der
Kommission Stellung bezogen. In dieser
Ste l lungnahme sol l darauf n icht mehr
eingegangen werden, sondern es wird lediglich
die GuÈ ltigkeit der fruÈ heren Stellungnahme
bestaÈtigt. Es ist jedoch zu unterstreichen, daû die
rechtsetzenden (Verordnungen und Richtlinien)
und hnlichen (Mitteilungen) Initiativen der
Kommission ein immer groÈ ûeres Gewicht
bekommen als die Rechtsprechung, wie es der
Ausschuû ja auch in fruÈ heren Stellungnahmen
gefordert hatte.

4.2 Zur Zeit besteht die Tendenz, einen Teil der
Wettbewerbspolitik auf die nationalen BehoÈ rden
zu dezentralisieren. Der Ausschuû ist damit
einverstanden, soweit es darum geht, eine
HaÈufung von Verfahren in BruÈ ssel zu vermeiden;
dies erfordert jedoch einen Prozeû der
Harmonisierung der Vorschriften und die
Schaffung von WettbewerbsbehoÈ rden in allen
Mitgl iedstaaten, die uÈ ber die g le ichen
substantiellen Befugnisse verfuÈ gen, wie sie der
Kommission in den VertraÈgen uÈ bertragen werden;
die Mitgliedstaaten sollen dafuÈ r Sorge tragen, daû
die Dezentralisierung nicht zu einem Auseinander-
driften und zur InkohaÈrenz bei der Anwendung
der Rechtsakte fuÈ hrt.

Auch die Kommission vertritt die Auffassung, daû fuÈ r
die Dezentralisierung Vorsichtsmaûnahmen notwendig
sind. Sie stellt mit Befriedigung fest, daû die Mit-
gliedstaaten 1998 damit fortgefahren sind, ihre
Vorschriften an das Gemeinschaftsrecht anzugleichen.
Die neuen gemeinschaftskonformen daÈnischen und
niederlaÈndischen Gesetze sind am 1. Januar 1998 in
Kraft getreten. Auûerdem wurden in Deutschland und
im Vereinigten KoÈ nigreich dem Gemeinschaftsrecht
nahe neue Gesetze verabschiedet. Das neue finnische
Gesetz uÈ ber UnternehmenszusammenschluÈ sse lehnt
sich ebenfalls an das europaÈ ische Modell an. Diese
RechtsaÈnderungen gehen mit einer VerstaÈrkung der
Kompetenzen und Mittel der zustaÈndigen Wettbewerbs-
behoÈ rden einher.

4.3 Der Ausschuû bemerkt in diesem Zusammenhang,
daû die in Absatz 12 des Berichts erwaÈhnte
Bekanntmachung der Kommission den Mitglied-
staaten gegenuÈ ber keinen obligatorischen
Charakter hat; daher ist vor allem in den FaÈllen
groÈ ûte Aufmerksamkeit erforderlich, in denen die
nationalen BehoÈ rden nicht uÈ ber geeignete
Instrumente verfuÈ gen, um die europaÈ ische
Vorschrift durchzusetzen.

Die Kommiss ion er inner t daran , daû ihre
Bekanntmachung uÈ ber die Zusammenarbeit mit den
WettbewerbsbehoÈ rden der Mitgliedstaaten bei der
Bearbeitung von FaÈllen im Anwendungsbereich der
Artikel 85 und 86 Vorkehrungen trifft, um bei der
Anwendung der Vorschriften uÈ ber restriktive
Vereinbarungen und den Miûbrauch beherrschender
Stel lungen UÈ bereinst immung und KohaÈ renz
herzustellen. Sie versichert dem Ausschuû, daû sie
diese Bekanntmachung vor allem gegenuÈ ber den
nationalen BehoÈ rden, die gegenwaÈ rtig wegen
fehlender Vorschriften noch nicht in der Lage sind,
Artikel 85 und 86 direkt anzuwenden, mit der
notwendigen Sorgfalt durchfuÈ hren wird.

4.3.1 DiesbezuÈ glich muÈ ssen nach Ansicht des
Ausschusses die neuen VerordnungsvorschlaÈge
und die Politik der vertikalen BeschraÈnkungen
staÈrker die Markt- gegebenheiten denn abstrakte
juristische Definitionen beruÈ cksichtigen.

Eines der wesentlichen Ziele der neuen Politik der
Kommission im Bereich der vertikalen BeschraÈnkungen
und der VerordnungsvorschlaÈ ge, um diese
durchzufuÈ hren, besteht gerade darin, den Marktgege-
benheiten mehr Bedeutung zukommen zu lassen.
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4.4 Der Ausschuû hebt die Notwendigkeit hervor, ein
breit angelegtes Projekt zur Erneuerung der
Regelungen in die Wege zu leiten, das der Praxis
der Kommission und der Rechtsprechung des
Gerichtshofs rechtsetzende Substanz verleiht, den
europaÈ ischen BuÈ rgern Rationali taÈ t und
Transparenz bietet und es den BeitrittslaÈndern
ermoÈ glicht, sich rasch anzupassen. In diesem Sinne
sind die KommissionsvorschlaÈge zu begruÈ ûen,
insbesondere der Vorschlag zu den Kontroll- und
Sanktionsverfahren bei unerlaubten staatlichen
Beihilfen, da er den Weg zu einer Interventions-
methode weist, die die handelsrechtlichen
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten
ausgleichen soll.

Die Kommission hat in dem vom Ausschuû
g e w uÈ n s c h t e n S i n n e 1 9 9 8 h i n s i c h t l i c h d e r
grundlegenden Vorschriften uÈ ber Kartelle und
beherrschende Stellungen ihre Arbeiten im Bereich
der vertikalen und horizontalen WettbewerbsbeschraÈn-
kungen fortgesetzt, wobei sie groÈ ûere Fortschritte in
dem zuerst genannten Bereich erzielen konnte; im
Verfahrensrecht hat sie die AnhoÈ rungsverordnung
Nr. 2842/98 angenommen und gleichzeitig eine
etwaige AÈ nderung der Verordnung des Rates Nr. 17
ins Auge gefaût. Im Bereich der Fusionskontrolle fuÈ gen
sich die 1998 angenommenen Verordnungen und
Bekanntmachungen ebenso wie die gegenwaÈ rtigen
Projekte in einen breitangelegten Modernisierungspro-
zeû ein, durch den die Rechtsprechung des Gerichtshofs
und die Entscheidungspraxis der Kommission
gesetzgebende oder fast gesetzgebende Wirkung
erhalten sollen. Hiervon zeugen 1998 die Verordnung
Nr. 1310/97 des Rates, die am 1. MaÈrz 1998 in Kraft
getreten ist, die Verordnung Nr. 447/98 der Kommission
uÈ ber Anmeldungen, Fristen und AnhoÈ rungen, der ein
neues Formblatt CO und mehrere LeitfaÈden beigefuÈ gt
sind, sowie mehrere Bekanntmachungen uÈ ber die
Begriffe Zusammenschluû, beteiligte Unternehmen
und Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen sowie
uÈ ber die Berechnung des Umsatzes, die Definition des
relevanten Marktes und die Angleichung der Bear-
beitungsverfahren bei Zusammenschluûvorhaben nach
dem EGKS-und dem EG-Vertrag, mit denen die
Rechtssicherheit der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer
erhoÈ ht werden soll. GegenwaÈ rtig wird an einer
Bekanntmachung uÈ ber Nebenabreden gearbeitet, die
die Bekanntmachung von 1990 ersetzen soll, und an
einer Bekanntmachung uÈ ber Abhilfen. Nach Ansicht
der Kommission haben diese auf dem Erfahrungsschatz
beruhenden VeroÈ ffentlichungen eine klaÈrende Wirkung,
von der alle Wirtschaftsteilnehmer und Beitrittskandi-
daten gegenwaÈrtig und kuÈ nftig profitieren.

4.5 Zu Themen wie dem Steuerwesen oder den
Sozialabgaben muû hingegen unter BeruÈ cksichti-
gung des oben Gesagten und der von der
Kommission eingenommenen Haltungen eine
gruÈ ndliche Reflexion in die Wege geleitet
werden, die auf einen Verordnungsentwurf fuÈ r
den unlaÈngst von der Kommission angekuÈ ndigten
¹Verhaltenskodexª unter dem Aspekt des
Wettbewerbs abzielt. Der Ausschuû schickt sich
an, seinerseits einen Beitrag zu dieser Debatte zu
leisten, und hofft, daû diese bald mit konkreten
Ergebnissen abgeschlossen werden kann.

Die steuerpolitische Zusammenarbeit wird in den
kommenden Jahren mit Sicherheit Diskussionsgegen-
stand sein. Eine eingehende Untersuchung im Bereich
der direkten Besteuerung oder Sozialabgaben koÈ nnte
sicherlich mehr Transparenz in eine solche Debatte
bringen.

4.6 Die Fristen fuÈ r Entscheidungen sind bisweilen zu
lang. Daher beton t d er Aus schuû die
Notwendigkeit, in allen Anwendungsbereichen
dieser Politik HoÈ chstfristen fuÈ r den Abschluû des
Entscheidungsprozesses festzusetzen.

Die Kommission ist sich der LaÈ nge bestimmter
Verfahren bewuût und versucht, diese zu verkuÈ rzen.
Aus diesem Grunde hat sie kuÈ rzlich verschiedene
Verfahrensvorschriften geaÈ ndert und hat sie sich
Fristen fuÈ r ihre Entscheidungen uÈ ber strukturelle
Gemeinschaftsunternehmen auferlegt. Ihrer Ansicht
nach muÈ ssen aber die Bearbeitungszeiten noch mehr
verkuÈ rzt werden. Die Kommission hat diese Frage im
R ah m e n d e r M o d er n i s i e r u n g s a r b e i t en z u r
Untersuchung vorgelegt.
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4.7 Zur statistischen Bilanz weist der Ausschuû darauf
hin, daû im Vergleich zu 1996 mehr Unterneh-
menskonzentrationen angemeldet, aber weniger
Rechtsverletzungen verzeichnet wurden; bei den
staatlichen Beihilfen ist das Gegenteil der Fall.
Dies haÈngt natuÈ rlich von der Beschleunigung
bestimmter Wirtschaftsprozesse ab, aber dennoch
stellt sich die Frage, ob die Probleme der
staatlichen Beihilfen nicht neu gepruÈ ft werden
sollten, vor allem im Lichte der erwaÈhnten Um-
strukturierungsprozesse.

BezuÈ glich des Kommentars des Ausschusses zur
statistischen Bilanz im Bereich der Unternehmens-
zusammenschluÈ sse moÈ chte die Kommission darauf
hinweisen, daû es sich bei der Gemeinschaftskontrolle
um ein vorherige Kontrolle handelt. Von VerstoÈ ûen
kann also im Grunde genommen nicht die Rede sein.
Die Kommission untersagt oder genehmigt unter
bestimmten Bedingungen Zusammenschluûvorhaben,
die im Falle ihrer DurchfuÈ hrung zur BegruÈ ndung oder
VerstaÈ rkung einer beherrschenden Stellung fuÈ hren
wuÈ rden. Doch ist an die Antwort der Kommission
unter 3.2 zu erinnern, wo auf die Zunahme von
ZusammenschluÈ ssen mit der Gefahr negativer
Auswirkungen fuÈ r den Wettbewerb im Jahre 1998
hingewiesen wird.

4.8 In bezug auf staatliche Beihilfen mit regionalpo-
litischer Zielsetzung gemaÈû Artikel 92 Absatz 3
des Vertrags nimmt der Ausschuû den Kommissi-
onsvorschlag zur Kenntnis, dem zufolge die im
Rahmen der Strukturfonds gemaÈû den Zielen 1
und 2 foÈ rderfaÈhigen Gebiete mit den nationalen
FoÈ rdergebieten uÈ bereinstimmen sollten. Zwar
akzeptiert der Ausschuû diesen Grundsatz
generell, weist jedoch zugleich darauf hin, daû
eine verstaÈ rkte nationale FoÈ rderung zur
verstaÈrkten Konzentration von EU-Strukturfonds-
mitteln fuÈ hren kann, und moÈ chte daher betonen,
staatliche Beihilfen mit regionalpolitischer
Zielsetzung gemaÈû Artikel 92 Absatz 3 EGV als
separates Instrument der nationalen Wirtschafts-
politik zu behandeln, das ein Mitgliedstaat in
begruÈ ndeten FaÈ llen nach seinem Ermessen
einsetzen kann.

Ebenso wie der Wirtschafts- und Sozialausschuû vertritt
auch die Kommission die Auffassung, daû die
Wirksamkeit der Regionalbeihilfen als regionalpoliti-
sches Entwicklungsinstrument gewaÈhrleistet werden
muû. Durch ihre FoÈ rderfaÈ higkeit erhalten die
betreffenden Regionen gegenuÈ ber den nicht
foÈ rderfaÈhigen anderen Regionen einen Vorteil. Dieser
relative Vorteil wuÈ rde durch eine zu groûe Ausdehnung
der FoÈ rderfaÈhigkeit zunichte gemacht; die Beihilfen
wuÈ rden ihre Wirkung verlieren und die Ressourcen
schlecht verteilt. Deswegen moÈ chte die Kommission in
UÈ bereinstimmung mit den Vertragsvorschriften, die
staatliche Beihilfen grundsaÈ tzlich verbieten, von
diesem Verbot aber eng auszulegende Ausnahmen
vorsehen, fuÈ r eine wirksamere Kontrolle der Regional-
beihilfen sorgen.

4.9 In diesem Zusammenhang darf nicht verschwiegen
werden, daû die staatlichen Beihilfen unter der
geltenden Regelung und trotz der rigorosen
BemuÈ hungen der Kommission weiterhin ein
starkes Ungleichgewicht zugunsten der groÈ ûeren
LaÈnder aufweisen.

Die Kommission teilt diese Anliegen, stellt allerdings
fest, daû die Ungleichgewichte seit 1994 kontinuierlich
abnehmen.

4.10 Zur Konkretisierung der AnkuÈ ndigung im
Jahresbericht veroÈ ffentlichte die Kommission im
November 1998 eine ¹Rahmenregelung uÈ ber Aus-
bildungsbeihilfenª, durch die neue Regeln und
Verfahren geschaffen werden; dabei wird davon
ausgegangen, daû einige Ausbildungsbeihilfen
staatlichen Beihilfen gleichgesetzt werden
koÈ nnen. Die Kommission fuÈ hrt in dem Text den
vagen Begriff der Ausbildung im Interesse des
Unternehmens ein.

Der Gemeinschaftsrahmen fuÈ r Ausbildungsbeihilfen
unterscheidet nach ihren externen Wirkungen zwei
Arten von Ausbildungsmaûnahmen: die allgemeine
Ausbildung, die den Arbeitnehmern zusaÈtzliche Quali-
fikationen vermittelt, die weitgehend auf andere
Unternehmen oder Arbeitsbereiche uÈ bertragbar sind,
und die spezifische Ausbildung, die den spezifischen
BeduÈ rfnissen des Arbeitgebers in seinem Betrieb
gerecht wird. Deswegen wird die Auffassung
vertreten, daû im ersten Fall das Beihilfeniveau hoÈ her
sein muû als im zweiten Fall, um Unternehmen zu
Ausbildungsmaûnahmen zu veranlassen.

4.11 Im heutigen Zeitalter der Informationsgesell-
schaft, in der das lebenslange Lernen von
entscheidender Bedeutung ist, koÈ nnte eine
Reduzierung oder Erschwerung der Ausbildung
f uÈ r A r b e i t n e h m e r e n t g e g e n d e n v o m
E u r o p aÈ i s c h e n R a t a u f v e r s c h i e d e n e n
Gipfeltreffen verlautbarten BeschaÈftigungs- und
Ausbildungszielen die Einhaltung der bis Ende
1999 Ð dem letzten Jahr des laufenden Programm-
planungszeitraums der Strukturfonds Ð
bestehenden Verpflichtungen noch weiter
erschweren.

Nach Auffassung der Kommission kann die Ausbildung
der Arbeitnehmer aufgrund der im Gemeinschafts-
rahmen niedergelegten Vereinbarkeitskriterien in
groÈ ûerem Maûstab als bisher gefoÈ rdert werden. Dabei
muÈ ssen aber die Auswirkungen auf den Wettbewerb
und Handel zwischen Mitgliedstaaten in einem
VerhaÈltnis zu den Zielsetzungen der staatlichen Aus-
bildungsbeihilfen stehen. Wie die Kommission in Ziffer
36 des Gemeinschaftsrahmens erklaÈrt, moÈ chte sie die
Mittelbindungen der Strukturfonds bis Ende 1999 nicht
in Frage stellen.
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4.12 DaruÈ ber hinaus ist die qualitative Verschiebung
der oÈ ffentlichen Beihilfen auf horizontale Ziele
wie Forschung, KMU und Berufsbildung zu
beguÈ nstigen und sind gleichzeitig oÈ ffentliche
Beihilfen zu den Betriebskosten zu reduzieren.

Die Kommission teilt die Auffassung des Ausschusses.
Allerdings ist darauf zu achten, daû diese qualitative
Verschiebung nicht zu MiûbraÈuchen fuÈ hrt. Deswegen
hat die Kommission ihre Kontrolle der Forschungsbei-
hilfen verstaÈrkt und unlaÈngst einen Gemeinschafts-
rahmen fuÈ r staat l iche Ausbi ldungsbeihi l fen
angenommen.

4.13 Der unlaÈngst erfolgte Abschluû eines Abkommens
mit den amerikanischen KartellbehoÈ rden wird
vom Ausschuû mit Genugtuung aufgenommen;
auf der Ebene der OECD und der WTO muÈ ssen
jedoch noch weitere Anstrengungen unternommen
werden, um zu einer wirklich internationalen
Regelung und deren tatsaÈchlicher Anwendung zu
gelangen.

Auch die Kommission vertritt die Auffassung, daû die
VerstaÈrkung der bilateralen Zusammenarbeit durch die
Schaffung internationaler Wettbewerbsvorschriften ver-
vollstaÈndigt werden muû. In der Arbeitsgruppe der
WTO uÈ ber die Beziehungen zwischen Handel und
Wettbewerbspolitik haben EroÈ rterungen uÈ ber diese
Frage begonnen. Diese Arbeiten erfolgen in enger
Ve r b i n d u n g m i t a n d e r e n i n t e r n a t i o n a l e n
Organisationen wie der OECD.

4.14 Um ihre in diesem Bereich immer umfangreiche-
ren Befugnisse bewaÈ ltigen zu koÈ nnen, sollte sich
die Kommission mit einem einschlaÈgigen For-
schungsinstrumentarium ausstatten, sowohl
innerhalb der Kommission als auch durch die
FoÈ rderung spezifischer externer Forschung.

Um einen internationalen Rechtsrahmen im Bereich
des Wettbewerbs zu schaffen, sind in der Tat
t iefgreifende UÈ ber legungen notwendig. Die
Kommission stellt derartige UÈ berlegungen sowohl
innerhalb der Union (SachverstaÈndigenausschuû der
Kommission fuÈ r Handel und Wettbewerb) als auch
auûerhalb der Union an (in ihren bilateralen
Beziehungen zu ihren Hauptpartnern, aber auch in
einem multilateralen Rahmen, z.B. WTO und OECD).

4.15 Abgesehen vom Jahresbericht, der fuÈ r die
Betroffenen immer nuÈ tzlicher zu werden scheint,
muû der Informationsfluû im Jahresverlauf erhoÈ ht
werden, um besonders bedeutende Initiativen
vorzustellen und die Studien bekanntzumachen,
die zur Identifizierung der wichtigsten FaÈ lle
durchgefuÈ hrt wurden.

Die Kommission freut sich uÈ ber das Interesse des
Ausschusses am Wettbewerbsbericht. FuÈ r zusaÈ tzliche
Informationen verweist sie den Ausschuû auf ihre
Antwort unter 3.1.

4.16 Der Ausschuû ist davon uÈ berzeugt, daû noch harte
Arbeit zu leisten ist, bis die BeitrittslaÈnder uÈ ber
die in den Mitgliedstaaten angewendeten Wettbe-
werbspolitiken verfuÈ gen, obwohl die Kommission
erhebliche Anstrengungen in diese Richtung
unternimmt. WuÈ rden diese Politiken allzu rigoros
angewandt, so haÈ tten sie dramatische soziale
Folgen; wuÈ rden sie jedoch nicht angewandt, so
kaÈme es zu sehr weitreichenden Wettbewerbs-
verzerrungen. Deshalb wird eine UÈ bergangsphase
gefordert, die nicht nur die wirtschaftlichen,
s o n d e r n a u c h d i e s o z i a l e n A s p e k t e
beruÈ cksichtigt, die die Erweiterung auch in
diesem Bereich hat.

FuÈ r die Kommission ist es wichtig, daû sich die
Unternehmen und BehoÈ rden in den BeitrittslaÈndern
lange vor dem Beitritt mit einer Wettbewerbsdisziplin
vertraut machen, wie sie in der Gemeinschaft herrscht.
Zu diesem Zweck muÈ ssen nicht nur die Wettbewerbs-
vorschriften angeglichen, sondern auch tatsaÈchlich und
glaubhaft durchgefuÈ hrt werden. Doch verlangt die
Kommission keineswegs, daû die Gemeinschaftsvor-
schriften blindlings uÈ bernommen werden. Schlieûlich
muû den besonderen, einer planwirtschaftlichen
Vergangenheit zuzuschreibenden Problemen und der
allgemeinen schwachen wirtschaftlichen Entwicklung
der betreffenden LaÈnder Rechnung getragen werden.
Deswegen werden die notwendigen Instrumente fuÈ r
eine angemessene, fortschreitende und dynamische
Anwendung der WettbewerbsgrundsaÈ tze der
Gemeinschaft vor Vollzug des Beitritts bereitsgestellt.
Dies gilt z.B. fuÈ r staatliche Beihilfen, insbesondere in
bezug auf die MoÈ glichkeit der GewaÈhrung von Regio-
nalbeihilfen und Umstrukturierungsbeihilfen an den
Stahlsektor. Wichtig jedoch ist, daû realistische Ziele
gesetzt werden, um schrittweise wettbewerbsfaÈhige
MaÈrkte zu schaffen. Nach Ansicht der Kommission
wird durch eine strenge Anwendung der Wettbewerbs-
politik der Weg zu einem nachhaltigen Wirtschafts-
wachstum geebnet, das in diesen LaÈndern gleichzeitig
die sozialen Probleme wird lindern koÈ nnen. Auch
koÈ nnen andere Gemeinschaftspolitiken, wie die Regio-
nalpolitik, unmittelbar zu einer LoÈ sung dieser Probleme
beitragen.
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4.17 Hinsichtlich der Verhandlungen im Rahmen der
WTO und der bilateralen Abkommen sind stets
die ILO-UÈ bereinkommen uÈ ber die Arbeitsbedin-
gungen zu beruÈ cksichtigen, die mit den Welthan-
delsregeln in Verbindung gebracht werden muÈ ssen.
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